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Zum Geleit 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

1990 zog ich erstmals als damals noch parteilose Westdeutsche über die Liste der PDS in den Bun-

destag ein. Ich gehörte dem Parlament dann – mit einer Unterbrechung von drei Jahren zwischen 

2002 und 2005 – für 28 Jahre bzw. sieben Legislaturperioden an.  

In den 80er Jahren hatte ich als Abgeordnete für die Grün-Alternative Liste (GAL) in der Hamburger 

Bürgerschaft bereits parlamentarische Erfahrungen sammeln können. Ich war dort im Rechts-, 

Frauen- und Sozialausschuss tätig. Im Bundestag lag mein Arbeitsschwerpunkt dann in der Innenpo-

litik – ich war Innenpolitische Sprecherin zuerst der Gruppe bzw. Fraktion der PDS und später der 

Fraktion DIE LINKE und Obfrau im Innenausschuss. 

Es ging dabei um die Verteidigung von Grundrech-

ten gegen einen zunehmenden Trend zum Über-

wachungsstaat und gegen die fortschreitende 

Stärkung von Polizei und Geheimdiensten und eine 

Tendenz zur inneren Militarisierung. Ein zentrales 

Anliegen war für mich immer die Verteidigung der 

Rechte von Geflüchteten angesichts einer seit dem 

sogenannten Asylkompromiss 1993 stetig fort-

schreitenden Demontage des Grundrechts auf Asyl 

und der EU-Abschottungspolitik mit ihren tödli-

chen Folgen. Der Kampf gegen alte und neue Nazis 

aber auch für eine Entschädigung von NS-Opfern 

zog sich ebenfalls durch meine gesamte parlamen-

tarische Tätigkeit. Auch internationale Themen wie die Solidarität mit dem Freiheitskampf der 

Kurdinnen und Kurden oder der Einsatz für die Anerkennung des Genozids am armenischen Volk 

1915/16 waren Kontinuitäten.  

In rund 850 Sitzungen vertrat ich als Obfrau im Innenausschuss des Bundestages zuerst die PDS und 

ab 2005 die Fraktion DIE LINKE, zuletzt als dienstälteste Abgeordnete in diesem Gremium. Ich hielt 

genau 400 Reden vor dem Bundestagsplenum, weitere 191 Reden gingen zu Protokoll. Plenarreden 

sind eine gute Gelegenheit, die Politik und die Forderungen der Fraktion vor einer großen Audienz 

deutlich zu machen und die Regierungsfraktionen direkt zu konfrontieren. Doch um der Regierung 

auf den Zahn zu fühlen, sie zur Preisgabe von unliebsamen Informationen oder manchmal über-

haupt erst zu deren Erfassung zu zwingen und Regierungspolitikerinnen und -politiker immer wieder 

auch der Lüge zu überführen, ist das parlamentarische Fragerecht eine der wichtigsten Waffen der 

Opposition. Als „Nervensäge“ nicht nur aber vor allem des Innenministeriums reichte ich 2747 von 

meinem Büro ausgearbeitete Kleine Anfragen mit zahllosen Unterfragen ein und zeichnete insge-

samt 14.638 von der Linken initiierte Kleine Anfragen mit. Dazu kamen noch unzählige Schriftliche 

und Mündliche Fragen sowie einige umfangreiche Große Anfragen. 

Ich verstehe mich als Sozialistin. Politisch komme ich aus der 68er-Bewegung und habe mich lange 

in der autonomen Frauen-, Friedens- und Umweltbewegung engagiert. Auch als Abgeordnete zuerst 

in der Hamburger Bürgerschaft und dann im Bundestag war mir bewusst, dass wirkliche politische 

Abb. 2 Teilnahme an einer Friedensde-

monstration in Hamburg, 1983 (Foto: 

MoSchle / Wikimedia Commons / CC BY-SA 

3.0) 
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Veränderung hin zu einer sozialistischen, feministischen und ökologi-

schen Gesellschaft nur mit Druck von unten, von der Straße, aus den 

Betrieben, Universitäten und Stadtvierteln gegen Staat und Kapital 

möglich sein wird. Ich habe mich daher auch als Abgeordnete immer 

als Bündnispartnerin außerparlamentarischer Bewegungen verstan-

den, deren Anliegen ich im Parlament zur Sprache zu bringen suchte. 

Die vorliegende Dokumentation soll einen kleinen Einblick über 

meine Themenbereiche und meine Tätigkeit im Bundestag geben. Sie 

soll aber auch längerfristige politische Entwicklungen insbesondere in 

der Innenpolitik seit 1990 beleuchten. Deutlich werden darin zudem 

Chancen und Möglichkeiten ebenso wie Gefahren und Grenzen für 

revolutionäre Realpolitik im bürgerlichen Parlamentsbetrieb. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern in meinem Bundestags- und in meinem Wahlkreisbüro sowie 

den Fachreferentinnen und Fachreferenten der Fraktion aber auch 

den vielen Engagierten in sozialen Bewegungen, ohne deren Unter-

stützung meine parlamentarische Arbeit in dieser Form nicht möglich 

gewesen wäre, 

 

 

  

Abb. 3 Verabschiedung 

durch die Vorsitzende 

des Innenausschusses 

Andrea Lindholz, Juni 

2021 
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Der Staat im Notstand: 16 Jahre Opposition gegen den präventiven 

Sicherheitsstaat 

Von Dirk Burczyk (Referent für Innenpolitik der Bundestagsfraktion DIE LINKE) 

 

Die vergangenen 16 Jahre Politik der „Inneren 

Sicherheit“ waren geprägt von einer Riege von 

Bundesinnenministern, die der CDU/CSU ent-

stammen. Entsprechend war ihre Politik ausge-

richtet: in den großen Linien vorgezeichnet 

durch die konservative Denkfigur, den Staat 

vom Notstand und der Bedrohung der Ordnung 

her zu denken und seine Sicherheitsorgane dem 

entsprechend auszurüsten. Wenig überra-

schend ist, dass die CDU/CSU-Innenminister die-

sen Weg konsequent gegangen sind. Überra-

schender war, mit welchem Tempo die Fraktion 

DIE LINKE in den letzten Jahren mit ihrem kon-

sequenten Eintreten für eine rechtsstaatliche 

Einhegung des Sicherheitsapparats immer mehr 

alleine dastand – ausgerechnet die Partei, der 

bis heute „Mauerschützentum“ und Unterdrü-

ckung in der DDR angelastet werden, hält noch 

die letzte Feste des politischen Liberalismus. 

Es sind traditionellerweise immer die Haushalts-

beratungen, in denen die grundsätzlichen Vor-

stellungen der im Bundestag vertretenen Par-

teien aufeinanderprallen. Kurz nach Beginn der 

16. Wahlperiode, mit der Ulla Jelpke wieder Mit-

glied des Bundestages und innenpolitische Spre-

cherin der damaligen PDS.Linke-Fraktion wurde, 

war es auch schon so weit. Am 30. März 2006 

wurde in erster Lesung der Haushaltsentwurf 

des Bundesinnenministeriums debattiert. Wolf-

gang Schäuble als zuständiger Minister hatte in 

seiner Rede lediglich am Rande die Fußballwelt-

meisterschaft und die damit einhergehenden Si-

cherheitsvorkehrungen gestreift, sich ansons-

ten in Phrasen über die Vorfreude auf dieses Er-

eignis verloren. Ulla Jelpke wies in ihrer Rede 

deutlich auf das hin, was Schäuble zu dieser Zeit 

tatsächlich diskursiv vorantrieb: eine Befugnis 

                                                           
1 Plenarprotokoll 16/29, S. 2437C 

zum polizeilich-militärischen Einsatz der Bun-

deswehr im Innern außerhalb des Verteidi-

gungsfalls zu schaffen. „Statt den Menschen die 

Vorfreude auf dieses Großereignis zu vermitteln 

(…), erwecken Sie mit Ihrer ständigen Forderung 

nach einem Einsatz der Bundeswehr und dem 

beispiellosen Aufwand für Sicherheitsüberprü-

fungen eines jeden Würstchenverkäufers den 

Eindruck, als sei der Ausnahmezustand auszuru-

fen.“1 

 

 

Abb. 4 Um sich gegen den drohenden Bundes-

wehreinsatz zur Fußball-WM zu positionieren, 

führte DIE LINKE im Mai 2006 ein Fachgespräch 

durch. 
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Sicherheitsarchitektur 

Ulla Jelpke hat in dieser Dokumentation schon 

etwas über das Einreißen der Mauern des Tren-

nungsgebots von Polizei und Geheimdiensten 

durch gemeinsame Zentren von Polizei und Ge-

heimdiensten geschrieben („Die Gesellschaft 

muss die Sicherheitsbehörden kontrollieren, 

nicht umgekehrt!“). Dieses Trennungsgebot ist 

durchaus nicht unumstritten gewesen; ist dazu 

doch im Grundgesetz nichts explizit geregelt 

und konnten sich seine Verteidiger*innen im-

mer nur auf den sogenannten „Polizeibrief“ der 

Alliierten berufen, mit dem diese die Einrich-

tung von Polizei- und Verfassungsschutzbehör-

den („Stelle zur Sammlung und Verbreitung von 

Auskünften über umstürzlerische, gegen die 

Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten“) zulie-

ßen und zugleich verfügten, dass die Verfas-

sungsschutzbehörden keine polizeilichen Befug-

nisse erhalten dürften.2 Nach herrschender 

Meinung ist der Polizeibrief heute zwar für den 

Gesetzgeber „belanglos“, allerdings wurde das 

Trennungsgebot durch das Bundesverfassungs-

gericht in einer Entscheidung von 1998 auch un-

mittelbar aus der Verfassung abgeleitet.3 2013 

entwickelte das Gericht seine Rechtsprechung 

anlässlich einer Klage gegen die Anti-Terror-Da-

tei weiter und leitete ein „informelles Tren-

nungsgebot“ für Polizei und Nachrichtendienste 

aus den Grundrechten ab. Das Bundesverfas-

sungsgericht betonte in dieser Entscheidung 

nochmals, dass Polizei und Verfassungsschutz-

behörden grundsätzlich andere Aufgaben und 

dem entsprechend andere Befugnisse hätten. 

Daher müssten Mechanismen etabliert werden, 

die einen unverhältnismäßigen Eingriff in die 

Grundrechte Betroffener durch die Übermitt-

lung von geheim und mit weitgehenden Befug-

                                                           
2 Schreiben der Generalgouverneure zum Grundgesetz 
vom 14. April 1949, gerichtet an den Parlamentarischen 
Rat 
3 Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Januar 
1998, 2 BvF 3/92, Randnummer 88 bzw. BVerfGE 97, 198 
(217) 

nissen durch die Geheimdienste erhobenen Da-

ten an die Polizei, die diese für weitere intensive 

Eingriffe nutzen könne, verhinderten. Das Anti-

Terror-Datei-Gesetz genüge diesen Anforderun-

gen an die Verhältnismäßigkeit nicht und müsse 

deshalb geändert werden.4 Nicht, dass DIE 

LINKE es den damaligen Koalitionären nicht 

schon zuvor deutlich gesagt hätte. In einem An-

trag von Ulla Jelpke und der Fraktion DIE LINKE 

wurde schon 2006 vor einer Verletzung des in-

formationellen Trennungsgebots gewarnt.5 

Dennoch wurde an diesem Kurs einer engeren 

Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiens-

ten festgehalten und sie vom Feld der Bekämp-

fung des islamistischen Terrorismus noch auf 

andere Felder übertragen. Inwiefern eine solche 

Zusammenarbeit in gemeinsamen Zentren die 

zitierte Rechtsprechung und die für die Daten 

gesetzgeberisch gezogenen Grenzen – formell 

oder informell – überschreitet, kann nur speku-

liert werden. Dass hinter vorgehaltener Hand 

aus den Sicherheitsbehörden immer wieder 

Töne laut wurden, besser keine gesetzliche Re-

gulierung der Zusammenarbeit in den Zentren 

vorzunehmen, weil dies die Arbeit dort ein-

schränken könnte, spricht jedenfalls Bände. In 

seinem 27. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauf-

tragten für den Datenschutz und die Informati-

onsfreiheit schrieb der neu ins Amt gekommene 

Ulrich Kelber, es gebe „Ermüdungserscheinun-

gen“ bei der Anti-Terror-Datei (und der 2014 

neu geschaffenen Rechtsextremismusdatei, die 

den gleichen Regelungen folgt), zentrale techni-

sche Möglichkeiten zur Analyse der Dateien 

seien gar nicht implementiert. Es sei zu überle-

gen „ob die Dateien wegen ihrer geringen fach-

lichen Bedeutung nicht abgeschafft werden soll-

ten“.6 Mit anderen Worten: wird die Zusam-

menarbeit von Polizei und Geheimdiensten ver-

fassungskonform geregelt, bleibt ihnen nur 

4 1 BvR 2015/97, Rd. 123, 134, 138 ff. 
5 BT-Drs. 16/2624, „Erhaltung des Trennungsgebots – 
keine gemeinsamen Dateien von Polizei und Verfas-
sungsschutzbehörden von Bund und Ländern“ 
6 17. Tätigkeitsbericht des BfDI, S. 84 
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noch so wenig Spielraum, dass sie ihren Infor-

mationshandel gleich ganz drangeben. Oder 

noch zugespitzter: die Zusammenarbeit funktio-

niert effektiv nur als permanenter Verfassungs-

bruch.  

 

Tendenz zur Zentralisierung 

Zu Verschiebungen in der sogenannten „Sicher-

heitsarchitektur“ kam es in den vergangenen 16 

Jahren aber nicht nur bei der verstärkten Zu-

sammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten. 

Es ist auch eine Tendenz zur Stärkung der Bun-

desbehörden feststellbar, die immer neue Auf-

gaben und Befugnisse teils zulasten der Behör-

den der Länder erhalten. 

 

 

Abb. 5 Protest gegen neue BKA-Befugnisse zu 

Überwachung, Februar 2009 

Bereits 2006 wurde für das BKA im Rahmen der 

„Föderalismusreform“ dem Bundesgesetzgeber 

eine Kompetenz für die Gefahrenabwehr im Be-

reich der Bekämpfung des „internationalen Ter-

rorismus“ geschaffen, 2008 das BKA-Gesetz an-

gepasst und umfassende neue Befugnisse zur 

verdeckten Informationserhebung bis hin zum 

Einsatz der Online-Durchsuchung („Bundestro-

                                                           
7 FAZ vom 3.1.2017, Thomas des Maizière: „Leitlinien für 
einen starken Staat in schwierigen Zeiten“ 
8 BT-Drs. 19/26541, Entwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und der SPD eines Gesetzes zur Modernisierung der 
Rechtsgrundlagen der Bundespolizei,  

janer“) geschaffen. In dem noch unter Bundes-

innenminister Thomas de Maizière angestoße-

nen Projekt „Polizei 2020“, in dem ein einheitli-

ches „Datenhaus der deutschen Polizei“ ge-

schaffen werden soll, nimmt das BKA als we-

sentlicher Treiber eine zentrale Stellung ein.  

Auch dem Ausbau der Bundespolizei zu einer 

echten „Polizei des Bundes“7 galt fortgesetzt die 

Aufmerksamkeit der Bundesinnenminister. 

Auch wenn Horst Seehofer mit seinem Entwurf 

eines novellierten Bundespolizeigesetzes8 letzt-

lich an der fehlenden Mehrheit im Bundesrat 

scheiterte, wurde doch zuvor schon einiges auf 

den Weg gebracht. 2015 richtete die Bundespo-

lizei als Reaktion auf die Anschläge auf die fran-

zösische Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ die 

sogenannten „Beweis- und Festnahmeeinheiten 

plus“ bzw. BFE+ ein. Fünf Hundertschaften aus 

der Bereitschaftspolizei der Bundespolizei wur-

den durch die GSG9 dafür trainiert, bei ver-

gleichbaren Lagen einzuschreiten und mit ent-

sprechender Bewaffnung und Ausrüstung Ter-

roristen wortwörtlich zu bekämpfen. Damit 

sollte erklärtermaßen eine „Fähigkeitslücke“ bei 

den Landespolizeien geschlossen werden. Da-

mit einher ging eine (Wieder-)Bewaffnung der 

Bundespolizei (und der deutschen Polizei insge-

samt), wie es sie zuletzt im Kampf des Staates 

gegen die RAF in den 1970ern gab.9 Ihren ersten 

Einsatz hatte die Einheit dann nicht gegen Ter-

roristen, sondern gegen einen mutmaßlichen 

syrischen Staatsangehörigen aus Strausberg, 

dem die Einschleusung von syrischen Flüchtlin-

gen über die Ägäis vorgeworfen wurde.10 In den 

vergangenen Jahren wurde die Bundespolizei 

mit neuen Schiffen ausgestattet, die auch 

57mm-Kanonen tragen; nach Auskunft in den 

Haushaltsberatungen seien diese Kanonen not-

wendig, um terroristische Gefahren, Schleusun-

gen und Geiselnahmen auf See (also: Nord- und 

9 Burczyk, Dirk: Militärisch gerüstet. Granatwerfer für die 
Polizei, in: CILIP 116 (2018) 
10 Sek-einsatz.de vom 22. Dezember 2015, „Schleuser“: 
GSG 9 und neue Einheit BFE+ im Einsatz“ 
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Ostsee) zu bekämpfen. 2017 wurde unter ande-

rem die Befugnis zum Einsatz automatischer 

Kennzeichenscanner für die Bundespolizei ein-

geführt. Im gleichen Zuge wurde die Einführung 

von Bodycams beschlossen, erkennbar von dem 

Versuch getragen, diese Technik auch in den 

Ländern flächendeckend zu etablieren.  

Ähnliches war beim Bundesamt für Verfassungs-

schutz (BfV) zu beobachten, hier allerdings mit 

noch weitergehenden eigenständigen Befugnis-

sen. Seit der „Reform“ des Verfassungsschutz-

gesetzes 2015 kann das BfV sogar in den Län-

dern V-Leute anwerben, bei denen das eigent-

lich zuständige Landesamt keinen solchen 

Schritt vornehmen will. Auch das Führen des Da-

tenbestands des Verfassungsschutzverbundes, 

ohnehin zentralisierter als bei den Polizeibehör-

den, wurde hier nochmals zentralisiert, deutlich 

mehr Erkenntnisse als bislang müssen nun von 

den Landesbehörden an die gemeinsame Datei 

Nachrichtendienstliches Informationssystem – 

Wissensnetz (NADIS-WN) geliefert werden – 

einschließlich Video- und Tondokumente. Ist die 

Speicherfrist für eine Betroffene bei einer Lan-

desbehörde abgelaufen, kann der Präsident des 

BfV entscheiden, die Daten dennoch im System 

zu belassen. 

Dass all das nicht nur mit der Bekämpfung des 

internationalen (also: islamistischen), sondern 

auch des rechtsextremistischen Terrorismus be-

gründet wird, ist politisch wirklich bitter. 

Schließlich haben alle Untersuchungsaus-

schüsse und Gerichtsverfahren im Zusammen-

hang mit dem NSU und anderen faschistischen 

Terrorgruppen gezeigt, dass nicht fehlende Da-

ten und Befugnisse, sondern Wegsehen, Ver-

schweigen, Verleugnen und da und dort still-

schweigendes Einverständnis zum sogenannten 

„Versagen“ der Sicherheitsbehörden und insbe-

sondere des Verfassungsschutzes geführt ha-

ben. 

 

 

Datenkraken und Datenschutz 

Eine Debatte, die Ulla Jelpke in den vergange-

nen 16 Jahren wie auch schon Jahrzehnte zuvor 

begleitet hat, ist jene um den Datenschutz. Gern 

als „Täterschutz“ diffamiert, gilt er konservati-

ven Hardlinern als Haupthindernis in der effek-

tiven Verfolgung aller möglicher Täter und der 

Abwehr von Gefahren für die Sicherheit von 

Staat und Wirtschaft. Während unter Ägide des 

neoliberalen Blocks an der Macht der vorsor-

gende Sozialstaat immer weiter geschliffen 

wurde, sollte das Bedürfnis der Menschen nach 

Sicherheit durch das Surrogat eines präventiven 

Sicherheitsstaats gegen Kriminalität und Terro-

rismus befriedigt werden – befeuert durch ei-

nen Komplex von Medien, konservativen Sicher-

heitspolitikern (nicht nur der CDU/CSU) und Po-

lizeigewerkschaftsvertretern, die die Ängste der 

Bevölkerung gekonnt zum je eigenen Interesse 

bewirtschaften. 

Zu nennen sind hier die oben schon angespro-

chenen Befugnisse zur „informationstechni-

schen Überwachung“, also der verdeckten Aus-

leitung von Kommunikation über Computer und 

mobile Endgeräte („Quellen-Telekommunikati-

onsüberwachung“) oder von gespeicherten Da-

ten („Online-Durchsuchung“). Dass die Grenzen 

der staatlichen Überwachung hier keineswegs 

vom Recht, sondern vielmehr von den techni-

schen Fähigkeiten der Behörden gezogen wur-

den, war Gegenstand vieler Schriftlicher und 

Kleiner Anfragen von Ulla Jelpke und der Frak-

tion. Beantwortet wurden viele der Fragen aber 

nur zur Einsichtnahme in der Geheimschutz-

stelle des Bundestages oder gleich gar nicht. Zu 

befürchten sei, so das Bundesinnenministerium 

in einer seiner gängigen Satzbausteine, eine Ge-

fahr für Sicherheit und Ordnung, wenn auch nur 

die geringste Gefahr bestünde, dass Einzelhei-

ten über die technischen Fähigkeiten der Behör-

den bekannt würden. Wie häufig damit tatsäch-

lich verschleiert werden sollte, dass diese Fähig-
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keiten weit hinter den eigenen Ansprüchen zu-

rückbleiben, kann denn ebenfalls nur spekuliert 

werden.  

Ständiger Begleiter dieser Auseinandersetzung 

um die Frage, wie weit der Staat in die (nicht 

nur) digitale Privatsphäre seiner Bürgerinnen 

und Bürger eingreifen darf, war die wiederholte 

Einführung und verfassungsgerichtliche Unter-

sagung der Vorratsdatenspeicherung (VDS) von 

Telekommunikationsdaten. 2007 wurde das 

„Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikati-

onsüberwachung und anderer verdeckter Er-

mittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der 

Richtlinie 2006/24/EG“ (eben jene regelte die 

VDS für alle EU-Staaten) von der „Großen“ Koa-

lition verabschiedet, um 2010 vom Bundesver-

fassungsgericht wieder kassiert zu werden. 

2015 versuchte diese Koalition erneut, die VDS 

einzuführen, mit einem Gesetz „zur Einführung 

einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicher-

pflicht für Verkehrsdaten“. Nach Klagen auf dem 

verwaltungsgerichtlichen Weg wurde die Rege-

lung zunächst suspendiert, die Telekommunika-

tionsunternehmen müssen die Verkehrsdaten 

daher zunächst nicht speichern. Nach Vorlage 

durch das Bundesverwaltungsgericht beim Eu-

ropäischen Gerichtshof im Jahr 2019 wird nun 

abzuwarten sein, wie dieser seine Rechtspre-

chung „weiterentwickelt“, also ob er dem Druck 

von Regierungen, Behörden und der Stimmung 

in der europäischen Öffentlichkeit nachgibt. Bis-

lang hat der EuGH zwar schon in mehreren Ent-

scheidungen pauschale Regelungen einer VDS 

abgelehnt und für unvereinbar mit der EU-

Grundrechtecharta erklärt, aber immer wieder 

auch versucht, einen Fingerzeig in Richtung ge-

zielterer Maßnahmen der Vorratsdatenspeiche-

rung zu geben. 

Überhaupt ist die rechtliche Entwicklung im Da-

tenschutz vor allem durch eine von jeweiligen 

Regierungsfraktionen getragene sicherheits-be-

hördliche Perspektive auf der einen und die 

Rechtsprechung von BVerfG und EuGH auf der 

anderen Seite geprägt. Dies führt zu einer ge-

fährlichen Verengung des Diskurses auf rechts-

dogmatische Ableitungen aus den Grundrech-

ten des Einzelnen, eine gesellschaftspolitische 

Perspektive droht dabei aus dem Blickfeld zu ge-

raten. Gefragt wird nämlich von Gerichten in 

erster Linie danach, ob der Eingriff jeweils mit 

Blick auf den oder die Einzelne*n als verhältnis-

mäßig anzusehen ist, aber nur sehr abstrakt da-

nach, was das gesellschaftlich bedeutet. 

Dies zeigte sich auch immer wieder bei Debat-

ten beispielsweise um die Vorratsdatenspeiche-

rung von Fluggastdaten – die für jede Flugver-

bindung für fünf Jahre gespeichert werden – o-

der um die Einführung von automatisierter Vi-

deoüberwachung, die Personen anhand bio-

metrischer Daten ausfindig machen kann; Kfz-

Kennzeichenscanner sind ein weiteres Beispiel. 

Fein ziselierte datenschutzrechtliche Regelun-

gen, entwickelt auch auf Basis der verfassungs-

gerichtlichen Rechtsprechung, sichern dabei die 

Rechte der Einzelnen, in der konkreten Daten-

verarbeitung sind die persönlichen Daten flüch-

tig, der „Nicht-Treffer“ wird sogleich gelöscht 

(oder jedenfalls pseudonymisiert). Dass Ulla Jel-

pke sich von solcher datenschutzrechtlicher Ka-

suistik nicht dabei beirren ließ, die einzig rich-

tige Frage zu stellen, ist ihr hoch anzurechnen: 

Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der 

Menschen aller Versicherung über die „Un-

schuldsvermutung“ zum Trotz in einem Gefühl 

ständigen Überwachtseins leben müssen? 

 

Verschiebungen im Diskurs 

Mit ihrer Fraktion stand Ulla Jelpke dabei im In-

nenausschuss mehr und mehr allein da. In der 

SPD regte sich zwar da und dort mal ein wenig 

Widerstand gegen die Zumutungen des großen 

Koalitionspartners – was nicht darüber hinweg-

täuschen kann, wie frühere Granden der SPD-In-

nenpolitik (heute gibt es keine mehr), etwa Die-

ter Wiefelspütz, mit großer Verve Schweine-

reien wie die Vorratsdatenspeicherung vertei-

digten und auch ganz offen erklärten, das Ganze 
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habe selbstverständlich nichts mit Terrorismus-

bekämpfung zu tun. Die FDP ist in Fragen der 

Bürgerrechte allenfalls noch ein Schatten jener 

Tage, in denen eine Bundesjustizministerin aus 

ihren Reihen (Sabine Leutheusser-Schnarren-

berger) 1998 wegen der Einführung des Großen 

Lauschangriffs (also dem verdeckten Abhören 

von Wohnungen) zurücktrat. Schon der FDP-

Wahlkampf 2017 war innenpolitisch von der Pa-

role „Die Sicherheit muss besser organisiert sein 

als das Verbrechen“ geprägt, zentrales Ziel war, 

sich gerade in der Asylpolitik als die seriöse Al-

ternative zur AfD zu präsentieren. Wie die Grü-

nen auch, konnten sich die Wohlmeinenden un-

ter den liberalen Innenpolitikern zwar auf die Li-

nie zurückziehen, damit seien bessere perso-

nelle und technische Ausstattung gemeint, aber 

keineswegs notwendigerweise auch mehr Be-

fugnisse und Zugriffsmöglichkeiten für die Be-

hörden. Aber die Erzählung einer beständigen 

Bedrohung der Gesellschaft und jedes Einzelnen 

durch Terrorismus, „Organisierte Kriminalität“ 

und weitere kriminelle Gefahren wird dadurch 

eben nicht in Frage gestellt. 

Die Grünen wiederum haben sich nie ganz von 

ihrer Zustimmung zu den „Otto-Paketen“ 2002 

erholt, bei denen sie nach den Terroranschlägen 

vom 11. September 2001 in den USA bis dahin 

für unmöglich gehaltenen Eingriffsbefugnissen 

zugestimmt haben. Vehemente Streiter für 

Grund- und Freiheitsrechte wie Hans-Christian 

Ströbele, der 2017 aus dem Bundestag aus-

schied, haben bei den Grünen keine Nachfolger 

gefunden. Wer heute in der grünen Innenpolitik 

den Ton angibt, will entweder in grünen-typi-

scher Besserwissermanier auch nur sagen, wie 

die Sicherheitsbehörden noch besser werden 

sollen oder schielt ohnehin nur noch danach, die 

Brücken zu möglichen zukünftigen Koalitions-

partnern nicht zu beschädigen.  

Es wird in den nächsten Jahren weiterhin an der 

LINKE im Bundestag sein, konsequent für Erhalt 

und Wiedergewinnung von Grund- und Frei-

heitsrechten zu kämpfen und Sprachrohr der 

(digitalen) Bürger*innenrechtsbewegung im 

Bundestag zu bleiben. Dann leider ohne Ulla Jel-

pke, die in der Fraktion und im Bundestag eine 

große Leerstelle hinterlassen wird – es bleibt zu 

hoffen, dass andere sie füllen werden.  
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Die Gesellschaft muss die Sicherheitsbehörden kontrollieren, nicht 

umgekehrt! 

von Ulla Jelpke 

 

Deutschland hat, gemeinsam mit der NATO, im 

Jahr 2001 den „Krieg gegen den Terror“ ausge-

rufen. Dieser Krieg führte nicht nur zu einer Se-

rie militärischer Auslandseinsätze der Bundes-

wehr, sondern hatte auch gravierende Auswir-

kungen auf die Innenpolitik, in Form von immer 

neuen Befugniserweiterungen für Polizei und 

Geheimdienste. Eine Übersicht über alle Geset-

zesverschärfungen und Überwachungsgesetze 

würde den Rahmen dieser Publikation spren-

gen.  

Von großer Bedeutung ist der Trend, der Polizei 

im Vorfeld von (möglichen) Straftaten Befug-

nisse zu verleihen. Exemplarisch dafür stehen 

neue Straftatbestände wie § 89a und § 91 StGB, 

die darauf hinauslaufen, Handlungen, die für 

sich vollkommen legal sind, zu kriminalisieren, 

etwa eine Reisebuchung, wenn die Person – 

nach Meinung der Ermittler  die Absicht hat, in 

ein sog. Terrorcamp zu reisen. Beispielhaft für 

diese ausufernde Politik der Prävention ist auch 

das Bestreben, nicht nur beständig neue Daten 

auf Vorrat zu sammeln, sondern bestehende 

Datenbanken verstärkt miteinander zu verknüp-

fen, so dass am Ende die Möglichkeit geschaffen 

wird, Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Was 

die Speicherung der Telekommunikations-Ver-

bindungsdaten (meist einfach als „Vorratsda-

tenspeicherung“ bezeichnet) angeht, musste 

die Bundesregierung allerdings eine teilweise 

Niederlage einstecken: Eine erste, im Jahr 2008 

in Kraft getretene Fassung des Gesetzes wurde 

2010 vom Bundesverfassungsgericht kassiert. 

Eine daraufhin beschlossene zweite Fassung, die 

eigentlich ab 2017 in Kraft sein sollte, wird ge-

genwärtig nicht umgesetzt, weil es massive 

Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Europa-

recht gibt.  

Fast jede Gesetzesverschärfung der letzten 

Jahre wurde mit der Notwendigkeit begründet, 

terroristische Straftaten abzuwehren oder zu 

verfolgen. Wer darauf beharrt, die Grundrechte 

zu schützen, wird mit dem Vorwurf konfrontiert, 

die Sicherheit der Bevölkerung aufs Spiel zu set-

zen. Dass diese Gesetze wirklich etwas „nüt-

zen“, bleibt dabei vollkommen unsicher.   

Ich habe in meiner parlamentarischen Arbeit 

stets die Kehrseite dieser Logik betont: Wer die 

Rechte der Bevölkerung verletzt, greift ihre Frei-

heit an und erledigt im Ergebnis das, was ge-

meinhin Terroristen oder „Extremisten“ unter-

stellt wird.  

Oftmals handelt es sich bei sog. Anti-Terror-Ge-

setzen um Symbolpolitik, die „Handlungsbereit-

schaft“ signalisieren soll, aber keinerlei Schutz 

vor Terror erwarten lässt – was bei Anhörungen 

im Innenausschuss des Bundestages auch Ver-

treter der Polizei immer wieder betonen. Den-

noch laufen auch solche Gesetze darauf hinaus, 

demokratische Rechte zu untergraben.  

Nicht vergessen werden dürfen Maßnahmen 

und Prozesse, die nicht in Form neuer Gesetze 

sondern entweder auf „informeller“ Ebene er-

folgen oder Ergebnis erweiterter technischer 

Möglichkeiten etwa zur Datenverarbeitung oder 

zum Datenaustausch sind. So stellte die nach 

2001 erfolgte Etablierung des „Gemeinsamen 

Terrorismus-Abwehr-Zentrums“ (GTAZ) einen 

gravierenden Einschnitt in das als Lehre aus dem 

NS-Unrechtsregime grundgesetzlich festge-

schriebene Gebot zur Trennung von Polizei und 

Geheimdiensten dar. Im GTAZ sitzen alle Lan-

deskriminalämter und Landesverfassungs-

schutzämter mit ihren Kollegen aus den jeweili-

gen Bundesbehörden, plus Vertreter von Euro-
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pol und bei Bedarf auch ausländischen Behör-

den, zusammen und tauschen Informationen 

aus. Mit am Tisch sitzen auch BND, BAMAD und 

der Generalbundesanwalt als ermittlungsfüh-

rende Behörde, wenn von der Gefahrenabwehr 

in die Strafverfolgung übergegangen wird. Es 

gibt hierfür keine gesetzliche Grundlage – denn 

das GTAZ ist keine eigenständige Behörde, son-

dern nach offizieller Lesart lediglich eine „Ko-

operationsplattform“. Aus diesem Grund ist 

eine parlamentarische Kontrolle dessen, was 

dort geschieht, nur eingeschränkt möglich.  

Nach dem Modell des GTAZ wurden seither wei-

tere Gemeinsame Zentren geschaffen: Das GETZ 

(„Gemeinsames Extremismus- und Terrorismus-

abwehrzentrum“), das Gemeinsame Internet-

Zentrum (GIZ) und die Koordinierte Internet-

Auswertung (KIA), sowie das Gemeinsame Ana-

lyse- und Strategiezentrum illegale Migration 

(GASIM). In all diesen Behörden – pardon: Ko-

operationsplattformen – tauschen sich Polizei 

und Geheimdienste aus. 

Je mehr Daten die Sicherheitsbehörden über 

Bürgerinnen und Bürger sammeln, desto dring-

licher stellt sich die Frage, ob die Speicherungen 

auch rechtmäßig sind. In den Berichten der Bun-

desdatenschutzbeauftragten werden praktisch 

Jahr für Jahr Verstöße gegen den Datenschutz 

festgehalten. Um den Wildwuchs in den polizei-

lichen Datenbanken wenigstens halbwegs zu 

kontrollieren, habe ich wiederholt eine Kleine 

Anfrage zu ihrem Umfang und ihrer „Pflege“ ge-

stellt (die letzte Antwort ist als BT-Drs. 18/13653 

erschienen). Die Ergebnisse offenbarten immer 

wieder Skandale. Im Jahr 2015 teilte die Bundes-

regierung mit, sie habe 6815 Einträge in der Da-

tei „Internationaler Terrorismus“ gelöscht, weil 

für ihre Speicherung keine Rechtsgrundlage be-

stand, außerdem 3488 Einträge in der Datei „Po-

litisch Motivierte Kriminalität“ (BT-Drs. 

18/5659). Das waren sage und schreibe 80 bzw. 

90 Prozent des Gesamtbestandes der Dateien – 

sie wurden über Jahre hinweg rechtswidrig ge-

speichert, so lange, bis jemand nachgefragt hat. 

Außerdem musste die Bundesregierung zuge-

ben, dass die gesetzlich vorgegebene Löschung 

der Daten von Personen, die von Gerichten we-

gen erwiesener Unschuld freigesprochen wer-

den, überhaupt nicht umgesetzt wird – weil die 

Information über den Freispruch nicht bei der 

zuständigen Polizeibehörde lande. Die Bundes-

regierung selbst sprach von einem „relevanten“ 

Problem - und verschob dessen Lösung auf eine 

unbestimmte Zukunft (es ist bis heute nicht ge-

löst). Das bedeutet bewussten, vorprogram-

mierten Rechtsbruch (BT-Drs. 19/1148).  

 

Abb. 6 Einsatz als parlamentarische Beobachte-

rin bei der Demo "Dresden Nazifrei" im Februar 

2011 

Aus meiner Sicht ist eine Umkehr der „Sicher-

heits“-Politik dringend notwendig: Sämtliche 

sog. Terrorgesetze müssen auf den Prüfstand, 

auf die allermeisten wird man verzichten kön-

nen. Statt weniger, braucht es mehr Rechte für 

die Bevölkerung, was in diesem Zusammenhang 

vor allem bedeutet: Die Polizei als Trägerin der 

staatlichen Gewalt im Inneren muss von der Be-

völkerung umfassend kontrollierbar sein. Des-

wegen habe ich für den Bereich der Bundespoli-

zei eine Kennzeichnungspflicht gefordert, um 

bei Verdacht auf Straftaten im Amt wenigstens 

die Identität der verdächtigen Beamten identifi-

zieren zu können; deswegen habe ich gefordert, 

den Einsatz von Pfefferspray gegen Menschen-

gruppen zu verbieten; deswegen fordere ich die 

Einrichtung unabhängiger Polizeibeschwerde-

stellen, an die sich von Polizeigewalt Betroffene, 
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aber auch kritische Polizeibeamte, wenden kön-

nen. Nicht zuletzt habe ich in Anträgen gefor-

dert, die Befugnis der Bundespolizei zu anlasslo-

sen Kontrollen (vor allem in Grenznähe und in 

grenzüberschreitenden Zügen) aus dem Gesetz 

zu streichen, um die Praxis des (offiziell verbo-

tenen) „racial profiling“ zu reduzieren.  

 

Wer ist hier Terror-Unterstützer? 

Wie gesagt, lautet die Begründung für nahezu 

jedes Überwachungsgesetz: Kampf gegen Ter-

ror! Allerdings ist zu beobachten, dass deutsche 

Polizisten (wie auch Soldaten) im Ausland einer-

seits islamistische Terrorbanden bekämpfen 

sollen – und andererseits ausgiebig mit Regimen 

wie in Saudi-Arabien oder der Türkei kooperie-

ren, die genau solche Terrorbanden fördern 

bzw. mit ihnen zusammenarbeiten. So wurden 

bereits 2009 Bundespolizisten nach Saudi-Ara-

bien geschickt, wo sie Angehörige der Grenzpo-

lizei trainieren – unter anderem auch im „siche-

ren Gebrauch“ des Sturmgewehrs G 3. Die Schu-

lungsmaterialien wurden zuvor von Hinweisen 

auf Freiheitsrechte usw. gesäubert, wie die Bun-

desregierung auf eine Anfrage von mir bestä-

tigte, denn diese könne Saudi-Arabien nicht ge-

brauchen. Schließlich müsse gewährleistet sein, 

dass die „die Schulungsunterlagen adressaten-

gerecht sind“ (BT-Drs. 17/6863).  

In Afghanistan waren deutsche Polizisten für die 

Ausbildung ihrer dortigen „Kollegen“ zuständig. 

Diese bildeten eine quasimilitärische Truppe, 

deren Hauptaufgabe im Kampf gegen die Tali-

ban bestand, denen sie aber in Sachen Brutalität 

und Verachtung von Grundrechten kaum nach-

stand. Macht nichts, befand die Bundesregie-

rung. Der Erfolg der „Ausbildung“ wurde übri-

gens nicht kontrolliert: Eine Art Abschlussprü-

fung war gar nicht erst vorgesehen. Einfach da-

bei sein genügte schon (BT-Drs. 17/11496). 

Deutsche Polizeieinsätze im Ausland, erst recht 

Ausbildungsunterstützung und materielle Hilfe, 

müssen von der Bundesregierung nicht automa-

tisch der Öffentlichkeit berichtet werden. In ei-

nem Antrag hatte DIE LINKE gefordert, eine ge-

setzliche Informationspflicht einzuführen und 

dem Bundestag ein Vetorecht einzuräumen (BT-

Drs. 17/8381). 

In meiner Rede zur dazugehörigen Bundestags-

debatte hatte ich am 13. 6. 2013 ausgeführt: 

„Es darf nicht sein, dass mit Hilfe der deutschen Po-

lizei menschenrechtsfeindliche Regime gestützt wer-

den, es darf auch nicht sein, dass mit ihnen Kriege 

geführt oder geplant werden. Bei Auslandseinsätzen 

ist strikt darauf zu achten, dass Menschenrechte und 

demokratische Standards beachtet und nicht, wie wir 

aus dem Einsatz in Saudi-Arabien wissen, aus fal-

scher Rücksichtnahme auf die jeweilige Herrschaft-

sclique kurzerhand aus dem Ausbildungsprogramm 

gestrichen werden. Die Position der LINKEN ist in 

dieser Hinsicht eindeutig: Wir wollen nicht noch 

mehr Auslandseinsätze der Polizei. Wir halten den 

Einsatz der Polizei als Mittel der Außenpolitik ohne-

hin für verfassungsmäßig höchst problematisch. Vor 

allem dann, wenn ein solcher Einsatz in Zusammen-

hang mit kriegerischen Maßnahmen stattfindet. Vor 

allem aber wollen wir, dass Polizeieinsätze in Über-

einstimmung mit den Menschenrechten erfolgen und 

nicht der Stützung autoritärer Regime dienen. Um 

das sicherzustellen, wollen wir eine verbesserte par-

lamentarische Kontrolle. Wir wollen, dass die Bun-

desregierung immer schon im Vorfeld solche Eins-

ätze mitteilen muss, um den Missbrauch deutscher 

Polizisten für menschenrechtsfeindliche Zwecke und 

kriegerische Unternehmungen zu verhindern, oder 

zumindest zu erschweren.“ 

Dieser Antrag wurde abgelehnt. Um das Infor-

mationsdefizit über die polizeilichen Auslands-

einsätze zu kompensieren, habe ich über viele 

Jahre hinweg jedes Quartal eine entsprechende 

Anfrage dazu gestellt. Was bekommt die tunesi-

sche Grenzpolizei, welches Seminar gab es für 

türkische Polizisten – das ist da alles nachlesbar 

(letzte Antwort unter BT-Drs. 19/32245).  

Wenn zum Beispiel die Bundesregierung seit 

dem Jahr 2020 lautstark gegen die brutale Un-

terdrückung von Demonstrationen in Belarus 

protestiert – dann sollte sie den geschundenen 

Aktivisten doch auch ehrlich gestehen, dass 
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eben jene belarussische Polizei bis zum Jahr 

2012 von der Bundespolizei in der „Bewältigung 

von Großlagen“ ausgebildet worden ist. Und, 

natürlich: Auch die belarussische Grenzpolizei 

wurde unterstützt, die Festung Europa soll ja 

auch nach Osten hin abgeriegelt werden.   

 

Exemplarisch für meine Arbeit in diesem Be-

reich waren zudem folgende Artikel, Reden und 

Pressemitteilungen: 

Rede von Ulla Jelpke in der 51. Sitzung des 16. 

Deutschen Bundestages, 21. 9. 2006, zum An-

trag der Abgeordneten Ulla Jelpke, Petra Pau, 

Jan Korte, Kersten Naumann und der Fraktion 

der LINKEN Erhaltung des Trennungsgebots – 

Keine Errichtung gemeinsamer Dateien von Po-

lizeibehörden und Nachrichtendiensten des 

Bundes und der Länder – Drucksache 16/2624  

Trennung von Polizei und Geheimdiensten 

beibehalten! 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! Im Kampf gegen den Terror hat 

die rot-grüne Bundesregierung in den letzten Jahren 

ein verfassungswidriges Gesetz nach dem anderen 

vorgelegt.  

(Lachen des Abg. Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN] sowie des Abg. Clemens Binnin-

ger [CDU/CSU]) –  

Das ist wahr, erst das Gesetz zum großen Lauschan-

griff – ist der nicht zurückgewiesen worden, Kollege 

Wieland?   

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

Das waren noch CDU/CSU und FDP, liebe Frau Jel-

pke!)  

dann das Luftsicherheitsgesetz. Ich sage Ihnen schon 

heute: Auch das jetzt vom Kabinett beschlossene Ge-

setz zur Antiterrordatei wird nach Karlsruhe gehen. 

Wir werden sehen. Liebe Kollegen, an dieser Stelle 

möchte ich ganz klar sagen – leider muss man das in 

diesem Hause immer wiederholen –: Wenn Sie die 

Verfassung weiter aushöhlen, um den Terror zu be-

siegen, dann siegt der Terror. Das darf unserer Mei-

nung nach nicht sein.  

Es ist ja nicht so – Sie tun so, als ob es so wäre –, 

dass ein Geheimdienst die Polizei heute nicht warnen 

dürfte, wenn er erfährt, dass ein Terroranschlag in 

diesem Land bevorsteht. Natürlich darf er das; das 

ist völlig unbestritten.  

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

Nach Ihrem Antrag nicht mehr!)  

Die Antiterrordatei aber soll nicht einen unmittelbar 

bevorstehenden Anschlag verhindern, sondern sie 

soll die Zusammenarbeit von Polizei und Geheim-

diensten auf eine völlig neue Stufe stellen. Der Da-

tenaustausch zwischen den unterschiedlichsten Be-

hörden – insgesamt 37 –,  

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

Das werden noch mehr!)  

zwischen Länder- und Bundespolizei, Zoll, Militäri-

schem Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst 

und Verfassungsschutz, soll zur Regel werden. Damit 

wird die Trennung zwischen Polizei- und Geheim-

dienstarbeit eindeutig aufgehoben. An dieser Stelle 

noch einmal zu Herrn Binninger, aber auch zu Herrn 

Benneter. Geheimdienste und Polizei haben aus gu-

tem Grund völlig unterschiedliche Befugnisse; das 

wissen auch Sie. Die Polizei handelt bei konkreten 

Verdachtsmomenten. Geheimdienste dagegen obser-

vieren auch unschuldige Menschen mit Methoden, 

die der Polizei untersagt sind. Die Polizei lässt sich 

noch kontrollieren, während man das von den Ge-

heimdiensten nicht mehr sagen kann. Nicht umsonst 

haben wir gegenwärtig einen Untersuchungsaus-

schuss zum BND-Skandal. Mit der Antiterrordatei 

käme die Polizei zu Erkenntnissen, die sie gar nicht 

gewinnen dürfte, und die Geheimdienste ebenso. Ge-

trennt ermitteln, gemeinsam auswerten, das würde 

die Trennung von Polizei und Geheimdiensten noch 

weiter aufheben.  

Effektive Beschränkungen für den Datenaustausch 

sieht die Regierung nicht vor. Im Gegenteil, in so ge-

nannten Eilfällen, wie Herr Schäuble gestern be-

kannt gab, muss man nur auf den Knopf drücken und 

alle Daten sind da. Ich sehe nicht, wo der neue Ge-

setzentwurf eine Kontrolle vorsieht. Auch die Grünen 

– jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Wieland – erklären 

in ihrem Antrag eine Volltextdatei, aus der jede Be-

hörde praktisch online alle möglichen Daten abrufen 

kann, für rechtsstaatlich unhaltbar. Immerhin. Das 

begrüße ich.  

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

Das haben wir immer gesagt!)  
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Aber, Herr Wieland, Sie wollen, weil Sie halt nur eine 

ehemalige Bürgerrechtspartei sind  

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

Ah!) –  

Sie haben sich hier heute ja zum Liberalen bekannt –

, jetzt durch die Hintertür eine Volltextdatei einfüh-

ren. Wenn Sie beispielsweise Projektdateien als zeit-

lich befristete Volltextdateien einführen – das ist ein 

Zitat –, dann hilft das auch nichts.  

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

Frau Jelpke, wir regieren zurzeit nicht! Wachen Sie 

aus dem Alptraum aus!)  

Auch wenn man es zeitlich begrenzt: Verfassungs-

bruch ist Verfassungsbruch.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Die Bundesregierung hat genau die Idee, die in Ih-

rem Antrag enthalten ist, in ihren Gesetzentwurf hin-

eingeschrieben. Die Bundesregierung will in der Da-

tei die Religionszugehörigkeit erfassen. Das ist ein-

deutig ein Angriff auf die Religionsfreiheit. Wenn ich 

befürchten muss, dass 37 Sicherheitsbehörden mei-

nen Glauben für terrorismusrelevant halten, über-

lege ich mir in Zukunft sehr genau, ob ich mich zu 

meiner Religion bekenne. Die Bundesregierung setzt 

damit ganz eindeutig Menschen muslimischen Glau-

bens unter Generalverdacht. Da sind wir gänzlich 

dagegen.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Außerdem will die Bundesregierung praktisch eine 

Kontaktschuld einführen. Erfasst werden soll, wer 

eine nähere persönliche oder geschäftliche Bezie-

hung zu einem Verdächtigen hat. Das weitet den 

Kreis der Durchleuchteten ins Uferlose aus –  

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: Frau Kol-

legin, Sie müssen zum Schluss kommen.  

Ulla Jelpke (DIE LINKE): – ich komme gleich zum 

Schluss –: Vermieter, Partner, Kinder, Kommilito-

nen, Freunde usw. Das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung wird hier gänzlich ausgehöhlt. Be-

sonders an die rechte Seite gerichtet sage ich: Der 

Datenschutzbeauftragte hat genau das kritisiert.  

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: Frau Kol-

legin, Sie müssen bitte zum Schluss kommen.  

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Wir lehnen den Antrag 

der Grünen ab und werden uns vor allem für das 

Grundgesetz einsetzen; denn wir glauben, dass die 

vorhandenen Gesetze ausreichen. Danke.  

(Beifall bei der LINKEN – Hans-Joachim Otto 

[Frankfurt] [FDP]: Das ist gut, die PDS will sich für 

das Grundgesetz einsetzen!) 

 

Rede zur ersten Beratung des von den Fraktio-

nen der CDU/ CSU und SPD eingebrachten Ent-

wurfs eines Gesetzes zur Neustrukturierung des 

Bundeskriminalamtgesetzes, BT-Drs.:18/11163, 

in der 219. Sitzung des 18. Deutschen Bundesta-

ges am 17. 2. 2017 

Bürgerrechte nicht für die Illusion von Sicher-

heit opfern! 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! Herr Minister, ich finde, Sie hät-

ten schon erwähnen sollen, dass Sie im vergangenen 

Jahr ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht be-

kommen haben, das Ihnen wesentliche Verfassungs-

verstöße im alten BKA-Gesetz bestätigt und nahege-

legt hat, dass hier Abhilfe durch ein neues Gesetz ge-

schaffen werden soll. Ich meine, das war eine gewal-

tige Klatsche für die Bundesregierung, die hier unter 

dem Etikett „Terrorbekämpfung“ Verfassungsbruch 

billigend in Kauf genommen hat. Es ging damals um 

den Schutz der Privatsphäre. Es ging insbesondere 

um die Überwachung von Wohnraum und Compu-

tern, um Befugnisse zur Datenübermittlung und die 

Beobachtung von Kontaktpersonen von Terrorver-

dächtigen.  

Leider müssen wir feststellen, dass der Gesetzent-

wurf, der heute vorliegt, wieder schwere Eingriffe in 

die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern er-

laubt. Wir sind der Meinung: Wenn da nicht massiv 

nachgebessert wird, können wir dem Gesetz nicht zu-

stimmen.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Zweckbin-

dung von Daten bekräftigt. Das bedeutet: Wenn we-

gen Terrorverdachts ermittelt wird, dürfen die Er-

kenntnisse aus der Telefon- oder Computerüberwa-

chung nicht zur Aufklärung zum Beispiel eines Baga-

telldelikts verwendet werden. Sie dürfen auch nicht 

einfach an andere Behörden übermittelt werden. 

Doch im vorliegenden Gesetzentwurf gibt es da mas-

senhaft Schlupflöcher. Wir werden das sicherlich in 

einer Anhörung noch herausarbeiten. Damit setzt 
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sich die Regierungskoalition einfach über die vom 

Bundesverfassungsgericht eindeutig festgestellte 

Zweckbindung der Daten hinweg.  

Wir haben schon über die elektronische Fußfessel für 

Gefährder gesprochen. Ich habe zu diesem Tages-

ordnungspunkt schon einiges gesagt. Aber noch ein-

mal: Die Koalition will künftig - so auch laut BKA-

Gesetz - Personen, die nicht vorbestraft sind und ge-

gen die kein Strafverfahren geführt wird, Fußfesseln 

anlegen. Der Begriff „Gefährder“ ist weiterhin ge-

setzlich nicht definiert; das muss dringend gesche-

hen.  

(Beifall bei der LINKEN - Marian Wendt 

(CDU/CSU): Sie schützen immer den Täter!) 

Im Gesetzentwurf ist nur von der Annahme oder der 

konkreten Wahrscheinlichkeit eines zu erwartenden 

strafbaren Verhaltens die Rede. Eine solche Formu-

lierung gibt es in keinem einzigen Polizeigesetz, so-

dass erst die richterliche Anordnungspraxis deutlich 

machen wird, was das eigentlich bedeutet.  

Wir alle wünschen uns natürlich - das kann über-

haupt keine Frage sein -, dass ein Verbrecher wie 

Anis Amri, der den Anschlag hier in Berlin verübt 

hat, frühzeitig dingfest gemacht wird. Aber wir dür-

fen Maßnahmen wie die Fußfessel nicht nur aufgrund 

von Annahmen und ohne Beweise anordnen. 

(Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU): Also doch nicht 

festnehmen?) 

Zudem ist es völliger Unsinn, zu glauben, dass Fuß-

fesseln den potenziellen Täter daran hindern, seine 

Tat zu begehen. Wer einen Terroranschlag begehen 

will, wird ihn begehen, ob er nun eine Fußfessel trägt 

oder nicht. 

(Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU): Dann merkt man 

es aber!) 

Das ist nichts anderes als Symbolpolitik. Sie wollen 

den Bürgerinnen und Bürgern ein trügerisches Si-

cherheitsgefühl nach dem Motto „Wir tun etwas“ 

vermitteln. Deswegen sagen wir ganz klar: 

(Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU): Gar nichts!) 

Im Namen der Terrorbekämpfung darf nicht alles er-

laubt sein, was technisch möglich ist. Das ist einfach 

unsinnig. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Noch ein Punkt. Laut Gesetz soll die Beobachtung 

von Personen erlaubt werden, von denen die Polizei 

annimmt, dass sie andere Leute kennen, die Strafta-

ten begehen könnten. Ich frage Sie ernsthaft: Wie 

weit soll das eigentlich gehen? Sollen auch diejeni-

gen beobachtet werden, die eine Person kennen, die 

wiederum den Terroristen kennt? Ich bin wirklich er-

schrocken, wie weit die Maßnahmen laut Gesetz ge-

hen sollen. Das kann Unschuldige betreffen.  

Worüber wir im Ausschuss sicherlich noch diskutie-

ren sollten, ist die Übermittlung von Daten zwischen 

Landes- und Bundesbehörden. In der Tat müssen wir 

das Desaster aufarbeiten, das es im Zusammenhang 

mit dem Anschlag hier in Berlin gegeben hat. Da sind 

meines Erachtens Behördenfehler gemacht worden. 

Hier lässt sich sicherlich einiges verbessern. Dar-

über können wir gerne diskutieren. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil 

im vorigen Jahr das Ziel verfolgt, den Grundrechts-

schutz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die 

Koalitionsfraktionen legen mit diesem Gesetzentwurf 

jedenfalls nicht das vor, was wir unter einer vernünf-

tigen Balance und unter Grundrechtsfreundlichkeit - 

diese fordern wir nach wie vor ein - verstehen. Bür-

gerrechte dürfen nicht für die Illusion von Sicherheit 

geopfert werden. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

 

Rede zu Protokoll zur zweiten und dritten Bera-

tung des von den Fraktionen der CDU/CSU und 

SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 

Entfristung von Vorschriften zur Terrorismusbe-

kämpfung (Drucksache 19/23706), in der 189. 

Sitzung des 19. Deutschen Bundestages, 5. 11. 

2020.  

Statt einer Ewigkeitsgarantie für die Grund-

rechtseingriffe brauchen wir einen Rückbau 

des Überwachungspotenzials! 

Die Regierungskoalition will Regelungen aus dem 

Terrorismusbekämpfungsgesetz entfristen lassen. 

Konkret geht es etwa um die Geheimdienstüberwa-

chung von Telekommunikation, Bank- und Postver-

kehr.  

Wir sehen hier Grundrechte wie das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung verletzt. Außerdem 

wird das als Lehre aus dem Faschismus geltende 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/237/1923706.pdf
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Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiens-

ten unterlaufen. 

Das Massaker eines Faschisten in Hanau und jetzt 

die islamistischen Morde in Frankreich, Wien und 

Dresden haben die Gefahr des Terrorismus erneut 

verdeutlicht.  

Doch diese Anschläge können gerade nicht als Beleg 

für die Notwendigkeit der Antiterrorgesetze herhal-

ten.  

Denn tatsächlich gibt es keinerlei Nachweis für die 

Wirksamkeit dieser Gesetze! 

Als diese Gesetze nach dem Jahr 2001 verabschiedet 

wurden, hieß es von Regierungsseite, dass sie nur be-

fristet gelten sollten. Jede Verlängerung war an eine 

Evaluationspflicht geknüpft.  

Doch bis heute hat die Bundesregierung keine umfas-

sende, unabhängige, wissenschaftliche Auswertung 

veranlasst. Bisherige Evaluationen waren von der 

Logik der Geheimdienste geprägt und beinhalteten 

keine verfassungsrechtliche Bewertung. 

Auch bei der Anhörung des Innenausschusses am 

Montag konnten die Sachverständigen - darunter der 

Vizepräsident des BKA - keine Nachweise für den 

Nutzen dieser Gesetze vorlegen.  

Kritisiert wurde stattdessen von Sachverständigen-

seite, dass die Überwachungsbefugnisse der Geheim-

dienste an zu geringe Bedingungen geknüpft und so-

gar verfassungswidrig sind. 

Statt einer Ewigkeitsgarantie für die Grundrechtsein-

griffe brauchen wir einen Rückbau des Überwa-

chungspotenzials! 

Die unkontrollierbaren Geheimdienste, die selbst mit 

ihren V-Leuten tief im faschistischen und dschihadis-

tischen Sumpf stecken, sind ungeeignet zur Terroris-

musbekämpfung.  

Stattdessen müssen wir viel stärker auf Präventions-

arbeit setzen, auf Deradikalisierungsprojekte, auf 

Opferberatungsstellen, auf antifaschistische Recher-

cheprojekte. Ihnen gilt unser Dank! 

Abschließend noch ein Punkt: der türkische Präsi-

dent Erdogan ermutigt die Dschihadisten in Europa 

- das hat selbst Regierungsberater Guido Steinberg 

von der Stiftung SWP nach den jüngsten Anschlägen 

im Tagesspiegel erklärt. 

Der Schmusekurs der Bundesregierung mit dem Ter-

rorpaten in Ankara muss endlich ein Ende haben!  

Zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Eindäm-

mungsmaßnahmen veröffentlichte ich in Os-

sietzky im Januar 2021, folgenden Artikel: 

Verboten ist, was Spaß macht …. 

Die Corona-Eindämmungspolitik experimentiert mit 

Grundrechtseinschränkungen.  

Von Ulla Jelpke 

Das Gerede der selbst ernannten Querdenker von ei-

ner „Corona-Diktatur“ und ihre Selbstinszenierung 

als „Widerstandskämpfer“ im Geiste von Sophie 

Scholl zeugen entweder von Geschichtsvergessenheit 

oder bewusster Verharmlosung des NS-Faschismus. 

Denn Eindämmungsmaßnahmen gegen die Pande-

mie sind unverzichtbar. Aber das Prozedere von 

Bund und Ländern ist in der Tat kritikwürdig: Auch 

fast ein Jahr nach Beginn der Pandemie werden fast 

alle Entscheidungen von der Exekutive getroffen, 

während die Parlamente auf die Zuschauerbank ver-

bannt sind.  

Darin liegt, wie Rolf Gössner schon in Ossietzky 

8/2020 gewarnt hat, eine ernst zu nehmende Gefahr 

nicht für das demokratische Selbstverständnis, son-

dern auch für den Erfolg der Eindämmungspolitik 

selbst. 

Juristinnen und Juristen haben in den vergangenen 

Monaten wiederholt auf die Wesentlichkeitstheorie 

des Bundesverfassungsgerichtes hingewiesen: Maß-

nahmen, die wesentlich in die Freiheitsrechte der 

Bürgerinnen und Bürger eingreifen, dürfen nicht den 

Regierungen überlassen bleiben, sondern müssen 

von den Parlamenten als gewählten Vertretern der 

Bevölkerung beschlossen werden. Tatsächlich ist das 

bis heute nicht der Fall. Stattdessen verkündet eine in 

der verfassungsmäßigen Ordnung überhaupt nicht 

vorgesehene Kungelrunde aus Bundeskanzlerin und 

Landeschefs regelmäßig, inwiefern Grundrechte 

noch ausgeübt werden dürfen. Dabei ist die Frage, 

ob man die eigene Wohnung nur mit oder auch ohne 

Vorliegen behördlich festgelegter „triftiger Gründe“ 

verlassen darf, gewiss nicht unwesentlich.  

Die Linksfraktion im Bundestag forderte im Novem-

ber 2020 in einem Antrag, „Demokratische Kontrolle 

auch in der Pandemie“ sicherzustellen. Konkret wird 

darin verlangt, dem Bundesgesundheitsminister die 

im März 2020 übertragenen Verordnungsermächti-

gungen wieder abzunehmen. In Bund und Ländern 

sollten die Parlamente wieder als Souverän einge-
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setzt werden. Grundrechtseinschränkende Verord-

nungen müssten befristet, begründet und klar defi-

niert werden.  

Das von der Koalitionsmehrheit am 18. November 

2020 verabschiedete neue Infektionsschutzgesetz 

kann zwar keineswegs, wie von Querdenkern und 

AfD behauptet, mit dem Ermächtigungsgesetz der 

Nazis von 1933 gleichgesetzt werden. Doch wird es 

den Forderungen nach Entscheidungskompetenz der 

Parlamente und Normenklarheit nicht gerecht, wes-

wegen ihm die Linksfraktion auch die Zustimmung 

verweigert hat. Es macht zwar die Anwendung von 

Grundrechtseinschränkungen zur Corona-Eindäm-

mung davon abhängig, dass der Bundestag die „pan-

demische Lage von nationaler Tragweite“ be-

schließt. Aber über den konkreten Umfang der Ein-

schränkungen entscheiden nach wie vor die Exekuti-

ven. Der neue Paragraph sieht beispielsweise „Kon-

taktbeschränkungen“ vor. Aber was konkret beim Er-

reichen welcher Inzidenz auf einen zukommt, weiß 

man vorher nicht. Man verharrt in Erwartung der 

nächsten Regierungsbeschlüsse. Diese müssen jetzt 

zwar befristet werden, was aber auch bisher schon 

gemacht wurde. In der Praxis bedeutet das nur, dass 

sie alle drei bis vier Wochen verlängert werden kön-

nen. 

Die LINKE hatte gefordert, „unter Rückgriff auf un-

abhängigen und interdisziplinären Sachverstand die 

Wirksamkeit der Maßnahmen des Infektionsschutzes 

und ihre Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesell-

schaft zu evaluieren und ihre Ergebnisse dem Bun-

destag vorzulegen.“  

Dieser Ruf verhallt bis heute. Auf parlamentarische 

Anfragen der Linksfraktion, welche Erkenntnisse es 

zur konkreten Wirkung einzelner Maßnahmen im ers-

ten Lockdown gebe, verwies die Bundesregierung 

schon im Frühsommer lediglich darauf, dass die 

Summe der Maßnahmen gewirkt habe, weil die Infek-

tionszahlen zurückgingen. Auch später zeigte die 

Bundesregierung kein Interesse, genauer herauszu-

finden, welche Maßnahmen tatsächlich etwas nützen, 

und welche eher verzichtbar sind.  

Sind die Kontaktlisten in Gaststätten wirklich hilf-

reich, um Infektionsketten zu unterbrechen? „Keine 

Erkenntnisse“.  

Müssen Einreisende aus „Risikogebieten“ wirklich 

in Quarantäne, weil sie infektiöser sind als Reisende 

innerhalb Deutschlands? Es „kann sich ein erhöhtes 

Infektionsrisiko im Ausland auch aus einem mit dem 

Inland nicht vergleichbaren Maßnahmenrahmen zur 

Bewältigung der Pandemie ergeben“, so die Bundes-

regierung. Es „kann“ also sein, dass man sich im 

Ausland eher infiziert. Ob es wirklich so ist, weiß kei-

ner, und dennoch müssen die Betreffenden zehn Tage 

in Quarantäne verbringen. Womöglich hat die Bun-

desregierung ein infektionstreibendes „Ballermann-

Szenario“ vor Augen. Nur: Wo ist denn derzeit noch 

ein Ballermann geöffnet? 

Grundrechtseinschränkungen unterliegen dem Ver-

hältnismäßigkeitsgebot. Sie sind nur legitim, sofern 

sie geeignet und notwendig sind. Einschränkungen 

nach dem Motto „viel hilft viel“, ohne Nutzen und 

Notwendigkeit präzise zu belegen, sind, zumal auf 

längere Sicht, grundrechtswidrig. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Eindäm-

mung der Pandemie ist dringend geboten. In diesen 

Zeiten die gleichen Freiheitsrechte ausüben zu wol-

len wie sonst auch, würde im Ergebnis darauf hin-

auslaufen, das Infektions- und damit auch das Ster-

berisiko nicht nur für sich, sondern auch für andere 

Menschen beträchtlich zu erhöhen. Die „Freiheit“, 

von der die sogenannten Querdenker schwadronie-

ren, ist purer Sozialdarwinismus,  die Freiheit zum 

Egoismus. 

Dass in der Pandemieeindämmung Fehler gemacht 

werden, ist nicht das Problem. Sondern die Intrans-

parenz der Entscheidungsfindung, die Selbstgerech-

tigkeit der Exekutive und ihr offenkundiges Herum-

experimentieren, das sie als unvermeidbaren Sach-

zwang verkauft. Nicht zuletzt: Die leider berechtigte 

Ahnung vieler Menschen, dass es am Ende nicht die 

Reichen sein werden, die die Kosten bezahlen müs-

sen. 

Je mehr die Eindämmung der Pandemie wie eine 

willkürliche Repression aussieht, je mehr unsinnige, 

nicht mehr vermittelbare Regelungen ersonnen wer-

den, desto weniger Akzeptanz werden diese Maßnah-

men erfahren, desto mehr Wasser fließt auf die Müh-

len der „Querdenker“ und Nazis. 

Stattdessen wäre es Zeit für einen Wechsel des Ansat-

zes: Bis zum heutigen Tag liegt der Kern der Ein-

schränkungen darin, den privaten Bereich zu regle-

mentieren. Verboten ist, was Spaß macht – ins Café 

gehen, sich mit (mehreren) Freunden treffen, verrei-

sen... Geboten bleibt dagegen meist: In öffentlichen 

Verkehrsmitteln während des Berufsverkehrs weiter-

hin dicht gedrängt zur Arbeit fahren, sich in Fabri-

ken, Lagerhallen und Büros stundenlang gemeinsam 

mit Kollegen aufhalten, häufig ohne Chance, den Ab-



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                               S e i t e  | 21 

stand einzuhalten. Aber wehe, es wollen nach Feier-

abend drei Kollegen noch die Köpfe zusammenste-

cken… 

Es wäre an der Zeit, dieses Prinzip aufzugeben. Wa-

rum sollen immer nur private Kontakte eingeschränkt 

werden? Von den vielen Fabriken und Büros, die 

weiterhin in Betrieb sind, sind längst nicht alle über-

lebensnotwendig. Machen wir sie, wenigstens für ein 

paar Wochen, doch zu! Selbstverständlich bei vollem 

Lohnausgleich.  

Industrievertreter haben auf entsprechende Forde-

rungen11 schon panisch reagiert und warnen vor ei-

nem Kollaps der Wirtschaft. Da müsste man aller-

dings die Gegenrechnung aufmachen: Ein kurzer, 

kompletter Lockdown, der dann auch die Industrie 

                                                           
11 etwa: https://zero-covid.org/ 

trifft, dürfte unterm Strich kaum teurer sein als ein 

langer, teilweiser, wie er seit Monaten in Kraft ist 

und den Einzelhandel, Kulturbetriebe und Gastrono-

mie zugrunde richtet und die Masse der Soloselbst-

ständigen in die Armut treibt 

Ob ein echter Lockdown tatsächlich zur massiven 

Senkung der Infektionszahlen beiträgt, kann natür-

lich niemand sagen. Es wäre ein Experiment. Zumin-

dest aus verschiedenen asiatischen Ländern gibt es 

diesbezüglich positive Erfahrungen. Aber wenn mit 

den Freiheitsrechten der Bürger seit bald einem Jahr 

experimentiert wird, warum dann nicht auch einmal 

mit den Eigentumsrechten der Unternehmer?  

  

https://zero-covid.org/
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Parlamentarischer Antifaschismus 

von Gerd Wiegel (Referent Rechtsextremismus/Antifaschismus der Bundestagsfraktion DIE LINKE) 

Antifaschismus wird vom bürgerlichen Konser-

vatismus nach wie vor als Abgrenzungsbegriff 

und Ausschlusskriterium aus der legitimen bür-

gerlichen Mitte betrachtet. Wer sich positiv auf 

den Begriff bezieht, kann teilweise bis heute die 

Aufmerksamkeit des Inlandsgeheimdienstes na-

mens „Verfassungsschutz“ auf sich ziehen. An-

dererseits ist der Begriff  auch zum modischen 

Accessoire einer linksliberalen Öffentlichkeit ge-

worden, die sich im Engagement gegen eine 

wachsende extreme Rechte heute gerne des Be-

griffs bedient. Ohne Zweifel ist dieses breitere 

Bekenntnis zum Antifaschismus gut und ein Er-

folg im Kampf gegen rechts. Wenn sich jedoch 

selbst ein Innenminister wie Horst Seehofer im 

Innenausschuss des Bundestages als Antifa-

schist bezeichnet, besteht die Gefahr, dass der 

Begriff seines kritischen Impetus beraubt wird. 

Denn Antifaschismus bedeutet zu erkennen, 

dass Faschismus nicht im luftleeren Raum ent-

steht, sondern in gesellschaftlichen Verhältnis-

sen die benannt und kritisiert werden müssen. 

Ulla Jelpke ist seit mehr als dreißig Jahren per-

sonifizierter Ausdruck eines solchen kritischen 

Antifaschismus innerhalb der PDS und später 

der LINKEN. Ihre zentralen politischen Themen, 

Flucht und Migration, extreme Rechte und Anti-

faschismus sowie allgemein die Innenpolitik zei-

gen, dass ihr Antifaschismusverständnis immer 

den Blick für die gesellschaftlichen Verhältnisse 

und die hier schlummernden Tendenzen für Ge-

fahren von rechts beinhaltete. Rassismus, Anti-

semitismus, Repression gegen Minderheiten 

und ein entgrenzter Staat – alles Themen, die 

den Faschismus kennzeichnen und die von Ulla 

in ihrer parteipolitischen Arbeit immer in den 

Blick genommen wurden. Und das zu Zeiten, als 

der Kampf gegen rechts noch nicht von der 

Spitze des Staates ausgerufen wurde, sondern, 

wie in weiten Teilen bis heute, unter „Linksex-

tremismusverdacht“ stand. 

„Wie parlamentarischer ‚Antifaschismus‘ prakti-

ziert werden kann, zeigt exemplarisch die Arbeit 

der langjährigen innenpolitischen Sprecherin 

der Bundestagsfraktion ‚DIE LINKE‘, Ulla Jelpke. 

Die Partei muss es sich anrechnen lassen, ausge-

rechnet eine ursprünglich dem ‚Kommunisti-

schen Bund‘ (KB) entstammende Angehörige ih-

res linken Flügels mit einer solchen zentralen 

Funktion zu betrauen.“ Für Bettina Blank, Auto-

rin des Bandes 28 der von Uwe Backes und Eck-

hard Jesse herausgegebenen Reihe „Demokra-

tie und Extremismus“ mit dem Titel „‘Deutsch-

land, einig Antifa‘? Antifaschismus als Agitati-

onsfeld von Linksextremisten“, stehen sowohl 

Antifaschismus als auch seine Träger und Träge-

rinnen unter Linksextremismusverdacht. In er-

müdender Form wird der LINKEN und nament-

lich Ulla Jelpke all das vorgeworfen, was dem 

bürgerlichen Konservatismus am Antifaschis-

mus schon immer suspekt war: sein Blick auf die 

Entstehungsbedingungen des Faschismus im 

Rahmen der bürgerlichen Demokratie und des 

Kapitalismus. Wer im Parlament mögliche auto-

ritäre Zuspitzungen in kapitalistischen Krisensi-

tuationen oder Versäumnisse, Ignoranz und in 

Teilen Kumpanei des Staates mit der extremen 

Rechten thematisiert und dies auch noch außer-

parlamentarisch zugänglich macht, ist als poten-

zielle Staatsfeindin zu betrachten. Mit einem 

solchen autoritären Demokratieverständnis 

konnte Ulla nie etwas anfangen und ihre ganze 

politische Arbeit richtet sich dagegen. 
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Erziehung der Behörden 

In einem Artikel der FAZ aus dem Jahr 2008 

(FAZ, 14.8.2008) konstatiert der Autor Stefan 

Dietrich eine grenzenlose „Linke Wissbegierde“ 

im Parlament, die sich vor allem auf die Aktivitä-

ten der extremen Rechten richte. Dieser Fleiß 

zeuge „allerdings nicht von Enthusiasmus für die 

parlamentarische Demokratie, sondern zeigt le-

diglich, dass Die Linke deren Instrumente zu nut-

zen“ wisse. Generell, so der Autor, müsse die 

Partei weiter vom Verfassungsschutz beobach-

tet werden, denn sie stehe nach eigener Aus-

sage nicht nur in Opposition zur großen Koali-

tion, sondern in Opposition zu den herrschen-

den gesellschaftlichen Verhältnissen. Festge-

macht wird das vom Autor vor allem an der Per-

son Ulla Jelpke, die hinter vielen der unzähligen 

Anfragen der LINKEN zum „Auskundschaften 

des rechten Randes“ stehe. 

In der Tat ist es Ulla, die diese Tradition des par-

lamentarischen Antifaschismus in der PDS be-

gründet und später in der LINKEN fortgesetzt 

hat. Seit ihrem Einzug in den Bundestag stellt 

Ulla in großer Zahl Anfragen zur extremen Rech-

ten in Deutschland, Europa und darüber hinaus. 

Alle Facetten der extremen Rechten, vom Grau-

bereich der studentischen Verbindungen, über 

konservative Think Tanks, Parteien der extre-

men Rechten bis zu militanten und rechtsterro-

ristischen Organisationen wurden und werden 

von ihr in den Blick genommen. Wohl niemand 

im Bundestag hat über Jahrzehnte das Mittel 

der parlamentarischen Anfrage so intensiv ge-

nutzt, wie Ulla. Dass diese „Penetranz“ nicht alle 

freut, ist klar. 

Vor allem die politische Rechte hat über Jahr-

zehnte alles getan, das Thema Neofaschismus 

und die Umtriebe der extremen Rechten im 

Land kleinzureden, zu entpolitisieren und mög-

lichst zum Verschwinden zu bringen. So auch 

der Schreiber besagten Artikels aus der FAZ, 

wenn er mehr klagt als konstatiert: „Mit ihren 

parlamentarischen Initiativen sorgt die Links-

fraktion jedenfalls dafür, dass die Sicherheitsbe-

hörden möglichst viel mit der Beobachtung der 

rechtsextremistischen Szene beschäftigt wer-

den.“ Besonders skandalös fand es die FAZ noch 

2008, dass DIE LINKE nach eigener Aussage mit 

diesen Anfragen auf das gravierende Problem 

des „Rechtsextremismus“ hinweisen wolle – 

eine Einschätzung, die von der FAZ offensicht-

lich nicht geteilt wurde. „Demnach“, so der Au-

tor in der FAZ weiter, „nutzt die Fraktion die par-

lamentarische Anfrage nicht dazu, ihr Informati-

onsbedürfnis zu stillen, sondern als Mittel zur 

Behördenerziehung. (…) Die Zielrichtung dieser 

parlamentarischen Initiativen ist erkennbar die, 

der Bundesregierung Nachlässigkeit und ‚Blind-

heit auf dem rechten Auge‘ nachzuweisen und 

dies propagandistisch zu verbreiten.“ Gut er-

kannt, möchte man Autor und FAZ von heute 

aus zurufen, nur dass der empörte Unterton 

nach NSU, Lübcke-Mord, Halle, Hanau, Nord-

kreuz, Uniter, Franco A., NSU 2.0, … selbst der 

FAZ nicht mehr so leicht über die Lippen kom-

men dürfte. 

Als „größte Nervensäge“ soll das Bundesinnen-

ministerium (BMI) Ulla wegen ihrer unzähligen 

Anfragen einmal intern bezeichnet haben. Ein 

Titel, auf den Ulla ohne Zweifel stolz ist und stolz 

sein kann, denn sie hat dadurch entscheidend 

dazu beigetragen, die Themen in die Öffentlich-

keit zu rücken, die von den Regierenden gerne 

im Dunkeln belassen worden wären. Und in der 

Tat lässt sich nachweisen, dass die Anfragen von 

Ulla Effekte in den Behörden hatten. Vieles, was 

von ihr bereits in den 1990er Jahren an Zahlen 

und Fakten zur extremen Rechten gefragt 

wurde, konnte anfangs nur in Teilen vom BMI 

beantwortet werden. Erst die ständige Nach-

frage schuf die Notwendigkeit, auch Dinge zu er-

fassen, die in den Behörden zunächst als un-

wichtig angesehen wurden. Opposition bedeu-

tet Kontrolle von Regierungshandeln – diese 

Aufgabe war für Ulla immer zentral. 
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Lange Linien in der Entwicklung der ext-

remen Rechten 

In dreißig Jahren Parlamentarismus lassen sich 

auch von einer einzelnen Abgeordneten lange 

Linien thematischer Entwicklungen abbilden. 

Ulla ist das bei mehreren Themen gelungen, 

ganz besonders aber in der Auseinandersetzung 

mit der extremen Rechten. „Politisch motivierte 

Kriminalität rechts“ (PMK-rechts), so heißt ein 

Klassiker regelmäßiger (heute monatlicher) Klei-

ner Anfragen der PDS bzw. der LINKEN. Ulla hat 

mit ihrem Büro ab 1991 angefangen, regelmä-

ßige Anfragen zu den Aktivitäten der extremen 

Rechten zu stellen, woraus schließlich die PMK-

rechts Anfragen wurden. Datenreihen und Ent-

wicklungen in einem Zeitraum von 30 Jahren 

lassen sich daran ablesen. Heute können Teile 

dieser Zahlen leicht (aber nicht so zeitnahe wie 

in den Anfragen der LINKEN) in den Jahresstatis-

tiken des BKA im Internet gefunden werden. Das 

sah 1991 ganz anders aus. Was heute in der 

Rechtsextremismusforschung zum Handwerks-

zeug gehört, wurde auch von Ulla mit ihren An-

fragen erst etabliert und zugänglich gemacht. 

Neben den zahlreichen Einzelanfragen zu den 

unterschiedlichsten Ausprägungen der extre-

men Rechten stellt Ulla weiterhin regelmäßige 

Anfragen zu ausgewählten Themenfeldern. Die 

vierteljährlichen Anfragen zu Naziaufmärschen 

und Rechtsrock-Konzerten gehören seit 2010 

dazu, hinzugekommen ist seit 2015 die Anfrage 

zu Angriffen auf Geflüchtete und ihre Unter-

künfte. Alle drei Anfragen hatten und haben die 

Funktion, aktuelle Entwicklungen in wichtigen 

Bereich der extremen Rechten bzw. rassisti-

scher Stimmungen schnell öffentlich bekannt zu 

machen.  

 

 

Abb. 7 Entwicklung der extremen Rechten 

2010-2020 
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Mobilisierungsfähigkeit und subkulturelle Ver-

ankerung der extremen Rechten sind wichtige 

Indikatoren für Stärke- und Schwächephasen 

der Szene. Mit den Anfragen zum rechten De-

monstrationsgeschehen und zu den Musikver-

anstaltungen der extremen Rechten wurden 

diese Felder von Ulla regelmäßig in den Blick 

genommen, via Presse in die Öffentlichkeit ge-

bracht und interessierten, häufig antifaschis-

tisch engagierten Personen und Gruppen, zu-

gänglich gemacht. Mit den Anfragen zu Angrif-

fen auf Geflüchtete konnte die rassistische 

Welle, die mit der Ankunft einer großen Zahl 

Geflüchteter 2015 ff. einsetzte, zeitnahe doku-

mentiert werden. 

 

Abb. 8 Angriffe gegen Geflüchtete 2014-2020 

Dabei war und ist es wichtig, immer wieder zu 

betonen, dass die von Ulla erfragten Zahlen die 

„offizielle“ Sichtweise des Staates abbilden, 

nicht die Realität. Antifaschistische Recherche-

gruppen, Mobile- und Opferberatungen doku-

mentieren die genannten Entwicklungen sehr 

viel genauer, haben aber nicht in jedem Fall die 

Deutungshoheit über das, was als „Gefahr von 

rechts“ in der Öffentlichkeit wahrgenommen 

wird. Insofern ist der Abgleich dieser „offiziel-

len“ Zahlen mit den von Projekten, Wissen-

schaft und Antifa ermittelten Fakten eine wich-

tige Kontrolle dafür, wie das Thema im Staats-

apparat reflektiert wird. Die teilweise unerklär-

liche Diskrepanz zwischen den von unabhängi-

ger Seite recherchierten Zahlen und den von 

Ulla und anderen erfragten Zahlen der Bundes-

regierung hat zu zahlreichen heftigen öffentli-

chen Debatten geführt – z.B. bei den Zahlen zu 

rechten Tötungsdelikten seit 1990. Parlamenta-

rischer Antifaschismus funktioniert eben nur im 

Zusammenspiel mit einem außerparlamentari-

schen antifaschistischen Engagement. 

 

Zivilgesellschaftlicher Antifaschismus 

In ihrem Arbeitsbericht 2005-2009 schrieb Ulla, 

sie achte darauf, dass ihre parlamentarische Tä-

tigkeit „in enger Verbindung mit außerparla-

mentarischen Gruppen vor allem aus dem Frie-

dens-, Antifa und Migrationsbereich“ stehe. Von 

Bettina Blank wird das in der Reihe „Extremis-

mus und Demokratie“ angeführte Zitat als Aus-

weis eines problematischen Verständnisses von 

Parlamentarismus bewertet. Ähnlich sieht es 

die FAZ, wenn es im Artikel von Stefan Dietrich 

heißt: „Die Dokumentationen über das rechts-

extremistische Milieu, mit denen die Fraktion 

die Bundesregierung regelmäßig konfrontiert, 

sind denn auch so detailliert, dass sie kaum von 

den Mitarbeitern der Fraktion allein erstellt 

worden sein können. Das müssen sie auch nicht. 

Die Linke unterhält als einzige Fraktion im Bun-

destag eine eigene Verbindungsstelle zu außer-

parlamentarischen Gruppierungen. Intensiv ge-

pflegt werden die Kontakte zu sogenannten an-

tifaschistischen Initiativen.“ Verbindungen, 

Kontakte und Wechselwirkungen von Parlamen-

tarismus und außerparlamentarischen, sozialen 

Bewegungen sind dem Konservatismus ver-

dächtig. Dieses grundsätzliche Misstrauen ge-

gen die Bürgerinnen und Bürger ist das genaue 

Gegenteil des Politikansatzes von Ulla. Immer 

ging und geht es ihr darum, parlamentarische 

Mittel nutzbar zu machen, für soziale Kämpfe, 

für antirassistisches und antifaschistisches En-

gagement. 

So findet natürlich ein Austausch mit Projekten 

der Opferberatung und der Demokratieprojekte 
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statt, wenn es um Anfragen zu Angriffen auf Ge-

flüchtete geht. Wie werden dort die Zahlen be-

urteilt? Wie erklären sich Diskrepanzen? Wo 

sollte man nachfragen? Welche Infos wären 

noch wichtig? Ähnlich ist es bei allen anderen 

Anfragen, die ja nicht für die Statistik gestellt 

werden, sondern, um damit politisch zu arbei-

ten. Im Parlament aber erst recht außerhalb. 

Aus diesem Grund war die Finanzierung der De-

mokratieprojekte immer ein wichtiges parla-

mentarisches Anliegen für Ulla. Nicht, weil sie 

das Engagement der Antifa, der VVN-BdA, der 

zahlreichen Recherchegruppen etc. ersetzen 

könnten, sondern weil mit einer Professionali-

sierung der Projekte die Arbeit gegen die ext-

reme Rechte auf eine breitere Basis gestellt 

werden konnte. 2008 war auch das für die FAZ 

noch verdächtig: „Die Fraktion erkundigte sich 

daher auch besonders eingehend nach den För-

dermöglichkeiten für diese Gruppen im Rahmen 

des 2007 neu aufgelegten Programms ‚Jugend 

für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Antisemitismus‘. Von dieser Klientel wird die 

Fraktion laufend mit Informationen vom rech-

ten Rand versorgt; ihr leiht sie auch gern ihren 

parlamentarischen Arm.“ 

Bis heute stellen die reaktionären Teile des bür-

gerlichen Konservatismus das Engagement ge-

gen rechts unter Extremismusverdacht. So 

mussten die Träger der mit Bundesmitteln fi-

nanzierten Projekte unter der konservativen Fa-

milienministerin Kristina Schröder die soge-

nannten „Extremismusklausel“ unterzeichnen 

und versichern, dass sie und ihre Projektpartne-

rinnen und -partner auf dem Boden der Verfas-

sung stehen. Ein Grund für dieses grundsätzliche 

Misstrauen ist die strukturelle Nähe von Teilen 

des bürgerlichen Konservatismus zur extremen 

Rechten. Dieses Übergangsfeld, bzw. dieser 

Graubereich wird in analytischen Auseinander-

setzungen mit der extremen Rechten immer 

mitthematisiert – sehr zum Verdruss dieses Teils 

des Konservatismus. Heute bewegen sich vor al-

lem Teile der AfD und ihres Umfelds in diesem 

Graubereich. Deren Wurzeln und Bezugspunkte 

liegen jedoch häufig im rechten Lager der 

Union, für das heute zumeist nur noch die Wer-

teunion öffentlich bekannt ist. Aus diesem 

Grund gibt es ein starkes Interesse des Konser-

vatismus, mittels Extremismusmodell vermeint-

lich klare Grenzen zwischen legitimer Mitte und 

politischen Extremen zu ziehen – und somit 

selbst aus dem Blick zu geraten. 

 

 

Abb. 9 Wegen ihrer antifaschistischen Haltung 

sind Büros der LINKEN immer wieder Ziel 

neofaschistischer Angriffe. In diesem Fall wurde 

das Fenster meines Wahlkreisbüros mit einer 

Zwille zerstört. 

Immer wieder wurde von Ulla dieser Extremis-

musansatz in den staatlichen Behörden hinter-

fragt und kritisiert. Eine Einrichtung wie der Ver-

fassungsschutz basiert auf einem solchen Mo-

dell. Grund genug für Ulla und DIE LINKE, die 

Auflösung einer solchen Behörde zu fordern. 
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Geheimdienste / Verfassungsschutz 

und Alternativen dazu 

Parlamentarismus bedeutet im Idealfall die öf-

fentliche Verhandlung zentraler gesellschaftli-

cher Fragen. Als überzeugte Parlamentarierin 

war und ist Ulla eine scharfe Gegnerin aller For-

men der Geheimhaltung. Die Tendenz, brisante 

innenpolitische Fragen aus der (parlamentari-

schen) Öffentlichkeit in geheim tagende Gre-

mien zu verlagern, wurde von ihr immer vehe-

ment bekämpft. Mit dem Argument des „Staats-

wohls“ wird bis heute eine Politik der Geheim-

haltung begründet, die eine nachhaltige Kon-

trolle der Regierung nahezu unmöglich macht. 

Das befördert undemokratische Strukturen und 

Praktiken, für die gerade die Geheimdienste der 

Bundesrepublik das schlagendste Beispiel sind. 

Ob NSU, NSA oder der Anschlag am Breit-

scheidplatz – die Abschottung der Geheim-

dienste vor der parlamentarischen Kontrolle ist 

ein durchgehendes Kennzeichen bei allen Auf-

klärungsversuchen. Insofern war für Ulla immer 

klar, dass die Geheimdienste und namentlich 

der Verfassungsschutz Fremdkörper in der De-

mokratie sind. Das hat für Ulla weniger mit der 

eigenen Erfahrung der Überwachung durch den 

Verfassungsschutz zu tun, sondern gründet auf 

ihrem Demokratieverständnis. 

Eine „Unabhängige Beobachtungsstelle Rechts-

extremismus, Rassismus, Antisemitismus“ ist 

seit vielen Jahren ein von Ulla und anderen in 

der LINKEN vertretenes Konzept für realistische 

Alternativen zum Inlandsgeheimdienst. Wenn 

auch gegenwärtig keine Umsetzungsperspek-

tive für eine solche Abschaffung des Verfas-

sungsschutzes besteht, so sind die Kenntnisse 

über das Versagen der Dienste und die Gefahren 

des V-Leute-Systems sehr viel breiter geworden 

– auch durch die Arbeit von Ulla. 

Der parlamentarische Antifaschismus wird ein 

zentrales Feld für linken Parlamentarismus blei-

ben, denn er hat in der Linksfraktion viele Ge-

sichter. Eines seiner markantesten wird jedoch 

zukünftig fehlen. Wer mit Ulla zusammengear-

beitet hat weiß, dass damit mehr als ihre Inhalte 

fehlen werden.  
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Staat und Nazis 

von Ulla Jelpke 

 

Schon das erste NPD-Verbotsverfahren vor dem 

Bundesverfassungsgericht scheiterte 2003 da-

ran, dass die Richter der Nazipartei aufgrund ih-

rer Durchsetzung mit Spitzeln der Verfassungs-

schutzämter bis in die Führungsebene hinein 

eine „mangelnde Staatsferne“ attestierten. 

Nach der Aufdeckung der faschistischen Terror-

gruppe NSU, die jahrelang ihre Morde, An-

schläge und Überfälle gut observiert durch ein 

dichtes Netzwerk von Geheimdienst-V-Leuten 

begehen konnte, stellte sich dann die Frage: 

Wie viel Staat steckt im NSU. Und angesichts ei-

nes geplanten, schließlich 2013 eingeleiteten 

NPD-Verbotsverfahrens war die zentrale Frage, 

ob denn wirklich alle V-Leute der Verfassungs-

schutzämter abgeschaltet wurden. Auch dieses 

Verfahren führte bekanntlich nicht zum Verbot 

der Nazipartei, obwohl das Gericht deren Ver-

fassungswidrigkeit nicht in Abrede stellen wollte 

aber an ihrer Wirksamkeit zweifelte. Für die 

Zeitschrift Marxistische Blätter (Heft 6/2012) 

schieb ich über das Verhältnis von Staat und Na-

zis und welche Lehren es für die Linke daraus zu 

ziehen galt:  

 

Staat und Nazis Hand in Hand…? 

Im November [2012] jährt sich die Entdeckung der 

faschistischen Terrorzelle Nationalsozialistischer 

Untergrund (NSU). Die NSU-Mitglieder sollen für 

eine Mordserie an neun türkisch-kurdischen und 

griechischen Kleinunternehmern und eine Polizistin, 

zwei Bombenanschläge auf Migranten und 14 Bank-

überfälle verantwortlich sein. Parlamentarische Un-

tersuchungsausschüsse sollen klären, wie es möglich 

war, dass die nach Sprengstofffunden 1998 abge-

tauchten Nazis 13Jahre lang unbehelligt im Unter-

grund leben – und morden – konnten. Die bisherigen 

Untersuchungsergebnisse offenbaren einen kaum für 

möglich gehaltenen Sumpf aus Geheimdiensten, ih-

ren V-Leuten und militanten Neonazis. Deutlich 

wurde, dass die Verfassungsschutzämter immer wie-

der über ihre V-Leute nahe an dem Mordtrio dran 

waren, aber offenbar gar kein Interesse an dessen 

Ergreifung hatten. Die NSU-Affäre, in deren Folge 

bereits der Präsident des Bundesamtes für Verfas-

sungsschutz und drei Länderpräsidenten zurücktra-

ten oder in den Ruhestand versetzt wurden, hat sich 

längst zu einem der größten Geheimdienstskandale 

der Bundesrepublik ausgewachsen. Als Grundfragen 

steht dabei im Raum: hat der Inlandsgeheimdienst le-

diglich versagt oder erfolgte sein Handeln vielmehr 

gemäß seiner inneren Logik? Ist der Verfassungs-

schutz ein unverzichtbares und nur reformbedürfti-

ges Instrument im Kampf gegen den militanten Ne-

ofaschismus? Oder entpuppt sich der Geheimdienst 

vielmehr ein Förderer dessen was er zu bekämpfen 

vorgibt? Um diese Fragen zu klären, soll das Ver-

hältnis der Geheimdienste in der Bundesrepublik zum 

Rechtsextremismus untersucht werden. 

Gladio 

Schon kurz nach Gründung der Bundesrepublik wur-

den ehemalige Mitglieder der Nazipartei im Kampf 

gegen den Kommunismus wieder hoffähig sowohl auf 

Seiten der US-Besatzungstruppen als auch bei den 

neugeschaffenen bundesdeutschen Sicherheitsbehör-

den. So gab es in allen NATO-Staaten während des 

Kalten Krieges Strukturen einer von der NATO, dem 

US-Geheimdienst CIA und dem britischen Geheim-

dienst aufgebauten paramilitärischen Geheimorga-

nisation, die nach ihrer Aufdeckung in Italien Anfang 

der 90er Jahre unter dem Namen Gladio bekannt 

wurde. Diese meist aus Faschisten aufgebauten Gla-

dio-Gruppen sollten im Falle eines sowjetischen Ein-

marsches den Partisanenkampf hinter den feindli-

chen Linien aufnehmen. Doch etwa in Italien und der 

Türkei griffen die Gladio-Krieger direkt in die Innen-

politik ein, sie legten Bomben und ermordeten politi-

sche Gegner, um so einem autoritären Regime den 

Weg zu bahnen. In Deutschland wurde bereits 1952 

eine von Veteranen der Naziwehrmacht und Waffen-

SS aufgebaute und von den USA finanzierte Organi-

sation namens Bund Deutscher Jugend aufgedeckt, 

deren „Technischer Dienst“ Waffenlager angelegt 

hatte und den Guerillakampf trainierte. Im Kriegsfall 

sollte diese Gladio-Truppe rund 40 als „unzuverläs-
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sig“ eingestufte Politiker vor allem aus der SPD aus-

schalten, darunter den ehemaligen Kommunisten 

Herbert Wehner und den SPD-Vorsitzenden Erich 

Ollenhauer. Neben dem Technischen Dienst existier-

ten weitere von früheren Wehrmachtsangehörigen 

und unverbesserlichen Nazis Gladio-Netzwerke.  

Untersuchungen des Schweizer Historikers und Frie-

densforschers Daniele Ganser deuten auf eine Ver-

wicklung von Gladio in den schwersten faschisti-

schen Anschlag in der Bundesrepublik hin. Am 26. 

September1980 zündete der Neofaschist Gundolf 

Köhler eine Bombe auf dem Münchner Oktoberfest, 

die 12 Festbesucher und ihn selber tötete. Das Okto-

berfest-Attentat ereignete sich kurz vor der Bundes-

tagswahl, bei der sich CSU-Chef Franz-Josef Strauß 

als „Retter des Vaterlands“ präsentierte. Einen An-

schlag „könnte man den Linken in die Schuhe schie-

ben, dann wird der Strauß gewählt“ hatte Bombenle-

ger Köhler kurz vor seiner Tat erklärt. Obwohl zahl-

reiche Hinweisen auf mögliche Mittäter und Hinter-

männer Köhlers vorliegen, beharren Ermittlungsbe-

hörden und Bundesregierung bis heute auf der Ein-

zeltäterthese und verweigern eine erneute Untersu-

chung. Köhler gehörte zur faschistischen Wehrsport-

gruppe Hoffmann. Deren Führer Karl-Heinz Hoff-

mann bildete mehrere Hundert junge Männer auf sei-

nem Schloss im bayerischen Ermreuth zu "Grenadie-

ren Europas" aus, die für einen völkischen Führer-

staat kämpften. Während die bayerische CSU-Staats-

regierung sich immer wieder gegen Verbotsforderun-

gen der SPD-Opposition stellte, verbot Bundesinnen-

minister Gerhart Baum (FDP) die Wehrsportgruppe 

schließlich am 30.Januar 1980 als gegen die verfas-

sungsmäßige Ordnung gerichtete Organisation. 

"Mein Gott, wenn sich ein Mann vergnügen will, in-

dem er am Sonntag auf dem Land mit einem Rucksack 

und einem mit Koppel geschlossenen Battledress spa-

zieren geht, dann sollte man ihn in Ruhe lassen", ver-

harmloste FJS dagegen noch zwei Monate nach dem 

Verbot Naziführer Hoffmann. Obwohl Mitglieder der 

Wehrsportgruppe später eine Verwicklung in das Ok-

toberfestattentat behaupteten, hielt die Staatsanwalt-

schaft an der Einzeltäterschaft Köhlers fest.  

Mit dem Attentäter befreundete Neofaschisten be-

richteten am Tag nach dem Oktoberfest-Anschlag, 

dass ihnen der Neonazi Heinz Lemke Waffen und 

Sprengstoff angeboten habe. Durch Zufall wurde ei-

nes der Depots Lemkes im folgenden Jahr entdeckt, 

woraufhin Lemke die Lage von 33 solchen illegalen 

Waffenlagern verriet. Die Menge und Qualität der 

Ausrüstung – darunter automatische Waffen, Panzer-

fäuste, Sprengkörper und Sprengstoff und Handgra-

naten sowie 14.000 Schuss Munition legen laut Da-

niele Ganser eine Verbindung Lemkes zu Gladio 

nahe. Einen Tag vor seiner Vernehmung, für die er 

umfangreiche Aussagen angekündigt hatte, wurde 

Lemke am 1. November 1981 erhängt in seiner Ge-

fängniszelle aufgefunden. So wie Köhler wurde auch 

Lemke von den Ermittlungsbehörden als Einzeltäter 

abgetan.  

Fehlende Staatsferne 

Insbesondere die bundesdeutschen Inlandsgeheim-

dienste, das Bundesamt für Verfassungsschutz und 

die Verfassungsschutzbehörden der Länder, hatte im-

mer wieder enge Kontakte zu Neofaschisten. Dies 

ergibt sich schon aus der Geschichte dieses Geheim-

dienstes. Im April 1949 gestanden die Westalliierten 

der Bundesregierung zu, „eine Stelle zur Sammlung 

und Verbreitung von Auskünften über umstürzleri-

sche, gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkei-

ten einzurichten“. Vor dem Hintergrund des Kalten 

Krieges war mit einer „umstürzlerischen“ Tätigkeit 

vor allem das Wirken der Kommunistischen Partei 

Deutschlands (KPD) gemeint.  

Bei vielen Mitarbeitern des im September 1950 gebil-

deten Bundesamtes für Verfassungsschutz handelte 

es sich um bereits unter dem Hitlerfaschismus er-

probte Antikommunisten aus dem Sicherheitsdienst 

SD, der Gestapo und SS. Mit Hubert Schrübbers 

(CDU) wurde 1955 ein ehemaliger SA-Mann zum 

Präsidenten des Bundesamtes. Unter Schrübbers, der 

als ehemaliger NS-Staatsanwalt aufgrund seiner 

früheren Urteile gegen politisch und rassisch Ver-

folgte erst 1972 in den Ruhestand versetzt wurde, 

stiegen zahlreiche Altnazis in hohe Positionen des 

Geheimdienstes auf. „16 von 56 Verfassungsschutz-

beamten sind ehemalige SS-Führer“ hieß es am 31. 

August 1963 in der sozialdemokratischen Kieler 

„Volkszeitung“. Bundesinnenminister Hermann Hö-

cherl (CSU) verwahrte sich unterdessen dagegen, 

„eine formelle Zugehörigkeit zur SS heute bereits als 

Verbrechen anzusehen“. Warum dies so war, er-

klärte die Tageszeitung DIE WELT am 12. September 

1963: „Der Sprecher des Innenministeriums hatte 

seinerzeit erklärt, dass die ehemaligen SS- und SD-

Angehörigen schon deshalb nicht entlassen werden 

könnten, weil man auf ihre Erfahrungen nicht ver-

zichten wolle“.  

Der Feind steht links – dieses Credo teilten die 

stramm antikommunistisch eingestellten Geheim-

dienstmitarbeiter mit Nazivergangenheit, die im Ver-

fassungsschutz den „Marsch durch die Institutionen“ 
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angetreten hatten, mit ihren alten Kriegskameraden, 

die Ende der 60er Jahre die NPD als legale faschis-

tische Partei gründeten. Schon bei den ersten V-Leu-

ten des Verfassungsschutzes innerhalb der NPD 

dürfte es sich so weniger um eingeschleuste Spitzel 

gehandelt haben, als vielmehr um Gesinnungs-

freunde, denen die Verfassungsschützer auch finan-

ziell wohlwollend unter die Arme griffen. Wieweit die 

Unterwanderung der NPD ging, zeigte das Scheitern 

des ersten, von Bundesregierung, Bundestag und 

Bundesrat im Jahr 2001 beantragten Verbotsverfah-

rens gegen die NPD vor dem Bundesverfassungsge-

richt. Dieses Verfahren endete am 18. März 2003 mit 

einer Einstellung aus formalen Gründen obwohl die 

Karlsruher Richter inhaltlich offenkundig von der 

Verfassungswidrigkeit der NPD überzeugt waren. 

Der Grund des Scheiterns dieses Verfahrens war die 

zu Tage getretene so enge Durchsetzung der NPD-

Gremien mit V-Leuten der Verfassungsschutzbehör-

den von Bund und Ländern. Für die Richter war so 

nicht mehr unterscheidbar, welche Handlungen und 

Beschlüsse der NPD noch „original“ und welche in 

Wahrheit dem Staat zuzurechnen waren. Diese 

Durchsetzung mit V-Leuten wurde zuerst anhand des 

nordrhein-westfälischen Landesverbandes der NPD 

deutlich, deren Landesvorsitzender und sein Vize so-

wie der Chefredakteur der regionalen Parteizeitung 

„Deutsche Zukunft“ als Mitarbeiter des Geheim-

dienstes enttarnt wurden. Rund jeder sechste Füh-

rungsfunktionär der NPD soll bundesweit für einen 

Geheimdienst gearbeitet haben, so dass eine Sperr-

minorität von drei der sieben Verfassungsrichtern 

eine „fehlende Staatsferne“ der faschistischen Partei 

konstatierte. Da von einer eigenständigen, staatlich 

unabhängigen Partei nicht die Rede sein könnte, 

könne sich die NPD auch nicht „selbstbestimmt“ ge-

gen das Verbotsverfahren verteidigen. „Die Be-

obachtung einer politischen Partei durch V-Leute 

staatlicher Behörden, die als Mitglieder des Bundes-

vorstands oder eines Landesvorstands fungieren, un-

mittelbar vor und während der Durchführung eines 

Parteiverbotsverfahrens ist in der Regel unvereinbar 

mit den Anforderungen an ein rechtsstaatliches Ver-

fahren. Staatliche Präsenz auf der Führungsebene ei-

ner Partei macht Einflussnahme auf deren Willens-

bildung und Tätigkeit unvermeidbar.“ Es sei daher 

nicht auszuschließen, „dass Personen mit ihren Äu-

ßerungen als Teil des Bildes einer verfassungswidri-

gen Partei präsentiert werden, die nachrichten-

dienstliche Kontakte mit staatlichen Behörden unter-

halten oder unterhalten haben, ohne dies kenntlich zu 

machen und so die darauf folgenden Zurechnungs-

probleme offenzulegen“. Entscheidend für diese Nie-

derlage in Karlsruhe – und damit die Rettung der 

NPD – waren damit das dem damaligen Bundesin-

nenminister Otto Schily (SPD) unterstellte Bundes-

amt für Verfassungsschutz und die Landesverfas-

sungsschutzbehörden. Für die NPD-Führung, ihre 

Anhänger und Wähler kam die Verfahrenseinstellung 

einem Freibrief für ihre rassistische Hetzte gleich.  

Für ein zukünftiges erneut eingeleitetes Verbotsver-

fahren hatte Karlsruhe die Bedingung einer rechtzei-

tigen Abschaltung der V-Leute in der Parteiführung 

der NPD vor und während des Verfahrens formuliert. 

Noch unter dem Eindruck der Morde durch die Neo-

naziterroristen des NSU hatten sich die Innenminis-

ter von Bund und Ländern auf der Innenministerkon-

ferenz im März 2012 endlich darauf geeinigt, im fol-

genden Monat die V-Leute der Verfassungsschutzäm-

ter aus dem Führungsgremien der NPD abzuziehen. 

Bis Mitte November sollen neue Beweise ausgewertet 

werden, um dann im Dezember über einen Verbots-

antrag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karls-

ruhe zu entscheiden. Tatsächlich scheint diese Prü-

fung für Politiker der schwarz-gelben Regierungsko-

alition eher eine Pflichtübung zu sein. Denn nicht nur 

der Verbleib von Verfassungsschutzspitzeln in den 

unteren NPD-Gliederungen gefährdet ein neues Ver-

fahren. Auch ist das bis zum Jahr 2008 zurückge-

hende Beweismaterial teilweise durch V-Leute „kon-

taminiert“. Bundesinnenminister Hans-Peter Fried-

rich (CSU) warnt daher in schöner Regelmäßigkeit 

vor einem möglichen Scheitern eines neuen NPD-

Verbotsverfahrens.  

V-Leute Sumpf 

Das scheinbare Erstaunen über die Durchsetzung 

der NPD-Gremien anlässlich des gescheiterten ers-

ten Verbotsverfahrens oder jetzt über die Verwick-

lung von V-Leuten in das Umfeld des NSU zeugt von 

Geschichtsvergessenheit. Denn die bundesdeutsche 

Geschichte ist voll von V-Leuten, die nicht oder nicht 

nur Informationen an die Dienste lieferten, sondern 

ihre Spitzelgelder aktiv für den Aufbau neofaschisti-

scher Strukturen nutzen, selber schwere Gewalttaten 

begingen oder schlicht als gewöhnliche Kriminelle 

mit staatlichen Schutz agierten. Wohl einer der lang-

jährigsten V-Leute innerhalb der Naziszene war 

Wolfgang Frenz, der bereits im Winter 1959/60 als 

Mitglied der faschistischen Deutschen Reichspartei 

erstmals Spitzelhonorare des NRW-Verfassungs-

schutzes kassierte. Frenz war NPD-Mitglied der ers-

ten Stunde. Der nordrhein-westfälische Landesvor-
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stand der NPD war laut Frenz` über dessen VS-Tä-

tigkeit informiert und hatte eingewilligt, um so an 

Gelder zu kommen. „Wenn Sie so wollen, hat der 

Verfassungsschutz die Grundfinanzierung der NPD 

in NRW geleistet“, erklärte Frenz gegenüber dem 

Stern (Bekenntnisse eines V-Mannes, Stern 22. No-

vember 2011). Sein Agentenlohn stieg von 400 Mark 

während seiner Tätigkeit in der Reichspartei auf 800 

nach NPD-Gründung und bald darauf auf 1000 Mark 

monatlich an. Im Bundestagswahlkampf 1967 habe 

er der Partei 10.000 Mark aus Spitzelhonoraren 

überwiesen. Frenz ist überzeugt, einen Großteil sei-

ner zehn Führungsoffiziere zu „überzeugten Natio-

naldemokraten“ gemacht zu haben. „Ich hatte den 

Eindruck, daß ich mehr die geführt habe als die 

mich“, bekannte er im Dezember 2011 gegenüber der 

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Der V-Mann, 

der einige der übelsten im NPD-Verbotsverfahren 

angeführte antisemitische und rassistische Hetzarti-

kel verfasst hatte, wurde 1995 vom Geheimdienst we-

gen „fehlender Nachrichtenehrlichkeit“ abgeschal-

tet. Der Agent des nordrhein-westfälischen VS Hel-

mut Krahberg war Anfang der 70er Jahre am Aufbau 

der „Europäischen Befreiungsfront“ beteiligt, die of-

fenbar Anschläge anlässlich eines Treffens von Bun-

deskanzler Willy Brandt und DDR-Ministerpräsident 

Willi Stoph in Kassel geplant hatte. In der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung vom 19. Juli 1972 hieß es 

über Krahberg: „Ganz offenkundig gehörte er von 

Anfang an zum Spitzentrio, sei es als Agent Provoca-

teur oder als zum Mitspielen aufgeforderter Verfas-

sungshüter.“ „Was dürfen die eigentlich?“, fragte 

der SPIEGEL, nachdem bekannt wurde, dass der V-

Mann des niedersächsischen VS Hans Dieter 

Lepzien, der der Untergrundkaderstruktur 

NSDAP/AO angehörte, 1976/77 als Waffen- und 

Bombenbeschaffer der neofaschistischen „Gruppe 

Otte“ fungiert hatte. (Spiegel 24.9.1984) Ein weite-

rer V-Mann des niedersächsischen VS bis zum Jahr 

1980 war Werner Gottwald, der als Gründungsmit-

glied der NSDAP/AO diese auch mit Waffen ver-

sorgte. Ebenfalls als V-Mann des niedersächsischen 

VS war Joachim Apel tätig, der Anfang der 80er 

Jahre einer „Kampfgemeinschaft Nationaler Sozia-

listen“ Waffen beschaffte und an Brandanschlägen 

beteiligt war. Als V-Mann des NRW-VS erhielt 

Norbert Schnelle Mitte der 80er Jahre 14.400 Mark, 

die er in den Aufbau der „Nationalistischen Front“ 

steckte. Der 1992 als V-Mann des niedersächsischen 

VS angeworbene Sicherheitschef der kurz darauf ver-

botenen Nationalistischen Front Michael Wobbe 

rühmte sich später, dass ohne ihn „so mache Kame-

radschaft gar nicht erst entstanden“ sei. Der Aktivist 

der später verbotenen Freiheitlichen Arbeiterpartei 

(FAP) Andreas Szypa ließ sich mit Zustimmung von 

zwei FAP-Funktionären, denen er die Abführung der 

Hälfte seines Agentenlohns an die Partei garantierte, 

1988 als Spitzel des NRW-VS anwerbe. Ein weiterer 

V-Mann des NRW-Dienstes, Bernd Schmitt, leitete 

eine rechte Kampfsportschule. Darin verkehrten 

auch die Neonazis, die 1993 in Solingen einen Brand-

anschlag auf ein von Migranten bewohntes Haus ver-

übten, bei dem fünf Menschen starben. Anfang der 

90er Jahre galt Bela Ewald Althans als einer der be-

kanntesten Neonazis in Deutschland. Nachdem er 

aufgrund einer in dem Film „Beruf Neonazi“ getä-

tigten Holocaustleugnung 1995 zu einer Haftstrafe 

verurteilt wurde, erklärte er seinen Ausstieg aus der 

Naziszene und wurde vom Spiegel als V-Mann des 

bayerischen VS entlarvt, was die Behörde allerdings 

abstritt. Ein Rekordagentengehalt von 200.000 DM 

erhielt der im Jahr 2001 enttarnte V-Mann des thü-

ringischen VS Tino Brandt für seine mehrjährige 

Agententätigkeit unter dem damaligen berüchtigten 

VS-Chef Helmut Roewer. Brandt, der Ende der 90er 

Jahre zum stellvertretenden thüringischen NPD-Lan-

desvorsitzenden aufstieg, steckte dieses Geld nach ei-

genen Angaben vor allem in den Aufbau des von ihm 

gegründeten und geführten Thüringer Heimatschut-

zes. Diesem Nazi-Kameradschaftsnetzwerk gehörten 

über 100 Neonazis an, von denen offenbar mindes-

tens jeder zehnte zugleich für verschiedene Geheim-

dienstbehörden gearbeitet hatte. Die späteren NSU-

Mitglieder waren ebenfalls vor ihrem Abtauchen im 

Thüringer Heimatschutz aktiv. Vom Verfassungs-

schutz erhielt Brandt nach dem Abtauchen des Trios 

2000 DM zur Weitergabe an die gesuchten Neonazis, 

damit sich diese falsche Ausweispapiere kaufen kön-

nen. Als die Polizei das Haus des V-Manns oberser-

vierte, warnte ihn sein V-Mannführer und beschrieb 

ihm die Fahrzeuge der Überwacher. Der 1997 ange-

worbene Agent des Mecklenburg-Vorpommerschen 

VS Michael Grube aus Grevesmühlen erhielt monat-

lich 500 bis 700 Mark Spitzellohn. Bei seiner Selbst-

enttarnung im Jahr 1999 erklärte Grube, er habe sich 

auf Weisung seiner V-Mann-Führer zum NPD-Kreis-

vorsitzenden in Wismar wählen lassen. Unter seiner 

Führung wuchs der Kreisverband von 12 auf 50 Mit-

glieder an. Vor Gericht gab Grube an, einen Brand-

anschlag auf eine von einem Migranten geführte Piz-

zeria nach seinem Übertritt in eine andere Rechts-

partei aus Angst vor seiner Entlarvung als Spitzel 

verübt zu haben. Ebenfalls für den mecklenburgi-

schen VS tätig war laut Berliner Zeitung vom 

11.7.2000 von 1998 bis zum Jahr 2000 Matthias 

Meier, der zum stellvertretenden Landesvorsitzenden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Agent_provocateur
http://de.wikipedia.org/wiki/Agent_provocateur
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der NPD und Gründer einer Wehrsportgruppe na-

mens „Kampfbund Nord“ wurde. Der Thüringer 

Verfassungsschutz führte unter seinem Chef Helmut 

Roewer jahrelang den damals bundesweit bekannten 

Neonazi Thomas Dienel als V-Mann. In den Jahren 

1996/97 erhielt Dienel für seine bei rund 80 Kontak-

ten überbrachten Informationen rund 25.000 DM. 

Diesen Agentenlohn habe er als Spende für die Her-

stellung rechtsextremer Propagandamaterialien ge-

nutzt, gab Dienel an. Von seinen Agentenführern er-

hielt er nach eigenen Angaben auch Tipps zu Polizei-

einsätzen und Ermittlungsverfahren. An V-Leute flos-

sen alleine in Thüringen zwischen 1994 und 2000 

über 1,5 Millionen Mark an Spitzelgehältern. 2007 

wurde Sebastian Seemann, der Rechtsrock-Konzerte 

für das verbotene Blood & Honour Netzwerk organi-

sierte, als V-Mann des NRW-Verfassungsschutzes 

entlarvt. Seemann handelte zudem mit harten Drogen 

und war in einen Raubüberfall auf einen Supermarkt 

verwickelt, bei dem ein Kunde schwer verletzt wurde. 

Bei Seemann fand die Polizei ein Waffendepot. „Seit 

einigen Jahren hat Sebastian Seemann jedem, den er 

kannte, scharfe Waffen und Sprengstoff angeboten 

und diese auch mit- und vorgeführt“, bestätigten See-

manns Nazikameraden. (AIB 77, 4.2007)Der Verfas-

sungsschutz deckte die kriminellen Aktivitäten seines 

V-Mannes und warnte ihn vor polizeilichen Ermitt-

lungen wegen Drogenhandels. Als dies bekannt 

wurde, untersagte der damalige NRW-Innenminister 

Ingo Wolf (FDP) Ermittlungen gegen Seemanns V-

Mann-Führer. 

„Reaktionäre Hilfstruppen“ 

Verfassungsschutzpräsidenten und Unionsinnenpoli-

tiker rechtfertigen den V-Mann-Einsatz innerhalb 

der Neonaziszene immer wieder mit dem Argument, 

andernfalls keine Informationen aus dem Inneren 

dieser Kreise bekommen zu können. Dem steht entge-

gen, dass kaum eine neofaschistische Straftat durch 

die V-Leute verhindert werden konnte und oftmals 

jede Antifagruppe besseres Wissen über örtliche Na-

zistrukturen hat, als die Sicherheitsbehörden. Dage-

gen haben die Geheimdienste über ihre V-Leute ne-

ofaschistische Strukturen zum Teil erst initiiert, sie 

haben sie finanziell und personell erheblich gestärkt, 

Verbote und effektive Strafverfolgung verhindert, Ne-

onazis erst zu Straftaten animiert oder diese gar sel-

ber begangen. Unter dem Strich bleibt so eine Stär-

kung der faschistischen Rechten in der Bundesrepub-

lik durch das Wirken der Geheimdienste. Dass der 

Verfassungsschutz pro Forma auch die Neonazis – 

wohlweislich aber nicht solche Bindeglieder zwi-

schen offenen Nazis und der bürgerlichen Rechten 

wie die völkisch ausgerichtete Deutsche Burschen-

schaft und die revanchistischen Vertriebenenver-

bände - in seinen Verfassungsschutzberichten be-

nennt und die Sicherheitsbehörden zur Beruhigung 

der Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit auch repressiv ge-

gen Faschisten vorgehen, ist kein Widerspruch dazu. 

Dies hat schon Franz-Josef Strauß am 16. September 

1970 im Bad Reichenhaller Vertrautenkreis geäu-

ßert. "Man muss sich der nationalen Kräfte bedienen, 

auch wenn sie noch so reaktionär sind. Hinterher ist 

es immer möglich, sie elegant abzuservieren. Denn 

mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich sein" 

(Der Spiegel 12/1970)  

Faschisten dienen den bürgerlichen Parteien als 

Pressure Group bei der Durchsetzung einer autoritä-

reren Politik. Exemplarisch lässt sich dies an der fak-

tischen Abschaffung des Asylrechts 1992 aufzeigen. 

Vorangegangen war eine von der Springerpresse und 

den Unionsparteien getragene Kampagne gegen an-

geblichen Asylmissbrauch und eine „Asylantenflut“. 

Neonazis konnten sich mit einer solchen Rückende-

ckung bei ihren Anschlägen auf Asylheime und Mig-

ranten als Vollstrecker des „gesunden Volksempfin-

dens“ in Szene setzen. Unter Verweis auf den Na-

ziterror konnten dann wiederum Unionspolitiker für 

die Abschaffung des Asylrechts eintreten. Unter dem 

so entfachten „Druck der Straße“ knickte schließlich 

die SPD vor dem Hintergrund des Programs von 

Rostock-Lichtenhagen ein und stimmte schließlich 

dem sogenannten „Asylkompromiss“ zu. 

Bekanntlich scheute sich selbst die SPD mit ihrem 

Kriegsminister Gustav Noske zu Beginn der Weima-

rer Republik nicht, im Kampf gegen die radikale 

Linke auf die Hilfe faschistoider Freikorps zurückzu-

greifen. Tausende Arbeiter und ihre politischen Füh-

rer – Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg – fielen 

den Freikorps zum Opfer. Angesichts der momenta-

nen Schwäche der radikalen Linken steht ein solcher 

Einsatz von Neonazis gegen Linke in der Bundesre-

publik nicht auf der Tagesordnung. Doch für Krisen- 

und Notzeiten ist eine solche Option, Faschisten als 

Straßenkampfreserve einzusetzen, niemals auszu-

schließen. 

Rechtsextreme Parteien sind zudem für die Herr-

schenden ein willkommenes Mittel, um den Einfluss 

der Linken zu schmälern. Parteien wie die NPD fan-

gen mit ihrem völkischen Schein-Antikapitalismus 

die Stimmen von Unzufriedenen und Opfern der Wirt-

schaftskrise auf. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-

mus und Islamhass soll von den wirklichen Krisenur-

sachen und damit vom Klassenkampf ablenken. 



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                    S e i t e  | 33 

Gleichzeitig binden Faschisten durch ihre Provoka-

tionen viele Kräfte auf der Linken – etwa bei der Or-

ganisierung von Blockaden gegen bundesweite Nazi-

aufmärsche. Dadurch fehlt das Engagement dieser 

Linken an anderer Stelle, der Kampf gegen den Ka-

pitalismus wird durch natürlich notwendige antifa-

schistische Aktivitäten verdrängt. Noch beweist das 

deutsche Parteiensystem – anders als in anderen eu-

ropäischen Staaten – eine große Stabilität. Doch Um-

fragen und einzelne Landtagswahlergebnisse zeigen 

immer wieder, dass grundsätzlich ein Potential für 

eine Partei rechts von CDU/CSU existiert. Die Er-

fahrungen aus anderen europäischen Staaten bele-

gen, dass die bürgerlichen Parteien keine Scheu ha-

ben, auf rechtsextreme Parteien als parlamentari-

sche Mehrheitsbeschaffer zurückzugreifen. Es gibt 

für die Herrschenden also eine ganze Reihe von 

Gründen, nicht dauerhaft und entschieden gegen die 

Faschisten vorzugehen, sondern zumindest kleine fa-

schistische Kerne am Leben zu halten und zu prote-

gieren. 

Verfassungsschutz abschaffen 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es sich 

bei der NSU-Affäre eben nicht um Fahndungspannen 

handelt. Der Verfassungsschutz ist nicht einfach „auf 

dem rechten Auge blind“. Vielmehr ist die ganze In-

stitution der Verfassungsschutzämter strukturell und 

weltanschaulich gänzlich ungeeignet zur Bekämp-

fung von Neonazis und Rechtsterrorismus.  

Ein Geheimdienst wird immer ein Fremdkörper in ei-

ner Demokratie bleiben, denn seine demokratische 

Kontrolle ist strukturell ebenso unmöglich wie die 

Quadratur des Kreises. So sind die Mitglieder der 

parlamentarischen Kontrollgremien von Bund und 

Ländern zur Verschwiegenheit verpflichtet. Auch die 

parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zu Ge-

heimdienstaffären wie jetzt zum NSU-Komplex be-

handeln die brisanten Punkte in geschlossener Sit-

zung. Wo sie können, vertuschen die Dienste zudem 

ihr Wirken – bekanntlich wurden unmittelbar nach 

Aufdeckung des NSU große Mengen Akten über den 

Einsatz von V-Leuten in der Thüringer Naziszene 

beim Bundesamt geschreddert. Bezeichnend ist hier 

das Verhalten des Thüringer Innenministers Jörg 

Geibert (CDU), der aus Misstrauen in den eigenen 

Landesgeheimdienst Verfassungsschutz-Akten von 

der Landespolizei kopieren und ungeschwärzt dem 

Bundestagsuntersuchungsausschuss übergeben ließ. 

In einem Telefonat mit dem Ausschussvorsitzenden 

Sebastian Edathi (SPD) drückte Geibert seine Sorge 

aus, dass es andernfalls zu einer Akten-Vorauswahl 

durch den Geheimdienst gekommen wäre, bei der in-

teressante Bestandteile der Dossiers verschwinden 

könnten. Jetzt sieht sich der CDU-Mann, dem es tat-

sächlich einmal um Aufklärung ging, aus den eigenen 

Reihen dem Vorwurf des Geheimnisverrats ausge-

setzt. 

Wer es also ernst mit dem Antifaschismus meint, kann 

nicht vor derjenigen Behörde haltmachen, die immer 

wieder eine effektive Verfolgung der Faschisten blo-

ckiert hat und sich oft genug als deren Fördererin er-

wiesen hat. Die von großen Teilen der Linkspartei er-

hobene Forderung nach Abschaffung des Verfas-

sungsschutzes als Geheimdienst und seiner Umwand-

lung in eine offen arbeitende wissenschaftliche Infor-

mations- und Dokumentationsstelle hat damit eine 

explizit antifaschistische Stoßrichtung. 
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Verfassungsschutz: Fremdkörper in der Demokratie – abschaffen, 

nicht reformieren! 

von Ulla Jelpke 

 

Mit dem Inlandsgeheimdienst hatte ich über 

Jahre hinweg in zweifacher Funktion zu tun: 

Zum einen als Politikerin, die im Bundestag und 

auf außerparlamentarischer Ebene für seine Ab-

schaffung eintritt, zum anderen als „Beobach-

tungsobjekt“. Mindestens seit dem Jahr 1997 

wurden meine inner- und außerparlamentari-

schen Tätigkeiten vom Bundesamt für Verfas-

sungsschutz (BfV) beobachtet – rechtswidrig, 

wie sich am Ende herausstellte.  

Das betraf nicht nur mich, sondern auch meh-

rere andere Abgeordnete der PDS bzw. der LIN-

KEN, und sogar die Arbeit der Fraktion als solche 

wurde seit 1995 in einer „Sachakte“ des BfV do-

kumentiert. 

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage teilte mir 

die Bundesregierung im Mai 2014 mit, dass am 

Ende der 17. Legislaturperiode 25, zu Beginn der 

18. Legislaturperiode (September 2013) noch 19 

Bundestagsabgeordnete der LINKEN beobach-

tet worden seien. Außerdem standen elf LIN-

KEN-Abgeordnete in Landtagen bis November 

2012 unter Beobachtung des Bundesamtes. Der 

Umfang der „Sachakte“ betrage „ungefähr 9600 

Aktenstücke“ (BT-Drs. 18/1345). 

Alle Abgeordneten, die gegen die Beobachtung 

geklagt haben, haben Recht bekommen.  

Ich selbst hatte es 2007 schriftlich, dass ich beo-

bachtet werde, in Form eines Bescheides, der 

auf zehn Seiten die Erkenntnisse der Behörde 

über mich zusammenfasst. Im Gegensatz zum 

Verfassungsschutz bin ich für Transparenz – da-

her habe ich die Auskunft des Geheimdienstes 

                                                           
12 https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uplo-
ads/2014/11/BfV_Auskunft.pdf 

auf meiner Homepage veröffentlicht12. Der Um-

fang meines politischen Engagements wird da-

rin sehr deutlich – nicht deutlich wird allerdings, 

dass auch nur eine einzige Aktion von mir 

rechts- oder verfassungsfeindlich war, ganz im 

Gegensatz zum Geheimdienst.  

Über meine Klage gegen die Beobachtung 

wurde sechs Jahre später, 2014, vom Verwal-

tungsgericht Köln entschieden. Es verpflichtete 

das BfV dazu, die „gespeicherten Daten zu lö-

schen und die Personenakte der Klägerin zu ver-

nichten.“ Zudem wurde festgestellt, „dass die 

Beklagte verpflichtet ist, auch künftig die Erhe-

bung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-

zogener Daten der Klägerin zu unterlassen.“  

Die Beobachtung der Fraktion DIE LINKE wurde 

2013 eingestellt, zugleich aber vom BfV erklärt, 

dass die angeblich „offen extremistischen Zu-

sammenschlüsse“ der Partei weiter beobachtet 

würden. Das sind im Einzelnen die Kommunisti-

sche Plattform, die Sozialistische Linke, die An-

tikapitalistische Linke, der Geraer/Sozialistische 

Dialog, das Marxistische Forum und die Arbeits-

gemeinschaft Cuba Sí. Die konservative Presse 

nutzt diese Stigmatisierung linker Zusammen-

schlüsse in der Linkspartei regelmäßig dafür, 

einzelne Politikerinnen und Politiker der Partei 

anzugreifen, zuletzt die im Jahr 2020 gewählte 

Vorsitzende Janine Wissler13.  

Mir ist völlig bewusst, dass ich im Vergleich zu 

anderen Opfern rechtswidriger Aktivitäten des 

Geheimdienstes privilegiert bin. Viele andere 

politisch aktive Menschen können es sich gar 

nicht leisten, jahrelang zu prozessieren; der Er-

13 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/linken-poli-
tikerin-janine-wissler-die-sozialistische-versuchung-
16948900.html 

https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uploads/2014/11/BfV_Auskunft.pdf
https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uploads/2014/11/BfV_Auskunft.pdf
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/linken-politikerin-janine-wissler-die-sozialistische-versuchung-16948900.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/linken-politikerin-janine-wissler-die-sozialistische-versuchung-16948900.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/linken-politikerin-janine-wissler-die-sozialistische-versuchung-16948900.html
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folg – und damit die Übernahme der Anwalts-

kosten – sind ja nicht garantiert. Außerdem 

kann ich nicht sicher sein, ob das Bundesamt 

wirklich alle Daten und Akten gelöscht hat, und 

mich seither wirklich nicht mehr beobachtet. 

Die Unkontrollierbarkeit des Geheimdienstes 

gebiert ja das Risiko permanenter Rechtsverlet-

zungen.  

Unter anderem deswegen plädiere ich generell 

dafür, den Verfassungsschutz abzuschaffen.  

Dass er im Kampf gegen Neonazis und andere 

Verfassungsfeinde nichts hilft, hat sich seit sei-

ner Gründung – durch Nazis!  immer wieder ge-

zeigt. Das letzte Beispiel dafür wird durch seinen 

ehemaligen Chef Hans-Georg Maaßen verkör-

pert. Der Mann wurde im November 2018 aus 

dem Amt geworfen, weil er anlässlich einer ras-

sistischen Hetzjagd, die sich im August des glei-

chen Jahres in Chemnitz ereignet hatte, das 

Problem nicht in der Hetzjagd sah, sondern in 

der Medienberichterstattung darüber und von 

angeblich „linksradikalen Kräften in der SPD“ 

schwadronierte. Seitdem engagiert er sich im 

Werteunion genannten AfD-Sympathisanten-

kreis innerhalb der Union. Als Bundestagskandi-

dat der CDU in Thüringen orakelte Maaßen 2021 

von einer „linksextremen“ Unterwanderung des 

öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dessen Auf-

lösung er fordert, und spielt mit antisemitischen 

Chiffren wie dem Gerede von „Globalisten“. 

Dass so jemand über Jahre hinweg ausgerech-

net die Behörde geleitet hat, die Leute seines 

Schlages eigentlich auf dem Schirm haben 

sollte, sagt doch schon alles. 

Ich bin sehr dafür, die Verfassung zu schützen – 

aber nicht auf Kosten von Demokratie und Zivil-

gesellschaft, sondern zu ihrer Stärkung! Das war 

auch der Tenor eines Antrages (BT-Drs. 

19/8960) der Linksfraktion, an dem ich mitgear-

beitet habe. Darin haben wir Geheimdienste als 

„Fremdkörper in der Demokratie“ bezeichnet. 

Der Antrag kritisiert, dass die zu Tage getrete-

nen Mängel und Rechtsbrüche der Behörde, die 

in Zusammenhang mit dem Auffliegen der ne-

ofaschistischen Terrorzelle „NSU“ zutage traten, 

nicht etwa zu einer Beschneidung von Befugnis-

sen und Ressourcen geführt haben, sondern so-

gar noch zu ihrer Ausweitung. Ähnliches Behör-

denversagen war z. B. in Zusammenhang mit 

dem islamistischen Attentäter vom Berliner 

Breitscheidplatz 2016 festzustellen.   

„Dem Verfassungsschutz fehlt der klare Blick für 

die tatsächliche Bedrohung für die Menschen-

würde und demokratische Prinzipien“, heißt es 

darin weiter. Stattdessen forderten wir in dem 

Antrag die Gründung einer Bundesstiftung zur 

Beobachtung aller Erscheinungsformen grup-

penbezogener Menschenfeindlichkeit, deren 

Zweck nicht heimliche Informationsbeschaffung 

ist, sondern „der Schutz der Menschenwürde 

sowie der Grundrechte und des demokratischen 

Gemeinwesens durch wissenschaftliche Unter-

suchung, Information, Dokumentation und Auf-

klärung über Ursachen und Erscheinungsformen 

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und 

Demokratiefeindschaft“, mit einem für die Öf-

fentlichkeit frei zugänglichen Archiv.  

Dieser Antrag wurde am 10. Juni 2021 von allen 

anderen Fraktionen des Bundestages abge-

lehnt. Dennoch ist es mir wichtig, dass mit sol-

chen Initiativen die angebliche Alternativlosig-

keit des Inlandsgeheimdienstes infrage gestellt 

wird.  

Unbeabsichtigt sorgte der Verfassungsschutz al-

lerdings mindestens einmal für einen großen 

Lacherfolg bei aktiven Linken: 2011 legte er ein 

„Aussteigerprogramm für Linksextremisten“ 

auf. Damit bewies er zwar, dass er die Totalita-

rismusthese (rechts = links) ernst nimmt, aber 

auch, dass er keine Ahnung von den Verhältnis-

sen in der radikalen Linken hat. Erwartungsge-

mäß stellte die Betreuung des Programms „ei-

nen übersichtlichen Arbeitsaufwand“ dar, wie 

ich in der Vorbemerkung einer Kleinen Anfrage 

schrieb (BT-Drs. 18/572). Besser gesagt war das 

Aussteigerprogramm erwartungsgemäß ein ein-

ziger Flop. In den ersten Tagen nach dem Start 



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                    S e i t e  | 36 

(Oktober 2011) gab es immerhin noch 19 Anrufe 

– die waren aber von Journalisten oder von Ulk-

nudeln. Im Jahr darauf klingelte das Telefon un-

gefähr einmal im Monat, im Jahr 2013 nur noch 

ganze fünf Mal, und danach schien mir eine 

Kleine Anfrage nur noch Zeitverschwendung. Bi-

lanz der ersten drei Jahre: Ein (1) Aussteiger, ein 

junger Mann aus Bayern, laut Bundesregierung 

„vormaliger Angehöriger der autonomen Szene 

ohne Führungsfunktion“. Welche Art von Hilfe 

der nun im Einzelnen nötig hatte (wurde er am 

Wochenende vom Geheimdienst ins Restaurant 

eingeladen, um die Volxküche zu schwänzen?) 

blieb allerdings – geheim.  

Schabernack mit dem Verfassungsschutz trieb 

auch die Partei DIE PARTEI, die eigens eine Ver-

fassungsfeindliche Plattform gründete, um 

mehr Beachtung zu finden; in diesem Fall jedoch 

erfolglos.  

Im Jahr 2007 erhielt ich eine mehrseitige Zusam-

menfassung meiner Verfassungsschutz-Akte, 

die ich umgehend öffentlich gemacht habe. In 

einer Würdigung der Akte und der Arbeit des 

Geheimdienstes schrieb ich: 

 

„Linksextremismus“, ordentlich angemeldet? 

Wenn ich mal eine Biographie schreibe, werde ich 

meine Verfassungsschutzakte zur Hand nehmen. Die 

Schlapphüte passen genau auf, an welche Demonst-

ration ich gehe, welchen Artikel ich schreibe und mit 

wem ich mich treffe.  

Wozu der Geheimdienst außerdem noch gut sein 

könnte, erschließt sich mir allerdings nicht. Und: aus 

der Akte wird deutlich, dass der Verfassungsschutz 

schlichtweg illegal operiert. 

Denn: Aktiv werden darf das Amt nur gegen „Bestre-

bungen, die gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung“ gerichtet sind. Indizien dafür sucht 

man auf den zehn Seiten allerdings vergebens. 

Kontaktschuld 

Ich hätte „mehrfach Kontakte zu ausländischen Per-

sonen und Organisationen mit Bezügen zum Links-

extremismus“ unterhalten. Dieses Vorgehen nennt 

man Kontaktschuld: Wenn ich jemanden treffe, ma-

che ich mich schuldig. Dem Dienst ist nicht entgan-

gen, dass ich in Kurdistan war, „wo Sie sich an nicht 

genehmigten Newroz-Feiern beteiligten und durch 

türkische Sicherheitskräfte verhaftet wurden.“ Ist die 

türkische Polizei in den Augen des Verfassungsschut-

zes zur anerkannten Hüterin der Menschenrechte 

aufgestiegen?  

Eine weitere Kontaktschuld: „Zusammentreffen mit 

ehemaligen politischen Häftlingen in Chile und ge-

planten Kontakten zu Exilchilenen in Deutschland.“ 

Exilchilenen, das sind jene, die nach dem faschisti-

schen Militärputsch des Generals Pinochet 1973 flie-

hen mussten. Wer nicht floh, wurde eingesperrt oder 

ermordet. Dass der Verfassungsschutz diejenigen, 

die auf der Schwarzen Liste der Faschisten stehen, 

für „Linksextremisten“ hält, macht jedenfalls deut-

lich, auf welcher Seite er steht.  

Überhaupt trifft sich, wer eine Demokratin sein will, 

nicht mit Opfern des Faschismus: „unterhielten Sie 

Kontakte zur linksextremistisch beeinflussten 

VVN/BdA“. Das ist die Vereinigung der Verfolgten 

des Naziregimes/Bund der Antifaschisten.  

Demonstrationen 

 „Weiterhin ist bekannt, dass Sie sich an zahlreichen 

Demonstrationen beteiligten oder als deren Anmel-

derin auftraten.“ Stimmt, das waren Demos gegen 

Abschiebeknäste, Überwachungsgesellschaft und an-

dere Sauereien. Die habe ich jeweils ordentlich bei 

der Versammlungsbehörde angemeldet – wenn das 

mal nicht eine ganz perfide linksextremistische Stra-

tegie ist!  

Unter anderem habe ich auch am 1. Mai in Kreuz-

berg demonstriert. Der Verfassungsschutz weiß, dass 

es Krawalle gab, aber: „Informationen darüber, dass 

Sie sich selbst an diesen Ausschreitungen beteiligt 

haben, liegen nicht vor.“ Hauptsache, wir haben das 

Thema angeschnitten, oder?  

Über die Demonstration gegen den Großen Zapfen-

streich am 26. Oktober 2005 steht in der Akte: Sie 

„setzten sich für die Fortsetzung der Veranstaltung 

ein, obwohl es in deren Verlauf zu Ausschreitungen 

kam.“ Richtig, damals drehte ein Zivil-Polizist durch 

und knüppelte wahllos auf Demonstranten und Jour-

nalisten ein (die Presse berichtete, die Justiz ermittelt 

immer noch). Und dennoch, also obwohl der Herr 

Polizist so wütend war, wollte ich nicht das Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit aufgeben – wie dreist 

kann man sein? 
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Das Schlimmste ist wahrscheinlich die Majestätsbe-

leidigung:  

„Diversen Presseberichten zufolge warfen Sie so-

wohl der Bundesregierung als auch der ‚herrschen-

den Politik’ wiederholt vor, rechtsextremistischen 

Bestrebungen Vorschub zu leisten, die Gefahren des 

Rechtsextremismus zu verharmlosen und gleichzeitig 

‚linke Antifaschisten’ zu diffamieren.“ Ähnlich habe 

ich mich über das Bundesamt für Verfassungsschutz 

geäußert.  

Und wer jetzt noch nicht glaubt, dass ich ein Gottsei-

beiuns bin: „Einsätze der Bundeswehr im In- und 

Ausland lehnten Sie ab.“ (Das tue ich immer noch!) 

Geheimdienst begeht Rechtsbruch 

Das, was in der Akte steht, hat darin nichts zu su-

chen! Ich lasse es mir nicht nehmen, für eine sozia-

listische, humanistische und antimilitaristische Poli-

tik einzutreten. Dass der Geheimdienst mich deswe-

gen überprüft, ist ein klarer Rechtsbruch. Er darf nur 

gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen eingesetzt 

werden, aber nicht zur Kontrolle jeglicher politischer 

Opposition. Diese Akte ist ein weiteres Zeichen da-

für, dass die größte Gefahr für die Demokratie von 

unkontrollierbaren Geheimdiensten ausgeht! Und 

ein weiteres Argument dafür, die Geheimdienste ab-

zuschaffen! 

 

Hier der volle Wortlaut zu meiner Akte, wie er 

mir vom Bundesamt für Verfassungsschutz per 

Bescheid vom 12. 2. 2007 übermittelt worden 

ist:  

 

BESCHEID: „Zudem unterhielten sie Kon-

takte….“ 

Gemäß § 15 Abs. 1 Bundesverfassungsschutzgesetz 

(BVerfSchG) teilen wir Ihnen mit, dass nach der 

Ihnen im Jahre 1997 erteilten Auskunft beim Bundes-

amt für Verfassungsschutz (BfV) folgende Informati-

onen zu Ihrer Person angefallen sind: 

Zu Ihrer Person sind biografische Daten in allgemein 

zugänglichen Quellen veröffentlicht worden, so ins-

besondere im „PDS-Landesinfo Nordrhein-Westfa-

len", Nr. 2/1998, und im „Amtlichen Handbuch des 

Deutschen Bundestages, 16. Wahlperiode". Nach 

dortigen Angaben waren Sie „aus der 68er Linken" 

kommend Mitglied des „Kommunistischen Bundes" 

(KB). Zudem waren Sie in außerparlamentarischen 

Bewegungen wie „Autonome Frauen, Gruppen und 

Projekte, alternative Wahl- und Ökologiebewegun-

gen (Bunte Liste und Alternative Liste)" aktiv. Von 

1980 bis 1988 waren Sie Mitglied der Partei „Die 

Grünen". Für die „Grün-Alternative-Liste"(GAL) 

waren Sie ab 1981 und ab 1985 für jeweils zweiein-

halb Jahre Abgeordnete in der Hamburger Bürger-

schaft. Bei Bundestagswahlen kandidierten Sie mehr-

fach für die „Partei des Demokratischen Sozialis-

mus" (PDS) bzw. seit Juli 2005 die „Linkspar-

tei.PDS", so im Jahre 1990 für die „PDS/Linke Liste" 

sowie in den Jahren 1994, 1998 und 2002 für die 

PDS, stets auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen 

der PDS. Nach Ihrer Wahl gehörten Sie von 1990 bis 

2002 der Bundestagsfraktion der PDS an. Sie waren 

Mitglied im Innenausschuss und Stellvertreterin im 

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Bei 

der Bundestagswahl 2005 kandidierten Sie für die 

„Linkspartei.PDS". Derzeit sind Sie Angehörige der 

Bundestagsfraktion „DIE LINKE.", Fraktion der 

„Linkspartei.PDS" im 16. Deutschen Bundestag, und 

innenpolitische Sprecherin der Fraktion. 

Dem BfV ist bekannt, dass Sie kein Mitglied der PDS 

bzw. der „Linkspartei.PDS" waren oder sind. Aller-

dings nahmen Sie an Veranstaltungen der Partei o-

der deren Gliederungen teil, so an einzelnen Partei-

tagen der PDS auf Bundes- und Landesebene. Dem 

Flugblatt „Demokratische Friedenspolitik jetzt!" zu-

folge beteiligten Sie sich an einer Veranstaltung der 

PDS Köln am 1. September 1998 in Köln. Laut 

„Rundbrief der AG Rechtsextremismus/Antifaschis-

mus beim Parteivorstand der PDS", Nr. 1/2001, gab 

es über einen längeren Zeitraum eine „kamerad-

schaftliche Zusammenarbeit" zwischen der AG und 

Ihnen. Nach einer Meldung der linken Tageszeitung 

‚junge Welt" (jW) vom 9. September 2005 beteiligten 

Sie sich am 7. September 2005 an einer vom „Links-

partei.PDS"-nahen Jugendverband „[solid] — die 

sozialistische Jugend" und der „Grünen Jugend Ber-

lin" veranstalteten Podiumsdiskussion zum Thema: 

„Aufbruch mit Links" in Berlin. Zudem beschäftigten 

Sie sich laut Pressemeldungen wiederholt —auch kri-

tisch — mit der Politik der PDS. So setzten Sie sich 

mehrfach mit politischen Vorgaben der Partei und 

Äußerungen einzelner Mitglieder oder Funktionäre 

auseinander und bewerteten parteiinterne Vorgänge. 

Dabei ging es u.a. um Regierungsbeteiligungen, Ein-

wanderungspolitik, zentrale Wahlkampfthemen so-

wie Wahlergebnisse der PDS. Ihre Forderungen ziel-

ten u.a. darauf ab, von der PDS ein „sozialistisches 

Profil" einzufordern. So gehörten Sie laut jW vom 28. 
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März 2006 zu den Unterzeichnern des Aufrufs „Für 

eine antikapitalistische Linke — ein Aufruf' einiger 

Politiker der „Linkspartei.PDS". Darin wurde die 

Partei daran erinnert, dass „Kapitalismuskritik und 

die Orientierung auf das Ziel einer sozialistischen 

Gesellschaft zu ihrem Gründungskonsens" gehörten. 

Gefordert wurde, die gesellschaftliche Alternative 

zum Kapitalismus wieder in die öffentliche Debatte 

zu bringen. 

Des Weiteren sind dem BfV neben Ihren Kontakten 

zur PDS und deren Gliederungen auch Kontakte Ih-

rer Person zu anderen linken politischen Gruppie-

rungen bekannt. So nahmen Sie an diversen politi-

schen Veranstaltungen teil, insbesondere an zahlrei-

chen Konferenzen, Kundgebungen sowie Podiums- 

und Diskussionsveranstaltungen. Dort traten Sie 

vielfach als Rednerin oder Referentin auf. Im Jahre 

1997 wurden Sie auf einer Mitgliederliste der „För-

derergesellschaft der Marx-Engels-Stiftung" (MES) 

genannt. Laut Internet (www.jungdemokratinnen.de, 

Stand: 19. August 1999) nahmen Sie anlässlich des 

jugendpolitischen Kongresses „Spektakel 99" (10. - 

12. September 1999) in Dortmund an der Podiums-

diskussion unter dem Titel: „50 Jahre BRD — Kon-

tinuität oder faschistischer Staat" am 10. September 

1999 teil. Veranstalter waren die „Jungdemokra-

ten/Junge Linke NRW" (JD/JL NRW). Sie gehörten zu 

den Unterstützern eines landesweiten antifaschisti-

schen Kongresses vom 19. - 21. November 1999 in 

Duisburg. Weitere Unterstützer und Träger des Kon-

gresses waren u.a. die JD/JL NRW, die „revolutio-

näre antifa-Initiative Duisburg", die „Vereinigung 

der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifa-

schistinnen und Antifaschisten der Bundes-republik 

Deutschland" (VVN/BdA), der „Marxistische Stu-

dentenbund Spartakus Düsseldorf' (MSB Düsseldorf) 

und die „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend 

Ruhr-Westfalen" (SDAJ Ruhr-Westfalen). Laut Inter-

net (www.linkeseite.de, Stand: 27. November 2001) 

traten Sie bei der Veranstaltung „Sicherheitswahn" 

der „RED COMMUNITY NRW" am 20. November 

2001 als Referentin auf. Nach Meldungen der jW vom 

22. - 26. Dezember 2001 und vom 14. Januar 2002 

nahmen Sie im Rahmen der von der Zeitung mitver-

anstalteten „Rosa-Luxemburg-Konferenz" an der 

Podiumsdiskussion „Aufbruch im Schläferland — 

Die Linke gegen Neoliberalismus und Krieg" am 12. 

Januar 2002 in Berlin teil. Dort erklärten Sie laut 

„Süddeutsche Zeitung" vom 14. Januar 2002, der Im-

perialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, 

in dem wir lebten, habe im Zeichen des 11. September 

2001 einen totalitären Feldzug nach außen und innen 

begonnen. Deutschland entwickele sich zur Kriegs-

gesellschaft und zum rassistischen Abschottungs-

staat. Laut jW vom 29. November 2001 gehörten Sie 

zu den Mitunterzeichnern eines Bündnisaufrufs zur 

„Luxemburg-Liebknecht-Ehrung/Demonstration" 

am 13. Januar 2002 in Berlin. Nach einer Ankündi-

gung im Zentralorgan der „Deutschen Kommunisti-

schen Partei" (DKP) „Unsere Zeit" (UZ) vom 17. Ja-

nuar 2003 und einem Bericht der Tageszeitung 

„Neues Deutschland" (ND) vom 4. Februar 2003 

nahmen Sie an einer Podiumsdiskussion anlässlich 

einer von der „Sozialistischen Deutschen Arbeiterju-

gend" (SDAJ) und der VVN/BdA mitveranstalteten 

NRW-Landeskonferenz antifaschistischer Bündnisse 

am 1. Februar 2003 in Dortmund teil. 

Pressemeldungen zufolge nahmen Sie außerdem 

mehrfach an Veranstaltungen der „Deutschen Kom-

munistischen Partei" (DK.P) teil. So beteiligten Sie 

sich als Gast an einer Beratung des DKP-Parteivor-

standes am 1. Juni 2002 (UZ vom 7. Juni 2002), an 

einer DKP-Wahlveranstaltung am 2. September 2002 

in Düsseldorf (UZ vom 30. August 2002) und an der 

„Antifaschismuskonferenz" der DKP unter dem 

Motto: „Das Erbe des Widerstandes bewahren — 

Gegen Neofaschistische Tendenzen heute" am 26. 

Februar 2005 in Berlin, auf der Sie als Referentin 

auftraten (jW vom 25. Mai 2005, „Berliner Anstoß — 

Monatszeitung der DKP" vom April 2005). 

Zudem unterhielten Sie Kontakte zur linksextremis-

tisch beeinflussten VVN/BdA. So waren Sie Mitauto-

rin einer Broschüre der Kreisvereinigung Stade der 

VVN/BdA, die Einblick in „Politik und Wirken" der 

Vertriebenenverbände geben sollte. Laut Internet 

(www.vvn-bda.de, Stand: 21. August 2000) gehörten 

Sie zu den Erstunterzeichnern des von der VVN/BdA 

initiierten „Aufrufs zur Unterstützung antirassisti-

schen und antifaschistischen Engagements vor Ort - 

Engagement gegen rechts verdient volle Unterstüt-

zung". Laut „antifa rundschau" vom Oktober - De-

zember 2000 und der UZ vom 13. Oktober 2000 über-

sandten Sie ein schriftliches Grußwort an den 

VVN/BdA-Bundeskongress am 7./8. Oktober 2000 in 

Frankfurt/Main. Darin forderten Sie ein Ende der 

„Diskriminierung und Verfolgung von Antifaschis-

mus und antifaschistischer Organisationen wie der 

VVN-BdA". In der jW vom 13. Juli 2001 wandten Sie 

sich gegen die Beobachtung der VVN/BdA durch den 

Verfassungsschutz. 

Weiterhin ist bekannt, dass Sie sich an zahlreichen 

Demonstrationen beteiligten oder als deren Anmel-
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derin auftraten. So meldeten Sie u.a. eine Demonst-

ration unter dem Motto: „Flucht ist kein Verbrechen" 

für den 21. Mai 2000 in Büren/NRW an. Außerdem 

meldeten Sie für denselben Tag eine Demonstration 

in Büren/NRW unter dem Motto: „power durch die 

mauer! Weg mit allen abschiebeknästen!" an. Laut 

jW vom 21. September 2000 und ND vom 12. Oktober 

2000 meldeten Sie eine Demonstration unter dem 

Motto „Save the Resistance — gegen Überwachungs-

gesellschaft und Sicherheitswahn" für den 14. Okto-

ber 2000 in Leipzig an. Nach einer Meldung der jW 

vom 3. Mai 2001 nahmen Sie an einer Demonstration 

am I. Mai 2001 in Berlin-Kreuzberg teil, in deren 

Verlauf es zu Ausschreitungen kam. Informationen 

darüber, dass Sie sich selbst an diesen Ausschreitun-

gen beteiligt haben, liegen nicht vor. Den „Informa-

tionen der PDS-Fraktion im sächsischen Landtag" 

vom August/September 2001 zufolge meldeten Sie die 

für den 1. September 2001 in Leipzig geplante De-

monstration unter dem Motto: "Deutschland den 

Krieg erklären — gegen zivilgesellschaftlichen Mili-

tarismus" an. Laut jW vom 24. und 25./26. Mai 2002 

und UZ vom 7. Juni 2002 beteiligten Sie sich an einer 

Protestaktion am 23. Mai 2002 in Berlin, in deren 

Verlauf Sie gemeinsam mit anderen die Rede des 

amerikanischen Präsidenten George Bush vor dem 

Deutschen Bundestag störten. Der jW vom 27. und 

28. Oktober 2005 zufolge nahmen Sie an einer Pro-

testveranstaltung gegen einen „Großen Zapfen-

streich" der Bundeswehr am 26. Oktober 2005 in 

Berlin teil. Dort bezeichneten Sie die Bundeswehr als 

„Angriffsarmee", verglichen das Bundeswehrzere-

moniell mit Ritualen der Nationalsozialisten und 

setzten sich für die Fortsetzung der Veranstaltung 

ein, obwohl es in deren Verlauf zu Ausschreitungen 

kam. 

Darüber hinaus ist dem BfV bekannt, dass Sie mehr-

fach Kontakte zu ausländischen Personen und Orga-

nisationen mit Bezügen zum Linksextremismus unter-

hielten. So trafen Sie laut ND vom 6. Oktober 1997 

mit zwei Vorstandsmitgliedern der baskischen Partei 

„Herri Batasuna" in Bonn zusammen. Laut „PDS in-

ternational" vom 4. Quartal 1997 trafen Sie in der 

Zeit vom 6. - 10. April 1998 in Belgrad, Pale und Sa-

rajewo mit Abgeordneten und führenden Vertretern 

politischer Parteien (u.a. der „Serbischen Sozialisti-

schen Partei") und Bewegungen zusammen. Dem 

„PDS-Pressedienst" vom 12. Januar 2001 zufolge 

hielten Sie auf einem Symposium der italienischen 

„Partei der kommunistischen Wiedergründung" 

(PRC) am 23. Oktober 2000 in Venedig eine Rede. In 

einem von der jW am 16. Januar 2001 veröffentlich-

ten Interview berichteten Sie über ein Zusammentref-

fen mit ehemaligen politischen Häftlingen in Chile 

und geplanten Kontakten zu Exilchilenen in Deutsch-

land. Im Jahre 2005 hielten Sie eine Rede auf dem 

Kongress der türkischen „Partei der Arbeit" (EMEP) 

in Ankara. 

Des Weiteren engagierten Sie sich in vielfältiger 

Weise im Rahmen der auch von Linksextremisten ge-

tragenen Solidaritätsarbeit für den „kurdischen Be-

freiungskampf". So unterhielten Sie eigenen Angaben 

im „PDS-Landesinfo Nordrhein-Westfalen", Nr. 

2/1998, zufolge Kontakte zu allen kurdischen Orga-

nisationen und Verbänden und beteiligten sich auf 

deren Veranstaltungen mit Redebeiträgen. Laut 

„Kurdistan-Report", Nr. 9/10 aus dem Jahre 1998, 

reisten Sie in diesem Zusammenhang auch mehrmals 

in die Türkei. So berichtete die damals in Deutsch-

land erscheinende Tageszeitung „Özgür Politika" 

(ÖP; Sprachrohr des „Volkskongress Kurdistan" - 

KONGRA GEL -, der Nachfolgeorganisation der in 

Deutschland mit einem vereinsrechtlichen Betäti-

gungsverbot belegten „Arbeiterpartei Kurdistans" - 

PKK -) in der Ausgabe vom 8. November 1997, dass 

Sie sich im November 1997 als Prozessbeobachterin 

in Sisli/Türkei aufhielten. Der Prozess richtete sich 

gegen Teilnehmer am sogenannten „Musa Anter 

Friedenszug", der von der PICK im Zusammenwir-

ken mit Kurdistan-Solidaritätsgruppen geplant wor-

den war und vom 26. August - 1. September 1997 von 

Brüssel nach Diyarbakir fahren sollte. Das Vorhaben 

wurde von den beteiligten Bahngesellschaften nicht 

realisiert, nachdem Hinweise eingegangen waren, 

dass es sich um eine Werbeveranstaltung der PKK 

handelte. Mehreren Pressemeldungen zufolge gehör-

ten Sie zu den Unterstützern dieses „Friedenszuges". 

Zudem kritisierten Sie im ND vom 26. August 1997 

die Anweisung des damaligen Bundesinnenministers 

Kanther, die ausländischen Teilnehmer an der 

Grenze aufzuhalten. Im „PDS Landesinfo Nordrhein-

Westfalen" vom September/Oktober 1997 warfen Sie 

der Bundesregierung vor, sich zum „Handlanger" 

türkischer Autoritäten gemacht zu haben. Zudem 

nahmen Sie laut „MdB-Pressedienst" vom 23. März 

1998 im Jahre 1998 an einer Delegationsreise in die 

Türkei teil, wo Sie sich an nicht genehmigten „New-

roz"-Feiern beteiligten und durch türkische Sicher-

heitskräfte verhaftet wurden. Dem „PDS-Presse-

dienst" vom 4. Juni 1999 zufolge hielten Sie sich etwa 

Mitte 1999 im Auftrag der PDS anlässlich des Ver-

fahrens gegen den früheren PKK-Vorsitzenden Ab-

dullah Öcalan als Prozessbeobachterin erneut in der 
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Türkei auf Zahlreiche Pressemeldungen („Politische 

Berichte" vom 21. Juli und 4. August 2000, „Kurdis-

tan-Rundbrief' vom 26. Juli 2000 und „PDS-Presse-

dienst" vom 4. August 2000) berichteten im Jahre 

2000 über Ihre Absicht, auf Einladung der PKK in 

die Türkei zu reisen, um sich über die dortige Lage 

zu informieren und offene Fragen im Zusammenhang 

mit PKK-Oppositionellen zu klären. Der jW vom 

10./11. und 24125. Februar 2001 und dem ND vom 

10./11. Februar 2001 zufolge beteiligten Sie sich im 

Februar 2001 an einer Delegationsreise in den Nord-

irak, wo Sie Gespräche mit Vertretern der „Demo-

kratischen Partei Kurdistans" (KDP) und der „Pat-

riotischen Union Kurdistans" (PUK) sowie mit PKK-

Oppositionellen führten. Auf einer Versammlung der 

„Linkspartei.PDS" am 13. September 2005 in Dort-

mund bekundeten Sie Ihre Solidarität mit dem KON-

GRA GEL und sagten Ihre Unterstützung bei der Lö-

sung der Kurdenfrage und bei den Protesten gegen 

das Verbot der „Özgür Politika" zu. 

Ausweislich zahlreicher Pressemeldungen setzten Sie 

sich wiederholt für eine Aufhebung des „PICK-Ver-

botes", für die Anliegen und Forderungen der Kur-

den sowie für ein Bleiberecht von Kurden in Deutsch-

land ein. In diesem Zusammenhang wurden in der 

Presse zahlreiche Interviews mit Ihnen veröffentlicht, 

gaben Sie politische Erklärungen ab, gehörten Sie zu 

den Unterzeichnern von Flugblättern und Aufrufen, 

unterstützten Sie bzw. beteiligten Sie sich an De-

monstrationen und nahmen Sie an politischen Veran-

staltungen teil. So unterstützten Sie u.a. laut „Politi-

sche Berichte", Nr. 11/1998 vom 29. Mai1998, die 

Demonstration unter dem Motto: „Kundgebung für 

Frieden und Einigkeit Kurdistans" am 6. Juni 1998 

in Dortmund. Dem Internet (www.nadir.org, Stand: 

21. Dezember 1998) zufolge gehörten Sie zu den Er-

stunterzeichnern eines Aufrufes zu der „Demonstra-

tion gegen Polizeirepression" am 9. Januar 1999 in 

Duisburg, die sich gegen Hausdurchsuchungen bei 

türkischen und kurdischen Kulturvereinigungen 

durch die Polizei richten sollte. Einem Flugblatt zu-

folge gehörten Sie zu den Erstaufrufem für die De-

monstration unter dem Motto: „Für das uneinge-

schränkte Recht der Kurdinnen und Kurden auf 

Selbstbestimmung — Für eine politische friedliche 

Lösung der Kurdenfrage" am 5. März 1999 in Erfurt. 

Im „Kurdistan-Rundbrief" vom 26. Januar 2000 

wandten Sie sich gegen die Durchsuchung der Re-

daktionsräume der Zeitung „Özgür Politika" am 12. 

Januar 2000. Dies sei ein erneuter Einschnitt in die 

Pressefreiheit und die Artikulationsmöglichkeiten 

der kurdischen Bevölkerung. Nach Ihren eigenen An-

gaben im ND vom 2. Februar 2000 waren Sie Mit-

glied im Verein „Promondial", der im Verdacht 

stand, die PKK zu unterstützen. Zudem wurden Sie 

als Leiterin einer unangemeldeten Demonstration 

unter dem Motto: „Gegen die Terroraktionen der 

Staatssicherheitsdienste" am 21. Dezember 2000 vor 

der türkischen Botschaft in Berlin bekannt, weswe-

gen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen 

das Versammlungsgesetz gegen Sie eingeleitet 

wurde. 

Pressemeldungen zufolge setzten sie sich nach der 

Verhaftung des Führers der verbotenen kurdischen 

„Arbeiterpartei Kurdistans" (PKK) Abdullah Öcalan 

wiederholt für die Zuerkennung politischen Asyls ein. 

So gehörten Sie laut jW vom 16. November 1998 zu 

den Unterzeichnern eines Aufrufs des Vereins „Ap-

pell von Hannover e.V.", 'einem „Zusammenschluss 

von um eine friedliche Lösung des Kurdistan-Kon-

fliktes bemühten Gruppen und Einzelpersonen". Da-

rin wurde die Bildung einer deutschen Delegation, 

die nach Rom entsendet werden sollte, gefordert. Da-

mit sollte offenbar eine Auslieferung Öcalans an die 

Türkei oder an die Bundesrepublik Deutschland ver-

hindert werden. Später kritisierten Sie den in der 

Türkei geführten Prozess gegen Öcalan sowie die 

türkischen Haftbedingungen. 

Laut „Kurdistan-Rundbrief" vom 29. Juli 1997, 15. 

November 2000 und 23. November 2001 waren Sie 

Mitglied des Herausgabekreises dieser Publikation. 

Der Ausgabe vom 23. November 2001 zufolge nah-

men Sie zudem an der Jahrestagung von Redaktion 

und Herausgabekreis des „Kurdistan-Rundbriefs" 

am 4. November 2001 in Berlin teil. 

Im Rahmen Ihres Engagements gegen „Antifaschis-

mus" referierten Sie auf der Jahrestagung des Her-

ausgabekreises der „Antifaschistischen Nachrich-

ten" und der Jahrestagung der „AG gegen Reaktion, 

Faschismus und Krieg/Volksfront" am 29./30. No-

vember 1997 in Köln. Der Zeitschrift „antifa" vom 

März 1998 zufolge war Ihr Büro Mitveranstalter der 

Tagung „Alte und Neue Rechte an den Hochschulen, 

Nationalismus, Männerbünde, Neoliberalismus und 

neue Eliten". Die Zeitschrift „Politische Berichte" 

vom 21. August 1998 veröffentlichte einen von Ihnen 

verfassten offenen Brief, in dem Sie kritisierten, dass 

das ND einem - nach Ihrer Einschätzung dem rechten 

Spektrum nahestehenden - Autor die Möglichkeit zur 

Veröffentlichung gegeben hatte. Diversen Pressebe-

richten zufolge warfen Sie sowohl der Bundesregie-

rung als auch der „herrschenden Politik" wiederholt 
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vor, rechtsextremistischen Bestrebungen Vorschub 

zu leisten, die Gefahren des Rechtsextremismus zu 

verharmlosen und gleichzeitig „linke Antifaschisten" 

zu diffamieren. Laut „Antifaschistische Nachrichten" 

vom 11. Mai 2000 gehörten Sie zu den Unterstützen 

der „22. Konferenz antifaschistischer Initiativen und 

Organisationen" unter dem Motto: „Kein vergeben 

— Kein vergessen" am 17. Juni 2000 in Krefeld. Aus-

weislich der jW vom 25. Oktober 2000 hielten Sie 

eine Rede auf einer Antifa-Demonstration am 21. Ok-

tober 2000, an der auch ein sog. „Schwarzer Block" 

teilnahm. Laut „PDS-Pressedienst" vom 3. August 

2001 nahmen Sie an der internationalen Konferenz 

„Für eine tolerante Gesellschaft, gegen Rechtsextre-

mismus und Rassismus" im Rahmen des von der PDS 

veranstalteten „XX. Treffens des Forums der Neuen 

Europäischen Linken" (NELF) vom 12. -- 14. Mai 

2001 in Berlin teil. Ferner obsiegten Sie laut ND vom 

30. Januar 2001 und 1. Februar 2002 in einem Pro-

zess gegen die „Landsmannschaft Ostpreußen" vor 

dem OLG Celle. Die Landsmannschaft hatte gegen 

Sie auf Unterlassung der Behauptung geklagt, sie 

wolle „Ostpreußen immer noch heim ins Reich ho-

len". Der jW vom 25. April und 12. Mai 2005 zufolge 

nahmen Sie an einer von der jW veranstalteten Podi-

umsdiskussion unter dem Titel: „Das Übel an der 

Wurzel packen — Alternativen zu Sozialraub und Na-

ziterror" am 10. Mai 2005 in Bochum als Moderato-

rin teil. 

Zudem beschäftigten Sie sich laut Presseberichten 

wiederholt mit dem Verbotsverfahren gegen die „Na-

tionaldemokratische Partei Deutschlands" (NPD). 

Sie nahmen ausweislich der jW vom 20./21. Januar 

2001 an einer Veranstaltung mit dem Titel: „Welche 

Argumente vertreten Linke, wenn es um das Verbots-

verfahren der NPD geht?" im Januar 2001 in Berlin 

teil. Laut „Lüdenscheider Nachrichten" vom 5. April 

2002 referierten Sie auf einer Veranstaltung der 

„Initiative für Zivilcourage" im April 2002 in Lüden-

scheid über das geplante NPD-Verbot, den Einsatz 

von V-Leuten und die Rolle des Verfassungsschutzes. 

In einem von Ihnen verfassten, in der Zeitschrift „Ge-

heim" vom 20. Oktober 2002 abgedruckten Beitrag 

mit dem Titel: „Das V-Leute-Unwesen" erklärten Sie, 

die V-Leute-Skandale im Verbotsverfahren hätten er-

neut gezeigt, „dass die Verfassungsschutzbehörden 

dieses Landes seit vielen Jahren selber tief im brau-

nen Dreck stecken". 

Des Weiteren liegen dem BfV Informationen über 

Ihre umfangreiche publizistische Tätigkeit vor. So 

verfassten Sie zahlreiche Beiträge für die - auch nach 

eigenen Angaben - „marxistische" Tageszeitung jW, 

für die Sie laut Ausgaben vom 15. Januar 2003 und 

20./21. August 2005 von Anfang 2003 bis September 

2005 als Redakteurin tätig und für den Bereich In-

nenpolitik verantwortlich waren. Zudem publizierten 

Sie wiederholt in parteieigenen Publikationen der 

PDS bzw. der „Linkspartei.PDS", insbesondere im 

„PDS-Pressedienst", in der Mitgliederzeitschrift 

„DISPUT", in „Politische Berichte", im "Rundbrief 

der AG Rechtsextremismus/Antifaschismus beim 

Parteivorstand der PDS", in den "Mitteilungen der 

Kommunistischen Plattform der PDS", im „PDS-

Landesinfo Nordrhein-Westfalen" sowie in „UTO-

PIE kreativ", dem Theorieorgan der parteinahen 

„Rosa-Luxemburg-Stiftung". Darüber hinaus ver-

fassten Sie u.a. Beiträge für linke Publikationen wie 

„Antifaschistische Nachrichten", die Tageszeitung 

„Neues Deutschland" (ND), „Der Rechte Rand", die 

„Sozialistische Zeitung" (SoZ), die Zeitschrift „Ge-

heim", die DKP-Schriften „Marxistische Blätter" 

und „Unsere Zeit" (UZ), „antifa", die "Zeitung gegen 

den Krieg", die Zeitschrift "Antifaschistisches In-

foblatt" und den „Kurdistan-Rundbrief'. 

Im Rahmen Ihrer publizistischen Tätigkeit beschäf-

tigten Sie sich mit zahlreichen Themenfeldern; dazu 

gehörten u.a. „Geheimdienste", „Antifaschismus", 

„Bürgerrechte", Militäreinsätze", „Innere Sicher-

heit", „Vertriebenenverbände", „Flüchtlingspolitik", 

„Migration", „Asylbewerber", „Zwangsarbeiter" 

und „politische Gefangene". 

So übten Sie u.a. wiederholt Kritik an den Geheim-

diensten der Bundesrepublik Deutschland sowie de-

ren Arbeitsweise und forderten deren Abschaffung. 

Sie vertraten die Auffassung, der Verfassungsschutz 

arbeite mit Rechten zusammen und verharmlose 

Rechtsextremismus und rechte Gewalt, während 

linke Straftaten aufgebauscht würden. Die Geheim-

dienste würden Bürgerrechte beeinträchtigen, täu-

schen und betrügen. Sie übten Kritik an den Verfas-

sungs-schutzberichten des Bundesministeriums des 

Innern, insbesondere hinsichtlich der Beobachtung 

der PDS und der VVN-BdA. Der jW vom 19. Mai 

2004 zufolge vertraten Sie die Auffassung, der Ver-

fassungsschutzbericht 2003 schüre „Islamismus- und 

Terrorhysterie". 

Im Themenbereich „Antifaschismus" machten Sie die 

Bundesregierung und Politiker einzelner Parteien für 

den Anstieg des Rechtsextremismus in der Bundesre-

publik mitverantwortlich. Insbesondere im „Rund-

brief der AG Rechtsextremismus/Antifaschismus 

beim Parteivorstand der PDS", Nr. 2/98, sahen Sie 

als Mitautorin des Beitrages „Die extreme Rechte — 
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kein Rand-phänomen" innerhalb der CDU „geistige 

Brandstifter" und unterstellten, zahlreiche Unions-

politiker seien „in das braune Netz verstrickt und ei-

nige strickten auch eifrig daran mit". Ferner erhoben 

Sie deutschen Politikern gegenüber den Vorwurf, 

Rechtsextremismus und neonazistische Bestrebungen 

zu verharmlosen und linke Antifaschisten zu diskri-

minieren. 

Im Rahmen Ihrer publizistischen Befassung mit den 

Themen „Bürgerrechte", „Militäreinsätze" sowie 

„Innere Sicherheit" lehnten Sie u.a. die Ausweitung 

polizeilicher Maßnahmen zur Bekämpfung von Straf-

taten - auch auf europäischer Ebene - als „Abbau von 

Grundrechten" ab. Sie kritisierten darüber hinaus die 

„Verfolgung und Kriminalisierung Linker". Einsätze 

der Bundeswehr im In- und Ausland lehnten Sie ab. 

Sie vertraten die Auffassung, Antiterrormaßnahmen 

der Bundesregierung — als Reaktion auf den 11. Sep-

tember 2001 -- ebenso wie Polizeimaßnahmen an-

lässlich von Castortransporten sowie Sicherheits-

maßnahmen anlässlich der Fussball-EM 2004 seien 

„unzulässige Grundrechtseingriffe". In diesem Zu-

sammenhang sprachen Sie in der jW vom 19. Oktober 

2001 von einem „Überwachungs- und Repressions-

staat", den es zu verhindern gelte. 

Sie waren u.a. Mitautorin eines Beitrags mit dem Ti-

tel: „Die Vertriebenenlobby im Bundesinnenministe-

rium" und Autorin des Beitrags mit dem Titel: „Die 

Landsmannschaft Schlesien" in der Publikation „Der 

rechte Rand", Sonderheft 2, September 1997. In der 

jW vom 13. Mai 2005 äußerten Sie sich zu der Ver-

treibung der sudetendeutschen Bevölkerung aus den 

tschechischen Gebieten nach Ende des Zweiten Welt-

krieges und werteten diese als „legitime Antwort der 

Tschechen auf den Überfall Nazideutschlands". 

Im Zusammenhang mit den Themen „Flüchtlingspo-

litik", „Migration" und „Asylbewerber" setzten Sie 

sich für ein uneingeschränktes Bleiberecht abgelehn-

ter Asylbewerber und Flüchtlinge ein und wurden als 

Mitunterzeichnerin von Aufrufen, Unterstützerin von 

Demonstrationen, Teilnehmerin von Veranstaltun-

gen und Besucherin von „Abschiebehaftanstalten" 

bekannt. Maßnahmen und Regelungen der deutschen 

und europäischen Politik lehnten Sie als „völker-

rechtswidrig" und „menschenfeindlich" ab. 

Sie beschäftigten sich auch mehrfach mit der Proble-

matik der Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsar-

beiter. So waren Sie nach eigenen Angaben im 

„PDS-Landesinfo NRW", Nr. 2/2002, seit Sommer 

2002 Mitglied im Kuratorium der Bundesstiftung 

„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft". 

Darüber hinaus ist dem BW aus Presseveröffentli-

chungen bekannt, dass Sie sich im Rahmen der „Ge-

fangenenarbeit" betätigt haben. So kam es zu diver-

sen Besuchskontakten, u.a. laut Internet (ww.parti-

san.net, Stand: 1. Juni 2000) mit einem mutmaßli-

chen Mitglied der terroristischen Vereinigung „Re-

volutionäre Zellen" (RZ). Sie unterstützten mehrfach 

Forderungen nach Freilassung aller Gefangenen der 

terroristischen „Rote Armee Fraktion" (RAF). Der 

Zeitschrift „Die Rote Hilfe", Nr. 4/2002, zufolge ge-

hörten Sie zu den Erstunterzeichnern eines Aufrufes 

zur Freigabe der Akten anlässlich des 25. Jahresta-

ges des Todes der RAF-Mitglieder Jan Carl Raspe, 

Gudrun Ensslin und Andreas Bader. In der jW vom 

7. Oktober 2004 veröffentlichten Sie einen Nachruf 

zum 70. Geburtstag des verstorbenen RAF-Mitglieds 

Ulrike Meinhof. Daneben setzten Sie sich für die Auf-

hebung der Isolationshaft sowie für die Abschaffung 

des § 129 a StGB und die Verhinderung der Einfüh-

rung des § 129 b StGB ein. Wiederholt kritisierten Sie 

auch die Haftbedingungen in der Türkei. Im Jahr 

2001 setzten Sie sich für die Freilassung der im Zu-

sammenhang mit den Gegenprotesten zum G8-Gipfel 

in Genua Inhaftierten ein. So gehörten Sie laut Inter-

net (aanbgmail.nadir.org, Stand:(. August 2001) zu 

den Unterstützern des Aufrufs „Sofortige Freilas-

sung aller Inhaftierten der Gegenaktivitäten zum G8-

Gipfel in Genua!!" 

Über die vorgenannten Informationen hinaus liegen 

hier weitere Einzelinformationen vor, die im Zusam-

menhang mit Datenerhebungen anfielen, die nicht 

auf Ihre Person abzielten. Eine diesbezügliche Aus-

kunft muss unterbleiben, da die betreffenden Daten 

nach einer Rechtsvorschrift, nämlich nach § 4 Abs. 1 

Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) in Verbindung 

mit der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des 

Bundesministeriums des Innern zum materiellen und 

organisatorischen Schutz von Verschlusssachen" 

(VSA) geheim zu halten sind (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

BVerfSchG). Darüber hinaus scheidet die erbetene 

Auskunft gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 BVer-

fSchG aus. Bei einer Mitteilung der betreffenden hier 

gespeicherten Daten könnten Rückschlüsse auf den 

Erkenntnisstand und die Arbeitsweise des Bundesam-

tes für Verfassungsschutz (BfV) gezogen werden. Ei-

ner weitergehenden Begründung hierzu bedarf es ge-

mäß § 15 Abs. 4 Satz 1 BVerfSchG nicht, da ansons-

ten der Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet 

würde. Die Geheimhaltungsinteressen des BfV über-

wiegen angesichts der geschilderten drohenden 

Nachteile vorliegend Ihr geltend gemachtes Aus-

kunftsinteresse. 



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                    S e i t e  | 43 

Gemäß § 15 Abs. 4 Satz 3 BVerfSchG weisen wir da-

rauf hin, dass Sie sich wegen der hier vorgenomme-

nen teilweisen Auskunftsverweigerung an den 

Bundesbeauftragten für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit  

Husarenstraße 30  

53117 Bonn 

wenden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. 

Der Widerspruch ist beim Bundesamt für Verfas-

sungsschutz schriftlich (Postfach 10 05 53, 50445 

Köln) oder zur Niederschrift (Merianstraße 100, 

50765 Köln) einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

In einem Kommentar auf der Webseite der 

Linksfraktion vom 30. Januar 2012 stellte ich 

dar, aus welchen Gründen DIE LINKE tatsächlich 

beobachtet wird: „Wir haben nicht unseren 

Frieden mit dem kapitalistischen System ge-

macht.“ 

 

Warum wir beobachtet werden 

Von Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der 

Fraktion DIE LINKE. im Bundestag 

Warum ich vom Verfassungsschutz beobachtet 

werde? Wegen Äußerungen wie der nachfolgenden, 

die in meiner VS-Akte als Nachweis meiner angeblich 

"extremistischen" Ansichten festgehalten wurde: 

"Diversen Presseberichten zufolge warfen Sie so-

wohl der Bundesregierung als auch der 'herrschen-

denPolitik' wiederholt vor, rechtsextremistischen Be-

strebungen Vorschub zu leisten, die Gefahren des 

Rechtsextremismus zu verharmlosen und gleichzeitig 

'linke Antifaschisten' zu diffamieren." Ähnlich hätte 

ich mich auch über den Verfassungsschutz geäußert. 

Einige Jahre später, an der Jahreswende 2011/2012, 

zeigt sich erneut, wie richtig diese Aussage war und 

bleibt: Während der Verfassungsschutz vorgibt, "in 

alle Richtungen" zu beobachten und nicht nur die 

NPD, sondern - mit nur unwesentlich weniger Res-

sourcen - ganz "ausgewogen" auch DIE LINKE ins 

Visier nimmt, konnte das nazistische Mördertrio des 

"NSU" jahrelang zehn Menschen umbringen. 

Unerkannt, oder sagen wir lieber: unbehelligt. Denn 

wie sich peu à peu herausstellt, hatten diverse Sicher-

heitsbehörden immer wieder Kontakt zu ihnen, sie 

haben sie nur nicht festgenommen beziehungsweise 

sie einfach laufen lassen. Die Brutstätte dieser Na-

zimörder, der Thüringer Heimatschutz, hatte der 

Verfassungsschutz jahrelang zu infiltrieren vorgege-

ben. Tatsächlich hat er dessen Nazikader lediglich 

mit einigen zehntausend DM subventioniert. Von die-

ser Geheimdienst-Praxis profitiert ja auch die NPD. 

Das Beharren konservativer Politiker auf der "Extre-

mismusdoktrin" ist nicht nur wissenschaftlich unhalt-

bar und politisch dumm, sondern hat auch äußerst 

fatale Folgen. Der Bundesinnenminister lässt DIE 

LINKE beobachten, denn: Täte er dies nicht, müsste 

er seiner eigenen Logik zufolge auch die Beobach-

tung der NPD einstellen. Mit der Gleichsetzung von 

Rechts und Links will Friedrich beweisen, dass er 

nicht auf einem Auge blind sei – ist er nicht, er sieht 

nur alles durch seine ganz speziell gefärbte Brille. 

Doch was ist nun eigentlich das "Extremistische" an 

der LINKEN oder an meiner persönlichen Arbeit als 

Abgeordnete? Aufschluss darüber könnte meine Ver-

fassungsschutz-Akte geben, oder besser: Der Auszug 

daraus, den mir der Geheimdienst vor fünf Jahren 

auf Antrag zugesandt hat. Darin hat der Geheim-

dienst festgehalten, dass ich "mehrfach Kontakte zu 

ausländischen Personen und Organisationen mit Be-

zügen zum Linksextremismus" unterhalten hätte. 

Oha, eine Kontaktschuld: Zum Beispiel habe ich 

mich einmal mit "ehemaligen politischen Häftlingen 

in Chile" getroffen. Ja, das waren Linke, die in den 

1970er Jahren in Haft genommen worden waren. Da-

mals hatte ein gewisser Augusto Pinochet gegen die 

gewählte Regierung geputscht und ein faschistisches 

Militärregime etabliert. Politiker von FDP und 

CDU/CSU waren voller Bewunderung für Pinochets 

"Ordnungssinn". CSU-Chef Franz-Josef Strauß ver-

harmloste Folter als "unfeine Behandlung". CDU-

Generalsekretär Bruno Heck lobte die schöne Unter-

bringung der Gefolterten in sonnigen Fußballsta-

dien. Das alles war natürlich in keiner Weise extre-

mismusverdächtig. Aber wehe, ich treffe die ehema-

ligen Folteropfer. 

Festgehalten wurde auch, dass ich mehrmals in Tür-

kisch-Kurdistan war, "wo Sie sich an nicht geneh-
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migten Newroz-Feiern beteiligten und durch türki-

sche Sicherheitskräfte verhaftet wurden". Die türki-

schen Sicherheitskräfte, ausgebildet und ausgerüstet 

von deutschen Bundesregierungen aller Couleur, un-

terdrücken die kurdische Bevölkerung. 

Aber die Extremistin bin wieder einmal ich? 

Und so geht es weiter. Harmlosigkeiten wie die An-

meldung von Demonstrationen werden notiert (wenn 

es wenigstens illegale Demos gewesen wären!), und 

politische Meinungsäußerungen wie die eingangs zi-

tierte. Wenn überhaupt, kann man hier nur vom "Ext-

remismus der Mitte" sprechen. Ich bin davon über-

zeugt, dass der Geheimdienst beziehungsweise die 

beauftragende Bundesregierung DIE LINKE nicht 

für verfassungsgefährdend halten. 

Aber: Anders als andere Parteien im Parlament ha-

ben wir nicht unseren Frieden mit dem kapitalisti-

schen Profitsystem gemacht, nicht mit der Verar-

mung von Arbeitslosen und prekarisierten Leiharbei-

tern, nicht mit Bundeswehreinsätzen in aller Welt. 

Deshalb wird DIE LINKE beobachtet: Weil sie eine 

Gefahr für die etablierte Herrschaftsweise werden 

könnte, und deswegen präventiv diffamiert werden 

soll. Der Verfassungsschutz degeneriert so zum Mit-

tel der Parteipolitik. 

Das Üble daran ist weniger, dass ein Teil des 

Schmutzes, mit dem wir beworfen werden, an uns haf-

ten bleiben könnte. Dreckiger sind die Hände der an-

deren. Aber der Kampf gegen die tatsächliche Ge-

fährdung der Demokratie leidet darunter extrem.  

Der Feind steht rechts – das sollte unter Demokraten 

heute klar sein. 

linksfraktion.de, 30. Januar 2012 

 

 

 

 

 

In einer Broschüre mit dem Titel „Der Verfas-

sungsschutz – Zwischen Auflösung und Reform“ 

veröffentlichte die Fraktion DIE LINKE im April 

2013 verschiedene Meinungen und Positionen 

zum Thema. Ich schrieb dazu folgenden Text: 

 

Nichts zu verbessern – 

Der Verfassungsschutz ist strukturell demokra-

tieunfähig 

Von Ulla Jelpke, MdB 

Übernahme von Alt-Nazis oder Kungelei mit Neona-

zis, Bespitzelung und Kriminalisierung politischer 

Opposition und antikapitalistischer Bewegungen, 

»Celler Loch« und Aktenschreddern – die Geschichte 

der Skandale um die Verfassungsschutzämter ist 

schier endlos. Das Sicherste, was man über den Ge-

heimdienst weiß, ist: Wir erfahren nur einen Bruch-

teil der Vorfälle. 

Solche Skandale gehen stets mit Forderungen nach 

einer verbesserten Kontrolle der Geheimdienste 

durch das Parlament einher, ohne dass sich bisher 

am Kern des Problems wirklich etwas geändert hätte. 

Die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgre-

miums im Bundestag sind zur Verschwiegenheit ver-

pflichtet; Parlamentarische Untersuchungsaus-

schüsse behandeln die wirklich heiklen Themen in 

geschlossener Sitzung. Ob die bisherigen »Refor-

men« bei der Geheimdienstkontrolle etwas gebracht 

haben, ist angesichts des NSU-Skandals eine Frage, 

die der Geheimdienst selbst schon ausreichend be-

antwortet hat. Das legt die Frage nach politischen 

Schlussfolgerungen nahe. 

Ich plädiere dafür, unsere politische Energie nicht 

auf eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen für 

die Kontrolle von Geheimdiensten zu legen. Das Be-

mühen darum, den Verfassungsschutz demokratie-

konform zu gestalten, betrachte ich als gescheitert. 

Den Verfassungsschutz kontrollieren zu wollen, ist 

so, wie die Quadratur des Kreises anzustreben: 

strukturell  unmöglich. Unsere politische Arbeit 

sollte deswegen auf ein eher realistisches Ziel setzen: 

Die Abschaffung des Verfassungsschutzes. 

Wir müssen wegkommen vom bisherigen Ansatz, 

über die Geheimdienste nur bei Skandalen zu disku-

tieren oder uns um reine juristisch-technische Fra-

gen zu kümmern. Wir müssen die grundsätzliche 
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Feststellung betonen, dass die immer wiederkehren-

den Skandale eine geradezu notwendige Folge der 

Geheimdienststruktur sind. 

Scheinreformen 

Der NSU-Skandal ist nun erneut Anlass dafür, die 

Geheimdienstkontrolle zu reformieren. Was da disku-

tiert wird, ist aber notwendig oberflächlich und wird 

nichts bringen. 

Von Seiten der Bundesregierung ist ohnehin klar: Sie 

will den Verfassungsschutz nicht besser kontrollie-

ren, sondern ihn stärken. Dazu sollen die Kompeten-

zen der Länder beschnitten und die Rolle des Bundes-

amtes aufgewertet werden. Besonders weitgehende 

Vorschläge, nicht nur aus dem Regierungslager, se-

hen gar die Abschaffung des föderalen Prinzips vor. 

Ein großer, zentraler Geheimdienstapparat statt des 

föderalen Durcheinanders – das würde die Macht 

des Apparates sogar noch erweitern und den Teufel 

mit dem Beelzebub austreiben. 

Die SPD überschreibt ein Papier mit dem Titel »Der 

Verfassungsschutz braucht einen Mentalitätswech-

sel«. Als Maßnahme, um »frischen Wind« in den 

Dienst zu bringen, wird darin gefordert, die mit 

Rechtsextremismus befassten Mitarbeiter sollten 

nach Berlin umziehen, und das neue Gemeinsame 

Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus (GAR) 

solle mit dem bereits bestehenden »Anti-Islamisten«-

Abwehrzentrum fusionieren. Extremismustheorie, 

man hört Dir trapsen... Was ein Umzug vom Rhein an 

die Spree bringen soll, wird gar nicht weiter erörtert, 

und dass die Gemeinsamen Zentren geradezu darauf 

angelegt sind, Verfilzungen zwischen den Sicher-

heitsapparaten zu fördern und das Trennungsgebot 

zwischen Polizei und Geheimdiensten zu unterlaufen, 

zeigt, dass auch die SPD-Forderungen nicht geeignet 

sind, die Geheimdienste einer besseren Kontrolle zu 

unterwerfen. 

Die Vorschläge zur »Reform« des Geheimdienstes 

sind allesamt extrem dünn. Ein paar mehr Mitarbei-

ter für das Parlamentarische Kontrollgremium 

(PKG) werden gefordert und ausgeweitete Rechte 

der Oppositionsfraktionen dortselbst. 

Ein paar neue Dienstvorschriften, bessere Aktenfüh-

rung – das war‘s im Prinzip, und dann hört der Ge-

heimdienst auf, kriminell zu handeln, so die Verhei-

ßung der »Reformer«. Das halte ich für gefährliche 

Augenwischerei. Was soll es schon nützen, wenn Ent-

scheidungen beim Verfassungsschutz nicht mehr von 

einer Person allein, sondern von zweien getroffen 

werden – solange sie geheim bleiben, sind sie nicht 

kontrollierbar. Was nützen ausgeweitete Oppositi-

onsrechte im PKG, solange die Schweigepflicht gilt? 

Was sollten denn überzeugte Grundrechteverteidiger 

machen, wenn sie im PKG auf Regelverstöße auf-

merksam würden? Sie wären nicht berechtigt, im 

Rahmen ihrer Überzeugung die Öffentlichkeit zu in-

formieren, sondern müssten — in der Regel —

schweigen. Damit würden sie sich letztlich selbst 

kompromittieren. 

Eine Kontrolle, die diesen Namen verdient, müsste 

dem Geheimdienst seinen Geheimdienstcharakter 

nehmen. Wer das nicht ehrlich zugibt, muss sich vor-

werfen lassen, politisch schädliche Illusionen zu we-

cken. Denn wenn wir behaupten, Geheimdienste lie-

ßen sich an die Leine legen, wenn nur endlich unsere 

Forderungen umgesetzt würden, tragen wir damit zu 

ihrer weiteren Legitimation bei. 

Tatsächlich aber rütteln auch die weitestgehenden 

Vorschläge nicht am ehernen Prinzip von Geheim-

dienstarbeit: Der Verschwiegenheit. Reformvor-

schläge erschöpfen sich immer darin, die Heraus-

nahme der Geheimdienste von normalen demokrati-

schen Normen nicht zu beenden, sondern nur unter-

schiedlich zu regeln. 

Ja zur Feuerwehr, Nein zum Geheimdienst! 

Die Verteidiger des Verfassungsschutzes, allen voran 

der Bundesinnenminister und der neue Verfassungs-

schutz-Chef Hans-Georg Maaßen, lieben es, den Ge-

heimdienst mit der Feuerwehr zu vergleichen. Die 

würde man ja auch nicht gleich abschaffen wollen, 

wenn sie mal einen Brand nicht lösche. Eine solche 

Argumentation ist vereinzelt auch in der LINKEN zu 

hören.  

Der Vergleich hinkt nicht, er schleppt sich vielmehr 

auf Krücken voran. Die Feuerwehr ist keine Ge-

heimorganisation. Die lokalen Verwaltungen wissen 

in der Regel ganz gut, wie viele Feuerwehrleute es 

gibt, wie viel Löschwagen bereitstehen und wo diese 

untergebracht sind. Wie die Feuerwehr ihr Budget 

verwendet, ist eine öffentlich zugängliche Informa-

tion. Wenn die Feuerwehr einen Brand nicht löscht, 

ist es in aller Regel kein Problem, die Ursachen hier-

für zu erkennen. Vor allem aber greift die Feuerwehr 

nicht mit Lauschangriffen, Observationen und Tele-

kommunikations-Überwachung in die Grundrechte 

der Bürgerinnen und Bürger ein. 
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Den Verfassungsschutz, der seit Jahrzehnten als po-

litisch-kriminelle Geheimwaffe zur Oppositionellen-

bekämpfung fungiert, mit der Feuerwehr zu verglei-

chen, kommt einer Beleidigung von Feuerwehrleu-

ten, die in ihren Einsätzen teilweise unter Lebensge-

fahr handeln, ziemlich nahe. 

Strukturelles Problem: Geheimdienst-Panoptikum 

Geheimdienste bewirken unweigerlich eine Beschä-

digung der Demokratie, weil sie einer substanziell 

viel geringeren Kontrolle durch Öffentlichkeit und 

Parlament ausgesetzt sind als andere Repressionsap-

parate. Jeglicher Kontrollmechanismus, dem Ge-

heimdienste »unterliegen«, basiert im Kern darauf, 

sie nicht der auch für andere staatlichen Einrichtun-

gen und Organe üblichen Kontrolle zu unterwerfen, 

sondern vielmehr, sie hiervon auszunehmen. Ein-

sichts- und Auskunftsrechte von Bürgerinnen und 

Bürgern, Parlamenten und Gerichten werden zu 

Gunsten der Geheimdienste rigoros beschnitten. Das 

macht Geheimdienste zu weitestgehend kontroll- und 

demokratiefreien Zonen und Fremdkörpern in einer 

demokratischen Gesellschaft. 

Die Unmöglichkeit einer Kontrolle verlockt die Ge-

heimdienste zwangsläufig zum Missbrauch und sorgt 

dafür, dass sie notorische Geheimniskrämer, Desin-

formanten und Rechtsbrecher sind. Politisch aktive 

Bürgerinnen und Bürger wissen: Man kann nicht 

kontrollieren, und auch nicht kontrollieren lassen, ob 

sich die Geheimdienste an ihre verfassungsmäßigen 

Vorgaben halten. Man kann es nur hoffen. Aber man 

weiß, die Überwachung ist allzeit möglich, und damit 

ist sie allzeit als Disziplinierungsinstrument wirk-

sam. Denn wer vermeiden will, vom Verfassungs-

schutz beobachtet zu werden, kann sich dessen nur 

dann (annähernd) sicher sein, wenn er die Finger 

von der Politik lässt. Demokratieabbau ist dem Ge-

heimdienst immanent. 

Fazit: Verfassungsschutz abschaffen! 

Die programmatische Grundlage der Partei ist klar: 

»Wir wollen die Geheimdienste abschaffen«, heißt es 

klipp und klar im Erfurter Grundsatzprogramm der 

Partei DIE LINKE. 

Für den Kampf gegen Nazis braucht es keinen Ver-

fassungsschutz. Der ist da eher Teil des Problems als 

der Lösung. Über Naziumtriebe sind antifaschisti-

sche Organisationen meist besser informiert. Zur Be-

obachtung der Naziszene ist eine wissenschaftlich 

und transparent arbeitende Dokumentations- und 

Analysestelle besser geeignet. Dafür sollte sich DIE 

LINKE einsetzen. 

 

In der Beilage „Staat und Gewalt“ der jungen 

Welt vom 3. Juli 2013 schilderte ich die Ge-

schichte des Verfassungsschutzes: 

Seit der Gründung rechts 

Am 31. März 1941 wurde die 41jährige Jüdin Anna 

Neubeck im von den Nazis besetzten Belgien zu zwei-

einhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Ihr Vergehen: 

Sie soll Geld und Essen von der »Roten Hilfe«, einer 

KPD-nahen Hilfsorganisation für politische Gefan-

gene und ihre Familien, angenommen haben und sich 

mit anderen Flüchtlingen getroffen haben. Anna 

Neubeck wurde nach Auschwitz deportiert und dort 

ermordet. Der Staatsanwalt, der die Anklageschrift 

gegen sie verfaßt hatte, hieß Hubert Schrübbers. 

Eben dieser »schreckliche Jurist« stand ab 1955 18 

Jahre lang als Präsident an der Spitze des Bundes-

amtes für Verfassungsschutz (BfV). 

Dieser Inlandsgeheimdienst wurde 1950 mit Hilfe 

der USA vor allem als Instrument gegen eine angeb-

liche kommunistische Gefahr gegründet. 1949 hatten 

die Militärgouverneure der drei Westzonen der Bun-

desregierung »gestattet, eine Stelle zur Sammlung, 

Verbreitung von Auskünften über umstürzlerische, 

gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten 

einzurichten. Diese Stelle soll keine Polizeibefug-

nisse haben.« 

Insbesondere unter Schrübbers rückten Seilschaften 

von ehemaligen Offizieren der SS, des Sicherheits-

dienstes SD und der Gestapo im Geheimdienst vor, 

wo sie bald führende Positionen einnahmen. 

Am 31. August 1963 meldete die sozialdemokratische 

Kieler Volkszeitung: »16 von 46 Verfassungsschutz-

beamten sind ehemalige SS-Führer«. Doch der da-

malige Bundesinnenminister Hermann Höcherl 

(CSU) verwahrte sich dagegen, »eine formelle Zuge-

hörigkeit zur SS heute bereits als Verbrechen anzu-

sehen«. 

Aus dieser Perspektive wird verständlich, daß es sich 

bei den ersten V-Leuten des Verfassungsschutzes 

(VS) in der Alt- und Neonaziszene nicht um einge-

schleuste Unterwanderer handelte. Vielmehr griffen 

die Altnazis im VS ihren politisch engagierten »alten 

Kameraden« unter die Arme. Eine gemeinsame anti-

kommunistische und nationalistische Überzeugung 
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verband diese Altnazis mit denjenigen Gesinnungs-

genossen, die Mitte der 60er Jahre die NPD gründe-

ten. Bezeichnend ist das Beispiel des langjährigen V-

Manns des NRW-Verfassungsschutzes Wolfgang 

Frenz der 1959/60 als Mitglied der faschistischen 

Deutschen Reichspartei angeworben wurde. Bei 

Gründung der NPD blieb Frenz mit Wissen seines 

Parteivorstandes V-Mann, um an staatliche Gelder 

zu kommen. »Wenn Sie so wollen, hat der Verfas-

sungsschutz die Grundfinanzierung der NPD in NRW 

geleistet«, erklärte Frenz vor einigen Jahren dem 

Stern. In der Welt vom 12. September 1963 hieß es 

bezüglich der Naziseilschaften beim VS: »Der Spre-

cher des Innenministeriums hatte seinerzeit erklärt, 

daß  die ehemaligen SS- und SD-Angehörigen schon 

deshalb nicht entlassen werden könnten, weil man 

auf ihre Erfahrungen nicht verzichten wolle«. Ge-

meint sind ihre unter der Nazidiktatur gewonnenen 

Erfahrungen im Kampf gegen den Kommunismus. 

Neben den faschistischen Staaten Spanien und Por-

tugal war die Bundesrepublik das einzige Land in Eu-

ropa, in dem eine kommunistische Partei verboten 

wurde. Das KPD-Verbotsverfahren 1955/56 stützt 

sich in erheblichem Maße auf VS-Quellen. Der Ge-

heimdienst verfolgte auch Organisationen, in denen 

ehemalige KPD-Mitglieder aktiv waren, wie die Ver-

einigung der Verfolgten des Naziregimes und die 

bürgerlich-pazifistische Deutsche Friedensunion. 

Selbst der spätere Bundespräsident (1969-74) Gus-

tav Heinemann, ein Sozialdemokrat, wurde jahrelang 

bespitzelt. Sein Vergehen: Er verteidigte als Anwalt 

KPD-Mitglieder, die nach dem Parteiverbot in Haft 

kamen. Zudem wandte er sich öffentlich gegen die 

Wiederbewaffnung und Atomwaffen. 

Eine Nazivergangenheit war nicht weiter schädlich 

für eine Karriere in der BRD. Linken hingegen droh-

ten Berufsverbote. Am 28. Januar 1972 beschlossen 

die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit 

SPD-Kanzler Willy Brandt den sogenannten Radika-

lenerlaß. 3,5 Millionen Bewerber für den öffentlichen 

Dienst wurden seitdem per Regelanfrage an den Ver-

fassungsschutz auf ihre politische Zuverlässigkeit 

überprüft. Das führte zu 11 000 offiziellen Berufsver-

botsverfahren, 2200 Disziplinarverfahren, 1256 Ab-

lehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen 

aus dem öffentlichen Dienst. Betroffen waren fast 

ausschließlich politisch mißliebige linke Organisati-

onen und Personen, die so an den Rand der Legalität 

gerückt wurden. Die Ausübung von Grundrechten 

wie der Meinungs- und Organisationsfreiheit wurde 

bedroht. Duckmäusertum wurde statt Zivilcourage 

gefördert. 

Erst Jahre später erst räumte Willy Brandt ein, sich 

bei Einführung des »Radikalenerlasses« schwerwie-

gend geirrt zu haben. Die Regelanfrage und die Er-

lasse auf Länderebene wurden ab Mitte der 80er 

Jahre weitestgehend abgeschafft. Seit 2006 gilt das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das 

eine Diskriminierung wegen politischer Überzeugun-

gen verbietet. Trotz der Verurteilung der Berufsver-

botspraxis durch den Europäischen Gerichtshof im 

Jahr 1995 wurde nie öffentlich eingestanden, daß der 

»Radikalenerlaß« Unrecht war. Weder wurden die 

von dieser Praxis Betroffenen rehabilitiert noch 

wurde ihnen Schadenersatz für das erlittene Unrecht 

geleistet. Die damaligen Berufsverbotsopfer haben 

heute zum Teil 

massive Renteneinbußen, da sie nicht in ihren erlern-

ten Berufen etwa als Lehrer arbeiten konnten und so 

in einigen Fällen als Hilfsarbeiter tätig werden muß-

ten. 

Als sich 1967 die Außerparlamentarische Opposition 

(APO) bildete und eine neue Linke entstand, infil-

trierte der VS militante Gruppen, radikalisierte sie 

und trug so selbst zur Schaffung einer »terroristi-

schen Bedrohung« bei. Ein bekanntes Beispiel ist der 

Agent Peter Urbach, der am 11. April 1968 nach dem 

Attentat auf Rudi Dutschke Demonstranten bei der 

Großdemonstration gegen den Springer-Verlag mit 

Molotowcocktails versorgte und zeigte, wie man Au-

tos umkippt und anzündet. Dadurch erst eskalierte 

diese Demonstration zu einer der schwersten Stra-

ßenschlachten in der Geschichte der BRD. 

Anläßlich eines Besuchs von US-Präsident Richard 

Nixon 1969 in Berlin verteilte Urbach zwölf Sprengs-

ätze in der linken Szene. Diese an verschiedenen Stel-

len deponierten Bomben zündeten aufgrund eines 

Fehlers nicht. Urbach beschaffte zudem dem Rechts-

anwalt und Mitbegründer der Roten Armee Fraktion 

(RAF) Horst Mahler, der damals noch ein radikaler 

Linker war, unaufgefordert eine Pistole und half bei 

der weiteren Waffenbeschaffung. Schließlich lieferte 

Urbach auch die Bombe für ein Attentat der linken 

Tupamaros West-Berlin auf das jüdische Gemeinde-

haus in Berlin am 9. November 1969. Die Bombe zün-

dete nicht. 

Ein weiteres Beispiel, wie der VS selber terroristisch 

tätig wurde, ist das »Celler Loch« aus dem Jahr 

1978. Hier ließ der niedersächsische Inlandsgeheim-

dienst ein Loch in die Mauer der Justizvollzugsan-

stalt Celle sprengen, um einen Anschlag zur Befrei-

ung des RAF-Gefangenen Sigurd Debus vorzutäu-
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schen. So sollte einem Spitzel, der in die RAF einge-

schleust werden sollte, eine Legende verliehen wer-

den. 

Die VS-Ämter von Bund und Ländern bespitzelten so-

ziale Bewegungen wie die Antiatombewegung und 

die linke Opposition und diffamierten diese öffentlich 

als extremistisch. Mit der PDS kam 1990 ein neues 

Beobachtungsobjekt dazu. Seit 2013 hat das BfV er-

klärt, nur noch »offen extremistische Strömungen« 

innerhalb der Linkspartei zu überwachen und nicht 

mehr die gesamte Partei. Gemeint sind die Kommu-

nistische Plattform, die Sozialistische Linke, die An-

tikapitalistische Linke, Cuba Sí, das Marxistische Fo-

rum und der Geraer/Sozialistischer Dialog. Damit 

werden 25 Bundestagsabgeordnete der Linken wei-

terhin überwacht – immerhin ein Drittel der Frak-

tion. 

Die Belege für den angeblichen Extremismus dieser 

Strömungen diskreditieren vor allem das BfV. So 

wird schon ein Bekenntnis zum Sozialismus – wie es 

als Lippenbekenntnis auch im Programm der SPD 

enthalten ist – als »extremistisch« ausgelegt. Wäh-

rend im Grundgesetz kein Wort von Kapitalismus 

steht, sehr wohl aber zur Sozialpflichtigkeit von Ei-

gentum und der Möglichkeit der Vergesellschaftung 

von Produktionsmitteln, erscheint dem Verfassungs-

schutz alleine das Ziel, eine »solidarische Gesell-

schaft jenseits des Kapitalismus« aufbauen zu wol-

len, als antidemokratisch. 

Schon die Betonung der Verbindung von parlamen-

tarischen mit außerparlamentarischen Aktivitäten, 

wird als »negative Einstellung« zur Demokratie ge-

wertet. Als Beleg für eine »positive Einstellung zur 

DDR und SED-Diktatur « gilt die Anerkennung von 

Erfolgen der DDR-Sozialpolitik. Und die Kampagne 

»Milchpulver für Cubas Kinder« sorgt für die Festi-

gung einer Diktatur. 

Der Diffamierung oppositioneller Meinungen und 

Aktivitäten dient auch das von der Bundesregierung 

und ihrem Geheimdienst vertretene Extremismuskon-

strukt. In unwissenschaftlicher Weise werden hier fa-

schistische Rechte und antikapitalistische Linke als 

»extremistisch« gleichgesetzt. Dieser Ansatz igno-

riert, daß die Linke die Demokratie ausweiten will – 

auch in der Wirtschaft und für Nicht-Deutsche, wäh-

rend die Faschisten eine Diktatur anstreben. 

Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat eine »Extre-

mismusklausel« für antifaschistische und antirassis-

tische Projekte eingeführt. Zivilgesellschaftliche Trä-

ger dieser Programme müssen nicht nur ihre eigene, 

sondern auch die Verfassungstreue ihrer Kooperati-

onspartner, Referenten etc. zusichern. Diese von der 

Linkspartei, SPD und Grünen, den Zentralräten der 

Juden und Muslime und vielen weiteren Gruppierun-

gen strikt abgelehnte Klausel schwächt in der Praxis 

den Antifaschismus, sie schürt Mißtrauen und führt 

zu vorauseilendem Gehorsam. Der Geheimdienst 

spielt sich so als Zensor der Zivilgesellschaft auf. 

 

Dass man dem Verfassungsschutz nicht trauen 

darf, versteht sich für mich von selbst. Ich erkun-

digte mich zwar regelmäßig nach den „Erkennt-

nissen“ über rechtsextreme Umtriebe, diese 

können aber allenfalls einen (leider bedenkli-

chen) Trend aufzeigen. Beim Vergleich zwischen 

den Antworten auf meine Kleinen Anfragen und 

dem offiziellen Jahresbericht des Verfassungs-

schutzes tut sich allerdings eine Lücke auf: Dut-

zende Nazi-Konzerte werden einfach unter den 

Teppich gekehrt – ganz offiziell… Ich habe das in 

einer Presseerklärung vom 2. 9. 2020 themati-

siert: 

 

Verfassungsschutz täuscht über Nazi-Konzerte 

„Im Verfassungsschutzbericht wird gelogen – und 

das gibt die Bundesregierung auf Nachfragen von 

mir auch offen zu: In den Jahresberichten des In-

landsgeheimdienstes wird das tatsächliche Ausmaß 

von Nazikonzerten in Deutschland verharmlost und 

die Öffentlichkeit bewusst getäuscht“, erklärt die in-

nenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, 

Ulla Jelpke, zur Antwort der Bundesregierung auf 

eine Kleine Anfrage (Drs. 19/21828). Die Abgeord-

nete weiter: 

„In den Jahresberichten des Bundesamtes für Verfas-

sungsschutz sind für das Jahr 2018 270 Konzerte der 

rechtsextremen Szene aufgeführt, aber tatsächlich 

waren es 320. Im Jahr 2019 ist die Diskrepanz noch 

höher: 

311 Konzerte sind im Verfassungsschutzbericht auf-

geführt, in Wirklichkeit waren es 372. Die Diskre-

panz ist mir beim Vergleich der offiziellen Berichte 

mit den Antworten der Bundesregierung aufgefallen, 

die sie mir auf meine regelmäßigen Quartalsanfra-

gen erteilt. Auf Nachfrage hierzu bestätigt die Bun-
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desregierung das Herausrechnen von Nazi-Konzer-

ten aus dem Verfassungsschutzbericht. Dies gehe auf 

Drängen der Länder zurück, die solche Konzerte, de-

ren Kenntnis als ‚geheim‘ eingestuft wird, aus dem 

Bericht herausrechnen wollen. 

Eine plausible Begründung für dieses Vorgehen trägt 

die Bundesregierung nicht vor. Zum Schutz von V-

Leuten ist es jedenfalls nicht nötig, da zu geheimen 

Konzerten ja keine konkreten Angaben gemacht wer-

den müssten. Aber einfach die veröffentlichte Zahl 

herunterzurechnen, ist skandalös. Bei der Beantwor-

tung meiner Kleinen Anfragen wird zwar jedes Kon-

zert mitgezählt, aber es liegt auf der Hand, dass Jour-

nalisten und die Öffentlichkeit sich vorrangig über 

den Verfassungsschutzbericht informieren. Und da-

bei werden sie bewusst getäuscht. 

Mehr denn je muss jetzt jegliche Behauptung in den 

Verfassungsschutzberichten von Bund und Ländern 

in Frage gestellt werden – ich halte es für sehr wahr-

scheinlich, dass die Berichte auch noch in vielen an-

deren Bereichen gezielt Unwahrheiten verbreiten.“ 

 

Zivilgesellschaftliche Organisationen gehören zu 

den unverzichtbaren Bestandteilen einer leben-

digen Demokratie. In Sonntagsreden wird das 

auch von Angehörigen der Bundesregierung be-

tont. Was den Verfassungsschutz aber nicht da-

ran hindert, sie umfassend zu überprüfen – wie 

sich auf parlamentarische Anfragen von mir her-

ausstellte (Drs. 19/23525). Ich habe das in fol-

gender Presseerklärung vom 20. 11. 2020 the-

matisiert:  

 

333 Organisationen überprüft – Schluss mit 

dem Geheimdienstcheck für zivilgesellschaftli-

ches Engagement! 

„Die Überprüfung zivilgesellschaftlicher Organisa-

tionen durch den Verfassungsschutz muss endlich 

eingestellt werden“, fordert die innenpolitische Spre-

cherin der Fraktion DIE LINKE., Ulla Jelpke. In der 

Antwort auf eine Kleine Anfrage nennt die Bundesre-

gierung erstmals konkrete Zahlen zum Umfang der 

Überprüfung. In den Jahren 2018 und 2019 wurden 

demnach 333 Organisationen, die sich um Förder-

mittel des Bundes bewarben, vom Inlandsgeheim-

dienst auf vermeintliche extremistische Tendenzen 

überprüft. Allein das Bundesinnenministerium for-

derte zu 284 Organisationen eine Auskunft vom Ver-

fassungsschutz an. Das sind fast zehn Prozent aller 

Organisationen, deren Förderanträge für bewilli-

gungsfähig eingestuft wurden. Jelpke weiter: 

„Seehofer muss endlich begreifen, dass bürger-

schaftliches Engagement für mehr Demokratie kein 

Grund ist, den Geheimdienst auf den Plan zu rufen. 

Von den zivilgesellschaftlichen Organisationen wird 

das als Misstrauensbekundung verstanden. 

Es ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar, dass das 

Innenministerium zwar nicht genauer hinsehen will, 

wenn es um Rassismus bei der Polizei geht, aber eine 

NGO, die ein paar Zehntausend Euro für ein Demo-

kratieprojekt beantragt, mit einem Check des In-

landsgeheimdienstes rechnen muss. Jede Organisa-

tion, die Fördergelder beantragt, muss Satzungen, 

Geschäftsberichte, Konzepte usw. vorlegen und er-

läutern, inwiefern die formulierten Ziele erreicht 

wurden. Das muss genügen. Der Verfassungsschutz 

ist ohnehin schon ein Bärendienst an der Demokra-

tie. Er darf sich nicht auch noch in die Förderpraxis 

für zivilgesellschaftliches Engagement einmischen 

und indirekt darüber befinden, wer oder was förder-

fähig ist.“ 
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DIE PARTEI: Skandalöse Nicht-

Be(ob)achtung 

Im Jahr 2012 wurde ich gemeinsam mit Halina 

Halina Wawzyniak, Raju Sharma, Frank Tempel 

und Jan Korte zum Ehrenmitglied der Partei DIE 

PARTEI ernannt. Grund dafür war unser Engage-

ment für die Wahlzulassung der PARTEI14.  

DIE PARTEI litt anfangs unter einem erheblichen 

Aufmerksamkeitsdefizit und wollte mit der LIN-

KEN gleichziehen, weswegen sie extra eine "Ver-

fassungsfeindliche Plattform" gründete. Zur Un-

terstützung dieses Ansinnens widmete ich ihr ei-

gens eine meiner wertvollen parlamentarischen 

Fragen:  

 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über 

die auf dem Bundesparteitag der Partei Die PARTEI 

am 25. Oktober 2008 in Nürnberg gegründete „Ver-

fassungsfeindliche Plattform“ dieser Partei, und für 

wie schwerwiegend hält die Bundesregierung die von 

dieser Plattform bzw. der Partei Die PARTEI insge-

samt ausgehende Gefahr für den Bestand der Bun-

desrepublik Deutschland und der freiheitlich-demo-

kratischen Grundordnung? 

 

Antwort des damaligen Parlamentarischen 

Staatssekretärs Peter Altmaier vom 8. Dezem-

ber 2008: 

Die PARTEI wird in der Öffentlichkeit als „Spaßpar-

tei“ und Satire von Redakteuren der Zeitschrift „Ti-

tanic“ angesehen15.  

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse zu 

einer Verfassungsfeindlichkeit der „Verfassungs-

feindliche Plattform“ und über Die PARTEI selbst 

vor. 

 

Diese regierungsamtliche Einschätzung war aus 

Sicht der PARTEI allerdings „fragwürdig“ wie aus 

einem Leserbrief von Martin Sonneborn (MdEP) 

im „Prager Frühling“ vom Juni 2010 hervorgeht: 

                                                           
14 https://www.nd-aktuell.de/artikel/222843.mitglied-
ehrenhalber.html 

crossover? die PARTEI ist dabei! 

Leserbrief von Martin Sonneborn 

Liebe linke Leser, 

lassen Sie mich eins vorweg sagen: Herzlichen 

Glückwunsch zu Ihrer politischen Einstellung! Auch 

wenn ich Vorsitzender der PARTEI bin, einer Partei 

der extremen Mitte, und oft erkläre, dass es links und 

rechts neben der PARTEI nichts geben kann und 

auch nichts geben wird, so gehören meine Sympa-

thien doch den Menschen in diesem Land, die das 

Herz am rechten Fleck tragen: links. Dort, wo es zu 

schlagen hat. 

Denn wir haben mehr Berührungspunkte, als Sie viel-

leicht glauben. Genau wie Die LINKE ist auch Die 

PARTEI eine kürzlich gegründete, obskure Gruppie-

rung, die von der konservativen bayerischen Landbe-

völkerung erstaunlich wenig geschätzt wird. Beide 

Parteien verachten die Spaßpartei FDP aus tiefstem 

Herzen und haben Probleme mit dem Verfassungs-

schutz. Die LINKE, weil sie skandalöserweise beo-

bachtet wird. Die PARTEI, weil sie skandalöserweise 

nicht beobachtet wird. Und das, obwohl wir extra 

eine „Verfassungsfeindliche Plattform“ (VFP) ge-

gründet haben, um nach der Machtübernahme auf 

eine saubere Dokumentation unserer Tätigkeit durch 

staatlich bestellte Fachleute zurückgreifen zu kön-

nen. 

Eine kleine Anfrage von Ulla Jelpke (MdB, DIE 

LINKE) nach der Gefährlichkeit der VFP für die frei-

heitlich-demokratische Grundordnung wurde von 

der Bundesregierung mit dem fragwürdigen Hinweis 

beantwortet, wir seien „eine Satire von Redakteuren 

der Zeitschrift TITANIC.“ Seriöse Regierungsarbeit 

sieht – im Umgang mit beiden Parteien – anders aus. 

Mit PRAGER FRÜHLING bzw. TITANIC verfügen 

sowohl DIE LINKE als auch Die PARTEI über ein 

lustiges Zentralorgan, und beide Parteien sind so 

konsequent gegen Rüstungsexporte und kriegsähnli-

chen Krieg, daß die Grünen blaß werden. 

Über Verstaatlichungen können wir reden (seit O-

pel), und die Einführung von Bürgergeld ist eine alte 

PARTEI-Idee („800 Euro plus Miete!“). Unsere For-

derung aus den letzten Hamburger Bürgerschafts-

wahlen, Manager-Gehälter auf das 25.000-fache ei-

nes einfachen Arbeiterlohns zu begrenzen, wird Ihren 

15 vgl. etwa den diesbezüglichen Eintrag bei www.wikipe-
dia.org 

https://www.nd-aktuell.de/artikel/222843.mitglied-ehrenhalber.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/222843.mitglied-ehrenhalber.html
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Beifall finden. Der Punkt „gleichgeschlechtliche Le-

bensweisen“ war dort sogar unser wichtigstes Wahl-

kampf-Thema. Ich erinnere nur an unser Plakat 

„CDU-Wähler aufgepaßt: Ole von Beust ist 

schwul!“, mit einem lustig lachenden Ole. Und an die 

überarbeitete 2.0-Version, die wir der Presse präsen-

tierten, nachdem der CDU-Geschäftsführer Jaecke 

erklärt hatte, das habe mit Satire nichts mehr zu tun 

und sei „Schmutz total“: „Schwule Wähler aufge-

paßt: Ole von Beust ist in der CDU!“ 

Unsere Forderung, die Mauer wieder aufzubauen, 

damit das Merkel wieder dahinter weggeschlossen 

werden kann, ist eine rein populistische Forderung, 

die uns im Westen viele Sympathien bringt. Zumal 

wenn ich an die wirtschaftlich glücklichen Jahr-

zehnte erinnere, in denen Merkel hinter der Mauer 

weggeschlossen war. Aber das muß ebenso wenig 

zwischen uns stehen wie unsere Forderung nach dem 

Wiederabriß der Dresdner Frauenkirche: Ich habe 

mehrfach öffentlich mein Ehrenwort gegeben, dass 

mit uns an der neuen Mauer kein Schießbefehl zu ma-

chen sein wird. 

Natürlich ist die Linke hierzulande, wie fast überall, 

tendenziell intelligenter und humanistischer als die 

Konservativen. Aber mit ihrer traditionell wenig aus-

geprägten Fähigkeit zur Konsensbildung und ihrem 

überdurchschnittlich hohen Irrenanteil ist sie kaum 

in der Lage, politische Mehrheiten zu erzielen. Aus 

diesem Grund tut jetzt langsam mal ein ordentlicher, 

moderner Turbo-Crossover Not – unter der straffen 

Führung der PARTEI. 

 

Autoreninfo: 

Martin Sonneborn war bis 2005 Chefredakteur des 

Satiremagazins TITANIC und ist inzwischen Vorsit-

zender der PARTEI. Bei diesem Beitrag handelt es 

sich um die verkürzte Wiedergabe einer politischen 

Brandrede, die er als Bundesvorsitzende der PARTEI 

am 25. Mai beim Rasieren vor seinem Badezimmer-

spiegel hielt. 
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Bundeswehr raus – aus den Schulen, aus der Innenpolitik, aus ande-

ren Ländern!  

von Ulla Jelpke 

 

Militarismus ist – leider – auch ein 

Thema für die Innenpolitik  

Dass ich mich als innenpolitische Sprecherin der 

Linksfraktion viel mit der Bundeswehr und mit 

Friedenspolitik befasst habe, ist kein Zufall und 

auch kein „Wildern“ in anderen Zuständigkei-

ten. Es ist vielmehr Ausdruck des Umstandes, 

dass eine militarisierte Politik nach außen auch 

im Inneren ihre negativen Ergebnisse produ-

ziert. Augenfällig wird dies, wenn Deutschland 

durch direkte Kriegsbeteiligung, Waffenexporte 

oder Hilfe für repressive Regime Menschen in 

die Flucht zwingt – und diese Menschen dann 

hierzulande wiederum Opfer einer repressiven 

Asylpolitik werden.  

Dass es zudem zahlreiche Überschneidungen 

zwischen den Themen Bundeswehr und Antifa-

schismus gibt, muss man angesichts der immer 

wiederkehrenden Skandale um rechtsextreme 

Soldaten und Netzwerke kaum eigens betonen. 

Auch die Bestrebungen, die Bundeswehr im In-

land einzusetzen, waren für mich immer wieder 

Anlass für parlamentarische und außerparla-

mentarische Initiativen.  

 

Rechtsextremismus und Wehrmachts-

verherrlichung vs. Rehabilitierung von 

Deserteuren und Kriegsverrätern 

Der Kampf gegen Faschismus gehört zu meiner 

politischen DNA. Das umfasst nicht nur, gegen 

neofaschistische Umtriebe vorzugehen, son-

dern auch jeglichen Versuch der Weißwaschung 

von NS-Verbrechen zurückzuweisen. Die Bun-

deswehr bietet leider bis heute zahlreiche An-

griffspunkte dafür. 

Ob Kasernennamen, Verbindungen zu ge-

schichtsrevisionistischen Kameradschaften oder 

der laxe Umgang mit rechtsextremen Soldaten 

– dass die Bundeswehr einen starken Drall nach 

rechts hat, kann nicht verwunden. Schließlich ist 

sie von Wehrmachts- und SS-Generälen aufge-

baut worden und hat sich demzufolge über Jahr-

zehnte hinweg als antikommunistische Truppe 

verstanden. Das „Vorbild“ Wehrmacht lag da 

nahe. Als 1995 die Ausstellung „Verbrechen der 

Wehrmacht“ durch Deutschland tourte, war die 

Empörung groß – das Bild von der angeblich sau-

beren Wehrmacht wurde, endlich, nachhaltig 

erschüttert.  

Antimilitaristische und antifaschistische Bürger-

initiativen skandalisierten seither mit zuneh-

mendem Erfolg die revisionistische Politik der 

Bundeswehr, die sich unter anderem darin aus-

drückte, Kasernen nach Generalen oder Offizie-

ren zu benennen, die bis zuletzt ihrem „Führer“ 

die Treue gehalten hatten. Diese Kämpfe habe 

ich als Abgeordnete gerne unterstützt und die 

Bundeswehr mit Fragen danach bedrängt, was 

genau sie an denjenigen, die den Vernichtungs-

krieg der Nazis kommandiert hatten, eigentlich 

„vorbildlich“ finde. Inzwischen gibt es nur noch 

sehr wenige Kasernen, die nach Wehrmachtsof-

fizieren benannt sind, und bei diesen handelt es 

sich in der Regel um Angehörige des Wider-

standskreises vom 20. Juli. Etliche von denen 

hatten sich allerdings ebenfalls an Kriegsverbre-

chen beteiligt, worüber die Bundesregierung je-

doch nicht reden mag. Offenbar hat sie nach wie 

vor ein Interesse daran, wenigstens teilweise 

die Illusion einer „sauberen Wehrmacht“ zu 

pflegen.  



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                    S e i t e  | 53 

Das Festhalten an Wehrmachtsoffizieren fand 

seine spiegelbildliche Entsprechung in der Ab-

lehnung von Deserteuren und Kriegsverrätern. 

Sie galten über Jahrzehnte hinweg als „Verrä-

ter“ und wurden noch nicht einmal als Opfer der 

Nazis anerkannt. Das änderte sich für Deser-

teure erst 2002. Der Kampf um die Rehabilitie-

rung der „Kriegsverräter“ (das waren jene, die 

nach Auffassung der Nazis dem Feind zugearbei-

tet haben. Zum Teil genügte dafür eine faire Be-

handlung von Kriegsgefangenen) dauerte noch 

länger. Der Vorsitzende der Bundesvereinigung 

Opfer der NS-Militärjustiz, Ludwig Baumann, 

suchte und fand Bündnispartner in der damali-

gen PDS-Fraktion. Ich hatte selbst mehrere Be-

gegnungen mit Ludwig und war von seiner Auf-

richtigkeit und seinem Kampfgeist zutiefst be-

eindruckt. Ein Antrag der Linksfraktion setzte 

die Regierungskoalition schließlich unter Druck, 

die Kriegsverräter wurden im Jahr 2009 aus-

drücklich als NS-Opfer anerkannt, ihre Verurtei-

lungen durch die Nazijustiz pauschal aufgeho-

ben.  

Regelmäßig wird die Bundeswehr von „Skanda-

len“ durch rechtsextreme Soldaten erschüttert, 

immer wieder werden Netzwerke rechtsextre-

mer Soldaten aufgedeckt. Trotz aller offiziellen 

Bekundungen des Verteidigungsministeriums 

und der Bundeswehrführung, man dulde keine 

„Extremisten“: Bis heute zieht die Bundeswehr 

keine kompromisslose Grenzlinie gegenüber 

Neofaschisten. Jedes Jahr erkundige ich mich 

danach, wie die Bundeswehr eigentlich mit je-

nen Soldaten umgeht, die für die an die Wehr-

beauftragten gemeldeten Vorfälle verantwort-

lich sind – und jedes Jahr muss ich feststellen, 

dass so mancher Soldat, der durch „Hitlergruß“, 

Sieg-Heil-Rufe oder rechtsextreme und rassisti-

sche Sprüche auffällig wurde, im Dienst ver-

bleibt und sogar weiter an der Waffe ausgebil-

det wird. Die Vorgesetzten prüften stets im „Ein-

zelfall“, beschwichtigt die Bundesregierung. Die 

Zahl dieser sog. Einzelfälle ist übrigens stark an-

gestiegen – 2016 waren es noch 56, 2020 bereits 

477.  

Exemplarisch für meine Arbeit in diesem Be-

reich waren zudem folgende Artikel, Reden und 

Pressemitteilungen: 

 

Zur Forderung nach Rehabilitierung der sog. 

Kriegsverräter schrieb ich in der jungen Welt am 

17.07.2006 folgenden Artikel:  

Kriegsverrat ist Ehrentat 

Kann der Verrat an einem Vernichtungskrieg verur-

teilenswert sein? Nach Ansicht der Bundesregierung 

offenbar schon. Einerseits wird sie am 20. Juli mit 

einem »Feierlichen Gelöbnis« im Berliner Bendler-

block des Attentats der Offiziersgruppe um Stauffen-

berg gedenken, die vor 62 Jahren Hitler umbringen 

wollte. Dieser Widerstand hat seit einigen Jahren die 

höchsten Weihen des offiziellen Deutschland. Die 

Bundesregierung will damit zeigen, daß die Bundes-

wehr in der Tradition des Widerstands gegen Hitler 

stehe. 

Andererseits aber werden nur dissidente Offiziere ge-

würdigt. Daß andere Wehrmachtsangehörige eben-

falls Widerstand geleistet und dafür mit dem Tod be-

zahlt haben, wird bis heute verdrängt und ignoriert. 

Zehntausende Deserteure, »Wehrkraftzersetzer«, 

»Simulanten« und »Überläufer« sind von der Wehr-

machtsjustiz hingerichtet worden. Zumindest die De-

serteure sind, nach langen Bemühungen, vom Bun-

destag im Jahr 2002 pauschal rehabilitiert worden 

und gelten nicht mehr als Straftäter. Anders die 

»Kriegsverräter«. Das Delikt bezeichnete den Lan-

desverrat in Kriegszeiten. Davon betroffen waren 

laut Militärstrafgesetzbuch alle, die mit der Absicht 

handelten, »einer feindlichen Macht Vorschub zu 

leisten oder den deutschen oder verbündeten Trup-

pen Nachteil zuzufügen«. Auf eine Kleine Anfrage der 

Linksfraktion, ob Kriegsverrat verurteilenswert sein 

könne, hat die Bundesregierung unlängst geantwor-

tet, dies lasse sich »nur im konkreten Einzelfall be-

antworten«. Das gelte auch für Überläufer zu feind-

lichen Armeen oder Partisanenverbänden. Es komme 

darauf an, »ob infolge des Verrats zusätzliche Opfer 

unter der Zivilbevölkerung und/oder deutschen Sol-

daten zu beklagen waren«. Während die Ehrung von 

Partisanen beispielsweise in Italien eine Selbstver-

ständlichkeit ist, stellt Bundesjustizministerin Bri-

gitte Zypries (SPD) in einem Schreiben an Ludwig 

Baumann von der Bundesvereinigung der Opfer der 

NS-Militärjustiz die Kriegsverräter in eine Reihe mit 
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Plünderern, Leichenfledderern und anderen Straftä-

tern. Dabei zeigt eine Untersuchung des Freiburger 

Militärhistorikers Wolfram Wette, daß Kriegsverrä-

ter in aller Regel aus ethisch-politischen Motiven 

heraus handelten. 

Auf die »Einzelfallprüfung«, die sie bei Kriegsverrä-

tern fordert, verzichtet die Bundesregierung, wenn es 

um die Ehrung der Offiziere des 20. Juli geht. Dabei 

haben diese bis zuletzt loyal ihre Funktion im Ver-

nichtungskrieg erfüllt und Hunderttausende Opfer 

unter der Bevölkerung mitverursacht. 

 

 

Abb. 10 Kranzniederlegung zusammen mit Lud-

wig Baumann am Mahnmal für Deserteure und 

Kriegsverräter, Bendlerblock, Berlin,  Juli 2006 

 

Der Kampf für die Rehabilitierung der Kriegsver-

räter ist nicht zu denken ohne das Engagement 

von Ludwig Baumann, einem Wehrmachtsdes-

erteur, der bis zum Ende seines Lebens für das 

Andenken an all jene wirkte, die der Wehrmacht 

den Rücken gekehrt hatten und deswegen er-

mordet worden waren. Er starb 2018. Bei der 

Trauerfeier führte ich aus:  

 

Lob dem Kriegsverrat 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Jan Korte hatte ich 

als Abgeordnete im Bundestag Gelegenheit, Ludwigs 

Kampf für die Rehabilitierung von Deserteuren und 

Kriegsverrätern zu unterstützen. Dafür bin ich aus-

gesprochen dankbar, und das kann ich auch im Na-

men von Jan Korte versichern. Ich denke, es ist völlig 

klar, dass dieser Kampf ohne Ludwigs unermüdliches 

Engagement nicht erfolgreich gewesen wäre. 

Ich habe in den letzten Tagen noch einmal in den al-

ten Unterlagen des Rechtsausschusses geblättert, der 

ja 2002 und 2008 öffentliche Anhörungen über die 

Rehabilitierung durchgeführt hat. Beide Male war 

Ludwig als Sachverständiger für die PDS-Fraktion 

bzw. die Linksfraktion dabei. 

Und dabei war Ludwig natürlich ein Original. Nicht 

nur, weil ihm ihn herum lauter Rechtsanwälte und 

Historiker saßen, und er mittendrin, als einfacher 

Mann, der in einfachen Worten seine Lehre aus der 

Geschichte beschreibt. Sondern vor allem, weil er 

der einzige war, der buchstäblich authentisch vorge-

tragen hat, politisch und inhaltlich außerordentlich 

klar und niemandem eine Antwort schuldig geblieben 

ist. 

Ludwig musste sich ja damals alle möglichen Anfein-

dungen anhören. Die Kriegsverräter waren ja 2002 

noch aus der Rehabilitierung ausgeklammert wor-

den, mit dem falschen Argument, es sei ja nicht aus-

zuschließen, dass sie das Leben von Wehrmachtssol-

daten gefährdet haben. 

Ludwig hat darauf ganz lakonisch geantwortet: Wie 

viele Millionen Zivilisten, KZ-Insassen und auch Sol-

daten hätten denn nicht sterben müssen, wenn noch 

viel mehr Menschen Kriegsverrat begangen hätten? 

Und so war er in diesen Ausschüssen. Er hat immer 

Klartext gesprochen, und wenn er sprach, spürte man 

die Emotionen dahinter, man spürte, da ist jemand 

mit ganzem Herzen, auch mit Wut, bei der Sache. 

Und beides war in diesen Debatten wirklich unver-

zichtbar. 

Dabei war der Kriegsverrat für Ludwig nicht nur 

eine Sache aus der Vergangenheit, sondern auch ein 

Auftrag an die Gegenwart. Und so hat er im Aus-

schuss schonungslos zusammengefasst, warum De-

serteure nicht schon 1998 rehabilitiert wurden – weil 

nämlich SPD und Grüne damals mit dem Krieg gegen 

Jugoslawien anfingen, ohne UN-Mandat und gegen 

das Völkerrecht. 
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Da ist schon mancher Politiker zappelig geworden, 

weil man solche Worte sonst eben nicht in so einer 

Anhörung hört. Als Ludwig dann auch noch anfing, 

die aktuelle Kriegspolitik und die Atomkriegsdrohun-

gen von George Bush anzusprechen, wollten vor al-

lem Konservative und FDPler kaum noch auf den Sit-

zen bleiben. Aber Ludwig hat souverän zu Ende ge-

sprochen, ich zitiere nochmal aus dem Protokoll: 

„Was kann man besseres tun bei Hitler oder auch 

heute, als aus der Geschichte zu lernen, und solche 

Kriege einfach zu verraten? Kriegsverrat war damals 

und ist heute eine Friedenstat.“ 

In diesem Sinne wünsche ich uns noch viele Nachah-

mer. 

Adieu, Du Kriegsverräter. 

 

Das lang anhaltende Festhalten an Wehr-

machtsoffizieren als Namenspatronen für Bun-

deswehrkasernen prangerte ich beispielsweise 

mit dieser Presseerklärung vom 17. Mai 2017 

an, die die Antwort der Bundesregierung auf 

eine Kleine Anfrage von mir thematisierte: 

 

13 Wehrmachtskasernen nach Hitlertreuen 

Wehrmachtsoffizieren benannt 

„Die Verteidigungsministerin muss sich endlich dazu 

bekennen, die Wehrmachtsnamen abzuschaffen“, 

fordert die innenpolitische Sprecherin der Fraktion 

DIE LINKE, Ulla Jelpke, in Hinblick auf die Antwort 

der Bundesregierung zur möglichen Umbenennung 

der Lent-Kaserne im niedersächsischen Rotenburg. 

Jelpke weiter: 

„26 Kasernen der Bundeswehr sind derzeit nach An-

gehörigen der Wehrmacht benannt. Die Hälfte von 

ihnen hat nach Angaben der Bundesregierung in kei-

ner Weise etwas mit dem militärischen Widerstand zu 

tun. 

Während sich die Verteidigungsministerin in den Me-

dien als große Wehrmachts-Ausputzerin gibt, rudert 

sie in der Antwort auf die Anfrage deutlich zurück. 

Hier wird nur angedeutet, einen Meinungsbildpro-

zess ‚dort erneut anzustoßen, wo Kasernen nach Per-

sonen oder anderweitig benannt sind, die nicht im 

Einklang mit dem heutigen Traditionsverständnis der 

Bundeswehr stehen könnten.‘ 

Diese windelweiche Absichtserklärung ist gerade das 

Gegenteil einer entschiedenen Distanzierung von der 

Wehrmacht. Auch in Hinblick auf die Lent-Kaserne 

weigert sich die Ministerin, eine Umbenennung zu 

fordern – ganz im Gegensatz zu ihren jüngsten öffent-

lichen Äußerungen. 

Auf die Frage, welche Gründe dafür sprechen, Ka-

sernen nach hitlertreuen Wehrmachtsoffizieren zu 

benennen, teilt die Regierung lapidar mit, das BMVg 

habe die Meinungsbildung dazu noch nicht abge-

schlossen. Wenn die Bundeswehr wirklich mehr als 

70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch darüber 

nachgrübelt, wie sie zu solchen Offizieren steht, muss 

man sich nicht wundern, wenn in der Truppe die 

Wehrmachts-Verherrlichung um sich greift. 

Die Entscheidung der Soldaten am Standort Roten-

burg, die mehrheitlich am Namen Lent festhalten 

wollen, ist extrem bedenklich. Offenbar haben diese 

Soldaten nicht verstanden, was das Leitbild des Bür-

gers in Uniform verlangt. Hinter der Front, die Lent 

verteidigt hat, lag Auschwitz. In einer Armee, die be-

hauptet, die Lehren aus den NS-Verbrechen gezogen 

zu haben, müsste ihn dies als Namensgeber disquali-

fizieren.“ 
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Eine ausführlichere Einschätzung der Traditions-

politik der Bundeswehr habe ich in diesem Arti-

kel vorgenommen, der 2017 im Rundbrief der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Antifaschismus der 

LINKEN erschien:  

 

Vorwärtsverteidigung 

Wehrmachtsdiskussion in der Bundeswehr: Die Mo-

dernisierung der Traditionspolitik von oben dient der 

Kriegführungsbereitschaft. 

Klagen über falsche »Toleranz« der Bundeswehr ge-

gen-über Neonazis und über Wehrmachtskult in der 

Truppe sind im Prinzip nichts Neues. Von Seiten der 

Friedens-bewegung und von Antifaschisten wird sol-

che Kritik seit Jahrzehnten geübt, und die Bundes-

wehr selbst sorgt verlässlich dafür, dass der Skandal-

stoff nicht ausgeht. Aber in diesem Frühjahr war ei-

niges anders: Auf einmal wurde die Truppe von ganz 

oben geschurigelt. Auslöser war die Affäre um den 

rechtsextremen Offizier Franco A., der sich als syri-

scher Asylsuchender getarnt hatte, offenbar in der 

Absicht, einen Terroranschlag zu begehen und dann 

Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben. Dabei kam 

heraus, dass Franco A. erstens kein Unbekannter ist, 

sondern schon vor Jahren mit einer völkisch »inspi-

rierten« Masterarbeit aufgefallen war, ohne dass 

dies in der Personalakte vermerkt oder dem MAD 

mitgeteilt wurde. Zweitens wurde im Zuge der Auf-

klärung der Affäre auch der Umgang mit Wehr-

machts-Reliquien in der Truppe diskutiert. Das 

»Fehlverhalten« war nicht mehr zu kaschieren. Aber 

anstatt, wie es bei früheren Skandalen dieser Art stets 

gehandhabt wurde, von »Einzelfällen« zu reden, warf 

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den 

Vorgesetzten des 28-jährigen Soldaten vor, sie hätten 

ihre Verantwortung nicht wahrgenommen und die 

Haltung des Soldaten »aus falsch verstandenem 

Korpsgeist schöngeredet«. »Es wird weggeschaut. 

Das gärt dann, bis es zum Eklat kommt. Und das ist 

nicht in Ordnung«, so von der Leyen, die ausdrück-

lich von einem »Haltungsproblem« in der Bundes-

wehr sprach. 

Bundesweit wurden in Kasernen Gegenstände mit 

Wehrmachts-Bezug – insbesondere Helme, Schuss-

waffen und Bilder – gesucht und z. T. entfernt. Bun-

desweit stehen jetzt Kasernennamen mit Wehr-

machts-Bezug auf der Prüfliste. Beliebt machte sich 

von der Leyen damit in der Truppe nicht. Der Bun-

deswehrverband schmollte, man verstehe nicht, »wa-

rum sich die Ministerin nach dreieinhalb Jahren im 

Amt nun quasi auf die Tribüne zurückzieht und pau-

schal über die Truppe urteilt.« Das Telefon im Büro 

des Verbandes stehe nicht mehr still, etliche Soldaten 

seien schwer verunsichert ob der Anwürfe. 

Geht jetzt also endlich der große antifaschistische 

Ausputz in der Bundeswehr los? 

Da sei zunächst ein auf tagesschau.de anonym zitier-

ter »hoher Offizier« wiedergegeben, der auf die ei-

gene Führungsverantwortung der Ministerin hin-

wies: »Im Grunde kann man doch sagen: Der Fisch 

stinkt vom Kopf her.« Wo der Mann Recht hat, hat er 

Recht. Denn der Staub, den die Ministerin durch das 

Wegräumen von Wehrmachtshelmen in den Kaser-

nen aufwirbelt, hat nicht zuletzt die Funktion, ihre ei-

gene Verantwortung zu verbergen. 

Anlass dafür hat sie reichlich: Jahr für Jahr erkun-

digt sich die Linksfraktion in Kleinen Anfragen da-

nach, wie die Bundeswehr mit Soldaten umgeht, die 

wegen rechter Umtriebe auffällig geworden sind. 60–

70 solcher Meldungen werden vom Wehrbeauftrag-

ten jedes Jahr registriert. Die Antworten der Bundes-

regierung zeigen, dass solche Soldaten häufig im 

Dienst verbleiben, trotz Hakenkreuzschmierereien, 

Hitlergrüßen und SS-Parolen. 

Beispiele aus dem Jahr 2016: 

– Ein freiwillig Wehrdienst Leistender befestigt ein 

Hakenkreuz auf der Kapuze seiner Feldjacke. Er ver-

bleibt im Dienst, hat weiter Zugang zu Waffen. 

– Ein Zeitsoldat outet sich gegenüber dem Finanzamt 

als »Reichsbürger«. Das Finanzamt informiert das 

Verteidigungsministerium. Der Soldat bleibt im 

Dienst, hat weiter Zugang zu Waffen 

– Ein Soldat streckt beim Verlassen der Kaserne die 

Hand zum Hitlergruß aus dem Auto und ruft dem 

Posten »Heil Hitler« zu. Er verbleibt im Dienst und 

hat weiter Zugang zu Waffen. 

Kommentar des Verteidigungsministeriums zu all 

diesen Vorkommnissen, datiert vom März 2017: Es 

handele sich jeweils um »Einzelfallentscheidungen«, 

die »nicht zu beanstanden« seien. 

Eine Ministerin, die nichts daran findet, dass selbst 

»Reichsbürger« weiterhin ihre Schießkünste in der 

Truppe verfeinern dürfen, trägt selbst ganz erheblich 

zu jenem Korpsgeist bei, den sie nun der Truppe vor-

wirft. Denn etliche der Meldungen, die den Wehrbe-

auftragten erreichen, gehen ja auf Informationen von 
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Soldatinnen und Soldaten zurück, die die rechtsext-

remen Umtriebe ihrer Kameraden nicht dulden wol-

len. Wenn sie aber merken, dass daraufhin nichts 

passiert, außer dass sie sich womöglich als »Denun-

zianten« unbeliebt machen, werden sie von solchen 

Meldungen rasch wieder Abstand nehmen. 

Und was die Wehrmachtsverherrlichung angeht: Im 

Juli 2014 teilte von der Leyen auf Anfrage der Links-

fraktion zur Umbenennung von nach Wehrmachts-

generälen benannten Kasernen lapidar mit, man 

könne Traditions-bewusstsein nicht »von oben« ver-

ordnen, die Standorte sollten selbst entscheiden. 

Basisdemokratie in der Bundeswehr – eine wahrlich 

schräge Vorstellung. Und so ernst meint von der 

Leyen das auch nicht, wie sich im Fall der Lent-Ka-

serne in Rothenburg/Wümme zeigt: Deren Namens-

geber gab noch im August 1944 als Wehrmachtsoffi-

zier Durch-haltebefehle von sich und verkündete, 

»dass wir in leidenschaftlicher und fanatischer Weise 

bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.« Eine Kapitu-

lation lasse »sich mit der deutschen Ehre nicht ver-

einbaren«. Noch während in der Kaserne der Diskus-

sionsprozess über eine mögliche Umbenennung lief, 

positionierte sich die Ministerin: Jemand wie Helmut 

Lent, oder auch Nazi-Kampfflieger Hans-Joachim 

Marseille (Patron der Kaserne in Appen), sei »nicht 

mehr sinnstiftend für die heutige Bundeswehr.« 

Doch wie das mit demokratischen Prozessen so ist: 

Die Führung hat es nicht immer im Griff. 

Und so stimmten Vertrauensleute und Kommandeure 

der Lent-Kaserne im Mai 2017 gegen eine Umbenen-

nung. Allerdings glauben sie nicht wirklich daran, 

dass ihre Meinung das letzte Wort sein wird: »Ich 

gehe davon aus, dass die Verteidigungsministerin die 

Sache noch einmal überdenken wird«, äußerte sich 

der zuständige Presseoffizier aus Rothenburg im We-

ser-Kurier. Von der Leyen wiederum scheut davor 

zurück, ein Machtwort zu sprechen (so viel zur Füh-

rungsverantwortung), und ließ ihren Generalinspek-

teur einfach einen erneuten »Meinungsbildungspro-

zess« anstoßen. In Rothenburg muss jetzt wahr-

scheinlich so lange diskutiert werden, bis entweder 

das Abstimmungsergebnis im Sinne der Ministerin 

stimmt – oder bis die Ministerin weg ist. 

Von der Leyens Vorstöße, die ihre Karriere zumin-

dest gefährden, haben einen wichtigen Hintergrund: 

Sie stehen exemplarisch für den – hier eher unbehol-

fen exerzierten – Versuch, die Modernisierung der 

Bundeswehr auch auf dem Feld der Traditionspolitik 

voranzutreiben. Nach Lesart einer jüngeren Genera-

tion von Soldaten und Strategen erfordert dies den 

Abschied wenigstens von allzu belasteten Wehr-

machtsoffizieren. Denn Kriege werden heutzutage ja 

nicht mehr im Alleingang von Deutschland unter-

nommen, sondern ausschließlich im Bündnis, die 

Kriegspropaganda bedient sich keiner Blut-und Bo-

den-Rhetorik, sondern eines Mix aus nationalen Inte-

ressen und geheucheltem Humanismus, und der auf-

opferungsvolle Heldentod fürs Vaterland vermag ei-

nen 18-jährigen potentiellen Rekruten kaum noch zu 

locken. 

Das Bestreben, die Traditionspflege dementspre-

chend anzupassen, ist nicht ganz neu. Die Ministerin 

versucht es jetzt mit einer Neufassung des Traditions-

erlasses: »Es geht um unsere Vorbilder, um das 

Ethos und die Tradition der Bundeswehr heute«, er-

klärte sie dazu Mitte August in der Führungsakade-

mie der Bundeswehr. Dabei solle die Bundeswehr 

»ihre eigene, stolze Tradition« stärker betonen. 

Dabei stoßen solche Militärreformbestrebungen in 

Deutschland allerdings regelmäßig auf ein Dilemma: 

Einerseits soll die Bundeswehr ja eine Armee von 

»Bürgern in Uniform« sein, der Demokratie und dem 

Grundgesetz verpflichtet, andererseits soll sie eben 

überall auf der Welt in Kampfeinsätzen den Kapita-

lismus durchsetzen, notfalls auch völkerrechtswidrig, 

wie 1999 am Beispiel Jugoslawien vorgeführt. So-

weit, den ureigenen Kämpfer-Kult als traditionsstif-

tend zu zelebrieren, ist die Bundeswehr noch lange 

nicht, und daher kommt es, dass die Vorbilder für die 

Einsatzorientierung bisher im Zweifelsfall immer 

noch aus der Wehrmacht übernommen werden. 

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich denn auch, dass 

von der Leyens scheinbar entschlossene Sätze (etwa: 

»Es kann kein Relativieren geben, was den Kultur-

bruch des Nazi-Regimes anbelangt«, die Wehrmacht 

»als Institution des Dritten Reiches kann daher nicht 

traditionsstiftend« sein) durchgehend von ihr selbst 

aufgeweicht werden: »Auch wer eine Wehrmachts-

uniform trug, kann aus ganz bestimmten Gründen 

traditionsstiftend für die heutigen Soldaten sein.« 

Dazu zählt ihrer Auffassung nach auch Generalfeld-

marschall Rommel, der heute deswegen als Wider-

standskämpfer geadelt wird, weil er es gewagt hatte, 

im Sommer 1944 Hitler unverblümt die aussichtslose 

Lage zu schildern und Konsequenzen daraus zu for-

dern. Damit wird eine rein militärfachlich motivierte 

Opposition als vorbildlich herausgestellt, ohne zu re-

flektieren, dass Rommel bis zuletzt versucht hat, die 
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alliierte Invasion abzuwehren – also die Front zu ver-

teidigen, hinter der die Konzentrationslager ihre 

Vernichtung fortsetzten. O-Ton von der Leyen: 

»Wir werden auch Grautöne ertragen müssen. Und 

manchmal sind es ja gerade Persönlichkeiten, an de-

nen man sich reiben kann ... die unser kritisches Ur-

teilsvermögen heute schärfen können«. Vom oben er-

wähnten Prüfungsprozess von Wehrmachts-Namens-

gebern bleiben wie selbstverständlich all jene Offi-

ziere verschont, die ihre Karriere später in der Bun-

deswehr fortsetzten, also etwa Johannes Steinhoff o-

der Adolf Heusinger. 

Letzterer war Chefplaner des Überfalls auf die Sow-

jetunion. Sich von solchen Gestalten zu verabschie-

den, wäre ein Eingeständnis, wie sehr die Bundes-

wehr von Hitlers ehemaligen Generälen aufgebaut 

worden ist. Und so bleibt es offen, das Hintertürchen, 

durch das die Wehrmacht immer noch in die Traditi-

onspolitik der Bundeswehr hineinmarschieren kann. 

Was heißt das jetzt für Antimilitaristen? Sie tun nach 

wie vor gut daran, den Finger in die Wunde zu legen: 

Wo immer sich Wehrmachtsverehrung zeigt, gilt es 

diese anzuprangern. 

Was die Offiziere des 20. Juli angeht, gilt es immer 

zu berücksichtigen: Auch diese waren fast alle nur 

aus militärfachlichen Erwägungen in Frontstellung 

zu Hitler gegangen, um angesichts der ihm unterstell-

ten militärischen Dilettantismus zu retten, was – wie 

sie hofften – noch zu retten war. Zuvor hatten sie sich 

genauso willig am Vernichtungskrieg beteiligt wie 

alle anderen Offiziere auch, was ihren Vorbildcha-

rakter doch erheblich schmälern sollte. 

Dabei muss man aber ernst nehmen, dass es auch von 

Seiten der Bundeswehr ein echtes Interesse daran 

gibt, wenigstens die schlimmsten Nazis von den Na-

menslisten der Kasernen zu streichen. Deswegen 

sollten Antimilitaristen darauf achten, durch ihre 

Kritik nicht das Interesse der Militärreformer zu be-

dienen (dann käme lediglich eine Helmut-Schmidt-

Kaserne heraus). Selbst mit provokativen Vorschlä-

gen, etwa, Deserteure als Namenspatrone zu neh-

men, muss man vorsichtig sein: Zum einen will man 

ja nicht das Andenken an die Deserteure dadurch in 

den Schmutz ziehen, dass man die Standorte einer im-

perialistischen Armee nach ihnen benennt. Zum an-

deren darf nicht unterschätzt werden, dass so ein 

Vorschlag auch einmal aufgegriffen werden könnte. 

In Rendsburg gab es von 2000 bis zur ihrer Auflösung 

2010 eine Feldwebel-Schmid-Kaserne. Das war ein 

Wehrmachtsangehöriger, gegen den auch linke 

Kräfte wenig einwenden können: Als Wehrpflichtiger 

eingezogen, hatte er sich im besetzten Vilnius sofort 

daran gemacht, Kontakt zum Widerstand im örtli-

chen Ghetto aufzunehmen, um so viele Juden zu ret-

ten, wie er konnte. Bereits im April 1942 wurde er 

deswegen exekutiert. Der jüdische Partisan Abba 

Kovner erinnerte im Eich-mann-Prozess 1961 erst-

mals an Schmids Taten, die ihn zu einem jener weni-

gen »Retter in Uniform« gemacht haben, die eine Eh-

rung zweifelsohne verdienen. 

Aber es geht aus antimilitaristischer Sicht nicht pri-

mär darum, eine »falsche« Namensgebung zu kriti-

sieren, und noch weniger darum, konstruktive Vor-

schläge zu machen. Das würde nur bedeuten, dem 

militaristischen Kurs der Bundesregierung ein huma-

nitär-antifaschistisches Deckmäntelchen umzulegen. 

Es gilt vielmehr den Geist zu hinterfragen, der solche 

»Vorbilder« bis heute nährt: Die »Einsatzorientie-

rung«, die Bereitschaft, überall auf der Welt zum 

Kampfschwein zu werden, und Völkerrecht wie 

Grundgesetz über Bord zu werfen. 

Ulla Jelpke 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Frank Brendle 

Landesgeschäftsführer der deutschen Friedensge-

sellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen 

(DFG-VK) Berlin Brandenburg 
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Seit einigen Jahren habe ich mich regelmäßig 

danach erkundigt, wie die Bundeswehr eigent-

lich mit jenen Soldaten umgeht, die für die vom 

Wehrbeauftragten gemeldeten rechtsextremen 

Vorfälle verantwortlich sind. Auch hier: Lauter 

Einzelfälle – und skandalöse Entscheidungen. 

Für das Jahr 2021 habe ich das Problem in fol-

gender Pressemitteilung vom 18. Juni 2021 an-

gesprochen:  

 

Bundeswehr duldet immer noch Nazis 

„In der Bundeswehr werden immer noch Reichsbür-

ger und Hitler-Verehrer geduldet, an der Waffe aus-

gebildet und als Ausbilder eingesetzt. Die Vorgesetz-

ten sind oftmals viel zu duldsam gegenüber Haken-

kreuzschmierern und Sieg-Heil-Rufern“, kritisiert 

die innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE 

LINKE, Ulla Jelpke, in Reaktion auf die Antwort der 

Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zu rechts-

extremen Vorfällen in der Bundeswehr. 

Jelpke weiter: 

„Soldaten, die Kameraden als ‚Kanackenschlampe‘ 

oder ‚Judennase‘ bezeichnen, die Reichsbürgerflag-

gen in ihrem Garten hissen oder sich in WhatsApp-

Gruppen Hitlerbilder zuspielen – die gehören raus 

aus der Bundeswehr, und zwar sofort. 

Doch die vollmundigen Versprechungen, entschlos-

sen gegen Neonazis in der Truppe vorzugehen, wer-

den häufig nicht umgesetzt. Die Vorgesetzten vor Ort 

entscheiden darüber, ob sie es bei einer einfachen 

Disziplinarmaßnahme belassen oder hart durchgrei-

fen und die vorzeitige Entlassung anstreben. In einem 

Fall wird sogar ein Soldat, der vom Bundesamt für 

Verfassungsschutz als rechtsextrem geführt wird, in 

der Truppe geduldet, ohne jegliches Verfahren. 

Solange Soldaten, die ihre Untergebenen rassistisch 

beleidigen, als Ausbilder eingesetzt werden, muss 

man sich über weitere rechtsextreme Vorfälle nicht 

wundern. Und dass Nazis an der Waffe ausgebildet 

werden, ist angesichts der konkreten rechtsterroristi-

schen Gefahr ein ungeheurer Skandal. 

Ganz offenkundig hat die Bundeswehr ein konstantes 

Rechtsextremismusproblem. Das Bundesministerium 

der Verteidigung muss umgehend durch eindeutige 

Vorgaben klarstellen, dass solche Soldaten keinen 

Platz in der Bundeswehr haben. Zudem müssen die 

Ermittlungsmaßnahmen beschleunigt werden. Es 

darf nicht ein Jahr oder länger verstreichen, wenn es 

darum geht, herauszufinden, ob da womöglich einem 

Nazi Schießtraining gewährt wird.“ 

 

Gegen die Militarisierung der Innenpoli-

tik – Bundeswehr raus aus Schulen! 

Zu meinen konkreten friedenspolitischen Ar-

beitsfeldern gehörten insbesondere der Kampf 

gegen Bundeswehreinsätze im Inland, die von 

der Union und teilweise der SPD seit langem ge-

fordert werden, und gegen die Militarisierung 

des öffentlichen Raums.  

Schon die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, aber 

noch mehr der G8-Gipfel in Heiligendamm im 

Jahr 2007 waren geprägt von lauten Rufen nach 

Bundeswehreinsätzen zur Absicherung von Sta-

dien und Tagungsorten. Der G8-Gipfel war ein 

Testballon, wie weit die Bundeswehr gehen 

kann.  

 

Abb. 11 Teilnahme am Gegenprotest zum G8-

Gipfel in Rostock, 2008 

Am 5. Juni 2007 donnerte ein Überwachungs-

Tornado im Tiefflug (lediglich 116 Meter) über 

ein Camp nahe Reddelich, in dem Teilnehmer 

der Proteste untergebracht waren. Dieser Tief-

flug war der stärkste, aber längst nicht der ein-

zige Ausdruck eines massiven Bundeswehrein-

satzes, wie es ihn in Zusammenhang mit De-

monstrationen zuvor in der Bundesrepublik 

nicht gegeben hat. Damals waren 2450 Soldaten 

im Einsatz. 12 Spür- bzw. Spähpanzer überwach-

ten das Tagungsgelände der G8-Delegationen 
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ebenso wie die Anreisewege von Demonstran-

ten, spähten in Felder und Wälder, und Überwa-

chungsflugzeuge händigten der Polizei über 

Hundert Fotos von Protestcamps und deren 

Umgebung aus. In etlichen Kleinen Anfragen, 

Sondersitzungen des Innenausschusses usw. 

habe ich mich nach Details erkundigt und am 

Ende eine fast 100seitige Dokumentation16 ver-

öffentlicht. 14 Jahre später, am 8. September 

2021, entschied das Oberverwaltungsgericht 

Mecklenburg-Vorpommern, dass das Überlie-

gen des Camps Reddelich rechtswidrig war und 

das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ver-

letzte (Az. 1 L 9/12 und 1 L 13/12). 

In der Öffentlichkeit wurde der Bundeswehr-

Einsatz weit überwiegend als unverhältnismä-

ßig, ja verfassungsfeindlich empfunden. Ein sol-

cher offenkundiger Repressiveinsatz gegen De-

monstrationen folgte seither nicht mehr, der 

Testballon war zum Glück abgestürzt. Was aber 

nicht heißt, dass das Thema für die Regierenden 

abgeschlossen ist.  

Statt auf repressive Einsätze gegen Demonst-

ranten setzt die Bundeswehr seither eher auf 

„Hilfseinsätze“ im Inneren. So hat die Zahl der 

Amtshilfemaßnahmen, die für zivile Behörden 

durchgeführt werden, seit 2008 erheblich zuge-

nommen. Bei Naturkatastrophen wie auch bei 

der Corona-Pandemie wird stets die Bundes-

wehr gerufen. Das ist für sie jedes Mal eine gute 

Gelegenheit, sich als helfende Truppe im Dienst 

der Bürger zu profilieren. Es gibt natürlich 

Schlimmeres als Soldaten, die Sandsäcke füllen 

oder als Sanitäter in Impfzentren tätig sind – 

aber notwendig wäre doch, den zivilen Katastro-

phenschutz zu stärken, als darauf zu vertrauen, 

dass im „Ernstfall“ schon die Bundeswehr kom-

men werde.  

Die Öffentlichkeit an den Anblick der Bundes-

wehr im Inland zu gewöhnen, ist Teil einer Stra-

tegie, die in der Soziologie als „banaler Militaris-

mus“ bezeichnet wird: Scheinbar harmlos, aber 

                                                           
16 https://www.ulla-jelpke.de/2008/01/bilanz-heili-
gendamm-einsatz-der-bundeswehr/ 

mit Langzeitfolgen, die irgendwann auch den 

Repressiveinsatz des Militärs nicht mehr als 

Tabubruch erscheinen lassen. Deswegen wende 

ich mich gegen jegliche Militarisierung des öf-

fentlichen Raums.  

Das gilt insbesondere für die Rekrutierungsbe-

mühungen der Bundeswehr in der Öffentlich-

keit, vor allem an Schulen.  

Ich verstehe mich auch in dieser Hinsicht als Un-

terstützerin außerparlamentarischer Bewegun-

gen. Deutlich wird dies zum Beispiel in meinen 

Abfragen bevorstehender Bundeswehr-Rekla-

metermine, die ich quartalsweise gestellt habe 

(die letzte erschien als BT-Drs. 19/30320). Die 

Bundesregierung musste daraufhin regelmäßig 

mitteilen, auf welchem Marktplatz, an welcher 

Messe, an welcher Schule usw. Werbekomman-

dos der Bundeswehr präsent sein werden. Diese 

Liste habe ich umgehend Friedens- und Antifa-

gruppen zur Verfügung gestellt, um ihnen die 

frühzeitige Vorbereitung von Protesten zu er-

möglichen. Der „Focus“ brachte 2014 einen dra-

matischen Artikel („Späh-Angriff im Parla-

ment“), demzufolge sich Polizei und Bundes-

wehr von mir „ausgeforscht“ fühlten.  

Denn nur zwei Tage, nachdem die „sensiblen 

Daten“ die Linksfraktion erreicht haben, seien 

sie auf der „linksextremen Internet-Seite indy-

media“ veröffentlicht worden, hieß es in dem 

Text. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete 

Wolfgang Bosbach wähnte, hier würden Infor-

mationen „von Militanten für den Kampf gegen 

unseren Staat missbraucht“.  

Was für ein Kino! Der „Focus“ mag über parla-

mentarische Vorgänge nicht so gut Bescheid 

wissen, aber Ex-Kollege Bosbach wusste natür-

lich ganz genau: Die Antworten auf Kleine Anfra-

gen sind keine Staatsgeheimnisse, sondern Bun-

destags-Drucksachen, die allesamt (!) auf der 

Homepage des Bundestages veröffentlicht wer-

den. „Sensible Informationen“ enthalten sie 

https://www.ulla-jelpke.de/2008/01/bilanz-heiligendamm-einsatz-der-bundeswehr/
https://www.ulla-jelpke.de/2008/01/bilanz-heiligendamm-einsatz-der-bundeswehr/
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nicht, bzw. wenn, werden diese als Verschluss-

sache eingestuft und von der Veröffentlichung 

ausgenommen.  

Aber gefreut hat mich dieser aufgeregte Artikel 

dennoch, zeigte er doch, dass ich mit meiner 

kleinen Dienstleistung für die Friedensbewe-

gung genau das Richtige mache.  

Darüber hinaus war es für mich eine Selbstver-

ständlichkeit, jedem Kriegseinsatz der Bundes-

wehr eine Absage zu erteilen, und regelmäßig 

an den Ostermärschen und anderen antimilita-

ristischen Protesten teilzunehmen, häufig mit 

Redebeiträgen. 

 

Eine Analyse der Antwort der Bundesregierung 

auf meine Kleine Anfrage zur Zivil-Militärischen 

Zusammenarbeit wurde 2010 in der Zeitschrift 

„Wissenschaft & Frieden“ (1/2010) vorgenom-

men:  

 

»Im Einzelfall« auch gegen Streikende 

Eine Kleine Anfrage zum Repressivcharakter der Zi-

vil-Militärischen Zusammenarbeit 

von Frank Brendle 

Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) ist seit 

Jahren das Mantra der offiziösen »Sicherheitspoli-

tik«.17 Militärs und Politiker beschwören vor allem 

den zivilen Nutzen (der in der Unterstützung ziviler 

Behörden durch das Militär – etwa bei Naturkata-

strophen – liege), aber auch den militärischen (Un-

terstützung militärischer Behörden durch zivile 

Kräfte). Eindeutig ist: ZMZ bewirkt, dass innenpoli-

tisch relevante Tätigkeiten der Bundeswehr ihren 

Ausnahmestatus verlieren und institutionalisiert wer-

den. 

In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Links-

fraktion18 weist die Bundesregierung empört die Be-

hauptung der Linken-Politikerin Ulla Jelpke zurück, 

es gebe einen „Kontext der Zivil-Militärischen Zu-

sammenarbeit zu einer Kriegspolitik“ – und stellt 

diesen Kontext wenige Sätze später selbst her, indem 

                                                           
17 Vgl. den Beitrag von Peter Feininger in W&F 3/2009, 
S.20-24. 

sie aus dem Weißbuch der Bundeswehr zitiert: „Effi-

ziente Landesverteidigung erfordert verlässliche re-

gionale Strukturen sowie Zivil-Militärische Zusam-

menarbeit bei Nutzung vorhandener Kapazitäten. 

Das Konzept der zivilen Verteidigung wird vor die-

sem Hintergrund fortentwickelt und das Konzept der 

Zivil-Militärischen Zusammenarbeit weiter ausge-

baut.“ 

ZMZ bringt angeblich einen Mehrwert für den zivilen 

Katastrophenschutz. Es läge nahe, das zu überprü-

fen. „Die Bundeswehr kann den zuständigen Behör-

den auf Anfrage im Einzelfall eine ergänzende Hilfe-

stellung gewähren“, heißt es in der Anfragebeant-

wortung. Das war aber auch bisher schon möglich. 

Statt empirisch begründeter Angaben über den Nut-

zen der ZMZ erfährt man lediglich Allgemeinplätze. 

Es wird auf die flächendeckende Verfügbarkeit der 

Bundeswehr hingewiesen, eine „Verkürzung der Re-

aktionszeit“ behauptet, die Vertrautheit der Beauf-

tragten der Bundeswehr für die ZMZ (BeaBwZMZ, 

also der Anführer der lokalen Reservistenkomman-

dos) mit den örtlichen Begebenheiten angeführt. 

Doch ob Hilfeleistungen nun tatsächlich beschleu-

nigt erfolgen, ob es einen messbaren Fortschritt gibt, 

das wird an keiner Stelle belegt. Die jetzige und die 

frühere Struktur des Katastrophenschutzes seinen 

„nicht vergleichbar“, heißt es lapidar. Von Defiziten 

im Katastrophenschutz, die Auslöser für die ZMZ ge-

wesen waren, will die Bundesregierung nichts wis-

sen. 

Die Etablierung der ZMZ-Strukturen ist mittlerweile 

weitgehend abgeschlossen, sämtliche Kreis- und Be-

zirksverbindungskommandos (KVK/BVK) sind auf-

gestellt.19 Einige »weiße Flecken« gibt es vor allem 

in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, 

wo nur rund die Hälfte der Kommandos mit der kom-

pletten Zahl der Offiziere besetzt sind; erklärbar ist 

dies durch das Fehlen einer »gewachsenen« Reser-

vistenstruktur. Mit der Akzeptanz der ZMZ-Offiziere 

zeigt sich die Bundesregierung zufrieden. So verfüg-

ten nahezu alle BVK und KVK „über Büroinfrastruk-

tur in Anlehnung an die jeweiligen Katastrophen-

schutzbehörden“ und würden regelmäßig zu deren 

Zusammenkünften herangezogen. „Aspekte der ZMZ, 

die auf Ablehnung oder Skepsis stoßen, sind nicht be-

kannt“, heißt es – das Problembewusstsein der zivi-

len Behörden lässt wohl zu wünschen übrig bzw. wird 

von der Hoffnung verdrängt, mit Hilfe der Bundes-

wehr an den eigenen Kapazitäten sparen zu können. 

18 Bundestagsdrucksache 16/13970. 
19 Zur Struktur der ZMZ siehe FN 1. 
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In neun Bundesländern gibt es auf Länderebene zu-

sätzliche Koordinierungsgremien, über deren Zu-

sammensetzung mit Ausnahme Baden-Württembergs 

derzeit nichts Näheres bekannt ist: Dort sitzen auch 

US- und französische Militärs mit am Tisch.20 

Einsatzrelevanz? 

Der in den letzten Jahren zu beobachtende Trend ei-

ner rasant zunehmenden Zahl von „Amtshilfeleistun-

gen“ nach GG 35 I hielt auch 2009 an.21 Es ist anzu-

nehmen, dass die verstärkte Anfrage kommunaler Be-

hörden eine Folge des intensiven Kontaktes zu den 

Reservistenkommandos ist. In Abgrenzung zu den 

Ausführungen Feiningers (vgl. W&F 3/2009) wertet 

der Autor dies (noch) nicht als offenen Verfassungs-

bruch, da das Bundesministerium der Verteidigung 

als Behörde durchaus Amtshilfe leisten dürfe. 

Relevant ist vielmehr die Frage, ob die Tätigkeiten 

der Bundeswehr einen „Einsatzcharakter“ haben, 

d.h. ob sie die Grundrechte der BürgerInnen tangie-

ren. Und genau das wird bei der ZMZ mit eingeplant. 

So antwortete die Bundesregierung auf die Frage der 

Linksfraktion, ob Maßnahmen ergriffen würden, um 

auszuschließen, „dass die ZMZ-Strukturen zur Un-

terstützung polizeilicher Repressivmaßnahmen ge-

gen Streikende und/oder Demonstrantinnen und De-

monstranten herangezogen werden“, mit einem 

knappen „Nein“. Weiter führte sie aus: „Die Beur-

teilung, ob Großereignisse sowie damit in Zusam-

menhang stehende Demonstrationen Anlässe für die 

Zusammenkunft von Katastrophenschutzstäben sein 

können, obliegt den für die örtliche polizeiliche und 

nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr zuständigen Lan-

desbehörden.“ Auch ZMZ-Tätigkeiten bei Streiks im 

Transport, Energie- oder Sanitätssektor sowie bei 

der Müllabfuhr werden als möglich bezeichnet: Dies 

sei dem „jeweiligen konkreten Einzellfall vorbehal-

ten“. Alles geschehe „im Rahmen der verfassungs-

rechtlichen Vorgaben“, heißt es. Das schlösse aus, 

dass Soldaten ein polizeiliches Vorgehen gegen Strei-

kende unterstützten oder als Streikbrecher agierten. 

Allerdings ist der Verfassungsrahmen schon beim 

G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm bis zum Anschlag 

gedehnt worden – unter Einbindung der ZMZ-Struk-

turen. 

Etliche Juristen – auch aus dem Umfeld der Bundes-

wehr – sind der Ansicht, dass Unterstützungsleistun-

                                                           
20 Landtag Baden-Württemberg, Drucksache 14/531. 
21 Vgl. Frank Brendle, »Wo viel los ist, ist auch die Bun-
deswehr«, W&F 3/2009, S.25-27. 

gen für die Polizei, wie sie etwa in Heiligendamm ge-

leistet wurden, nicht mehr von GG 35 I gedeckt sind. 

Welche Rechtsauffassung den ZMZ-Kommandos ver-

mittelt wird, will die Regierung aber nicht offen le-

gen, sie teilt nur pauschal mit: „Die Vermittlung der 

einschlägigen Rechtslage … ist sichergestellt“. 

785 Reservisten sowie 489 zivile Mitarbeiter der Ka-

tastrophenstäbe erhielten bis Juli 2009 gemeinsame 

Schulungen in der Akademie für Krisenmanagement, 

Notfallplanung und Zivilschutz.22 Die Ausbildung 

umfasst u. a. „Kenntnisse über die Schnittstellen der 

Zivil-Militärischen Zusammenarbeit“. Zivilen Kata-

strophenschützern werden die Weisheiten des Weiß-

buchs eingebläut, denn das „Gesamtlernziel“ lautet: 

„Der Teilnehmer soll aus den weltpolitischen Verän-

derungen der neunziger Jahre die entwickelte neue 

Sicherheitsstrategie Deutschlands kennen lernen. 

Der Schwerpunkt wird auf die drei Akteure (Bevölke-

rungsschutz, Polizei und Bundeswehr) und deren 

Vernetzung gelegt.“ Dies bestätigt erneut den „Kon-

text zu einer Kriegspolitik“. 

Bewältigung von Menschenmassen 

Die bisherige Tätigkeit der ZMZ-Kommandos lässt 

keinen Zweifel daran, dass es längst nicht nur um Ka-

tastrophenschutz geht. Rund die Hälfte aller Anlässe, 

bei denen die ZMZ geprobt wurde, waren sogenannte 

Großereignisse: In Mecklenburg-Vorpommern der 

G8-Gipfel 2007, in Bremen der Evangelische Kir-

chentag 2008, in Schleswig-Holstein das Seglertref-

fen »Nautics« 2006. In Niedersachsen war es der 

»Tag der Niedersachsen«, in Hessen der »Hessen-

tag«, in Nordrhein-Westfalen die Love Parade in 

Dortmund und der »Sicherheitstag« 2008. In Baden-

Württemberg wurden im April 2009 gleich sieben 

KVK/BVK zum NATO-Gipfel in Anspruch genom-

men. 

Die andere Hälfte waren »klassische« Katastrophen-

Hilfseinsätze. Es gibt, wie ausgeführt, keine Hinweise 

darauf, dass diese nicht auch nach altem Schema hät-

ten gelingen können. Eindeutig ist nur, dass die ZMZ 

zur Bewältigung größerer Menschenansammlungen 

genutzt wird. 

Informelle Strukturen 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Heraus-

bildung schwer kontrollierbarer informeller Struktu-

22 Zusätzlich besuchten 1853 Reserve-Stabsoffiziere den 
Stabsdienstlehrgang an der Schule für Feldjäger und 
Stabsdienst der Bundeswehr. 
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ren. Die ZMZ-Reservisten sind ausdrücklich aufge-

fordert, mit dem zivilen Behördenpersonal zu frater-

nisieren und auch außerhalb von Katastrophenlagen 

engen Kontakt zu unterhalten. Von Relevanz dürfte 

dies gerade in ländlichen Gegenden sein und überall 

dort, wo der BeaBwZMZ zugleich in Personalunion 

örtlicher Feuerwehrchef oder gar Bürgermeister ist. 

ZMZ soll auch das Verbundenheitsgefühl der Reser-

visten untereinander stärken, indem die Bundeswehr 

»wieder ein Gesicht« in Gegenden erhält, wo es an-

sonsten keine Ansprechbarkeit für Reservisten gibt. 

Das dürfte auch dem Reservistenverband Auf-

schwung verleihen, der eine wesentliche Rekrutie-

rungsbasis für die ZMZ darstellt. Der Verband for-

dert, per Verfassungsänderung Inlandseinsätze zuzu-

lassen, und ist politisch stark rechts orientiert, was 

sich unter anderem in einer regen Zusammenarbeit 

mit geschichtsrevisionistischen Traditionsvereinen 

und Kameradschaften ausdrückt (Kyffhäuserbund, 

Bayerischer Soldatenverein, Kameradenkreis der 

Gebirgstruppe usw.). 

Die ZMZ-Reservisten sind hoch motiviert und entwi-

ckeln auch Veranstaltungen in Eigenregie. So meldet 

das Streitkräfteunterstützungskommando, das KVK 

Lörrach habe „zum internen Teambuilding“ eine In-

formationsveranstaltung durchgeführt: Geladen war 

ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der in seinem Vor-

trag „über die Auswirkungen der rechts- und links-

radikalen Bewegungen im Lande sprach“. Ein Zufall, 

dass die Reservisten dieses Breafing über „Extremis-

ten“ im November 2008, also nur wenige Monate vor 

dem NATO-Gipfel, erhielten? 

Weil es hin und wieder verwechselt wird, sei hier da-

rauf hingewiesen: Es sind weniger die aus 12 Reser-

visten bestehenden Kreis- und Bezirksverbindungs-

kommandos, von denen Einsätze zu befürchten sind. 

Ins Gewicht fällt vielmehr die institutionalisierte, 

permanente Einbindung von Soldaten in zivile Struk-

turen. Die Polizei kann auf dem kurzen Dienstweg 

Leistungen anfordern, die, würden sie zuvor öffent-

lich bekannt, (womöglich) verweigert würden. 

Diese Strukturen haben vor allem die Funktion, als 

Vorauskommando zu fungieren. Sie sind dauerhaft 

vor Ort, behalten die zivilen Behörden im Auge, mel-

den das Lagebild ihren Vorgesetzten und können ggf. 

nachrückende Streitkräfte einweisen. Genauso wir-

                                                           
23 erschienen Januar 2008, online unter 
https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uplo-
ads/2014/11/Bilanz_1.pdf 

ken sie darauf hin, zivile Behörden und Organisatio-

nen in militärische Planungen einzubetten: Im baye-

rischen Schwarzenbach wurde im Oktober 2009 ein 

als Folge des Afghanistan-Krieges dargestellter Ter-

rorangriff auf einen Bundeswehrstützpunkt im Inland 

simuliert. Reservisten mit Sturmgewehren schlugen 

die Angreifer unter hohen Verlusten zurück – deren 

Behandlung oblag den zivilen Rettungskräften, die 

Gewehr bei Fuß standen (Feuerwehr, Bergwacht…). 

Durch ZMZ erhält die Bundeswehr Einblick in Kata-

strophenpläne und Bereitschaftsstand ziviler Ret-

tungskräfte wie auch in polizeiliche Lageeinschät-

zungen zum Beispiel im Vorfeld von Großdemonstra-

tionen. Spätestens dann, wenn die Bundeswehr zu of-

fenen, bewaffneten Repressivmaßnahmen im Inland 

übergeht, sind solche Informationen unverzichtbar. 

Die ZMZ-Strukturen sind deswegen ein elementarer 

Schritt auf dem Weg zu Inlandseinsätzen. 

 

Beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm waren 

Tausende von Bundeswehrsoldaten eingesetzt 

– längst nicht nur zur „Amtshilfe“. Ich habe zum 

Repressivcharakter dieses Einsatzes eine Bro-

schüre erstellt; hier dokumentiere ich meine 

Einleitung23 :  

Von Amtshilfe zu Zwangsmitteln. Der Heili-

gendamm-Einsatz der Bundeswehr: Testballon 

auf dem Weg zu einer militarisierten Gesell-

schaft.  

Zehntausende von Menschen haben im Juni 2007 ge-

gen den G8-Gipfel in Heiligendamm demonstriert. 

Sie hatten dabei nicht nur die Polizei gegen sich, die 

mit Hilfe erfundener Bedrohungsszenarios ein groß-

räumiges Demonstrationsverbot verhängt hatte, son-

dern auch die Bundeswehr. 2450 Soldaten waren Be-

standteil der „Sicherheitsplanungen“. Wenn auch of-

fiziell nur zur „Amtshilfe“ und zur „Eigensicherung“ 

abkommandiert, griff die Bundeswehr tatsächlich 

erstmals in dieser Dimension in eine innenpolitische 

Auseinandersetzung ein. Hunderte von Feldjägern 

patrouillierten durch die Gegend, Aufklärungs-Tor-

nados flogen häufiger und tiefer als erlaubt über Pro-

testcamps hinweg, Spähpanzer der Bundeswehr kon-

trollierten Straßen und Wege, Militärhubschrauber 

https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uploads/2014/11/Bilanz_1.pdf
https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uploads/2014/11/Bilanz_1.pdf
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transportierten auf Zuruf Polizisten. Diese Maßnah-

men stehen in Zusammenhang mit dem erklärten Wil-

len der Bundesregierung, Militäreinsätze im Inland 

in der Verfassung zu verankern. Innenminister Wolf-

gang Schäuble und Verteidigungsminister Franz Jo-

sef Jung (beide CDU) haben ein rhetorisches Dauer-

feuer auf das Grundgesetz eröffnet, um seine derzeit 

engen rechtlichen Begrenzungen für Militäreinsätze 

zu durchlöchern. Soldaten sollen zum Objektschutz 

und zur Personenkontrolle, die Luftwaffe zum Ab-

schuss verdächtiger Flugzeuge berechtigt werden. 

Den G8-Gipfel hat die Bundesregierung genutzt, um 

diese Ankündigungen in die Tat umzusetzen. Die 

Bundeswehr war sowohl Teil der administrativen Tä-

tigkeiten und in sämtliche zivilen Planungs- und Ana-

lysestäbe eingebunden, so dass der Gipfel zugleich 

ein Großmanöver in Sachen Zivil-Militärische Zu-

sammenarbeit war. Die Bundeswehr war aber auch 

direkt in die operative Arbeit der Polizei einbezogen, 

indem sie für diese Aufklärungsarbeit übernahm und 

DemonstrantInnen einzuschüchern versuchte. Die 

Bundesregierung hat Fakten geschaffen und demons-

triert, was für ein Staat zu erwarten ist, wenn die 

Pläne aus dem Innen- und Verteidigungsministerium 

nicht gestoppt werden. Ein Staat, in dem nach Gusto 

der Herrschenden das Demonstrationsrecht einge-

schränkt wird, der Käfighaltung für DemonstrantIn-

nen einführt und die Repression mit Hilfe des Militärs 

durchzusetzen versucht. Zugleich hat die Regierung 

massiv gegen das Grundgesetz verstoßen. Dessen ri-

gide Bestimmungen hinsichtlich Inlandseinsätzen des 

Militärs wurden missachtet. Es hat mehrere Wochen 

gedauert, ehe das ganze Ausmaß des Bundeswehrein-

satzes deutlich wurde. Von Anfang an hat die Bun-

desregierung Nebelkerzen geworfen und die Aufklä-

rung erschwert, zum Teil durch Falschaussagen, zum 

Teil durch Vorenthaltung von Informationen. In die-

ser Broschüre werten wir neben verschiedenen par-

lamentarischen Anfragen auch den Bericht des Ver-

teidigungsministeriums (BMVg) vom 2. Juli aus. Die-

ser Bericht ist für die Öffentlichkeit immer noch nicht 

freigegeben und firmiert als Verschlusssache – des-

wegen kann er hier aus rechtlichen Gründen nicht 

dokumentiert werden. Er soll aber demnächst im In-

ternet kursieren.1 1 Der Titel lautet: „Bericht des 

Bundesministeriums der Verteidigung zu Unterstüt-

zungsleistungen der Bundeswehr im Rahmen der 

Amtshilfe anlässlich des G8-Gipfels in Heili-

gendamm vom 6. bis 8. Juni 2007“ 4 Mir bisher nicht 

zugänglich waren andere Berichte der Bundeswehr-

bürokratie, vor allem die täglich erstellten Lagebe-

richte des Streitkräfteunterstützungskommandos und 

der Abschlussbericht des Wehrbereichskommandos I 

„Küste“. Dass diese Berichte auch dem Parlament 

vorenthalten werden, bekräftigt den Vorwurf, dass 

die Bundesregierung die Aufklärung weiterhin nach 

Kräften behindert. Angesichts der Militarisierungs-

pläne der Regierung ist es unverzichtbar für die au-

ßerparlamentarische wie die parlamentarische 

Linke, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäfti-

gen. Heiligendamm war kein Ausrutscher, sondern 

vielmehr ein Testballon. Mit dieser Broschüre wollen 

wir eine Zusammenfassung dessen geben, was bis-

lang über den Heiligendamm-Einsatz der Bundes-

wehr bekannt ist. Wir nennen Fakten und Zahlen zu 

einem der bislang größten Inlandseinsätze des Mili-

tärs, und wir gehen auf die Rechtslage ein, um die 

Verfassungswidrigkeit des G8- Einsatzes zu verdeut-

lichen. Im Anhang dokumentieren wir sowohl Kleine 

Anfragen als auch ausgewählte Artikel, die sich mit 

Hintergründen und Details des Einsatzes beschäfti-

gen und diesen in die Militarisierungsbestrebungen 

der Bundesregierung einordnen. Damit wollen wir 

nicht nur einen resümierenden Blick zurück werfen, 

sondern interessierten Personen und Bewegungen 

Material an die Hand geben, mit dem weitergearbei-

tet werden kann. Denn Schäuble und Jung werden 

nicht lockerlassen. Unser Büro und DIE LINKE als 

Fraktion werden das Thema „Militarisierung der In-

nenpolitik“ weiter im Auge behalten. Derzeit arbei-

ten wir an einer Initiative mit dem Ziel, dass soge-

nannte Amtshilfeeinsätze wenigstens im Nachhinein 

dem Parlament vollständig zur Kenntnis gebracht 

werden müssen. Die Hauptlast antimilitaristischer 

Bemühungen wird allerdings die außerparlamentari-

sche Bewegung tragen. Diese zu unterstützen, ist 

Sinn unserer Arbeit. 

 

Die Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bun-

deswehr war für mich immer selbstverständlich. 

2014 gab es hier einen Konflikt innerhalb der 

Fraktion DIE LINKE. Ich habe diesen in einer 

Rede am Ostermarsch des gleichen Jahres in 

Düsseldorf angesprochen, die ich hier doku-

mentiere: 

 

"Ausbeutung schafft Armut und Unsicherheit 

und löst bewaffnete Konflikte aus" 

In den letzten Wochen wurde ein Bundeswehreinsatz 

nach dem anderen beschlossen. Die Botschaft ist 

klar: Die Bereitschaft zum Einsatz von Waffengewalt 
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ist für die deutsche Außenpolitik zur normalen Op-

tion geworden. Als Abgeordnete der LINKEN will ich 

nicht verhehlen, dass ich es besorgniserregend finde, 

dass jetzt erstmals auch fünf Abgeordnete meiner 

Fraktion für einen Kampfeinsatz gestimmt haben. 

Ich rede von der Entsendung eines Marineschiffes in 

Zusammenhang mit der Vernichtung syrischer Che-

miewaffen. Es waren zwar nur fünf Ja-Stimmen aus 

der Linksfraktion, aber das sind fünf Ja-Stimmen zu-

viel, und ich werde dafür kämpfen, dass die LINKE 

eine antimilitaristische und Friedenspartei bleibt. 

Denn ich weigere mich, Krieg für normal zu halten, 

und ich kann Euch hier nur ermuntern, dieser Art von 

Normalität gemeinsam eine Absage zu erteilen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich habe mich vor wenigen Wochen in einer Anfrage 

an die Bundesregierung nach den neusten Einsatz-

zahlen der Jugendoffiziere erkundigt. Die Zahlen 

sind wieder erschreckend: Rund 450.000 Jugendli-

che sind im vergangenen Jahr von Jugendoffizieren 

oder sogenannten Karriereberatern der Bundeswehr 

erreicht worden, allesamt im Schulunterricht. Fast 

eine halbe Million von Schülerinnen und Schülern 

wurde „beigebracht“, dass Krieg notwendig sei, und 

ein Job bei der Bundeswehr Erfüllung und Anerken-

nung verspreche. Außerdem wurden Zehntausende 

von Lehrern mit den gleichen Inhalten umgarnt. Das 

Kriegsministerium sponsert großzügig Unterrichts-

material, das in Schulen als scheinbar unpolitisch 

vertrieben wird und ebenfalls Werbung fürs Militär 

macht. 

Der Sinn dieser Indoktrinierung liegt auf der Hand: 

Die Bundesregierung will erreichen, dass die nach-

folgende Generation Krieg für unvermeidlich oder 

sogar richtig hält. Diese Manipulation muss aufhö-

ren. Schulen sind Bildungsanstalten und sollen das 

auch bleiben, und nicht in Rekrutierungsstätten für 

die Bundeswehr verwandelt werden. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

In den letzten Wochen sind Bundeswehrmissionen in 

der Zentralafrikanischen Republik, in Mali, in Soma-

lia beschlossen worden. Im Sudan sind ohnehin 

schon deutsche Soldaten. Afrika steht im Fokus, und 

wie immer geht es zuallerletzt um Menschenrechte, 

sondern um Geostrategie, um Einflusszonen und 

Transportwege. Das muss man bei einem Land wie 

Somalia, am Horn von Afrika, kaum betonen. Und es 

geht um Wirtschaft, bzw. darum, ein ausreichend 

stabiles Umfeld zu schaffen, das den Konzernen die 

profitable Förderung von Öl und den Abbau von Me-

tallen ermöglicht. 

Statt die Ursachen des Elends anzugehen, die vor al-

lem anderen in der Ausbeutung des afrikanischen 

Kontinents durch westliche Konzerne liegen, werden 

die Konflikte „befriedet“, wie das schönrednerisch 

heißt. Im Klartext: Ausbeutung schafft Armut und 

Unsicherheit und löst bewaffnete Konflikte aus, und 

die wiederum werden dann von westlichen Truppen 

oder ihren Statthaltern niedergeschlagen – nur damit 

anschließend die Ausbeutung wieder ungestört wei-

terlaufen kann. Und so etwas will man uns als Frie-

denspolitik verkaufen. Es reicht, wir lassen uns nicht 

für dumm verkaufen! Die Bundeswehr, die Militär-

verbände der EU und der NATO sind nicht Teil der 

Lösung, sondern Teil des Problems und gehören ab-

gezogen, von allen Auslandseinsätzen! 

UKRAINE 

Ich möchte hier ganz klar sagen, dass diese Absage 

an militärische Logik auch für die Ukraine gilt. Wo-

hin diese aggressive Geostrategie führt, sehen wir ja 

– der Westen hat tatkräftig mitgeholfen, in Kiew eine 

Regierung unter Beteiligung von Faschisten an die 

Macht zu bringen. Die Swoboda-Partei marschiert 

regelmäßig zu Ehren der Waffen-SS, sie nimmt sich 

ein Vorbild an faschistischen Terrorbanden aus der 

Zeit des Zweiten Weltkrieges, und sie pflegt auch 

heute ein fremdenfeindliches und nationalistisches 

Weltbild. Es ist ungeheuerlich, dass westliche Politi-

ker, auch der deutsche Außenminister, sich mit sol-

chen Faschisten an einen Tisch setzen und einer sol-

chen Regierung Hilfsgelder zusagen. Eine Hilfe üb-

rigens, die die Bevölkerung der Ukraine noch teuer 

wird bezahlen müssen, wenn der IWF die Rechnung 

präsentiert. Dann sind die nächsten sozialen Kon-

flikte schon programmiert. Und das wäre dann ein 

Schreckensszenario: Es gibt in der Ukraine keine 

Linke, die soziale Kämpfe führen könnte – kampffä-

hig sind dort im Moment nur die Faschisten. Deswe-

gen warne ich davor, sich unter Berufung auf Umfra-

gen über magere Prognosen für die rechtsextremen 

Parteien zu freuen – ihre wahre Macht zeigen sie auf 

der Straße. 

Russland ist eine Großmacht, und natürlich ist auch 

das russische Vorgehen primär von eigenen Interes-

sen geprägt. Aber es ist eine Folge der Machtergrei-

fung durch eine prowestliche, bürgerlich-faschisti-

sche Koalition in Kiew und dem Drang der NATO 

nach Osten, das unmittelbar an die russische 

Schwarzmeerflotte reichte. Für uns als Friedensbe-

wegung zeigt das einmal mehr: Gegen Krieg zu sein 
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heißt auch, Faschisten und Imperialisten eine klare 

Kante zu zeigen! Die Ukraine muss blockfrei bleiben, 

die NATO darf nicht bis unmittelbar an die russische 

Grenze ausgeweitet werden, und der ukrainischen 

Bevölkerung darf nicht einer unsozialen neoliberalen 

sog. Reform ausgeliefert werden. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

die Armut, die ich grade angesprochen habe, bleibt 

nicht in Afrika. Hunderttausende von Menschen sind 

auf der Flucht und suchen Schutz in Europa. Diese 

Fluchtbewegung ist zu einem Großteil Resultat der 

verfehlten Politik der Industriestaaten. Und wieder 

antworten diese Industriestaaten mit Repression und 

Aufrüstung. 

Die beiden Schiffskatastrophen im vorigen Jahr vor 

Lampedusa, mit über 500 Toten, haben europaweit 

große Erschütterung ausgelöst. Und dennoch sind sie 

nur die Spitze eines Eisbergs: Seit 1988 sind über 

20.000 Menschen auf ihrer Flucht nach Europa ge-

storben. Das sind nur die Fälle, die dokumentiert 

sind, die wirklichen Zahlen liegen weit höher. Diese 

Menschen starben infolge der Abschottungspolitik 

der Europäischen Union. Die EU bindet das Militär 

immer stärker in die Flüchtlingsabwehr ein und führt 

mittlerweile einen regelrechten Krieg gegen Flücht-

linge. 

Marine und Luftwaffe haben keineswegs nur die 

Funktion, Flüchtlinge aus Seenot zu retten, wie das 

in den letzten Tagen kolportiert wird. Es stimmt, dass 

sich Flüchtlinge insbesondere auf italienische 

Kriegsschiffe retten konnten, aber deren primäre 

Aufgabe bleibt die Überwachung der Außengrenzen 

im Rahmen von FRONTEX-Operationen 

die Marineschiffe sollen zu den Lagebildern des 

neuen Überwachungssystems EUROSUR beitragen, 

also verdächtige Schiffe und Boote melden. Das Eu-

rosur-Programm dient dazu, mit Hilfe von Flugzeu-

gen, Schiffen, Satelliten, Drohnen und durch die Zu-

sammenschaltung von Militär, Polizei und Geheim-

diensten der EU-Staaten eine lückenlose Überwa-

chung des Mittelmeeres zu garantieren, um selbst 

kleinste Boote im Mittelmeer ausfindig zu machen. 

Wenn es gegen Flüchtlinge geht, ist der EU nichts zu 

teuer, und ganz nebenbei werden die Grenzen zwi-

schen Polizei und Militär, zwischen Polizei und Ge-

heimdiensten geschliffen. 

Aber nicht nur das Militär der EU-Staaten spielt bei 

der Flüchtlingsbekämpfung eine immer wichtigere 

Rolle: Das Grenzregime wird inzwischen in die Tran-

sitstaaten Nordafrikas vorverlagert, die von der EU 

gezielt aufgerüstet werden: 

sowohl die ägyptische als auch die libysche Küsten-

wache zwingen ablegende Boote mit Flüchtlingen zur 

Rückkehr, auch mit Einsatz von Waffengewalt. 

Spanische Grenzschützer sind an Bord maurischer 

und senegalesischer Marineschiffe, um zu verhin-

dern, dass Migranten die Kanarischen Inseln ansteu-

ern. 

Libyen wird von der EU gedrängt, mit militärischen 

Mitteln die Grenzen gegen Migranten aus den Nach-

barstaaten zu schließen. Auch das geschieht mit Hilfe 

der EU, die im Moment 70 Polizisten nach Libyen 

entsandt hat. Kein einziges Mal haben die bislang ei-

nes der menschenverachtenden libyschen Gefäng-

nisse besucht, in denen Tausende von Flüchtlingen 

eingesperrt sind. Auch das zeigt: Es geht um den 

Kampf gegen Flüchtlinge, nicht für sie. 

Das Paradebeispiel für den Krieg gegen Flüchtlinge 

ist die griechisch-türkische Grenze. Pro Asyl berich-

tet immer wieder davon, dass die griechische Küsten-

wache Flüchtlinge zwangsweise in türkische Gewäs-

ser schleppt und ihre Boote zerstört. An der Land-

grenze bzw. dem Grenzfluss Evros wird immer wie-

der auf Flüchtlinge geschossen. Innerhalb eines Jah-

res sind 2000 Menschen illegal zurückgeschoben 

worden, 129 ertrunken – und das sind nur die offizi-

ellen Zahlen. 

Und wer es doch nach Griechenland schafft, den er-

wartet dort ein perfides Lagersystem, in dem er bis 

zu eineinhalb Jahre lang eingesperrt werden kann. 

Ein funktionierendes Asylsystem gibt es in Griechen-

land nicht. Der politische Druck der anderen EU-

Staaten auf Griechenland, seine Grenze abzuschot-

ten, ist enorm. Was den menschenwürdigen Umgang 

mit Flüchtlingen angeht, belassen es die gleichen Po-

litiker bei Appellen. Auch hier gilt: Die EU führt ei-

nen Kampf gegen Flüchtlinge, nicht für sie. 

Rolle des Militärs in der Eindämmung von Flücht-

lingsbewegungen Flucht zu verhindern wird auch im-

mer wieder als Grund für Kriegseinsätze genannt. 

Das war beim Krieg gegen Jugoslawien, so, als 

Fluchtbewegungen aus dem Kosovo verhindern wer-

den sollten. Auch bei den Interventionen in Afrika 

geht es darum, die imperiale Ordnung wieder herzu-

stellen und Fluchtbewegungen zu unterbinden. Mali 

ist eines der Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen, 

die versuchen in die EU zu gelangen. 
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich erinnere nochmal an das, was ich eingangs er-

wähnt habe: Die Fluchtursachen liegen zu einem 

großen Teil in der neokolonialen Außenpolitik der 

EU. Sei es die Ausbeutung der ökonomischen Res-

sourcen, die Zerstörung lokaler Märkte durch hoch 

subventionierte Produkte aus der EU, die Förderung 

vermeintlich prowestlicher Milizen und Regime, von 

den Waffenexporten gar nicht zu reden – die EU 

schafft Krieg, und sie erdreistet sich sogar, das als 

Entwicklungshilfe, Friedensmission und westliche 

Zivilisation zu verkaufen. 

Um diesen Lügen zu widersprechen, werden Frie-

densdemonstrationen auch weiterhin notwendig blei-

ben. Es bleibt dabei: 

Wir werden nicht akzeptieren, dass Kriege als nor-

males Mittel der Politik etabliert werden. Solidarität 

mit Flüchtlingen und Ablehnung jedes Kriegseinsat-

zes bleiben für uns auf der Tagesordnung! 

* Ulla Jelpke, MdB Die Linke; Ostersamstag 19. Ap-

ril 2014 in Düsseldorf  
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Thälmann ist Antifa 

von Ulla Jelpke 

 

Am 18. August 2019 jährte sich der Todestag 

des von den Nazis ermordeten KPD-Vorsitzen-

den Ernst Thälmann zum 75. Mal. Auf Einla-

dung der VVN-BdA Thüringen hielt ich die Ge-

denkrede am Ort von Thälmanns Ermordung 

vor dem Krematorium des Konzentrationsla-

gers Buchenwald. Dabei fragte ich, was wir aus 

den Erfahrungen von Thälmann und der KPD 

für den antifaschistischen Kampf heute lernen 

können und welche Aufgaben diesbezüglich vor 

uns stehen:  

Wir haben uns heute hier vor dem Krematorium in 

der KZ-Gedenkstätte Buchenwald versammelt, um 

des vor 75 Jahren von den Faschisten ermordeten 

Ernst Thälmann zu gedenken. Auch elf Jahre in Ein-

zelhaft konnten die Überzeugung des Kommunisten 

und Antifaschisten Thälmann nicht brechen. Thäl-

manns Gradlinigkeit und sein Mut, sein Klartext ge-

genüber Ausbeutern, Kriegstreibern und Faschisten, 

sein Klasseninstinkt und seine Volksnähe können uns 

ein Vorbild sein! Wir leben heute wieder in einer Zeit, 

in der nationalistische, völkische und faschistische 

Positionen und Parteien weltweit auf dem Vormarsch 

sind. 

Hetze gegen Geflüchtete, Migranten und Muslime 

kommt längst nicht mehr nur vom rechten Rand. Der 

braune Hass ist in der Mitte der Gesellschaft ange-

kommen. Insbesondere der Bundesinnenminister 

Seehofer befeuert diesen Hass mit flüchtlingsfeindli-

chen Kampagnen, die letztlich nur der AfD in die 

Hände spielen. Wer hätte gedacht, dass in der libe-

ralen Wochenzeitung ZEIT einmal pro und contra 

darüber debattiert wird, ob es richtig ist, Flüchtlinge 

aus Seenot zu retten oder – ich zitiere – „soll man es 

lassen“? Die Verrohung ist wahrlich in der Mitte der 

Gesellschaft angekommen! Wer hätte vor ein paar 

Jahren gedacht, dass es einmal als Straftat verfolgt 

wird, Menschen aus Seenot zu retten? Doch genau 

das geschieht heute in Italien. Die mutige Kapitänin 

Carola Rackete ist als Schleuserin angeklagt, weil sie 

Flüchtlinge in einen rettenden Hafen gebracht hat. 

Flüchtlingshelfer werden nicht nur in Staaten wie 

Italien oder Ungarn mit ihren extrem rechten Regie-

rungen verfolgt. Auch in Deutschland droht inzwi-

schen Behördenmitarbeitern, die Abschiebetermine 

bekanntgeben, eine Haftstrafe. 

Zudem häufen sich in Deutschland Morddrohungen 

gegen Flüchtlingshelfer, Journalisten und Politiker, 

die sich für eine humanitäre Flüchtlingspolitik ein-

setzen. Der feige faschistische Mord am Kasseler Re-

gierungspräsidenten Walter Lübcke hat gezeigt, dass 

es nicht bei Drohungen bleiben muss. Erschreckend 

ist, dass „Antifa“ plötzlich bis in liberale Kreise hin-

ein als Feindbild und Schimpfwort gilt. US-Präsident 

Donald Trump will „die“ Antifa als „Terrororgani-

sation“ verbieten. Auch die AfD in Deutschland for-

dert das – ungeachtet der Tatsache, dass es „die An-

tifa“ als einheitliche Organisation gar nicht gibt. An-

tifa ist vor allem ein Ausdruck für eine antifaschisti-

sche Gesinnung – und die sollte doch für jeden De-

mokraten und jede Demokratin eine Selbstverständ-

lichkeit sein! 

In solch bedrohlichen Zeiten ist es wichtig, sich an 

Persönlichkeiten wie Thälmann zu erinnern. Denn 

Thälmann kann mit Fug und Recht als der eigentliche 

Begründer der Antifa bezeichnet werden! Genauer 

gesagt natürlich der Antifaschistischen Aktion, die 

sich Anfang der 30er Jahre schon unter dem heute so 

bekannten Symbol mit den zwei Fahnen im Kreis 

sammelte. Heute sind es oft eine rote und eine 

schwarze Fahne, die für das Bündnis von autonomen 

Antifaschisten mit sozialistischen und kommunisti-

schen Antifaschisten stehen. Anfang der 30er Jahre 

waren beide Fahnen noch rot, sie symbolisierten das 

Bündnis des kommunistischen und des sozialdemo-

kratischen Flügels der Arbeiterbewegung, das die 

Faschisten stoppen sollte. Zur Bildung der Antifa-

schistischen Aktion rief Thälmann am 25. Mai 1932 

auf dem Maiplenum der KPD auf. Ziel war es, mit 

allen Mitteln die Bildung einer Nazi-Regierung zu 

verhindern. Thälmann forderte, die Antifaschistische 

Aktion müsse – Zitat – „dem Hitlerfaschismus den 

Weg zur Macht verlegen“, „der Faschisierung 

Deutschlands Einhalt gebieten“ und „durch den or-

ganisierten roten Massenselbstschutz in breitester 

Einheitsfront den Mordterror des Hitlerfaschismus 

brechen.“ An die Sozialdemokraten gewandt hieß es: 

„Schlagt in die Bruderhand ein, die die Kommunisti-
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sche Partei euch bietet!“ Thälmann schlug vor, Ein-

heitsausschüsse auf breitester Grundlage, Schutzfor-

mationen und andere Gremien zu bilden, die ein 

möglichst breites antifaschistisches Bündnis verwirk-

lichen sollten. Der Aufruf war ein Erfolg! Innerhalb 

von wenigen Wochen wurde die Antifaschistische Ak-

tion zu einer deutschlandweiten organisierten Bewe-

gung mit Massencharakter. Neben Kommunisten und 

Parteilosen fanden sich zahlreiche Sozialdemokra-

ten, Gewerkschafter und aktive Christen in ihren Rei-

hen. Arbeiter unterstützten die Antifaschistische Ak-

tion ebenso wie Bauern, Intellektuelle und Mittel-

schichtsangehörige. Der Erfolg der Antifaschisti-

schen Aktion zeigte sich bei den Reichstagswahlen 

vom 6. November 1932. Die Nazipartei verlor fast 6 

Millionen Stimmen und geriet in eine Krise. Die KPD 

dagegen erlangte ihren größten Einfluss. Sie errang 

fast 6 Millionen Stimmen. In Berlin etwa wählte jeder 

dritte Wähler kommunistisch. Dass es der Arbeiter-

bewegung danach nicht gelang, ihrerseits in die Of-

fensive zu kommen, die Nazis zu schlagen und dem 

Aufstieg des Faschismus ein Ende zu bereiten, hat 

verschiedene Gründe. Sektiererische Fehler der 

Kommunisten müssen hier ebenso genannt werden 

wie die legalistischen Illusionen und die strikt anti-

kommunistische Positionierung der sozialdemokrati-

schen Führer, die den antifaschistischen Kampf be-

hinderten. Rückblickend können wir sagen: die Anti-

faschistische Aktion hat den Prozess der Faschisie-

rung zumindest verlangsamt. Der 1932 von Thäl-

mann mit der Antifaschistischen Aktion eingeschla-

gene Weg war grundsätzlich richtig. Und wir sollten 

daraus Lehren ziehen für den antifaschistischen 

Kampf heute! 

So hatte Ernst Thälmann niemals die Illusion, dass 

der bürgerlich-kapitalistische Staat ernsthaft gegen 

die Faschisten vorgehen könnte. Denn er sah, dass 

die faschistischen Schläger ja als Hilfstruppen im 

Schoße dieses Staates genährt und geschützt wurden. 

Auch in der Bundesrepublik gibt es kaum eine fa-

schistische Gruppierung oder Terrorzelle, bei der 

nicht der Staat seine Hände im Spiel hat. Schon das 

Oktoberfestattentat 1980 wies die Handschrift der 

NATO-Geheimtruppe Gladio auf. Das erste NPD-

Verbotsverfahren scheiterte 2003 an der Durchset-

zung der rechtsextremen Partei mit Geheimdienst-V-

Leuten. „Mangelnde Staatsferne“ nannten die Karls-

ruher Richter das zu Recht. Und über dem NSU 

spannten die Verfassungsschutzämter nach allem, 

was wir wissen, ein engmaschiges Netz, ohne die 

Morde zu verhindern. Es gäbe unzählige weitere Bei-

spiele für diesen braunen Sumpf aus Nazis und Ge-

heimdienst. Vergessen wir nicht: bis vor einem Jahr 

stand mit Hans-Georg Maaßen ein Mann an der 

Spitze des Inlandsgeheimdienstes, der aus seiner 

Nähe zu AfD-Positionen keinen Hehl macht. In Bun-

deswehr und Polizei werden mit schöner Regelmä-

ßigkeit rechtsextreme Vorfälle entlarvt – und sofort 

wieder als vermeintliche „Einzelfälle“ verharmlost. 

Prepper-Netzwerke, denen auch Elite-Soldaten, Po-

lizisten und Verfassungsschützer angehören, horten 

gestohlene Munition für den Tag X. Und sie erstellen 

Feindes- und Todeslisten mit Namen von linken und 

demokratischen Politikern und Journalisten. Auf eine 

solche Polizei und einen solchen Staat ist wahrlich 

kein Verlass im Kampf gegen Neonazismus und Fa-

schismus! Da müssen wir schon selbst aktiv werden!  

Eine Lehre der Antifaschistischen Aktion ist hier, 

dass der antifaschistische Kampf vor allem außer-

parlamentarisch geführt werden muss. Dort, wo die 

Nazis, AfD oder Pegida aufmarschieren, Infostände 

aufbauen, Veranstaltungen durchführen, müssen sie 

auf Protest und Gegenwehr stoßen. Wir müssen uns 

selbst organisieren und uns selbst schützen! 

In den Parlamenten können und müssen wir dafür 

eintreten, die Bedingungen für außerparlamentari-

sches antifaschistisches Handeln möglichst günstig 

auszugestalten. Doch Gesetzesverschärfungen und 

Grundrechteabbau unter dem Vorwand des Kampfes 

gegen rechten Terror müssen wir entschieden ableh-

nen. Denn alle diese Gesetzesverschärfungen werden 

erfahrungsgemäß auch – und nicht zuletzt! – gegen 

linke und antifaschistische Kräfte zur Anwendung 

kommen. Es ist wichtig, die ganze breite antifaschis-

tischer Selbstorganisationen anzuerkennen. Vom 

runden Tisch gegen Rassismus bei der Gemeinde un-

ter Einschluss des Bürgermeisters und Pfarrers bis 

zur autonomen Antifa. Alle Formen antifaschisti-

scher Aktivität haben ihre Legitimität – Ausgrenzung 

darf es in keine Richtung geben! Das heißt vor allem: 

keine Distanzierung von der autonomen Antifa – Wi-

derstand gegen die Wiedergänger der Faschismus ist 

auf allen Ebenen notwendig!  

Antifaschistische Bündnisse müssen auf einer mög-

lichst breiten Grundlage stehen. Das Bündnis „Un-

teilbar“ geht hier in die richtige Richtung. Dort sind 

eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Organisationen, 

Sozialverbände, linker und demokratischer Parteien, 

Gewerkschaften, kirchlicher Gruppen und Migran-

tenverbände vereint im Kampf gegen rechts, aber 

auch gegen soziale Ausgrenzung. Am kommenden 
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Sonnabend ruft „Unteilbar“ zur nächsten bundes-

weiten Großdemonstration in Dresden auf. Im Aufruf 

heißt es: „Gemeinsam stellen wir uns gegen Diskri-

minierung, Verarmung, Rassismus, Sexismus, Ent-

rechtung und Nationalismus! Wir lassen nicht zu, 

dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinan-

der ausgespielt werden und ergreifen die Initiative“ 

– Dem kann ich mich nur anschließen!  

Antikapitalismus oder das Bekenntnis zum Sozialis-

mus darf keine Eintrittshürde für breite Bündnisse 

gegen rechts, gegen die AfD und die Neonazis sein. 

Aber die konsequent linken, antikapitalistischen und 

sozialistischen Kräfte in solchen Bündnissen dürfen 

sich auch nicht im Namen der Einheit den Mund ver-

bieten und die Hände binden lassen. Wir sollten nicht 

bei bloßen moralischen Appellen gegen Rassismus 

und Faschismus stehen zu bleiben. Wir müssen viel-

mehr aufzeigen, dass die Wurzeln dieser Übel im Ka-

pitalismus selbst liegen. Darum ende ich mit den be-

rühmten Worten aus dem Schwur der Überlebenden 

des KZ Buchenwald von 1945: „Die Vernichtung des 

Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der 

Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Frei-

heit ist unser Ziel.“ 
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Grundrechte gelten auch für Fußballfans und Rocker 

von Ulla Jelpke 

 

Wenn Law-and-order-Politiker nach Gesetzes-

verschärfungen rufen und Grundrechte ein-

schränken wollen, dann werden die geforderten 

Maßnahmen gerne mit vermeintlichen Gefähr-

dungen durch Bevölkerungsgruppen gerechtfer-

tigt, die in der Mehrheitsgesellschaft eh schon 

einen schlechten Ruf haben oder zumindest 

über keine große Lobby verfügen. Doch wenn 

neue Gesetze oder Gesetzesverschärfungen 

einmal beschlossen wurden, dann werden sie 

bei Bedarf auf immer größere Teile der Bevölke-

rung ausgeweitet. Deswegen habe ich stets be-

tont: Grundrechte gelten für alle, auch für Be-

völkerungsgruppen, die in der Mehrheitsgesell-

schaft auf Ausgrenzung und Ablehnung stoßen.  

 

Fußballfans als Versuchskaninchen für 

den Überwachungsstaat 

Sportliche Großereignisse sind für innenpoliti-

sche Scharfmacher immer wieder eine Gelegen-

heit, ihre Überwachungsphantasien zu realisie-

ren. 

„Wenn die Welt als Gast zu Freunden kommt, wie 

das offizielle Motto der Fußball-WM lautet, dann 

hat sie es mit einem Gastgeber zu tun, der voller 

Misstrauen ist und seine Gäste wie Schwerverbre-

cher behandelt“, 

beklagte ich in einer Bundestagsrede am 6. April 

2006. Denn rund eine Viertelmillion Menschen 

wurden im Vorfeld der Fußball-Weltmeister-

schaft 2006 in Deutschland einer rigiden Sicher-

heitskontrolle unterzogen. Bevor jemand eine 

Bratwurst verkaufen, eine Toilette reinigen oder 

ein Taxi fahren durfte, wurden erst einmal der 

Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt und 

die Länderpolizeien auf ihn angesetzt. Für diese 

riesige Datensammlung fehlte gleichzeitig jede 

Rechtsgrundlage. Ich machte in der Rede deut-

lich:  

„Es handelt sich nicht nur um eine Beschäftigungs-

therapie für offenbar unausgelastete Behörden. Es 

handelt sich vielmehr um einen gigantischen Feld-

versuch in Sachen Kontrolle, Schnüffelei und Re-

pression, in dem Hunderttausende von Menschen zu 

Versuchskaninchen werden.“ 

Denn das penible und undemokratische Akkre-

ditierungsverfahren war eingebettet in einen Si-

cherheitsdiskurs, der die Grundrechte ein-

schränken wollte. Dazu gehörte, dass die Grenz-

kontrollen im Schengen-Raum wieder hochge-

fahren werden, dass Fans aus islamischen Län-

dern besonders streng geprüft wurden und die 

privaten Veranstalter von Public Viewings dazu 

angehalten wurden, sämtliche Zuschauer auf Vi-

deo festzuhalten. 

 

 

Abb. 12  Diskussion über Fanpolitik organisiert 

über das Fanprojekt des BVB Dortmund am 12. 

September 2013 in der „Irgendein Sponsor 

Lounge“ des Westfalenstadions in Dortmund 

Während im immer weiter durchkommerziali-

sierten Fußball Milliardengewinne durch Fern-

sehübertragungsrechte gemacht werden, sehen 

sich aktive Fußballfans, die zur Unterstützung 
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ihrer Vereine allwöchentlich in die Stadien pil-

gern, zunehmend dämonisiert und kriminali-

siert. 

"Fankultur darf nicht übertriebenem Sicherheits-

denken geopfert werden. Denn wer Fußballstadien 

in Hochsicherheitstrakte verwandeln will, tötet den 

Spaß am Sport“, 

erklärte ich daher am 1. Juni 2012 zu Überlegun-

gen der Innenministerkonferenz für weitere 

Überwachungsmaßnahmen in Fußballstadien. 

Geforderte Maßnahmen wie biometrische Ein-

lasskontrollen in den Stadien und elektronische 

Fußfesseln gegen vermeintlich gewalttätige 

Fußballbans können sich schnell als Einfallstor 

zur Überwachung und Gängelung weiterer Be-

völkerungsgruppen erweisen, wie etwa bei an-

deren Großveranstaltungen, aber auch De-

monstrationen. Und ich fügte hinzu:  

„Gewalt im Umfeld von Fußballspielen lässt sich 

nur gemeinsam mit den Vereinen und ihren Fans in 

den Griff kriegen. Eine gut organisierte Fanszene ist 

die beste Garantie für eine Ächtung gewalttätiger 

Übergriffe beim Kick." 

Fanpolitik war Thema einer Diskussion, die die 

Fanabteilung und das Fanprojekt des BVB Dort-

mund am 12. September 2013 in der „Irgendein 

Sponsor Lounge“ des Westfalenstadions organi-

siert hatten. Geladen waren Vertreterinnen und 

Vertreter aller fünf damals im Bundestag vertre-

tenen Parteien (die AfD gehörte zum Glück noch 

nicht dazu) sowie der Piraten. Viel Applaus be-

kam ich von den BVB-Fans für die Forderung 

nach einer Kennzeichnungspflicht für die Polizei, 

vor der sich die meisten Bundesländer noch mit 

fadenscheinigen Argumenten drücken. 

Kritik übte ich regelmäßig an der Datei „Gewalt-

täter Sport“ der Polizei aus. So erklärte ich wäh-

rend einer Diskussion im Fernsehsender Phoe-

nix am 20.Juni 2016 zum Thema „In Zeiten von 

Terror und Hooligangewalt – wie reagiert der 

Rechtsstaat“, dass zahlreiche in dieser Datei er-

fasste Personen sich nichts zu Schulden kom-

men ließen, sondern „einfach nur zur falschen 

Zeit am falschen Ort“ waren. Wer in dieser Poli-

zeidatei erfasst wird, wird darüber nicht infor-

miert und kann sich nicht rechtlich wehren und 

eine Löschung beantragen. 

 

Keine Kollektivhaftung für Rocker 

Sogenannte Rockerkriminalität sorgt immer 

wieder für Schlagzeilen. Dabei geht unter, dass 

die Masse der Mitglieder von Motorradclubs 

keineswegs aus Kriminellen besteht. Daher wi-

dersetzte sich DIE LINKE auch einer Änderung 

des Vereinsgesetzes im Januar 2017, die faktisch 

alle Mitglieder eines Rockerclubs in Kol-

lektivhaftung für einige schwarze Schafe in ihren 

Reihen nahm. So kam ich in Kontakt mit der Ro-

ckerszene und veröffentlichte wohl als erste 

und einzige Linken-Abgeordnete auch eine Ko-

lumne dazu in deren clubübergreifendem „Zent-

ralorgan“ Bikers News.  

 

 

Abb. 13 Abschlusskundgebung der 12. Stern-

fahrt der Biker Union 2017 
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Ich wurde auch eingeladen, eine Rede zur 

Schlusskundgebung der 12. Sternfahrt der Biker 

Union am 27. August 2017 in Berlin zu halten: 

Liebe Motorradfreunde, Biker und Rocker, 

ich freue mich sehr, heute hier auf der Abschluss-

kundgebung eurer 12. bundesweiten Sternfahrt in 

Berlin zu sein. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, 

dass eine Bundestagsabgeordnete der Linkspartei 

auf so einer Veranstaltung spricht.  

Doch es gibt durchaus einiges, was uns – DIE 

LINKE. und die Bikerszene – verbindet. Das sind zu-

erst einmal Werte wie Freiheit und Solidarität – 

Werte, die ihr in euren Clubs lebt und die wir im Par-

lament verteidigen. Uns eint auch ein gewisses Re-

bellentum gegen die bürgerliche Scheinmoral. Und 

auch wir wissen aus eigener leidvoller Erfahrung, 

wie es ist, als Schmuddelkinder ausgegrenzt zu wer-

den, weil wir uns nicht der angepassten Mehrheit un-

terwerfen wollen.  

Die Biker-Szene ist seit einigen Jahren zum regel-

rechten Experimentierfeld der Sicherheitsbehörden 

geworden. Im Jahr 2010 vereinbarten Sicherheitsbe-

hörden von Bund und Ländern eine sogenannte ganz-

heitliche ‚Bekämpfungsstrategie Rockerkriminali-

tät‘. Seither können wir eine deutlich gesteigerte Ak-

tivität gegen Motorradclubs erkennen.  

Schaut man sich dieses Papier genauer an, wird 

deutlich: nicht die Rockerkriminalität, sondern die 

Rocker als Ganzes sollen hier mit zweifelhaften Maß-

nahmen bekämpft werden. Da soll zum Beispiel Ein-

fluss auf die Medien genommen werden, um die Öf-

fentlichkeit für ein konsequentes Vorgehen der Poli-

zei gegen Rocker zu sensibilisieren. Im Klartext: hier 

wird ein Feindbild aufgebaut und das subjektive Si-

cherheitsempfinden der Bevölkerung manipuliert. 

Den Bürgern wird ganz gezielt Angst vor Rockern ge-

macht, um dann Eingriffe in deren Grundrechte zu 

legitimieren.  

So ein Grundrechtseingriff war die jüngste Verschär-

fung des Vereinsgesetzes im Frühjahr. Ihr kennt die 

neue Regel: wenn eine einzelne Ortsgruppe eines Bi-

ker-Clubs verboten wurde, dann darf das Logo des 

Clubs auch von allen anderen Mitgliedern bundes-

weit nicht mehr verwendet werden. Das ist doch 

schlicht und einfach eine unzulässige Sippenhaftung!  

Auch verfassungsrechtlich ist das äußerst bedenk-

lich. Denn hier wird das vom Grundgesetz geschützte 

Recht auf Vereinigungsfreiheit angegriffen.  

DIE LINKE. wollte bei einer solchen Grund-

rechtseinschränkung nicht mitziehen. Darum hatten 

wir eine Anhörung im Innenausschuss des Bundesta-

ges beantragt. Während die anderen Fraktionen Po-

lizisten oder Rechtswissenschaftler als Sachverstän-

dige benannten, holten wir uns Michael Ahlsdorf von 

den Biker-News als unseren Experten. Denn wir 

wollten auch der Biker-Szene selbst eine Stimme im 

Bundestag geben. 

Diese Anhörung war übrigens eine der seltenen Ge-

legenheiten, bei der Vertreter der großen Ro-

ckerclubs gemeinsam anwesend waren. Das war 

auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Rocker im 

Bundestag, das gibt es ja nicht alle Tage. Aber ein 

bisschen gerockt zu werden, ist nicht das Schlech-

teste, was unserem Parlament passieren kann. Ich 

kann Euch ganz persönlich sagen, als ich schmale 

Person mitten unter diesen breitschultrigen Bikern 

stand, habe ich mich ganz wohl gefühlt. Und Ihr 

könnt Euch vorstellen, dass ich sehr froh war, dass 

das Ganze nicht in einer Massenschlägerei endete, 

sondern alle Anwesenden darauf konzentriert waren, 

in der Sache zusammenzuarbeiten. 

 

 

Abb. 14 Erstes Zusammentreffen von Vertretern 

der führenden Motorradclubs in Deutschland 

seit Jahren zur Anhörung im Innenausschuss 

2016 

Ich begrüße es ausdrücklich, dass sich die Clubs an-

schließend über alle bestehenden Differenzen hinweg 

zum gemeinsamen Gang vor das Bundesverfassungs-

gericht in Karlsruhe entschieden haben. Und ich 

hoffe sehr, dass die Verfassungsrichter diesen popu-

listischen Schnellschuss beim Vereinsrecht wieder 

kippen werden.  

Grundrechtseinschränkungen werden immer zuerst 

gegen gesellschaftliche Gruppierungen ins Feld ge-

führt, die keine starke Lobby haben. Mal sind es 
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Flüchtlinge, dann Fußball-Ultras oder eben Biker. 

Doch wenn die Gesetzesverschärfungen einmal da 

sind, dann bekommen sie ganz andere Gruppierun-

gen ebenfalls zu spüren. Das gilt auch für die Ver-

schärfung des Vereinsrechts, die längst nicht nur Ro-

cker treffen kann. 

Ich denke hier an friedliche Fußballfans, die plötzlich 

ein Vereinslogo nicht mehr tragen dürfen, weil dies 

auch von einer verbotenen Hooligan-Truppe genutzt 

wurde. Oder stellen wir uns einmal vor, irgendwo 

wird eine antifaschistische Gruppe verboten. Dann 

könnte bundesweit das Zeigen des bekannten Antifa-

Symbols mit den beiden Fahnen im Kreis untersagt 

werden.  

Nur auf den ersten Blick ist die jüngste Verschärfung 

des Vereinsrechts also eine Lex Rocker. 

Das alles heißt nicht, dass ich an der Rockerszene 

gar nichts auszusetzen hätte. Das gilt vor allem für 

das Frauenbild, das Ihr in Euren Medien vermittelt. 

Links und emanzipatorisch ist das nicht gerade.  

Und machen wir uns nichts vor. Natürlich gibt es Kri-

minalität in der Rockerszene. Einige Rockerclubs 

bieten sogar einen Deckmantel für schwere Strafta-

ten wie Menschenhandel oder Drogenhandel. Es 

sollte im Interesse der Clubs selber liegen, sich kon-

sequent von ihren kriminellen Mitgliedern zu tren-

nen. Denn niemand darf sich für schmutzige Ge-

schäfte hinter seiner Kutte verstecken! Das sollte 

schon der eigene Ehrencodex der Biker-Clubs ver-

bieten! 

Wenn ein Rocker tatsächlich kriminell ist, dann gibt 

es das Strafrecht. Und wenn ein Rockerclub in Gänze 

kriminell ist, dann gehört er verboten. Doch wenn 

sich dieser Nachweis gegen den gesamten Klub nicht 

strafrechtlich erbringen lässt, muss gegenüber den 

einzelnen Mitgliedern die Unschuldsvermutung gel-

ten! Das ist ein Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit! 

Das Motto eurer Sternfahrt lautet „Gemeinsam fah-

ren – Gemeinsam Kämpfen für unsere Rechte“. Ich 

versichere euch: Dort, wo eure Rechte eingeschränkt 

werden, steht DIE LINKE. an eurer Seite!  

Denn Grundrechte gelten für alle! Auch für Biker!  

Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Ab-

schluss eurer Sternfahrt und eine sichere Heimreise!  
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Gerechtigkeit für die Opfer des Kalten Krieges 

von Ulla Jelpke 

 

Im Jahr 1969 versprach Bundeskanzler Willy 

Brandt: „Mehr Demokratie wagen“. Im eklatan-

ten Widerspruch dazu verabschiedeten die Mi-

nisterpräsidenten der Länder unter Vorsitz von 

Willy Brandt am 28. Januar 1972 den sogenann-

ten Radikalenerlass. In den folgenden Jahren 

wurden ca. 3,5 Millionen Bewerberinnen und 

Bewerber für den öffentlichen Dienst vom Ver-

fassungsschutz überprüft. Personen, die nach 

Ansicht des Geheimdienstes „nicht die Gewähr 

bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokrati-

sche Grundordnung einzutreten“, etwa weil sie 

sich gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsge-

setze, das Wiedererstarken alter Nazis engagiert 

hatten oder Mitglieder einer kommunistischen 

Partei waren, wurden aus dem öffentlichen 

Dienst entfernt oder gar nicht erst eingestellt. 

Angehende Lehrerinnen und Lehrer waren 

ebenso betroffen wie Briefträger. 1995 hatte 

der Europäische Gerichtshof für Menschen-

rechte (EMGR) in Straßburg im Falle einer we-

gen ihres Engagements in der DKP aus dem 

Schuldienst entlassenen Beamtin entschieden, 

dass der Radikalenerlass gegen die Menschen-

rechte auf Meinungs- und Koalitionsfreiheit so-

wie das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ver-

stößt. Für die Bundesregierung ist dieses Urteil 

bis heute kein Grund, den Radikalenerlass abzu-

schaffen. Es handle sich bei dem Urteil um einen 

Einzelfall. Daher „besteht auch weiterhin keine 

Veranlassung, allgemeine Konsequenzen aus 

dem Urteil des EGMR vom 26. September 1995 

im Fall Vogt zu ziehen“, heißt es in der Antwort 

der Bundesregierung auf meine Kleine Anfrage 

zur gegenwärtigen und früheren Berufsverbots-

praxis (BT-Drucksache 16/6128) im Jahr 2007. 

Gemeinsam mit der bildungspolitischen Spre-

cherin Nele Hirsch erklärte ich damals zur Ant-

wort der Bundesregierung:  

„Die Bundesregierung hält Berufsverbote für poli-

tisch unliebsame Bewerber zum Öffentlichen Dienst 

weiterhin für gerechtfertigt. … Berufsverbote blei-

ben ein Damoklesschwert zur Disziplinierung poli-

tisch unliebsamer Beamter und Bewerber zum öf-

fentlichen Dienst.“ 

Aktueller Anlass der Anfrage war ein Berufsver-

bot gegen den Heidelberger Lehrer Michael 

Csaszkoczy. Aufgrund seines Engagements in ei-

ner antifaschistischen Initiative wurde ihm die 

Übernahme in den Beamtenstatus in Hessen 

und Baden-Württemberg verweigert. In diesem 

Fall gelang es dem Betroffenen, das Berufsver-

bot gerichtlich zu kippen, er unterrichtet seit 

2007 an einer Realschule. Wenn auch im Einzel-

fall Gerechtigkeit hergestellt wurde, so bleiben 

die Berufsverbote ein trauriges Relikt des kalten 

Krieges. Ich erklärte daher:  

„Diese autoritären und europaweit einzigartigen 

Maßregelungen gegen linke und antifaschistisch en-

gagierte Bürgerinnen und Bürger gehören endlich 

in die Mottenkiste der Geschichte.“ 

Nicht nur die Berufsverbote, auch das bis heute 

gültige Verbot der Kommunistischen Partei 

Deutschlands (KPD) und der Freien Deutschen 

Jugend (FDJ) sind Überbleibsel des Kalten Krie-

ges. In einem Beitrag für die Zweiwochenschrift 

Ossietzky (Heft 16/2014) beschrieb ich anläss-

lich einer parlamentarischen Anfrage (BT-Drs. 

18/2152), wie die Bundesregierung den Opfern 

bis heute Gerechtigkeit verweigert: 

Antikommunismus ohne Verfallsdatum 

Geht es nach der Bundesregierung, dann dauert der 

Kalte Krieg bis in alle Ewigkeit fort. Das wurde jetzt 

in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Links-

fraktion zur „Aufarbeitung der Berufsverbote und 

Aufhebung des KPD-Verbots“ deutlich. 

Am 19. Mai 2014 hatten der Vorsitzende der Vereini-

gung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BdA, 

Heinrich Fink, und Peter Dürrbeck von der Initiativ-

gruppe für die Rehabilitierung der Opfer des Kalten 

Krieges dem Petitionsausschuss des Bundestages 
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eine von mehr als 3000 Personen unterzeichnete Pe-

tition zur Aufhebung des Verbotsurteils gegen die 

Kommunistische Partei Deutschlands aus dem Jahr 

1956 vorgelegt. Das KPD-Verbot sei ein mit einer 

Demokratie unvereinbares Relikt des Kalten Krieges, 

das sich gegen Antifaschisten richte, argumentierten 

die Einreicher der Petition. Das vom Bundesverfas-

sungsgericht ausgesprochene Parteiverbot gegen-

über der KPD wirke „ohne zeitliche Grenze als Fest-

stellung der Verfassungswidrigkeit mit der Folge der 

Auflösung der KPD und des Verbots von Ersatzorga-

nisationen“, erklärt die Bundesregierung nun unter 

Berufung auf Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes 

in Verbindung mit Paragraph 46 des Bundesverfas-

sungsgerichtsgesetzes. „Eine Aufhebung des Partei-

verbots beziehungsweise ein Wiederaufnahmeverfah-

ren ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht 

vorgesehen.“ Sollte der Petitionsausschuss dieser 

Rechtsauffassung der Bundesregierung folgen, muss 

das Verbot weiterbestehen. 

Auf die Frage, inwieweit die im Jahr 1956 – zur 

Hochzeit des Kalten Krieges und der Teilung 

Deutschlands – benannten Verbotsgründe weiterhin 

für gültig erachtet werden, verweigert die Bundesre-

gierung unter Verweis auf die Unabhängigkeit der 

Richter die Antwort. Auch zu möglichen Gefahren für 

die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die 

ein Festhalten am KPD-Verbot rechtfertigen könn-

ten, will sich die Regierung nicht äußern. Sie nehme 

„weder zu einer Verfassungsfeindlichkeit einer nicht 

mehr existenten Partei noch zu hypothetischen, zu-

künftigen Sachverhalten Stellung“, so die Antwort 

der Regierung. Ganz so hypothetisch scheint die 

Frage allerdings nicht zu sein. Schließlich ermittelte 

das Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr in zwei 

nicht näher ausgeführten Fällen im Zusammenhang 

mit dem KPD-Verbot. 

Aufgrund des KPD-Verbots leiteten Staatsanwälte in 

den 50er und 60er Jahren bis zu 200.000 Ermitt-

lungsverfahren ein, es erfolgten zwischen 7000 und 

10.000 Verurteilungen. Zahlreiche in den Verdacht 

kommunistischer Aktivität geratene Menschen verlo-

ren – auch durch Denunziationen des Verfassungs-

schutzes – ohne Verurteilung ihre Arbeitsplätze. Mit 

der Feststellung, sie sehe keine Veranlassung, das 

KPD-Verbotsurteil in Frage zu stellen, verweigert 

die Bundesregierung die Antwort auf die Frage, ob 

infolge des KPD-Verbots Unrecht geschehen sei und 

welche Möglichkeiten für eine Rehabilitierung dieser 

Opfer des Kalten Krieges beständen. 

Wissen wollte die Linksfraktion auch, in welchen EU-

Mitgliedsstaaten vergleichbare Verbote kommunisti-

scher Parteien bestanden oder noch bestehen. Doch 

will die Bundesregierung „keine verwertbaren Er-

kenntnisse“ besitzen. Bereits eine schnelle Internet-

recherche hätte hier geschichtlichen Nachhilfeunter-

richt leisten können. Zum Zeitpunkt des KPD-Verbots 

waren in Europa kommunistische Parteien nur in den 

damals noch nicht der Europäischen Gemeinschaft 

angehörenden faschistischen Diktaturen von Franco 

in Spanien und António Oliveira Salazar in Portugal 

verboten. Nach dem Sturz der Diktaturen wurden die 

kommunistischen Parteien in diesen Ländern wieder 

legalisiert und spielen bis heute eine Rolle in der na-

tionalen Politik. Nach dem Militärputsch 1967 muss-

ten auch die griechischen Kommunisten in den Un-

tergrund gehen. Heute sind kommunistische Parteien 

in einer Reihe ost- und südosteuropäischer Staaten 

als Nachfolgeorganisationen der ehemaligen Staats-

parteien verboten oder Verfolgung ausgesetzt. 

Zwar wurde 1968 mit der Deutschen Kommunisti-

schen Partei (DKP) wieder eine kommunistische 

Partei in der Bundesrepublik zugelassen. Doch mit 

dem sogenannten Radikalenerlass durch eine Minis-

terpräsidentenkonferenz unter Vorsitz von Bundes-

kanzler Willy Brandt (SPD) am 28. Januar 1972 

wurde deren Mitgliedern ebenso wie zahlreichen an-

deren Aktivisten der radikalen Linken eine Anstel-

lung im Öffentlichen Dienst verwehrt. Rund 3,5 Mil-

lionen Anwärter für den Öffentlichen Dienst wurden 

fortan vom Verfassungsschutz auf ihre politische Zu-

verlässigkeit überprüft, es erfolgten 11.000 offizielle 

Berufsverbote, 2200 Disziplinarverfahren, 1250 Ab-

lehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen 

aus dem Öffentlichen Dienst. Für viele Betroffene er-

geben sich heute erhebliche finanzielle Nachteile bei 

der Rentenzahlung, da sie ihren erlernten Beruf etwa 

als Lehrer nicht oder lange Zeit nicht ausüben durf-

ten. 

1979 wurden die Regelanfragen beim Geheimdienst 

auf Bundesebene und später auch von den Ländern 

eingestellt. Der Europäische Gerichtshof für Men-

schenrechte in Straßburg verurteilte am 26. Septem-

ber 1995 im Falle Dorothea Vogt, dass der Radika-

lenerlass gegen die Menschenrechte der Meinungs- 

und Koalitionsfreiheit sowie das Prinzip der Verhält-

nismäßigkeit verstoße. Altbundeskanzler Willy 

Brandt bezeichnete den von ihm mitgetragenen Radi-

kalenerlass als „Irrtum“ und erklärte es zum „demo-

kratisch-rechtsstaatlichen Gebot“, die „negativen 

Folgen des einstigen Ministerpräsidentenbeschlusses 

zu bereinigen.“ 
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Eine Vorreiterrolle spielt hier der Niedersächsische 

Landtag. Dort wurde am 15. Mai 2014 mit den Stim-

men der oppositionellen CDU und FDP ein von der 

rot-grünen Regierungskoalition eingebrachter An-

trag auf Einsetzung einer Kommission zur Aufarbei-

tung der Schicksale der von Berufsverboten betroffe-

nen Personen und der Möglichkeit ihrer Rehabilitie-

rung beschlossen. „Statt Zivilcourage und politisches 

Engagement zu fördern, wurde Duckmäusertum er-

zeugt und Einschüchterung praktiziert“, heißt es in 

dem Antrag zu den Folgen des Radikalenerlasses. 

Doch für die schwarz-rote Bundesregierung ist die 

niedersächsische Initiative kein Anlass, ihre bishe-

rige Haltung zu überdenken. Die Einsetzung einer 

entsprechenden Kommission auf Bundesebene sei 

nicht geplant, heißt es in der Antwort auf die Anfrage 

der Linksfraktion. Auch an den Grundsätzen für die 

Prüfung der Verfassungstreue, die dem Staat bis 

heute die Möglichkeit von Berufsverboten bietet, will 

sie weiter festhalten. Das KPD-Verbot und die Be-

rufsverbotsoption bleiben damit auch in Zukunft In-

strumente einer präventiven Konterrevolution gegen 

sozialen Protest. 

Fast 50 Jahre nach Einführung des Radikalener-

lasses bleiben die Forderungen der davon Be-

troffenen aktuell, den Radikalenerlass generell 

und bundesweit offiziell aufzuheben, alle Be-

troffenen vollumfänglich zu rehabilitieren und 

zu entschädigen, und die Folgen der Berufsver-

bote und ihre Auswirkungen auf die demokrati-

sche Kultur wissenschaftlich aufzuarbeiten. Zu-

gleich gilt es Versuchen der Regierenden entge-

genzutreten, unter dem Vorwand der Bekämp-

fung von Rechtsextremismus den Verfassungs-

schutz erneut zur Durchleuchtung von Bewer-

berinnen und Bewerbern auf bestimmte Positi-

onen im Öffentlichen Dienst, etwa in der Justiz-

verwaltung und Polizei, einzusetzen. Nazis ha-

ben dort natürlich nichts verloren – aber einen 

neuen Radikalenerlass brauchen wir definitiv 

nicht, auch nicht unter vermeintlich antifaschis-

tischen Vorzeichen. Denn treffen würde es am 

Ende doch wieder die wenigen Linken, die sich 

um solche Stellen bewerben und nicht die Anhä-

nger der AfD. 

 

 

Pressezensur durch den Verfassungs-

schutz 

Antikommunismus scheint rund 30 Jahre nach 

dem Ende des Kalten Krieges weiterhin das trei-

bende Motiv hinter der Nennung der jungen 

Welt als einziger Tageszeitung im Jahresbericht 

des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu sein. 

Dadurch erleidet die Zeitung, die nicht nur ein 

journalistisches Produkt, sondern auch ein wirt-

schaftliches Unternehmen ist, deutliche wettbe-

werbsrechtliche Nachteile. Auf meine Kleine An-

frage „Presse- und wettbewerbsrechtliche Be-

hinderung durch Nennung der Tageszeitung 

junge Welt im Verfassungsschutzbericht“ (BT-

Drs. 19/28956) hat die Bundesregierung im 

Frühjahr 2021 offen zugegeben, dass die Ge-

heimdienstüberwachung darauf abzielt, der jun-

gen Welt den „Nährboden“ zu entziehen. Weil 

die unbequeme linke Tageszeitung aus Sicht der 

Bundesregierung zu viel „Relevanz“ und „Wir-

kungsmächtigkeit“ besitzt, soll ihr ökonomi-

scher Schaden zugeführt werden. Im Jargon des 

Kalten Krieges erklärte die Bundesregierung die 

marxistische Ausrichtung der jungen Welt an 

sich bereits für verfassungsfeindlich. Der posi-

tive Bezug auf Marx, Engels und Rosa Luxem-

burg wird der Zeitung ebenso zur Last gelegt, 

wie die Analyse, dass wir in einer Klassengesell-

schaft leben, und die solidarische Haltung zum 

sozialistischen Kuba.  

Als ehemalige Redakteurin und regelmäßige Au-

torin der jungen Welt liegt mir diese linke Tages-

zeitung natürlich besonders am Herzen. Doch 

die Begründung der Bundesregierung für die 

Überwachung der Zeitung ist so skandalös, dass 

darin ein Angriff auf die Pressefreiheit gesehen 

werden muss – unabhängig davon, wie man zur 

politischen Ausrichtung der jungen Welt steht. 

Hier geht es um die Verteidigung eines Grund-

rechts gegen staatliche Gesinnungszensur. 

Denn eine Pressezensur durch den Geheim-

dienst darf es nicht geben! 

  



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                    S e i t e  | 78 

Strafvollzug humanisieren! 

von Ulla Jelpke 

 

Glaubt man den reißerischen Meldungen der 

Boulevardpresse, dann gleichen manche Ge-

fängnisse Hotels. Schwerkriminelle Gewalttäter 

werden wie feine Gäste behandelt – und kön-

nen bei nächster Gelegenheit mühelos türmen. 

Oder sie werden vorzeitig entlassen und sofort 

wieder rückfällig. Schnell ertönt der Ruf der 

Stammtische nach Strafverschärfungen, nach 

„Wegschließen für immer“ – und willig stimmen 

manche Innenpolitiker in diesen Ruf ein, um in 

laufenden Wahlkämpfen noch ein paar Punkte 

zu machen. Jahrzehntelang war ich als ehren-

amtliche Strafvollzugshelferin aktiv. Daher weiß 

ich aus eigener Anschauung, dass die Realität in 

den Knästen eine gänzlich andere ist, als die 

Boulevardpresse uns glauben machen will. 

Regelmäßig kooperierte ich mit Vertretern von 

Gefangenen(hilfs)organisationen wie der Inte-

ressenvertretung Inhaftierter IvI und der Gefan-

genengewerkschaft GG/BO sowie der Roten 

Hilfe, die mich auf Missstände in den Knästen 

hinwiesen. Ich erhielt fast jede Woche Briefe 

von Gefangenen, die ihr Recht nutzen, mir als 

Abgeordnete unzensiert und unkontrolliert von 

der Gefängnisleitung zu schreiben. Aber obwohl 

sie dieses Recht – in der Theorie - haben, kommt 

es immer wieder vor, dass JVA-Bedienstete 

meine Briefe trotz deutlicher Kennzeichnung als 

Abgeordnetenpost öffnen und wohl auch lesen. 

Als „bedauerliche Versehen“ entschuldigen die 

Anstaltsleiter regelmäßig solche unzulässigen 

Eingriffe, wenn ich mich beschwere. 

Einige der Gefangenen erhofften sich Hilfe an-

gesichts von Schikanen durch die Anstaltslei-

tung. Andere wollten auf Missstände und Skan-

dale hinter Gittern hinweisen oder sie setzten 

sich für erkrankte oder von Abschiebung be-

drohte Mitgefangene ein. Manche baten um 

rechtlichen Rat oder ausgedruckte Gesetzes-

texte, um selbst für ihre Rechte zu kämpfen. Ein-

zelne Gefangene wollten auch in die Linkspartei 

eintreten und Wahlkampf hinter Gittern ma-

chen. Und manche Gefangene wollten einfach 

nur ihr Herz ausschütten. Mit einzelnen Lang-

zeitgefangenen ergab sich so eine teilweise über 

Jahre andauernde „Brieffreundschaft“. 

Entgegen einer landläufigen Meinung wollten 

mich die Gefangenen, die sich an mich wandten, 

nicht von ihrer Unschuld überzeugen. Es ging 

ihnen meist nicht um die sofortige Freiheit, son-

dern um ihre Rechte hinter Gittern. Geklagt 

wurde über die Ausbeutung bei der Arbeit zu 

Billiglöhnen – aber Klagen betrafen auch den 

Verlust dieser Arbeitsplätze als einziger Mög-

lichkeit, überhaupt etwas Geld für privaten Kon-

sum zu verdienen. Immer wieder beschwerten 

sich Gefangene über willkürliche Eingriffe in ihr 

weniges Eigentum. Einem Gefangenen in der 

JVA Bruchsal wurde angeblich aus Hygienegrün-

den der Kaffeevorrat weggeschüttet, einem an-

deren im gleichen Knast wurde angeblich aus 

Gründen der öffentlichen Ordnung untersagt, 

ein Bild der Sozialistin Rosa Luxemburg in seine 

Zelle zu hängen. Gefangene aus der teilprivati-

sierten JVA Burg in Sachsen-Anhalt beklagten 

sich über Wucherpreise für Waren, die sie nur 

von privaten Monopolanbietern beziehen kön-

nen. Gefangene, die neu in diese Anstalt verlegt 

wurden, durften nicht einmal ihre eigenen 

elektrischen Geräte aus der vorigen JVA mitneh-

men, sondern wurden gezwungen, sich teure 

neue anzuschaffen. Gerade Gefangene aus Burg 

beklagten zudem, dass sie keine Gesetzestexte 

zur Verfügung hatten und ihnen teilweise sogar 

der Besitz solcher Texte ausdrücklich verwehrt 

wurde. Offensichtlich sollten die Gefangenen so 

daran gehindert werden, ihre Rechte einzukla-

gen.  
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Denn bürgerschaftliches Engagement und Ei-

genaktivität sind im Knast nicht erwünscht. Häu-

fige Eingaben, Dienstaufsichtsbeschwerden o-

der Anzeigen werden in allen Knästen mit will-

kürlichem Arbeitsverbot, Einkaufs- und Freizeit-

sperre geahndet. Willkür der JVA-Leitungen und 

des Personals bekommen vor allem solche Ge-

fangenen zu spüren, die sich nicht nur für ihre 

eigenen Rechte, sondern auch für die ihrer Mit-

gefangenen einsetzen. Ein solches Engagement 

wird in der Regel nicht als positive Sozialprog-

nose im Sinne einer Resozialisierung gewertet, 

sondern im Gegenteil als Uneinsichtigkeit und 

Querulantentum. „Obwohl ich mir im Vollzug 

absolut nichts habe zuschulden kommen lassen, 

vertritt der Richter die Auffassung, ich solle mich 

erst mal noch geraume Zeit im offenen Vollzug 

beanstandungsfrei verhalten. Das heißt im 

Rückschluss nichts anderes als das: Wer sein 

Klage- und Beschwerderecht in Anspruch 

nimmt, der/die verhält sich nicht beanstan-

dungsfrei“, schrieb mir ein wegen Bankraubes 

Inhaftierter, dessen Hoffnung auf Haftentlas-

sung nach Verbüßung von zwei Dritteln der 

Haftzeit sich zerschlagen hatte. Der Grund der 

negativen Entscheidung war offensichtlich das 

Engagement des Gefangenen in der „Interes-

senvertretung Inhaftierter“. 

Oftmals schrieb ich JVA-Leitungen an und ver-

wandte mich für einzelne Gefangene oder bat 

um Auskunft bezüglich der mir von den Gefan-

genen mitgeteilten Vorfälle und Probleme. Im-

mer wieder konnte ich so dazu beitragen, Ge-

fangenen zu ihren Rechten zu verhelfen und 

Schikanen abzuwenden.  

Eine Gesellschaft ohne Knäste – das war einmal 

eine Utopie der radikalen Linken und auch der 

frühen Grünen. Heute dagegen scheint das 

Thema Knast kaum noch eine Rolle bei Linken zu 

spielen, wenn es ihnen nicht der politische Geg-

ner aufzwingt. Auch innerhalb der Linkspartei 

hörte ich Ermahnungen, nicht mit den „Schmud-

delkindern“ zu spielen. Man ignorierte Hilferufe 

aus den Knästen und quittierte den Wunsch 

nach politischem Engagement von Gefangenen 

mit Hilflosigkeit. Oder man verwies gleich auf 

eine vormodern anmutende Bestimmung im 

Partei- und Strafvollzugsgesetz, die es Gefange-

nen ab einem Jahr Haft verbietet, Mitglied einer 

Partei zu sein. Dagegen halte ich es mit den 

Worten des früheren Bundespräsidenten Gus-

tav Heinemann, wonach Strafgefangene als 

„Staatsbürger hinter Gittern“ verstanden wer-

den sollten – mit allen Rechten außer der Frei-

zügigkeit, dafür aber mit dem verfassungsmäßig 

verbürgten Recht auf Resozialisierung. 

Mit der Föderalismusreform wurde 2006 der 

Strafvollzug zur Angelegenheit der Bundeslän-

der erklärt. Dennoch versuchte ich immer wie-

der, etwa über Kleine Anfragen, Probleme des 

Strafvollzugs im Bundestag zu thematisieren. 

Mehrfach fragte ich – insbesondere, nachdem 

ich von Inhaftierten auf diese Problematik hin-

gewiesen wurde – zu neofaschistischen aber 

auch zu salafistischen Gefangenenhilfswerken 

innerhalb und außerhalb der Knäste, die Ge-

fängnisse zur Rekrutierung nutzten (u.a. BT-Drs. 

14/6484, 17/12979, 17/13516, 17/12797, 

19/17551). 

Ich fragte auch zu Todesfällen in Haft. (BT-Drs. 

19/2872, 19/15291, 19/31444). Allein 2020 

starben in deutschen Gefängnissen 77 Men-

schen durch Suizid, gegenüber dem Vorjahr mit 

43 Suiziden war dies nahezu eine Verdoppelung. 

Dazu erklärte ich in einer Pressemitteilung vom 

23.07.2021: 

„Dass sich Jahr für Jahr so viele Gefangene gezwun-

gen sehen, das eigene Leben zu beenden, ist erschre-

ckend. Der Staat hat für diese Menschen eine 

Schutz- und Fürsorgepflicht, der er aber offensicht-

lich nicht gerecht wird. Es ist fraglich, ob es sich bei 

diesen Todesfällen tatsächlich immer um Suizide 

handelt, denn vielfach werden Gefangene durch Iso-

lation, Gewalt und unterlassene Hilfeleistung zer-

mürbt und geradezu in den Tod getrieben.“ 

 

Für die Rote Hilfe Zeitung 3/2009 schrieb ich 

auf, warum Linke für Grundrechte auch im Knast 

eintreten müssen: 
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Grundrechte hinter Knastmauern 

Die Rote Hilfe unterstützt Menschen, die aufgrund ih-

rer linken politischen Aktivitäten polizeilich und ju-

ristisch verfolgt werden, sowie linke politische Ge-

fangene. Eine solche – von anderen Antirepressions-

gruppen nicht immer geteilte Eingrenzung auf „Poli-

tische“ macht schon Sinn, um die knappen Ressour-

cen der Solidaritätsarbeit zu konzentrieren. Auch gilt 

es zu unterscheiden zwischen denjenigen, die als so-

ziale Gefangene zu Opfern des kapitalistischen Sys-

tems wurden (und dabei womöglich innerhalb dieses 

Systems gegenüber anderen Opfern als Täter auftra-

ten) und denjenigen, die durch ihren bewussten poli-

tischen Einsatz gegen den Kapitalismus oder einzelne 

seiner Erscheinungsformen wie Militarismus und 

Rassismus ins Fadenkreuz der Justiz geraten sind. 

Doch bei aller Konzentration auf politische Gefan-

gene dürfen wir das Knastsystem als Ganzes nicht 

aus dem Blick verlieren. 

Durch eine sichere Unterbringung soll der Strafvoll-

zug den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor ge-

fährlichen Straftätern gewährleisten. Ziel des Straf-

vollzuges ist es deshalb, durch gezielte Maßnahmen, 

die auf Delikt und Persönlichkeit des Gefangenen 

ausgerichtet sind, das Risiko einer erneuten Straffäl-

ligkeit zu senken. Der Strafvollzug leistet also durch 

sichere Unterbringung und sinnvolle Gestaltung des 

Strafvollzuges seinen Beitrag, zukünftige Straftaten 

zu verhüten. - Soweit die Theorie des bundesdeut-

schen Strafvollzugs. Die Praxis für die rund 75.000 

Strafgefangenen in Deutschland sieht anders aus. 

Verbunden mit der fehlenden Freizügigkeit ist die 

Unmöglichkeit von Ehe- und Familienleben während 

der Haftzeit eine der schwersten Einschränkungen 

für die Gefangenen. Entgegen einer weitverbreiteten 

Meinung sind Häftlinge aber nicht dazu verurteilt, 

ihre Zeit in Gefangenschaft unter menschenunwürdi-

gen Zuständen zu verbringen. Im Strafvollzugsgesetz 

heißt es ausdrücklich, dass die Verhältnisse im Voll-

zug soweit wie möglich den allgemeinen Lebensver-

hältnissen angeglichen sein müssen. Doch die zum 

Teil aus dem 19.Jahrhundert stammenden Gebäude 

platzen aus allen Nähten. Viele Zellen sind völlig 

überbelegt. So haben laut dem Düsseldorfer Justiz-

ministerium in NRW als dem Bundesland mit den 

meisten Gefangenen 400 von 3450 Gemeinschaftszel-

len noch keine abgetrennte Toilette. Der Leiter des 

Strafvollzugsarchivs Bremen, Johannes Feest, hält 

unter Berufung auf das Bundeserfassungsgericht den 

Zwang zum gemeinsamen Essen in solchen Zellen für 

„menschenunwürdig, das heißt unterhalb unseres zi-

vilisatorischen Standards.“ 

Die Mehrfachbelegung zwingt auch gegensätzliche 

Persönlichkeiten zum Zusammenleben auf engstem 

Raum, die sich so den Knastalltag zusätzlich zur 

Hölle machen. Im schlimmsten Fall kann dies zu of-

fen ausgelebten Sadismus gegenüber schwächeren 

Mitgefangenen führen wie in Siegburg, wo ein junger 

Häftling zu Tode gefoltert wurde. Immer öfter drin-

gen Meldungen über Schlägereien, Messersteche-

reien und Drogentote in JVAs an die Öffentlichkeit. 

Überbelegung und eine schlechte Personalquote ver-

hindern ein rechtzeitiges Eingreifen des JVA-Perso-

nals zum Schutz der Betroffenen. „Bei solchen Mehr-

fachbelegungen können automatisch rechtsfreie 

Räume entstehen. Wie will man in der Nacht einen 

Acht-Mann-Saal oder auch eine Zwei-Mann-Zelle 

überwachen?“, fragt so etwa Anton Bachl, der Vor-

sitzende des Landesverbandes bayerischer Justiz-

vollzugsbediensteter.  

Die Gefangenen sind zur Arbeit verpflichtet. Arbeits-

verweigerung wird disziplinarisch bestraft. Die Ar-

beiten müssen nicht nur in der Wäscherei oder der 

Küche der JVA abgeleistet werden, sondern durch-

aus auch in der JVA angeschlossenen Werkstätten, 

die für die freie Wirtschaft produzieren. Der durch-

schnittliche Stundenverdienst betrug 2005 ungefähr 

1,35 € und lag damit weit unter Tarif.  

Der Neoliberalismus macht auch vor dem Strafvoll-

zug nicht halt. 2005 wurde in Hünfeld bei Fulda das 

erste deutsche teilprivatisierte Gefängnis eröffnet. 

Weitere teilprivatisierte JVA entstehen in Baden-

Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Betriebs-

wirtschaftliche Untersuchungen in Hünfeld haben er-

geben, dass die Teilprivatisierung keineswegs zur 

Kostenersparnis führt. Laut dem hessischen Justizmi-

nisterium lagen die Kosten in der teilprivatisierten 

JVA Hünfeld pro Haftplatz im Jahr 2007 bei 83,18 

Euro am Tag, in der vollständig staatlich betriebenen 

JVA Darmstadt hingegen nur bei 79,28 Euro. Eine 

Recherche der Süddeutschen Zeitung hat 2008 erge-

ben, dass in Hünfeld sogar Mehrkosten von rund 

700.000€ pro Jahr im Vergleich zur JVA Darmstadt 

zu Buche schlagen. Das leichtfertige Abtreten hoheit-

licher Aufgaben der staatlichen Justiz an private 

Dienstleister führt dagegen zu einer weiteren Ent-

rechtung der Gefangenen durch das sich so erge-

bende Kompetenz-Gewirr. Auch sind private, rein 

profitorientierte Dienstleister noch weniger wie die 

staatlichen Stellen in der Lage, Beschäftigung von 
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Gefangenen, vor allem aber Sozial- und psychologi-

sche Dienste, Arbeitstherapie sowie Freizeit- und 

Sportaktivitäten sachgerecht zu bewältigen. Experi-

mentelle Maßnahmen eines betreuungsfernen Straf-

vollzuges, wie er in Hünfeld durch den Personal spa-

renden Einsatz von Videoüberwachung erprobt 

wurde, gefährden letztendlich auch die Sicherheit der 

Gefangenen in Extremsituationen.  

Häufig erreichen mich Hilferufe aus dem Knast. Die 

Gefangenen nutzen die rechtliche Möglichkeit, ohne 

Kontrolle und Zensur durch die Anstaltsleitung mit 

Abgeordneten zu kommunizieren. Doch das ist auch 

nur die Theorie. Denn regelmäßig berichten Gefan-

gene, dass auch diese Post geöffnet wurde. In einigen 

Fällen wurden mir solche unzulässigen Eingriffe in 

das Briefgeheimnis von Anstaltsleitungen als angeb-

liche Versehen sogar nachträglich bestätigt.  

Die Gefangenen haben rechtliche Fragen, die ihnen 

im Knast niemand beantwortet. Anwälte können sie 

sich oft keine mehr leisten, denn nach einer Verurtei-

lung steht ihnen auch keine Prozesskostenhilfe zu. 

Darunter sind immer wieder ausländische Gefan-

gene, die häufig keine Familienangehörigen in 

Deutschland haben und aufgrund von Sprachproble-

men nicht in der Lage sind, ihre wenigen Rechte als 

Strafgefangene durchzusetzen.  Andere Gefangene 

klagen über willkürliche Schikanen oder rassistische 

Beleidigungen durch das JVA-Personal.  

In vielen Briefen geben Strafgefangene ihrer Hoff-

nung Ausdruck, dass die Partei DIE LINKE sich 

grundsätzlich der Problematik des Strafvollzugs an-

nehmen würde. Eine Reihe von Gefangenen sind be-

reits Mitglieder der LINKEN geworden. Dort stößt 

das Ansinnen dieser Neumitglieder im besten Falle 

auf Hilflosigkeit, in der Regel aber auf Ablehnung. 

Vorherrschend ist die Sorge, sich gegenüber den 

Wählern zu diskreditieren, wenn man sich für die 

Rechte von Gefangenen einsetzt oder diese gar als 

aktive Mitglieder der Partei organisiert. Während 

bei der SPD und den bürgerlichen Parteien reiner 

Stammtischpopulismus nach dem Motto „Wegsper-

ren und zwar für immer“ die Debatte dominiert, 

herrscht bei der Linken ein Geist vor, der sich am 

besten mit „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ 

beschreiben lässt. Dass es auch anders geht, haben 

die Grünen in den 80er Jahren bewiesen. Damals 

stand das Thema Knast noch regelmäßig auf der 

Agenda der Partei. Es gab grüne Knastgruppen und 

Knastbetreuer von Seiten der Partei.  

Die Partei Die Linke profiliert sich heute insbeson-

dere mit den Themen „soziale Gerechtigkeit“ und 

„Bürgerrechte“. Dieser Anspruch darf vor Knast-

mauern nicht aus opportunistischen Gründen Halt 

machen. Die Linke – damit meine ich nicht nur die 

Partei - muss sich für eine Reform des Strafvollzugs 

stark machen, die den vom Gesetz geforderten Reso-

zialisierungsanspruch absolut in den Vordergrund 

stellt.  

Maßnahmen zur Haftvermeidung oder –verkürzung 

müssen durchgesetzt werden, z.B. eine weitgehende 

Entkriminalisierung im Bereich der Betäubungsmit-

teldelikte und der Verzicht auf Freiheitsstrafen bei 

Sachbeschädigungs- und einfachen Vermögensdelik-

ten, bei denen die Täter nur ihre Geldstrafe nicht zah-

len können. Im Strafvollzug muss Transparenz und 

Zielgerichtetheit der Vollzugsplanung, eine Verbes-

serung der Arbeitsbedingungen die Zahlung von Ta-

riflöhnen für Knastarbeit gefordert werden.  

Antikapitalistische Linke dürfen aber nicht bei sol-

chen Reformforderungen stehen bleiben. Anstatt 

Menschen wegen Fehlverhaltens einfach wegzusper-

ren, muss nach den sozialen Ursachen von Krimina-

lität gefragt werden. Gefängnisse sind einerseits die 

Folge menschenunwürdiger, unsozialer Zustände, 

die immer mehr Menschen „auf die schiefe Bahn“ 

geraten lassen. Andererseits erfüllen sie eine wich-

tige Funktion zur Aufrechterhaltung eben dieser Ge-

sellschaftsordnung durch die Drohung des Staates, 

Regelverletzer wegzusperren. Das Gefängnissystem 

ist somit logischer Bestandteil der kapitalistischen 

Ordnung. Eine erstrebenswerte Gesellschaft (fast) 

ohne Knäste und Zwangsanstalten wird daher eine 

solidarische Gesellschaft jenseits des Kapitalismus 

sein, in der sozialen Ursachen eines Großteils der 

insbesondere auf Eigentumsdelikten beruhenden 

heutigen kriminellen Handlungen beseitigt wurden.  

 

Für die Abschaffung der Sicherungsver-

wahrung 

Immer wieder ertönt nach spektakulären Straf-

taten, vor allem nach Sexualdelikten, in der Öf-

fentlichkeit der Ruf, den Täter für immer wegzu-

sperren. Die Wegsperrfanatiker lassen dabei au-

ßer Acht, dass die Resozialisierung eines Täters 

seit langem gesetzlich festgelegtes Ziel des 

Strafvollzugs ist, wenn auch in der Praxis herz-

lich wenig dafür getan wird und reines Sicher-

heitsdenken die Kriminalpolitik dominiert. 1977 
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entschied das Bundesverfassungsgericht zur 

Frage, ob lebenslange Freiheitsstrafe mit dem 

Grundgesetz vereinbar ist, dass jeder Straftäter 

auch bei schwerer und schwerster Schuld die 

Perspektive haben muss, eines Tages die Frei-

heit wieder zu erlangen. Andernfalls würde die 

lebenslange Freiheitsstrafe gegen die Men-

schenwürde verstoßen. Mit dem Postulat einer 

Freiheitsperspektive lässt sich die Regelung 

über die Sicherungsverwahrung (SV) kaum in 

Einklang bringen. Diese Vorschrift wurde – was 

schon für sich spricht – mit dem sogenannten 

„Gewohnheitsverbrechergesetz“ von den Nazis 

1934 ins Strafgesetzbuch eingefügt. Seitdem hat 

die Justiz die Möglichkeit, nach Ablauf einer 

Freiheitsstrafe, mit der die Tat „gesühnt“ ist, 

den Täter weiterhin eingesperrt zu lassen. In der 

BRD wurde diese Bestimmung aus der Nazizeit 

als „Maßregel der Sicherung“ als „zweite Spur“ 

neben den Freiheitsstrafen zum angeblichen 

Schutze der Bevölkerung beibehalten. Bereits 

1993 thematisierte ich die die Frage der Anwen-

dung dieses in der DDR abgeschafften aber in 

der BRD weiter gültigen Gesetzes (BT-DRS 

12/4338). Die Bundesregierung stellte in ihrer 

Antwort klar, dass die SV zumindest nicht „ge-

gen einen ehemaligen DDR-Bürger, der die An-

laßtat auf dem Gebiet der ehemaligen DDR be-

gangen hat“, angeordnet werden kann. 1995 

brachte ich gemeinsam mit meinem Abgeordne-

tenkollegen Dr. Uwe-Jens Heuer und der 

Gruppe der PDS einen Gesetzentwurf ein, in 

dem es kurz und knapp hieß: „Die in §66 StGB, 

§§ 129 bis 135 StVollzugsG vorgesehene Maß-

nahme der Sicherungsverwahrung steht im Wi-

derspruch zu dem vom Bundesverfassungsge-

richt postulierten Rechtsanspruch von Strafge-

fangenen auf Resozialisierung: Die rechtlich un-

bestimmte Dauer der Sicherungsverwahrung ist 

für die davon betroffene Person gesundheits-

schädigend. Zudem wird eine sicherungsver-

wahrte Person einem sozial perspektivlosen Le-

ben ausgesetzt.“ Daher forderten wir die Strei-

chung des § 66 StGB, der §§ 129 bis 135 StVoll-

zugsG sowie aller zur Sicherungsverwahrung er-

lassenen Verwaltungs- und Ausführungsvor-

schriften (BT-Drs. 13/2859).  

Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Ur-

teil vom 4. Mai 2011 die damals geltenden Re-

gelungen zur SV für grundgesetzwidrig erklärt 

hatte, trat am 1. Juni 2013 ein Gesetz mit neuen 

Leitlinien zur SV in Kraft. Nach dem sogenann-

ten Abstandsgebot muss sich der Vollzug der Si-

cherungsverwahrung deutlich vom Strafvollzug 

unterscheiden. Die Unterbringung soll so wenig 

wie möglich belastend sein und, soweit Sicher-

heitsbelange nicht entgegenstehen, den allge-

meinen Lebensverhältnissen angepasst sein. So 

muss die SV von der Strafhaft räumlich getrennt 

vollzogen werden und den Untergebrachten ist 

eine individuelle und intensive Betreuung und 

psychiatrische, psycho- oder sozialtherapeuti-

sche Behandlung anzubieten. An der grundsätz-

lichen Problematik änderte diese Neuregelung 

nichts. In der Vorbemerkung zu einer Kleinen 

Anfrage zur „Umsetzung der Sicherungsverwah-

rung“ (BT-Drs. 19/17503) erklärte ich daher 

2020: 

„Bei der SV handelt es sich auch in ihrer reformier-

ten Form […] um ein Instrument eines präventiven 

Sicherheitsstaates, der für ein vermeintliches Mehr 

an Sicherheit bedenkenlos Freiheitsrechte gravie-

rend einschränkt. Die SV gehört daher nach Ansicht 

der Fragestellerinnen und Fragesteller grundsätz-

lich abgeschafft.“ 
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Lebenslange Freiheitsstrafe ist Todes-

strafe auf Raten 

Am 25. Mai 2016 veranstalteten die Bundes-

tagsfraktion DIE LINKE und die Fraktion der Lin-

ken im Brandenburger Landtag eine Konferenz 

zum Thema „Strafvollzug und Resozialisierung – 

ein Paradoxon?!“. Ich begründete dort in einem 

Vortrag, warum die lebenslange Freiheitsstrafe 

als Todesstrafe auf Raten abgeschafft werden 

sollte: 

„Die Todesstrafe ist abgeschafft“ – so heißt es in Ar-

tikel 102 des Grundgesetzes. Anstelle der Todesstrafe 

trat in der Bundesrepublik, wie in vielen anderen 

Ländern, die lebenslange Freiheitsstrafe. Mit der 

zeitlich unbegrenzten Haftstrafe „bis zum Tod“ des 

Verurteilten wurde das Vernichtungsstrafrecht der 

Todesstrafe somit nur leicht modernisiert. Doch der 

vormoderne Gedanke von Rache und Vergeltung 

schwang weiterhin mit. „Man tötet nicht mehr unmit-

telbar den Körper, sondern man tötet – langsam, 

aber sicher – den Geist, die Seele, den Willen, die 

Liebe, die Freunde und die Moral. Und die unsicht-

baren Waffen dafür sind Unterdrückung, Stress, De-

mütigung, Deprivation, Hospitalisation, Desoziali-

sierung, Entmutigung und Hoffnungslosigkeit“, zi-

tiert der Grundrechte-Report 1998 einen „Lebens-

länglichen“. „Der Gefangene lebt, doch nur noch, 

um sein Leben lang als Strafobjekt, als Objekt der 

Übelzufügung zu dienen.“  

1977 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass 

zwar eine lebenslange Freiheitsstrafe grundsätzlich 

mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Allerdings unter 

der fragwürdigen Voraussetzung, dass der „mo-

derne“ Strafvollzug irreparable Persönlichkeits-

schäden bei den Gefangenen entgegenwirke. Gleich-

wohl – und das war das bahnbrechende an diesem 

Urteil – müsse auch ein zu lebenslanger Haft Verur-

teilter die Chance haben, irgendwann wieder seine 

Freiheit zu erlangen. Das Gericht begründete dies 

mit der vom Grundgesetz geschützten Würde des 

Menschen, die auch ein verurteilter Mörder nicht 

verlieren kann. Dieses Urteil entsprach – so schreibt 

der Bundesrichter Thomas Fischer in seiner Justiz-

kolumne in der ZEIT – der „Anerkennung des Bür-

gers im Straftäter; die Bestätigung seiner Selbstver-

antwortlichkeit; die Bejahung seiner Würde auch als 

schuldiger Mensch.“ Die Vorgaben aus Karlsruhe 

wurden durch den im Strafvollzugsgesetz festge-

schriebenen Resozialisierungsauftrag sowie 1982 

durch den Paragraphen 57a des Strafgesetzbuches 

erfüllt. Dieser besagt, dass bei Vorliegen einer güns-

tigen Prognose und der Einwilligung des Gefangenen 

eine bedingte Entlassung von Lebenslänglichen nach 

frühestens 15 Jahren Haft erfolgt, wenn nicht „die 

besondere Schwere der Schuld das Verurteilten die 

weitere Vollstreckung gebietet.“ Landläufig gilt seit-

dem die Überzeugung, eine lebenslange Freiheits-

strafe bedeute heute in Deutschland „nur“ noch 15 

Jahre Haft. Das ist falsch, denn von einer quasi au-

tomatischen Entlassung nach 15 Haftjahren kann 

keineswegs die Rede sein. Vielmehr können zu le-

benslang verurteilte Straftäter frühestens nach 15 

Jahren prüfen lassen, ob eine Aussetzung des Straf-

restes zur Bewährung möglich ist. Bis dahin werden 

auch keinerlei Maßnahmen für eine Resozialisierung 

der Betroffenen getroffen. Im Durchschnitt kommen 

„Lebenslängliche“ so erst nach 19,9 Jahren frei, bei 

im Urteil festgehaltener besonders schwerer Schuld 

beträgt dieser Schnitt etwa 24 Jahre, manche Lebens-

längliche sitzen auch 40 Jahre ein. Doch wirklich le-

benslang bis zum Tod dauert die Haft nur bei denje-

nigen Gefangenen, an Krankheit oder durch Suizid 

sterben – was gar keine so geringe Zahl der Verur-

teilten betrifft. Eine ebenfalls nicht so geringe 

Gruppe verzichtet nach 15 oder 20 jähriger Haft auf 

einen Antrag auf Aussetzung ihrer Strafe, da sie sich 

als psychisch gebrochene Persönlichkeiten außer-

halb des geregelten Haftalltags überhaupt nicht mehr 

lebensfähig fühlen. Untersuchungen haben ergeben, 

dass Gefangene bereits nach „nur“ zehn Jahren Haft 

und dem damit verbundenen Zwang zur Unselbstän-

digkeit kaum noch in die Gesellschaft zu integrieren 

sind. „Für mich ist daher die lebenslange Freiheits-

strafe eine von den Justizbehörden gewollte und vom 

Staat tolerierte Hinrichtung auf Raten, die den `Le-

benslänglichen´ entweder schon während der Haft-

zeit vernichtet oder ihn als willenlose Marionette zum 

Krepieren in die Gesellschaft entlässt“, schreibt der 

1981 zu lebenslanger Haft verurteilte Uwe Z. 1997 in 

einem Aufsatz über sein Leben. Ein Jahr später nahm 

er sich in der Justizvollzugsanstalt Lübeck das Leben. 

(zit. nach Grundrechte-Report 1998, S.37)  

Die Annahme des 1977 Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts, wonach der moderne Strafvollzug bei 

langjährig oder gar lebenslänglich Inhaftierten keine 

irreparablen Persönlichkeitsschäden hinterlässt, 

kann getrost als widerlegt gelten. Doch damit steht 

und fällt auch die Übereinstimmung der lebenslan-

gen Freiheitsstrafe mit dem Grundgesetz. „Die le-

benslange Freiheitsstrafe ist eine verfassungswidrige 

Idee aus der Vergangenheit“, schreibt Bundesrichter 
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Fischer in der ZEIT. „In ihrer heutigen Form ist sie 

reine Symbolik. Wir sollten uns von ihr verabschie-

den.“ Wer so eine Forderung aufstellt, sieht sich 

schnell mit der geballten Macht der Stammtische und 

der Boulevardpresse konfrontiert. Das Bundesjustiz-

ministerium versucht daher einen Umweg zu gehen, 

um sich nicht dieser unpopulären, aber im Sinne des 

1977er Urteils und nachfolgender Urteile des Bun-

desverfassungsgerichts konsequenten Forderung 

nach Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe 

stellen zu müssen.  

Während Bundesjustizminister Heiko Maas erklärt, 

die lebenslange Freiheitsstrafe stehen nicht zur Dis-

position, berät eine von ihm eingesetzte Experten-

kommission über eine Reform des Mordparagraphen. 

Denn die einzige Straftat, die bislang nach dem Straf-

gesetzbuch zwingend mit lebenslanger Haft bestraft 

werden muss, ist Mord. Laut Paragraph 211 des 

Strafgesetzbuches ist ein Mörder, „wer aus Mordlust, 

zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier 

oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtü-

ckisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen 

Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen 

oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“ Davon 

unterschieden wird der mit einer Freiheitsstrafe von 

nicht unter fünf Jahren geahndete Totschlag nach 

Paragraph 212, also die Tötung eines Menschen, 

ohne dass diese Tat Mordmerkmale aufweist. Tat-

sächlich stellt der Paragraph 211 ein Relikt aus der 

NS-Gesetzgebung da, die damals noch die Todes-

strafe androhte, um den Täter „auszumerzen“. So 

wird den Gerichten bei der Strafzumessung kein 

Spielraum gelassen, da nur die Motivlage des Täters 

oder eine bestimmte Begehungsweise der Tat aus-

schlaggebend ist, während die Tatumstände keine 

Berücksichtigung finden. Der Mörderparagraph fällt 

(hier vergleichbar mit einigen ebenfalls als Gesin-

nungsjustiz gefassten Terrorparagraphen) aus der 

Systematik des Strafgesetzbuches heraus, weil er 

nicht die Tat, sondern den Täter definiert. Doch die 

„Mördermerkmale“, die die angenommene Gesin-

nung des Täters beschreiben, sind unbestimmte 

Rechtsbegriffe, was dem Bestimmtheitsgebot straf-

rechtlicher Sanktionen und dem Gesetzlichkeitsprin-

zip widerspricht. Die vom Gericht etikettierte „Mör-

derpersönlichkeit“ ist wiederum ausschlaggebend 

dafür, ob eine Tat als Totschlag oder Mord geahndet 

wird. Um diese Problematik zu verdeutlichen sei, auf 

die als Mordmerkmal geltende Heimtücke verwiesen. 

Diese ist häufig eine Folge körperlicher Unterlegen-

heit des Täters oder der Täterin, so bei der Ehefrau, 

die ihren jahrelang prügelnden Mann „heimtü-

ckisch“ im Schlaf tötet. Ein im April vom Bundesjus-

tizminister vorgelegter Entwurf für eine Neufassung 

des Paragraphen 211 sieht vor, dass die konkrete Tat 

bewertet und die Strafe dem Täter individuell zuge-

messen wird. Berücksichtig werden sollen so mil-

dernde Umstände. Viele Tötungsdelikte sind Bezie-

hungstaten, bei denen es ein kompliziertes Bezie-

hungsgeflecht mit verschiedenen die Tat beeinflus-

senden Vorfällen zwischen Täter und Opfern gibt, 

das bei der Beurteilung der Tat berücksichtigt wer-

den sollte. Die geplante Reform soll Richtern gerade 

bei solchen Fällen häuslicher Gewalt mehr Spiel-

raum in der Urteilssetzung einräumen, so dass auch 

bei Mord die lebenslange Haft nicht mehr zwingend 

ist, sondern ebenso wie bei Totschlag das Mindest-

maß bei fünf Jahren liegt. Strafvollzug und Resozia-

lisierung – ein Paradoxon?! Eine Modernisierung 

des aus der Nazizeit stammenden Mordparagraphen 

ist überfällig. Eine solche Reform darf aber die The-

matik der lebenslangen Freiheitsstrafe nicht aus 

Rücksichtnahme auf Wählerstimmen aussparen. 

Denn diese Todesstrafe auf Raten gehört ebenso als 

grundgesetzwidrig abgeschafft wie die Todesstrafe 

selbst – im Interesse der grundgesetzlich geschützten 

Menschenwürde der Gefangenen ebenso wie im Re-

sozialisierungsinteresse der Gesellschaft. 
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Verantwortung wahrnehmen – Hass gegen Sinti und Roma bekämp-

fen!  

von Ulla Jelpke 

 

Die intensive Bürgerrechtsarbeit von Selbstor-

ganisationen der Sinti und Roma hat dazu ge-

führt, dass die Sensibilität gegenüber Antiziga-

nismus in Deutschland größer geworden ist. 

Ausgrenzung, Diskriminierung und Hasskrimina-

lität gegenüber Sinti und Roma gehören aber 

nach wie vor zum Alltag.  

Zahlreichen Aspekten dieses Themas bin ich von 

Anfang an in meiner politischen Arbeit nachge-

gangen, sie überschneiden sich häufig mit ande-

ren Themen. So war die massive Asylrechtsän-

derung von 1993 in einem politischen Kontext 

erfolgt, das geprägt war von antiziganistischer 

Stimmungsmache, insbesondere gegenüber ru-

mänischen und bulgarischen Roma, die Zuflucht 

in Deutschland suchten. Später kamen, als Folge 

der auch von Deutschland mitverursachten bzw. 

gar mitbetriebenen Kriege im ehemaligen Jugo-

slawien, Roma aus den Westbalkanstaaten nach 

Deutschland – und wurden nicht nur zur Ziel-

scheibe perfider Hetze, sondern auch zu Opfern 

der Abschiebemaschinerie. Ich habe in zahlrei-

chen Kleinen Anfragen auf die besondere Situa-

tion in den Westbalkanstaaten aufmerksam ge-

macht, in denen Roma aufgrund einer massiven 

Ausgrenzung und Verfolgung Opfer einer kumu-

lativen Verfolgung werden.  

In entschädigungsrechtlicher Hinsicht sind so-

wohl deutsche als auch ausländische Sinti und 

Roma über Jahrzehnte hinweg ausgegrenzt wor-

den, und bis heute werden sie als NS-Opfer 

zweiter Klasse behandelt. Auch das habe ich in 

zahlreichen politischen Initiativen thematisiert.  

Sehr spät, nämlich erst 2017, wurden antiziga-

nistische Straftaten in den Katalog der Politisch 

Motivierten Kriminalität (PMK) aufgenommen. 

Eine proaktive öffentliche Information der Bun-

desregierung über das Ausmaß dieser Straftaten 

erfolgte in den Jahren darauf nicht – die Zahlen 

wurden ausschließlich in den Antworten auf 

meine Kleinen Anfragen mitgeteilt. Und sie sind 

Jahr für Jahr gestiegen. 

Meine letzte Rede als Bundestagsabgeordnete 

habe ich am 24. Juni 2021 zum Bericht der Un-

abhängigen Kommission Antiziganismus gehal-

ten. Diese Kommission hatte DIE LINKE schon 

seit langem intensiv eingefordert. Der Bericht 

beschreibt nicht nur, wie verbreitet Antiziganis-

mus in Deutschland ist, sondern gibt der Politik 

auch konkrete Handlungsempfehlungen, die DIE 

LINKE vollumfänglich teilt – anders als die Bun-

desregierung. Diese lehnt beispielsweise die 

Forderung nach einem Abschiebestopp von 

Roma ab. 

 

 

Abb. 15 Daniel Strauss (Romno Kher) erläutert 

mir und Simone Barrientos (Fraktion DIE LINKE) 

die Zerstörungen am Denkmal für die ermorde-

ten Sinti und Roma, die durch den S-Bahn-Bau 

drohen, 2. 8. 2021 

Einen meiner letzten politischen Termine hatte 

ich schließlich am 2. August 2021, der europa-

weit als Tag des Erinnerns an den NS-Genozid an 

Sinti und Roma begangen wird. Am Denkmal für 
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die ermordeten Sinti und Roma habe ich mir von 

Daniel Strauss (Romno Kher) erläutern lassen, 

welche dramatischen Auswirkungen der ge-

plante Bau einer neuen S-Bahn-Trasse für das 

Denkmal hätte. Ein würdiges Gedenken wäre 

dort auf Jahre hinaus nicht mehr möglich. Auch 

diese Pläne bezeugen leider, wie unverzichtbar 

der kontinuierliche Kampf gegen jede Ausprä-

gung von Antiziganismus bleibt.  

 

Exemplarisch für meine Arbeit in diesem Be-

reich waren folgende Artikel, Reden und Presse-

mitteilungen: 

 

Artikel erschienen in der jungen Welt am 25. 10. 

2012:  

Roma unerwünscht – Mahnmal und Fußtritt 

Kommentar zur Einweihung des Mahnmals für die 

ermordeten Sinti und Roma Europas. 

Den von den Nazis ermordeten Sinti und Roma ein 

Mahnmal zu widmen, ist zweifellos ein überfälliger 

Schritt. Eigentlich müßte dem Mahnmal gleich noch 

eines folgen, das die Diskriminierung der Sinti und 

Roma durch die BRD thematisiert. Denn die ist bis 

heute nicht beendet. 

Solche Mahnmale sind stets multifunktional: Sie die-

nen nicht nur der notwendigen Erinnerung an die Er-

mordeten, sondern sie dienen auch jenen, die sie er-

richten lassen, als Alibi einer gelungenen »Aufarbei-

tung« der Geschichte und Nachweis einer sauberen 

antifaschistischen Weste. Es hat eine Weile gedauert, 

bis die BRD das verstanden hat, aber seither boomt 

der Gedenksektor. 

Sinti und Roma, die von den Nazis ermordet wurden, 

bekamen jetzt ein Mahnmal. Sinti und Roma, die von 

den Nazis nicht erwischt wurden, bekommen einen 

Fußtritt. Die Heuchelei des Gedenkens springt ins 

Auge, wenn man sich ansieht, wie gerade wieder die-

ser Tage antiziganistische Ressentiments geschürt 

werden. Einige jener Politiker, die gestern noch mit 

Trauermiene einträchtig um das Mahnmal herum-

standen, fahren heute damit fort, Sinti und Roma zu 

latenten Kriminellen zu erklären. Weil, wie schon in 

den Vorjahren, vor Beginn des Winters aus Serbien 

und Mazedonien einige tausend Flüchtlinge – fast 

alle Roma – hierzulande Schutz suchen, wettern die 

führenden Politiker dieses Landes gegen den angeb-

lichen Asylmißbrauch. In der Tatsache, daß Roma in 

ihren Herkunftsländern massiv diskriminiert werden, 

sehen sie keinen legitimen Fluchtgrund. Sie sehen 

auch keine Verantwortung, zum Abbau der Diskrimi-

nierung beizutragen, im Gegenteil: Sie schüren diese 

noch, indem sie die serbische und mazedonische Re-

gierung unter Druck setzen, »ihre« Roma an der Aus-

reise zu hindern. Wenn ihnen das nicht gelingt, so die 

Drohung, wird eben die Visafreiheit für alle Serben 

und Mazedonier abgeschafft. Der Tenor ist der glei-

che wie 1991, als schon einmal Roma dafür herhalten 

mußten, das Asylrecht einzuschränken. Die Stim-

mung gipfelte damals im Pogrom von Rostock-Lich-

tenhagen. 

Der Mainstream in der deutschen Politik – womög-

lich auch in der deutschen Bevölkerung – erklärt 

Sinti und Roma zu einer in »Kerneuropa« uner-

wünschten Bevölkerungsgruppe. Sie werden als 

»Fremde« und als Bedrohung für unseren Wohlstand 

zurechtkonstruiert. Damit wird die ideologische 

Grundlage dafür gelegt, »Zigeuner« bei Bedarf er-

neut als Sündenböcke für jene Krisen, die das kapita-

listische System produziert, zu präsentieren – und der 

Verfolgung preiszugeben. 

Die Instrumentalisierbarkeit des Gedenkens macht 

nicht das Gedenken überflüssig. Es verdeutlicht nur, 

daß dessen wahrer Wert sich nicht in Feierstunden 

zeigt, sondern im konkreten Handeln. Das bleibt eine 

Herausforderung für Antirassisten. 
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Rede gehalten zu TOP 26 der 40. Sitzung des 

Deutschen Bundestages, Gesetzentwurf der 

Bundesregierung auf Drs. 18/1528 und Antrag 

der Fraktion DIE LINKE „Schutzbedarf von Roma 

aus den Westbalkanstaaten anerkennen“ auf 

Drs. 18/1616 am 6. Juni 2014 

 

Roma haben kein sicheres Herkunftsland 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Die Bundesregierung legt heute 

einen Gesetzentwurf vor, mit dem Bosnien-Herzego-

wina, Mazedonien und Serbien zu sicheren Her-

kunftsstaaten erklärt werden sollen. Das bedeutet, 

dass die Asylanträge aller Asylsuchenden aus diesen 

Staaten in Zukunft im Schnellverfahren abgelehnt 

werden,  

(Christine Lambrecht (SPD): Geprüft werden, nicht 

abgelehnt!) weil sie pauschal als unbegründet gelten, 

und dass sie innerhalb einer Woche das Land verlas-

sen müssen. 

(Rüdiger Veit (SPD): Das ist so nicht richtig!) 

Faktisch werden auch jetzt schon Asylanträge von 

Antragstellern aus dem Weltbalkan im Eiltempo ab-

gefertigt und nur oberflächlich geprüft. Trotzdem er-

hielten 2013 immerhin 60 Asylsuchende aus diesen 

Ländern einen humanitären Aufenthaltstitel durch 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, und 

weitere 82 erkämpften sich dieses Recht vor den Ver-

waltungsgerichten. 

Die Linke fordert ganz klar: Es muss weiterhin faire 

Asylverfahren für Menschen aus den Staaten im 

Westbalkan geben.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will hier ganz deutlich sagen: Länder, in denen 

schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen be-

gangen werden, dürfen nicht als sichere Herkunfts-

staaten eingestuft werden.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Aus all diesen Staaten kommen vor allem Roma als 

Asylsuchende nach Deutschland. 90 Prozent der 

Asylsuchenden aus Serbien sind Roma. Aus Mazedo-

nien sind es 80 Prozent und aus Bosnien-Herzego-

wina 65 Prozent. Es ist bekannt, dass diese Minder-

heiten dort am Rande der Gesellschaft leben und Op-

fer von rassistischen Übergriffen und Kampagnen 

sind. Gerade weil wir als Deutsche Roma gegenüber 

eine historische Verantwortung haben, meinen wir, 

dass diese Länder nicht einfach als sichere Her-

kunftsstaaten eingestuft werden können.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Über eine halbe Million Sinti und Roma sind wäh-

rend des Faschismus in ganz Europa umgekommen. 

Dieser Gesetzentwurf tut gerade so, als hätte es die-

sen Teil der Geschichte, diesen Antiziganismus, nie 

gegeben. Ich appelliere an Sie: Handeln und seien 

Sie hier nicht geschichtsvergessen!  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

In diesen Tagen gibt es erschreckende Meldungen 

aus Serbien und Bosnien-Herzegowina. Dort wurden 

durch eine Überschwemmungskatastrophe Häuser 

und ganze Siedlungen zerstört. Zehntausende Men-

schen sind obdachlos, und es besteht Seuchengefahr. 

Die Behörden versuchen, zu helfen, wo sie können; 

das ist keine Frage. Diese Hilfe kommt aber längst 

nicht bei allen an. Insbesondere Roma sind von den 

Fluten betroffen; denn ihre Siedlungen befinden sich 

direkt an den Flussufern. Erst in dieser Woche hat 

der Ombudsmann für Bürgerrechte, Saša Janković, 

in Bosnien-Herzegowina beklagt, dass dort einer 

Gruppe von 30 Roma der Zugang zu Aufnahmezen-

tren einfach verweigert wurde, weil sie Roma waren. 

Sie wurden stattdessen in einen Bunker verfrachtet, 

der durch Rattengift verseucht war ohne Toiletten, 

ohne sauberes Wasser und ohne Anschluss an das 

Abwassersystem. Ihnen wurde die Unterstützung, die 

andere Bürgerinnen und Bürger dort selbstverständ-

lich erhalten haben, nicht zuteil und das einzig und 

allein, weil sie Roma sind. Das ist die schreckliche 

Realität, die auch Sie von der Koalition einfach ein-

mal zur Kenntnis nehmen müssen.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist eine von vielen Geschichten alltäglicher Dis-

kriminierung, die Roma in den Staaten des ehemali-

gen Jugoslawien erdulden und erleiden müssen. Ich 

will noch weitere Beispiele aus Serbien nennen: 

45 000 Roma, Flüchtlinge aus dem Kosovo, leben 

dort ohne Personaldokumente und damit völlig recht-
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los. Sie haben keinen Zugang zu medizinischer Ver-

sorgung und zu Sozialleistungen. Man muss hier ganz 

deutlich sagen: Insgesamt gibt es dort 400 informelle 

Roma-Siedlungen. Ein Drittel davon hat keine Was-

serversorgung, 70 Prozent der Haushalte sind nicht 

an das Abwassersystem angeschlossen, und häufig 

gibt es auch keinen Strom. Ich glaube, ich muss hier 

nicht sagen, was das dort bedeutet insbesondere für 

Kinder und für Frauen. 

Laut UNICEF ist die Kindersterblichkeit bei Roma in 

Serbien viermal so hoch wie im Durchschnitt. All 

diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, wie schmal der 

Grat zwischen Diskriminierung und lebensbedrohen-

der Ausgrenzung ist.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Wir reden nicht einfach über Armut. Wir reden über 

massive Verletzungen der sozialen Menschenrechte. 

Nach den Asylrichtlinien der EU muss auch eine 

Mehrfachdiskriminierung zur Anerkennung als 

Flüchtling führen. 

Herr Innenminister, ich sage es gerne noch einmal: 

Wenn diese Menschen in irgendeiner Weise von 

schwerwiegenden Verletzungen eines grundlegenden 

Menschenrechtes betroffen sind, muss auch das zum 

Schutz in unserem Land führen, nicht nur die enge 

Sicht auf die politische Verfolgung.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Übrigens – auch das hat der Innenminister hier nicht 

erwähnt – hat auch der UNHCR in seiner Stellung-

nahme zu dem heute vorliegenden Gesetzentwurf klar 

gefordert, dass das europäische Recht angewendet 

bzw. endlich in die Praxis umgesetzt werden soll. In 

der Begründung des Gesetzentwurfs findet sich zu all 

diesen Menschenrechtsverletzungen kein einziges 

Wort. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat zu 

Recht von einer „Bagatellisierung“ der Menschen-

rechtslage in den Westbalkanstaaten gesprochen. In 

dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die zahlrei-

chen Berichte von Menschenrechtsgruppen, Instituti-

onen und dem Europarat sowie der US-Menschen-

rechtsbericht – das soll schon etwas heißen – igno-

riert. Diese Ignoranz der Bundesregierung ist meines 

Erachtens wirklich unerträglich.  

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Diese ganze Debatte vergiftet zusehends das gesell-

schaftliche Klima in der Bundesrepublik. Am Mitt-

woch wurden zum Beispiel neue Zahlen einer Studie 

der Universität Leipzig zum Rassismus in der Mitte 

dieser Gesellschaft bekannt. Demnach haben 55,4 

Prozent der Befragten ein Problem damit, wenn sich 

Roma und Sinti in ihrer Gegend aufhalten. 47,1 Pro-

zent finden, Roma und Sinti sollten aus den Innen-

städten verbannt werden. 55,9 Prozent unterstellen 

ihnen eine höhere Neigung zu Kriminalität. – All 

diese Werte sind im Vergleich zur Umfrage von 2011 

deutlich gestiegen. 

Der grassierende Antiziganismus ist auch das Ergeb-

nis dieser unsäglichen Asylmissbrauchsdebatten, die 

wir seit mindestens zwei Jahren in dieser Gesell-

schaft führen, besonders auf der rechten Seite dieses 

Hauses. Das ist unerträglich.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Peter Hintze: Frau Kollegin. 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Ja, Herr Präsident, ich 

komme zum Schluss. 

Vizepräsident Peter Hintze: Das müssten Sie schon 

längst gekommen sein. 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Man befeuert damit je-

denfalls den Antiziganismus in dieser Gesellschaft. 

Ich sage zum Schluss noch einmal: Ziehen Sie diesen 

Gesetzentwurf zurück! Beenden Sie die Asylschnell-

verfahren, und erkennen Sie den Schutzbedarf von 

Roma aus den Westbalkanstaaten an! Seien Sie mit 

dieser Gruppe solidarisch. Ich denke, sie hat es his-

torisch verdient. Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 
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Artikel „Im Wortlaut“ von Ulla Jelpke veröffent-

licht auf www.linksfraktion.de am 31. Juli 2020:  

Gedenken an ermordete Sinti und Roma ist 

Verpflichtung für Gegenwart 

Am 2. August wird in Europa der im Zweiten Welt-

krieg ermordeten Sinti und Roma gedacht. Mehrere 

Hunderttausend Angehörige der Minderheit wurden 

von Deutschen und ihren Helfershelfern erschossen, 

vergast oder dem Hungertod preisgegeben. In 

Deutschland wurden sie in Konzentrationslager ge-

schickt. In den besetzten Ländern Osteuropas waren 

die Roma genauso Opfer des mörderischen Rassen-

wahns wie die jüdische Bevölkerung. Die faschisti-

schen Bündnispartner der Nazis in Kroatien und Ru-

mänien ermordeten ebenfalls Zehntausende Roma. 

Über Jahrzehnte hinweg weigerten sich die deutsche 

Politik, Öffentlichkeit und Justiz, den Genozid über-

haupt zur Kenntnis zu nehmen. Der Rassismus gegen 

Sinti und Roma war ungebrochen und schuf ein 

Klima, in dem die meisten Überlebenden es nicht 

wagten, Entschädigungsanträge zu stellen. Taten sie 

es doch, wurden diese in der Bundesrepublik häufig 

von Beamten geprüft, die während des Dritten Rei-

ches an Verfolgungsmaßnahmen beteiligt waren. 

Während in der BRD jeder kriegsbeschädigte SS-An-

gehörige eine lebenslange Rente erhielt, mussten die 

Opfer erschüttert feststellen, dass ihnen niemand zur 

Seite stand. 

Dass wir heute den 2. August als Gedenktag begehen 

– an diesem Tag wurden in Auschwitz die letzten noch 

dort lebenden Sinti und Roma in die Gaskammern ge-

schickt – ist in erster Linie dem Umstand zu verdan-

ken, dass Sinti und Roma sich nicht mit einer Opfer-

rolle begnügt haben. So wie viele von ihnen bereits 

während des Zeiten Weltkrieges gekämpft hatten – in 

den Reihen von Partisanen oder alliierten Armeen, 

im Untergrund, selbst im „Familienlager“ 

Auschwitz-Birkenau gab es Widerstand – nahmen sie 

auch den Kampf um ihre Erinnerung auf. Die spekta-

kuläre Besetzung der KZ-Gedenkstätte Dachau 

durch Sinti und Roma im Jahr 1980 läutete einen 

langsamen Wandel in der Erinnerungskultur ein. 

Auch in Osteuropa sind es Aktive der Roma-Minder-

heit, die sich für die Aufnahme des Genozids in Schul-

büchern, für den Bau von Denkmälern und ein wür-

diges Gedenken einsetzen. 

Der symbolische Höhepunkt des Gedenkens ist in 

Deutschland das Denkmal für die ermordeten Sinti 

und Roma Europas, das 2012 im Berliner Tiergarten 

eingeweiht wurde. Und ausgerechnet dieses Denkmal 

ist in Gefahr, durch ein Tunnelprojekt der Deutschen 

Bahn, das nach deren ursprünglichen Plänen direkt 

unter dem Denkmal verlaufen und dessen zeitweilige 

Sperrung erfordern sollte. Bahn, Berliner Senat und 

der Zentralrat der Sinti und Roma sind nun im Ge-

spräch darüber, aber schon die Ignoranz, mit der die 

Bahn, die kräftig an den Deportationen der Nazizeit 

verdient hatte, solch ein Projekt angegangen ist, 

zeigt, wie gefährdet das Gedenken ist. 

Unsere Gedanken sollten am 2. August nicht nur bei 

den Toten, sondern auch bei den Lebenden sein. 

Praktisch alle Sinti und Roma in Europa sind Über-

lebende der deutsch-faschistischen Vernichtungspo-

litik oder deren Nachkommen. Wird Deutschland sei-

ner Verantwortung ihnen gegenüber gerecht? 

Zu dieser Verantwortung gehört die entschlossene 

Bekämpfung antiziganistischer Handlungsweisen 

und Einstellungen. Davon sind Deutschland und Eu-

ropa noch weit entfernt. Die strukturelle Benachteili-

gung von Sinti und Roma zieht sich durch alle Berei-

che der Gesellschaft. Umfragen zeigen regelmäßig 

einen erschreckend hohen Stand von Ablehnung der 

Minderheit durch die Mehrheitsgesellschaft. Gerade 

in der Corona-Krise sind Roma nicht nur die ersten 

Opfer wirtschaftlicher und bildungspolitischer Ver-

heerungen, sondern auch einem Wiederaufflammen 

antiziganistischer Vorurteile und auch Gewalt aus-

gesetzt.  

All das macht eine politische und gesellschaftliche 

Anstrengung notwendig, die zweierlei anstreben 

muss: Den Sinti und Roma Mittel in die Hand geben, 

für ihre Rechte zu kämpfen, und dem Antiziganismus 

der Mehrheitsgesellschaft den Kampf anzusagen. 

Denn es geht nicht um „Integrationsdefizite“ der 

Minderheit, sondern um den Rassismus der Mehrheit, 

die der Minderheit eine gleichberechtigte Teilhabe 

an der Gesellschaft verwehrt. 

  

http://www.linksfraktion.de/
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Pressemitteilung vom 3. März 2021: 

Mehr antiziganistische Straftaten: Höchste 

Zeit, gegenzusteuern! 

„Die Zahl der erfassten antiziganistischen Straftaten 

ist im letzten Jahr um über 50 Prozent angestiegen. 

Zudem muss mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet 

werden. Es ist höchste Zeit, hier energisch gegenzu-

steuern“, erklärt die innenpolitische Sprecherin der 

Fraktion DIE LINKE, Ulla Jelpke, zur Antwort der 

Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage. Demzu-

folge hat die Polizei im vergangenen Jahr 128 anti-

ziganistische Straftaten registriert. Darunter waren 

zehn Gewaltdelikte. Im Jahr 2019 waren es 81 Straf-

taten, nach 63 im Jahr 2018. Jelpke weiter: 

„Der Fokus der Sicherheitsbehörden, nur ausdrück-

lich politisch motivierte Vorfälle zu erfassen, ist viel 

zu eng. Denn Antiziganismus war in Deutschland 

über Jahrhunderte quasi gesellschaftlicher Konsens, 

und ist es teilweise heute noch. Rassismus gegen Sinti 

und Roma ist mitnichten ein exklusives Merkmal so-

genannter Extremisten. 

Deswegen brauchen wir ein breit angelegtes, unab-

hängiges Monitoring, das auch solche antiziganisti-

schen Vorfälle mit einbezieht, die nicht strafrechtlich 

relevant sind. Und an das sich auch Betroffene, die 

den Umgang mit Sicherheitsbehörden scheuen, wen-

den können. 

Unbefriedigend ist nach wie vor das weitgehende 

Fehlen von Aufklärungs- und Sensibilisierungspro-

grammen für Polizeiangehörige. Pandemiebedingte 

Ausfälle von Schulungen wurden offenbar nicht an-

satzweise durch Online-Kurse kompensiert. Ohnehin 

wird das Thema Antiziganismus, wenn überhaupt, 

unter ‚ferner liefen‘ abgehandelt und wiederum nur 

vermeintlichen Extremisten zugeschrieben. Phäno-

mene wie institutioneller Rassismus und die antiziga-

nistische Geschichte der Polizei können da über-

haupt nicht thematisiert werden – das wäre aber 

dringend notwendig!“

Rede gehalten zu TOP 16 der 236. Sitzung des 

Deutschen Bundestags, Beratung der Unterrich-

tung durch die Bundesregierung „Bericht der 

Unabhängigen Kommission Antiziganismus ‚Per-

spektivwechsel – Nachholende Gerechtigkeit – 

Partizipation'“ auf Drucksache 19/30310, am 24. 

Juni 2021 (zugleich die letzte im Bundestag ge-

haltene Rede): 

 

Sicherheit der Roma muss Staatsräson sein  

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Frau Präsidentin! Lieber 

Zentralrat! Lieber Herr Rose! Ich bin stolz darauf, 

dass ich heute meine letzte Rede nach 30 Jahren Ar-

beit im Bundestag zu diesem Thema halten kann. Wir 

haben eben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir über 

Antiziganismus diskutieren, dass wir wirklich aufklä-

ren. Denn diese rechte Fraktion hier repräsentiert im 

Grunde genommen Antiziganismus pur. Das ist heute 

hier bewiesen worden, und das müssen wir entschie-

den zurückweisen.  

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

CDU/CSU und der FDP)  

Ich weiß, wir haben vor 2019 lange um diese Kom-

mission gerungen. Jahrelang haben wir diskutiert, 

dass wir den Antiziganismus genauso als Rassismus 

bekämpfen müssen wie den Antisemitismus. Deswe-

gen danke ich der Kommission für den umfangrei-

chen Bericht, den sie vorgelegt hat, in dem wirklich 

viele Anregungen und Handlungsempfehlungen für 

die Politik stehen. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das 

in nächster Zukunft umsetzen werden.  

Die Kommission schreibt zum Beispiel – das wird si-

cherlich ein umstrittenes Thema sein; ich zitiere -: 

„Die Asylpolitik hat seit den 1990er Jahren mit Ge-

setzgebungsverfahren auf vorherige antiziganisti-

sche Debatten in der Öffentlichkeit reagiert und da-

bei deren Argumentationsstruktur übernommen.“ 

Das trifft genau den Kern. Ebenso kritisiert die Kom-

mission die Einstufung der Westbalkanstaaten als si-

chere Herkunftsstaaten. Dort werden nämlich Roma 

rassistisch diskriminiert.  

Alle Roma, die heute in Europa leben, sind Überle-

bende des NS-Völkermordes und deren Nachkom-

men. Ihre Sicherheit zu gewährleisten, muss meiner 

Meinung nach deutsche Staatsräson werden.  
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(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)  

Eine Forderung der Kommission liegt mir besonders 

am Herzen. Sie geht darauf ein, dass im Ausland le-

bende NS-Opfer bis heute von Entschädigungen aus-

gegrenzt worden sind. Ich kann nur hoffen, dass der 

Bundestag das sofort ändert und umsetzt; denn ich 

denke, es darf keine NS-Opfer wie die Roma geben, 

die als Opfer zweiter Klasse diskriminiert werden.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)  

Wir haben eine historische Verantwortung; das 

möchte ich in diesem Zusammenhang immer wieder 

betonen. Wir haben angesichts der NS-Opfer und vor 

allen Dingen des Völkermords an Roma und Sinti 

eine historische Verantwortung. Ich kann mir für die 

Zukunft nur wünschen, dass das in aller Breite aner-

kannt wird.  

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)  

Frau Präsidentin, ich habe schon gesehen, dass 

meine Redezeit abgelaufen ist. Aber vielleicht darf 

ich noch ein kurzes Wort zum Abschied sagen. Ich 

möchte mich nämlich auch noch einmal bei der Ver-

waltung und natürlich bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in den Ausschüssen bedanken. Ich sel-

ber war fast 30 Jahre Mitglied im Innenausschuss, 

war Obfrau und Sprecherin. Dort habe ich einigen 

schon meinen Dank ausgesprochen. Aber ich möchte 

hier auch den Kollegen danken, die solidarisch wa-

ren und vor allen Dingen unsere Rechte als Opposi-

tion geachtet haben. An Grüne und FDP: Wir haben 

zusammen sehr viel erstritten, haben Anhörungen 

machen können und haben bei vielen anderen Dingen 

zusammengearbeitet. Ich möchte mich auch bei den 

anderen Kollegen, die sich fair verhalten haben, be-

danken.  

Ein ganz wichtiger Bereich, der hier immer verges-

sen wird: Unsere Arbeit hat auch davon gelebt, dass 

uns Wohlfahrtsverbände, NGOs und Menschen, die 

außerparlamentarisch arbeiten, mit Sachverstand 

hier begleitet haben. Auch denen möchte ich danken. 

Als gebürtige Hamburgerin sage ich: „Tschüs!“, und 

als adoptierte NRWlerin: Glück auf! – Auf Wiederse-

hen.  

(Anhaltender Beifall bei der LINKEN – Beifall bei 

der CDU/CSU, der SPD, der FDP und dem BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN – Die Fraktion der LINKEN 

sowie Abgeordnete der SPD und des BÜNDNISSES 

90/DIE GRÜNEN erheben sich) 
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Antimuslimischen Rassismus ächten 

von Ulla Jelpke 

 

Studien über gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit wie die im Zweijahresrhythmus 

durchgeführte „Mitte-Studie“ der Friedrich-

Ebert-Stiftung verweisen auf negative Einstel-

lungen eines beträchtlichen Teils der Bevölke-

rung gegenüber Musliminnen und Muslimen.24 

Dies machen sich rechtspopulistische und 

rechtsextreme Bewegungen und Parteien 

zunutze, um mit muslimfeindlichen Kampagnen 

in die gesellschaftliche Mitte vorzudringen. Die 

antimuslimische Agitation ist dabei vielfach 

nichts anderes als ein neu verpackter Hass auf 

Migrantinnen und Migranten. Aus „Ausländern“ 

sind „Muslime“ geworden. Als Vorreiter betä-

tigte sich hier insbesondere der frühere sozial-

demokratische Berliner Finanzsenator und Bun-

desbanker Thilo Sarrazin mit seiner millionen-

fach verkauften Hetzschrift „Deutschland 

schafft sich ab“ über eine angeblich geschei-

terte Integration von Muslimen. Ich warnte am 

31. August 2010 vor einen durch Sarrazin ver-

körperten „Extremismus der Mitte“.  

„Nahtlos knüpft das Noch-SPD-Mitglied Sarrazin 

damit an Gedankengut der faschistischen NPD und 

der rassistischen Islamhasser von Pro-Deutschland 

an. Doch Sarazzin trägt nicht Bomberjacke und 

Springerstiefel, sondern Anzug und Krawatte. Er 

hetzt nicht im Hinterzimmer einer Nazi-Kneipe, son-

dern verbreitet seine Thesen im Haus der Bundes-

pressekonferenz. Er ist keine gescheiterte Existenz, 

sondern Vertreter der Bundesbank.“ 

Im Herbst 2014 entstand so in Dresden die 

Pegida-Bewegung, die sich von ihrem Namen 

her explizit gegen eine angebliche „Islamisie-

rung des Abendlandes“ richtet. Antimuslimi-

scher Rassismus äußert sich auch in einer Viel-

zahl von Übergriffen, Drohungen und Beleidi-

gungen gegen Muslime, in Schändungen von 

Moscheen mit Schlachtabfällen oder Fäkalien 

                                                           
24 www.fes-gegen-rechtsextremis-
mus.de/pdf_14/141120presse-handout.pdf 

bis hin zu Brandanschlägen und Morden. So 

wurde die Ägypterin Marwa Ali El-Sherbini am 

1. Juli 2009 in einem Verhandlungssaal des Dres-

dner Landgerichts aus muslimfeindlichen Moti-

ven erstochen. Sie hatte dort als Zeugin in einem 

Beleidigungsprozess ausgesagt. Auch die Atten-

täter von Halle 2019 und Hanau 2020 handelten 

neben allgemein rassistischen und antisemiti-

schen Vorstellungen auch aus explizit islam-

feindlicher Gesinnung. Doch lange Zeit verharm-

losten oder ignorierten die Bundesregierung 

und deutsche Sicherheitsbehörden die Proble-

matik.  

 

PI News & Co: Antimuslimischer Rassis-

mus im Internet 

Im August 2011 stellte ich erstmals eine Kleine 

Anfrage zum Thema „Antimuslimischer Rassis-

mus und Rechtsextremismus“ (BT-Drs. 

17/6910). Anlass war das Massaker von Anders 

Behring Breivik an 77 Menschen, mehrheitlich 

Mitglieder einer sozialistischen Jugendorganisa-

tion, in Norwegen, das der Attentäter in seinem 

„Manifest“ mit der „Rettung Europas vor dem 

Kulturmarxismus und der Islamisierung“ recht-

fertigte. „Islamkritische bis hin zu muslimfeind-

liche Einstellungsmuster sind Ausdruck von 

Ängsten vor Überfremdung […]“, wiegelte die 

Bundesregierung in ihrer Antwort ab. Explizit 

gefragt hatte ich nach Erkenntnissen bezüglich 

des damals täglich von Zehntausenden gelese-

nen Weblogs „Politically Incorrect“ (PI), der zum 

zentralen Forum der Islamhasser im deutsch-

sprachigen Raum geworden war. Vor allem in 

den veröffentlichten, redaktionell moderierten 
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Leserkommentaren fanden sich regelmäßig ab-

wertende Äußerungen über Muslime. Zwar fän-

den sich auf PI News auch Beiträge mit rassisti-

schen Inhalten, doch die „überwiegende Mehr-

heit der Einträge auf PI bedient sich keiner klas-

sischen rechtsextremistischen Argumentations-

muster“, gab die Bundesregierung an. Bei Brei-

vik habe es sich nicht um einen „aus nationalso-

zialistischer Überzeugung heraus handelnden 

Fanatiker“ gehandelt, schließlich stehe dieser in 

seinem Manifest „Nationalsozialismus ebenso 

kategorisch ablehnend gegenüber wie Antise-

mitismus“, heißt es in der Antwort weiter. Die 

Bundesregierung leugnete also einen Bezug des 

Rechtsterroristen zum Rechtsextremismus. Die 

Antwort der Bundesregierung kommentierte ich 

in der Berliner Zeitung: 

„Volksverhetzung muss offenbar im Braunhemd mit 

Hitler-Bärtchen daherkommen, um von der Bundes-

regierung auch als solche erkannt zu werden.“ 

Auf eine weitere Kleine Anfrage im Jahr 2014 er-

klärte die Bundesregierung, dass es sich bei PI 

News um eine „islamkritische, populistische und 

an der Grenze zu einer verfassungsschutzrele-

vanten Islamfeindlichkeit stehende Webseite“ 

handelt (BT-Drs. 18/162).  

„Wie viele Kübel hasserfüllten Drecks bis hin zu of-

fenen Gewaltdrohungen muss das Internetportal Po-

litically Incorrect noch über Muslime ausschütten, 

bis die Bundesregierung die von ihr benannte 

‚Grenze zu einer verfassungsschutzrelevanten Is-

lamfeindlichkeit‘ überschritten sieht?“, 

fragte ich damals. Es sollte noch bis zum Jahr 

2021 dauern, bis die Bundesregierung nach In-

formationen des SPIEGEL den Blog als „erwiesen 

extremistisch“ einstufte und beobachten ließ.25  

 

                                                           
25 https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/pi-
news-bundesamt-fuer-verfassungsschutz-stuft-islam-
feindlichen-blog-als-erwiesen-extremistisch-ein-a-
e2995ba3-0002-0001-0000-000177330635 

Islamfeindliche Straftaten in der Poli-

zeistatistik 

Das Ausmaß islamfeindlicher Straftaten war 

lange Zeit unbekannt, da sich die Bundesregie-

rung der Forderung von Islamverbänden und 

Kriminologen versperrte, den Themenfeldkata-

log der Hasskriminalität auf das Unterthema „is-

lamfeindlich“ zu erweitern, wie es im Falle anti-

semitischer Straftaten – auch in Folge regelmä-

ßigen Nachbohrens der PDS-Fraktion – längst 

geschehen war. Regelmäßig – erst jährlich, dann 

quartalsweise - fragte ich dennoch nach der Sta-

tistik islamfeindlicher Straftaten (BT-Drs. 

18/4269; BT-Drs. 18/4776 etc.). Genannt wur-

den mir vorerst nur Straftaten mit „Tatort Mo-

schee“ – darunter fielen allerdings auch nicht-

islamfeindlich motivierte Taten. So tauchten 

beispielsweise Ermittlungen gegen Salafisten in 

dieser Statistik auf, während Angriffe auf Mus-

lime außerhalb von Moscheen sich darin nicht 

fanden. Doch Beharrlichkeit – nicht nur von mei-

ner Seite – führte schließlich zum Erfolg. Seit Ja-

nuar 2017 besteht die Erweiterung des Themen-

feldkatalogs der Politisch Motivierten Kriminali-

tät (PMK) beim Oberthema „Hasskriminalität“ 

um das Unterthema „Islamfeindlichkeit“. Von 

nun an wurden jährlich bis zu 1000 islamfeind-

lich motivierte Straftaten erfasst. Es ist aller-

dings fraglich, ob alle islamfeindlichen Strafta-

ten tatsächlich von den aufnehmenden Polizei-

beamten als solche erkannt und vermerkt wer-

den. Zudem wird ein Großteil alltäglicher Belei-

digungen, Bedrohungen und selbst physischer 

Übergriffe von den Betroffenen gar nicht erst 

zur Anzeige gebracht, etwa aus Scham oder 

Misstrauen gegenüber der Polizei. Die in der Po-

lizeistatistik angeführten Zahlen stellen deshalb 

nur die Spitze des Eisbergs dar, während das 

Dunkelfeld groß bleibt. Gar nicht erfasst werden 

zudem alltägliche Diskriminierungen von Musli-

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/pi-news-bundesamt-fuer-verfassungsschutz-stuft-islamfeindlichen-blog-als-erwiesen-extremistisch-ein-a-e2995ba3-0002-0001-0000-000177330635
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/pi-news-bundesamt-fuer-verfassungsschutz-stuft-islamfeindlichen-blog-als-erwiesen-extremistisch-ein-a-e2995ba3-0002-0001-0000-000177330635
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/pi-news-bundesamt-fuer-verfassungsschutz-stuft-islamfeindlichen-blog-als-erwiesen-extremistisch-ein-a-e2995ba3-0002-0001-0000-000177330635
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/pi-news-bundesamt-fuer-verfassungsschutz-stuft-islamfeindlichen-blog-als-erwiesen-extremistisch-ein-a-e2995ba3-0002-0001-0000-000177330635
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men, die unter der Ebene der Strafbarkeit lie-

gen, aber zur rassistischen Ausgrenzung einer 

ganzen Bevölkerungsgruppe beitragen. Ich for-

dere daher, dass antimuslimischer Rassismus 

ebenso geächtet und bekämpft werden muss 

wie Antisemitismus. 

 

Islamhass von der Parlamentstribüne  

Mit der AfD sitzt seit 2017 eine offen rassisti-

sche Partei im Bundestag, die Hetze gegen 

Muslime und den Islam zu ihrem Markenkern 

gemacht hat. Am 13. Februar 2020 wurde im 

Bundestag über einen AfD-Antrag zur ver-

meintlichen Bekämpfung des Islamismus (BT-

DRs. 19/17126) debattiert. Ich sprach für die 

Linksfraktion: 

 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! In der Tat geht es wieder einmal 

um die Lieblingswahnvorstellung der AfD: die an-

geblich drohende Islamisierung Deutschlands. 

(Beatrix von Storch [AfD]: Zwölf Tote am Breit-

scheidplatz! Das sind Tote, keine Wahnvorstellun-

gen!) 

Wieder einmal schürt die AfD Angst und Hass. Die-

sem müssen wir entschlossen entgegentreten, meine 

Damen und Herren! 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Denn es gibt nur wenige Themen, bei denen die 

Wahrnehmung und die Realität so weit auseinander-

klaffen wie bei der Zahl der Muslime, die in Deutsch-

land leben. In einer Meinungsforschungsstudie von 

Ipsos vom vergangenen Jahr schätzen die Befragten 

durchschnittlich den Anteil der Muslime an der Be-

völkerung der Bundesrepublik auf 21 Prozent. In 

Wahrheit machen Muslime gerade einmal 4 Prozent 

der Bevölkerung aus. In dieser Zahl sind übrigens 

auch diejenigen inbegriffen, die aufgrund ihres Pas-

ses als Muslime gezählt werden, selbst wenn sie be-

kennende Atheisten sind oder noch nie im Leben eine 

Moschee betreten haben. Wie absurd es angesichts 

solcher Zahlen ist, von einer angeblichen Islamisie-

rung zu sprechen, sollte jedem vernunftbegabtem 

Menschen klar sein. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Besorgniserregend sind allerdings auch Umfragen, 

die zum Beispiel in der vergangenen Woche vom Lan-

desinnenministerium in Hessen präsentiert wurden: 

Dort denkt jeder vierte Polizist, dass in Deutschland 

eine Islamisierung bevorsteht. Wenn sich solche 

Wahnvorstellungen schon in Teilen des Staatsappa-

rates breitmachen, 

(Beatrix von Storch [AfD]: Das sind die Leute, die 

stehen vorn an der Front, die wissen genau, worum 

es geht!) 

wenn dort Fake News wie von der AfD und aus rech-

ten Schmuddelecken geglaubt wird, dann haben wir 

in der Tat ein Problem. Dieses Problem heißt Rassis-

mus, heißt Islamfeindlichkeit und kommt aus der so-

genannten Mitte der Gesellschaft. 

(Zuruf von der AfD: Reden Sie doch zum Thema!) 

Meine Damen und Herren, jeden zweiten Tag wurde 

im vergangenen Jahr in Deutschland eine Moschee, 

eine muslimische Einrichtung oder ein religiöser Re-

präsentant islamfeindlich angegriffen. Das erklärt 

die Bundesregierung in der Antwort auf eine Große 

Anfrage der Linksfraktion zum Thema „antimuslimi-

scher Rassismus“. Hinzu kommen alltägliche Diskri-

minierungen und Übergriffe gegen Muslime, zum 

Beispiel, dass Muslimas auf offener Straße be-

schimpft, bespuckt werden, ihnen die Kopftücher 

weggerissen werden und anderes mehr. Um die tau-

send islamfeindliche Straftaten registriert die Bun-

desregierung jährlich, und das ist nur die Spitze des 

Eisberges. Denn man muss einfach wissen, dass die 

Scham, zur Polizei zu gehen und diese Dinge anzu-

zeigen, sehr groß ist. 

Die Linke sagt hier ganz klar: Islamfeindlichkeit 

muss ebenso entschieden bekämpft werden wie Anti-

semitismus und andere Formen des Rassismus. 

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Uli Grötsch 

[SPD] und Helge Lindh [SPD]) 

Meine Damen und Herren, die AfD legt in ihrem An-

trag einen besonderen Schwerpunkt auf die Bekämp-

fung der Muslimbruderschaft. Keine Frage, die Mus-

limbruderschaft ist eine äußerst unsympathische Ver-

einigung, eine Strömung, die in ihrer Ablehnung der 

pluralen Demokratie, ihrem patriarchalen Familien-

bild und ihren reaktionären Moralvorstellungen, ich 

würde einmal sagen, dem durchschnittlichem AfD-

Mitglied allemal näher steht als den demokratischen 

Vorstellungen der Linken 
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(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Leni Brey-

maier [SPD]) 

und der Mitte der Gesellschaft. Aber wir sind hier 

weder in Kairo noch in Aleppo oder in Istanbul, in 

Deutschland droht keine Machtübernahme der Mus-

limbrüder. Solange die Anhänger der Bruderschaft 

sich an unsere Gesetze halten, gilt für sie wie für alle 

die im Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit, und 

dabei sollten wir auch bleiben. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich lehne es aber strikt ab, solche zweifelhaften Ver-

bände von staatlicher Seite auch noch besonders zu 

fördern und zu begünstigen. Das gilt insbesondere 

für Vereinigungen, die direkt als Einflusswerkzeuge 

ausländischer Regierungen hier agieren, wie zum 

Beispiel den türkischen Islamverband DITIB. Da 

sagt Die Linke ganz klar: Die Kungelei der Bundes-

regierung und der Landesregierungen mit solchen 

Marionetten Erdogans muss endlich ein Ende haben! 

(Beifall bei der LINKEN) 

Türkische Religionsbeamte, die Hass schüren und für 

den Angriffskrieg auf Syrien beten, haben in Deutsch-

land in der Tat nichts verloren, und das hat auch 

nichts mit Religionsfreiheit zu tun. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die Türkei hat sich zur zentralen Aktionsplattform 

für islamistische und terroristische Organisationen 

im Nahen Osten entwickelt – das war bereits 2016 

die Einschätzung der Bundesregierung. Trotzdem 

muss man sagen, dass mit dem Paten Erdogan, der 

im Grunde genommen die Muslimbrüderschaft      

featuret und vorantreibt, auch heute immer noch zu-

sammengearbeitet wird. Heute ziehen seine islamis-

tischen Söldnertruppen eine Blutspur von Syrien bis 

nach Nordafrika und morgen vielleicht auch nach 

Europa. 

Deswegen sagen wir ganz klar: Es muss Schluss sein 

mit der Zusammenarbeit mit Erdogan. Es muss 

Schluss damit sein, dass seine Organisation und Re-

ligionspropagandisten hier finanziell unterstützt 

werden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Mit dem Entzug von Waffenlieferungen und von Fi-

nanzhilfe kann man wirklich den Boden für islamisti-

sche Gruppen entziehen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Graue Wölfe im Fokus 

von Nick Brauns (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestagsbüro von 2007-2021) 

 

Die als Graue Wölfe bekannten türkischen Fa-

schisten verfügen derzeit in der Bundesrepublik 

über mehr als 18.000 Anhänger. In der Türkei 

sind die Anhänger der Partei der Nationalisti-

schen Bewegung (MHP) und ihrer Abspaltun-

gen, die sich selbst als Ülkücü (Idealisten) be-

zeichnen, seit den 1970er Jahren für tausende 

Morde an Linken, für Pogrome gegen Aleviten 

und Massaker an Kurden verantwortlich. Auch 

in Deutschland, wo die Grauen Wölfe mit Unter-

stützung des bayerischen Ministerpräsidenten 

und CSU-Vorsitzenden Franz-Josef Strauß und 

deutscher Geheimdienste Ende der 70er Jahre 

die Türkische Föderation als ihr Sammelbecken 

etablieren konnten, gab es schon mehrere Tote 

durch ihre Übergriffe. So wurde im Januar 1980 

der türkische Kommunist und Gewerkschafter 

Celalettin Kesim am Kottbusser Tor in Berlin 

Kreuzberg von den aus einer Moschee kommen-

den Faschisten gezielt ermordet. In den letzten 

Jahren kam es immer wieder zu Übergriffen von 

Grauen Wölfen auf Demonstrationen und Ver-

eine von Kurden und türkischen Sozialisten in 

Deutschland.  

Bereits 1995 thematisierte Ulla Jelpke die Um-

triebe rechtsextremistischer und islamisch-fun-

damentalistischer Gruppen in der Bundesrepub-

lik mit einer kleinen Anfrage (BT-Drs. 13/2063). 

Die Türkische Föderation (ADÜTDF) bezwecke 

„in Form von Folklore- und Saalveranstaltungen 

[...] die Interessen der türkischen Republik im 

Rahmen der Gesetze der Bundesrepublik 

Deutschland zur Geltung zu bringen“, verharm-

loste das Bundesinnenministerium die Aktivitä-

ten der Faschisten, die seit 1994 nicht mehr im 

Verfassungsschutzbericht genannt wurden, in 

der Antwort. Immerhin wurde die ADÜTDF – 

                                                           
26 https://www.derwesten.de/politik/cdu-nahe-studie-
empfahl-zusammenarbeit-mit-grauen-woelfen-
id9414541.html 

wohl auch in Folge dieser Anfrage – ab 1997 vo-

rübergehend wieder mit einigen Sätzen im Ver-

fassungsschutzbericht erwähnt.  

Im Oktober 2007 kam es parallel zu einer Mili-

täroffensive der türkischen Armee gegen die 

kurdische Guerilla zu gewaltsamen Übergriffen 

von türkischen Nationalisten auf kurdische Ver-

einsheime und Moscheen sowie Hetzjagden auf 

vermeintliche Kurden in Berlin und weiteren 

deutschen Städten. Trotz dieser Gewalttaten 

blieb die Bundesregierung auf Anfrage von Ulla 

Jelpke bei ihrer bereits 1995 geäußerten Posi-

tion, dass die Grauen Wölfe unter dem Gesichts-

punkt der öffentlichen Sicherheit „nur eine un-

tergeordnete Rolle“ spielten (BT-Drs. 16/7682). 

So sei bei den gewaltsamen „Auseinanderset-

zungen mit Kurden“ kein organisatorischer oder 

personeller Bezug zur Türkischen Föderation 

festgestellt worden. Zumindest sah die Bundes-

regierung Anhaltspunkte für Verstöße gegen 

den Gedanken der Völkerverständigung und das 

friedliche Zusammenleben der Völker durch die 

als antisemitisch und kurdenfeindlich einge-

stufte Gruppierung.  

Insbesondere in Nordrhein-Westfalen wurden 

mehrere Fälle bekannt, in denen Graue Wölfe in 

der CDU aktiv wurden und sogar in Kommunal-

parlamente eingezogen waren. Eine Studie der 

CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ermu-

tigte im Jahr 2006 sogar direkt zu einer solchen 

Kooperation in Einzelfällen „aus politstrategi-

schen Gesichtspunkten“.26 Dennoch behaup-

tete die Bundesregierung in ihrer Antwort auf 

eine Kleine Anfrage 2011, über eine Koopera-

tion von CDU-Gliederungen und türkischen Fa-

schisten keine Kenntnisse zu besitzen (BT-Drs. 

https://www.derwesten.de/politik/cdu-nahe-studie-empfahl-zusammenarbeit-mit-grauen-woelfen-id9414541.html
https://www.derwesten.de/politik/cdu-nahe-studie-empfahl-zusammenarbeit-mit-grauen-woelfen-id9414541.html
https://www.derwesten.de/politik/cdu-nahe-studie-empfahl-zusammenarbeit-mit-grauen-woelfen-id9414541.html
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17/7624). Ulla Jelpke kommentierte die Weige-

rung der Bundesregierung, sich mit Verbindun-

gen der CDU zu den Grauen Wölfen auseinan-

derzusetzen wie folgt:  

„Wer ständig die Extremismuskeule gegen 

Linke schwingt, sollte erst einmal vor der eige-

nen Haustür kehren.“ 

In Richtung antifaschistischer Gruppierungen, 

für die die Existenz ausländischer Faschisten 

noch weithin als Tabuthema galt, fügte sie 

hinzu: „Engagierte Antifaschisten dürfen vor 

türkischen Grauen Wölfen ebenso wenig die Au-

gen verschließen wie vor deutschen Neonazis“. 

Auf eine Anfrage Jelpkes im Jahr 2014 warnte 

die Bundesregierung vor einer seit den letzten 

Jahren wachsenden nichtorganisierten Ülkücü-

Jugendbewegung. In sozialen Netzwerken und 

auf Internetvideoplattformen würden etwa Kur-

den, Armenier, Griechen, Juden und Homosexu-

elle beleidigt und bedroht. Dabei zeige sich, so 

die Bundesregierung, dass diese Jugendbewe-

gung „insbesondere die der Ideologie entnom-

menen Feindbilder nicht nur im Internet, son-

dern auch in der realen Welt auslebt“. Im Klar-

text: Es wird schon mal zugeschlagen oder mit 

dem Messer zugestochen. Die Bundesregierung 

zählte in ihrer Antwort von 2014 17 Fälle auf, in 

denen es seit dem Jahr 2011 zu Angriffen von 

türkischen Nationalisten auf Kurden in Deutsch-

land kam (BT-Drs. 18/499) 

Neben der Türkischen Föderation gibt es in der 

Bundesrepublik zwei kleinere, von ihr abgespal-

tene Dachverbände, die ebenfalls dem Ülkücü-

Spektrum zugerechnet werden. Der Dachver-

band „Föderation der Weltordnung in Europa“ 

(ANF), der als Europaorganisation der von der 

MHP abgespaltenen, stärker religiös orientier-

ten Partei BBP fungiert, „zeigt tatsächliche An-

haltspunkte, die nahelegen, dass der Verband 

dem „Ülkücü“-Spektrum zuzurechnen ist“, ei-

erte die Bundesregierung auf Nachfrage von Jel-

pke im März 2021 noch rum (BT-Drs. 19/26862). 

Doch im drei Monate später veröffentlichten 

Verfassungsschutzbericht des Bundes tauchte 

die ANF erstmals im Kapitel zur Ülkücü-Bewe-

gung auf. Eine wichtigere Rolle als die ANF mit 

ihren relativ wenigen Mitgliedsvereinen spielt 

die Union der Türkisch-Islamischen Kulturver-

eine in Europa (ATIB). „ATIB ist eine hundertpro-

zentige Abspaltung der Föderation der türki-

schen Idealistenvereine in Deutschland – 

ADÜTDF – und konstituierte sich 1987 als eige-

ner Dachverband“, bestätigte die Bundesregie-

rung 2016 auf eine kleine Anfrage von Ulla Jel-

pke (BT-Drs. 18/9353). Diese sei ihrem Auftre-

ten nach deutlich religiöser als die als Auslands-

verband der MHP firmierende ADÜTDF. Nach In-

formation der Bundesregierung sind in Gemein-

den der ATIB Imame beschäftigt, die vom Präsi-

dium für Religionsangelegenheiten der türki-

schen Regierung entsandt und finanziert wur-

den. Dies erschien als Hinweis darauf, dass ATIB 

inzwischen im Fahrwasser des türkischen Präsi-

denten Erdogan zu finden ist. Der Verband ist 

Mitbegründer und stärkste Mitgliedsvereini-

gung des sonst von der Muslimbrüderschaft do-

minierten Zentralrates der Muslime (ZMD) und 

stellt dort auch einen Vizevorsitzenden. Ent-

sprechend schloss sich ZMD-Chef Mazyek im 

Juni 2016 dem Protest von ATIB und anderen 

türkischen Nationalisten gegen die Resolution 

des Bundestages zum Genozid an den Armeni-

ern an.  

„Die ATIB bildet das Bindeglied zwischen den klas-

sischen Grauen Wölfen, der Erdogan-Lobby und 

den Muslimbrüdern in Deutschland“, 

erkannte Ulla Jelpke. Trotz der starken Position 

der türkischen Faschisten in seinem Verband ist 

der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek gern gela-

dener Gast in Fernsehtalkshows, auch auf dem 

Parteitag der Linkspartei im Mai 2016 in Magde-

burg durfte er ein Grußwort halten. Innerhalb 

der Linksfraktion sorgte die Kooperation einiger 

Abgeordneter mit dem ZMD, der trotz seines 

großspurigen Namens nur eine kleine Minder-

heit der Muslime in Deutschland vertritt, immer 

wieder für Kontroversen.  

Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei 

vom Juli 2016, für den die türkische Regierung 
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die Gülen-Bewegung verantwortlich machte, in-

tensivierte der türkische Geheimdienst MIT 

seine Aktivitäten in der Bundesrepublik. Dabei 

kann der MIT auf die Grauen Wölfe zurückgrei-

fen, wie die Bundesregierung 2020 auf Kleine 

Anfragen bestätigt. Seit dem faktischen Regie-

rungsbündnis zwischen der MHP und der AKP in 

der Türkei finde die türkische Regierungspolitik 

auch in der deutschen Ülkücü-Szene und bei tür-

kischen Nationalisten vorherrschend Unterstüt-

zung, erklärte die Bundesregierung. Es sei daher 

wahrscheinlich, dass vom MIT die Kontakte zur 

Ükücü-Bewegung „auch genutzt werden, um 

nachrichtendienstliche Belange zu fördern.“ 

(BT-Drs. 19/22060) Zudem „bieten sich derar-

tige Organisationen für den Versuch staatlicher 

Einflussnahme von Seiten der Türkei an.“ (BT-

Drs. 19/21060) Die Bundesregierung sieht nun 

eine „Zusammenarbeit des verbandlichen orga-

nisierten türkischen Rechtsextremismus mit 

dem an die türkische Regierung angebundenen 

Islamverband DITIB, dessen Imame auch in Mo-

schee der Ülkücü-Bewegung predigten“ (BT-Drs. 

19/21060). 

Nachdem die Bundesregierung jahrzehntelang 

die Grauen Wölfe kaum beachtet und deren Ge-

fährlichkeit systematisch heruntergespielt 

hatte, stehen diese seit einigen Jahren im ver-

stärkten Fokus der Sicherheitsbehörden. „Die 

[…] ideologischen Vorstellungen der Ülkücü-An-

hänger wirken sich völkerverständigungswidrig 

und desintegrativ aus“, urteilt die Bundesregie-

rung auf eine Anfrage im Jahr 2020 (BT-Drs. 

19/21060). 2018 hatte das Bundesinnenminis-

terium bereits den militanten rockerähnlichen 

Boxclub Osmanen Germania verboten, der 

ebenso wie die Vereine Turkos MC und Turan 

dem Ülkücü-Spektrum zuzurechnen war. 

„Wehrhaftigkeit, Selbstertüchtigungsbemühun-

gen und Überlegenheitsvorstellungen gehören 

zum Selbstbild von Ülkücü-Anhängern und wer-

den von Wünschen nach entsprechenden Fähig-

keiten und Waffen begleitet“, erklärte die Bun-

desregierung auf eine Anfrage im Sommer 2020 

(BT-Drs. 19/21060) Bei den nicht verbandlich or-

ganisierten Anhängern der Grauen Wölfe seien 

„schießsportliche und kampfsportliche Aktivitä-

ten festzustellen.“ In sozialen Medien zeigen 

sich Ülkücü-Anhänger mit Schusswaffen und bei 

Schießtrainings. 

Ulla Jelpke erklärte zu diesen Erkenntnissen der 

Bundesregierung, die für antifaschistische Be-

obachter der Szene nicht wirklich neu waren: 

„Die Schonzeit für die Grauen Wölfe muss endlich 

ein Ende haben. […] Es ist völlig unverständlich, 

dass gegen eine solche Truppe, die selbst nach An-

sicht der Bundesregierung Spionage betreibt, nicht 

entschieden vorgegangen wird. Die jüngsten gewalt-

samen Übergriffe von hunderten Grauen Wölfen auf 

eine Frauendemonstration in Wien und die tagelan-

gen Angriffe auf ein dortiges linkes Zentrum zeigen 

deutlich: Hier hat sich längst eine rechtsextreme 

Schlägertruppe an der langen Leine des türkischen 

Geheimdienstes entwickelt, die auch im Ausland auf 

Kritiker der türkischen Regierung losgelassen wird. 

Antifaschistinnen und Antifaschisten dürfen ihre Au-

gen vor dem Treiben der türkischen Faschisten 

nicht verschließen. Denn diese sind keinen Deut 

besser als deutsche Neonazis.“ 

Im Herbst erschien es dann so, als sei die Schon-

zeit für die Grauen Wölfe endlich auch in 

Deutschland zu Ende. Nachdem die französische 

Regierung auf armenierfeindliche Ausschreitun-

gen der türkischen Faschisten mit einem Verbot 

der dortigen Grauen Wölfe reagiert hatte, dis-

kutierte am 18. November 2020 auch der Bun-

destag über Maßnahmen gegen diese rechtsext-

reme Bewegung. „Graue Wölfe und deren Ver-

einigungen verbieten“, forderte die Linksfrak-

tion in einem von Ulla Jelpke mitgezeichneten 

Antrag (BT-Drs. 19/24363). Beschlossen wurde 

ein gemeinsamer Antrag der Koalition, FDP und 

Grünen, „Nationalismus und Rassismus die Stirn 

bieten – Einfluss der Ülkücü-Bewegung zurück-

drängen“ (BT-Drs. 19/24388), in dem die Bun-

desregierung unter anderem aufgefordert wird, 

„gemeinsam mit unseren europäischen und in-

ternationalen Partnern alle erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen, um den Einfluss der Ül-

kücü-Bewegung in Europa zurückzudrängen“ 
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und „gegen die Vereine der Ülkücü-Bewegung 

Organisationsverbote zu prüfen“ und „alle ge-

setzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um 

der regen Agitation der Ülkücü-Bewegung im In-

ternet rechtsstaatlich und konsequent entge-

genzutreten“. Bei dem Antrag dürfte es sich vor 

allem um einen Warnschuss in Richtung Ankara 

gehandelt haben, sich nicht allzu sehr in die 

deutsche Innenpolitik einzumischen. Denn laut 

einem Bericht der Berliner Zeitung vom 31. De-

zember 2020 halten deutsche Sicherheitsexper-

ten die Hürden für ein Verbot von Ülkücü-Verei-

nigungen in der Bundesrepublik Deutschland für 

zu hoch, so dass kein Verbot zu erwarten sei. Auf 

Nachfrage von Ulla Jelpke teilte die Bundesre-

gierung im März 2021 (BT-Drs. 19/26862) ledig-

lich mit, sie prüfe „fortlaufend sämtliche Mög-

lichkeiten, die der Rechtsstaat bereithält, um er-

kannten extremistischen Bestrebungen entge-

genzuwirken. Dazu gehört auch die Prüfung von 

Verboten einzelner Gruppierungen“). Ulla Jel-

pke kommentierte dies in einer Pressemittei-

lung: 

„Offensichtlich spielt die Bundesregierung bezüg-

lich des Bundestagsbeschlusses vom November, ein 

Verbot der Grauen Wölfe zu prüfen, auf Zeit. Juris-

tische Hindernisse erscheinen mir dabei vorgescho-

ben, denn das Hauptproblem dürften politische Hin-

dernisse sein. Schließlich will die Bundesregierung 

die türkische Regierung nicht verärgern.“ 

Eine Kleine Anfrage von Ulla Jelpke zum wach-

senden Einfluss der MHP auf die türkische Re-

gierungspolitik (BT-Drs. 19/26862) gelangte 

über die türkische Redaktion der Deutschen 

Welle auch dem MHP-Vorsitzenden Devlet 

Bahceli zur Kenntnis.Über seinen Twitterac-

count mit 5,4 Millionen Follower ließ Bahceli da-

raufhin gleich 13 Tweets gegen die Linkspartei 

los. „Der Mund, der die MHP Faschisten nennt, 

ist ein schmutziger Mund“, nahm Bahceli Ulla 

Jelpke insbesondere diese Bezeichnung für 

seine in den vergangenen Jahrzehnten für un-

zählige Morde an Linken, Gewerkschaftern, Kur-

den und Aleviten verantwortliche Bewegung 

übel. Der MHP-Boss witterte eine Verschwö-

rung, die von der kurdischen PKK über die Gü-

len-Bewegung bis zur Linkspartei reicht. Ohne 

Jelpkes Namen direkt zu nennen, sprach Bahceli 

darin von einer „Feindin der Türkei“, die im Na-

men der Linkspartei die Anfrage gestellt habe. 

Staatliche türkische Medien wie die Nachrich-

tenagentur Anadolu und der Sender TRT berich-

teten umgehend über Bahcelis Äußerungen, 

weitere Nachrichtenseiten übernahmen diese 

Meldung und führten nun die Abgeordnete na-

mentlich an. Von Bahceli, der über beste Kon-

takte zur türkischen Mafia verfügt, als „Feind 

der Türkei“ bezeichnet zu werden, ist zumindest 

in der Türkei nicht ungefährlich. Mehrfach wur-

den solchermaßen Titulierte von Rollkomman-

dos krankenhausreif geschlagen. „Getroffene 

Wölfe heulen“, kommentierte Jelpke die Aus-

fälle des MHP-Vorsitzenden. Der Bundesregie-

rung müsse bewusst sein, dass bei Gesprächen 

mit der türkischen Regierung die Grauen Wölfe 

als unsichtbarer Partner mit am Tisch sitzen. 

„Umso schändlicher erscheint das ebenso pein-

liche wie willfährige Herumdrucksen von Au-

ßenminister Heiko Maas gegenüber Ankara. Fa-

schisten dürfen keine Partner der Bundesregie-

rung sein.“ 

Viel zu lange hat nicht nur die Bundesregierung 

die von den Grauen Wölfen ausgehende Gefahr 

ignoriert. Auch bei vielen deutschen Antifaschis-

tinnen und Antifaschisten herrschte diesbezüg-

lich lange Ignoranz und Blindheit. Das hat sich in 

den letzten Jahren geändert – auch dank des be-

harrlichen Nachbohrens von Ulla Jelpke, die im-

mer wieder den Fokus auf die Grauen Wölfe und 

die Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes 

in Deutschland geworfen hat. 
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Gülen-Bewegung – vom Täter zum Opfer? 

von Nick Brauns (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestagsbüro von 2007-2021) 

 

In der Türkei gilt der im US-Exil in Pennsylvania 

lebende pensionierte Imam Fethullah Gülen 

heute als Staatsfeind Nummer 1. Die Anhänger 

des Predigers werden insbesondere seit dem 

gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016, hin-

ter dem die Gülen-Bewegung als treibende Kraft 

ausgemacht wurde, scharf verfolgt. Das war 

nicht immer so. Jahrelang kooperierten die is-

lamistische Regierungspartei AKP von Präsident 

Recep Tayyip Erdogan und das Gülen-Netzwerk, 

das den Staat seit Jahrzehnten unterwandert 

und insbesondere die Justizverwaltung und Po-

lizei unter seine Kontrolle gebracht hatten, eng 

mit einander bei der Ausschaltung ihrer gemein-

samen säkularen Gegner vom Fünfsternegene-

ral bis zum kurdischen Bürgermeister durch 

Massenverhaftungen infolge gefälschter Be-

weise und fingierter Anklagen. Auch regierungs-

kritische Journalisten wie Ahmet Sik, der in sei-

nem Buch „Die Armee des Imam“ die Unterwan-

derung der Polizei durch die Gülen-Sekte ent-

hüllt hatte, wurden 2011 unter Terrorismusvor-

würfen inhaftiert. 

Als erste Bundestagsabgeordnete stellte Ulla 

Jelpke bereits 2011 kritische Fragen über die 

mächtige Sekte und deren Kontakte zur Bundes-

regierung (BT-Drs. 17/7241). Über eine Unter-

wanderung staatlicher Strukturen und die Ver-

folgung von Gülen-Kritikern in der Türkei seien 

der Bundesregierung daher zwar „entspre-

chende Spekulationen insbesondere in den tür-

kischen Medien sowie einschlägige Buchveröf-

fentlichungen bekannt. Belastbare Erkenntnisse 

hierzu liegen der Bundesregierung jedoch nicht 

vor“, hieß es in der Antwort. Um solche Erkennt-

nisse bemüht sich die Regierung allerdings gar 

nicht erst, da die Gülen-Bewegung kein Be-

obachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sei. 

Vielmehr bestätigte die Bundesregierung offizi-

elle Kontakte zur Gülen-Bewegung in der Türkei 

und Deutschland und konnte nicht ausschlie-

ßen, dass Bundesmittel an Gülen-nahe Organi-

sationen in der Türkei sowie im Rahmen der In-

tegrationsförderung an Träger aus dem Gülen-

Netzwerk in Deutschland geflossen sind. Die Ko-

operation der Bundesregierung mit der Gülen-

Bewegung intensivierte sich in den folgenden 

Jahren weiter, wie eine erneute Kleine Anfrage 

2013 ergab (BT-Drs. 17/13787). Die Staatsminis-

terin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper, 

übernahm nicht nur am 20. April 2012 die 

Schirmherrschaft für die von einem Gülen-na-

hen Verein ausgerichtete Deutsch-Türkische 

Kulturolympiade mit 8000 Besuchern in der 

Dortmunder Westfalenhalle. Der zur Gülen-Be-

wegung zählende „Bundesverband der Unter-

nehmerverbände“ (BUV) sei für die Bundesre-

gierung ein „kompetenter und leistungsfähiger 

Partner“ bei Wirtschaftsveranstaltungen, der 

„über sehr gute Kontakte zu den türkischen Mi-

nisterien und Behörden sowie zu anderen wich-

tigen wirtschaftlichen Akteuren und Multiplika-

toren in der Türkei“ verfüge, rechtfertigte die 

Bundesregierung eine diesbezügliche Koopera-

tion. So wurde das vom BUV in Zusammenarbeit 

mit dessen türkischem Partnerverband TUSKON 

im Dezember 2012 in Istanbul durchgeführte 

Deutsch-Türkische Energieforum mit rund 

65.000 Euro vom Bundesumweltministerium 

gefördert. Der BUV begleitete Bundeswirt-

schaftsminister Philipp Rösler (FDP) im April 

2013 zum Energieforum nach Ankara.  

„Während die ‚Armee des Imam‘ in der Türkei gna-

denlos auf friedliche Demonstranten einprügelt, 

stellt die Bundesregierung bei ihrer Zusammenar-

beit mit der autoritär-neoliberalen Gülen-Bewegung 

Profite über Menschenrechte“ 

beklagte Ulla Jelpke in einer Presseerklärung.  
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Ende 2013 kam es im Streit um Posten und 

Pfründe zum Bruch zwischen Erdogan und Gü-

len. Während Erdogan mit der Schließung von 

Schulen und Nachhilfeinstituten der Gülen-Be-

wegung drohte, die der Sekte zur Finanzierung 

und Nachwuchsrekrutierung dienten, leiteten 

Gülen-nahe Staatsanwälte Korruptionsermitt-

lungsverfahren gegen Erdogans engstes Um-

feld, darunter mehrere Minister und seinen 

Sohn Bilal ein. Von nun an herrschte offener 

Krieg zwischen den beiden Strömungen des po-

litischen Islam. Doch noch 2014 rechtfertigte die 

Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine er-

neute Kleine Anfrage (BT-Drs. 18/667) mehrere 

gemeinsame Konferenzen mit dem BUV im Vor-

jahr damit, dass dieser Unternehmerverband 

„über sehr gute Kontakte zu den türkischen Mi-

nisterien und Behörden sowie zu anderen wich-

tigen wirtschaftlichen Akteuren und Multiplika-

toren in der Türkei verfügt“. Ansonsten wollte 

die Bundesregierung bei der Gülen-Bewegung 

lediglich „einzelne problematische Positionen“, 

aber in der Gesamtschau keine Erkenntnisse zu 

Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokrati-

sche Grundordnung erkennen. „Die Haltung der 

Bundesregierung gegenüber der Gülen-Bewe-

gung und ihr nahestehende Personen und Initi-

ativen hat sich aufgrund der Entwicklungen in 

der Türkei nicht verändert“, erklärte die Bun-

desregierung noch im Mai 2016 auf eine Kleine 

Anfrage von Ulla Jelpke (BT-Drs. 18/8502). Dem-

nach trafen sich Mitarbeiter der Bundesregie-

rung weiterhin zu Gesprächen mit der „Stiftung 

Dialog und Bildung“, die als offizielle Ansprech-

partnerin der Gülen-Bewegung auftritt. Zur Ko-

operation mit dem Gülen-nahen Bundesver-

band der Unternehmervereinigungen (BUV) 

kam es dagegen seit dem Bruch zwischen Erdo-

gan und Gülen Ende 2013 nicht mehr. Es sei da-

von auszugehen, dass Angebote des BUV nicht 

wettbewerbsfähig gewesen seien oder nicht 

den Ausschreibungskriterien entsprachen, be-

gründete die Bundesregierung dies. Gemeint 

war wohl, dass dem BUV die Nähe zur AKP-Re-

gierung abhandengekommen war. 

Einen Monat nach Beantwortung dieser Anfrage 

putschten Teile des türkischen Militärs. Die tür-

kische Regierung beschuldigte die Gülen-Bewe-

gung, hinter dem schnell niedergeschlagenen 

Staatsstreich zu stecken. Nun setzte eine mas-

sive Verfolgung der zur „Fethullah Terrororgani-

sation“ (FETÖ) erklärten Gülen-Bewegung mit 

Massenverhaftungen und Massenentlassungen 

von Zehntausenden Menschen aus dem öffent-

lichen Dienst sowie Schließung oder Beschlag-

nahmung zahlreicher Medien und Wirtschafts-

unternehmen ein. Viele Gülen-Anhängerinnen 

und Anhänger, darunter Soldaten, Diplomaten 

und Staatsbeamte, flohen nun nach Deutsch-

land, wo sie politisches Asyl beantragten. Einige 

geflohene Gülenisten wandten sich auch hilfe-

suchend an das Büro von Ulla Jelpke.  

„Vermeintlichen und tatsächlichen Gülen-Anhä-

ngern droht in der Türkei politische Verfolgung 

ohne Chance auf ein rechtsstaatliches Verfahren. 

Von daher haben Gülenisten, denen die Flucht ge-

lungen ist, wie auch alle anderen politisch Verfolg-

ten aus der Türkei das Recht, in Deutschland politi-

sches Asyl zu erhalten. Angesichts der Verbrechen, 

an denen Gülenisten in der Türkei jahrelang betei-

ligt waren, sehe ich aber keinen Grund, diese 

Gruppe politisch besonders zu protegieren“, 

erklärte die Abgeordnete. Die Zahlen zur Asylan-

erkennung legen indessen nahe, dass genau 

dies der Fall ist. So fiel die bereinigte 

Schutzquote bei kurdischen Flüchtlingen aus der 

Türkei in den vergangenen Jahren fünfmal ge-

ringer aus als bei türkischstämmigen, räumte 

die Bundesregierung im Februar 2021 auf eine 

kleine Anfrage Jelpkes ein (BT-Drs. 19/26758). 

Während erstere nur zu etwa 15 Prozent aner-

kannt werden, erhalten letztere – bei denen es 

sich in der großen Masse um Gülen-Gefolgs-

leute handelt dürfte, in über 75 Prozent der 

Fälle einen Schutzstatus. Die Bundesrepublik 

entwickelte sich so nach 2016 zum neuen Zent-

rum der Gülenbewegung. Auf eine Anfrage im 

Mai 2017 gestand die Bundesregierung ein, wei-

terhin Treffen mit Vertretern der Stiftung Dialog 

und Bildung „auf Arbeitsebene“ im Bundesin-
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nenministerium sowie mit dem BUV „zum Infor-

mationsaustausch“ im Auswärtigen Amt geführt 

zu haben (BT-Drs. 18-12008). Gegenüber dem 

Magazin Spiegel hatte der Chef des Bundes-

nachrichtendienstes Bruno Kahl im März eine 

Verantwortung der Gülen-Bewegung am ge-

scheiterten Putsch bestritten und die Gülen-Be-

wegung als „eine zivile Vereinigung zur religiö-

sen und säkularen Weiterbildung“ verharmlost. 

Gefragt hatte Jelpke daher auch, aufgrund wel-

cher Erkenntnisse die Bundesregierung eine Be-

teiligung der Gülen-Bewegung am Putsch aus-

schließen könne. Dies mochte Berlin „aus Grün-

den des Staatswohls“ nicht offen beantworten, 

die Antwort liegt als „VS-vertraulich“ eingestuft 

in der Geheimschutzstelle des Bundestages. 

Von der türkischen Regierung übergebene In-

formationsdossiers, die eine Beteiligung der Gü-

len-Beteiligung am Putsch beweisen sollen, 

wollte die Bundesregierung „im Interesse der Si-

cherheit und des Schutzes“ der darin genannten 

Personen selbst gegenüber dem Parlament 

nicht öffentlich machen. Während die Bundes-

regierung bislang ihre Kontakte zur Gülen-Be-

wegung genannt hatte, weigerte sie sich Anfang 

2020 auf eine erneute Anfrage Jelpkes, darüber 

Auskunft zu geben, da „Gegenstand der Fragen 

solche Informationen sind, die in besonderem 

Maße die Funktionsfähigkeit der Nachrichten-

dienste berühren“ (BT-Drs. 19-15849).Die von 

der Linksfraktion erbetenen Informationen be-

träfen „derart schutzbedürftige Geheimhal-

tungsinteressen“, dass das Staatswohl gegen-

über dem parlamentarischen Informationsrecht 

wesentlich überwiegt, begründet die Bundesre-

gierung die Antwortverweigerung. „Da gehen 

bei mir die Alarmlampen an“, erklärte Jelpke. 

„Der Schluss liegt nahe, dass Kontakte zur Gü-

len-Bewegung heute vor allem auf geheim-

dienstlicher Ebene stattfinden.“ Offenbar wolle 

die Bundesregierung sich das Gülen-Netzwerk 

zur Einflussnahme in einer Nach-Erdogan-Türkei 

warmhalten und solange von den Informatio-

nen profitieren, die die Gülen-Bewegung durch 

ihre früheren umfangreichen illegalen Abhörak-

tionen in der Türkei gewonnen habe.  

Derweil förderten Bund und Land Berlin den Bau 

des interreligiösen Bet- und Lehrhauses House 

of One in Berlin, in dem der Gülen-Verein Forum 

Dialog als muslimischer Partner neben einer 

evangelischen und einer jüdischen Gemeinde 

eingebunden ist, mit jeweils zehn Millionen 

Euro. „Der Dialog zwischen den Religionen sei 

zwar zu begrüßen“, schrieb Jelpke in der Einlei-

tung zu einer Anfrage der Linksfraktion (BT-Drs. 

19-15849). Doch verfolge die Gülen-Bewegung 

mit ihrer Beteiligung am House of One „primär 

das Ziel, ihr angeschlagenes Image in der Öffent-

lichkeit aufzupolieren und von ihrer politischen 

Agenda abzulenken“. Aufgrund der Isolation der 

von türkischstämmigen Muslimen hierzulande 

weithin abgelehnten Gülen-Bewegung werde 

sich die Masse der Muslime in der Bundesre-

publik in dem Projekt nicht wiederfinden, be-

fürchtete die Abgeordnete. 
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An der Seite Chiles, Kubas und Venezuelas 

von Ulla Jelpke 

 

Seit den 80er Jahren besuchte ich regelmäßig 

Lateinamerika und unterstützte die dortigen 

Kämpfe für Selbstbestimmung und soziale Ge-

rechtigkeit. Ich engagierte mich in der Solidari-

tätsbewegung mit den Sandinistas in Nicaragua 

und für den Befreiungskampf in El Salvador und 

insbesondere mit dem sozialistischen Kuba. Da-

bei kam ich auch in Kontakt mit Lateinamerika-

Solidaritätsgruppen, die sich für die Opfer der 

staatlichen Repression in Chile, Argentinien, 

Uruguay und Brasilien einsetzten. Ich unter-

stützte Kampagnen gegen die in Chile und ande-

ren Ländern bestehende Straflosigkeit für die 

Verbrechen unter der Militärdiktatur, gegen 

Amnestien für die Folterer und Todesschwadro-

nen und für die Entschädigung der Opfer. So 

fragte ich die Bundesregierung 1994 nach 

Kenntnissen zu der berüchtigten deutschen Co-

lonia Dignidad in Chile (BT-Drs. 12/7501). Unter 

dem faschistischen Sektenguru Paul Schäfer wa-

ren dort jahrelang Kinder missbraucht und wäh-

rend der Diktatur Oppositionelle gefoltert wor-

den. Bei einem Besuch in Chile Anfang 2001 

konnte ich zahlreiche örtliche Kontakte auf-

bauen. Im folgenden Jahr besuchte ich mit Men-

schenrechtlern und Mitgliedern des Kuratori-

ums der Bundesstiftung zur Entschädigung von 

Zwangsarbeit auf Einladung chilenischer Men-

schenrechtsorganisationen Santiago de Chile 

und Valparaiso. Unsere Delegation führte Ge-

spräche mit chilenischen Menschenrechtsorga-

nisationen, darunter Vertretern der während 

der Diktatur Gefolterten, der „Verschwunde-

nen“, der Angehörigen der von den Militärs Er-

mordeten, mit Kirchenvertretern und Politikern. 

Die chilenischen Menschenrechtsorganisatio-

nen wollten sich über die Auseinandersetzung 

mit der Zeit des Faschismus in Deutschland in-

formieren, um Anregungen für ihre eigene Aus-

einandersetzung mit der Pinochet-Diktatur zu 

gewinnen.  

Die Erfahrungen der von großen Volksbewegun-

gen unterstützten lateinamerikanischen Links-

regierungen waren für mich eine Inspiration 

auch für antikapitalistische Veränderungen in 

Deutschland. Aus Anlass des 6. Jahrestages der 

Niederschlagung des Putsches gegen Präsident 

Hugo Chavez veranstaltete die Botschaft der bo-

livarischen Republik Venezuela in Berlin im April 

2008 eine Feier. In einem Grußwort erklärte ich:  

„Venezuela zeigt erstmals seit dem Ende der Sowjet-

union, dass der scheinbar weltweite Triumph des 

neoliberalen Kapitalismus gestoppt werden kann. Es 

zeigte, dass eine Umverteilung des Reichtums mög-

lich ist. Endlich profitieren die Armen von den Bo-

denschätzen des Landes. Eine radikale Demokrati-

sierung hat begonnen.“ 

Diese Hoffnung war sicherlich etwas voreilig – 

zwar wurde in Venezuela viel zugunsten der ar-

men Bevölkerungsmehrheit erreicht, doch Halb-

herzigkeiten und Fehler der chavistischen Füh-

rung sowie Blockade und Sabotage durch die 

USA und ihre Verbündeten ließen den revoluti-

onären Prozess nach dem Tod von Hugo Chavez 

zunehmend erlahmen. Aber weiterhin gilt es, 

die venezuelanische Linksregierung und die 

Volksbewegung in Venezuela im Zeichen kriti-

scher Solidarität gegen Regime-Change-Aktivi-

täten auch der Bundesregierung zu verteidigen. 

Als Mitglied der Freundschaftsgesellschaft BRD-

Cuba habe ich die sozialistische Insel mehrfach 

besucht und mich auch als Abgeordnete in Ber-

lin regelmäßig von der kubanischen Botschaft 

über aktuelle Entwicklungen informieren lassen. 

Mit einer Kleinen Anfrage wollte ich die Haltung 

der Bundesregierung zur Konferenz „Demokra-

tie auf Kuba“ erfahren, die das von der US-Re-

gierung gesponsorte „Internationale Komitee 

für Demokratie in Kuba“ (ICDC) vom 24. bis 26. 

April 2007 mit Unterstützung der Konrad-Ade-

nauer-Stiftung (KAS) in Berlin veranstaltete 
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(Drucksache 16/5093). Unter den angekündig-

ten Gästen und Rednern befanden sich neben 

dem damaligen Beauftragten der Bundesregie-

rung für Menschenrechtspolitik und humanitäre 

Hilfe Günter Nooke auch Aktivisten gegen die 

sozialistische Regierung Kubas, deren Verbin-

dungen zu rechtsterroristischen Gruppierungen 

belegt sind. Die Konferenz diente offensichtlich 

dazu, Vorstöße zu einer Verschärfung der EU-

Politik gegen Kuba zu befördern.  

Als mehrere Mitglieder der Linken im Europa-

parlament im Winter 2006 einer antikommunis-

tisch motivierten Entschließung gegen Kuba zu-

stimmten, gehörte ich zu den schärfsten Kritike-

rinnen. Gleichzeitig machte ich deutlich:  

„Gerade DIE LINKE. darf und wird sich der Dis-

kussion um Menschenrechtsverletzungen in sozialis-

tischen Staaten nicht verweigern. Ich führe diese 

Diskussion mit einer solidarischen Perspektive. Ich 

führe sie nicht mit jenen, denen es nicht um Men-

schenrechte geht, sondern darum, die Menschen-

rechte als Waffe gegen den Demokratisierungspro-

zess in Lateinamerika zu instrumentalisieren. Denn 

dieser Weg wird die Menschenrechtslage nur ver-

schlechtern.“ 

Ein Beschluss des Parteivorstandes der Linken 

vom 23. Januar 2021 lautete „Solidarität mit 

Kuba“. Die Linke verurteilte darin die Verschär-

fung der US-Sanktionen und drückt Unterstüt-

zung für die Kampagne „Für ein Ende der Blo-

ckade gegen Kuba!“ aus. Verurteilt werden Ver-

suche, die Regierung Kubas durch Regime-

Change-Aktivitäten aus dem Ausland zu stürzen. 

Doch genau darauf lief der letzte Absatz des Be-

schlusses raus. Denn dort heißt es scheinbar 

harmlos: „Für Die Linke gilt, Menschenrechte 

sind universell, sie gelten für jede und jeden – 

überall! Wir treten ein für eine Fortsetzung des 

Dialogs in Kuba mit kritischen Künstlerinnen und 

Künstlern sowie Aktivistinnen und Aktivisten zur 

Demokratisierung der kubanischen Gesell-

schaft.“ Gemeint waren mit diesen „Künstlern“ 

unter anderem eine Gruppe von Trump-Anhä-

ngern und CIA-nahen Provokateuren, die in so-

zialen Netzwerken offen für einen Einmarsch 

der US-Armee zum Sturz der sozialistischen Re-

gierung eintraten. In einem Kommentar in der 

Tageszeitung Junge Welt bezeichnete ich am 4. 

Februar 2021 die Arroganz, mit der hier der ku-

banischen Gesellschaft unterstellt wurde, nicht 

demokratisch zu sein, als irritierend. Ich machte 

deutlich, dass der Parteivorstandsbeschluss zur 

Solidarität mit Kuba sich als Trojanisches Pferd 

des Antikommunismus erweist. Denn es ist 

nicht möglich, gleichzeitig solidarisch zu sein mit 

dem sozialistischen Kuba und mit denjenigen, 

die einer US-Invasion das Wort reden. Da es von 

vielen Seiten, etwa aus der Parteibasis, von der 

Arbeitsgemeinschaft Cuba Si und anderen lin-

ken Parteiströmungen Kritik an dem Beschluss 

gab, behauptete der Parteivorstand schließlich, 

missverstanden worden zu sein und ruderte 

wieder zurück.  
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Folter und Parteienverbote mitten in Europa  

von Ulla Jelpke 

 

Mit Sympathie verfolge ich seit langem den 

Kampf der linken baskischen Unabhängigkeits-

bewegung für Selbstbestimmung und Sozialis-

mus. Regelmäßig ließ ich mich daher von Vertre-

tern dieser abertzalen Linken über den Fortgang 

des Friedensprozesses im Baskenland informie-

ren. 

Auf Einladung der abertzalen Linken reiste ich 

im März 2008 mit einer 18-köpfigen Delegation 

von gewählten Volksvertretern, Journalisten 

und Rechtsanwälten ins Baskenland. Die linke 

baskische Unabhängigkeitsbewegung bekam 

damals bei Regionalwahlen im Durchschnitt 15 

Prozent der Stimmen. Die 80- jährige Traditions-

partei Baskisch-Patriotische Aktion (EAE-ANV) 

wollte kandidieren, sie wurde aber von den 

Wahlen ebenso wie die Kommunistische Partei 

der Baskischen Territorien (EHAK) ausgeschlos-

sen, weil beide angeblich „Tarnorganisationen“ 

der verbotenen Partei Batasuna seien. Darauf-

hin riefen diese Parteien zur Wahlenthaltung 

auf. Als Sprecherin der Delegation kritisierte ich, 

dass es inakzeptabel sei, Parteien aus politi-

schen Gründen zu illegalisieren, die ihre Anlie-

gen demokratisch vorbringen.  

 

Abb. 16 Pressekonferenz anlässlich der Regio-

nalwahlen im Baskenland im März 2008 

Menschenrechtsorganisationen im Spanischen 

Staat, aber auch das UN-Menschenrechtskomi-

tee und das Antifolterkomitee des Europarats 

CPT beklagten damals schwere Misshandlungen 

und Folter an inhaftierten Aktivisten sozialer Be-

wegungen insbesondere aus dem Baskenland 

durch Sicherheitskräfte des Spanischen Staats. 

Mit einer Kleinen Anfrage zur „Folter im Spani-

schen Staat“ (Drucksache 16/11483) wollte ich 

wissen, wie sich die Bundesregierung etwa bei 

Polizeilicher Amtshilfe oder von Rechtshilfeer-

suchen gegenüber Spanien verhält. Doch mit 

der Begründung, „Spanien fördert und achtet - 

wie auch alle anderen Mitglieder der Europäi-

schen Union - die Menschenrechte und lehnt 

Folter ab“, verschloss die Bundesregierung die 

Augen vor schweren Menschenrechtsverletzun-

gen in Spanien. Dagegen stellte ich klar:  

„Mit ihren Scheuklappen gegenüber den kritisierten 

Menschenrechtsverletzungen im Spanischen Staat 

erweist die Bundesregierung dem weltweiten Kampf 

gegen die Folter einen Bärendienst. Mit Folterbe-

hörden darf es keine Zusammenarbeit geben - auch 

nicht im Namen der so genannten Terrorbekämp-

fung.“ 

Als Mitglied des damaligen Gernika-Netzwerks 

für Selbstbestimmung, dem verschiedene Abge-

ordnete des Bundestages und des Europaparla-

ments angehörten, unterstützte ich die Forde-

rung nach einem Referendum, in dem die baski-

sche Bevölkerung über ihre Zukunft demokra-

tisch entscheiden kann. Dabei unterzeichnete 

ich den Ende 2009 verkündeten Aufruf der bas-

kischen abertzalen Linken zu Gewaltfreiheit und 

zur Orientierung auf Massenmobilisierungen, 

zur Arbeit innerhalb demokratischer Institutio-

nen, zum ideologischen Kampf und der Suche 

nach internationaler Unterstützung für den Frie-
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densprozess. Ich unterstützte auch weitere in-

ternationale Erklärungen für das Recht der bas-

kischen Linken auf politische Teilhabe durch die 

Legalisierung ihrer Parteien und ein Ende der 

Repression gegen ihre Aktivisten. Die Aufgabe 

des bewaffneten Kampfes durch ETA und der 

Wahlerfolg des Wahlbündnisses Bildu bei den 

Kommunal- und Bürgermeisterwahlen im Mai 

2011 zeigten, dass der eingeschlagene Weg 

grundsätzlich richtig ist. Doch auch zehn Jahre 

nach der endgültigen Einstellung der bewaffne-

ten Aktivitäten der ETA befinden sich zahlreiche 

baskische Aktivistinnen und Aktivisten im Spani-

schen Staat in Haft. Es kommt zu neuen Inhaf-

tierungen und politischen Prozessen insbeson-

dere gegen Aktivistinnen und Aktivisten der So-

lidaritätsbewegung mit den baskischen Gefan-

genen. Eine auf wirklicher Selbstbestimmung 

beruhende Lösung für das Baskenland steht da-

mit immer noch aus.  

 

Abb. 17 Solidarisch mit der linken baskischen 

Unabhängigkeitsbewegung 
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Mr Bush, Stop your wars! 

Von Ulla Jelpke 

 

Als Unterzeichnerin von Demoaufrufen und 

Teilnehmerin und Rednerin an Demonstratio-

nen beteiligte ich mich an Protesten der Antik-

riegsbewegung gegen die Kriege im Nahen    Os-

ten und Afghanistan.  

Am 23. Mai 2002 sprach US-Präsident George 

W. Bush vor dem Plenum des Bundestages. Die 

Rede zielte darauf, eine neue Kriegskoalition zu 

schmieden, die sich gegen den Irak und andere 

Staaten der sogenannten „Achse des Bösen“ 

richten sollte. Die Abgeordneten der PDS brach-

ten ihre kritische Haltung gegenüber dem 

Staatsgast mit sehr kleinen weißen Friedenstau-

ben am Revers zum Ausdruck. Das war mir und 

einigen weiteren Abgeordneten zu wenig. Ange-

sichts der Bedrohung für den Weltfrieden, der 

von der US-Regierung ausging, hielten wir ein 

deutlicheres Signal des Protestes für notwendig. 

Daher hielt ich zu Beginn von Bushs Rede ge-

meinsam mit meinen Abgeordnetenkollegen 

Winfried Wolf und Heidi Lippmann-Kasten ein 

Transparent hoch. Darauf hieß es: „Mr. Bush + 

Mr. Schröder stop your wars“. Saaldiener scho-

ben uns schnell aus dem Plenarsaal. Nach der 

Rede von Bush bat der damalige PDS-Fraktions-

chef Roland Claus den für den Irak-Krieg verant-

wortlichen US-Präsidenten um Verzeihung. Die 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Pau 

distanzierte sich ebenfalls öffentlich von unse-

rer Fraktion und sprach von einer „Brüskierung 

eines Staatsgastes“. Uns wurde vorgeworfen, 

uns „mit peinlichem Aktionismus“ auf Kosten 

der Gesamtfraktion profilieren zu wollen. Ich 

stellte dagegen in einem Beitrag für die Zweiwo-

chenschrift Ossietzky (11.6.2002) klar, dass die 

Auseinandersetzung innerhalb der PDS-Fraktion 

in Wahrheit eine Auseinandersetzung um den 

politischen Kurs war:  

„Sind wir Ihrer Majestät loyale Opposition, die 

zwar die eine oder andere Einzelheit der Regie-

rungspolitik kritisiert, sie aber grundsätzlich mitt-

trägt? Oder machen wir eine konsequente Politik, 

die auch die Anliegen der außerparlamentarischen 

(Friedens-)Bewegung aufgreift?“ 

 

 

Abb. 18 Transparentaktion Winfried Wolf, Ulla 

Jelpke (links hinterm Transparent) und Heidi 

Lippmann-Kasten im Bundestag 2002 während 

der Rede von George W. Bush ©picture-alli-

ance/ dpa 
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Nein zu Kriegseinsätzen 

Von Ulla Jelpke 

 

Antimilitarismus und Antiimperialismus sind 

meiner Ansicht nach zentrale Kriterien für die 

Glaubwürdigkeit einer linken Partei und linker 

Politik. Diesem Prinzip blieb ich bis zuletzt treu, 

während es innerhalb von Partei und Fraktion 

mit Blick auf eine von manchen angestrebte Re-

gierungskoalition mit SPD und Grünen zuneh-

mende Versuche zur Aufweichung der antimili-

taristischen Positionen einschließlich der Ab-

sage an das Kriegsbündnis NATO gab. Als Abge-

ordnete habe ich daher gegen jeden Auslands- 

und Kriegseinsatz der Bundeswehr gestimmt.  

 

 

Abb. 19 Demonstration gegen den Bundes-

wehreinsatz in Afghanistan, Dezember 2009 

Das galt lange Zeit auch als Konsens für die Bun-

destagsfraktion. So hatten die PDS und später 

DIE LINKE den 20-jährigen Kampfeinsatz der 

Bundeswehr in Afghanistan von Anfang an ab-

gelehnt und immer im Bundestag gegen dessen 

Verlängerung gestimmt. Doch nach der Macht-

übernahme durch die Taliban sollte der Bundes-

tag am 25. August 2021 in einer Sondersitzung 

während der parlamentarischen Sommerpause 

über ein neues Afghanistan-Mandat für die Bun-

deswehr entscheiden. Offiziell ging es um die 

Rettung deutscher Staatsbürgerinnen und 

Staatsbürger, afghanischer Ortskräfte und an-

derer gefährdeter Personen notfalls unter Ein-

satz militärischer Gewalt. Die Mehrheit der 

Fraktion beschloss diesmal entgegen der bishe-

rigen Linie in dieser Frage, sich bei der Abstim-

mung lediglich zu enthalten. Eine Minderheit 

von fünf Abgeordneten stimmte sogar für die-

sen Kampfeinsatz. Unser Parteiprogramm und 

auch das Programm zur Bundestagswahl sind in 

dieser Frage allerdings sehr eindeutig. Auslands-

einsätze der Bundeswehr werden dort prinzipi-

ell abgelehnt – auch, wenn sie unter einem hu-

manitären Deckmäntelchen erfolgen. Eine Ent-

haltung oder gar Zustimmung zu diesem Afgha-

nistan-Mandat erschien mir da einen Monat vor 

der Bundestagswahl vor allem als Signal an SPD 

und Grüne, dass die Linkspartei bereit ist, für 

eine Regierungsbeteiligung ihren antimilitaristi-

schen Grundkonsens zu opfern. Zusammen mit 

sechs weiteren Abgeordneten stimmte ich da-

her mit Nein. Über unsere Motive klärten wir in 

einer Persönlichen Erklärung auf: 

 

„Darum stimmen wir mit Nein“ – Persönliche 

Erklärung zur Abstimmung über einen neuen 

Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr 

Diplomatische Offensive für zivile Evakuierungen – 

Keine Fortsetzung der gescheiterten NATO-Inter-

vention in Afghanistan 

Persönliche Erklärung nach § 31 der Geschäftsord-

nung des Deutschen Bundestages zur Abstimmung 

zum Antrag der Bundesregierung „Einsatz bewaff-

neter deutscher Streitkräfte zur militärischen Eva-

kuierung aus Afghanistan“ (Drs. 19/32022) von 

Sevim Dagdelen, Ulla Jelpke, Heike Hänsel, Andrej 

Hunko, Zaklin Nastic, Andreas Wagner und Zeki 

Gökhan vom 25. August 2021: 

 Die Bundesregierung ist mitverantwortlich für das 

Desaster des NATO-Kriegs in Afghanistan: Zehntau-

sende getötete afghanische Zivilisten, Millionen 

Flüchtlinge, 59 tote Bundeswehrsoldaten und allein 

auf deutscher Seite 12,5 Milliarden Euro an Kriegs-

kosten. Am Ende ließen Union und SPD auch noch 

die Ortskräfte und ihre Familien in Afghanistan im 
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Stich, brachten damit tausende Menschen in Lebens-

gefahr, auch weil sie die zuletzt am 24. Juni 2021 in 

den Bundestag eingebrachte Forderung der Fraktion 

DIE LINKE nach einer schnellen, unbürokratischen 

Evakuierung der Ortskräfte parallel zum Abzug der 

Bundeswehr ablehnten, als diese noch wesentlich ge-

fahrloser möglich war. 

Mit dem völkerrechtswidrigen Mandat für einen Ein-

satz deutscher Soldaten zur militärischen Evakuie-

rung aus Afghanistan, die mit Blick auf den angekün-

digten Abzug der US-Truppen bereits heute womög-

lich eingestellt werden soll, versucht die Bundesre-

gierung, den Deutschen Bundestag für ihre gesamte 

verfehlte Afghanistan-Politik in Mithaftung zu neh-

men und der gescheiterten Politik der „humanitären 

Intervention“ neues Leben einzuhauchen. Dafür ist 

sie bereit, eine gefährliche Gewalteskalation in Kauf 

zu nehmen, die das zwangsläufige Ende jeder Evaku-

ierung bedeuten würde. 

Nach der militärischen Besetzung des Flughafens in 

Kabul durch die USA und dann der Bundeswehr 

wurde der reguläre Flugbetrieb eingestellt. Damit 

wurde vorschnell eine effektive zivile Evakuierung 

verunmöglicht und einseitig auf einen Kampfeinsatz 

der Bundeswehr gesetzt, aus dem ein neues Bundes-

wehr-Mandat für ganz Afghanistan folgte – das mit 

der heutigen Abstimmung bereits wieder obsolet ist. 

Mit dem Militäreinsatz der Bundeswehr wird der Öf-

fentlichkeit militärische Handlungsfähigkeit simu-

liert, während die Bundesregierung zugleich bis ins 

Detail die Evakuierung mit den Taliban abspricht. 

Durch die ausschließlich militärische Evakuierung 

unter dem Dach der US-Streitkräfte ist die Evakuie-

rung zeitlich massiv begrenzt worden. Das Gros der 

Ortskräfte und ihre Familien wurden von der Bun-

desregierung im Stich gelassen. Gegenüber dem vor-

herigen Afghanistan-Mandat wird im vorliegenden 

die Gruppe der zu Evakuierenden in schändlicher 

Weise eingeschränkt. Ortskräfte und besonders ge-

fährdete Afghaninnen und Afghanen sollen demnach 

nur noch „im Rahmen verfügbarer Kapazitäten“ in 

Sicherheit gebracht werden – das ist nicht nur verlo-

gen, sondern für Tausende von Menschen lebensge-

fährlich. 

Wir lehnen das Mandat für den Kampfeinsatz der 

Bundeswehr ab und fordern eine politisch-diplomati-

sche Offensive für eine zivile Evakuierung aus ganz 

Afghanistan in Verhandlungen mit den Taliban und 

eine konsequente Beendigung der NATO-Interventi-

onspolitik. Wir kritisieren zudem das erneute Über-

gehen der Vereinten Nationen, das in einer Reihe mit 

20 Jahren NATO-Intervention in Afghanistan steht. 

Statt der Bundesregierung ein Mandat zur Simulation 

militärischer Handlungsfähigkeit zu geben, lehnen 

wir den Versuch ab, den Bundestag für ihre geschei-

terte Interventionspolitik in Haftung zu nehmen, und 

fordern: 

1. die Beendigung des NATO-Krieges in Afghanis-

tan und den Abzug der NATO-Truppen zu begrü-

ßen sowie darauf zu dringen, dass alle NATO-

Mitglieder auf eine Fortsetzung ihrer Interventi-

onspolitik verzichten; 

2. afghanische Ortskräfte, die für deutsche Institu-

tionen oder deren Subunternehmen sowie für 

deutsche Organisationen und deutsche bzw. aus 

Deutschland finanzierte NGOs, Medien und Stif-

tungen gearbeitet haben und sich aufgrund die-

ser Tätigkeit gefährdet sehen, unbürokratisch 

und schnellstmöglich, inklusive ihrer Familien-

angehörigen (ohne strikte Begrenzung auf die 

Kernfamilie), zivil zu evakuieren und in Deutsch-

land aufzunehmen; 

3. Familienangehörige von in Deutschland leben-

den afghanischen Schutzberechtigten bzw. af-

ghanischen Staatsangehörigen bei dieser Evaku-

ierung unbürokratisch mit einzubeziehen, auch 

über die Kernfamilienangehörigen hinaus, um 

unverantwortliche Familientrennungen in der 

aktuell äußerst bedrohlichen Situation zu ver-

meiden; hiervon unabhängig müssen alle anhän-

gigen Visumsverfahren zur Familienzusammen-

führung aus Afghanistan massiv beschleunigt 

und vorrangig und ohne bürokratische Anforde-

rungen wohlwollend entschieden werden (durch 

Personalaufstockungen in betreffenden Aus-

landsvertretungen und eine teilweise Bearbei-

tung in Deutschland); auf den Nachweis von 

Deutsch-Kenntnissen beim Ehegattennachzug o-

der die Vorlage nur schwer zu beschaffender Do-

kumente ist zu verzichten; die Möglichkeiten zur 

Aufnahme sonstiger Familienangehöriger müs-

sen angesichts der aktuellen Bedrohungslage 

insbesondere für junge Frauen und Männer in 

Afghanistan großzügig genutzt werden; 

4. besonders vulnerable und gefährdete Personen, 

wie z.B. Journalistinnen und Journalisten, Men-

schenrechtsverteidiger und Menschenrechtsver-

teidigerinnen, Frauenrechtlerinnen und LGB-

TIQ und Angehörige ethnischer und religiöser 
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Minderheiten, ebenfalls unkompliziert in die lau-

fende Evakuierung mit einzubeziehen; 

5. alle existierenden Gesprächskanäle zu nutzen, 

um von den Taliban als neuen Machthabern in 

Afghanistan Garantien für die Evakuierung auch 

von Menschen in entlegenen Landesteilen zu be-

kommen; 

6. ein Aufnahmeprogramm durch den Bund einzu-

richten und entsprechende Landesaufnahmepro-

gramme zu unterstützen, auch um die Anrainer-

staaten Afghanistans, die bereits Millionen af-

ghanischer Flüchtlinge aufgenommen haben, zu 

entlasten („Resettlement“); 

7. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) anzuweisen, alle Widerrufsverfahren in 

Bezug auf afghanische Geflüchtete einzustellen 

bzw. zurückzunehmen; afghanischen Geflüchte-

ten muss umfassend Schutz in Deutschland ge-

währt werden, anhängige Asylgerichtsverfahren 

sind entsprechend für erledigt zu erklären, auch 

zur Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

8. das politische Einverständnis des Bundesinnen-

ministers gegenüber den Bundesländern für eine 

Aufenthaltsgewährung aus humanitären Grün-

den nach § 23 Abs. 1 AufenthG für geduldete Ge-

flüchtete aus Afghanistan zu erklären und sich 

für eine klare Abschiebestoppregelung einzuset-

zen; eine solche humanitäre Bleiberechtsrege-

lung würde die Integration der hier lebenden af-

ghanischen Geflüchteten erleichtern und könnte 

das BAMF entsprechend entlasten; 

9. sich gegenüber den Nachbarstaaten Afghanis-

tans und innerhalb der EU für offene Fluchtwege 

und die strikte Respektierung des internationalen 

Flüchtlingsrechts, insbesondere des Zurückwei-

sungsverbots, einzusetzen; die von der Bundes-

regierung angekündigte Soforthilfe in Höhe von 

100 Mio. Euro zur Unterstützung internationaler 

Organisationen für diese Aufgaben in den Anrai-

nerstaaten Afghanistans muss umgehend ausge-

zahlt und im Bedarfsfall aufgestockt werden; 

10. humanitäre Hilfsprogramme von UN-Organisa-

tionen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen in Afghanistan zur Linderung der katastro-

phalen humanitären Lage und zur Versorgung 

von Binnenflüchtlingen fortzusetzen, wo immer 

dies möglich ist; 

11. zusätzliche Gelder für humanitäre Hilfe bereit-

zustellen, insbesondere auch für Geflüchtete in 

Afghanistan und den benachbarten Ländern, und 

Gesprächskanäle mit den Taliban auf allen Ebe-

nen zu nutzen, um Garantien für die Unabhän-

gigkeit humanitärer Arbeit zu erhalten; 

12. Waffenexporte in die Region einzustellen, insbe-

sondere an den Taliban-Unterstützer Pakistan; 

13. den Afghanistan-Krieg über den angekündigten 

Abschlussbericht hinaus umfassend unabhängig 

aufzuarbeiten und politische Schlussfolgerungen 

dazu im Bundestag zur Diskussion zu stellen; 

14. eine unabhängige Evaluierungs-Kommission, 

die vom Bundestag eingesetzt wird, nach dem 

Vorbild Norwegens zum Krieg in Afghanistan zu 

unterstützen und den dafür nötigen Zugang zu 

den entsprechenden Informationen in den Mini-

sterien uneingeschränkt zur Verfügung zu stel-

len; 

15. die Beendigung auch anderer Auslandseinsätze 

der Bundeswehr wie in Mali mit zeitgleicher 

Evakuierung aller Ortskräfte auf den Weg zu 

bringen, um weitere humanitäre Katastrophen zu 

vermeiden. 

Deswegen stimmen wir mit Nein. 
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Streitpunkt Nahost 

Von Ulla Jelpke 

 

Auf einer Antikriegsdemonstration gegen den 

wochenlangen Luft- und Bodenkrieg der israeli-

schen Armee im Libanon erklärte ich im August 

2006 in Dortmund:  

„Mit dieser menschenverachtenden Barbarei verlas-

sen die israelische Regierung und die Militärspitze 

den Konsens der zivilisierten Staatengemeinschaft. 

Wer zu diesen Verbrechen schweigt, macht sich mit-

schuldig.“ 

Ich forderte die Bundesregierung auf, die Gren-

zen für Flüchtlinge aus dem Libanon sofort zu 

öffnen. Anlässlich des israelischen Krieges ge-

gen Gaza im Januar 2009 kam es innerhalb der 

Bundestagsfraktion DIE LINKE. zu einer Debatte 

über die Legitimität der Teilnahme an pro-israe-

lischen oder pro-palästinensischen Demonstra-

tionen. Dabei machte ich als eine von mehreren 

MdBs der LINKEN, die einen Demonstrations-

aufruf gegen diesen Krieg unterzeichnet hatten, 

deutlich, dass sich Linke auf der Seite der ange-

griffenen Palästinenserinnen und Palästinenser 

positionieren sollten. 

Zur immer wieder aufgeworfenen Frage des 

Existenzrechts Israels erklärte ich, dass ich zwar 

die Apartheidstrukturen des zionistischen Staa-

tes gegenüber den palästinensischen Israelis so-

wie den Bewohnern der besetzten Gebiete, 

seine Siedlerpolitik und Besatzungspolitik und 

die kriegerischen Überfälle gegen Nachbarstaa-

ten ablehne. Dies bedeutet keineswegs eine Ne-

gierung des Existenzrechtes Israels. Doch für 

eine dauerhafte Lösung entscheidend ist in mei-

nen Augen die  völliger rechtlicher Gleichstel-

lung aller heute in Israel/Palästina lebenden 

Menschen mit gleichem Zugang zur Infrastruk-

tur und lebensnotwendigen Ressourcen wie 

Wasser. Dabei gilt es auch das Rückkehrrecht 

der palästinensischen Flüchtlinge zu wahren. Ob 

die Zukunft der Bewohner Israels und Palästinas 

in einem gemeinsamen Staat oder in zwei Staa-

ten liegt, muss der Entscheidung der Betroffe-

nen überlassen bleiben. Dass Kritik an israeli-

scher Politik nicht antisemitisch sein darf, ist für 

mich als Antifaschistin ebenso eine Selbstver-

ständlichkeit wie der Grundsatz, dass Linke zu 

Krieg, Kolonialismus, Rassismus und Unterdrü-

ckung auch der israelischen Regierung nicht 

schweigen dürfen.  

Im Juni 2011 verabschiedete die Linksfraktion 

einen Beschluss „Entschieden gegen Antisemi-

tismus“, in dem es hieß: „Wir werden uns weder 

an Initiativen zum Nahost-Konflikt, die eine Ein-

Staaten-Lösung für Palästina und Israel fordern, 

noch an Boykottaufrufen gegen israelische Pro-

dukte noch an der diesjährigen Fahrt einer 

„Gaza-Flottille‹ beteiligen.“ Ebenso wie weitere 

Abgeordnete hielt ich diesen Maulkorberlass für 

Abgeordnete und Fraktionsmitarbeiter für 

falsch. Denn während diese Entscheidung zum 

notwendigen Kampf gegen Antisemitismus 

nichts beitrug, war sie diffamierend gegenüber 

palästinensischen und israelischen Linken, die 

für eine Einstaatenlösung eintraten. Außerdem 

isolierte sich die Linksfraktion mit diesem Be-

schluss innerhalb der europäischen Linkspar-

teien, die in dieser Frage eine andere Linie ver-

traten. Zusammen mit neun weiteren Abgeord-

neten verließ ich daher während der Abstim-

mung den Fraktionssaal. Die Positionierung zu 

Israel und Palästina sorgte - angefeuert durch 

verlogene Antisemitismusvorwürfe der bürger-

lichen Presse gegen die Linkspartei - auch in den 

folgenden Jahren für teils heftige Auseinander-

setzungen innerhalb der Linksfraktion und der 

Partei.  
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Freiheit für Kurdistan – Demokratie für die Türkei 

von Nick Brauns (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestagsbüro von 2007-2021) 

 

Die Solidarität mit dem kurdischen Freiheits-

kampf im Mittleren Osten und der linken und 

sozialistischen Bewegung in der Türkei zog sich 

durch die Abgeordnetentätigkeit von Ulla Jelpke 

im Bundestag. Das mag auf den ersten Blick er-

staunen, war die Abgeordnete schließlich pri-

mär innenpolitische Expertin der PDS und der 

Linksfraktion. Doch bei näherer Betrachtung 

zeigt sich, dass es sich hier mitnichten nur um 

eine außenpolitische Thematik handelt, son-

dern vielfache Verbindungen zur Innenpolitik 

bestehen. So gibt es in Deutschland eine nahezu 

millionenstarke kurdische Diaspora. Infolge der 

auch mit deutschen Waffen angeheizten Kriege 

im Mittleren Osten werden Kurdinnen und Kur-

den, Jesidinnen und Jesiden und andere Men-

schen zur Flucht nach Europa und Deutschland 

getrieben, für deren Recht auf Asyl hier gestrit-

ten werden muss. Viele politisch aktive Kurdin-

nen und Kurden sehen sich auch in Deutschland 

mit Repression infolge des PKK-Verbots kon-

frontiert. 

 

Mörderische Waffenbrüderschaft 

Die schon traditionelle, seit Ende des 19. Jahr-

hunderts gepflegte deutsch-türkische Waffen-

brüderschaft der herrschenden Klassen 

Deutschlands und der Türkei drückt sich heutzu-

tage unter anderem in massiven deutschen 

Waffenlieferungen an die Türkei aus, die dann 

gegen die kurdische Freiheitsbewegung im In- 

und Ausland zum Einsatz kommen. Bereits 1986 

hatte Ulla Jelpke erstmals die kurdischen Lan-

desteile der Türkei bereist und sich über die dor-

tige Menschenrechtssituation informiert. Als 

die türkische Armee Anfang der 90er Jahre ihren 

Krieg intensivierte und dabei Tausende Dörfer 

zerstörte und Panzer aus deutscher Lieferung 

auch gegen Zivilistinnen und Zivilisten zum Ein-

satz kamen, beteilige sich die Abgeordnete re-

gelmäßig an Beobachterdelegationen in die kur-

dischen Landesteile der Türkei, so anlässlich des 

Newroz-Festes in den Jahren 1992 und 1993. 

Die Delegationen wurden damals auf Schritt 

und Tritt vom Geheimdienst verfolgt. Einmal 

wurde die Delegation drei Tage lang in einem 

Hotel regelrecht gefangenen gehalten. Und im 

September 1992 wurde die Abgeordnete Jelpke 

von der türkischen Polizei aus einem Bus geholt 

und vorübergehend festgenommen, weil in ih-

rer Tasche ein Buch über „Die kurdische Tragö-

die“ gefunden wurde, das angeblich der „Unter-

stützung von Separatisten“ diente. Jelpke 

wurde im März 1992 Zeugin, wie die türkische 

Armee in Nusaybin während des von der Regie-

rung verbotenen Newroz-Festes die Feiernden 

mit Panzerwagen angriff. Die dort eingesetzten 

BTR-Radpanzer stammten aus Beständen der 

ehemaligen Nationalen Volksarmee, die von der 

Bundeswehr übernommen und an die Türkei 

weitergegeben wurden, wie die Delegation an-

hand von Fotos dokumentieren konnte. Zurück 

in Deutschland berichtete Jelpke in der Tages-

schau darüber. Die schwarz-gelbe Bundesregie-

rung unter Kanzler Helmut Kohl geriet dadurch 

so unter Druck, dass sie kurz vor Ostern 1992 

ihre Waffenlieferungen an den NATO-Partner 

Türkei aussetzen musste. Doch schon im Juni 

bestätigt der Auswärtige Ausschuss des Bundes-

tages mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 

die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen. 

Begründet wurde dies mit einer angeblichen 

Verbesserung der Menschenrechtssituation in 

der Türkei, weiteren Demokratisierungsschrit-

ten und der Verpflichtung des Landes, die Waf-

fen nur im Falle eines Angriffs von außen einzu-

setzen.  
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In einem Entschließungsantrag zu dem von der 

Regierungskoalition vorgelegten „Entwurf eines 

Gesetzes zur Neuregelung des Asylverfahrens“ 

forderten Ulla Jelpke und die PDS / Linke Liste 

im Juni 1992 daher, von der Bundesregierung, 

„einen Beitrag zur Beseitigung der Fluchtursa-

chen in der Region Türkei-Kurdistan zu leisten, 

indem sie das Waffenembargo gegen die türki-

sche Regierung wieder verhängt“ (BT-Drs. 

12/2753) Im Januar 1993 stellte Ulla Jelpke zu-

sammen mit Angelika Beer vom Bundesvor-

stand der Grünen sowie mehreren Aktivistinnen 

und Aktivisten von Friedens- und Menschen-

rechtsorganisationen „Strafanzeige wegen Un-

terstützung des Völkermordes und Aggressions-

krieges der Türkischen Republik gegen das kur-

dische Volk durch bundesdeutsche staatliche 

Stellen, Rüstungsbetriebe und Einzelpersonen“. 

Immer wieder thematisierte Jelpke in den fol-

genden Jahrzehnten unter anderem mit parla-

mentarischen Anfragen den Einsatz von Militär-

gütern aus Deutschland durch die türkische Ar-

mee bei ihren grenzüberschreitenden Mili-

täroperationen und Kriegen gegen die kurdische 

Befreiungsbewegung aber auch die Zivilbevöl-

kerung Deutschland (vgl. z.B. BT-Drs. 14/1399). 

 

Gerechtigkeit für die Opfer des Chemie-

waffenangriffs von Halabja 

Nicht nur in der Türkei sahen sich die Kurdinnen 

und Kurden mit Rüstungstechnik aus deutscher 

Lieferung konfrontiert. Am 16. März 1988 bom-

bardierte die irakische Luftwaffe die im Norden 

des Landes gelegene kurdische Kleinstadt Ha-

labja mit Giftgasbomben. 5000 Menschen wur-

den damals getötet, viele der Überlebenden lei-

den weiterhin unter physischen und psychi-

schen Spätfolgen dieses Verbrechens. Ermög-

licht wurde die irakische Giftgasproduktion vor 

allem durch rund 60 deutsche Firmen, die mit 

Wissen und Billigung der Bundesregierung etwa 

70 Prozent der Produktionsanlagen lieferten. 

Doch die Bundesregierung leugnet die maßgeb-

liche Rolle der deutschen Händler des Todes, 

wie die Antwort der Bundesregierung auf eine 

Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Entschä-

digung der Opfer des Giftgas-Massakers von Ha-

labja 1988“ (BT-Drs. 17/837) zeigt. Gemeinsam 

mit kurdischen Menschenrechtsorganisationen 

setzte sich Ulla Jelpke für eine Anerkennung der 

deutschen Mitverantwortung an den von der 

irakischen Armee begangenen Giftgasmassa-

kern in Halabja und 40 weiteren kurdischen Or-

ten, der Verurteilung der verantwortlichen Gift-

gaslieferanten sowie Entschädigungszahlungen 

an die Überlebenden ein. Auf Einladung des 

Harman-Instituts in Erbil, welches sich der Auf-

arbeitung des Genozids an den Kurden widmet, 

war die Abgeordnete im August 2010 in der Au-

tonomen Region Kurdistan-Irak. Dort besuchte 

sie einige der damaligen Orte des Grauens – u.a. 

Halabja und das während der sogenannten An-

fal-Operationen der irakischen Armee gegen die 

kurdische Bevölkerung Ende der 80er Jahre be-

sonders betroffene Barzan-Gebiet – und sprach 

mit Überlebenden der Massaker sowie Vertre-

tern der kurdischen Regionalregierung. In Ha-

labja gedachte sie am Mahnmal der Opfer des 

Giftgasangriffs.  

 

Abb. 20 Kranzniederlegung in die Gedenken an 

die Opfer des Giftgasangriffs in Halabja, 2009 
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Zum 25. Jahrestag des Giftangriffs 2013 lagen 

dem Bundestag jeweils gemeinsame Anträge 

von Union und FDP, SPD und Grünen sowie ein 

Antrag der Linksfraktion vor. DIE LINKE forderte 

in ihrem Antrag „Anerkennung der irakischen 

Anfal-Operationen 1988/1989 und des Giftgas-

angriffs auf Halabja vom 16. März 1988 als Völ-

kermord – Humanitäre Hilfe für die Opfer“ (BT-

Drs. 17/12692) eine Einstufung des Angriffs und 

der Anfal-Operationen als Genozid im Sinne der 

UN-Konvention über die Verhütung und Bestra-

fung von Völkermord, so wie dies die Parla-

mente des Irak, Schwedens und Großbritanni-

ens bereits vorgenommen hatten. 

Ulla Jelpke begründete dies am 14. März 2013 

zu nächtlicher Stunde im Plenum des Bundesta-

ges: 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Liebe Delegation aus dem kur-

dischen Irak, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. 

Als eine, die seit über zehn Jahren in diese Region 

fährt und daher Halabdscha und die dortige Bevöl-

kerung sehr gut kennt, bin ich sehr froh, dass es 

heute, 25 Jahre nach dem Giftgasangriff der iraki-

schen Luftwaffe auf die kurdische Stadt Halabdscha, 

gelungen ist, dass alle Fraktionen den Opfern ihr 

Mitgefühl ausdrücken und dass alle Fraktionen ver-

urteilen, dass deutsche Firmen die irakische Giftgas-

produktion erst ermöglicht haben;  

(Beifall bei der LINKEN)  

denn in Halabdscha bewahrheitete sich erneut der 

Spruch: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.  

(Zurufe von der FDP: Na ja!) 

Doch nur die Linke fordert – Frau Zapf hat es eben 

schon gesagt – eine Anerkennung der Anfal-Operati-

onen und des Giftgasangriffs auf Halabdscha als 

Völkermord. Damit greifen wir die zentralen Forde-

rungen von Delegationen des kurdischen Volkes im 

Irak, aber auch von Menschenrechtsorganisationen 

auf. 

Der Angriff auf Halabdscha stellt schon für sich ge-

nommen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

dar. Es wurde schon gesagt: 5 000 Menschen starben 

qualvoll in dem Gift. In Verbindung mit den Anfal-

Operationen im gleichen Jahr handelt es sich aber 

eindeutig um einen Genozid im Sinne der UN-Kon-

vention über die Verhütung und Bestrafung von Völ-

kermord. Genozid wird darin definiert als eine Hand-

lung, die in der Absicht begangen wird, eine natio-

nale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als 

solche ganz oder teilweise zu zerstören. Dies war bei 

den Anfal-Operationen definitiv der Fall. Der als 

Chemie-Ali bekannt gewordene Oberbefehlshaber 

Ali Hassan al-Madschid gab den Befehl zur Tötung 

aller zeugungsfähigen kurdischen Männer. 180 000 

Kurden, vor allen Dingen junge Männer, wurden ver-

schleppt oder ermordet. 4 000 Dörfer, also 90 Pro-

zent der Dörfer, wurden zerstört. In über 40 Fällen 

kam es zu Giftgasangriffen.  

International wurde dieses Verbrechen bereits durch 

das irakische, das schwedische und das britische 

Parlament als Völkermord verurteilt und anerkannt. 

Eine solche Anerkennung durch Deutschland würde 

für die Opfer und ihre Hinterbliebenen eine späte 

moralische Kompensation bedeuten. Eine solche An-

erkennung könnte die Tür öffnen für eine weitere 

strafrechtliche Verfolgung der Händler des Todes 

wegen Beihilfe zum Völkermord. Das steht im We-

sentlichen in unserem Antrag und nicht, dass es die 

Hauptschuld der Bundesregierung ist, liebe Frau 

Zapf.  

Eine juristische Ahndung fand in Deutschland – an-

ders als es im CDU/CSU-Antrag suggeriert wird – 

leider nicht statt. Obwohl die Bundesregierung seit 

1984 über die Beihilfe deutscher Firmen zum iraki-

schen Chemiewaffenprogramm informiert war, hatte 

sie nichts dagegen unternommen. Ermittlungsverfah-

ren wegen Verstößen gegen das Außenwirtschafts- 

und Kriegswaffenkontrollgesetz wurden jahrelang 

verschleppt. Prozesse endeten mit Einstellungen we-

gen Verjährung, Bewährungsstrafen und Freisprü-

chen.  

Ich habe in Halabdscha mit vielen Überlebenden des 

Angriffs gesprochen. Diese fordern vor allen Dingen 

Gerechtigkeit. Es geht hier nicht in erster Linie um 

Geld, sondern vor allen Dingen um Gerechtigkeit. Es 

geht natürlich auch darum, dass die Firmen verur-

teilt werden.  

Auch wenn uns die Anträge der anderen Fraktionen 

nicht weit genug gehen, werden wir ihnen zustimmen, 

weil wir der Meinung sind, dass es heute, nach 25 

Jahren, ein historischer Tag ist, diesen Angriff zu 

verurteilen.  

(Beifall des Abg. Dr. Konstantin von Notz [BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN])  
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Wir sind es den Menschen schuldig, dass der Bundes-

tag endlich ein einheitliches Signal setzt und seine 

Mitverantwortung an diesen Verbrechen zeigt. Das 

ist eine historische Chance.  

Ich danke Ihnen.  

(Beifall bei der LINKEN)! 

Der Linken-Antrag fand erwartungsgemäß keine 

Mehrheit. Doch es war ein wichtiges Zeichen, 

dass erstmals alle Fraktionen des Bundestages 

ihr Mitgefühl gegenüber den Opfern und ihren 

Angehörigen ausgedrückt und die Rolle deut-

scher Unternehmen eingestanden haben. 

 

Für die Aufhebung des PKK-Verbots 

Die enge Kooperation zwischen Berlin und An-

kara findet auch in einer grenzüberschreitenden 

Verfolgung von kurdischen Aktivistinnen und 

Aktivisten. aber auch Prozessen gegen Mitglie-

der kommunistischer Organisationen aus der 

Türkei und selbst Auftrittsverbote gegen die 

anatolische linke Musikformation Grup Yorum 

in Deutschland ihren Ausdruck. Das in enger Ab-

stimmung mit der türkischen Regierung 1993 

vom Bundesinnenministerium erlassene Betäti-

gungsverbot der Arbeiterpartei Kurdistans PKK 

führte zu Tausenden von Strafverfahren, Inhaf-

tierungen und verweigerten Einbürgerungen 

und erweist sich in der Konsequenz als Integra-

tionshindernis für viele in Deutschland lebende 

Kurdinnen und Kurden. Zudem muss das PKK-

Verbot als Schrittmacher beim Abbau demokra-

tischer Rechte nicht nur der direkt betroffenen 

kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten gese-

hen werden.  

Dass sich die Linksfraktion, wie von Jelpke und 

einigen anderen lange gefordert, für die Aufhe-

bung des PKK-Verbots und die Streichung der 

PKK von der EU-Terrorliste stark machte, war 

dabei keine Selbstverständlichkeit. Innerhalb 

der Fraktion gab es lange Zeit insbesondere von 

                                                           
27 https://www.welt.de/politik/article2220515/CSU-Poli-
tiker-wirft-Linken-Naehe-zu-PKK-Milieu-vor.html  

führenden Genossen erhebliche Widerstände 

gegen eine solche Parteinahme für die kurdi-

schen Vereinigungen. Unkenntnis und die Fol-

gen einer seit Ende der 80er Jahre massiven me-

dialen und politischen Dämonisierung der kurdi-

schen Bewegung in Deutschland spielten hier 

ebenso eine Rolle wie die Angst, in laufenden 

Wahlkämpfen vom politischen Gegner in die 

Nähe des „Terrorismus“ gerückt zu werden. 

Ganz grundlos war diese Sorge nicht. So nahm 

der damalige Obmann der Unionsfraktion im 

Auswärtigen Ausschuss und spätere Verteidi-

gungsminister, Karl-Theodor zu Guttenberg, im 

Jahr 2008 das Engagement von Jelpke für eine 

friedliche Lösung der kurdischen Frage zum An-

lass für eine Pressekampagne, in der er der Lin-

ken Terrorunterstützung vorwarf. „Das PKK-Un-

terstützermilieu reicht bis in die Bundestagsbü-

ros der Linken“, behauptete Guttenberg. 27   

Damals hatte DIE LINKE einen Antrag vorberei-

tet, in dem gefordert wurde, eine „friedliche Lö-

sung der kurdischen Frage stärker ins Zentrum 

der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei“ 

zu ziehen. In dem Antrag hieß es: „Die Aufhe-

bung der Einstufung von kurdischen Organisati-

onen als kriminelle Vereinigung, insbesondere 

der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, wäre ein wei-

terer Beitrag der Bundesregierung für den Frie-

den in der Region.“ Dass ausgerechnet zu dem 

Zeitpunkt drei deutsche Bergsteiger mitten im 

Kriegsgebiet im Osten der Türkei am Berg Ararat 

vorübergehend von der Guerilla in Gewahrsam 

genommen wurden, erwies sich als Wasser auf 

die Mühlen der Skeptiker innerhalb der Frak-

tion, so dass der Antrag wieder zurückgezogen 

wurde.28 

Erst als die PKK-Guerilla 2014 durch ihr Eingrei-

fen hunderttausende Jesidinnen und Jesiden im 

Nordirak vor dem Islamischen Staat (IS) rettete 

und sich damit  in der öffentlichen Wahrneh-

mung von „Terroristen“ zu „Helden“ gewandelt 

28 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/entfueh-
rung-am-ararat-pkk-kidnapping-zwingt-linksfraktion-zu-
kurskorrektur-a-566054.html  

https://www.welt.de/politik/article2220515/CSU-Politiker-wirft-Linken-Naehe-zu-PKK-Milieu-vor.html
https://www.welt.de/politik/article2220515/CSU-Politiker-wirft-Linken-Naehe-zu-PKK-Milieu-vor.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/entfuehrung-am-ararat-pkk-kidnapping-zwingt-linksfraktion-zu-kurskorrektur-a-566054.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/entfuehrung-am-ararat-pkk-kidnapping-zwingt-linksfraktion-zu-kurskorrektur-a-566054.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/entfuehrung-am-ararat-pkk-kidnapping-zwingt-linksfraktion-zu-kurskorrektur-a-566054.html
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hatte, setzte auch bei den letzten Skeptikern in 

der Linksfraktion ein Umdenken ein. Es wurde 

nun beschlossen, die günstige Medienberichter-

stattung und das veränderte öffentliche Klima 

zu nutzen, um gemeinsam mit kurdischen Ver-

bänden und Bürgerrechtsvereinigungen eine 

bundesweite Kampagne gegen das PKK-Verbot 

zu führen, sich an entsprechenden Demonstra-

tionen, Veranstaltungen und Petitionen zu be-

teiligen und im Bundestag die Aufhebung dieses 

Verbots und die Streichung der PKK von der Ter-

rorliste zu beantragen. Unter Federführung von 

Ulla Jelpke wurde ein Antrag.  

 

Abb. 21 Kundgebung "PKK-Verbot aufheben", 

Februar 2015 

Aufhebung des Betätigungsverbots für die Ar-

beiterpartei Kurdistans PKK und Streichung der 

PKK von der EU-Terrorliste (BT-Drs. 18/3575) 

ausgearbeitet. Anlässlich der ersten Lesung die-

ses Antrages war das seit 1993 geltende Betäti-

gungsverbot für die PKK am 26. Februar 2015 

erstmals Thema einer Plenardebatte im Deut-

schen Bundestag.  

Für die Linksfraktion sprach Ulla Jelpke. 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Frau Präsidentin! 

Meine Damen und Herren! Liebe Gäste vom Kurdi-

schen Nationalkongress auf der Besuchertribüne!  

(Beifall bei der LINKEN)  

Die heutige Debatte über das PKK-Verbot ist längst 

überfällig. Es ist nach über 20 Jahren an der Zeit, 

Bilanz zu ziehen und den Weg des Dialogs zu gehen. 

Zu den Folgen des Verbots gehören Tausende Straf-

verfahren, Razzien, Vereins- und Versammlungsver-

bote. Allein in den letzten zehn Jahren gab es bundes-

weit 4 500 Straftaten mit PKK-Bezug.  

(Marian Wendt [CDU/CSU]: Sehen Sie mal, warum 

wir sie verbieten müssen!)  

Dabei handelt es sich in der Masse eben nicht um Ge-

waltdelikte, Herr Kollege. Es geht um Spenden, um 

verbotene Symbole und Parolen.  

(Marian Wendt [CDU/CSU]: Drogengeld! Men-

schenhandel! Unterschlagung!)  

Auslöser von Polizeieinsätzen bei Demonstrationen 

sind oft PKK-Fahnen oder Bilder von Öcalan. In der 

Türkei werden diese übrigens längst gezeigt. Das ist 

doch wirklich absurd.  

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Corinna Rüf-

fer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])  

Ein Großteil der fast 1 Million Kurden in Deutsch-

land sieht sich infolge des PKK-Verbots von Grund-

rechtseinschränkungen und Kriminalisierung, von 

Diskriminierung, Ausgrenzung und Misstrauen be-

troffen. Durch das PKK-Verbot wurde in der hiesigen 

Gesellschaft ein Negativbild von Kurden erzeugt, mit 

gravierenden Folgen im Alltagsleben. Tausenden 

Flüchtlingen wurde das Asyl wieder aberkannt. Tau-

sende hier aufgewachsene Jugendliche werden nicht 

eingebürgert, weil sie sich für die Rechte der Kurden 

einsetzen.  

Ein Beispiel ist die junge Kurdin Sultan Karayigit, 

besser bekannt als Leyla. Zu ihrem 18. Geburtstag 

bekam sie, die seit acht Jahren bei ihrer Familie in 

Nürnberg lebte, einen Ausweisungsbescheid. Sie sei 

– ich zitiere – „eine abstrakte Gefahr“. Straftaten hat 

diese junge Frau nie begangen. Aber als Jugendliche 

beteiligte sie sich an kurdischen Demonstrationen 

und war in einem Kurdenverein aktiv. Aufgrund von 

Aufenthaltsbeschränkungen verlor Leyla zwei Aus-

bildungsstellen. Sie musste in Deutschland Asyl be-

antragen. Nach vier Jahren wurde Leyla schließlich 

als Flüchtling anerkannt – in Deutschland, wo sie 

seit ihrer Kindheit lebt. Das zeigt, dass das PKK-Ver-

bot auch ein Hindernis bei der Integration ist.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Die Entstehung der PKK war eine Reaktion auf die 

jahrzehntelange blutige Unterdrückung der Kurden 

in der Türkei und auf das Verbot ihrer Sprache und 

Kultur. Das PKK-Verbot in Deutschland wurde wie-

derum mit Rücksicht auf den NATO-Partner Türkei 

begründet. Doch heute verhandelt die Türkei mit dem 
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PKK-Chef Öcalan über eine politische Lösung. Die 

Waffen schweigen seit zwei Jahren weitgehend.  

(Clemens Binninger [CDU/CSU]: Ja, weitgehend!)  

Die Aufhebung des PKK-Verbots wäre ein wichtiges 

Signal an Ankara, den Friedensprozess weiterzuent-

wickeln.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Meine Damen und Herren, im Nahen Osten kämpft 

die PKK heute gemeinsam mit Peschmerga und syri-

schen Kurden gegen die Massenmörder des soge-

nannten „Islamischen Staates“. Die PKK und ihre 

Verbündeten haben dadurch Hunderttausenden das 

Leben gerettet, unter anderem vielen Jesiden.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)  

Selbst Herr Kauder dachte laut darüber nach, der 

PKK Waffen zu liefern. Doch in Deutschland wird 

jede Sympathiekundgebung für die PKK weiterhin 

strafrechtlich verfolgt. Außerdem steht die PKK auf 

der EU-Terrorliste. Mit dieser Doppelmoral muss 

endlich Schluss sein!  

(Beifall bei der LINKEN)  

Wer die Kurden im Nahen Osten als Partner um-

wirbt, sollte ihnen auch in Deutschland die Hand zum 

Dialog reichen. Deswegen muss das PKK-Verbot 

endlich aufgehoben werden.  

Ich danke Ihnen.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Der damals schon weitgediehene Friedensdia-

log zwischen Vertretern des türkischen Staates 

und dem inhaftierten PKK-Vordenker Abdullah 

Öcalan für eine friedliche Lösung der kurdischen 

Frage wurde im Frühjahr 2015 von Seiten des 

türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip 

Erdogan aufgekündigt. Erneut eskalierte die Ge-

walt, als die türkische Armee im Sommer Luft-

angriffe auf die Guerilla im Nordirak flog, wäh-

rend ganze Stadtviertel kurdischer Städte im 

Südosten der Türkei mit Kriegswaffen dem Erd-

boden gleich gemacht wurden. Zwar hielt die 

                                                           
29 https://www.ulla-jelpke.de/2017/02/das-pkk-verbot-
treibt-immer-neue-blueten-muenchner-justiz-als-hand-
langerin-des-erdogan-regimes/  

Linksfraktion an ihrer Forderung nach Aufhe-

bung des PKK-Verbots fest, doch zu einer zwei-

ten und dritten Lesung des Antrages kam es 

nicht mehr, da die Argumentation des vor dem 

Hintergrund der Friedensgespräche verfassten 

Textes angesichts des wiederaufgeflammten 

Krieges in Kurdistan obsolet erschien. 

Durch das PKK-Verbot, das auch auf Symbole 

der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenvertei-

digungseinheiten YPG/YPJ ausgeweitet wurde, 

werden nicht nur Kurdinnen und Kurden in ihren 

demokratischen Rechten beschnitten. Auch die-

jenigen, die sich mit dem kurdischen Freiheits-

kampf solidarisch erklären, müssen mit einer 

Anzeige rechnen. So wurde die parlamentari-

sche Immunität der Münchner Linken-Bundes-

tagsabgeordneten Nicole Gohlke aufgehoben 

und die Abgeordnete zu einer Geldstrafe verur-

teilt, weil sie 2015 aus Protest gegen das PKK-

Verbot eine Fahne der kurdischen Partei auf ei-

ner Demo gezeigt hatte. Um sich mit Gohlke zu 

solidarisieren, zeigten daraufhin Ulla Jelpke und 

neun weitere Linken-Abgeordnete vor dem 

Fraktionssaal im Reichstagsgebäude demonst-

rativ die Fahne der PKK. Diesbezügliche Ermitt-

lungsverfahren gegen die zehn Abgeordneten 

wurden eingestellt. Jelpke erklärte 2017 dazu: 

 

„Ich setze mich entschieden gegen das Verbot der 

PKK ein, weil die PKK für einen Mittleren Osten 

eintritt, in dem die verschiedenen Völker und Glau-

bensgemeinschaften friedlich und demokratisch zu-

sammenleben, während das AKP-Regime in Ankara 

davon lebt, die unterschiedlichen Identitäten gegen-

einander auszuspielen und aufzuhetzen. Erdogan 

hat entscheidend am Aufstieg des dschihadistischen 

Terrors im Mittleren Osten mitgewirkt und die Tür-

kei in ein faschistoides Ausnahmezustandsregime 

verwandelt.“29 

 

https://www.ulla-jelpke.de/2017/02/das-pkk-verbot-treibt-immer-neue-blueten-muenchner-justiz-als-handlangerin-des-erdogan-regimes/
https://www.ulla-jelpke.de/2017/02/das-pkk-verbot-treibt-immer-neue-blueten-muenchner-justiz-als-handlangerin-des-erdogan-regimes/
https://www.ulla-jelpke.de/2017/02/das-pkk-verbot-treibt-immer-neue-blueten-muenchner-justiz-als-handlangerin-des-erdogan-regimes/
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Abb. 22 PKK-Fahnenaktion vor dem Fraktions-

saal im Reichstagsgebäude 2017 

Anzeige gegen Erdogan 

Im Sommer 2016 gehörte Ulla Jelpke zu einem 

Kreis von Politikern, Juristen und Künstlern, da-

runter den Linken-Abgeordneten Andrej Hunko 

und Harald Weinberg sowie Liedermacher Kon-

stantin Wecker, die eine Anzeige gegen den tür-

kischen Präsidenten Erdogan wegen Kriegsver-

brechen und Verbrechen gegen die Menschlich-

keit in den kurdischen Gebieten beim General-

bundesanwalt in Karlsruhe einreichten. Hinter-

grund waren schwere Verbrechen der Armee 

gegen die Zivilbevölkerung in der Stadt Cizre, die 

durch zahlreiche Zeugenaussagen gut doku-

mentiert sind. So waren zuvor 178 Menschen, 

die in Kellern Schutz vor Angriffen des Militärs 

gesucht hatten, dort verbrannt worden. Das 

Verfahren gegen Erdogan wurde allerdings ein-

gestellt, da dieser Immunität genieße. 

 

Kurdenspezifische Migrationspolitik 

In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Ulla 

Jelpke zu „Kurdenspezifische Migrationspolitik“ 

(Drs. 17/4727) bestätigte die Bundesregierung 

im Jahr 2011, dass rund 800.000 Kurdinnen und 

Kurden in Deutschland leben. Gleichwohl zeigte 

sich die Regierung nicht bereit, diese als eigen-

ständige Migrationsgruppe anzuerkennen. So 

werden Kurdinnen und Kurden Rechte etwa be-

züglich muttersprachlichen Ergänzungsunter-

richts, Zulassung kurdischer Namen, Aufnahme 

in den Integrationsgipfel und Förderung der 

Selbsthilfe sowie der Bestrebungen für mutter-

sprachliche politische und kulturelle Informa-

tion und Bildung verweigert, die anderen aner-

kannten Migrationsgruppen längst zustehen. 

Dies steht einer Integration im Wege und ist 

eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehand-

lung der kurdischen Migrationsgruppe. Darüber 

setzt sich durch die Nichtanerkennung der kur-

dischen Identität in Deutschland und der Ver-

waltung von Kurdinnen und Kurden – soweit sie 

nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben – 

als türkische, syrische, irakische und iranische 

Staatsbürgerinnen und -bürger die von den Ver-

folgerstaaten praktizierte Politik der Assimila-

tion faktisch fort. Gerade für Flüchtlinge, die 

durch Bürgerkrieg und Folter oftmals traumati-

siert wurden, wiegt dies doppelt schwer. Kur-

denspezifische Politik macht einzig der Repres-

sionsapparat. Denn weiterhin werden politisch 

aktive Kurdinnen und Kurden mit dem PKK-Ver-

bot unter terroristischen Generalverdacht ge-

stellt und verfolgt. Ihnen drohen dann auch auf-

enthaltsrechtliche Konsequenzen bis zum Wi-

derruf einer Asylanerkennung und der Abschie-

bung in die Türkei. Zur von über 50.000 Unter-

zeichnern und einer Vielzahl von Migrantenor-

ganisationen getragenen Petitionskampagne 

zur Anerkennung der kurdischen Identität in 

Deutschland erklärte Jelpke am 18.8.2011:  

 

„Die Forderung der in Deutschland lebenden 

Kurdinnen und Kurden nach ihrer rechtlichen 

Gleichstellung mit anderen Migrantengruppen ist 

recht und billig. Die Aufhebung des PKK-Verbots ist 

notwendig, damit hier lebende Kurdinnen und Kur-

den auf demokratische Weise für eine Friedenslö-

sung in Kurdistan eintreten können.“ 
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An der Seite der Kämpferinnen und 

Kämpfer für Demokratie in der Türkei 

Regelmäßig sprach Ulla Jelpke auf Festen, Ver-

anstaltungen, Parteitagen und Kundgebungen 

linker türkischer und kurdischer Organisationen 

in Deutschland und der Türkei oder schickte 

Grußworte. Auf dem Parteitag der kurdischen 

Partei für eine Demokratische Gesellschaft 

(DTP) in Ankara, an dem Ulla Jelpke im Juli 2008 

neben dem Vertreter des Parteivorstandes der 

LINKEN Jürgen Klute und der EP-Abgeordneten 

Feleknas Uca teilnahm, erklärte sie in einem 

Grußwort:  

„Die Anerkennung der kurdischen Identität ist un-

verzichtbar für gesellschaftlichen Frieden in der 

Türkei. Die deutsche und die türkische Regierung 

müssen endlich aufhören, die kurdische Frage als 

ein polizeilich oder militärisch zu lösendes Sicher-

heitsproblem zu betrachten.“ 

Außerdem forderte die Abgeordnete ein Ende 

der deutschen Waffenlieferungen an die Türkei.  

Im Rahmen des beim Menschenrechtsausschuss 

angesiedelten Patenschaftsprogramms „Parla-

mentarier schützen Parlamentarier“ übernahm 

Ulla Jelpke in der 18. Wahlperiode die Paten-

schaft für die kurdische Abgeordnete Leyla 

Zana. Der Abgeordneten, die von 1994 bis 2004 

bereits in der Türkei inhaftiert war, wurde 2018 

das Abgeordnetenmandat entzogen. Zuvor war 

ihr bereits das Stimmrecht im Parlament aber-

kannt worden, weil sie die Schwurformel abge-

ändert und ihren Eid statt auf das „türkische 

Volk“ auf das „Volk der Türkei“ abgelegt hatte. 

Eine weitere parlamentarische Patenschaft 

übernahm Ulla Jelpke in der 18. Wahlperiode für 

den kurdischen Politiker Hatip Dicle, der ebenso 

wie Leyla Zana 1991 erstmals ins türkische Par-

lament gewählt und dann zehn Jahre inhaftiert 

worden war. Dicle wurde erneut im April 2010 

im Rahmen einer Verhaftungswelle festgenom-

men. Als unabhängiger Kandidat für die Provinz 

Diyarbakir gewann Dicle bei der Parlaments-

wahl im Juni 2011 mit rund 88.000 Stimmen ein 

Mandat, das ihm der Hohe Wahlrat aufgrund ei-

ner wegen einer Rede verhängten Haftstrafe 

umgehend wieder entzog. 

 

Solidarität mit Rojava 

Im Windschatten des 2011 ausgebrochenen 

Bürgerkrieges in Syrien zwischen Regierungs-

kräften und einer zunehmend von Dschihadis-

ten dominierten Opposition hat sich im Norden 

des Landes vor allem in den von Kurden be-

wohnten Gebieten eine Selbstverwaltungsre-

gion etablieren können. Ulla Jelpke besuchte 

diese auch als Rojava bekannte Region im Som-

mer 2014 und wurde Zeugin der Flucht Tausen-

der Jesidinnen und Jesiden vor der Dschihadis-

tenmiliz Islamischer Staat (IS) aus dem Nordirak. 

Gemeinsam mit ihren Mitreisenden Sukriye Do-

gan und Nezir Suleiman schilderte sie am 10. 

September 2014 ihre Eindrücke in einer Repor-

tage in der Tageszeitung jungen Welt:  

 

Hoffnung in der Barbarei 

„Das aktuelle Jahrhundert ist das Jahrhundert der 

Kurden.“ Diese Hoffnung hatte der türkische Sozio-

loge Ismail Besikci, der für seine Forschungen über 

die lange blutig verfolgte und sogar in seiner Exis-

tenz geleugnete Bevölkerungsgruppe 18 Jahre in tür-

kischen Gefängnissen verbringen mußte, vor einigen 

Jahren einmal geäußert. Sein Optimismus schien ge-

rechtfertigt. 

Nach rund 30 Jahren Guerillakrieg der Arbeiterpar-

tei Kurdistans (PKK) nahm die türkische Regierung 

Friedensgespräche auf, seit eineinhalb Jahren 

schweigen die Waffen weitgehend, und bei Wahlen 

triumphieren legale prokurdische Parteien in den 

entsprechenden Landesteilen. Im Rojava – Westkur-

distan – genannten Norden Syriens war es der dorti-

gen Bevölkerung unter der Losung eines „Dritten 

Weges“ gelungen, ihre Region weitgehend aus dem 

Bürgerkrieg zwischen dem Baath-Regime und den 

vom Ausland unterstützen bewaffneten Oppositions-

gruppen herauszuhalten. Trotz der seit Sommer 2012 

anhaltenden Angriffe radikaler Dschihadisten wurde 

in Rojava eine aus den drei Kantonen Afrin, Kobani 
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und Cizire bestehende Selbstverwaltungsregion etab-

liert. In Räten können sich die in der Region lebenden 

Bevölkerungsgruppen – Kurden, Assyrer und Araber 

– selbst vertreten. Im Nordirak kündigte der Präsi-

dent der kurdischen Autonomieregierung, Masud 

Barsani, nach der Einnahme der als „kurdisches Je-

rusalem“ geltenden Stadt Kirkuk mit ihren riesigen 

Ölfeldern durch seine Peschmerga Ende Juni ein bal-

diges Referendum über einen unabhängigen kurdi-

schen Nationalstaat an. 

 

Abb. 23 Besuch in Rojava, August 2014 

Wenige Tage vor unserer mehrwöchigen Reise vom 

4. bis zum 21. August durch die kurdischen Gebiete 

der Türkei, des Iraks und Syriens sah es also so aus, 

als würden koloniale Unterdrückung, Zwangsassimi-

lation, Massaker bis hin zum Völkermord gegen die 

Kurden bald der Vergangenheit angehören. Doch 

kurz vor unserem Abflug nach Diyarbakir, der quir-

ligen Metropole im kurdischen Osten der Türkei, ka-

men Anfang August die Schreckensmeldungen: Die 

Terrororganisation Islamischer Staat (IS), die im 

Juni ein weite Gebiete des Iraks und Syriens umfas-

sendes Kalifat ausgerufen hatte, war zum Angriff auf 

kurdische Gebiete im Nordirak übergegangen. Be-

troffen war insbesondere die an Syrien grenzende Re-

gion Shengal (arabisch: Sindschar), Heimat der Je-

siden, einer nur unter Kurden anzutreffenden 4000 

Jahre alten monotheistischen Religion, die weltweit 

nur noch eine Million Anhänger hat. Von radikalen 

sunnitischen Muslimen werden die Jesiden seit Jahr-

hunderten als Abtrünnige und Gottlose verfolgt. 

Hunderttausende Menschen im Nordirak ergriffen 

die Flucht vor den fanatischen Schlächtern des IS: 

neben jesidischen Kurden christliche Aramäer, schi-

itische Turkmenen und auch diejenigen sunnitischen 

Araber, die sich nicht den mittelalterlichen Islamvor-

stellungen des IS unterwerfen wollten. 

 

Grauen jenseits aller Vorstellungen 

Bereits in der Stadt Midyat in der an Syrien grenzen-

den südostanatolischen Provinz Mardin trafen wir 

am 6. August auf jesidische Flüchtlinge, die es ge-

schafft hatten, in die Türkei zu gelangen. Was uns 

diese vielfach traumatisierten Menschen schilderten, 

überstieg jede Vorstellungskraft. Keine Familie, mit 

der wir sprachen, hatte noch alle Angehörigen bei-

sammen. Eine Frau beschrieb uns, wie die Terroris-

ten ihrem Vater zuerst die Gliedmaßen abschlugen 

und ihn dann vor den Augen der Angehörigen köpf-

ten. Eine andere berichtete, wie eine alte Frau in ein 

Brautkleid gesteckt und vergewaltigt wurde. IS-Mit-

glieder filmten diese Szene. Anschließend warfen sie 

die alte Frau ihrer Familie vor die Füße. „Sie haben 

die Menschen aufeinandergestapelt, mit Benzin über-

gossen und bei lebendigem Leibe verbrannt“, er-

zählte ein Überlebender. 

Wer nicht zum Islam konvertiert, wird von den 

Dschihadisten hingerichtet. Doch auch Jesiden, die 

nach Aufforderung des IS ihrem Glauben entsagten, 

wurden abgeschlachtet. Auffällig sei gewesen, dass 

sich in dem Flüchtlingsstrom kaum junge Männer 

und Frauen befanden, berichtete uns ein Sanitäter 

des Kurdischen Roten Halbmondes. Dies wertete er 

als Hinweis auf die von vielen Geflohenen berichte-

ten Massaker an Jesiden im wehrfähigen Alter, aber 

auch auf die Entführungen Tausender Mädchen und 

Frauen. Im Krankenhaus von Tal Afar im Nordwes-

ten des Irak würden 700 Frauen gefangen gehalten, 

so ein Flüchtling. Eine von ihnen habe über ihr Mo-

biltelefon ihre Angehörigen angefleht: „Werft eine 

Bombe auf das Krankenhaus. Wir wollen nur noch 

sterben.“ Ein anderer Flüchtling musste über ein 

Mobiltelefon, das seine Tochter versteckt hatte, mit 

anhören, wie diese ihren Entführer bat, sie lieber um-

zubringen, als zu verkaufen. Doch der Terrorist ent-

gegnete: „Ihr werdet uns jeden Tag waschen und zu 

Diensten sein.“ Es gibt Berichte über Sklavinnen-

märkte in Mossul, auf denen die verschleppten 

Frauen verkauft werden. 

Der frühere Abgeordnete Ahmet Türk, der während 

seines rund 40jährigen Einsatzes für die Rechte der 

Kurden verfolgt, inhaftiert, gefoltert und mit der Ab-

erkennung seiner politischen Rechte bestraft wurde, 

gewann im März 2014 die Wahl zum Oberbürger-

meister der Stadt Mardin. Wie in allen von der linken 

„Demokratischen Regionenpartei (BDP)“ regierten 

Kommunen im kurdischen Südosten der Türkei gibt 

es auch in Mardin eine quotierte Doppelspitze, die 
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zugleich die ethnische Vielfalt der Region widerspie-

geln soll. An der Seite des altgedienten 72jährigen 

Politikers Türk wurde so die 25jährige Studentin 

Februniye Akyol Benno als erste Aramäerin zur Ko-

bürgermeisterin einer Stadt in der Türkei. Neben 

Kurden und einer kleinen aramäischen Minderheit 

leben in der Provinz Mardin viele Araber, die den 

neuen Stadtoberhäuptern skeptisch gegenüberste-

hen. „Der Frieden in Mardin ist gefährdet, weil Teile 

der arabischen Bevölkerung anfällig für den IS 

sind“, warnt Türk im Gespräch mit uns vor den Akti-

vitäten der Gruppe in der Region. Die Dschihadisten 

verteilen in der türkischen Grenzstadt Nusaybin und 

Umgebung Flugblätter, werben um Unterstützer und 

rekrutieren junge Männer für den „Heiligen Krieg“. 

Vor allem nutzt der IS die Grenzregion als sicheres 

Hinterland für seine Angriffe auf das kurdische 

Selbstverwaltungsgebiet in Nordsyrien. „Viele Kur-

den haben mit eigenen Augen gesehen, wie IS-Kämp-

fer in Nizip, Ceylanpinar und Akcakale bewaffnet die 

Grenze passierten“, berichtet Türk von der Unter-

stützung des IS durch die islamisch-konservative tür-

kische AKP-Regierung. „Der AKP-Bürgermeister 

von Ceylanpinar zeigte sich öffentlich mit bewaffne-

ten IS-Verbrechern in der Stadt.“ Dies ist durch Fo-

tos belegt. Für die aus aller Welt nach Syrien und in 

den Irak strömenden Dschihadisten – darunter über 

400 aus Deutschland – ist die Türkei die wichtigste 

Einreiseschleuse. Dies belegen Einreisestempel und 

Visa in den Pässen der in Syrien gefallenen oder in 

Gefangenschaft geratenen Kämpfer. „Bis jetzt kom-

men die meisten Terroristen nicht aus Syrien, son-

dern von außen, aus Libyen, Saudi-Arabien, Ägypten 

und Europa. Ihre Emire kommen aus Europa, ihre 

Waffen aus Amerika“, bestätigte uns später der Kom-

mandant der Sicherheitsmiliz in Rojava, Ciwan Ibra-

him. 

Die Durchreise durch die Türkei geschieht nicht etwa 

heimlich, vielmehr gab es Anweisungen des Innenmi-

nisteriums an die Provinzbehörden, den ausländi-

schen Kämpfern Unterkunft und Trainingsmöglich-

keiten zur Verfügung zu stellen. Die offizielle Begrün-

dung lautete, dass die „Mudschaheddin“ die regio-

nalen Interessen der Türkei durch ihre Angriffe auf 

die kurdischen Selbstverwaltungskantone in Syrien 

unterstützen würden. Verwundete Dschihadisten 

werden in Krankenhäusern des Landes versorgt, wie 

die Regierung in Ankara auf eine parlamentarische 

Anfrage der linken HDP-Partei zugeben musste. In 

den letzten Jahren beförderte der Geheimdienst Hun-

derte Waffenladungen zu syrischen Oppositionsgrup-

pen – auch der IS und die zu Al-Qaida gehörende Al-

Nusra-Front profitierten davon. Polizisten, die sol-

che Transporte stoppten, sehen sich jetzt mit langen 

Haftstrafen wegen Verrats von Staatsgeheimnissen 

bedroht. „Der türkische Staat unterstützt den IS offen 

gegen die Kurden in Rojava. Man kann nicht auf der 

einen Seite behaupten, daß man Frieden mit den Kur-

den will und auf der anderen Seite mit dem antikur-

dischen IS kooperieren“, beklagt Bürgermeister Türk 

das Doppelspiel der AKP-Regierung. 

Unser Weg führt uns am 8. August weiter ins tür-

kisch-irakisch-syrische Grenzdreieck. Wenige Tage 

vor unserer Durchreise wurden hier nahe der nord-

irakischen Stadt Dohuk sechs Insassen eines Autos 

von IS-Terroristen ermordet. Sie hatten sich verfah-

ren, als ein Motorradfahrer ihnen anbot, sie zu ihrem 

Ziel zu geleiten. Doch der Mann führte sie direkt zu 

einem Stützpunkt des IS. 

Guerilla als Retterin 

Für einen kurzen Abschnitt bildet der Fluss Tigris die 

Grenze zwischen den kurdischen Autonomiegebieten 

in Nordsyrien und im Nordirak. An der Grenze be-

gegneten wir bereits Tausenden jesidischen Flücht-

lingen aus Shengal, denen die Flucht nach Rojava 

gelungen war und die zu Verwandten oder Freunden 

in die kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak wei-

terziehen wollten. Wir sahen Kinder barfuß mit blu-

tigen Füssen über den glühend heißen Boden gehen. 

Aus Shengal geflohene Jesiden berichteten, dass die 

Peschmerga von Barsanis Demokratischer Partei 

Kurdistans (KDP) sich Anfang August zurückgezo-

gen hatten und sie schutzlos den IS-Terroristen über-

ließen. Die Peschmerga weigerten sich, der Bevölke-

rung Waffen zum Selbstschutz dazulassen und nah-

men stattdessen in einigen Fällen den Dorfbewoh-

nern noch deren eigene Waffen ab. Es war eine re-

gelrechte Einladung an den IS. 

In dieser Situation eines drohenden Völkermordes an 

den Jesiden sind Kämpferinnen und Kämpfer der 

Volksverteidigungseinheiten YPG aus Rojava, die be-

reits seit über zwei Jahren erfolgreich gegen die 

Dschihadisten kämpfen, über die irakische Grenze 

nach Shengal gegangen. Auch Guerillakämpfer der 

PKK, die in den Kandil-Bergen im irakisch-irani-

schen Grenzgebiet ihre Camps haben, eilten nach 

Shengal. „Nur Gott und die PKK haben uns geret-

tet“, erklärten uns immer wieder Flüchtlinge. Die 

YPG und die PKK-Guerilla hatten den Zugang zum 

Shengal-Gebirge blockiert, so dass die IS-Männer 

sich dort nicht verschanzen und die in die Berge ge-

flohenen Menschen nicht jagen konnten. Die Guerilla 

und die YPG kämpften dann einen Fluchtkorridor 
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von den kargen Bergen, in denen Zehntausende 

Flüchtlinge Schutz gesucht hatten und viele von 

ihnen starben, nach Rojava frei. 

Unter den Jesiden wird angenommen, dass Barsani 

einen Genozid an ihrer Bevölkerungsgruppe billi-

gend in Kauf genommen hatte, um eine Situation zu 

provozieren, in der ihm der Westen die für die Aus-

rufung der Unabhängigkeit notwendige Militärhilfe 

nicht mehr versagen konnte. geliefert. Der Vorstoß 

des IS kam erst bei der Kleinstadt Mahmur 40 Kilo-

meter vor der kurdischen Hauptstadt Erbil zum Ste-

hen – dank des Eingreifens der PKK, die sich an die 

Seite der Peschmerga stellte. Barsani musste sich an-

schließend persönlich bei den Guerillakämpfern be-

danken. 

Embargo gegen Rojava 

In der Nähe der Stadt Derik im Nordosten von Rojava 

wurde eine Zeltstadt für Flüchtlinge errichtet. Das 

Newroz-Camp beherbergt zurzeit rund 15000 Jesi-

den. Der stellvertretende Kantonsvorsitzende von 

Cizire, Husein Ezem – ein Araber – übernahm die 

Verwaltung. Die gesamte Regierung des Kantons 

Cizire war vor Ort, um zu helfen. Die Behörden und 

die Bevölkerung brachten den Geflohenen, die nichts 

als ihre Kleider bei sich hatten, Wasser, Brot, Medi-

kamente und Decken. Dabei leidet die Bevölkerung 

in Rojava selbst schwer unter der Belagerung durch 

die terroristischen Banden und einer Blockade der 

Außengrenzen durch die Türkei und die kurdische 

Regionalregierung im Nordirak. Entlang der Grenze, 

die Qamischli auf syrischer Seite von Nusaybin auf 

türkischer Seite trennt, hat Ankara eine Mauer er-

richten lassen. Nur unregelmäßig erlaubt die Türkei 

die Lieferung humanitärer Güter über ihre Grenz-

übergänge. Deren Soldaten verzögerten die Liefe-

rung großer Mengen Kindernahrung so lange, bis sie 

verdorben war und nur noch verbrannt werden 

konnte, teilte uns eine Mitarbeiterin der Kantonalre-

gierung mit. Passieren können hier überhaupt nur sy-

rische Staatsbürger, die in die Türkei geflüchtet oder 

eingereist waren. Wollen sie nach Rojava zurückkeh-

ren, werden sie oft tagelang von bewaffneten türki-

schen Einheiten aufgehalten. Für Nichtsyrer ist die 

Grenze von türkischer Seite her dicht. Dies gilt auch 

für die internationale Presse. Und eine Einreise nach 

Rojava über den einzigen offiziellen Grenzübergang 

von der kurdischen Autonomieregion im Irak ist für 

Ausländer nur mit einer Sondergenehmigung aus 

dem Präsidialamt in Erbil möglich. In Qamischli tra-

fen wir Journalisten, denen ein solcher Grenzüber-

tritt verwehrt wurde, so dass sie sich in die Hände 

von Schleppern begeben mussten. 

Noch strenger als auf türkischer Seite wird die Blo-

ckade durch die Peschmerga der KDP von Barsani 

durchgesetzt. Letzterer macht mit der Türkei Ge-

schäfte mit dem Handel von Energieträgern. Er hat 

in deren autoritär regierendem Präsidenten Recep 

Tayyip Erdogan einen Seelenbruder gefunden. „Wir 

haben nichts dagegen, dass die Regierung in Erbil 

gute Beziehungen zu Ankara unterhält und Handel 

mit der Türkei betreibt“, betont ein Mitglied der Kan-

tonalregierungen im Gespräch mit uns. „Doch diese 

Beziehungen dürfen nicht zu Lasten von Rojava ge-

hen.“ Aber Barsani kann es offensichtlich nicht ver-

kraften, dass seine Anhänger in der selbstverwalteten 

Region kaum über Einfluss verfügen. Denn unter 

Führung der sozialistischen Partei der Demokrati-

schen Union (PYD) wurde dort ein anderer als der 

im Nordirak vertretene halb feudale, halb neolibe-

rale Entwicklungsweg eingeschlagen. Während in 

der kurdischen Region im Irak undurchsichtige Clan-

strukturen, Korruption und Vetternwirtschaft domi-

nieren, bestimmt in Rojava die in Volksräten und Ko-

mitees organisierte Bevölkerung auf allen Ebenen 

mit. Die auf Kooperativen basierende Wirtschaft soll 

der Allgemeinheit statt der individuellen Bereiche-

rung dienen. 

Die Mitglieder des KDP-Ablegers in Rojava und ei-

nige andere Kleinparteien, deren untereinander zer-

strittene Führer weiterhin in Luxushotels in Erbil 

wohnen, weigern sich, in den Gremien und Instituti-

onen der Selbstverwaltung mitzuarbeiten. Mehrfach 

beteiligten sich Barsani-Anhänger sogar an Sabota-

geakten, mit denen die Selbstverwaltung destabili-

siert werden sollte. Werden die Rechtsbrecher dann 

von der Polizeimiliz Asayish rechtlich verfolgt, heißt 

es in den KDP-nahe Medien wie dem Sender Rudaw 

oder der von Deutschland aus betriebenen Website 

Kurdwatch, die PYD – und nicht die Regierung Ro-

javas – unterdrücke andere Meinungen. 

Mit dem Embargo versucht Barsani, die Bevölkerung 

in Rojava auszuhungern und das Selbstverwaltungs-

gebiet zu entvölkern. Fast eine Woche hielt die kur-

dische Regierung in der Autonomen Region im Nord-

irak 200 Zelte am Grenzübergang Semalka zurück, 

die die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ für die 

Flüchtlinge aus Shengal nach Derik schicken wollte. 

Selbst mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern, die die im 
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Nordirak mitregierende Patriotische Union Kurdis-

tans gesammelt hatte, wurden an der Grenze blo-

ckiert. 

Selbsthilfe 

Die Menschen in Rojava betonen, dass sie von äuße-

rer Hilfe nicht abhängig werden, sondern sich durch 

eigene Produktion und Landwirtschaft selbst versor-

gen wollen. Ein abschreckendes Gegenbeispiel stellt 

hier die kurdische Autonomieregion im Nordirak dar. 

Dort wird fast nichts produziert, es gibt kaum Land-

wirtschaft, das Gebiet ist völlig abhängig von türki-

schen Importen. Türkische Unternehmen dominieren 

die Märkte der Region. 

Aufgrund der Belagerung müssen Maschinen und Er-

satzteile, Medikamente und andere wichtige Versor-

gungsgüter durch Schmuggler nach Rojava ge-

braucht werden. Innerhalb Syriens ist dies gefährlich 

und kostspielig, da die Händler durch die von den 

terroristischen Banden kontrollierten Gebieten rei-

sen müssen. Auch das Schmuggeln über die türkische 

Grenze ist lebensgefährlich. Denn immer wieder 

werden Schmuggler, aber auch Flüchtlinge von tür-

kischen Posten erschossen. 

So müssen sich die Menschen in Rojava mit Kreativi-

tät und Improvisation helfen. Aus weggeworfenen 

technischen Geräten werden zum Beispiel Generato-

ren gebaut. Traktoren werden mit Stahlblechen zu 

„gepanzerten“ Fahrzeugen für Abwehrkämpfe gegen 

die terroristischen Banden umgebaut. Kooperativen 

bemühen sich, die für die Grundversorgung der Be-

völkerung notwendigen Nahrungsmittel zu erzeugen. 

Obwohl sich viele Kraftwerke in den vom IS kontrol-

lierten Gebieten befinden, ist es nun mit eigenen Mit-

teln gelungen, die Bevölkerung wenigstens drei Stun-

den am Tag mit Elektrizität zu versorgen. Die restli-

che Zeit rattern die ölbetriebenen Generatoren in den 

Höfen. 

In Amude – dem Regierungssitz des Kantons Cizire – 

berichtete Bürgermeisterin Berivan Yunis von den 

Anfängen. „Wir befanden uns 2013 in seiner schwie-

rigen Lage, es fehlte an Wasser, Brot und Strom. 

Heute haben wir das Problem der Brotversorgung 

nicht mehr. Dank der Ölraffinerie können wir Strom 

produzieren und die Bevölkerung vor dem Erfrieren 

im Winter bewahren.“ Für den Eigenbedarf des Kan-

tons wird Erdöl aus den Feldern bei Rumalan geför-

dert. Es gibt Komitees zur Preis- und Qualitätskon-

trolle von Lebensmitteln, für die Gesundheitsvor-

sorge, Wasser- und Stromversorgung, Stadtreini-

gung, Verkehrs- und Baukontrolle. Dabei geht es 

nicht mehr nur um die Grundversorgung der Bevöl-

kerung. „Wir haben sehr viele Pläne“, erklärte Bür-

germeisterin Yunis. Im Bau sei ein Frauen- und Kin-

derpark für Veranstaltungen sowie ein Kultur- und 

Kunstzentrum. Ein eigener Radiosender soll in die-

sen Tagen starten. 

Ungewohnt für den Nahen Osten ist die Beteiligung 

von Frauen auf allen Ebenen, bei allen Aktivitäten – 

bis hin zu den bewaffneten Organen. „Früher hock-

ten wir den ganzen Tag zu Hause rum und machten 

nur die Hausarbeit“, erzählte uns eine ältere Frau. 

„Doch jetzt haben wir ständig Termine. Wir sind im 

Frauenverein aktiv und bilden uns dort weiter. Wir 

entscheiden in den Volksräten mit und wir organisie-

ren Aufgaben wie Lebensmittelverteilung und Stra-

ßenreinigung in unserem Stadtviertel.“ 

Wir haben erlebt, wie motiviert die Menschen in Ro-

java sind, weil sie endlich nach Jahrzehnten der Un-

terdrückung aus Überzeugung politisch für sich und 

das Allgemeinwohl tätig sind. Immer wieder hören 

wir: „Trotz der Todesbedrohung leben wir unseren 

Traum.“ 

Der in Rojava eingeschlagene Weg, in dem alle eth-

nischen und religiösen Bevölkerungsgruppen gleich-

berechtigt und alle durch das Rätesystem vertreten 

sind und miteinander regieren, garantiere, dass es 

nicht zum Bürgerkrieg oder Fundamentalismus 

komme, ist die Koministerpräsidentin des Kantons 

Cizire, Elisabeth Gewriye, eine syrische Christin, 

überzeugt. „Das ist die politische Lösung für den Na-

hen Osten.“ In diesem Ozean der Barbarei ist Rojava 

somit eine Insel der Hoffnung. 
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Kampf gegen den IS 

Während Kurdinnen und Kurden auch in 

Deutschland gegen die Massaker des IS auf die 

Straße gingen, wurden sie immer wieder von Sa-

lafisten provoziert, die die schwarze Fahne der 

Dschihadistenmiliz zeigten. Durch eine Schriftli-

che Frage an die Bundesregierung fand Ulla Jel-

pke im August 2014 heraus, dass der Islamische 

Staat (IS) in Deutschland noch gar nicht einem 

vereinsrechtlichen Betätigungsverbot unterlag 

und damit offen für die Dschihadistenmiliz ge-

worben werden konnte. Strukturen des IS in der 

Bundesrepublik waren der Bundesregierung zu 

dem Zeitpunkt nicht bekannt. Die Möglichkeit 

eines von Jelpke als erster Politikerin geforder-

ten IS-Verbots wurde von Seiten des Innenaus-

schussvorsitzenden Wolfgang Bosbach noch be-

stritten.30 Erst rund einen Monat später verbot 

das Bundesinnenministerium den IS und Jelpke 

fragte die Umsetzung dieses Verbots ab (BT-

DRs. 18/2678). 

Angesichts des Vormarsches der IS-Dschihadis-

ten wurde auch innerhalb der Linksfraktion 

kontrovers über von der Bundesregierung be-

fürwortete Waffenlieferungen an kurdische 

Kämpferinnen und Kämpfer debattiert. So plä-

dierte etwa der Fraktionsvorsitzende Gregor 

Gysi anfangs für eine Ausnahme von der bishe-

rigen Ablehnung von Rüstungsexporten durch 

die Linksfraktion. Dagegen erklärte Ulla Jelpke 

am 12. August 2014 gegenüber Phoenix: „Wir 

sollten daran festhalten, dass auf jeden Fall 

keine Waffen in Spannungsgebiete gehen.“ Dies 

galt umso mehr als die deutschen Waffen nicht 

an die Guerilla der PKK und die syrisch-kurdi-

schen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten 

YPG und YPG gehen sollten, die sich bereits im 

Kampf gegen den IS bewährt hatten, sondern an 

Peschmerga-Soldaten in der Autonomieregion 

Kurdistan-Irak, die angesichts des IS-Vormar-

sches die Flucht ergriffen und die Jesiden 

Schutzlos zurückgelassen hatten. Ausgerechnet 

                                                           
30 https://www.dw.com/de/linke-islamischer-staat-in-
deutschland-aktiv/a-17855055  

am 1. September 2014 – dem Antikriegstag – 

beriet der Bundestag über die Militärhilfe für die 

Peschmerga. Ulla Jelpke begründete vor dem 

Bundestagsplenum, die auch von einigen kurdi-

schen Organisationen heftig kritisierte Position 

der Linksfraktion, an der Ablehnung von Waf-

fenlieferungen festzuhalten: 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Verehrte Gäste!  

Seit 25 Jahren kenne ich die Region Kurdistan, Tür-

kei, Syrien, Irak sehr gut. Ich bin unmittelbar vor Ort 

gewesen, als die jesidischen Flüchtlinge von der YPG 

– das sind die Volkseinheiten in Syrien –, den Kurden 

und der PKK befreit wurden.  

Ich habe immer noch die schrecklichen Bilder vor 

Augen. Ich habe gesehen, wie Zehntausende jesidi-

sche Flüchtlinge vor den Mörderbanden des IS, des 

selbsternannten „Islamischen Staats“, geflohen sind. 

Frauen haben berichtet, wie ihre Ehemänner massa-

kriert wurden, dass Gliedmaßen abgeschnitten und 

ihre Söhne hingerichtet wurden. Es gab Hunderte 

und Tausende von Kindern, die ihre ganze Familie 

verloren haben. Es gab Massaker ohne Ende, Verge-

waltigungen und Verschleppungen von Tausenden 

von Frauen in die Sklaverei. Man kann in wenigen 

Worten gar nicht wiedergeben, was wir dort erlebt 

haben. Deswegen möchte ich Herrn Oppermann und 

Herrn Kauder ganz deutlich sagen: Wir, die Linke, 

sind die Allerletzten, die das Recht der Kurden be-

streiten würden, sich gegen diese Mörderbanden zu 

verteidigen und zur Wehr zu setzen.  

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)  

Dennoch möchte ich hier ganz deutlich sagen, dass 

Waffenlieferungen in diese Region nicht der richtige 

Weg sind. Es gibt dort reichlich Waffen. Ich will da-

für Beispiele bringen. Schon die Waffen, die von den 

USA an die irakische Armee geliefert wurden, sind in 

die Hände des IS, des Kalifats, gefallen, und der IS 

kämpft nicht erst seit Monaten, wie hier suggeriert 

wird, sondern seit Jahren. Man muss einfach sehr 

deutlich sagen, dass diese Gotteskrieger auch in 

Deutschland und ganz Europa immer als die Oppo-

sition bezeichnet wurden, als die Rebellen. Damit hat 

sich auch Deutschland mitverantwortlich gemacht: 

https://www.dw.com/de/linke-islamischer-staat-in-deutschland-aktiv/a-17855055
https://www.dw.com/de/linke-islamischer-staat-in-deutschland-aktiv/a-17855055
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Man hat über Jahre zugeschaut, wie der IS stark 

wurde.  

Ein zweites Beispiel: Die USA rüsten den Irak seit 

langer Zeit auf. Erst im Juni sind die Waffen der ira-

kischen Armee in Mosul dem IS praktisch kampflos in 

die Hände gefallen. Anfang August – das haben wir 

gerade erlebt – haben die Peschmerga die Region 

Shingal verlassen. Sie haben die Jesiden dort schutz-

los dem IS überlassen. Es haben mir viele Flüchtlinge 

bestätigt, dass es vor allem YPG und PKK gewesen 

sind, die den Korridor für sie freigekämpft haben.  

Wer heute Raketen an kurdische Truppen liefert, ris-

kiert sehenden Auges, dass diese Waffen bei den 

Dschihadisten oder möglicherweise bei dem IS lan-

den. Deswegen frage ich Sie: Können Sie überhaupt 

diese Verantwortung übernehmen, können Sie über-

haupt die Waffenströme kontrollieren? Ich glaube 

nicht. Einen entscheidenden Anteil am Kampf gegen 

den IS – das habe ich schon gesagt – haben die Volks-

armeeeinheiten aus Syrien und die PKK und nicht die 

US-Luftwaffe, wie hier suggeriert worden ist. Sie hat 

nicht Zehntausenden Jesiden das Leben gerettet. Das 

hat vielmehr der Fluchtkorridor getan, der errichtet 

worden ist.  

Ich will Herrn Oppermann und auch Herrn Kauder 

ganz deutlich sagen: Natürlich dürfen wir nicht nur 

über den Irak reden, sondern wir müssen auch über 

Syrien reden. Wer sich das Gebiet auf der Karte an-

schaut, kann sehen: Ein Drittel des Irak und ein Drit-

tel Syriens sind in den Händen des IS. Diese Kämpfe 

finden schon, wie gesagt, seit langer Zeit statt. Seit 

zwei Jahren verteidigen die Kurden die Region Ro-

java gegen den IS. Diese Kurden sind einem Hunge-

rembargo ausgesetzt, das ganz restriktiv von der Tür-

kei, aber leider auch von der Barsani-Regierung 

durchgesetzt wird. Das heißt, wir haben es hier nicht 

mit einer einheitlichen Armee der Kurden zu tun, son-

dern nur mit einer Gruppierung.  

Deswegen haben mir viele Kurden gesagt, dass sie 

sich wünschen, dass mehr Druck auf Ankara ausge-

übt wird; denn Ankara unterstützt die Dschihadisten 

und den IS. Zum Beispiel werden dort lastwagen-

weise Waffen über die Grenze geschafft. Es gibt ei-

gene Grenzübergänge, die von dem IS und den 

Dschihadisten kontrolliert werden. Immer wieder 

werden Verwundete des IS in türkischen Kranken-

häusern versorgt. Ich kann die gerne nennen, aber 

meine Zeit reicht dafür nicht aus. Ich will hier einfach 

deutlich machen: Wenn man etwas gegen den IS er-

reichen will, dann muss man als Erstes dafür sorgen, 

dass die Zufuhr von Waffen an diese Leute gestoppt 

wird. Die muss man kontrollieren.  

Dazu gehört auch, den NATO-Partner Türkei unter 

Druck zu setzen, mit dieser Unterstützung endlich 

Schluss zu machen.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Selbst die Tagesthemen haben vor einigen Tagen be-

richtet, wie offen die türkische Grenze für den IS ist. 

Die türkischen Grenzen müssen für diese Mörder-

banden dichtgemacht werden. Ich habe es eben schon 

gesagt: Wer den IS angesichts der Paktiererei des 

NATO-Mitglieds Türkei mit den Terrorbanden wirk-

lich glaubhaft bekämpfen will, muss erst einmal diese 

Nachschubwege dichtmachen. Das bedeutet eben, 

keine Waffen mehr an Staaten wie Saudi-Arabien, 

Katar oder die Türkei zu schicken. Sie sind wirklich 

die Hauptunterstützer des IS.  

Es ist doch wirklich unglaublich, meine Damen und 

Herren, dass ausgerechnet hier in Deutschland der 

IS nicht verboten ist, geschweige denn, dass er auf 

der EU-Terrorliste steht, stattdessen aber die PKK, 

die ganz offensichtlich Tausenden Menschen das Le-

ben gerettet hat. Es zeigt sich für mich hier eine 

enorme Heuchelei dieser Politik, wenn jetzt plötzlich 

die Kurden entdeckt werden und man ihnen Waffen 

geben will. Man muss fragen: Warum sollen Waffen 

ausgerechnet nach Arbil, an die Peschmerga-Kurden 

und an Barsani geliefert werden?  

Präsident Dr. Norbert Lammert: Frau Kollegin.  

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Man muss deutlich sa-

gen: Es geht hier ums Öl, um die Ölgeschäfte mit der 

Türkei. Schon jetzt liefert Barsani gegen den Willen 

der Regierung in Bagdad Öl an die Türkei. Ich denke, 

hier geht es wieder einmal mehr um Öl und weniger 

um die Menschenrechte und um die Menschen, wie es 

von Ihnen hier vorgegeben wird.  

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)  

Zum Abschluss möchte ich noch einmal deutlich ma-

chen: Natürlich unterstützen wir jede humanitäre 

Hilfe; überhaupt keine Frage. Wir fordern sogar sehr 

viel mehr für den Irak und für Syrien, als hier be-

schlossen worden ist. Wir wollen vor allen Dingen, 

dass das Embargo gegen die Kurden in Syrien aufge-

hoben wird. Das ist wirklich ein Hungerembargo. 

Dadurch kommt dort nichts hinein: keine Medika-

mente, kaum Hilfsgüter. Deswegen wollen wir, dass 

dieses Embargo aufgehoben wird.  

Präsident Dr. Norbert Lammert: Frau Kollegin.  
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Ulla Jelpke (DIE LINKE): Ich bitte Sie auch, ein 

Flüchtlingsaufnahmeprogramm – es ist hier schon 

angesprochen worden, auch von Herrn Kauder – auf-

zulegen. Ich halte es für dringend nötig, dass Flücht-

linge in Deutschland aufgenommen werden.  

Danke. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Im August 2014 thematisierte Ulla Jelpke erst-

mals ausführlich in einer Kleinen Anfrage „Die 

Gruppierung Islamischer Staat im Irak und Groß-

syrien und Maßnahmen der Bundesregierung 

gegen djihadistische Syrien-Rückkehrer“ (BT-

Drs. 18/2383).  

Während die Bundesregierung schnell dabei 

war, mit Rücksicht auf Ankara die Symbole der 

YPG/YPJ, die sich als erfolgreichste Kämpferin-

nen und Kämpfer gegen den IS erwiesen, zu kri-

minalisieren und junge Menschen aus Deutsch-

land, die sich diesen Milizen angeschlossen hat-

ten, mit Terrorermittlungen zu überziehen, 

stiehlt sie sich aus der Verantwortung für an-

dere aus Deutschland stammende Personen, die 

sich dem IS angeschlossen und schwerste Ver-

brechen begangen haben und nun in nordsyri-

schen Gefängnissen der Rojava-Autonomiever-

waltung sitzen. Auch das thematisierte Jelpke 

mit parlamentarischen Anfragen sowie Berichts-

anforderungen im Innenausschuss (u.a. BT-Drs. 
19/5947, 19/15034). 

In diesem Zusammenhang gab es auch direkte 

Kontakte zu Angehörigen von deutschen IS-

Kämpfern, die in Nordsyrien inhaftiert wurden, 

sowie zur diplomatischen Vertretung der Auto-

nomen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsy-

rien. Doch leider sperrte sich die Bundesregie-

rung bislang gegen eine von der Selbstverwal-

tung geforderte Rücknahme aller deutschen IS-

Angehörigen, die in Deutschland für ihre Ver-

brechen vor Gericht gestellt werden sollten. 

 

Terroristen oder Freiheitskämpfer? 

Ob Angehörige einer ausländischen Wider-

standsbewegung in Deutschland als Freiheits-

kämpfer hofiert oder als Terroristen verfolgt 

werden, darüber entscheiden außenpolitische 

Interessen der Bundesregierung. Für die Bun-

desregierung sind so einige der nicht nur gegen 

die Regierung in Damaskus, sondern auch gegen 

Christen und Kurden kämpfenden Islamisten in 

Syrien „Rebellen“ und „Oppositionelle“. Dage-

gen werden Mitglieder linker türkischer und 

kurdischer Organisationen in Deutschland mit 

dem Paragraphen 129b StGB als Mitglieder „ter-

roristischer Organisationen im Ausland“ gejagt 

und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.  

Schon vor Einführung dieses bereits lange in den 

Schubladen der Law-and-Order-Politiker bereit-

gelegenen Paragraphen im Gefolge der An-

schläge vom 11. September 2001 in den USA 

warnte Ulla Jelpke in einem Beitrag für die Sozi-

alistische Zeitung SoZ vom 11.Oktober 2001 vor 

den Auswirkungen des neuen Terrorgesetzes: 

 

„Schon der bestehende berüchtigte §129a StGB 

wird von Strafverteidigern, Menschenrechtlern und 

anderen zu Recht abgelehnt, weil er in der Praxis zu 

flächigen Repressionen gegen Linke geführt hat. 

Der geplante 129b soll die Verfolgung von Men-

schen erlauben, die sich hier keiner Straftat schul-

dig gemacht haben, die aber eine von anderen Staa-

ten als "kriminell" oder "terroristisch" definierte 

Vereinigung in irgendeinem anderen Land der Welt 

unterstützen. Die Sicherheit der hier lebenden Men-

schen wird damit keinen Millimeter verbessert. Da-

für wächst die Möglichkeit anderer Staaten, mit 

Hilfe deutscher Staatsorgane künftig hier lebende 

Oppositionelle zu verfolgen und einzuschüchtern. 

Ich halte jede Wette, dass z.B. die Militärs in der 

Türkei nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes eine 

dicke Mappe von Verbotswünschen gegen kurdische 

und andere Gruppierungen schicken werden.“ 

 

Dass es sich um politisches Strafrecht handelt, 

wird schon daran deutlich, dass das Bundesjus-
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tizministerium in Abstimmung mit dem Auswär-

tigen Amt zuerst eine Verfolgungsermächtigung 

erteilen muss, ehe gegen eine Gruppierung 

nach Paragraph 129b StGB ermittelt werden 

kann. Der Ende 2002 offiziell vor dem Hinter-

grund der Anschläge vom 11. September 2001 

eingeführte Paragraph 129b StGB kam anfangs 

nur gegen Dschihadisten aus dem Umfeld der Al 

Qaida zum Einsatz, und nach wie vor machen Is-

lamisten und Dschihadisten den Großteil der 

Anklagen und Verurteilungen aus. Doch zuneh-

mend wurde der Paragraph auch gegen auslän-

dische linksradikale Gruppierungen und Befrei-

ungsbewegungen angewandt. Betroffen waren 

insbesondere kommunistische Vereinigungen 

aus der Türkei wie die „Revolutionäre Volksbe-

freiungspartei-Front“ DHKP-C und die TKP/ML 

sowie seit 2010 auch die kurdische PKK. Kon-

krete Straftaten in Deutschland wurden den 

Dutzenden mittlerweile zu teils langjährigen 

Haftstrafen verurteilten linken Aktivistinnen 

und Aktivisten aus der Türkei nicht zur Last ge-

legt. Sie werden vielmehr aufgrund der Logik 

des Paragraphen 129b StGB in Mithaftung für 

bewaffnete Aktionen im Mittleren Osten ge-

nommen, auch wenn sie selbst in Deutschland 

nur Spenden für politische Gefangene gesam-

melt und Demonstrationen organisiert haben. 

Bei Verfahren nach Paragraph 129b StGB „findet 

grundsätzlich ein Informationsaustausch mit 

ausländischen Sicherheitsbehörden statt“, gibt 

die Bundesregierung auf entsprechende parla-

mentarische Fragen alljährlich zu (vgl. z.B. BT-

Drs. 19/29128). Im Klartext heißt dies, dass grade 

bei Staaten wie der Türkei auch auf Informatio-

nen zurückgegriffen wird, die mutmaßlich unter 

Folter zustande kamen und damit nach deut-

schem Recht nicht in Gerichtsverfahren Eingang 

finden dürften. 

Strafverteidiger der angeklagten linken türki-

schen und kurdischen Aktivistinnen und Aktivis-

ten kamen immer wieder auf Ulla Jelpke mit der 

Bitte zu, über parlamentarische Anfragen Infor-

mationen über die Erteilung von Verfolgungser-

mächtigen durch die Bundesregierung und an-

dere Kenntnisse zu erlangen. Mit Grußworten 

zu Kundgebungen und Presseerklärungen, aber 

auch mit Schreiben an Gefängnisleitungen und 

Justizminister setzte sich Ulla Jelpke für einzelne 

verfolgte und inhaftierte türkische und kurdi-

sche Aktivistinnen und Aktivisten ein. 

„Der Paragraph 129b Strafgesetzbuch ist längst zu 

einem Knüppel verkommen, der nach außenpoliti-

schem Gutdünken gegen kurdische Rebellen, türki-

sche Kommunisten und selbst ukrainische Separatis-

ten geschwungen wird“,  

beklagt Ulla Jelpke im Mai 2018 zur Antwort der 

Bundesregierung auf die Kleine Anfrage nach 

„Straf- und Ermittlungsverfahren nach §§ 129, 

129a und 129b Strafgesetzbuch im Jahr 2017“ 

(BT-Drs. 19/1420). Die Abgeordnete erklärte 

weiter: 

„Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts mehr zu tun, 

wohl aber mit politischer Justiz. DIE LINKE. bleibt 

daher dabei: die Gesinnungs- und Schnüffel-Para-

graphen 129 a und b sind Fremdkörper im deutschen 

Strafrecht und gehören abgeschafft.“ 
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Für die Anerkennung des Genozids an den Armeniern 

von Nick Brauns (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestagsbüro von 2007-2021) 

 

In den Jahren 1915 und 1916 wurden rund 1,5 

Millionen Armenier und andere christliche Be-

völkerungsgruppen im Osmanischen Reich Op-

fer eines Völkermordes. Die regierenden Jung-

türken nutzten den Krieg, in den sie an der Seite 

der Achsenmächte eingetreten waren, um ihre 

genozidalen Pläne zur Schaffung eines ethnisch 

reinen türkisch-muslimischen Staates umzuset-

zen. Die Angehörigen der christlichen Völker – 

Armenier, Assyrer-Aramäer und Pontos-Grie-

chen – wurden deportiert, vertrieben, massa-

kriert oder gingen in ihren Verbannungsorten in 

der syrischen Wüste an Hunger und Durst zu 

Grunde. Das Deutsche Kaiserreich war damals 

der engste militärische Verbündete der Türkei. 

Deutschland trägt daher eine erhebliche Mit-

schuld an diesem Verbrechen.  

Es waren deutsche Generäle in der Führung der 

osmanischen Truppen, die die vermeintlich 

kriegsbedingte Deportation von Armeniern an-

regten – der nachfolgende Deportationsbe-

schluss wurde in den Händen der Jungtürken 

zum Vernichtungsinstrument. Deutsche Offi-

ziere zeichneten Deportationsbefehle für die 

beim Bau der Bagdadbahn beschäftigten arme-

nischen Arbeiter und ließen das armenische 

Stadtviertel von Urfa beschießen, dessen Be-

wohner sich angesichts ihrer drohenden Depor-

tation verbarrikadiert hatten. Bekannt sind die 

Worte des deutschen Reichskanzlers Bethmann 

Hollweg, der öffentliche Kritik am mörderischen 

Vorgehen der türkischen Verbündeten mit den 

Worten untersagte: „Unser Ziel ist, die Türkei 

bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu 

halten, gleichgültig ob darüber Armenier zu 

Grunde gehen oder nicht.“ Bis heute gehört die 

Leugnung des Genozids zur türkischen Staatsrä-

son. Auch die Bundesregierung weigerte sich 

aus Rücksicht auf die verbündete Regierung in 

Ankara lange, den Völkermord an den Armeni-

ern anzuerkennen. Ulla Jelpke setzte sich seit 

den 90er Jahren für eine Thematisierung und 

Anerkennung des Genozids durch die Bundesre-

gierung ein. 

Noch im März 2001 erklärte die damalige Bun-

desregierung aus SPD und Grünen auf eine 

Kleine Anfrage von Ulla Jelpke, dass „die Frage 

der Bewertung der Massaker an den Armeniern 

1915/16 im Wesentlichen eine historische Frage 

und damit Gegenstand der Geschichtswissen-

schaft und in erster Linie Sache der betroffenen 

Länder Armenien und der Türkei“ sei (BT-Drs. 

14/5540). Anlässlich des 90. Jahrestages des Ge-

nozids im Jahr 2005 einigten sich SPD, CDU, CSU, 

FDP und Bündnis90/Die Grünen auf den ge-

meinsamen Antrag „Erinnerung und Gedenken 

an die Vertreibung und Massaker an den Arme-

niern 1915“ (BT-Drs. 15/5689). Während aus 

Rücksicht auf Ankara eine Klassifizierung der da-

maligen Ereignisse als Völkermord weiterhin 

ausblieb, wurde im Begründungsteil des Antrags 

immerhin erwähnt, dass zahlreiche Historiker, 

Parlamente und internationale Organisationen 

hier von einem Völkermord sprechen. Weiter 

heißt es in dem Antrag; Der Bundestag „bedau-

ert auch die unrühmliche Rolle des Deutschen 

Reiches, das angesichts der vielfältigen Informa-

tionen über die organisierte Vertreibung und 

Vernichtung von Armeniern nicht einmal ver-

sucht hat, die Gräuel zu stoppen“. In dem An-

trag, an dessen Zustandekommen der Leiter des 

Lepsius-Archives in Halle Hermann Goltz, einen 

besonderen Anteil hatte, heißt es, dass „beson-

ders das Werk von Dr. Johannes Lepsius, der 

energisch und wirksam für das Überleben des 

armenischen Volkes gekämpft hat, […] dem Ver-

gessen entrissen und im Sinne der Verbesserung 

der Beziehungen zwischen dem armenischen, 
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dem deutschen und dem türkischen Volk ge-

pflegt und erhalten werden“ soll. Was sich hier 

noch wie eine einfache Würdigung dieses be-

kanntesten deutschen Fürsprechers der Arme-

nier liest, sollte sich in den folgenden Jahren al-

lerdings als eine folgenschwere Sackgasse für 

die weitere Aufarbeitung des Genozids und der 

deutschen Rolle daran entpuppen. So flossen 

alle für die Umsetzung des Antrags bereitge-

stellten Bundesmittel von jährlich 100.000 Euro 

ausschließlich in das von Goltz geleitete Lepsius-

Haus in Potsdam. Während hier ein regelrechter 

Lepsius-Kult betrieben wurde, blieb die Aufar-

beitung des Genozids weitgehend auf der Stre-

cke. Dazu kommt, dass Lepsius eben nicht nur 

der stimmgewaltige Anwalt der Armenier war, 

sondern auch antidemokratische, gegen die 

Weimarer Republik gerichtete sowie antisemiti-

sche Vorstellungen vertreten hatte. Auf eine An-

frage von Ulla Jelpke antwortete die Bundesre-

gierung zwar, es handele sich „um eine Frage 

der Geschichtswissenschaften“ (BT-Drs. 

16/10074). Zugleich wurde aber versichert: 

„Das Lepsius-Haus wird sich auch mit der Person 

des Johannes Lepsius kritisch befassen“. Die für 

das Haus bereitgestellten Bundesmittel würden 

auch diesem Zweck dienen.  

Als überzeugter Deutschnationaler hatte Lep-

sius als Herausgeber des bereits 1919 im Auftrag 

des Auswärtigen Amtes erschienenen Werkes 

„Deutschland und Armenien 1914-1918. Samm-

lung diplomatischer Aktenstücke“ mit seinem 

Namen für eine manipulierte Aktenedition ge-

bürgt, aus der jeder Hinweis auf eine deutsche 

Mitschuld am Genozid getilgt worden war. Noch 

im April 2007 verwies das Auswärtige Amt in sei-

ner Antwort auf eine Kleine Anfrage zu „Konse-

quenzen aus der deutschen Mitverantwortung 

für den Völkermord an den Armeniern“ auf 

diese „Sammlung einschlägiger Akten“ des Ar-

menienkenners Lepsius (BT-Drs. 16/4959). Erst 

                                                           
31 Antrag Linke: https://dip21.bundes-

tag.de/dip21/btd/18/043/1804335.pdf 

auf Nachfrage von Ulla Jelpke gab das Auswär-

tige Amt im folgenden Jahr zu: „Die von Johan-

nes Lepisus 1919 herausgegebene Aktenpubli-

kation ‚Deutschland und Armenien 1914-1918‘ 

gilt als manipuliert.“ (BT-Drs. 16/10074) Statt-

dessen verwies das Auswärtige Amt nun auf die 

auf Grundlage der im Politischen Archiv des Am-

tes verwahrten Akten erarbeitete Dokumenten-

sammlung von Wolfgang Gust „Der Völkermord 

an den Armeniern 1915/16“ aus dem Jahr 2005. 

Dies war ein kleiner Erfolg des beharrlichen par-

lamentarischen Nachbohrens.  

 

Abb. 24 Besuch des Genozid-Denkmals in Jere-

wan, Armenien im Mai 2016 

Zum 100. Jahrestag des Beginns des Völkermor-

des lagen dem Bundestag jeweils Anträge der 

Koalition aus CDU/CSU und SPD, der Grünen 

und der Linken31 vor. Das Schicksal der Armenier 

stehe „beispielhaft für die Geschichte der Mas-

senvernichtungen, der ethnischen Säuberun-

gen, der Vertreibungen, ja der Völkermorde, 

von denen das 20. Jahrhundert auf so schreckli-

che Weise gezeichnet ist“, bezeichnete der Koa-

litionsantrag die Massaker und Vertreibungen 

nur indirekt als Völkermord, während Grüne 

und Linke diese Begrifflichkeit bereits in der 

Überschrift ihrer Anträge führten.  

Für die Linksfraktion sprach Ulla Jelpke am Frei-

tag 24. April 2015 auf der 101. Sitzung im Ple-

num des Bundestages:  

 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/043/1804335.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/043/1804335.pdf
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Ulla Jelpke (DIE LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich be-

grüße die Gäste auf der Tribüne, insbesondere die 

Vertreterinnen und Vertreter der armenischen und 

assyrischen Verbände, die dieser historischen De-

batte folgen. 

(Beifall im ganzen Hause) 

Meine Damen und Herren, wir gedenken heute der 

Opfer des Völkermordes an den Armeniern im Osma-

nischen Reich. Diesem Verbrechen fielen 1,5 Millio-

nen Menschen zum Opfer. Hunderttausende Assyrer 

und andere Christen wurden damals ermordet. Die 

Armenier sprechen von „Aghet“, der Katastrophe; 

die Assyrer nennen diese Ereignisse „Sayfo“, das 

Schwert. Wir verneigen uns vor den Toten, und ihren 

Nachfahren drücken wir unser tief empfundenes Mit-

gefühl aus. 

Meine Damen und Herren, Völkermord wird von den 

Vereinten Nationen als Handlung mit der Absicht de-

finiert – wir haben es eben schon gehört -, „eine na-

tionale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe 

als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Genau 

darum ging es den Jungtürken mit ihrem Geheimplan 

zur – so wörtlich – „Ausmerzung des armenischen 

Volkes in seiner Gesamtheit“. Ihr Ziel war die Schaf-

fung eines ethnisch homogenen Nationalstaates in 

Anatolien und der Raub armenischen Besitzes. Zuerst 

wurden im Februar 1915 armenische Soldaten der 

osmanischen Armee entwaffnet und erschossen, 

dann, am 24. April, die armenische Führungselite 

aus Konstantinopel deportiert. Anschließend wurden 

bei landesweiten Dorfrazzien die armenischen Män-

ner von der jungtürkischen Sonderorganisation mas-

sakriert und Frauen, Kinder und Alte auf Todesmär-

sche getrieben. Die angeblich kriegsbedingten De-

portationen waren Verbannungen ins Nichts – das 

hatte Innenminister Talat Pascha offen eingestanden. 

Diejenigen Armenier, die Angriffe von kurdischen 

und kaukasischen Räuberbanden, Krankheiten, Hun-

ger und Durst überlebt hatten, wurden im Sommer 

1916 in der mesopotamischen Wüste von Todes-

schwadronen niedergemetzelt. Ohne jeden Zweifel 

handelte es sich um einen vorsätzlich geplanten und 

durchgeführten Völkermord. 

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich diejenigen 

Kolleginnen und Kollegen in den Fraktionen von 

Union und SPD danken, die in dieser Frage nie ein 

Blatt vor den Mund genommen haben. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der SPD und 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Denn Ihrem Drängen ist es – gemeinsam mit den 

deutlichen Worten des Papstes, aber auch des Bun-

despräsidenten Gauck – zu verdanken, dass im An-

trag der Koalition zumindest das Wort „Völker-

mord“ enthalten ist. Doch explizit als Völkermord 

benannt wird die Vernichtung der Armenier im Koa-

litionsantrag immer noch nicht. Dieses Verstecken 

hinter sprachlichen Spitzfindigkeiten ist einfach be-

schämend und diesem Anlass zutiefst unwürdig. 

Meine Damen und Herren, es geht hier keinesfalls 

darum, Millionen in der BRD lebende türkischstäm-

mige Bürgerinnen und Bürger für die Verbrechen vor 

100 Jahren in Kollektivhaftung zu nehmen. Doch 

Kenntnis und Eingeständnis historischer Wahrheiten 

sind die Voraussetzung für einen Aussöhnungspro-

zess zwischen Türken und Armeniern. Es soll hier 

auch nicht um eine selbstgerechte Belehrung der 

Türkei gehen. Denn wer über 1915/1916 spricht, der 

muss auch über unsere eigene Geschichte sprechen. 

Schließlich war das deutsche Kaiserreich der engste 

Verbündete des Osmanischen Reiches. Ohne dieses 

Kriegsbündnis, das der türkischen Führung den Rü-

cken freihielt, wäre der Völkermord so nicht möglich 

gewesen. Die Koalition verharmlost dies in ihrem 

Antrag als „unrühmliche Rolle des Deutschen Rei-

ches“, das nicht versucht habe, diese Verbrechen zu 

stoppen. Auch der Grünen-Antrag erkennt nur in die-

sem einen Punkt eine deutsche Mitverantwortung. 

Doch die verbrecherische Komplizenschaft ging weit 

über unterlassene Hilfeleistung hinaus. Es handelte 

sich vielmehr um Beihilfe zum Völkermord. Der 

Reichskanzler untersagte jede Kritik am türkischen 

Bündnis. Ich zitiere: 

Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des 

Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob 

darüber Armenier zu Grunde gehen oder nicht. 

Lediglich der sozialistische Abgeordnete Karl Lieb-

knecht protestierte damals im Reichstag gegen die 

Ausrottung der Armenier. Hohe deutsche Offiziere 

und Diplomaten in der Türkei befürworteten sogar 

offen die Vernichtung der Armenier. So notierte der 

deutsche Chef der osmanischen Flotte, Admiral 

Souchon - ich zitiere -: 

Für die Türkei würde es eine Erlösung sein, wenn sie 

den letzten Armenier umgebracht hat, sie würde dann 

die staatsfeindlichen Blutsauger los sein. 
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Einige deutsche Offiziere unterzeichneten sogar De-

portationsbefehle und ließen armenische Stadtviertel 

beschießen. Deshalb fordert Die Linke heute die Bun-

desregierung dazu auf, sich vorbehaltlos zur histori-

schen Mitverantwortung des Deutschen Reichs zu be-

kennen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Der Bundestag muss - genauso wie das der Präsident 

heute bereits gemacht hat - bei den Armenierinnen 

und Armeniern um Verzeihung bitten. 

Lassen Sie mich noch ein paar Anmerkungen zur Ge-

genwart machen; denn wer Augenzeugenberichte aus 

den Jahren 1915/1916 über Massaker und Massen-

vergewaltigungen liest, dem kommen unweigerlich 

aktuelle Bilder aus der Region in den Sinn. Dort, wo 

vor 100 Jahren der Todesgang des armenischen Vol-

kes in der syrischen Wüste endete, herrschen heute 

die Schlächter des sogenannten Islamischen Staates 

und der Al-Nusra-Front. Christen, deren Vorfahren 

als Überlebende des Genozids nach Syrien flohen, 

sind heute erneut auf der Flucht. Kirchen werden an-

gezündet, Frauen werden versklavt. Die dschihadis-

tischen Mörderbanden kommen ungehindert über die 

türkische Grenze. Sie erhalten logistische Hilfe, Mu-

nition und sogar Feuerschutz aus der Türkei. Die 

Bundesregierung weiß das, doch sie schweigt dazu. 

Ihr einziges Ziel scheint zu sein, den NATO-Partner 

Türkei an ihrer Seite zu halten, gleichgültig ob dar-

über Kurden oder Armenier zugrunde gehen. Deswe-

gen fordere ich die Bundesregierung auf, mit Erdo-

gan und seiner Regierung über 1915 und über die 

Gegenwart endlich Klartext zu reden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Schließlich einigten sich die Koalitionsfraktionen 

und die Grünen auf einen gemeinsamen Antrag. 

Dieser wurde am 2. Juni 2016 – begleitet von 

Protesten türkisch-nationalistischer Verbände 

auf der Straße – mit breiter Mehrheit des Parla-

ments auch mit den Stimmen der Linken ange-

nommen. Darin wurden die Massaker und Ver-

treibungen von 1915/16 mehr als hundert Jahre 

später endlich eindeutig als Völkermord be-

nannt und eine deutsche Mitverantwortung da-

ran eingestanden – wenn auch nicht in dem Aus-

maß, wie dies im Antrag der Linken zu finden ge-

wesen war.  

Offenbar um die türkische Regierung zu besänf-

tigen, erklärte Regierungssprecher Steffen Sei-

bert Anfang September 2016, die Armenien-Re-

solution sei für die Bundesregierung nicht 

rechtsverbindlich. Zwar stellte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel klar, dass dies keine Distanzie-

rung von der Resolution sei, da es sich bei dieser 

um eine politische Äußerung des Parlaments ge-

handelt habe. Allerdings vermied die Kanzlerin 

es im August 2018 während eines Staatsbesuchs 

in Armenien selbst während einer Kranznieder-

legung an der Gedenkstätte für die Opfer des 

Genozids in Jerewan, von einem Völkermord zu 

sprechen. Auf Nachfrage von Ulla Jelpke, ob die 

Bundesregierung die in der Überschrift des An-

trages von 2016 enthaltene Bewertung der Er-

eignisse von 1915/16 als Völkermord mittrage, 

machte die Regierung deutlich, dass sie „diese 

Sprache als politische und nicht juristische Ein-

ordnung der Geschehnisse“ verstehe (BT-Drs. 

19/10340). Konkrete Schritte zur Umsetzung 

der zahlreichen im Antrag enthaltenen weiteren 

Schritte zur Aufarbeitung des Genozids, insbe-

sondere auch in der Türkei, konnte die Bundes-

regierung zu dem Zeitpunkt kaum vorweisen. 

Deutlich wird so, dass die Bundestagsresolution 

von 2016 zwar ein wichtiger Erfolg war, aber wir 

uns nicht darauf ausruhen dürfen: Die Erinne-

rung an das Menschheitsverbrechen des Geno-

zids von 1915/16 muss weiterhin wachgehalten 

werden. Insbesondere gilt es, wachsam zu blei-

ben und Versuche der Relativierung im Namen 

der fortgesetzten deutsch-türkischen Waffen-

brüderschaft zwischen Berlin und Ankara mit al-

ler Entschiedenheit zurückzuweisen. 
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Entschädigung für NS-Opfer! 

von Ulla Jelpke 

Im Denkmalbau ist Deutschland gut – in 

der Verantwortung gegenüber den Op-

fern des Naziregimes nicht.   

Die Bundesrepublik stellt sich im Umgang mit 

der NS-Vergangenheit gerne als Aufarbeitungs-

weltmeister da. Doch ob Deutschland die NS-

Verbrechen angemessen aufarbeitet, messe ich 

nicht nur an der Anzahl von Denkmälern, Ge-

denkstunden und ähnlichem, sondern auch am 

Umgang mit den noch lebenden NS-Opfern. Und 

da fällt die Bilanz leider nicht sehr erfreulich aus.  

Mein Engagement für die Anerkennung und Ent-

schädigung von NS-Opfern zieht sich durch 

sämtliche Legislaturperioden im Bundestag. In 

Dutzenden parlamentarischen Initiativen 

drängte ich darauf, „vergessenen“ Opfergrup-

pen Entschädigungen zugänglich zu machen. Die 

Bundesregierung – egal in welcher Zusammen-

setzung – versuchte stets, so billig wie möglich 

davonzukommen. Hunderttausende überleben-

der NS-Opfer wurden deswegen mit einem Ta-

schengeld abgespeist oder erhielten überhaupt 

keine Zahlungen. Das Gros der Entschädigungs-

zahlungen ging an deutsche Bürgerinnen und 

Bürger. Maßgeblich für die Entschädigungspoli-

tik gegenüber (vergleichsweise wenigen) aus-

ländischen NS-Opfern war nicht die Herstellung 

größtmöglicher Gerechtigkeit, sondern das Er-

reichen außenpolitischer oder wirtschaftlicher 

Ziele, wie etwa die Westintegration oder die Ab-

wehr von Sammelklagen insbesondere in den 

USA.  

Zu den wichtigsten Feldern, auf denen ich mich 

engagiert habe, gehören etwa die Entschädi-

gung für ehemalige Zwangsarbeiter sowie der 

Kampf um die Anerkennung der griechischen 

Reparationsansprüche. Außerdem habe ich im-

mer wieder auf Lücken in der Entschädigungs-

politik hingewiesen, um den Forderungen bis-

lang ignorierter Opfergruppen Öffentlichkeit zu 

verschaffen. Dazu gehören insbesondere die 

Opfer der verbrecherischen Besatzungspolitik in 

Osteuropa. Minderheiten wie etwa Sinti und 

Roma werden bis heute strukturell in der Ent-

schädigungspolitik schlechter gestellt als andere 

Opfergruppen. Auch „Zwangsgermanisierte“ 

(Kinder, die ihren nichtdeutschen Eltern wegge-

nommen und Nazifamilien oder dem „Lebens-

born“ zugeführt worden waren), Opfer der Eu-

thanasiepolitik oder sog. „Asoziale“ sind von 

den Entschädigungsprogrammen weitgehend 

ausgeschlossen.  

 

Abb. 25 Treffen des Kuratoriums der Stiftung 

"Erinnerung, Verantwortung, Zukunft" zum 

Thema Zwangsarbeiterentschädigung, Dezem-

ber 2006 

Immer wieder habe ich in Anfragen, Anträgen 

und Reden auf den Widerspruch zwischen sym-

bolischer Ehrung vieler NS-Opfer und ihres 

gleichzeitigen Ausschlusses von Entschädi-

gungsleistungen hingewiesen.  

In den letzten Jahren ist zunehmend festzustel-

len, dass die Bundesregierung zwar eine symbo-

lische Gedenkpolitik betreibt, indem neue Ge-

denkstätten oder Denkmäler gebaut oder histo-
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rische Kommissionen gefördert werden, wäh-

rend aber zugleich die letzten Überlebenden 

des NS-Terrors mit der Bemerkung beleidigt 

werden, ihre Entschädigungsforderungen seien 

schon längst obsolet. Auch hier zeigen sich ein-

deutig politische Erwägungen: Deutschland gibt 

sich mit Gedenkprojekten das Gesicht eines ge-

läuterten Staates.  

Ein Thema, das mich ebenfalls weit über 10 

Jahre lang begleitet hat, sind die sog. Ghettoren-

ten. Auch wenn es sich bei diesen formal be-

trachtet um Rentenleistungen handelt, ist ihr 

Entschädigungscharakter unübersehbar. Zu den 

Ghettorenten ist in dieser Publikation ein aus-

führlicherer Beitrag. 

Die Kehrseite der unzulänglichen Entschädigung 

der NS-Opfer ist die Förderung und Alimentie-

rung der Täter. Nicht nur, dass das Bundesver-

sorgungsgesetz schon seit den 1950er Jahren 

sog. Kriegsopferleistungen auch für ehemalige 

Angehörige der SS vorsieht – selbst KZ-Wächter 

kamen in deren Genuss. Es wurden auch über 

Jahrzehnte hinweg revanchistische Kamerad-

schaften ehemaliger Wehrmachts- oder SS-An-

gehöriger gefördert und Bundeswehrkasernen 

nach Wehrmachtsverbrechern benannt.  

Auf all diesen Feldern konnten antifaschistische 

Proteste, die ich nach Kräften unterstützt habe, 

durchaus gewisse Erfolge verzeichnen. Vor al-

lem dann, wenn es gelang, auch bürgerliche 

Kräfte einzubeziehen und das Interesse der Öf-

fentlichkeit zu wecken – letzteres ist ja auch im-

mer mit ein Ziel meiner parlamentarischen Tä-

tigkeit.  

Exemplarisch für meine Arbeit in diesem Be-

reich waren folgende Artikel, Reden und Presse-

mitteilungen: 

 

Rede zur Beratung des Antrags der Abgeordne-

ten Gert Weisskirchen (Wiesloch), Angelika 

Barbe, Hans Gottfried Bernrath, weiterer Abge-

ordneter und der Fraktion der SPD „Entschädi-

gung nationalsozialistischen Unrechts in den 

Baltischen Staaten“, Drucksache 12/5638. Ge-

halten in der 189. Sitzung des 12. Deutschen 

Bundestages am 11. November 1993  

Gegen das skrupellose Beiseiteschieben von 

NS-Opfern! Entschädigung jetzt! 

Ulla Jelpke (PDS/Linke Liste): Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! Während der Besetzung 

des Baltikums durch die Wehrmacht Nazideutsch-

lands sind fast alle der 400 000 dort lebenden Jüdin-

nen und Juden umgebracht worden. Von denen, die 

Zwangsarbeit und Holocaust entkamen, leben heute 

noch 300. Diese Menschen leben unter drückenden 

materiellen Verhältnissen. Der Kollege Weisskirchen 

hat das bereits ausführlich dargestellt. Die Bundes-

regierung weigert sich, diesen Überlebenden des Ho-

locaust eine angemessene Entschädigung zu zahlen.  

Die Verweigerung dieser Wiedergutmachungsleis-

tung geschieht übrigens nicht leichtfertig, sondern 

eine Entschädigung wurde vom BMI im Sommer 

1992 nach — wie es heißt — langer und sorgfältiger 

Prüfung abgelehnt, da auf Grund der gültigen Recht-

sprechung eine solche Möglichkeit angeblich nicht 

besteht.  

Daß die Bundesregierung mit Bedacht eine Verant-

wortung für die Opfer des NS-Staates ablehnt, ist den 

Opfern gegenüber unmenschlich und kalt. Das ist 

meines Erachtens schon ein ungeheurer Vorgang. Er 

wird vor allem aber dadurch verschlimmert, daß die 

Bundesregierung ihre Fürsorgepflicht den Tätern ge-

genüber wahrnimmt. Nichts bringt die Sache mehr 

auf den Punkt, als daß beispielsweise die lettischen 

Angehörigen der Waffen-SS von der BRD eine Rente 

erhalten. Das Morden für den Nazi-Staat wird so 

noch im nachhinein von der BRD honoriert, im übri-

gen nicht schlecht: Die Rente ermöglicht es den ehe-

maligen Angehörigen der Waffen-SS, ein materiell 

sorgenfreies Leben zu führen.  
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Meine Damen und Herren, für die Bundesregierung 

wäre es ein leichtes gewesen, den betroffenen Jüdin-

nen und Juden in den baltischen Staaten in unbüro-

kratischer Weise zu helfen und ihnen eine Entschädi-

gung zukommen zu lassen. Die Bundesregierung 

hätte wenigstens die materielle Not dieser Menschen 

lindern können. Man muß jedoch in aller Deutlichkeit 

feststellen, daß die Bundesregierung nicht einmal be-

reit war, eine Geste des guten Willens in Richtung 

Wiedergutmachung an die jüdischen Opfer des Holo-

caust im Baltikum zu zeigen.  

Das ist meines Erachtens kein Zufall: In vielen ande-

ren vergleichbaren Fällen hat die Bundesregierung 

ähnlich gehandelt. Erinnert sei nur daran, daß die 

Nationalsozialisten, die in Spanien in der „Legion 

Condor" an der Seite der Franco-Faschisten kämpf-

ten, genauso wie die lettischen Fachisten in der Waf-

fen-SS eine Rente erhielten, während diejenigen, die 

für das republikanische Spanien kämpften, leer aus-

gingen.  

Daß wir dies zwei Tage nach der Gedenkfeier anläß-

lich der Reichspogromnacht erneut beklagen müssen, 

charakterisiert den traurigen Zustand in diesem 

Land. Wir müssen befürchten, daß dieses skrupellose 

Beiseiteschieben der Opfer des Hitler-Faschismus 

eine neue Dimension erhält. Wer die Erklärungen der 

CDU/CSU zum 9. November aufmerksam gelesen 

hat, dem konnte nicht entgehen, daß hier versucht 

werden soll, sich von der Verantwortung aus der ei-

genen Geschichte freizumachen. Der Pogrome gegen 

die Juden will man nur nachrangig gedenken, die po-

sitiven Leistungen will man in den Vordergrund rü-

cken. Meine Damen und Herren, wir stimmen dem 

Antrag der SPD zu. Danke.  

(Beifall bei der PDS/Linke Liste sowie bei Abgeord-

neten der SPD) 

 

Zum Abschluss der Zwangsarbeiterentschädi-

gung habe ich in meinem Arbeitsbericht zur Le-

gislaturperiode von 2005 bis 2009 eine Bewer-

tung veröffentlicht: 

Zwangsarbeiterentschädigung: Kein Anlass 

für einen Schlussstrich!  

Im Jahr 2007 wollte Deutschland wieder mal einen 

Schlussstrich ziehen: Die Stiftung „Erinnerung, Ver-

antwortung, Zukunft“ verkündete das Ende ihres 

Auszahlungsprogramms für ehemalige Zwangsarbei-

terinnen und Zwangsarbeiter. Die Bundesregierung 

sprach von einer „Erfolgsgeschichte“. 

Als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung habe ich 

mich über Jahre hinweg für die Entschädigungszah-

lungen eingesetzt, schon bei den Vorbereitungsge-

sprächen in Washington war ich dabei. Ich habe stets 

klargestellt: Von einer „Erfolgsgeschichte“ zu spre-

chen, ist vollkommen abwegig. Die Stiftung konnte 

überhaupt erst nach massivem Druck von Opferver-

bänden eingerichtet werden und diente im Wesentli-

chen dazu, die deutsche Wirtschaft vor Klagen aus 

den USA zu bewahren. Was als „Entschädigung“ be-

zeichnet wird, war kaum mehr als ein Handgeld: ma-

ximal 7500 Euro für oft jahrelange Zwangsarbeit un-

ter menschenunwürdigen Bedingungen. Für Zwangs-

arbeiter in Landwirtschaft und Haushalten war von 

Anfang an keine Entschädigung vorgesehen. Vor al-

lem aber habe ich in zahlreichen Kleinen Anfragen, 

Presseerklärungen und auf Konferenzen betont: 

Zehntausenden von Menschen verweigert die Bun-

desrepublik weiterhin jegliche Entschädigung! Dazu 

zählen die unterschiedlichsten Opfergruppierungen 

wie beispielsweise die so genannten Italienischen Mi-

litärinternierten, denen die Nazis den Status als 

Kriegsgefangene entzogen hatten. Sie wurden aus 

der Zwangsarbeiterentschädigung explizit ausge-

schlossen: Von 130.000 Antragstellern wurden 

129.000 negativ beschieden.  

Ich habe intensiv die Initiative von Überlebenden des 

Massakers in Distomo und anderer Griechinnen und 

Griechen unterstützt. Ein griechisches Gericht hat 

die BRD zur Entschädigung verurteilt. Aber: „Die 

Bundesregierung sieht auch weiterhin keine Veran-

lassung, Zahlungen zu leisten“, teilte sie mir mit 

(Drucksache 16/1634, s. a. 16/2422, 16/2423). 

Ebenso ergeht es jenen, die Wehrmachts- oder SS-

Massaker in Italien überlebt haben, wie auch sowje-

tischen Kriegsgefangenen, deren Haftbedingungen 

dem Völkerrecht spotteten. 

Wie beschämend unzureichend die bisherige deut-

sche Entschädigungspolitik ist, zeigt sich auch am 

Beispiel der sogenannten „Asozialen“, die in den KZ 

den schwarzen Winkel tragen mussten. Im Januar 

2008 habe ich auf einer Podiumsdiskussion zum 

Thema teilgenommen und konnte Zahlen präsentie-

ren: Von weit über zehntausend Menschen, die der 

„Aktion Arbeitsscheu Reich“ zum Opfer gefallen wa-

ren, haben ganze 205 Entschädigungsleistungen vom 

Bund erhalten. Das ist ein Wert im Promillebereich, 
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und es geht ausschließlich um Einmalzahlungen von 

2500 Euro (Drucksache 16/9887). 

Der oberste italienische Gerichtshof hat jüngst meh-

rere Urteile gefällt, dass die BRD Entschädigung 

zahlen muss. Ich habe mich von den Anwälten in Ita-

lien über die Lage aufklären lassen und mich dafür 

eingesetzt, dass die Bundesregierung diese Urteile 

akzeptiert (Drucksache 16/11307). Stattdessen zieht 

sie nun vor den Internationalen Gerichtshof und wirft 

ausgerechnet den NS-Opfern vor, sie gefährdeten die 

deutsch-italienischen Beziehungen – ein erbärmli-

ches Wüten im Glashaus ist das! Ich habe daraufhin 

einen Antrag initiiert, der bald im Bundestag abge-

stimmt wird: Die Klage zurückziehen, die Entschädi-

gungen endlich auszahlen! 

Im Sommer 2007 habe ich eine Dokumentation er-

stellt, die sich ausführlich der bisherigen Entschädi-

gungspolitik (besser: -blockade) der BRD widmet. 

Sie kann in meinem Büro angefordert werden. 

 

Folgender Artikel zur Einschätzung der deut-

schen Entschädigungspolitik erschien in Os-

sietzky 17/2014: 

Im Zweifel für die Täter, gegen die Opfer 

Von Ulla Jelpke 

Ein wichtiger Gradmesser für den Stand der Aufar-

beitung der NS-Herrschaft ist die Frage der Entschä-

digung. Die Bundesregierung selbst gibt sich exzel-

lente Noten: »Alle Bundesregierungen seit 1949 wa-

ren sich ihrer Verantwortung gegenüber Opfern der 

NS-Gewaltherrschaft bewußt und haben sich nach 

Kräften und mit Erfolg bemüht, für das von den Na-

tionalsozialisten begangene Unrecht zu entschädi-

gen«, teilte sie im März 2012 auf eine Kleine Anfrage 

der Linksfraktion mit. Für eine solche Selbstzufrie-

denheit gibt es keinerlei Anlaß. 

Gerne verweist die Bundesregierung auf das Bundes-

entschädigungsgesetz (BEG), das eine »Wiedergut-

machung« auf individueller Ebene regelte. Es blieb 

aber beschränkt auf NS-Verfolgte, die ihren Wohnsitz 

im (früheren) Reichsgebiet hatten – eine Einschrän-

kung, die beim besten Willen nicht der räumlichen 

Dimension des NS-Terrors entspricht. Leistungen 

gibt es zudem nur für »NS-typisches« Unrecht, etwa 

»aus Gründen politischer Gegnerschaft oder aus 

Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltan-

schauung«. Im Behördenalltag der 1950er Jahre wa-

ren damit Zehntausende NS-Opfer ausgeschlossen: 

Sinti und Roma etwa, die das KZ überlebt hatten, be-

kamen zu hören, daß »Delikte« wie Landstreicherei 

oder »asoziales Verhalten« ja in jedem Fall bestra-

fenswert seien, mit Faschismus habe das nichts zu 

tun. In der Kontinuität antiziganistischer Ressenti-

ments waren sich BRD und DDR, leider, einig. Auch 

Homosexuelle, Zwangssterilisierte, Opfer der Wehr-

machtsjustiz und so weiter wurden aus dem BEG aus-

geschlossen. 

Seit den 1980er Jahren hat sich diese Sicht zwar ge-

ändert – aber zu spät: Anträge nach dem BEG konn-

ten nur bis 1969 gestellt werden. Danach gab es al-

lenfalls noch »Härteleistungen«, die bis vor wenigen 

Jahren von einer wirtschaftlichen Notlage abhängig 

gemacht wurden. Maximal gibt es eine Einmalzah-

lung von knapp 2500 Euro oder Monatsleistungen 

von maximal 291 Euro (bis vor wenigen Jahren nur 

120 Euro) – für ein von den Nazis verpfuschtes Leben 

gewiß mehr Symbolik als reale Wiedergutmachung. 

Von mehreren zehntausend in Gefängnisse und KZ 

eingesperrten »Asozialen« haben nach Angaben der 
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Bundesregierung lediglich 205 eine »Härteleistung« 

erhalten. 

Wesentlich großzügiger waren deutsche Behörden da 

bei der Versorgung ehemaliger Wehrmachts- und SS-

Soldaten. Die bekommen, wenn sie eine Kriegsverlet-

zung geltend machen, Versehrtenrenten. Erst Ende 

der 1990er Jahre wurde gesetzlich festgelegt, daß 

Kriegsverbrecher ausgeschlossen werden. 940.000 

Versehrte, darunter 10.000 SS-Freiwillige, wurden 

geprüft – aber, wie die Bundesregierung einräumte, 

nur oberflächlich: Der Arbeitsaufwand wäre sonst zu 

hoch gewesen. Im Ergebnis wurden 99 Personen die 

Leistungen entzogen. Im Zweifel für die Täter, im 

Zweifel gegen die Opfer – auch das ist eine Quintes-

senz der deutschen Entschädigungspolitik. 

Entschädigungszahlungen ins Ausland zielten von 

Anfang an auf das außenpolitische Ziel der »Westin-

tegration« der BRD. Deswegen gingen schon ab 

1952 über drei Milliarden DM an Israel und 450 Mil-

lionen DM an die Jewish Claims Conference. In den 

1960ern folgten Pauschalbeträge an westliche Staa-

ten in Höhe von zusammen 971 Millionen DM. Ost-

europäische Staaten – in denen Wehrmacht, SS und 

deutsche Zivilverwaltung die meisten Verbrechen be-

gangen hatten – kamen als letzte an die Reihe, sie er-

hielten in den 1990ern sogenannte Versöhnungsstif-

tungen, die mit 1,6 Milliarden DM ausgestattet wur-

den. All diese Summen stehen in keiner Relation zum 

begangenen Unrecht – sie sind Ergebnisse von Ver-

handlungen und damit Ausdruck politischer Kräfte-

verhältnisse. Deswegen zahlt die BRD bis heute die 

Griechenland von den Nazis abgepreßte Zwangsan-

leihe nicht zurück, im Gegenwert von mehreren Mil-

liarden Euro. 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter konnten 

ab 2001 »freiwillige« Leistungen aus Deutschland 

erhalten (eine Rechtspflicht will Deutschland partout 

nicht anerkennen). Hierfür war ebenfalls deutsches 

Eigeninteresse, vor allem die Exportorientierung, 

ausschlaggebend: Es gelte, so die Stiftungsinitiative 

der deutschen Wirtschaft damals, »Sammelklagen in 

den USA zu begegnen und Kampagnen gegen den Ruf 

unseres Landes und seiner Wirtschaft den Boden zu 

entziehen«. Die Antragsmöglichkeiten waren befris-

tet, wer zu spät davon gehört hatte, ging leer aus. 

Komplett ausgeschlossen wurden an die 100.000 ita-

lienische Militärinternierte. Bis heute ohne Entschä-

digung sind überlebende sowjetische Kriegsgefan-

gene, nach Jüdinnen und Juden die größte Opfer-

gruppe des Nazi-Rassenwahns. Deutsche Kriegsge-

fangene hätten von den Russen ja auch nichts bekom-

men, man wolle hier keine »Einseitigkeiten«, argu-

mentiert die Bundesregierung in schlechtester Tota-

litarismusdoktrin. Überlebende der unzähligen Mas-

saker, die Wehrmacht und Waffen-SS im Rahmen der 

»Partisanenbekämpfung« verübten, beziehungsweise 

Angehörige erhalten ebenfalls nichts – sie haben 

nach behördlicher Lesart nur ein etwas ruppiges 

»Kriegsschicksal« erlitten, sind aber keine »typi-

schen« NS-Opfer. Richtig ist: Sie haben keine Lobby, 

die erfolgreich Druck ausüben kann. Bestenfalls 

spendiert die Bundesregierung ihnen ein Denkmal – 

um dann damit anzugeben, wie fabelhaft sie angeb-

lich die NS-Geschichte aufarbeitet. 

 

Zu den griechischen Reparationsansprüchen und 

dem Umgang Deutschlands veröffentlichte ich die-

sen Artikel in der jungen Welt vom 3. 5. 2014: 

 

Skrupelloser Schuldner 

Von Ulla Jelpke 

Zehntausenden von Opfern der Nazidiktatur verwei-

gert die BRD bis heute Entschädigung. Im Fall Grie-

chenland zeigt ein neues Bundestagsgutachten, daß 

die Rechtsauffassung der Bundesregierung auf töner-

nen Füßen steht. 

 

Abb. 26 Besuch einer Gedenkveranstaltung zum 

Jahrestag der Besatzung Athens in Griechen-

land mit Argyris Sfountouris, April 2015 

Welche Doppelstrategie die Bundesrepublik 

Deutschland gegenüber bestimmten Gruppen von 

Opfern der Nazis fährt, führte Anfang März dieses 

Jahres Bundespräsident Joachim Gauck in Grie-

chenland eindrücklich vor Augen: Im Dorf Lyngiades 

bat er öffentlich um Verzeihung für ein von der Wehr-

macht im Jahr 1943 verübtes Massaker. Es war das 
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erste Mal, daß ein hochrangiger deutscher Politiker 

dort auftrat – eine begrüßenswerte, wenn auch längst 

überfällige, Geste. Einerseits. Andererseits wurde 

Gauck während seines Besuches darauf angespro-

chen, daß Deutschland noch keine Entschädigung für 

die Naziverbrechen geleistet habe – und da reagierte 

der deutsche Präsident unversöhnlich mit den Wor-

ten: »Sie wissen, daß ich darauf nur so antworten 

kann, daß ich meine, der Rechtsweg ist abgeschlos-

sen.« Diesen Ansatz verfolgt die Bundesregierung 

auch gegenüber Italien: Nachdem italienische Ge-

richte auf Antrag von Opfern Deutschland zu teils 

millionenschweren Entschädigungszahlungen verur-

teilt hatten, zog die Bundesregierung vor den Inter-

nationalen Gerichtshof in Den Haag, der 2012 die 

italienischen Urteile kassierte. Gleichzeitig hat Ber-

lin die Förderung von Erinnerungsprojekten ange-

kündigt. Kurz gefaßt: öffentliches Erinnern wird von 

der Bundesregierung befürwortet, Entschädigungen 

werden verweigert. Denkmäler für die Toten ja, Wie-

dergutmachung für die (Über-)Lebenden nein. 

Mittel der Außenpolitik 

Nach Auffassung der Bundesregierung sind Entschä-

digungsforderungen aus Ländern, die früher von den 

Nazis besetzt waren, heute nicht mehr berechtigt. Ei-

gentlich waren sie es nie: Früher wurden sie verscho-

ben, heute als »geklärt« abgetan. 1953 wurde bei der 

Londoner Schuldenkonferenz vereinbart, daß sämtli-

che Forderungen an Deutschland »bis zur endgülti-

gen Regelung der Reparationsfrage zurückgestellt« 

werden. Dieses Moratorium wurde über Jahrzehnte 

gewährt – das sollte man berücksichtigen, wenn man 

heute Opfer nazideutscher Kriegstaten dafür kritisie-

ren will, daß sie erst »so spät« ihre Ansprüche gel-

tend machten. 

Aus Sicht der Bundesregierung gibt es heute über-

haupt keine offenen Fragen mehr: »Alle Bundesre-

gierungen seit 1949 waren sich ihrer Verantwortung 

gegenüber Opfern der nationalsozialistischen Ge-

waltherrschaft bewußt und haben sich nach Kräften 

und mit Erfolg bemüht, für das von den Nationalso-

zialisten begangene Unrecht zu entschädigen«, ant-

wortete sie etwa im März 2012 auf eine Kleine An-

frage der Linksfraktion. 

Zwar hat es Entschädigungen gegeben, insbesondere 

Holocaust-Überlebende haben Leistungen erhalten. 

Aber ganze Opfergruppen sind auch 70 Jahre nach 

Kriegsende noch ohne Wiedergutmachung geblie-

ben. Die deutsche Generallinie war von Anfang an: 

Entschädigung gibt es dann, wenn die Betreffenden 

eine Lobby haben oder es aus außenpolitischen 

Gründen opportun ist. So verpflichtete sich die BRD 

schon 1952 zur Zahlung von drei Milliarden DM an 

Israel und von 450 Millionen DM an die Jewish 

Claims Conference. Damit wollte die Adenauer-Re-

gierung die BRD in die westliche Staatenwelt integ-

rieren. Eine ähnliche Motivation lag den im Laufe 

der 1960er Jahre erfolgten »Globalabkommen« mit 

elf westlichen Staaten zugrunde. Um zu vermeiden, 

daß eine rigorose Verweigerungshaltung politischen 

Imageschaden herbeiführt und zugleich die Anerken-

nung einer Rechtspflicht auszuschließen, bot die 

Bundesregierung »freiwillige« Zahlungen im Rah-

men bilateraler Verträge an. Italien erhielt damals 

40 Millionen DM, Griechenland 115 Millionen. Zu-

sammengenommen sind an westliche Staaten nach 

Angaben des Bundesfinanzministeriums rund 971 

Millionen DM gezahlt worden. Nach 1990 folgten 

»Versöhnungsstiftungen« in osteuropäischen Staa-

ten, die mit insgesamt 1,6 Milliarden DM ausgestat-

tet wurden. Diese Summen entsprachen nicht dem an-

gerichteten Schaden, sondern waren das Ergebnis 

politischer Verhandlungen, also Ausdruck politi-

scher Kräfteverhältnisse. 

Das Bundesentschädigungsgesetz (BEG; damals 

wurde es als Bundesergänzungsgesetz beschlossen) 

eröffnete ab 1953 darüber hinaus die Möglichkeit in-

dividueller Wiedergutmachungen – allerdings mit 

zwei gravierenden Einschränkungen: Zum einen galt 

es nur für Verfolgte, die ihren Wohnsitz im Deutschen 

Reich in den Grenzen von 1937 sowie in den deut-

schen Siedlungsgebieten in Osteuropa hatten – im 

wesentlichen also für deutsche Staatsbürger bzw. 

»Volksdeutsche«, obwohl diese nur rund zehn Pro-

zent der Opfer der Nazibarbarei ausmachten. Zum 

anderen sah das BEG nur Entschädigung für »NS-

typische« Verfolgungsmaßnahmen vor – was das ist, 

unterliegt bis heute wechselnden politischen Defini-

tionen und finanziellen Interessen. 

So galt bis in die 1990er Jahre hinein die Verschlep-

pung zur Zwangsarbeit als allgemeines Kriegs-

schicksal, nicht aber als faschistisches Unrecht, das 

zu einer Entschädigung berechtige. Ebenso faktisch 

von einer Antragstellung ausgeschlossen waren jahr-

zehntelang verfolgte Homosexuelle, Deserteure, »Ar-

beitsscheue« »Arbeitsverweigerer«, »Asoziale«, 

»Wehrkraftzersetzer«, »Kriminelle«, »Landstrei-

cher« und andere Opfergruppen. Denen wurde in den 

1960er noch unter die Nase gehalten, daß ihr Verhal-

ten auch in einem »Rechtsstaat« kriminell sei und sie 

also von den Nazis keineswegs zu Unrecht verfolgt 

worden seien. Das betraf insbesondere viele überle-

bende Sinti und Roma. Opfer von Zwangssterilisation 
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wurden ebenfalls nicht als Verfolgte des Naziregimes 

anerkannt. Als sich – meist in den 1990er Jahren – 

diese Auffassung änderte, war die Frist für Anträge 

nach dem BEG schon längst abgelaufen. Mit etwas 

Glück konnten sie »Härtefall-Leistungen« beantra-

gen (entweder Einmalzahlungen oder monatliche 

Leistungen, letztere entwickelten sich von knapp 100 

DM auf derzeit maximal 291 Euro) – aber diese Mög-

lichkeit gibt es ausdrücklich nur für deutsche Staats-

bürger bzw. »Volkszugehörige«, und auch das nur, 

wenn sie in Deutschland leben. Wer dem Land seiner 

Peiniger den Rücken zugewandt hat, geht leer aus. 

Den Opfern von Wehrmachts- und SS-Massakern hat 

das BEG gar nichts gebracht – sie leben außerhalb 

Deutschlands, sind meist Nichtdeutsche, und die 

Massaker gelten nicht als »NS-typisches« Unrecht, 

mit der durchaus denkwürdigen Begründung, daß sie 

sich ja unterschiedslos gegen alle Einwohner einer 

Ortschaft richteten und nicht nur gegen Juden oder 

Kommunisten. Eine Kriegshandlung also – zwar ver-

brecherisch, das wird durchaus eingeräumt, aber 

keinen Entschädigungsanspruch begründend. Aus 

dem gleichen Grund haben diese Menschen auch kei-

nen Anspruch auf einen Teil der »Globalzahlungen« 

gehabt, die gingen ja auch nur an Opfer »NS-typi-

scher« Verbrechen. 

Opportunitätsprinzip 

Ehemalige Zwangsarbeiter hatten da mehr Erfolg. 

Ursprünglich wollte die Bundesregierung ihnen auch 

nichts geben – aber sie hatten eine Lobby, genauer: 

Sie konnten damit drohen, notfalls vor US-amerika-

nischen Gerichten Massenklagen gegen deutsche 

Unternehmen zu führen, die im Dritten Reich von ih-

rer Sklavenarbeit profitiert hatten. Diese Klagen hät-

ten nicht nur zu immensen Schadenersatzurteilen füh-

ren können, sondern, für die Unternehmer ebenso be-

drohlich, einen gewaltigen Imageverlust auf dem US-

Markt bedeutet. Aus diesem und keinem anderen 

Grund kam es dann zu Verhandlungen, in deren Er-

gebnis die mit zehn Milliarden D-Mark ausgestattete 

Stiftung »Erinnerung, Verantwortung, Zukunft« ent-

stand. Das Geld kam zu drei Vierteln von den Steuer-

zahlern, nur zu einem Viertel von der Wirtschaft. Die 

USA versprachen dafür »Rechtssicherheit«, d.h.: 

Überlebenden wurde in den USA die Möglichkeit ge-

nommen, den verweigerten Lohn vor Gericht einzu-

klagen. Als Höchstleistung gab es für ehemalige 

Zwangsarbeiter knapp 7500 Euro. Auch hierbei gab 

es willkürlich anmutende Ausnahmen, so wurden die 

damals noch rund 100000 lebenden Italienischen Mi-

litärinternierten ausgenommen. 

Ausgeschlossen blieben auch Zwangsarbeiter, die in 

der Landwirtschaft oder in Haushalten eingesetzt 

worden waren. In einigen Ländern wurden von den 

dortigen Partnerorganisationen der Stiftung zwar 

auch diese Zwangsarbeiter entschädigt, die Beträge 

wurden dann aber aus dem Topf für die Zwangsar-

beiter in der Industrie entnommen. 

Ein weiteres Manko sind die Fristen. Die Betroffenen 

hatten gerade mal drei Jahre Zeit für die Antragstel-

lung: vom 1.1.1999 bis zum 31.12.2001. Anträge, die 

in den 54 Jahren davor gestellt worden waren, wur-

den abgelehnt, weil es noch keine gesetzliche Grund-

lage gegeben hatte. Anträge, die ab 2002 gestellt 

wurden, wurden ebenfalls abgelehnt, weil sie »zu 

spät« kamen. 

Kriegsgefangene hatten generell keinen Anspruch 

auf Zwangsarbeiterentschädigung. Das entspricht ei-

nerseits der völkerrechtlichen Gewohnheit, daß jeder 

Staat Kriegsgefangene zur Arbeit zwingen darf. An-

dererseits wird es dem konkreten Schicksal insbeson-

dere der sowjetischen Soldaten in deutscher Gefan-

genschaft nicht im mindesten gerecht. Kriegsgefan-

genschaft begründet auch einen Anspruch auf ge-

wisse Schutznormen und Mindeststandards, die aber 

von den Nazis ganz bewußt verletzt worden waren. 

Von rund 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefange-

nen starben rund 3,3 Millionen – und das nicht, weil 

die Wehrmacht sie nicht hätte versorgen können, son-

dern weil sie es nicht wollte. Sie ließ sie verhungern, 

verweigerte ihnen medizinische Behandlung und an-

gemessene Unterkunft. Sie mußten Zwangsarbeit in 

der Rüstungsindustrie leisten – auch das völker-

rechtswidrig. Von allen Gefangenengruppen ging es 

den sowjetischen am schlechtesten, weil sie in der 

rassistischen Hierarchie der Nazis ganz unten stan-

den, nur knapp »über« Juden sowie Sinti und Roma. 

Die Linksfraktion hat schon mehrfach Entschädigung 

für diese Opfergruppe gefordert, vergebens. In der 

letzten Sitzungswoche der vergangenen Legislatur-

periode hatte die SPD einen Antrag auf Entschädi-

gung eingebracht, über den nicht mehr abgestimmt 

wurde. Jetzt ist die SPD in der Regierung – und auf 

Anfrage der Linksfraktion bestätigte diese vor weni-

gen Wochen, daß sie keine Initiativen zur Entschädi-

gung der heute noch maximal 2000 lebenden ehema-

ligen gefangenen Rotarmisten entfalten wolle. 

Worauf stützt sich die Bundesregierung bei ihrer Auf-

fassung, die Entschädigungsfrage sei bereits »mit Er-

folg« gelöst, alle weiteren Forderungen seien gegen-

standslos? 
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Nach ihrer Lesart erfolgte die endgültige Erledigung 

sämtlicher ausländischer Reparationsansprüche mit 

dem Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990. Dieser ent-

hält »die abschließende Regelung in bezug auf 

Deutschland«. Im Verständnis der Bundesregierung 

wurde damit auch die Reparationsfrage abgeschlos-

sen: »Die Bundesregierung hat den 2+4-Vertrag in 

dem Verständnis abgeschlossen, daß Reparationsfor-

derungen ihre Berechtigung verloren haben und neue 

Kriegsfolgenregelungen nicht mehr verlangt werden 

können«, gab sie schon 1999 auf eine Anfrage der 

PDS zur Auskunft. Tatsächlich enthält der Vertrag 

Vereinbarungen über die Anerkennung von Staats-

grenzen, militärische Details und den Verzicht auf al-

liierte Souveränitätsrechte. Über das Ende oder das 

Weiterbestehen von Reparationspflichten steht nichts 

darin. Dennoch hat sich der Bundesgerichtshof im 

Jahr 2003 der Auffassung der Bundesregierung an-

geschlossen. 

Nun war Griechenland an diesem Vertrag aber nicht 

beteiligt, er kann daher für das Land keine bindende 

Wirkung haben. Das bestätigt auch der Wissen-

schaftliche Dienst des Bundestages (WD), der bereits 

im vergangenen Sommer die Rechtsauffassung der 

Bundesregierung geprüft hat – und zum Ergebnis 

kam, daß diese mindestens zweifelhaft ist. 

Die Ausarbeitungen des Wissenschaftlichen Dienstes 

sind keine Rechtsgutachten im eigentlichen Sinn, sie 

fassen aber den aktuellen Stand etwa der Rechtspre-

chung und -wissenschaft zusammen. Sie versuchen 

dabei, möglichst neutral zu bleiben – in diesem Fall 

macht das die Ausführungen gerade interessant, weil 

sie nicht im Verdacht stehen, einseitig »progrie-

chisch« zu sein. Das Gutachten wird trotz mehrfa-

cher Anfragen, offiziell aus Gründen des Urheber-

rechtsschutzes, bis heute unter Verschluß gehalten, 

so daß direkte Zitate daraus nicht möglich sind. 

Keine »abschließende Regelung« 

Zu den wichtigsten Argumenten der Bundesregierung 

gehört die Behauptung, Griechenland selbst habe 

dem Zwei-plus-Vier-Vertrag ausdrücklich zuge-

stimmt und damit selbst auf jegliche Reparationsan-

sprüche verzichtet. Dabei beruft sie sich auf die 

Charta von Paris, in der die Teilnehmerstaaten der 

KSZE im November 1990 einstimmig »mit großer 

Genugtuung Kenntnis« vom Zwei-plus-Vier-Vertrag 

genommen haben. Der Wissenschaftliche Dienst 

kommt hier zur Einschätzung, daß es zwar einerseits 

möglich sei, diese »große Genugtuung« als hundert-

prozentige Anerkenntnis des Vertrages durch Grie-

chenland zu verstehen, zumal Griechenland nicht 

durch einen Vorbehalt seine anderslautende Inter-

pretation des Vertrages zu verstehen gegeben habe. 

Andererseits ist eine Kenntnisnahme nun einmal 

nicht gleichbedeutend mit einer Zustimmung. Und da 

weder der Zwei-plus-Vier-Vertrag selbst noch die 

Charta von Paris einen ausdrücklichen Hinweis auf 

einen Reparationsverzicht enthalten, stellt der WD 

fest, daß durchaus Zweifel an der von der Bundesre-

gierung vorgenommenen weitgehenden Interpreta-

tion der »Kenntnisnahme« begründet seien. 

Damit ist das wichtigste Argument der Bundesregie-

rung praktisch obsolet geworden: Griechenland hat 

niemals eine bindende Erklärung über seinen Repa-

rationsverzicht abgegeben. Hingegen hätte Athen 

nach 1990 gute Argumente gehabt, seine Ansprüche 

geltend zu machen, weil es nicht mehr an das Mora-

torium des Londoner Schuldenabkommens – nämlich 

bis zum Abschluß eines Friedensvertrages – gebun-

den war. Es hat diese Argumente aber bis heute nicht 

in ein förmliches völkerrechtliches Verfahren einge-

bracht. Der WD untersuchte daher, ob Griechenland 

durch den Verzicht auf solche Schritte womöglich 

seine Ansprüche infolge stillschweigender Zustim-

mung verwirkt habe. Dafür spreche, daß Griechen-

land niemals im Rahmen diplomatischer Kommuni-

kation den deutschen Rechtsauffassungen entgegen-

getreten sei, auch nicht, als deutsche Regierungsver-

treter vor griechischen Gerichten behaupteten, alle 

offenen Fragen seien schon längst geklärt. Damit hat 

Griechenland seine eigene Rechtsposition ge-

schwächt und der Bundesregierung praktisch das Ar-

gument in die Hand gespielt, es stelle eine Bedrohung 

des »Rechtsfriedens« dar, wollte Griechenland jetzt 

noch förmliche Ansprüche formulieren. Gegen diese 

Ansicht allerdings spricht, daß griechische Politiker 

durchaus immer wieder auf ihre Ansprüche hinge-

wiesen haben, wenn auch eher gegenüber den Me-

dien und nicht in einem Verfahren auf der Grundlage 

des Völkerrechts. Unterm Strich kommt der WD hier 

zu keiner endgültigen Beurteilung, weil das Völker-

recht durch weite Beurteilungsspielräume und un-

scharfe Rechtsbegriffe geprägt sei. 

Reparationen sind Kompensationen für einen voran-

gegangenen Völkerrechtsbruch. Individuelle Schä-

den von Einzelpersonen wurden in der Vergangen-

heit nicht von diesen selbst, sondern durch den Staat, 

in dem sie lebten, geltend gemacht. Mittlerweile 

kennt das Völkerrecht auch individuelle Schadenser-

satzansprüche für Kriegsschäden gegen den verursa-

chenden Staat, dabei handelt es sich dann nicht mehr 

um Reparationen im klassischen Sinne. Strittig ist 
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aber, inwiefern diese neue Tendenz quasi rückwir-

kend auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges angewandt 

werden kann. Nachdem das Oberste Gericht Italiens 

die Bundesrepublik mehrfach zur Entschädigung von 

Einzelpersonen verurteilt hatte, ging Deutschland, 

wie erwähnt, vor den Internationalen Gerichtshof, 

der im Februar 2012 die deutsche Position bestä-

tigte, die italienischen Urteile stellten eine Verlet-

zung der »Staatenimmunität« dar. 

Die Frage, ob Griechenland grundsätzlich einen völ-

kerrechtlichen Reparationsanspruch hat, hängt dem 

WD zufolge davon ab, welchen Völkerrechtsansatz 

man wählt. Eine Mehrheit des neueren Schrifttums 

gehe davon aus, daß ein Anspruch auf Reparation be-

reits mit dem schadensstiftenden Ereignis selbst ent-

steht. Das heißt: Wenn eine Partei das Völkerrecht 

verletzt, macht sie sich schon damit grundsätzlich re-

parationspflichtig. Auch diese Rechtsauffassung ent-

stand aber erst nach 1945. Bis dahin galt der Grund-

satz, daß etwaige Reparationspflichten (friedens)ver-

traglich zu regeln sind. Ein Beispiel hierfür ist der 

Versailler Vertrag, der eine Pflicht Deutschlands zur 

Zahlung von Reparationen festschrieb, die dann spä-

ter konkret beziffert wurden. Die Reparationspflicht 

war also nicht »automatisch« entstanden, sondern 

beruhte auf vertraglicher Vereinbarung. 

Folgt man diesem Ansatz, dann müßte Griechenland 

Deutschland zur Aufnahme von Verhandlungen auf-

fordern, um eine solche Reparationspflicht formell 

festzustellen und die Höhe der Ansprüche zu klären. 

Setzt man das »neue« Völkerrecht an, müßte man 

über die Frage, ob Deutschland reparationspflichtig 

ist, nicht erst diskutieren, sondern könnte gleich über 

die konkrete Summe reden. In beiden Fällen wäre 

aber unverzichtbar, daß Griechenland rechtsförmige 

Schritte einleitet und mit der Bundesregierung ver-

handelt. 

Nur: Solange Griechenland am Tropf der EU hängt, 

ist es faktisch kein gleichberechtigter Verhandlungs-

partner. Und es liegt auf der Hand, daß Deutschland 

eine etwaige griechische »Vorladung« zu Reparati-

onsverhandlungen kalt lächelnd ignorieren würde. 

Dagegen wäre Athen praktisch machtlos: Der 

Rechtsweg ist weitgehend versperrt. Urteile auslän-

discher Gerichte sind wie erwähnt vom IGH kassiert 

worden, Klagen vor deutschen Gerichten sind nach 

deutscher Rechtsprechung unzulässig, und der IGH 

selbst hat ebenfalls keine Zuständigkeit – außer, 

Deutschland unterwürfe sich ihm freiwillig. Damit ist 

nicht zu rechnen. 

In einer weiteren Ausarbeitung, die ebenfalls unter 

Verschluß ist, hat sich der WD mit der Zwangsan-

leihe von 1942 befaßt. Die Nazis hatten Griechenland 

damals Geld abgepreßt, um ihre Besatzungskosten zu 

finanzieren. Bei Kriegsende betrugen die deutschen 

Schulden 476 Millionen Reichsmark. Nach Auffas-

sung der Bundesregierung fällt diese Anleihe in den 

Katalog der – aus ihrer Sicht »erledigten« – Repara-

tionen. Das kann man aber auch ganz anders sehen: 

Ein Darlehen ist zurückzuzahlen, wie jedes andere 

Darlehen auch. Begründet Griechenland seinen An-

spruch darlehensvertragsrechtlich, handelte es sich 

um eine zivile Rechtsstreitigkeit, die – fernab von et-

waigen Reparationsgesprächen – vor einem norma-

len deutschen Gericht zu führen wäre. Der Wissen-

schaftliche Dienst legt sich da nicht fest und hält bei-

des für möglich. In einem Gerichtsverfahren könne 

zudem festgestellt werden, ob die griechischen An-

sprüche nicht womöglich schon verjährt seien. Bis-

lang gibt es aber weder die Bereitschaft der Bundes-

regierung, eine Rückzahlungspflicht anzuerkennen, 

noch der griechischen Regierung, den Rechtsweg vor 

einem deutschen Gericht einzuschlagen. 

Sehr umstritten ist zudem der Umfang einer Rückzah-

lungspflicht nach heutigem Wert. Der Wissenschaft-

liche Dienst hat die Summe von 3,5 Milliarden Euro 

errechnet, der »Nationalrat für die Einforderung 

deutscher Kriegsschulden an Griechenland« kommt 

hingegen auf 54 Milliarden Euro (jW, 22.3.2014). 

Ähnlich variieren die Angaben über die mögliche Ge-

samtsumme von Reparationen. Im geheim gehaltenen 

Bericht einer griechischen Parlamentskommission 

von Anfang 2013 ist Medienberichten zufolge von 

über 160 Milliarden Euro die Rede. Der Nationalrat 

geht, unter Einrechnung des Wertes geraubter Kul-

turgüter, von rund 500 Milliarden Euro aus. 

Präzedenzloses Verbrechen 

Es gibt im Völkerrecht kein »Verfallsdatum« für Re-

parationsansprüche. Sofern die Bundesregierung – 

was sie auf Kleine Anfragen der Linksfraktion immer 

wieder tut – darauf verweist, es sei »präzedenzlos«, 

70 Jahre nach Kriegsende noch Forderungen zu er-

heben, ist zweierlei zu entgegnen: Zum einen hat es 

bis 1990 ein Moratorium gegeben, das ausdrücklich 

nur ein Aufschieben, nicht eine Aufhebung der Repa-

rationsansprüche begründet hatte, zum anderen ist 

sie nach 1990 immer wieder mit Forderungen hoch-

rangiger griechischer Politiker konfrontiert worden, 

ohne darauf einzugehen. Abgesehen davon ist »prä-

zedenzlos« vor allem das Ausmaß der Verbrechen, 
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die von deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg began-

gen worden sind. 

Griechenland hat zu keinem Zeitpunkt auf die Repa-

rationen verzichtet. Ein Versäumnis Athens liegt al-

lerdings darin, daß es seine Ansprüche vorwiegend 

gegenüber den Medien thematisiert, aber niemals 

rechtsförmige Schritte eingeleitet hat. 

Aus diesem Versäumnis die Schlußfolgerung abzulei-

ten, Griechenland habe seine Ansprüche verwirkt, ist 

aber nicht überzeugend. Die Rechtslage ist selbst 

nach Meinung des Wissenschaftlichen Dienstes des 

Bundestages zu komplex, um hier zu einem eindeuti-

gen Befund zu kommen, die Rechtsauffassung der 

Bundesregierung wird als nicht zwingend bezeichnet. 

Die Angelegenheit bleibt damit vorrangig eine poli-

tische. Weil die Forderungen griechischer Opfer zu-

dem von hohem moralischen Stellenwert sind, ist es 

für die Linkspartei überhaupt keine Frage, daß 

Deutschland endlich Entschädigungen zahlen muß. 

Deren Höhe ist Verhandlungssache – es liegt an der 

Bundesregierung, Griechenland die Bereitschaft zu 

fairen Verhandlungen anzubieten, und an Griechen-

land, solche Verhandlungen eindeutig anzumahnen. 

Die Zwangsanleihe muß unabhängig davon zurück-

gezahlt werden. Was die Nazis geraubt haben, darf 

die Bundesrepublik nicht einfach behalten.

Rede zu Protokoll zur Beratung des Antrags der 

Abgeordneten Ulla Jelpke, Frank Tempel, Dr. 

André Hahn, weiterer Abgeordneter und der 

Fraktion DIE LINKE: Angleichung der Entschädi-

gungsleistungen für NS-Opfer (Drs. 18/10969), 

215. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages, 

26. 1. 2017 

Man kann nicht Gedenkveranstaltungen für 

die Toten durchführen und den Überlebenden 

die kalte Schulter zeigen! 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Es ist im Deutschen Bundes-

tag eine gute Tradition, dass am 27. Januar, dem Ge-

denktag für die Opfer der NS-Verfolgung, Vertrete-

rinnen und Vertreter der verschiedenen Opfergrup-

pen sprechen. 

In diesem Jahr wird es der Schauspieler Sebastian Ur-

banski sein, der das Down-Syndrom hat. Er wird aus 

einem Brief von Ernst Putzki lesen, der von den Nazis 

wegen einer geistigen Behinderung ermordet wor-

den war. Das sind durchaus würdige Gedenkveran-

staltungen.  

Die Wahrheit ist aber auch – und darum geht es im 

Antrag der Linken –: Hätte Ernst Putzki die Nazizeit 

überlebt, er hätte in der Bundesrepublik keine Ent-

schädigung erhalten. Denn im deutschen Entschädi-

gungsrecht gibt es bis heute gravierende Ungleich-

behandlungen. Diese will unser Antrag beseitigen: 

Die Linke fordert, dass alle, die von den Nazis verfolgt 

worden sind, die gleichen Entschädigungsleistungen 

erhalten. 

Als in den 1950er- und 1960er-Jahren über die An-

träge nach dem Bundesentschädigungsgesetz ent-

schieden wurde, sind etliche Opfergruppen einfach 

ausgeschlossen wurden. Für Homosexuelle, für Opfer 

der Wehrmachtsjustiz, für verfolgte Sinti und Roma, 

für Kommunistinnen und Kommunisten, für soge-

nannte Asoziale und eben auch für Zwangssterili-

sierte und Euthanasiegeschädigte gab es in aller Re-

gel keine Leistungen. Denn all diese Opfergruppen 

sind noch über Jahrzehnte hinweg stigmatisiert und 

diskriminiert worden. Sie galten als Verrückte, als 

Schädlinge, als Verräter, denen unterstellt wurde, für 

ihr Verfolgungsschicksal selbst verantwortlich gewe-

sen zu sein. Ein augenfälliges Beispiel dafür ist etwa, 

dass im Deutschen Bundestag zu einer Anhörung im 
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Jahr 1961 ausgerechnet drei Mediziner als Sachver-

ständige eingeladen worden sind, die direkt an Ver-

brechen im Namen der „Rassenhygiene“ beteiligt 

waren. 

Erst in den letzten Jahren sind viele dieser Opfergrup-

pen endlich politisch und zum Teil auch juristisch re-

habilitiert worden. Es wurden Denkmäler gebaut; es 

gibt nette Gedenkfeiern – aber Entschädigungsleis-

tungen erhalten sie noch immer nicht. Denn Anträge 

nach dem Bundesentschädigungsgesetz können seit 

1969 nicht mehr gestellt werden. 

Für all diese Opfergruppen, die ich eben aufgezählt 

habe, gilt also: Erst hat man ihnen die Entschädigung 

verweigert, und heute, wo sie endlich als Naziopfer 

anerkannt sind, wird ihnen gesagt, sie hätten die An-

tragsfrist verpasst. Diese Logik ist ungeheuerlich zy-

nisch. 

Wenn sie Glück haben, werden sie mit Einmalzahlun-

gen nach den Härterichtlinien des Allgemeinen 

Kriegsfolgengesetzes abgespeist. Nur eine Handvoll 

Opfer erhält monatliche Zahlungen. Das sind aber 

ausdrücklich nur Härteleistungen, die wesentlich ge-

ringer sind als Leistungen nach dem Bundesentschä-

digungsgesetz. Nur zum Vergleich: Während die 

durchschnittliche Rente nach dem Bundesentschädi-

gungsgesetz 651 Euro beträgt, belief sich die Einmal-

zahlung nach den Härterichtlinien auf 2500 Euro. Die 

Entschädigung für erlittene Verfolgung, für die Er-

mordung von Angehörigen, für den Verlust von Le-

bensperspektiven oder materiellen Gütern wird die-

sen Überlebenden nach wie vor verweigert. Nach-

dem man sie jahrzehntelang nicht einmal als Opfer 

anerkannte, werden sie heute als Opfer zweiter 

Klasse diskriminiert. 

Wir haben die Bundesregierung in den vergangenen 

Jahren wiederholt auf diese Ungerechtigkeiten hin-

gewiesen. Wir haben gefragt: Mit welcher Begrün-

dung werden die einen NS-Opfer schlechter behan-

delt als andere NS-Opfer? Die Antwort der Bundesre-

gierung war immer die gleiche: Die Entschädigungs-

frage sei schon längst „erfolgreich“ gelöst. Das ist 

eine dreiste Lüge, mit der die Bundesregierung den 

Überlebenden direkt ins Gesicht schlägt. Denn die 

jahrzehntelange Ungleichbehandlung und die bis 

heute andauernde Ignoranz gegenüber dieser Prob-

lematik werden von vielen Überlebenden als weitere 

Diskriminierung, als Nichtanerkennung ihrer Verfol-

gung und des faschistischen Unrechts wahrgenom-

men, und das völlig zu Recht; auch die Linke hält 

diese Praxis für empörend. 

Überfällig ist schon längst, dass endlich die Betroffe-

nen der sogenannten Zwangsgermanisierung ent-

schädigt werden. Zehntausende von Kindern – die 

genaue Zahl ist nicht bekannt – sind aus den besetz-

ten Gebieten entführt worden, weil die Nazis sie für 

ausreichend „arisch“ hielten. Sie wurden ihren Eltern 

geraubt oder aus Kinderheimen verschleppt und ver-

brachten ihre Kindheit bei Nazieltern oder in Heimen 

des Lebensborns. Etliche der Betroffenen berichten 

über erlittene Misshandlungen, wenn sie nicht den 

Vorstellungen ihrer faschistischen Kidnapper ent-

sprachen: Es wurde ihnen Essen entzogen; sie wur-

den im Schnee ausgesetzt, geschlagen. Karl Vitovec 

de Gereben, der als Achtjähriger ins Reichsgebiet 

verschleppt worden war und mit dem ich seit Jahren 

in Verbindung stehe, berichtet, man habe ihn miss-

handelt, wenn er nicht wusste, wann Hitler Geburts-

tag hatte. 

Ich hoffe, alle hier im Haus haben genügend Empa-

thie, um sich wenigstens annähernd vorzustellen, 

welche Traumatisierungen die Betroffenen bis heute 

quälen. Diese Menschen wurden aufgrund der rassis-

tischen Vorstellungen der Nazis entführt und miss-

handelt. Aber die Entschädigungsgesetze berück-

sichtigen sie nicht, und die Bundesregierung zuckt 

mit den Schultern. Darin verbirgt sich eine solche 

Kälte, eine solche Ignoranz gegenüber den Naziop-

fern, dass es einen schaudern lässt. 

Ich meine: Deutschland ist es den Naziopfern schul-

dig, sie anständig zu behandeln – und zwar alle. Man 

kann nicht Gedenkveranstaltungen für die Toten 

durchführen und den Überlebenden die kalte Schul-

ter zeigen. Man darf auch nicht die einen Naziopfer 

gegen die anderen ausspielen. Deswegen beantragt 

die Linke, dass alle Naziopfer, auch die sogenannten 

Zwangsgermanisierten, genau die gleichen Entschä-

digungsleistungen erhalten, wie sie auch jenen zuge-

standen wurden, die Leistungen nach dem Bundes-

entschädigungsgesetz beziehen. 

Wenn sich die Regierungsfraktionen dieser morali-

schen Pflicht entziehen, degradieren sie damit die 

Gedenkveranstaltungen zur reinen Heuchelei. 



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                   S e i t e  | 143 

Zur Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundes-

regierung zu Leistungen nach dem sog. Wieder-

gutmachungs-Dispositionsfonds (der Leistun-

gen für nichtjüdische Verfolgte regelt) auf BT-

Drs.: 19/1537, habe ich in einer Pressemittei-

lung vom 12. April 2018 erklärt:  

Roma als NS-Opfer: Ignoriert und verdrängt 

Roma, die der Vernichtung durch die Nazis entgehen 

konnten, sind von der bundesdeutschen Entschädi-

gungspolitik nahezu komplett ignoriert worden. Es 

gab nur wenige Anträge, von denen über die Hälfte 

abgelehnt wurde. Sofern es überhaupt eine Entschä-

digung gab, beläuft sich diese häufig auf lumpige 

400 Dollar. Dass die Bundesregierung dies für „aus-

gewogen“ erklärt, zeigt nur, wie tief verwurzelt anti-

ziganistische Einstellungen immer noch sind. 

Die von der Bundesregierung mitgeteilten Zahlen be-

ziehen sich auf den sogenannten Wiedergutma-

chungsdispositionsfonds, der Mittel für nicht-jüdi-

sche NS-Opfer vorsieht. In der Praxis sind dies meist 

Sinti und Roma. 

Die Diskriminierung in der Entschädigungspolitik 

trifft insbesondere Sinti und Roma, die nicht deut-

sche Staatsbürger sind. Für diese gibt es maximal 

2556 Euro – einmalig. Häufig wird aber auch diese 

Summe verweigert: Dann nämlich, wenn die Be-

troffenen in der Vergangenheit schon einmal Mittel 

erhalten hatten. So erhielten einige Roma aus Nach-

folgestaaten der Sowjetunion Anfang der 2000er 

Jahre Summen von rund 400 Dollar – und damit sind 

sie automatisch von der höheren Einmalzahlung aus-

geschlossen. 

Über Erleichterungen bei den Antragsvoraussetzun-

gen, die es in den letzten Jahren gegeben hat (Absen-

kung der „Mindesthaftdauer“, Wegfall bestimmter 

Anforderungen) werden jene NS-Opfer, deren An-

träge früher abgelehnt worden waren, von der Bun-

desregierung nicht informiert! Das sollen, findet die 

Bundesregierung, die „zuständigen Verbände“ erle-

digen. So schiebt die Bundesregierung ihre Verant-

wortung ab. 

 Noch gibt es einige Hundert, wenn nicht Tausende 

Überlebende. Sie verdienen endlich, ähnlich wie jüdi-

sche Überlebende, monatliche Entschädigungszah-

lungen!

Bericht von Heike Hänsel, Dieter Dehm und Ulla 

Jelpke über eine Veranstaltung der Fraktion DIE 

LINKE zu griechischen Reparationsansprüchen, 

veröffentlicht auf www.linksfraktion.de, 19. 11. 

2019: 

Offene Rechnungen begleichen 

Seit Jahren versuchen deutsche Bundesregierungen 

mit allen Mitteln, eine Debatte über Entschädigungs-

zahlungen für Verbrechen der deutschen Wehrmacht 

in Griechenland abzuwehren. Berlin blockt – gleich 

ob unter Rot-Grün oder Großer Koalition – alle For-

derungen von den noch lebenden Zeugen der Massa-

ker ab, lässt jüngst die Verbalnote der griechischen 

Regierung ins Leere laufen und verweigert sich einer 

juristischen Klärung. Am Mittwochabend zog ein 

Fachgespräch der Fraktion DIE LINKE im Bundes-

tag eine Zwischenbilanz. Deren Fazit: Auch wenn der 

Kampf zäh ist, hat die Debatte aus dem Parlament 

und von zivilgesellschaftlicher Ebene das Bewusst-

sein dafür geschaffen, dass eine Lösung überfällig 

ist. 

Heike Hänsel, die an den Gedenkfeierlichkeiten in 

Distomo und in Viannos auf Kreta teilgenommen 

hatte, begrüßte die Gäste aus diesen Orten. In Dis-

tomo, dem kleinen Ort bei Delphi, hatte eine SS-Kom-

panie am 10. Juni 1944 alle vorgefundenen 218 Ein-

wohnerInnen ermordet, darunter 34 Kinder im Alter 

von einem bis zehn Jahren. "Jeder, der die Orte sol-

cher Massaker besucht, kann nur ansatzweise einen 

Eindruck von der Dimension dieser Verbrechen be-

kommen", so Hänsel. "Es geht hier um Gerechtigkeit. 

Da kaum deutsche Täter dieser Verbrechen bestraft 

wurden, sind die Reparationsforderungen der einzige 

Weg, um für Gerechtigkeit kämpfen zu können. Die 

Fraktion DIE LINKE hat daher die Initiative zu dem 

Fachgespräch ergriffen, als die letzte griechische Re-

gierung der Bundesregierung eine Verbalnote hat zu-

kommen lassen, um das Thema wieder aufzugreifen." 

Wichtiges Erinnern an die Verbrechen der Wehr-

macht 

Giannis Stathás, der Bürgermeister von Distomo, be-

tonte die Bedeutung einer Veranstaltung im Reichs-

tagsgebäude. "Die Erinnerung an die Verbrechen der 

Wehrmacht in Griechenland muss insbesondere in 

Zeiten der erstarkenden radikalen Rechten aufrecht-

erhalten werden", sagte er. Stathás forderte neben 

umfassenden Entschädigungs- und Reparationszah-

lungen auch die Rückzahlung einer Zwangsanleihe, 

die Nazi-Deutschland damals nicht vollständig an die 

https://www.ulla-jelpke.de/2018/04/roma-als-ns-opfer-ignoriert-und-verdraengt/
http://www.linksfraktion.de/
https://www.linksfraktion.de/fraktion/abgeordnete/profil/heike-haensel/
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griechische Zentralbank zurückgezahlt hat sowie die 

Rückgabe gestohlener archäologischer Güter. Auch 

eine individuelle Opferentschädigung müsse verhan-

delt werden. Eindrücklich berichtete er über seine 

Kindheit in Distomo. "Die Frauen trugen nur 

schwarz. Sie kauften bunte Kleider und färbten sie 

gemeinsam schwarz. Als ich zum ersten Mal in ein 

anderes Dorf fuhr, konnte ich es nicht glauben, dass 

Frauen auch andere Farben trugen." 

Der Hamburger Völkerrechtler Norman Paech 

schlüsselte die drei großen offenen Streithemen zwi-

schen Deutschland und Griechenland auf. Es gehe 

erstens um Reparationszahlungen. Daneben würden 

Privatforderungen von Nazi-Opfern erhoben und 

schließlich gehe es um eine Nazi-Zwangsanleihe. 

Paech zitiert Artikel 3 der Haager Landkriegsord-

nung, in der es recht simpel heißt: "Die Kriegspartei, 

welche die Bestimmungen der bezeichneten Ordnung  

erletzen sollte, ist gegebenen Falles zum Schadenser-

satze verpflichtet." 

Massentötungen, Plünderung und Zerstörung grie-

chischer Dörfer 

Die Dimension der Verbrechen der Wehrmacht zwi-

schen 1941 und 1944 rief Aristomenis Syngelakis, 

Co-Generalsekretär des griechischen Nationalrats 

für Entschädigungs- und Reparationsforderungen 

gegenüber Deutschland, in Erinnerung. Nachdem die 

griechische Zivilbevölkerung zunächst ausgehungert 

wurde, seien die Nazi-Besatzer schnell zu Massentö-

tungen von Zivilisten und zur Plünderung und völli-

gen Zerstörung griechischer Dörfer übergegangen. 

"1.770 Dörfer wurden niedergebrannt, 40.000 Zivi-

listen hingerichtet. Die jüdische Gemeinde Griechen-

lands wurde ausgerottet; mehr als 50.000 Menschen 

starben in den Nazikrematorien von Auschwitz und 

Treblinka. Sie mussten sogar die Bahntickets für die 

Fahrt in den Tod bezahlen", so Syngelakis. Der Ver-

waltungsoffizier der Heeresgruppe E, Max Merten, 

erpresste zudem Lösegeld, um die griechische Juden 

vor dem Tod zu retten – und lies sie dann trotzdem 

ermorden. "Das demokratische Deutschland hat we-

der dieses Lösegeld noch das Geld für die Auschwitz-

Tickets zurückgezahlt", so Syngelakis. 

Diether Dehm von der Fraktion DIE LINKE nannte 

den westdeutschen Banker, Ehrenbürger der Stadt 

Frankfurt und Träger des Großen Verdienstkreuzes, 

Hermann Josef Abs, einen "Schwerstkriminellen", 

weil er – der schon den Auschwitz-Baukredit für die 

Nazis bewilligt und im Aufsichtsrat des Zyklon B-

Herstellers I.G. Farben gesessen hatte – dann auch 

Griechenland beim Schuldenabkommen in London 

1953 um jede Entschädigung geprellt hat. Zehn Pro-

zent der griechischen Bevölkerung war in zwei Jah-

ren deutscher Besatzung ums Leben gekommen, das 

Land verwüstet und mit einer Zwangsschuld ans 

Deutsche Reich belastet worden. 

"Es geht uns darum, der Schlussstrichpolitik der 

Bundesregierung entgegenzutreten", sagte die Lin-

ken-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke, die sich seit 

Jahren mit parlamentarischen Anfragen und Anträ-

gen dafür eingesetzt hat, die Frage der Griechen-

landentschädigungen auf die Agenda zu bringen. Na-

türlich müssten auch Entschädigung und Wiedergut-

machung erreicht werden, „aber vor allem geht es 

um die Anerkennung der Opfer", so Jelpke. Bisher 

habe es aus Berlin unisono geheißen: "Alle Bundes-

regierungen seit 1949 waren sich ihrer Verantwor-

tung gegenüber Opfern der NS-Gewaltherrschaft be-

wusst und haben sich nach Kräften und mit Erfolg 

bemüht, das Unrecht zu entschädigen." Diese Hal-

tung sei unglaublich, so Jelpke, weil sie die zahlrei-

chen ignorierten Opfer deutscher Verbrechen "ins 

Unrecht setze". 

Verbrechen der Vergangenheit juristisch nie aufge-

arbeitet 

"Deutschland hat die Verbrechen der Vergangenheit 

juristisch nie aufgearbeitet und will für diese Verbre-

chen nicht zahlen", sagte auch die Rechtsanwältin 

Gabriele Heinecke, die sich im "Arbeitskreis Dis-

tomo" engagiert, einem interdisziplinären Zusam-

menschluss, der 2001 gegründet wurde, um die For-

derung nach Entschädigung griechischer NS-Opfer 

durch Deutschland zu unterstützen. "Das ist eine 

Haltung, die Bedeutung für die Gegenwart und die 

Zukunft hat", betonte die Juristin: "Nach unserer 

Überzeugung ist sie einer der Gründe für das Wie-

dererstarken faschistischer Bewegungen in Deutsch-

land und Europa." Denn die Durchsetzung von Ent-

schädigungsansprüchen und Reparationszahlungen 

sei nicht nur ein selbstverständlicher Akt von Ge-

rechtigkeit, sie diene auch der Warnung an heutige 

Kriegstreiber: "Damit deutlich wird, dass der Schä-

diger – so mächtig er inzwischen sein mag – für das 

angerichtete Unrecht geradestehen muss." Auch 

nach mehr als 70 Jahren. 

  

https://www.linksfraktion.de/fraktion/abgeordnete/profil/dr-diether-dehm/
https://www.linksfraktion.de/fraktion/abgeordnete/profil/ulla-jelpke/
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Kampf für „Ghetto-Renten“ 

von Ulla Jelpke 

 

NS-Opfer sollen für die Arbeit, die sie in Ghettos 

geleistet haben, eine Rente erhalten. Bei der 

Umsetzung dieses Gesetzes, das der Bundestag 

im Jahr 2002 einstimmig beschlossen hatte, gab 

es immer wieder gravierende Probleme und Un-

gerechtigkeiten. DIE LINKE konnte hier mehr-

fach durch parlamentarische Vorstöße Verbes-

serungen für die Überlebenden anstoßen. 

Bis Ende der 1990er Jahre wurden Forderungen 

ehemaliger Ghetto-Häftlinge, dass ihre Arbeiten 

– häufig für deutsche Firmen – rentenrechtlich 

anerkannt werden, stets zurückgewiesen, weil 

es sich um Zwangsarbeit gehandelt habe, die 

nicht dem Rentenrecht unterliege. Das Bundes-

sozialgericht stellte aber 1997 fest, dass auch im 

Ghetto grundsätzlich ein rentenversicherungs-

pflichtiges Arbeitsverhältnis vorgelegen haben 

kann. Die Entscheidung erging im Fall einer jüdi-

schen Überlebenden, die im Ghetto Lodz fast 

vier Jahre lang in einer Wäsche- und Kleiderfab-

rik arbeitete. Auch wenn ihr das Verlassen des 

Ghettos nicht möglich war, liege doch keine 

Zwangsarbeit im engeren Sinn vor, so das Ge-

richt. Denn innerhalb des Ghettos habe es einen 

„Ghetto-Arbeitsmarkt“ gegeben, bei dem sich 

die Ghettobevölkerung aktiv darum bemühte, 

eine Arbeit zu erhalten.  

Der Bundestag beschloss daraufhin 2002 das 

„Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten für Be-

schäftigung in einem Ghetto (ZRBG)“. Als aus-

schlaggebend für die Frage, ob ein Rentenan-

spruch entstand, galt demnach, ob die Arbeits-

aufnahme aus eigenem Willensentschluss er-

folgte, und ob die Arbeit entlohnt wurde. Tref-

fen diese Kriterien zu, entsteht grundsätzlich ein 

Rentenanspruch. Entsprechende Sozialversiche-

rungsbeiträge galten fiktiv als geleistet. 

Über 90 Prozent Ablehnungen 

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht – das 

zeigte sich in diesem Fall mit aller Deutlichkeit: 

Auf eine Kleine Anfrage von mir teilte die Bun-

desregierung im Jahr 2006 mit, dass von 70.000 

Anträgen auf „Ghettorente“ lediglich 5000 be-

willigt wurden, gegenüber 61.000 Ablehnungen 

(BT-Drs. 16/1955). NS-Opferverbände, auch die 

israelische Regierung, reagierten empört auf 

diese Ablehnungswelle, mit der die Idee des Ge-

setzes ad absurdum geführt wurde. Der Grund 

für die Ablehnungen: Die Rentenversicherungs-

träger zweifelten zwar nicht daran, dass die An-

tragsteller im Ghetto einer Arbeit nachgegan-

gen waren – sie werteten sie aber als Zwangsar-

beit. Zum Teil stützten sie sich dabei auf miss-

verständliche Fragebögen, in denen die Antrag-

steller angeben mussten, ob ihr Arbeitsverhält-

nis „freiwillig“, „durch Vermittlung“ oder „durch 

Zuweisung“ zustande gekommen war. Tatsäch-

lich lag der Arbeitsaufnahme oftmals eine Ver-

mittlung bzw. Zuweisung vom Judenrat zu-

grunde – was aber nichts daran änderte, dass 

die Arbeitenden selbst sich darum bemüht hat-

ten. Häufig wurde gegen die Antragsteller zu-

dem in  Stellung gebracht, dass sie in früheren 

Entschädigungsverfahren angegeben hatten, 

„Zwangsarbeit“ geleistet zu haben – womit sie 

aber keinen juristischen Terminus meinten. An-

fang der 1950er Jahre war „Zwangsarbeit“ ein 

umgangssprachlich genutzter Sammelbegriff für 

jegliche Tätigkeit in Lagern bzw. Ghettos. Viele 

Anträge wurden zudem deswegen abgelehnt, 

weil die Behörden bzw. Sozialgerichte davon 

ausgingen, es habe keine Entlohnung gegeben, 

was ein typisches Zeichen für Zwangsarbeit ist.  

An den empörenden Zuständen wollte die Bun-

desregierung nichts ändern. Anstatt sich zu fra-

gen, inwiefern die Rentenversicherungsträger 
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zu restriktiv vorgehen, behauptete sie, die Ab-

lehnungen resultierten „in erster Linie aus der 

Unkenntnis der Antragsteller über die kompli-

zierte und auf den ersten Blick schwer verständ-

liche Rechtslage“ (BT-Drs. 16/1955). So wurde 

den NS-Opfern selbst die Schuld zugewiesen, 

dass ihre Ansprüche abgelehnt wurden.  

Um die Empörung etwas abzumildern, wurde 

2007 eine sog. Anerkennungsleistung einge-

führt. Sie sah für ehemalige Ghettoarbeiter eine 

Einmalzahlung in Höhe von 2000 Euro vor, die 

Zugangskriterien waren wesentlich leichter als 

diejenigen zur ordentlichen Rente. Bis 2013 

wurden 75.000 Anträge gestellt, wovon drei 

Viertel bewilligt worden waren.  

In der Hauptsache, bei den ordentlichen Ren-

ten, legten Rententräger – und die meisten So-

zialgerichte –bei der Beurteilung der Frage, ob 

eine Arbeit freiwillig und gegen Entgelt erfolgte, 

die „normalen“ Kriterien aus Friedenszeiten zu-

grunde. Die sehen beispielsweise auch ein ange-

messenes Verhältnis zwischen Umfang der ge-

leisteten Arbeit und Höhe der Entlohnung vor. 

Weil davon im Ghetto natürlich keine Rede sein 

konnte, wurden die Anträge kurzerhand abge-

lehnt. 

Der Historiker Stephan Lehnstaedt, eine der Ka-

pazitäten bei der Erforschung des Ghettoalltags, 

warf Rentenversicherern und Sozialgerichten 

später bei einer Anhörung im Bundestag vor, sie 

hätten die historischen Gegebenheiten bis zum 

BSG-Urteil 2009 „weitgehend ignoriert“ und auf 

laienhafter Basis ein verzerrtes Bild der histori-

schen Wirklichkeit“ konstruiert32. Anstatt bei 

Wissenschaftlern Erkundigungen über die Ar-

beitsbedingungen in Ghettos einzuholen, „ent-

wickelte die Deutsche Rentenversicherung ohne 

fachliche Beratung eigene pseudohistorische 

Kriterien.“ 

                                                           
32 https://www.bundestag.de/webarchiv/textar-
chiv/2012/41543074_kw50_pa_arbeit_soziales_ghetto-
209970  

Mit dieser empörenden Praxis wurde erst 2009 

Schluss gemacht, als das Bundessozialgericht 

seine bisherige Rechtsprechung zur Interpreta-

tion der Begriffe „Freiwilligkeit“ und „Entloh-

nung“ der Ghetto-Arbeit änderte (BSG, Urteil 

vom 2. 6. 2009, B 13 R 81/08 R). Die Entschei-

dung erging im Fall eines Überlenden, der als  

„Lohn“ für seine Tätigkeit im Wesentlichen 

Suppe und Brot erhalten hatte, worin die Ren-

tenkasse keine „Entlohnung“ sehen wollte. Das 

Gericht stellte demgegenüber fest, dass unter 

Entgelt „jegliche Entlohnung“ zu verstehen sei, 

„nicht nur in Geld, sondern auch in Form von 

Nahrungsmitteln oder entsprechenden Gut-

scheinen“.  

Das Gericht stellte klar: Wo es um Ghetto-Arbeit 

geht, kann man sich nicht an „normalen“ Krite-

rien aus Friedenszeiten orientieren. Freiwillig-

keit und Entlohnung seien Begriffe, die „vor dem 

Hintergrund der wirklichen Lebenslage im 

Ghetto zu beurteilen“ seien, anders könne man 

Sinn und Zweck des ZRBG nicht erfüllen.  

Sämtliche bis dahin abgelehnten Anträge – zu 

diesem Zeitpunkt 56750, bei 5100 Bewilligun-

gen – wurden nun erneut überprüft. In fast der 

Hälfte der Fälle (23.800) folgte jetzt eine Aner-

kennung – aber 28.320 wurden ohne neuen Be-

scheid abgeschlossen, zum Teil, weil die Be-

troffenen zwischenzeitlich verstorben und keine 

Rechtsnachfolger zu ermitteln waren.  

 

Streit um Nachzahlungen 

Aber immerhin: Endlich war entschieden, dass 

Ghettoarbeit auch dann, wenn es dafür nur eine 

Handvoll Kartoffeln gab, als Arbeit anzuerken-

nen ist und demzufolge Rentenansprüche gene-

riert. Doch die nächste Ungerechtigkeit folgte 

auf dem Fuß: Obwohl das Gesetz als Zeitpunkt 

der Rentenauszahlungen das Jahr 1997 be-

https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2012/41543074_kw50_pa_arbeit_soziales_ghetto-209970
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2012/41543074_kw50_pa_arbeit_soziales_ghetto-209970
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2012/41543074_kw50_pa_arbeit_soziales_ghetto-209970
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stimmt hatte, wurde dies den meisten  Betroffe-

nen verwehrt. Denn ihr Rentenantrag wurde 

erst infolge der BSG-Entscheidung von 2009 an-

erkannt, und das Sozialrecht kennt die Klausel, 

dass rückwirkende Auszahlungen maximal auf 

vier Jahre begrenzt sind. Im Klartext: 21.500 Per-

sonen, deren Anträge zuvor schon rechtskräftig 

abgelehnt worden und erst nach der BSG-Ent-

scheidung doch noch anerkannt worden waren, 

erhielten ihre Gelder erst mit Wirkung ab 2005, 

statt ab 1997. 

Es dauerte mehrere Jahre, auch diese neue Un-

gerechtigkeit zu überwinden. Den Anfang 

machte die Fraktion Die LINKE mit einem von 

mir initiierten Antrag (BT-Drs. 17/7985), der im 

November 2011 eingereicht wurde. Darin 

wurde gefordert, die Renten rückwirkend ab 

1997 auszuzahlen. Zur Begründung heißt es: „Es 

ist beschämend genug, dass Rentenansprüche 

der ins Ghetto gezwungenen Menschen erst 

Ende der 90er- Jahre bestätigt wurden. Die 

Überlebenden des Holocaust haben die Diffe-

renzen und unterschiedlichen Rechtsauffassun-

gen zwischen DRV, BSG und Gesetzgeber nicht 

zu verantworten. Sie sind nicht daran schuld, 

dass die Klärung der Gesetzesbegriffe erst viele 

Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes erfolgt 

ist. Deshalb ist es untragbar, sie indirekt dafür 

zahlen zu lassen, indem man ihnen sechseinhalb 

Jahre ihrer Rentenzahlungen nimmt.“ 

Um es vorwegzunehmen: Der Antrag hatte Er-

folg, weil er das bewirkte, woraufhin Anträge 

von Oppositionsparteien häufig zielen: Die Re-

gierungsfraktionen unter Druck setzen und zum 

Handeln zwingen, weil schroffe Ablehnung ein 

politisch zu hoher Preis und nicht vermittelbar 

wäre. Aber es hat gedauert… 

Ein halbes Jahr, nachdem DIE LINKE den Antrag 

eingebracht hatte, brachten die SPD und Grüne 

im Juni 2012 einen eigenen Antrag mit ähnli-

chem Tenor ein. Am 10. Dezember 2012 kam es 

dann schließlich zu einer Anhörung im Sozial-

ausschuss.  

Die Regierungsfraktionen (damals Union und 

FDP), wie auch Vertreter der Deutschen Renten-

versicherung (DRV), versuchten, den Vorwurf 

der ungerechten Zurückhaltung von rund sieben 

Jahren Rentenansprüchen dadurch kleinzure-

den, dass sie auf den höheren Zugangsfaktor 

verwiesen.  

Grundsätzlich ist es richtig, dass ein späterer 

Rentenbeginn höhere monatliche Zahlungen 

bewirkt. Beginnt die Auszahlung erst 2005, statt 

1997, fehlen zwar etliche Jahre, dafür fällt die 

monatliche Summe aber um den Faktor 0,45 hö-

her aus.  

Irgendwann gleicht sich das aus – darauf verwie-

sen die Gegner der Anträge von Linken, SPD und 

Grünen. In diesem Fall war das aber eine Milch-

mädchenrechnung, wie mehrere Modellrech-

nungen zeigten. So hätte sich etwa für einen 

90jährigen dieses Rechenmodell erst dann be-

stätigt, wenn er 98 geworden wäre.  

Auf der anderen Seite würde das bedeuten: 

Setzt man zur Berechnung der Rentenhöhe das 

Jahr 1997 an, bekämen all diejenigen, die be-

reits Rente erhalten, zwar eine kräftige Nach-

zahlung, müssten aber zugleich ein Absinken 

der künftigen Zahlungen hinnehmen.  

Die Regierungsfraktionen wiesen nur zu gerne 

darauf hin, dass die Angelegenheit komplex sei, 

um am besten gar nichts zu tun – doch die Hal-

tung der NS-Opfer war eindeutig: Eine rückwir-

kende Auszahlung der Rente ab 1997, das sei ge-

nau der Wunsch der Betroffenen, stellte in der 

Anhörung etwa Uri Chanoch, selbst Holocaust-

Überlebender und Vertreter des Center of Orga-

nizations of Holocaust Survivors in Israel, klipp 

und klar fest. Er ließ keinen Zweifel daran, dass 

sich die Überlebenden von der geltenden Rege-

lung betrogen fühlten. „Erst durch eine Renten-

nachzahlung ab 1997 für alle überlebenden ehe-

maligen Ghettoarbeiter wäre die ursprüngliche 

und klare Intention des Gesetzgebers letztlich 

verwirklicht. Die Kürzung der Nachzahlung aus 

formalrechtlichen Gründen ist den Ghetto-

Überlebenden, die seit 2003 für ihre Rechte 
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kämpfen und jahrelang zu Unrecht abgelehnt 

wurden, nicht vermittelbar.“ (Ausschussdruck-

sache 17(11)1022).  

Union und FDP lehnten die Anträge der Opposi-

tion im März 2013 zwar ab, im Juni 2014 war es 

dann aber doch soweit: Die (neue) Bundesregie-

rung legte einen Gesetzentwurf vor, der auch 

von der Unionsfraktion mitgetragen wurde. Er 

bezog sich ausdrücklich auf die Anhörung von 

Dezember 2014. Der rentenpolitische Sprecher 

der Linksfraktion, Matthias W. Birkwald, hob 

hervor, dass sämtliche Forderungen der LINKEN 

in dem Gesetzentwurf übernommen wurden.  

Um die komplexen Fragen des Zugangsfaktors 

nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg zu 

lösen, wurden diese gefragt, ob sie einen frühe-

ren Rentenbeginn wollten, der dann zwar eine 

Nachzahlung, aber zugleich eine (niedrigere) 

Rentenhöhe vorsähe, oder ob sie alles beim Al-

ten lassen wollten. Auf Anfrage von mir teilte 

die Bundesregierung mit, es hätten sich 17.200 

Berechtigte für und nur 2000 gegen eine Neu-

feststellung ausgesprochen (BT-Drs. 18/6493). 

Das zeigt, dass die von der LINKEN geforderte 

Gesetzesänderung im Interesse der Holocaust-

Überlebenden gewesen ist.  

 

Streit um Wartezeiten 

Wer dachte, damit hätten sich die Gerechtig-

keitslücken in Zusammenhang mit dem Ghetto-

rentengesetz erledigt, sah sich bald eines Besse-

ren belehrt. Wieder war es DIE LINKE in einer 

von mir initiierten Parlamentsinitiative, die auf 

ein weiteres Problem hinwies: Die Wartezeiten-

regelung schloss zahlreiche Ghetto-Überle-

bende von der Rente aus. 

Das Problem ist ebenfalls im Rentenrecht be-

gründet: Rentenansprüche entstehen erst nach 

fünf Jahren Beitragszeit. Doch kein Ghetto hat 

so lange existiert. Wer beispielsweise zwei Jahre 

im Ghetto arbeitete, muss demzufolge noch 

drei weitere rentenrelevante Jahre an nachwei-

sen. Vielen Betroffenen ist dies auch gelungen – 

in Form der sog. Ersatzzeiten, also Zeiten, in de-

nen sie objektiv daran gehindert waren, Bei-

träge zu zahlen. Für NS-Verfolgte werden solche 

Ersatzzeiten in der Regel für den Zeitraum von 

1945 bis 1949 angerechnet. Ausnahme: Dies gilt 

nicht für Personen, die damals jünger als 14 

Jahre waren. Die Begründung dafür ist ziemlich 

abenteuerlich: Kinderarbeit ist verboten – also 

können unter 14jährige auch keiner rentenver-

sicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, also 

kann man ihnen auch keine Ersatzzeiten anrech-

nen. 

In solchen Fällen muss die Differenz zwischen 

Ghettoarbeit und der Fünf-Jahres-Frist durch 

andere, sozialversicherungspflichtige Zeiten 

ausgeglichen werden. Das wiederum setzt vo-

raus, dass sie in Deutschland anerkennt werden. 

Für Bewohner der Europäischen Union, Israels 

oder der USA ist das kein Problem, da werden 

die Rentenzeiten gegenseitig anerkannt. Aber 

mit Russland, der Ukraine und Belarus gibt es 

keine entsprechenden Sozialversicherungsab-

kommen. Das Nachsehen haben auch all jene, 

die im Erwerbsleben selbständig tätig waren, 

ohne in die Rentenkassen einzuzahlen, und na-

türlich auch Frauen, die nicht erwerbstätig wa-

ren.  

Fazit: NS-Opfer, die bei der Befreiung vom Fa-

schismus „zu jung“ waren, danach keiner sozial-

versicherungspflichtigen Arbeit nachgingen o-

der heute in Ländern leben, mit denen kein So-

zialversicherungsabkommen besteht, werden 

vom Ghetto-Rentengesetz nicht berücksichtigt.  

Im Juli 2016 legte meine Fraktion einen Gesetz-

entwurf vor (BT-Drs.: 18/9029), der auf die Ein-

führung einer sog. Wartezeitfiktion zielte: „Die 

allgemeine Wartezeit gilt für Personen mit Bei-

tragszeiten nach diesem Gesetz als erfüllt, so-

weit sie nicht bereits durch andere Beitragszei-

ten oder durch Ersatzzeiten erfüllt ist.“ Damit 
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wäre tatsächlich ausnahmslos allen, die in ei-

nem Ghetto gearbeitet hatten, eine darauf ba-

sierende Rente ermöglicht worden.  

Dieser Gesetzentwurf hatte für die anderen 

Fraktionen, aber auch für die Bundesregierung, 

so viel Gewicht, dass interfraktionelle Beratun-

gen aufgenommen wurden. Im Ergebnis wurde 

nach einem Jahr beschlossen, dass für die be-

troffenen Personen ein sog. Rentenenersatzzu-

schlag ausgezahlt wird, eine Einmalzahlung in 

Höhe von 1500 Euro. Das war weit weniger als 

von der LINKEN gefordert – aber an dieser Stelle 

war ein besseres Ergebnis angesichts der Mehr-

heitsverhältnisse nicht erreichbar.  

Zwei Jahre später habe ich eine Kleine Anfrage 

zur Bilanz dieser Einmalzahlung eingereicht: 

1376 Anträge waren bis 2019 eingereicht wor-

den, davon wurden 859 anerkannt und 347 ab-

gelehnt. 920 Personen, bei denen aufgrund der 

Aktenlage davon ausgegangen werden konnte, 

dass sie berechtigt sein könnten, waren vom 

BADV gezielt angeschrieben worden.  

 

Strittige Ghetto-Definition 

Aber selbst im Jahr 2020 waren kontroverse Dis-

kussionen und Rechtsstreitigkeiten um das Ge-

setz noch immer nicht ausgestanden. Jetzt ging 

es um die Frage: Was genau ist eigentlich ein 

Ghetto? Und wie lässt es sich beispielsweise von 

einem „Lager“ oder von anderen Formen 

zwangsweise auferlegter Wohnsitze abgren-

zen? 

Ich hatte diese Frage bereits zwei Jahre zuvor 

aufgegriffen. Das Gesetz selbst enthält nämlich 

keine Definition. Die Bundesregierung antwor-

tete auf eine Anfrage im Jahr 2018, sie definiere 

„als Ghetto im Sinne der hier relevanten Nor-

men auf der Grundlage der Ausgangskriterien 

Absonderung, Konzentrierung und internie-

rungsähnliche Unterbringung einen Wohnbe-

zirk, der von den übrigen Stadtteilen abgegrenzt 

war und in dem die Verfolgten konzentriert und 

in grundsätzlich strenger Isolation, nicht not-

wendigerweise aber abgeschlossen, von der 

restlichen Bevölkerung zu leben gezwungen wa-

ren.“ (BT-Drs.: 19/1998). 

Ich hatte damals Zweifel an dieser Definition an-

gemeldet und in der Vorbemerkung ausgeführt, 

es sei nicht entscheidend, „ob ein zwangsweise 

zugewiesener Aufenthaltsort in einem Dorf o-

der einer Stadt oder auf dem Land lag“. Viel-

mehr müsse es darum gehen, „ob die dort Fest-

gehaltenen aus eigenem Willensentschluss her-

aus und gegen Entgelt einer Beschäftigung 

nachgingen.“ Weiter hatte ich darauf hingewie-

sen, dass Ghettos laut historischen Erkenntnis-

sen „regional unterschiedliche Erscheinungsfor-

men“ hatten und „keiner erkennbaren politi-

schen und administrativen Logik“ folgten.  

Zu Beginn der Umsetzung des ZRBG gingen die 

Behörden davon aus, es habe 400 Ghettos gege-

ben. Tatsächlich waren es mindestens 1150. Die 

vom Finanzministerium anerkannten Ghettos 

werden auf einer Ghettoliste festgehalten, die 

auch im Internet einsehbar ist. Darauf fehlen 

beispielsweise verschiedene Orte, an denen 

Roma interniert waren. Das gilt etwa für den 

früheren rumänischen Besatzungsbereich in der 

Südukraine („Transnistrien“), aber auch für 

Deutschland. Hier errichteten zahlreiche Kom-

munen ab 1935 sog. „Rastplätze“, auf denen 

Tausende von Sinti und Roma zwangsweise an-

gesiedelt wurden. Ab 17. Oktober 1939 unterla-

gen Sinti und Roma zudem dem sog. Festset-

zungserlass: Sie durften den Ort, an dem sie sich 

an diesem Stichtag aufhielten, nicht mehr ver-

lassen. Sie hatten aber durchaus noch die Mög-

lichkeit, sich selbst um Arbeit zu bemühen, für 

die sie, wenn auch schlecht, bezahlt wurden. 

Aus meiner Sicht sind dies Bedingungen, die sich 

von jenen in „anerkannten“ Ghettos nicht we-

sentlich unterschieden. Die Bundesregierung 

meint jedoch, diese „Rastplätze“ hätten „über-

wiegend lagerartige Strukturen“ aufgewiesen 

und sieht darin einen Grund, das Ghettorenten-

gesetz hier nicht anzuwenden. Ein Gutachten 
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der Historikerin Karola Frings33 lässt die Bundes-

regierung dabei unbeachtet. 

2020 brachte dann erneut der Bundesgerichts-

hof die restriktive Rechtsauslegung von Bundes-

regierung und Rentenkassen ins Wanken. Er 

hatte über die Klage eines jüdischen Überleben-

den zu verhandeln, der von Januar 1941 bis 

März 1942 in seinem Haus im sog. Generalgou-

vernement verblieben war. Außer für allerding-

lichste Besorgungen (dazu gehörte die Arbeit) 

war ihm angesichts der antisemitischen Dorfbe-

völkerung (ins. der „Volksdeutschen“) und der 

Präsenz der Wehrmacht das Verlassen des Hau-

ses kaum möglich.  

Das BSG sprach ihm die Ghettorente zu, weil die 

Bedingungen, in denen er lebte, denen eines 

Ghettos vergleichbar gewesen seien. Es verwies 

darauf, dass der Prozess der Ghettoisierung 

„von Ungleichzeitigkeit und Diversität“ geprägt 

gewesen sei, so dass eine schematische Defini-

tion nicht anzuwenden sei. Vielmehr sei „ein 

maximal weiter Ghetto-Begriff zugrunde zu le-

gen“, schrieb es den Behörden ins Stammbuch.  

Auf eine Kleine Anfrage teilte die Bundesregie-

rung Ende 2020 mit, es würden alle Anträge, die 

früher aufgrund vermeintlich fehlenden Ghetto-

aufenthaltes abgelehnt worden waren, von 

Amts wegen neu geprüft (BT-Drs. 19/23772). Es 

geht um 5500 Anträge. Sollten Renten bewilligt 

werden, können diese ggf. auch an Erben ausge-

zahlt werden. „Die Einholung von weiteren Gut-

achten ist nicht geplant und wird auch nicht für 

erforderlich gehalten.“ Ob die Zwangslager für 

Sinti und Roma bzw. ihr Leben unter dem Fest-

setzungserlass nun endlich ebenfalls als ZRBG-

Zeiten anerkannt werden, sei „im jeweiligen Ein-

zelfall auf der Grundlage wissenschaftlicher Er-

kenntnisse zu entscheiden.“ Erneut werden 

Sinti und Roma damit als NS-Opfer zweiter 

Klasse behandelt.  

Ein halbes Jahr später, im Juli 2021, habe ich 

mich danach erkundigt, wie der Stand der Über-

prüfung und Neubescheidung ist. Die ernüch-

ternde Antwort (BT-Drs. 19/31538): Man habe 

noch nicht alle 5500 in Frage kommenden Per-

sonen angeschrieben. Und die angekündigte 

Neuformulierung der Anerkennungsrichtlinien 

(sie gewähren bis zu 2000 Euro Einmalzahlung, 

bei erleichterten Anerkennungsrichtlinien) sei 

noch nicht erfolgt, man habe auch noch keine 

zeitliche Perspektive dafür. Angesichts des ho-

hen Alters der Überlebenden ist diese Ver-

schleppungstaktik perfide. Sie ist leider sympto-

matisch für die schäbige Art und Weise, wie die 

Bundesrepublik mit der Entschädigungsfrage 

umgeht. 

  

                                                           
33 https://zentralrat.sintiundroma.de/download/11145 

https://zentralrat.sintiundroma.de/download/11145
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Faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 1993 

von Ulla Jelpke 

 

Am 26. Mai 1993 wurden im Bundestag mit den 

Stimmen von CDU/CSU, FPD und SPD drastische 

Einschnitte in das Grundrecht auf Asyl beschlos-

sen. Der sogenannte Asylkompromiss beinhal-

tete die Einstufung bestimmter Herkunftsländer 

als „sicher“, die Einführung eines Flughafenver-

fahrens sowie eine sichere Drittstaatenrege-

lung. Letztere sah vor, dass alle, die aus einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-

ten oder aus einem anderen Staat, in dem die 

Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäi-

sche Menschenrechtskonvention angewendet 

wurden, vom Recht auf Asyl ausgeschlossen 

wurden. Die Bundesrepublik war somit definiti-

onsgemäß von „sicheren Drittstaaten“ umge-

ben und auf dem Landweg für Asylsuchende 

nicht mehr erreichbar. Darüber hinaus wurde 

am 26. Mai 1993 die Einführung des Asylbewer-

berleistungsgesetzes beschlossen, das für Asyl-

suchende und Menschen mit einer Duldung 

deutlich niedrigere Sozialleistungen vorsieht.  

Die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl 

wurde von einer gesellschaftlichen Stimmung 

getragen, die sich in den Pogromen von Hoyers-

werda (1991), Rostock-Lichtenhagen und Mölln 

(1992) zuspitzte. Von 1990 bis 1992 verfünf-

fachte sich die Zahl rechter Gewalttaten, ständig 

gab es Meldungen über Anschläge auf Asylbe-

werberheime. Drei Tage nach dem Beschluss 

des Bundestages, am 29. Mai 1993, starben fünf 

Menschen durch einen rassistisch motivierten 

Brandanschlag auf ihr Haus in Solingen.  

Die Verantwortung für diese Stimmung liegt bei 

Politik und Medien und ihrer jahrelangen Hetz-

kampagne gegen angeblichen „Asylmissbrauch“ 

und „Sozialschmarotzer“ sowie eine herbeihal-

luzinierte „Asylantenflut“. Dabei waren antiziga-

nistische Töne unüberhörbar. Edmund Stoiber 

(CSU) hatte als bayerischer Innenminister be-

reits 1988 vor einer „durchmischten und durch-

rassten Gesellschaft“ gewarnt. „Kein Volk wird 

eine Überfremdung ohne Konflikt hinnehmen, 

es kann sie gar nicht hinnehmen“, erklärte der 

CSU-Abgeordnete Norbert Geis während der 

Asyldebatte im Bundestag in reinstem Nazijar-

gon. Auch prominente Sozialdemokraten 

stimmten in den rassistischen Chor ein. „Wir 

können nicht der Lastesel für die Armen der 

Welt sein“, wetterte der Münchner Oberbürger-

meister Georg Kronawitter im September 1992. 

„Der Unmut bei den Menschen ist riesig. Glau-

ben Sie denn, dass die ruhig hinnehmen wer-

den, wenn Millionen Ausländer ungeordnet in 

unser Land fluten?“  

Medien wie der Spiegel und vor allem die Bild-

Zeitung sekundierten den Politikern und zeich-

neten eine drohende Katastrophe für Deutsch-

land an die Wand. Neonazis konnten sich so bei 

ihren mörderischen Attacken als Vollstrecker ei-

nes scheinbaren Volkswillens ermutigt fühlen.  

Diese Mobilisierung von rassistischen Ressenti-

ments und „Überfremdungsängsten“ war nicht 

zuletzt eine Antwort auf die soziale Krise in der 

Bundesrepublik. Im Jahr 1984 stieg zum ersten 

Mal in der Geschichte der BRD die Zahl der Ar-

beitslosen auf über zwei Millionen. Der Abbau 

von Überkapazitäten in der Produktion und 

große Fortschritte in der Automatisierung führ-

ten zum massenhaften Wegfall von Arbeitsplät-

zen. Die strukturell bedingte Arbeitslosigkeit 

wurde den sogenannten Gastarbeiterinnen und 

Gastarbeitern und ihren Familien angelastet, 

und nicht zuletzt auch schutzsuchenden Flücht-

lingen.  

Tatsächlich waren abgesehen von der Übersied-

lung Deutscher aus der DDR und Deutschstäm-

miger aus Osteuropa der Familiennachzug und 

die Asylantragstellung nach dem Anwerbestopp 
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1973 die beiden einzigen Möglichkeiten der (le-

galen) Einwanderung in die Bundesrepublik. Aus 

Sicht der politischen Rechten von Union bis zu 

den „Republikanern“ und Teilen der SPD han-

delte es sich um „Schlupflöcher“, die es zu stop-

fen galt. Im Jahr 1993 kamen sie diesem Ziel nä-

her. Das Recht auf Asyl wurde an so viele Bedin-

gungen geknüpft, dass ein Asylbewerber gera-

dezu vom Himmel fallen musste, um eine 

Chance auf Aufnahme zu haben.  

 

Rede von Ulla Jelpke in der Asyldebatte 

vom 26. Mai 1993  

Die Bundestagsdebatte dauerte von 9 Uhr mor-

gens bis 22.53 Uhr abends und hatte eigentlich 

nur einen Tagesordnungspunkt: Verhandelt 

wurde über die Änderung des Grundrechts auf 

Asyl nach Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 Grundge-

setz, sowie über begleitende Gesetzesverschär-

fungen im Bereich Asyl, darunter die Einführung 

eines eigenständigen Sozialgesetzes für Asylsu-

chende, das Asylbewerberleistungsgesetz. Au-

ßerhalb des Parlaments hatten sich zehntau-

sende Menschen – von Parlamentarierinnen 

und Parlamentariern der CDU/CSU in Zwischen-

rufen kurzerhand als „Chaoten“ bezeichnet – 

zum Protest gegen diesen tiefen Einschnitt in 

das Grundgesetz versammelt. NATO-Stachel-

draht und rund 4.000 Polizisten sicherten das 

Parlament ab. 

 

Vizepräsident Dieter-Julius Cronenberg: Das Wort 

hat nunmehr die Abgeordnete Ulla Jelpke. 

Ulla Jelpke (PDS/Linke Liste): Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! Ich erfahre gerade, daß 

sechs Polizeibeamte im Büro von Dagmar Enkel-

mann und in meinem Büro waren, um dort ein Trans-

parent „Asylrecht verteidigen! " abzunehmen.  

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

— — Daß Sie an dieser Stelle klatschen, zeigt nur, 

welche demokratische Gesinnung Sie haben. Das 

macht das sehr deutlich.  

(Zuruf von der CDU/CSU: Das müssen Sie als Kom-

munistin uns sagen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Ich verlange jedenfalls von der Präsidentin dazu eine 

Erklärung; denn noch ist es doch wohl so, daß Abge-

ordnete zumindest anwesend sein müssen, wenn Po-

lizeibeamte in ihr Büro eindringen.  

Meine Damen und Herren, heute siegt die Gewalt der 

Straße, und die Grundrechte verlieren. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

Es muß daran erinnert werden, daß die Beschleuni-

gung, die das Projekt „Abschaffung des Grund-

rechts auf Asyl" phasenweise erfahren hat, explizit 

mit neofaschistischem und rassistischem Terror auf 

der Straße begründet worden ist. Als Zugabe wurde 

jeweils eine unglaubliche Hetze in den Medien gege-

ben. Ich zitiere aus der „Hamburger Morgenpost": 

Man kann es nicht leugnen, Roma sind eine ernst-

hafte Plage. In der „Badischen Zeitung" heißt es: 

Roma sind die reinste Seuche. Die „Kölner Rund-

schau" schreibt: Wer sich absolut nicht anzupassen 

vermag, muß das Land verlassen, und zwar so schnell 

wie möglich. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Jawohl!) 

— „Jawohl" höre ich hier. Und jetzt ein Zitat des 

nordrhein-westfälischen Sozialministers. Er erklärte 

im Sommer 1992: Die Ausländerfeindlichkeit ist ein-

deutig durch das Fehlverhalten einiger Ausländer-

gruppen verursacht worden, die das Klima vergiftet 

haben. Es handelt sich dabei um Sinti und Roma. 

Diese und andere Schlagworte wurden mehr und 

mehr zu Brandsätzen, Baseballschlägern und 

Stiefeltritten — und nur wenige hier haben sich ge-

weigert, auf der Woge dieser Stimmung zur beschleu-

nigten parlamentarischen Hinrichtung des Asyl-

rechts zu surfen.  

Es ist kein Appell des Bundeskanzlers vor dem Pres-

serat an die journalistische Ethik bekanntgeworden, 

um die Privatsphäre und Unverletzbarkeit der Aus-

länder und Ausländerinnen zu schützen. Dort redet 

er erst jetzt und nur für die Ehre seinesgleichen. 

Die Furcht vor rassistischen Ausschreitungen zwingt 

doch niemanden, die Opfer zu Tätern zu machen, und 

Pro Asyl fragt ja zu Recht, ob wir in einem Land le-

ben möchten, in dem das „Gesetz der Straße" gilt. 

Heute stimmt jedenfalls eine Mehrheit dafür.  

(Gerhard O. Pfeffermann [CDU/CSU]: Das ist doch 

unglaublich, was Sie da verzapfen!) 
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So etwas entsteht nicht von heute auf morgen. Welche 

Verhältnisse hatten wir eigentlich bisher im Bereich 

der Asylpolitik, daß jetzt der Größenwahn an den 

Grenzen aufrüsten kann? Und warum wird genau das 

von einer Mehrheit hierzulande als Politik der Ver-

nunft gegenüber Flucht- und Migrationsbewegungen 

vor der eigenen Haustür begriffen? 

Aus der wachsenden Zahl von Asylbewerberinnen 

und -bewerbern wurde nicht auf wachsende soziale 

und politische Probleme geschlossen, die eine tief-

greifende Änderung vor allem der Außen- und der 

Entwicklungspolitik zur Folge haben müßten; ge-

schlossen wurde auf wachsenden Mißbrauch unseres 

angeblich zu liberalen Asylrechts. Und die Ge-

schichte des Asylverfahrensgesetzes ist die Ge-

schichte der Einschränkung des Grundrechts auf 

Asyl, des Ausbaus seiner abschreckenden und diskri-

minierenden Elemente wie Sammellager, mal Ar-

beitsverbot, mal Arbeitspflicht, Einschränkung der 

Freizügigkeit, Sozialhilfe als Sachleistungen, Einfüh-

rung der Visumspflicht. 

Auch die neuen, großzügigen Einbürgerungs- und 

Bleiberechtsregelungen waren leere Versprechun-

gen. Ich erinnere an die unzähligen Anregungen und 

Anträge auch hier im Hause, den Bundesbeauftrag-

ten34 abzuschaffen, der mit seinen Zigtausenden von 

Einsprüchen die Verfahren verschleppt und behin-

dert. Ich erinnere an die Forderungen, einen Sonder-

status für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge zu 

schaffen, damit diese nicht ins Asylverfahren ge-

drängt werden müssen.  

Ich erinnere an die dringenden Bitten des Hohen 

Flüchtlingskommissars, endlich die Genfer Flücht-

lingskonvention und die dort enthaltene Flüchtlings-

definition wieder ins Asylverfahrensgesetz aufzuneh-

men. Nichts davon wurde aufgegriffen. 

Diese Geschichte hat auch die Opposition verschlis-

sen. Ohne die SPD wäre heute eine Änderung des 

Grundrechts auf Asyl nicht möglich. Und die Nieder-

lage der parteiinternen Opposition hat keineswegs 

am Dienstag stattgefunden, sondern die Etappe hat 

begonnen mit dem Festklopfen der Eckpunkte der 

neuen Gesetze in halbkonspirativen Kanzlerrunden 

                                                           
34 Bis 2004 war bei der Vorgängerbehörde des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dem Bundes-
amt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
(BAFl), ein sogenannter Bundesbeauftragter für Asylan-
gelegenheiten bestellt. Er war an die Weisungen des 
Bundesinnenministeriums gebunden und konnte sich an 

und Spitzengesprächen. Dazu hat die SPD-Opposi-

tion viel zu lange geschwiegen. 

Heute werden Sie eine Bürgerkriegsflüchtlingsrege-

lung verabschieden, die elementaren Beschlüssen 

des Exekutivkomitees des UNHCR widerspricht. Im 

Falle von massenhaften Fluchtbewegungen soll näm-

lich den Flüchtlingen ohne Rücksicht auf ihre indivi-

duelle Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer 

Konvention ein Mindestschutz gewährt werden. Sie 

werden dagegen eine Regelung verabschieden, nach 

der Bund und Länder über den Kriegs- oder Bürger-

kriegszustand in bestimmten Gebieten übereinstim-

mend entscheiden müssen; danach müssen Bund und 

Länder auch übereinstimmend über Kontingente ent-

scheiden.  

So legitimiert und kontingentiert müssen die Flücht-

linge dann auch noch darauf verzichten, einen Asyl-

antrag zu stellen. Gerade die auch in Ihrer Definition 

eigentlich politisch Verfolgten verlieren damit ihren 

Anspruch auf Abschiebeschutz bei Beendigung der 

Kriegs- oder Bürgerkriegsregelung. 

[…] 

Die auch von diesem Hause aus gezielt abgesenkte 

Toleranzschwelle der Deutschen wurde dargestellt 

als sachliche Grenze der Belastbarkeit. In kaum ver-

hüllter Arbeitsteilung mit Rechtsradikalen wurde der 

Umgang mit Schwächeren aller sozialer, sozialstaat-

licher und humanitärer Phrasen entkleidet. 

(Gerhard O. Pfeffermann [CDU/CSU]: Das ist doch 

eine Unverschämtheit! Die produziert eine Unver-

schämtheit nach der anderen!) 

Das Prinzip wenden Sie auch nach außen an. 

Vizepräsident Dieter-Julius Cronenberg: Herr Ab-

geordneter Pfeffermann, ich bitte Sie, ruhig zu blei-

ben. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Gerhard O. Pfeffermann 

[CDU/CSU]) 

— Herr Abgeordneter, ich bitte Sie, ruhig zu bleiben. 

— Fahren Sie fort, Frau Abgeordnete. 

den behördlichen und auch gerichtlichen Asylverfahren 
beteiligen. Dies beinhaltete auch die Möglichkeit, gegen 
Entscheidungen des BAFl zu klagen. Zeitweise wurden so 
mehr als ein Viertel der Anerkennungsentscheidungen 
des BAFl durch den Bundesbeauftragten angefochten 
(vgl. BT-Drs. 12/1675).  
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Ulla Jelpke (PDS/Linke Liste): Ich nenne die Ver-

träge mit Rumänien, mit Polen, die Verhandlungen 

mit der Tschechischen Republik und anderen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Es ist sehr schlimm, was 

die hier sagt!) 

Mit der Drohung, 40 000 Menschen zurückgescho-

ben zu bekommen, und der Wiedereinführung der Vi-

sumpflicht für polnische Bürgerinnen und Bürger 

wurde die Zustimmung der polnischen Regierung zu 

dem neuen Abkommen befördert. 120 Millionen 

Mark gibt es, nicht für den Aufbau der polnischen 

Gesellschaft, sondern für ein bißchen Asylbürokratie 

und sehr viel Technik zur Aufrüstung an den polni-

schen Grenzen. Letzteres muß auch noch zum großen 

Teil in der Bundesrepublik eingekauft werden. 

(Wolfgang Zeitlmann [CDU/CSU]: Was haben Sie 

denn dagegen?) 

Es war die Drohung mit weiterer sozialer und politi-

scher Destabilisierung, die die Nachbarstaaten in 

das deutsche Flüchtlingsabwehrsystem und zur Kol-

laboration gezwungen hat. Unbekümmert setzt sich 

die Bundesregierung darüber hinweg, daß ein Groß-

teil der Grenzschwierigkeiten zwischen den neuen 

Staaten im Osten durch die hier gewollte Asylpolitik 

verursacht wird. Die Außenpolitik, die der Innenmi-

nister macht, macht Flüchtlings- und Ausländer-

feindlichkeit zum Exportschlager made in Germany. 

Und wenn in Ungarn die Sondereinheiten des Mili-

tärs Kopfprämien für aufgegriffene Flüchtlinge er-

halten, liegt die Verantwortung dafür letzten Endes 

hier. 

Jeder halse seinem Hinterland oder Vorhof seine 

Probleme auf, damit das gemeinsame Haus der Rei-

chen sauber bleibe. — Das ist der Kern der europäi-

schen Lastenteilung, die vom deutschen Innenminis-

ter als neue Solidarität gepriesen wird. Diese west-

europäische Komplizenschaft gegen Süden und Os-

ten besiegeln Sie mit der Zustimmung zu den Asylge-

setzen. 

Die Mittel dazu sind Drittstaatenregelung und Listen 

sicherer Herkunftsländer. Unterlaufen werden die 

Genfer Flüchtlingskonvention und andere interna-

tionale Abkommen. Ermächtigt wird die Bundesre-

gierung zur Lösung der grenzüberschreitenden sozi-

alen Fragen mit Polizei und paramilitärischem 

Grenzregime. Von der Bundesrepublik geht ein Sys-

tem von Kettenabschiebungen aus. Mögliche Asylbe-

werber und Asylbewerberinnen können ohne orden-

tliches Verfahren von Land zu Land geschoben wer-

den, unter Umständen bis in ihr Herkunftsland. 

Vizepräsident Dieter-Julius Cronenberg: Frau Abge-

ordnete, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, 

daß Ihre Redezeit abgelaufen ist. 

(Hans-Gerd Strube [CDU/CSU]: Es wird Zeit! Ab-

treten! — Jochen Feilcke [CDU/CSU]: Die Vorlese-

zeit!) 

Ulla Jelpke (PDS/Linke Liste): Darf ich noch einen 

letzten Satz sagen: 

(Hans-Gerd Strube [CDU/CSU]: Auch nicht einen 

Satz mehr!) 

Demokratische Politik wurde durch Populismus er-

setzt. Wir lehnen dieses Gesetz ab. 

(Beifall bei der PDS/Linke Liste — Jochen Feilcke 

[CDU/CSU]: Das ist nicht überraschend!) 
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Licht im statistischen Dunkel der Asylpolitik 

von Thomas Hohlfeld, seit 2006 Fachreferent der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag für die Themen 

Migration, Integration, Asyl 

 

Bei einem Besuch von Abgeordneten des Innen-

ausschusses des Deutschen Bundestags im Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in 

Nürnberg im November 2018 gab es im vertrau-

ten Kreise unerwartetes Lob vom neuen Chef 

der Behörde, Hans-Eckhard Sommer. Dieser 

hatte sich zuvor als Abschiebe-Hardliner in Bay-

ern einen Namen gemacht, jetzt erklärte er, die 

parlamentarischen Anfragen der LINKEN bzw. 

von Frau Jelpke zu Asylthemen seien das Beste, 

was es auf dem Markt gebe, fachlich von höchs-

ter Qualität. Da war Sommer allerdings auch 

noch nicht zum Gegenstand eben dieser Anfra-

gen geworden. Wegen fragwürdiger politischer 

Äußerungen, die er als BAMF-Präsident machte, 

musste er sich später kritische Fragen gefallen 

lassen. Die Antworten der Bundesregierung wi-

derlegten ihn, doch hierzu später mehr. 

Anerkennung für die asylpolitischen Aktivitäten 

der LINKEN gab es auch aus dem BAMF selbst: 

Auf Fachtagungen lobten Beschäftigte des 

BAMF die Anfragen, weil sie häufig genau solche 

Aspekte beträfen, die sie auch selbst – womög-

lich schon immer –  interessierten. Erst infolge 

der parlamentarischen Anfragen habe die Gele-

genheit (und Verpflichtung) bestanden, diese 

Zahlen zu erheben und darzustellen. Etliche Da-

ten zur Asylentscheidungspraxis des BAMF, 

etwa zum Dublin-System oder zu Widerrufsprü-

fungen, wurden ursprünglich wohl nur deshalb 

erfasst, weil DIE LINKE regelmäßig danach 

fragte. Das BAMF ist bei vielen dieser Daten in-

zwischen dazu übergegangen, sie selbst zu ver-

öffentlichen, früher waren sie zum Teil nur in 

Bundestagsdrucksachen, Antworten der Bun-

desregierung auf Anfragen der LINKEN, verfüg-

bar.  

Flüchtlingsräte, Nichtregierungsorganisationen 

und Wohlfahrtsverbände, aber auch Journa-

list*innen, Wissenschaftler*innen und For-

schende zeigen sich erleichtert über diese Infor-

mationsquelle. Die Regelmäßigkeit der Abfra-

gen ermöglicht es, Entwicklungen im zeitlichen 

Verlauf zu analysieren und aktuelle Veränderun-

gen in der Entscheidungspraxis des BAMF früh-

zeitig zu erkennen. Auch rückwirkende Betrach-

tungen sind auf diese Weise möglich. Meldun-

gen aus der Praxis, z.B. über gehäufte Ablehnun-

gen zu bestimmten Herkunftsländern oder Fall-

gruppen, können anhand der Zahlen überprüft 

werden – und mitunter stellt sich dabei heraus, 

dass subjektiv erlebte Häufungen von Ableh-

nungsbescheiden anhand der objektiven Zahlen 

nicht als allgemeiner Trend bestätigt werden 

können. Umgekehrt sind die Zahlen häufig ein 

objektiver Beleg für Beobachtungen aus der Pra-

xis und unterstreichen damit die Relevanz des 

Themas. 

Auch Gerichte greifen in ihrer Entscheidungsfin-

dung und Rechtsprechung immer wieder auf 

Anfragen der LINKEN bzw. die jeweiligen Ant-

worten der Bundesregierung zurück. Nicht zu-

letzt konnte sich das Bundesverfassungsgericht 

bei seinem grundlegenden Urteil von 2012 zur 

Verfassungswidrigkeit des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes auf solche Bundestagsdrucksa-

chen stützen, um die von der Bundesregierung 

vorgebrachte Mär zu widerlegen, bei den Be-

troffen handele es sich um Menschen, die sich 

regelmäßig nur kurzfristig in Deutschland auf-

halten würden (tatsächlich lebte eine Mehrheit 

der Betroffenen bereits seit mindestens sechs 

Jahren hier).  

Und selbst die Bundesregierung bezieht sich, 

etwa bei journalistischen Anfragen oder wenn 
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Gerichte Fragen stellen, mitunter auf ihre Ant-

worten auf die Anfragen der LINKEN, denn es 

gibt oft keine bessere Quelle bzw. enthalten die 

entsprechenden Bundestagsdrucksachen häufig 

alle relevanten und verfügbaren Erkenntnisse 

der Bundesregierung zu einem bestimmten 

Thema.  

Rückblick: erste Asylstatistik-Anfrage 

2007 

Seit 2007/8 gibt es die Regel-Anfragen zur er-

gänzenden Asylstatistik, federführend einge-

reicht durch Ulla Jelpke. Zu jener Zeit gab es nur 

wenige statistische Angaben zur Asylentschei-

dungspraxis des BAMF, die über die bloßen Er-

gebnisse der Asylprüfung hinausgingen. Die Re-

gel-Anfragen wurden mit den Jahren weiterent-

wickelt und um Aspekte ergänzt, die in der je-

weils aktuellen politischen Auseinandersetzung 

wichtig oder aus fachlicher Sicht interessant wa-

ren. Mit der schlagartig gestiegenen Aufmerk-

samkeit für das Thema Asyl ab dem Jahr 2015 

stieg dann noch einmal die Zahl der Fragen und 

ihre Detailliertheit. Immer wieder ist es deshalb 

erforderlich zu überprüfen, ob bestimmte Fra-

gen noch gestellt werden müssen und ob die 

mitunter sehr aufwändige Bearbeitung und Be-

antwortung noch im Verhältnis zum konkreten 

Erkenntniswert stehen. Entgegen kolportierter 

Äußerungen aus dem Bundesinnenministerium 

(BMI) verfolgen die parlamentarischen Anfra-

gen der LINKEN nämlich nicht den Zweck, Mini-

sterien oder Behörden lahmzulegen – auch 

wenn dies mit Blick auf die unsägliche Gesetzge-

bungstätigkeit der letzten Jahre in diesem Ge-

biet ein willkommener Nebeneffekt wäre (doch 

ein Blick auf die Vielzahl der Gesetzesverschär-

fungen zeigt, dass dieser offenkundig nicht ein-

getreten ist).    

Die erste Anfrage zur ergänzenden Asylstatistik 

bestand noch aus 16 Fragen, die von der Bun-

desregierung auf 14 Seiten beantwortet werden 

konnten. Die Antworten der Bundesregierung 

zu unterschiedlichen Anfragen zur Asylstatistik 

im Jahr 2020 füllten demgegenüber 180 Seiten! 

Zwei Kernanliegen, die noch heute relevant 

sind, wurden bereits in der ersten Anfrage aus 

dem Jahr 2007/2008 thematisiert: 

Bereinigte Schutzquote 

Eine (angeblich) hohe Ablehnungsquote im Asyl-

verfahren wurde in der politischen und öffentli-

chen Debatte oft mit einer (angeblich) miss-

bräuchlichen Asylantragstellung gleichgesetzt. 

Die Behauptung, 99 Prozent aller Asylanträge 

seien unberechtigt, war zwar grob falsch, doch 

nicht wenige politische Akteure kombinierten 

dies mit der diffamierenden Erklärung, hierbei 

handele es sich um „Wirtschaftsflüchtlinge“ o-

der „Asylrechtsmissbraucher“. Heute wird eine 

solche Argumentation nur noch selten, etwa 

von der AfD verwandt. Sie beruht darauf, dass 

nach der Asylrechtsänderung von 1993 kein 

Mensch, der über Land nach Deutschland ein-

reist, Asyl nach dem Grundgesetz mehr erhalten 

kann (sichere Drittstaatenregelung). Deshalb er-

hält tatsächlich nur noch etwa ein Prozent aller 

Schutzsuchenden – auf dem Luftweg Eingereiste 

– Asyl nach dem für die Praxis nahezu irrelevant 

gewordenen Art. 16a des Grundgesetzes. Der 

Umkehrschluss, dass alle anderen nicht schutz-

bedürftig seien, ist jedoch so falsch wie nur ir-

gendwas, denn Deutschland ist ungeachtet der 

gravierenden Grundrechtsänderung nach inter-

nationalem Völkerrecht und EU-Recht dazu ver-

pflichtet, bedrohten und verfolgten Menschen 

Schutz zu gewähren. Und das geschieht häufi-

ger, als man denkt. Während die Zahl der Asyl-

berechtigten minimal ist (ca. ein Prozent), er-

kennt das BAMF viele Schutzsuchende als 

Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskon-

vention (ca. 25 Prozent) oder als subsidiär 

Schutzberechtigte an (ca. 13 Prozent) oder stellt 

Abschiebungsverbote fest (ca. vier Prozent, Zah-

len für das Jahr 2020) – das ergibt eine 

Schutzquote in Höhe von 43 Prozent. Nebenbei: 

Bis 2013 führte die Flucht vor einer „kriegeri-

schen Auseinandersetzung“ zwingend zur Ab-

lehnung des Asylantrags als „offensichtlich un-

begründet“, heute wird in diesen Fällen häufig 
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ein subsidiärer Schutzstatus erteilt, der ähnliche 

Rechte wie ein Flüchtlingsstatus vermittelt (mit 

Einschränkungen!).  

Noch ein weiterer Umstand „verfälscht“ die of-

fizielle Asylstatistik: Viele Asylanträge werden 

vom BAMF gar nicht inhaltlich entschieden, d.h. 

die Behörde prüft gar nicht, ob Schutzbedarf be-

steht oder nicht, sondern die Ablehnung erfolgt 

aus formellen Gründen, etwa weil das BAMF der 

Auffassung ist, dass nach der EU-Dublin-Verord-

nung ein anderer Mitgliedstaat für die Asylprü-

fung zuständig ist. Der Schluss, dass diese Asyl-

suchenden nicht schutzwürdig seien, kann dar-

aus aber nicht gezogen werden. Soll also beur-

teilt werden, in welchem Ausmaß Menschen, 

die in Deutschland um Schutz nachsuchen, vom 

BAMF für schutzbedürftig erachtet werden, 

müssen solche formellen Entscheidungen außer 

Betracht bleiben. Dann ergibt sich eine (um 

eben diese formellen Entscheidungen) „berei-

nigte“ Gesamtschutzquote, die deutlich höher 

ist als die vom BAMF und dem Bundesinnenmi-

nisterium verbreitete Zahl – für das Jahr 2020 

beispielhaft 57,3 statt 43,1 Prozent. Die berei-

nigte Schutzquote wird von der LINKEN seit 

2013 erfragt – und seitdem weigert sich die Bun-

desregierung, trotz mehrfacher kritischer Nach-

fragen, diese bereinigte Schutzquote von sich 

aus zu veröffentlichen. „Interessierte Dritte“, 

erklärte die Bundesregierung lapidar, könnten 

anhand der „veröffentlichten Einzeldaten ei-

gene Berechnungen und Analysen“ hierzu vor-

nehmen.  

Seit dem Jahr 2015 liegt die bereinigte 

Schutzquote jährlich über 50 Prozent, doch auch 

dies gibt noch keinen vollständen Eindruck über 

die Schutzbedürftigkeit der nach Deutschland 

kommenden Flüchtlinge. Denn viele Ablehnun-

gen des BAMF werden von den Verwaltungsge-

richten nachträglich korrigiert – wie viele, das ist 

seit 2009 durch die parlamentarischen Anfragen 

der LINKEN nachlesbar. Die Aufhebungsquote 

bei den Gerichten lag in den letzten Jahren zwi-

schen 25 und 40 Prozent. Das ist für behördliche 

Entscheidungen, in denen es nicht selten um Le-

ben und Tod geht, eine inakzeptabel hohe Feh-

lerquote. Bei afghanischen Flüchtlingen lag die 

Aufhebungsquote im Jahr 2020 sogar bei 60 

Prozent, was ein starkes Indiz dafür ist, dass die 

politische Einflussnahme auf das BAMF in Bezug 

auf diese Flüchtlingsgruppe im Ergebnis zu zahl-

reichen rechtswidrigen Ablehnungen führte.  

Ähnlich wie bei der bereinigten Schutzquote des 

BAMF liegt DIE LINKE seit Jahren „im Clinch“ mit 

der Bundesregierung, wie die Gerichtsentschei-

dungen statistisch auszuwerten sind. Während 

DIE LINKE betont, dass nur von den Gerichten 

inhaltlich überprüfte und entschiedene Fälle be-

rücksichtigt werden sollten, wenn es darum 

geht, in welchem Umfang BAMF-Bescheide zu 

Unrecht ergangen sind, rechnen sich das BAMF 

und das BMI die Lage schön, indem die vielen 

formellen Erledigungen von Gerichtsverfahren 

(das betrifft etwa die Hälfte aller Verfahren) 

quasi wie Bestätigungen des BAMF gezählt wer-

den – was unredlich ist, hier auszuführen aber 

zu sehr ins Detail ginge. Im Ergebnis ist die Auf-

hebungsquote durch die Gerichte nach Auffas-

sung des BAMF nur etwa halb so hoch wie es 

sich aus den Berechnungen der LINKEN ergibt.  

Die absoluten Zahlen sind jedoch eindeutig: In 

den Jahren 2018 bis 2020 erhöhte sich die Zahl 

der in Deutschland erteilten Schutzstatus durch 

gerichtliche Korrekturen jeweils um etwa ein 

Drittel, es ging dabei um jährlich 21.000 bis 

29.500 durch die Gerichte zusätzlich erteilte 

Schutzstatus. In all diesen Fällen hatte das BAMF 

den Betroffenen den dringend benötigten 

Schutz rechtswidrig verweigert oder nur einen 

unzureichenden Schutzstatus gewährt.  

Unter Berücksichtigung dieser Gerichtsent-

scheidungen dürfte die reale Schutzquote in 

Deutschland deshalb sogar über 60 Prozent lie-

gen. Genaue Angaben hierzu sind nicht möglich, 

weil es keine Statistik gibt, die den Verlauf der 

Asylverfahren über den Instanzenweg hinweg 

verfolgt. Nun ist aber auch klar, warum sich 
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BAMF-Chef Sommer nach Interview-Äußerun-

gen kritische Fragen einhandelte, weil er bei-

spielsweise fälschlich behauptet hatte, dass fast 

zwei Drittel der Personen, die nach Deutschland 

kommen, keinen Asylgrund hätten – es verhält 

sich vielmehr genau anders herum! Auch seine 

Unterstellung, Asylsuchende ohne Reisedoku-

mente hätten nur geringe Anerkennungschan-

cen, ließ sich mithilfe der Antworten der Bunde-

regierung mühelos widerlegen.  

Hier geborene Kinder als Asylsuchende 

Schon 2007/2008 hatte DIE LINKE zudem darauf 

hingewiesen, dass die Zahl der regelmäßig ver-

öffentlichten Asylanträge nicht mit der Zahl von 

Schutzsuchenden, die nach Deutschland kom-

men, gleichgesetzt werden kann. Zum einen gibt 

es Folgeanträge von bereits hier lebenden Men-

schen. Noch größer ist jedoch die Zahl von Asyl-

anträgen, die für in Deutschland geborene Kin-

der von Asylsuchenden, Geduldeten oder Perso-

nen mit bestimmten Aufenthaltstiteln gestellt 

werden. 2005/2006 machten von Amts wegen 

für solche hier geborenen Kinder gestellte An-

träge 27 Prozent aller Asylerstanträge aus, und 

auch im Jahr 2020 betraf ein gutes Viertel aller 

Asylanträge hier geborene Kinder. Ohnehin sind 

mehr als die Hälfte aller Asylsuchenden in 

Deutschland Kinder und Jugendliche (2020: 53,9 

Prozent), in der öffentlichen Wahrnehmung und 

Darstellung von Flüchtlingen dominieren hinge-

gen oftmals erwachsene alleinstehende Män-

ner. Immerhin, diesbezüglich ist der Bundesre-

gierung ein – wenn auch später – Lerneffekt zu 

bescheinigen: Seit Anfang 2020 weist das BMI 

bei entsprechenden Pressemitteilungen an ers-

ter Stelle auf die Zahl der „grenzüberschreiten-

den Asylerstanträge“ hin, bei der Anträge für 

hier geborene Kinder unberücksichtigt bleiben 

(diese werden gesondert ausgewiesen). Zu die-

sem Umdenken im BMI haben die steten Nach-

fragen der LINKEN hierzu sicherlich mit beige-

tragen.  

Es gibt weitere wichtige Entwicklungen in der 

Asylentscheidungspraxis des BAMF, die durch 

Anfragen der LINKEN bekannt wurden bzw. 

konnten Berichte aus der Praxis durch entspre-

chende Zahlen unterlegt werden. 

Dublin-System  

Nach der EU-Dublin-Verordnung wird geprüft, 

welches EU-Land für die Prüfung eines Asylge-

suchs zuständig ist. Das ist meist das Land der 

ersten Einreise in die EU, die Verordnung ent-

hält aber auch sehr sinnvolle Regelungen zur Fa-

milienzusammenführung von Asylsuchenden in-

nerhalb der EU. Die Antworten der Bundesregie-

rung zu diesem Thema zeigen: Für Schutzsu-

chende bringt das Dublin-System häufig Situati-

onen der Rechtlosigkeit und Ungewissheit mit 

sich. Oft vergehen lange Zeiträume, bis ein Asyl-

gesuch erstmalig inhaltlich geprüft wird. Nicht 

wenige Schutzsuchende werden während ihres 

Dublin-Verfahrens inhaftiert und dann gewalt-

sam und gegen ihren Willen in den formell zu-

ständigen Staat verbracht. Das BAMF wiederum 

ist mit zehntausenden Verfahren zur Klärung 

der Zuständigkeit stark belastet. Doch all die-

sem Aufwand und Leid zum Trotz ist mit dem 

Dublin-System unter dem Strich nahezu keine 

reale Verteilungswirkung verbunden. „Unter 

dem Strich“ heißt: Die Zahl der von Deutschland 

an andere Mitgliedstaaten überstellten Schutz-

suchenden entspricht in etwa der Zahl der um-

gekehrt nach Deutschland aus anderen Ländern 

überstellten Personen. So konnte Deutschland 

im Jahr 2015 unter dem Strich gerade einmal 

565 Asylsuchende an andere Mitgliedstaaten 

„abgeben“, bei gut 440.000 registrierten Asylan-

trägen machte das eine „Verteilungswirkung“ 

von 0,1 Prozent aus – ein Nullsummenspiel mit 

hohen menschenrechtlichen Kosten.  

Fünf Jahre später hatte sich hieran nichts 

Grundlegendes geändert. Nun war es jedoch 

Deutschland, das unter dem Strich 1.416 Asylsu-

chende aus anderen Mitgliedstaaten überneh-

men musste. Das ist auf den ersten Blick ein 

überraschendes Ergebnis, denn nahezu alle in 

Deutschland um Asyl Nachsuchenden haben zu-

vor andere EU-Mitgliedstaaten durchreist, in die 
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sie entsprechend des Ersteinreiseprinzips der 

Dublin-Verordnung zurückgeschickt werden 

müssten. Viele Schutzsuchende haben jedoch 

Familienangehörige in Deutschland, und damit 

unter Umständen ein Recht auf Familienzusam-

menführung, auch wenn sie beispielsweise zu-

nächst in einem „Hotspot“ auf einer griechi-

schen Insel festsitzen (das BAMF versucht sol-

che Zusammenführungen oftmals bürokratisch 

zu verhindern, auch das lässt sich anhand der 

Zahlen nachweisen). Zudem werden Rücküber-

stellungen in andere EU-Staaten von den Ge-

richten untersagt, wenn den Betroffenen dort 

unfaire Verfahren oder unmenschliche Bedin-

gungen (Obdach- und Mittellosigkeit) drohen, 

etwa in den überforderten Ersteinreiseländern 

wie Griechenland.  

Aus den Antworten der Bundesregierung ergab 

sich auch frühzeitig, dass immer mehr in ande-

ren Mitgliedstaaten bereits anerkannte Flücht-

linge nach Deutschland weiterflohen. Im Jahr 

2020 weigerte sich das BAMF in fast 5.000 sol-

cher Fälle, ein (erneutes) Asylverfahren durch-

zuführen. Ende April 2021 waren schon über 

13.000 Anträge von in Griechenland anerkann-

ten Flüchtlingen beim BAMF anhängig, über die 

das Amt zunächst nicht mehr entschied, nach-

dem die Gerichte Abschiebungen in solchen 

Fallkonstellationen nach Griechenland unter-

sagt hatten. Die betroffenen schutzbedürftigen 

Flüchtlinge verbleiben damit in extremer recht-

licher Unsicherheit, mit zunächst ungeklärtem 

Schutz- und Aufenthaltsstatus.  

Asylverfahrensdauer 

Die offiziellen Angaben zur Asylverfahrensdauer 

durch die Bundesregierung bzw. das BAMF wa-

ren seit 2015/2016 sehr manipulativ. Es sollte 

der Eindruck erweckt werden, im BAMF bessere 

sich die Überlastungssituation rasch. Statt wie 

zuvor die durchschnittliche Dauer aller Asylver-

fahren zu nennen, wurden unterschiedliche Be-

rechnungsmethoden gewählt, um der Öffent-

lichkeit vorzugaukeln, die politische Vorgabe 

maximal dreimonatiger Asylverfahren würde 

eingehalten. Doch dieses Ziel war nur mit statis-

tischen Tricksereien zu erreichen: So wurden 

länger andauernde Verfahren bei der Berech-

nung des Durchschnittwerts einfach nicht mehr 

mitgerechnet, sondern zum Beispiel nur noch 

bis zu sechs oder zwölf Monate dauernde Ver-

fahren betrachtet (dies wurde als „Verfahrens-

dauer am aktuellen Rand“ oder „Jahresverfah-

rensdauer“ bezeichnet). Das absurde Ergebnis 

war, dass das BAMF demnach selbst in der ab-

soluten Krisenzeit 2016 die Verfahren rein rech-

nerisch schneller als in zwei Monaten beendet 

hätte – real lag die Verfahrensdauer jedoch 

deutlich über einem Jahr, wenn die lange Zeit 

vom ersten Asylgesuch an der Grenze bis zur 

formellen Asylantragstellung mit berücksichtigt 

wird (sonst: 7 Monate). Mithilfe der Anfragen an 

die Bundesregierung ließ sich dieser Betrug je-

doch offenlegen.  

Den Interims-Krisen-Manager im BAMF, Frank-

Jürgen Weise, ärgerte dieses oppositionelle Ge-

genbild zu seiner vermeintlichen Erfolgsbilanz 

offenbar so sehr, dass eine seiner letzten Amts-

handlungen darin bestand, der Abgeordneten 

Ulla Jelpke am 30. Dezember 2016 noch einen 

Brief zu schreiben, mit dem er sich gegen die Kri-

tik verwahrte. Der Abbau vieler Altfälle im 

BAMF, so Weise, habe zwar zu einem Anstieg 

der statistischen Bearbeitungsdauer geführt, 

doch liege die aktuelle Dauer bei der Bearbei-

tung neuer Anträge im Schnitt bei zwei Mona-

ten. Wie gesagt: Auf diesen „Traumwert“ 

konnte Herr Weise nur kommen, weil er aus-

schließlich Verfahren betrachtete, die innerhalb 

von sechs Monaten abgeschlossen worden wa-

ren, und dann daraus einen Durchschnittswert 

errechnete. Zwischenzeitlich hatte die Bundes-

regierung erklärt, sie wolle nur noch Verfahren 

seit Anfang 2017 berücksichtigen, weil seitdem 

das BAMF wieder im Regelbetrieb arbeite. Doch 

je länger der Stichtag des 1.1.2017 zurücklag, 

umso längere Verfahren konnten in die Berech-

nung mit eingehen, und siehe da: In dem Mo-

ment, in dem die drei Monats-Grenze über-
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schritten wurde, änderte man entgegen vorhe-

riger Zusagen erneut die Berechnungsmethode.  

Viele mangelhafte Verfahren und Bescheide der 

Jahre 2015/2016 (aber auch danach) führten 

dazu, dass die Zahl und Dauer der diesbezügli-

chen Klageverfahren bei den Gerichten stetig 

anstiegen. Über zwei Jahre dauerten im Ergeb-

nis die im Jahr 2020 entschiedenen Klageverfah-

ren im Durchschnitt, nach 12,5 Monaten im Jahr 

2018 und 7,4 Monaten im Jahr 2016. Ein für 

Horst Seehofer besonders peinliches Ergebnis 

der Anfragen der Linksfraktion dürfte sein: Die 

von ihm angepriesenen,  euphemistisch „Anker-

Zentren“ genannten Lager wurden ursprünglich 

mit den angeblich deutlich schnelleren Verfah-

ren dort begründet – dumm nur, dass sich auf 

Anfrage herausstellte, dass Asylverfahren dort 

zuletzt sogar länger dauerten als im allgemeinen 

Durchschnitt aller Außenstellen des BAMF (7,5 

statt 6,5 Monate im ersten Quartal 2021).  

McKinsey / Ausreisepflichtige  

Die Unternehmensberatungsfirma McKinsey, so 

ergaben Anfragen der LINKEN, erhielt für ihre 

Beratungsleistungen für das BAMF in Krisenzei-

ten fast 47 Mio. Euro! Zunächst hatte die Firma 

ihre Dienste öffentlichkeitswirksam noch ohne 

Bezahlung angeboten, doch viele Folgeaufträge 

wurden dann ohne öffentliche Ausschreibung 

und ohne mediale Aufmerksamkeit vergeben. 7 

Mio. Euro erhielt McKinsey alleine für die „Stra-

tegische Beratung der Leitung“ des BAMF, zu 

den weiteren privaten Profiteuren gehörte im 

Übrigen auch die beim Wirecard-Skandal un-

rühmlich bekannt gewordene Firma Ernst&Y-

oung. Für knapp 2 Mio. Euro hatte McKinsey 

Ende 2016  eine Studie zur „Optimierung von 

Rückkehrprozessen“ erarbeitet, die eine fatale 

Fehleinschätzung enthielt: Bis Ende 2017, so 

hieß es dort warnend, würde die Zahl der Aus-

reisepflichtigen in Deutschland bis zu einer hal-

ben Million Menschen ansteigen. Deshalb sei 

eine Versiebenfachung der Ausreisen bzw. Ab-

schiebungen notwendig, wenn alle Ausreise-

pflichtigen noch 2017 das Land verlassen soll-

ten. Tatsächlich war die Zahl der Ausreisepflich-

tigen mit knapp 230.000 dann Ende 2017 nicht 

einmal halb so hoch, wie für viel Geld falsch vor-

hergesagt worden war. Dennoch diente die ver-

meintlich objektive Zahlengrundlage nachfol-

genden politischen und rechtlichen Verschär-

fungen der Abschiebungspolitik als Rechtferti-

gung (Merkel: „Rückführung, Rückführung und 

nochmals Rückführung“). 

McKinsey verfügte als Unternehmensbera-

tungsfirma über keinerlei aufenthaltsrechtliche 

Fachkenntnisse und hatte unter anderem 

„übersehen“, dass längst nicht alle formell Aus-

reisepflichtigen das Land auch verlassen müs-

sen. Bei den meisten Ausreisepflichtigen han-

delt es sich um geduldete Personen, die häufig 

nicht abgeschoben werden dürfen oder sollen. 

In wie vielen Fällen dies genau der Fall ist, wird 

zwar nicht erfasst – auch nach mehrmaligen 

Nachfragen der LINKEN nicht. Aber Duldungen 

werden z.B. erteilt, wenn Betroffene eine Aus-

bildung oder Arbeit aufgenommen haben, wenn 

schwer kranke Angehörige gepflegt werden o-

der gesundheitsbedingte Abschiebungshinder-

nisse vorliegen – in diesen Fällen besteht häufig 

ein Anspruch auf Duldung. Duldungen können 

zudem aus humanitären Gründen erteilt wer-

den oder wegen der kriegerischen Auseinander-

setzungen im Herkunftsland, wegen eines Asyl-

folgeantrags oder wegen familiärer Bindungen 

zu Menschen mit einem Aufenthaltsrecht oder 

zu Deutschen. Vielfach wird auch EU-Bürger*in-

nen fälschlich eine Ausreisepflicht unterstellt, 

obwohl sie über ein Freizügigkeitsrecht verfü-

gen.  

Bei vielen Menschen, die im Ausländerzentral-

register (AZR) als Ausreisepflichtige ohne Dul-

dung erfasst werden, handelt es sich um reine 

„Karteileichen“, d.h. bei genauerer Prüfung 

stellt sich heraus, dass diese Personen entweder 

gar nicht ausreisepflichtig sind oder sie das Land 

bereits verlassen haben. So musste die Bundes-

regierung auf Anfrage der LINKEN einräumen, 
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dass von den Ende 2009 angeblich 70.000 Aus-

reisepflichtigen ohne Duldung 40.000 gar nicht 

ausreisepflichtig waren! Und 2017 ergab eine 

aufwändige Überprüfung aller entsprechenden 

Ausländerakten in Hessen, dass ein Drittel der 

Ausreisepflichtigen nicht ausreisepflichtig oder 

nicht mehr im Land war.  

Wenn die Bundesregierung oder Politiker*innen 

eine Zahl (vermeintlich) Ausreisepflichtiger nen-

nen, um die (angebliche) Notwendigkeit gestei-

gerter Abschiebungen zu rechtfertigen, ist dem 

also zu misstrauen! Die Zahlen zu hier lebenden 

Geduldeten, die formell ausreisepflichtig sind, 

begründen bei genauerer Betrachtung vielmehr 

umgekehrt die Notwendigkeit einer effektiven 

Bleiberechtsregelung für diese Menschen, die 

oft seit vielen Jahren in Deutschland leben, nicht 

zurückkehren können und denen dennoch ein 

Aufenthaltsrecht und damit ein Ankommen in 

dieser Gesellschaft verweigert wird. Von den 

Ende 2020 gut 235.000 Geduldeten lebten fast 

zwei Drittel länger als drei Jahre in Deutschland, 

ein Viertel sogar schon länger als fünf Jahre. In-

folge der gesetzlichen Bleiberechtsregelung von 

2015 erhielten bis heute gerade einmal knapp 

7.000 Geduldete eine Aufenthaltserlaubnis, bis 

zu 30.000 sollten es nach der damaligen Geset-

zesbegründung eigentlich sein. 

Widerrufsverfahren 

Widerrufe von gewährten Schutzstatus waren 

insbesondere ab 2003 weit verbreitet, betroffen 

waren vor allem Flüchtlinge aus dem Kosovo, 

dem Irak und der Türkei. Von 2000 bis 2010 wur-

den alleine 25.000 Anerkennungen von iraki-

schen Flüchtlingen widerrufen, in der (irrigen) 

Annahme, die Betroffenen könnten gefahrlos in 

ihr Herkunftsland zurückkehren. Im selben Zeit-

raum gab es insgesamt über 70.000 Widerrufe – 

und damit fast so viele wie Anerkennungen 

(95.000) – eines Schutzstatus. Mit dem rot-grü-

nen Zuwanderungsgesetz war im Jahr 2005 die 

Regelüberprüfung eines Flüchtlingsstatus drei 

Jahre nach der Anerkennung eingeführt wor-

den. Dies war und ist eine europaweit nahezu 

einmalige Regelung, denn in anderen Ländern 

werden Widerrufsprüfungen nur bei konkreten 

Anlässen vorgenommen. Die vielen Flücht-

lingsanerkennungen ab 2015 zogen wegen die-

ser Regelung zeitversetzt eine entsprechend 

hohe Zahl von Widerrufsprüfungen nach sich. 

Fast 700.000 Widerrufsprüfungen fanden 2017 

bis 2020 statt. Der 2018 angetretene Chef des 

BAMF Hans-Eckhard Sommer bezeichnete sein 

Amt deshalb sogar als „Widerrufsbehörde“. Al-

lerdings wurden die überprüften Schutzstatus 

dabei in aller Regel bestätigt (zu 97 bis 99 Pro-

zent), und ausgerechnet die angeblich miss-

brauchsanfälligen und stark in Verruf geratenen 

schnellen Anerkennungen im schriftlichen Ver-

fahren ohne persönliche Anhörung („Fragebo-

genverfahren“) erwiesen sich bei einer nach-

träglichen Überprüfung und erneuten Befra-

gung der Betroffenen als besonders bestands-

kräftig, hier lag die Quote der Bestätigung im 

Jahr 2019 bei sagenhaften 99,8 Prozent!  

Ein Widerruf des Schutzstatus wird mitunter da-

mit assoziiert, dass dieser zu Unrecht erteilt 

worden sei. Das ist falsch, denn Widerrufe erfol-

gen in der Regel bei einer geänderten Einschät-

zung der Lage im Herkunftsland, d.h. das BAMF 

ist der Auffassung, dass die Betroffenen verfolgt 

wurden oder gefährdet waren, inzwischen aber 

nicht mehr schutzbedürftig seien. Davon zu un-

terscheiden sind Rücknahmen, die erfolgen, 

wenn das BAMF behauptet, dass falsche Anga-

ben zur Erlangung eines Schutzstatus gemacht 

worden seien. Diese Rücknahmequote lag im 

Jahr 2020 bei gerade einmal 0,6 Prozent der 

überprüften Fälle, aber auch hier ist einschrän-

kend anzumerken, dass behördliche Widerrufs- 

oder Rücknahmeentscheidungen von den Ge-

richten häufig wieder kassiert werden. So erwie-

sen sich zum Beispiel auch 9 von 10 Rücknahme-

entscheidungen in Bezug auf die zu Unrecht 

skandalisierten Anerkennungsbescheide des 

BAMF in Bremen nach einer gerichtlichen Über-

prüfung als falsch. Dieses Eingeständnis der 

Bundesregierung auf Anfragen der LINKEN trug 

mit dazu bei, dass der vermeintliche BAMF-
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Skandal in der Öffentlichkeit besser einge-

schätzt werden konnte und es letztlich auch zu 

einer Korrektur des anfänglich vollkommen ver-

zerrten Medienbildes hinsichtlich der Vorgänge 

in Bremen kam. 

Stark abweichende Schutzquoten im 

BAMF 

Immer wieder werden unterschiedliche Aner-

kennungsquoten in europäischen Ländern bei 

Flüchtlingen aus gleichen Herkunftsstaaten be-

klagt. Weniger bekannt ist, wie groß die Spanne 

der Anerkennungen auch innerhalb Deutsch-

lands ist, zwischen den Bundesländern bzw. den 

einzelnen Außenstellen des BAMF. Als Bundes-

behörde sollte das BAMF natürlich bundesein-

heitlich entscheiden, damit die Schutzgewäh-

rung nicht zur Lotterie entsprechend der staatli-

chen Verteilung der Asylsuchenden wird. Doch 

eine Anfrage der LINKEN ergab für das Jahr 2018 

eine Spanne der bereinigten Schutzquote bei 

irakischen Flüchtlingen von 4,7% in Eisenhütten-

stadt bis 75% in Augsburg. Auch bei anderen 

wichtigen Herkunftsländern wie Iran, Afghanis-

tan, Somalia und Türkei gab es Abweichungen 

der Schutzquoten von jeweils über 50 Prozent! 

Bestimmte Außenstellen fielen dabei immer 

wieder mit besonders negativen Schutzquoten 

auf, und auffällig oft lagen diese in Bayern, das 

als Bundesland auch insgesamt deutlich unter-

durchschnittliche Schutzquoten aufwies (wie 

z.B. auch Sachsen und Brandenburg).  

Während die Bundesregierung auf Nachfragen 

hierzu versuchte, die kritischen Befunde zu leug-

nen oder zu relativieren, hatte das Forschungs-

zentrum des BAMF intern durchaus Gründe für 

diese Abweichungen ausgemacht. Das wurde 

der LINKEN allerdings nur „zufällig“ bekannt und 

von der Bundesregierung erst auf Nachfrage 

eingeräumt. Als mögliche Erklärungsfaktoren 

nannte das Forschungszentrum in einem inter-

nen Bericht unter anderem: das „Mikroklima“ in 

einer Organisationseinheit, „institutionelle Fak-

toren vor Ort“, die Rechtsprechung der örtlich 

zuständigen Verwaltungsgerichte, die Zusam-

mensetzung des Personals und lokale Auslegun-

gen von Leitsätzen. Die Bundesregierung tat 

diese plausiblen Erklärungen als „hypothetisch“ 

ab, doch es ist offenkundig, dass insbesondere 

Leitungspersonen in einzelnen Außenstellen 

über Mittel und Wege verfügen, für eine ent-

sprechend strenge oder eher liberale Entschei-

dungspraxis zu sorgen. Stark abweichende 

Schutzquoten in Bezug auf wichtige Herkunfts-

länder gab es 2020 immer noch, auch wenn die 

Spannen zum Teil leicht kleiner geworden wa-

ren. BAMF-Standorte mit besonders niedrigen 

Schutzquoten lagen immer noch auffallend häu-

fig in Bayern.  

Bedeutung des Familienasyls 

DIE LINKE machte im Jahr 2018 auf eine wichtige 

Entwicklung aufmerksam, die sich aus den re-

gelmäßigen Anfragen ergab: Die Bedeutung des 

sog. „Familienasyls“ nahm beständig zu. Ein sol-

cher Schutzstatus wird erteilt, wenn enge Fami-

lienangehörige von Geflüchteten, die in 

Deutschland bereits als Flüchtlinge anerkannt 

wurden, einen Asylantrag stellen. Sie erhalten 

dann denselben Status wie die bereits aner-

kannte Person, ohne dass das Asylgesuch inhalt-

lich geprüft wird, was eine sinnvolle Regelung 

zur schnellen und familieneinheitlichen Schutz-

gewährung darstellt. 2015 war der Anteil dieses 

Familienschutzes bei Schutzgewährungen eines 

Flüchtlingsstatus nach der GFK noch verschwin-

dend gering (2,2 Prozent). Doch schon 2017 

stieg der Anteil auf 24,5 Prozent, 2018 auf 

67,1%, und 2020 schließlich auf 82 Prozent!  

Der hohe Anteil des Familienschutzes ergibt sich 

einmal daraus, dass für hier geborene Kinder 

von Flüchtlingen Asylanträge gestellt werden 

(zum Teil von Amts wegen), die Kinder erhalten 

dann den Status ihrer Eltern. Zum anderen stel-

len auch viele Familienangehörige, die mit ei-

nem Visum zur Familienzusammenführung zu 

ihren in Deutschland anerkannten Verwandten 

legal eingereist sind, zur Statusklärung einen 

Asylantrag. Das aber heißt im Umkehrschluss, 
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dass in der aktuellen Prüfpraxis des BAMF kaum 

noch Asylsuchende als Flüchtlinge im Sinne der 

GFK anerkannt werden – wenn Familienangehö-

rige von bereits Anerkannten außer Betracht 

bleiben. Die hohen Schutzquoten erklären sich 

derzeit zu einem großen Teil also aus der Aner-

kennungspraxis der Vergangenheit! Am Beispiel 

der syrischen Flüchtlinge wird dies deutlich: Bis 

zur Aussetzung des Familiennachzugs zu sub-

sidiär Schutzberechtigten Anfang 2016 erhielten 

syrische Flüchtlinge zu nahezu 100 Prozent ei-

nen GFK-Status vom BAMF zugesprochen. Da-

nach nahm der Anteil des subsidiären Schutzes 

schlagartig und stetig zu, zuletzt erhielten neu 

eingereiste syrische Asylsuchende ohne famili-

äre Bindungen in Deutschland kaum noch einen 

Flüchtlings-, sondern nur noch einen subsidiä-

ren Schutzstatus – mit allen damit verbundenen 

negativen Konsequenzen. Die Drastik dieser 

Entwicklung blieb zunächst verborgen, weil es 

noch so viele Flüchtlingsanerkennungen im Rah-

men des Familienschutzes gab.   

 

Abb. 27 Folgen der Verhinderung des Familien-

nachzugs. Frau und Kinder von Salah J. ertran-

ken im Mittelmeer, Rede im Bundestag April 

2017 

IST-Zahlen / Ausreisepflichtige 

Neben den Asylstatistik-Anfragen gibt es wei-

tere Regel-Anfragen der Linksfraktion, etwa zur 

Zahl hier lebender Geflüchteter. Kaum zu glau-

ben, aber wahr: Zwar gab es immer schon die 

sogenannten Zugangsstatistiken, in denen ver-

merkt wird, wie viele Menschen nach Deutsch-

land gekommen sind, z.B. als Asylsuchende. 

Aber wie viele Flüchtlinge sich mit welchem Sta-

tus zu einem bestimmten Zeitpunkt in Deutsch-

land aufhalten, das war über viele Jahre hinweg 

schlicht nicht bekannt bzw. waren die Daten 

nicht öffentlich verfügbar. Damit fehlten grund-

legende Informationen zur Einschätzung der 

Flüchtlingsaufnahme in Deutschland. Die Fokus-

sierung auf den Zuzug von Asylsuchenden etwa 

blendet aus, dass viele Asylsuchende das Land 

auch wieder verlassen (müssen). Zudem kann 

der Status von Geflüchteten wechseln: Aus Asyl-

suchenden werden anerkannte Flüchtlinge oder 

abgelehnte Geduldete; Flüchtlinge können ih-

ren Status infolge von Widerrufen wieder verlie-

ren oder durch Einbürgerung aus der Statistik 

herausfallen; zunächst Geduldete erwerben 

vielleicht einen humanitären Aufenthaltstitel.  

Um dieses komplexe Geschehen entwirren und 

darstellen zu können, erfragt DIE LINKE seit 

2008 regelmäßig die Zahl der in Deutschland le-

benden Geflüchteten, differenziert nach ihrem 

Aufenthaltsstatus. Seit 2017 veröffentlicht auch 

das Statistische Bundesamt alljährlich einen ver-

gleichbaren Bericht, der auf einer Sonderaus-

wertung des Ausländerzentralregisters beruht. 

Beide Quellen kommen, trotz geringer Differen-

zen in der Erfassung, zu vergleichbaren Ergeb-

nissen. Die Anfragen der LINKEN ergaben: Von 

1997 bis 2011 war die Zahl der in Deutschland 

lebenden Flüchtlinge kontinuierlich gesunken 

(trotz neuer Zugangszahlen), von über einer Mil-

lion auf unter 400.000, etwa infolge von Ab-

schiebungen und Ausreisen (auch: Einbürgerun-

gen, Todesfälle usw.). Vor allem die vielen 

Schutzsuchenden aus Syrien und dem Irak führ-

ten dann dazu, dass diese Zahl seit 2011 wieder 

deutlich angestiegen ist, auf aktuell knapp 1,9 

Mio. Menschen. Die große Mehrheit dieser hier 

lebenden Geflüchteten hat einen relativ gesi-

cherten und rechtmäßigen Aufenthaltsstatus 

(gut 1,4 Mio. Menschen), jeweils gut 200.000 
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Personen befinden sich noch im Asylverfahren 

oder leben als Geduldete in Deutschland.  

Die Europäisierung des Flüchtlingsrechts und 

die faktische Abschaffung des Grundrechts auf 

Asyl in Deutschland wirken sich auf die Zahlen 

aus. Lebten Ende 1997 noch knapp 180.000 

Asylberechtigte in Deutschland, und nur gut 

25.000 Flüchtlinge mit einem GFK-Status, so hat 

sich dieses Verhältnis mit den Jahren umge-

dreht: Ende 2020 lebten gut 740.000 GFK-

Flüchtlinge in Deutschland, aber nur 44.000 

Asylberechtigte – und zudem 244.000 Kriegs- 

und Bürgerkriegsflüchtlinge mit einem aus dem 

EU-Recht abgeleiteten subsidiären Schutzsta-

tus, den es in den 1990er Jahren noch gar nicht 

gab. 

Viele Zahlen können auch missinterpretiert oder 

falsch gedeutet werden. So machten bestimmte 

Medien, und im Gefolge auch die AfD, Schlagzei-

len mit einer Zahl, die sie einer Anfrage der LIN-

KEN entnommen hatten: Von 750.000 abge-

lehnten Asylsuchenden in Deutschland war da 

die Rede, und es wurde suggeriert, dass diese ja 

eigentlich alle hätten abgeschoben werden 

müssen. Doch ein genauerer Blick in die Druck-

sache zeigt, dass drei Viertel dieser formell ab-

gelehnten Asylsuchenden sich rechtmäßig mit 

einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland auf-

halten, ein Drittel verfügt sogar über eine Nie-

derlassungserlaubnis. Die Betroffenen hatten 

also aus unterschiedlichsten Gründen trotz ei-

ner vorherigen Ablehnung im Asylverfahren (die 

auch Jahre und Jahrzehnte zurückliegen kann) 

einen Aufenthaltsstatus erhalten, etwa aus hu-

manitären Gründen oder infolge einer Familien-

gründung. Aber auch Flüchtlinge mit einem Ab-

schiebungsschutz werden im Ausländerzentral-

register irritierenderweise als „abgelehnte Asyl-

suchende“ erfasst (weil kein Flüchtlingsstatus 

erteilt wurde). Oder z.B. Menschen aus Polen o-

der Rumänien, die in den achtziger oder neunzi-

ger Jahren als Asylsuchende abgelehnt wurden 

und heute als EU-Bürger*innen in Deutschland 

von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch ma-

chen. Wie dem auch sei: Keiner dieser (früher 

einmal) „abgelehnten Asylsuchenden“ mit ei-

nem Aufenthaltsrecht war ausreisepflichtig. 

Asylbewerberleistungsgesetz 

Manche parlamentarischen Anfragen machen 

auch dann Sinn, wenn sie nicht beantwortet 

werden – und es ist leider festzustellen, dass die 

Bundesregierung ihre Fähigkeiten, Fragen nicht 

oder nur ausweichend zu beantworten, fort-

während verfeinert. So befragte DIE LINKE die 

Bundesregierung im Rahmen einer Großen An-

frage nach ihren Schlussfolgerungen aus dem so 

genannten Sanktionsurteil des Bundesverfas-

sungsgerichts zur (Un-) Zulässigkeit von Kürzun-

gen von Sozialleistungen nach „Hartz IV“ als 

Sanktion bei etwaigem Fehlverfahren. Die Vor-

gaben des höchsten Gerichts, wonach solche 

Kürzungen stets verhältnismäßig sein und ein le-

gitimes Ziel verfolgen müssen und nicht lediglich 

repressiv Fehlverhalten ahnden dürfen, ließen 

sich nach Auffassung der Abgeordneten auf die 

Kürzungsregelungen für Geflüchtete im Rahmen 

des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 

übertragen. Das Bundesverfassungsgericht 

hatte über 30-prozentige Kürzungen der Leis-

tungen zur Sicherung des menschenwürdigen 

Existenzminimums für verfassungswidrig er-

klärt, weil keine belastbaren empirischen Er-

kenntnisse dazu vorlagen, dass solche drasti-

schen Einschnitte zur Zielerreichung (letztlich ei-

ner Arbeitsaufnahme) beitragen könnten.  

Die Leistungen nach dem AsylbLG liegen um 

etwa ein Viertel unterhalb der üblichen Sozial-

leistungen. Bei Sanktionen – und es gibt etwa 22 

solcher Kürzungsregelungen im AsylbLG! – er-

folgt dann noch einmal eine Halbierung dieser 

ohnehin zu geringen Leistungen, die dann auch 

nur noch als Sachleistungen erbracht werden 

sollen. Für solch radikale Einschnitte ins men-

schenwürdige Existenzminimum bedürfte es 

nach Maßgabe des Bundesverfassungsgerichts-

urteils ziemlich fundierter empirischer Belege 

zur Eignung, Erforderlichkeit und Angemessen-

heit der Maßnahmen. Doch die Antwort der 

Bundesregierung auf über 350 Fragen lautete 
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nur allzu oft, dass ihr hierzu keinerlei empirische 

Kenntnisse oder Daten vorlägen, mehr noch: 

dass sie solche Daten auch weder selbst erhe-

ben, noch unabhängig erforschen lassen noch 

bei den Bundesländern erfragen wolle – ein 

überwältigendes Zeugnis dafür, dass der Bun-

desregierung die Wahrung der Menschenwürde 

von Geflüchteten schlicht egal ist, Art. 1 Abs. 1 

des Grundgesetzes zum Trotz.  

Dass Verfassungsrichter*innen Bundestags-

drucksachen aufmerksam lesen, haben sie im 

Urteil zur Verfassungswidrigkeit des AsylbLG im 

Jahr 2012 gezeigt. Diese Nichtantwort der Bun-

desregierung wird hoffentlich mit dazu beitra-

gen, die Verfassungswidrigkeit der geltenden 

Sanktionsnormen im AsylbLG alsbald festzustel-

len.  

Abschiebungshaft  

Last but not least: Ohne die Anfragen der LIN-

KEN gäbe es keine bundesweiten Zahlen zur Ab-

schiebungshaft. Abgefragt werden diese alle 

paar Jahre im Rahmen von Große Anfragen, 

denn hierfür hat die Bundesregierung deutlich 

mehr Zeit (in der Regel drei Monate) als für die 

Beantwortung Kleiner Anfragen (in der Regel 

zwei Wochen). Diese Zeit braucht es auch, denn 

auf Bundesebene liegen keine Zahlen zur Ab-

schiebungshaft vor. Die Bundesregierung muss 

deshalb entsprechende Daten von den Bundes-

ländern, in denen die Abschiebungshaft vollzo-

gen wird, abfragen. Diese Rückmeldungen der 

Länder sind dann in den entsprechenden Bun-

destagsdrucksachen nachzulesen, sie müssen 

allerdings noch ausgewertet, zusammengestellt 

und eingeordnet werden.  

Daraus ergibt sich: Abschiebungshaft wird in 

Deutschland seit 2015 immer häufiger einge-

setzt, nur pandemiebedingt gingen die Zahlen 

2020/2021 zurück. 2019 wurden in mehr als 

5.200 Fällen Geflüchtete zur Durchsetzung der 

Abschiebung inhaftiert. Diese Menschen haben 

in aller Regel keine Straftaten begangen und 

machen oft erstmalig die verstörende Erfahrung 

einer Freiheitsentziehung. Auffallend ist: Nicht 

nur die absolute Zahl der Inhaftierungen steigt, 

sondern auch der Anteil der Abschiebungshaft 

im Verhältnis zur Zahl der Abschiebungen. Letz-

tere geht seit 2017 leicht zurück. Noch auffallen-

der ist, wie unterschiedlich häufig die Bundes-

länder vom Instrument der Abschiebungshaft 

Gebrauch machen. Während zum Beispiel Berlin 

im Jahr 2019 bei fast 1.000 Abschiebungen 

„nur“ 18 Mal Abschiebungshaft anordnen ließ 

(knapp 2 Prozent), verzeichnete Bayern bei 

3.500 Abschiebungen knapp 1.500 Abschie-

bungshaftfälle (42 Prozent). Diese unterschied-

lich häufige Anwendung der Abschiebungshaft 

ist nicht nur für eine politische, sondern auch für 

eine rechtlich Bewertung relevant. Denn das 

EU-Recht („Rückführungsrichtlinie“) sieht den 

Grundsatz der Vermeidung von Haft bei Ab-

schiebungen vor, die nur als letztes Mittel zum 

Einsatz kommen soll („ultima ratio“). Wenn Bay-

ern allerdings mehr als zwanzig Mal so häufig 

von Abschiebungshaft Gebrauch macht wie Ber-

lin, ist es wenig glaubhaft, dass diese vielen Frei-

heitsentziehungen nicht auch hätten vermieden 

werden können. Und wenn trotz rückläufiger 

Abschiebungszahlen die Kapazitäten der Ab-

schiebungshaft in Deutschland weiter ausge-

baut werden, was in den letzten Jahren der Fall 

war, dann liegt hierin nicht nur ein Verstoß ge-

gen elementare Freiheitsrechte und gegen das 

Verhältnismäßigkeitsprinzips des Rechtsstaats, 

sondern auch gegen vorrangiges EU-Recht. 

Schluss 

Damit aus vielen Parlamentsanfragen und dem 

dadurch generierten Detailwissen politisch auch 

etwas folgen kann, ist die Auswertung und ver-

ständliche Darstellung der Ergebnisse dieser An-

fragen enorm wichtig. Viele Presse- und Medi-

enberichte zu Anfragen der LINKEN und positive 

Rückmeldungen von Verbänden und in der 

Flüchtlingshilfe engagierten Einzelpersonen zei-

gen, dass dies gelingt. So kann auf die politische 

Entwicklung Einfluss genommen werden, auch 
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wenn kein Antrag der LINKEN zur Flüchtlingspo-

litik, so begründet er auch immer gewesen sein 

mag, jemals im Bundestag eine parlamentari-

sche Mehrheit gefunden hat.  
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Kampf gegen das Asylbewerberleistungsgesetz 

von Ulla Jelpke 

 

1993 wurde das Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) als Teil des von CDU/CSU, FDP und 

SPD Anfang der 1990er Jahre ausgehandelten 

sogenannten „Asylkompromisses“ eingeführt. 

Das Sondergesetz ist bis heute in Kraft und sieht 

eingeschränkte Sozialleistungen für Asylsu-

chende und Menschen mit Duldung vor. Zuvor 

hatte für Flüchtlinge, wie für alle bedürftigen 

Personen, das Bundessozialhilfegesetz gegol-

ten.  

Das AsylbLG war die in Gesetzesform gegossene 

Unterstellung, Asylsuchende kämen allein aus 

wirtschaftlichen Motiven nach Deutschland und 

erwarteten hier ein Leben im Schlaraffenland. 

Die Gesetzesbegründung nahm ausdrücklich auf 

die „drängenden Probleme“ durch die große 

Zahl von Asylsuchenden Bezug und kündigte an, 

deren Zahl durch „eine deutliche Absenkung der 

bisherigen Leistungen“ zu reduzieren.  

In der Folge erhielten Asylsuchende, aber auch 

andere Personen mit ungesichertem Aufent-

haltsstatus, nur noch staatliche Minimalhilfen. 

Das AsylbLG sah ferner eine entmündigende 

Versorgung mit Sachleistungen oder Gutschei-

nen vor, lediglich ein minimales „Taschengeld“ 

wurde in bar ausgezahlt. Anfragen der LINKEN 

ergaben, dass Zehntausende Menschen über 

Jahre von den verminderten Sozialleistungen le-

ben mussten (u.a. BT-Drs. 16/9018). Auch die 

medizinische Versorgung war nach dem AsylbLG 

stark eingeschränkt: Asylsuchenden standen in 

der Regel nur Akut- und Notbehandlungen zu.  

DIE LINKE hat sich wiederholt in Anfragen, An-

trägen und öffentlichen Erklärungen für die Ab-

schaffung dieses rassistischen Sondergesetzes 

eingesetzt (siehe u.a. BT-Drs. 16/8838, BT-Drs. 

16/9018).  

Am 18. Juli 2012, also nach fast zwanzigjährigem 

Bestehen des AsylbLG, erklärte dann das Bun-

desverfassungsgericht in einem bahnbrechen-

den Urteil die systematische Schlechterstellung 

von Asylsuchenden, Bürgerkriegsflüchtlingen 

und Geduldeten für verfassungswidrig. Die 

Menschenwürde sei ein Menschenrecht und 

gelte deshalb für alle, die sich in der Bundesre-

publik aufhalten – unabhängig von Nationalität 

und Aufenthaltsstatus. Den konkreten Leis-

tungsbedarf pauschal nach dem Aufenthaltssta-

tus zu differenzieren, sei nicht verfassungskon-

form. Auch „migrationspolitische Erwägungen“, 

sprich: die Absicht, Flüchtlinge von der Einreise 

nach Deutschland abzuschrecken, seien keine 

Rechtfertigung: „Die in Artikel 1 Absatz 1 GG ga-

rantierte Menschenwürde ist migrationspoli-

tisch nicht zu relativieren“, heißt es in dem Ur-

teil. 

Schon aus dem „Hartz IV-Urteil“ des Bundesver-

fassungsgerichts von Februar 2010 ließ sich ab-

leiten, dass das Asylbewerberleistungsgesetz 

gegen die Verfassung verstößt. Darin hatte das 

Gericht nicht nur erstmals ein Recht auf Sicher-

stellung eines „sozialen Existenzminimums“ 

festgestellt, sondern auch ein transparentes 

und sachgerechtes Verfahren zur realitätsge-

rechten Bedarfsermittlung verlangt. Doch beim 

AsylbLG wurde der Bedarf der Betroffenen zu 

keinem Zeitpunkt ermittelt, er wurde vielmehr 

politisch festgelegt. Die Sätze des AsylbLG wur-

den darüber hinaus bis zur Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts 2012 kein einziges 

Mal erhöht. Sie lagen damals bei 225 Euro mo-

natlich.  

Die Bundesregierung zeigte jedoch kein Inte-

resse daran, die Grundrechtsverstöße durch das 

AsylbLG zügig zu beenden. In den Folgejahren 

ging es für DIE LINKE deshalb darum, Druck auf-

zubauen, um die Umsetzung der Vorgaben des 
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Bundesverfassungsgerichts durchzusetzen 

(siehe u.a. die Anträge der LINKEN auf den BT-

Drs. 17/4424 und 17/2871).  

Im Sommer 2014, also gut zwei Jahre nach dem 

Bundesverfassungsgerichtsurteil, legte die Bun-

desregierung schließlich einen Gesetzentwurf 

zur Anpassung des AsylbLG vor. Der Gesetzent-

wurf sah u.a. eine Anhebung der Leistungen vor, 

allerdings blieben diese immer noch unter dem 

Hartz IV-Niveau. Darüber hinaus wurde an der 

Sanktionsregelung, am Sachleistungsprinzip und 

der medizinischen Mangelversorgung festgehal-

ten.  

In meiner Rede bei der ersten Beratung des Ge-

setzentwurfs vom 9. Oktober 2014 im Bundes-

tag kritisierte ich dies scharf:    

 

„Ausgrenzung per Gesetz beenden – Asylbe-

werberleistungsgesetz abschaffen“  

1. Beratung eines Entwurfs der Bundesregie-

rung eines Gesetzes zur Änderung des Asylbe-

werberleistungsgesetzes und des Sozialgerichts-

gesetzes auf BT-Drs. 18/2592 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Vor über zwei Jahren in der Tat, 

Frau Staatssekretärin hat das Bundesverfassungsge-

richt das Asylbewerberleistungsgesetz für grundge-

setzwidrig erklärt. 20 Jahre haben Bundesregierun-

gen unterschiedlicher Couleur die Grundrechte von 

Flüchtlingen missachtet. Ich fände es wirklich ange-

bracht, dass sich die Verantwortlichen hier einmal 

bei den Betroffenen für dieses jahrelange Unrecht 

entschuldigen. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Denn der Tenor der Verfassungsgerichtsentschei-

dung lautete: Die Würde des Menschen ist nicht re-

lativierbar, auch nicht aus Gründen der Migrations-

politik. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Das alte Gesetz hat vorgesehen, Flüchtlingen und 

Geduldeten vier Jahre lang weit weniger als den üb-

lichen Sozialhilfesatz zu gewähren. Damit wurde ihr 

Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum 

verletzt was die Linke schon immer kritisiert hat. Das 

Gericht gab dem Gesetzgeber auf, unverzüglich eine 

verfassungskonforme Neuregelung vorzulegen. Dies 

hat nun zwei Jahre gedauert. 

Was Sie hier jetzt vorgelegt haben, ist beschämend. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Sie hätten die Chance gehabt, auf eine diskriminie-

rende Sonderbehandlung von Asylsuchenden einfach 

zu verzichten. Stattdessen setzen Sie weiter darauf, 

Flüchtlinge durch Diskriminierung und Demütigung 

abzuschrecken und auszugrenzen. Das ist inhuman 

und unverantwortlich. Da sagt die Linke ganz klar: 

Menschenrechte müssen in Deutschland auch für 

Flüchtlinge gelten. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen 

wurde zu Recht viel über die massiven Übergriffe von 

Wachpersonal auf Flüchtlinge gesprochen. Es ist 

nicht hinnehmbar, dass Menschen im Grunde genom-

men misshandelt werden. Das muss sofort strafrecht-

liche Folgen für diejenigen haben, die eine solche 

Misshandlung ausgeführt haben. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage auch: Diese individuellen Übergriffe sind 

nur ein Symptom in unserer Gesellschaft. Asylsu-

chende wurden über Jahre systematisch von Staats 

wegen, so muss man sagen, in ihren Menschenrech-

ten verletzt; ich erinnere hier nur an die Residenz-

pflicht, an das Arbeitsverbot und an viele andere 

Schikanen. Das muss sich wirklich grundlegend än-

dern, und das passiert mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf nicht. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Notwendig wären bezahlbare Wohnungen. Notwen-

dig wäre es, endlich die Sammellager abzuschaffen, 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN) 

wo Menschen zusammengepfercht sind, wo es nicht 

mehr um Menschenwürde geht und Konflikte vorpro-

grammiert sind. Oftmals sind solche Lager irgendwo 

in der Pampa, sodass Flüchtlinge aus den Städten 
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und aus dem gesellschaftlichen Leben regelrecht ver-

bannt werden. Solche Schikanen müssen endlich auf-

hören. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Zu einer grundsätzlichen Änderung gehört auch, auf 

das Sachleistungsprinzip zu verzichten. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Flüchtlinge müssen endlich Bargeld erhalten, damit 

sie ihre Lebensmittel und ihre Kleidung selbst ein-

kaufen können, damit sie sich eine Wohnung mieten 

können, damit sie, kurz gesagt, all die Dinge tun kön-

nen, die erwachsene Menschen selbstbestimmt tun 

können – wie jeder andere Mensch auch. Leistungen 

nach dem Sachleistungsprinzip und das Leben in 

Sammellagern sind entwürdigend und entmündigend. 

Deswegen gehören sie abgeschafft. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, eindeutig verfassungs-

widrig ist es, dass Sie das Sanktionssystem in diesem 

Gesetz beibehalten wollen. Flüchtlinge, die – angeb-

lich – ihre eigene Abschiebung behindern, sollen be-

straft werden, indem man ihnen sämtliche Leistungen 

reduziert und indem das wenige Taschengeld auch 

noch gestrichen wird. Das ist genau das, was Karls-

ruhe verboten hat – es hat gesagt: die willkürliche 

Beschneidung des menschenwürdigen Existenzmini-

mums darf es nicht geben -, und ich finde es wirklich 

perfide, dass so etwas noch im Gesetz steht. 

Noch eines: Flüchtlinge müssen endlich den vollen 

Zugang zur gesundheitlichen Versorgung haben. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Wir haben schon oft genug gehört, dass Flüchtlinge 

an behandelbaren Krankheiten gestorben sind, weil 

Heimleitung oder Wachpersonal sich einfach gewei-

gert haben, einen Krankenwagen zu rufen. 

Hier will ich zum Schluss noch einmal ganz deutlich 

sagen, um es auf den Punkt zu bringen: Das Asylbe-

werberleistungsgesetz ist entmündigend und diskri-

minierend. Es fördert Rassismus in unserer Gesell-

schaft. Deswegen gehört es abgeschafft. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN – Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): Die 

Abschaffung ist überfällig!) 

Neue Angriffe auf die Existenzsicherung von 

Asylsuchenden gab es im Juni 2019. Zu diesem 

Zeitpunkt verabschiedete der Bundestag das so-

genannte Migrationspaket, das umfassende 

Verschärfungen für Geflüchtete beinhaltete. Im 

Zentrum stand das „Hau-ab-Gesetz“, mit dem 

u.a. neue Leistungseinschränkungen für Ge-

flüchtete eingeführt wurden, etwa für Perso-

nen, für deren Asylantrag gemäß der Dublin-

Verordnung ein anderer Mitgliedsstaat zustän-

dig ist. Besonders hart treffen die neuen Rege-

lungen Geflüchtete, die bereits in einem ande-

ren EU-Staat einen Schutzstatus erhalten ha-

ben, dort aber nicht bleiben können, weil sie 

dort mit systematischer Diskriminierung und 

Obdachlosigkeit konfrontiert sind. Ihnen droht 

nach einer Übergangsfrist von zwei Wochen ein 

totaler Leistungsausschluss. In einer Pressemit-

teilung sprach ich deshalb davon, dass Schutzsu-

chende „ausgehungert“ werden sollen.  

Darüber hinaus wurden 2019 die Leistungssätze 

für alleinstehende Personen, die in Gemein-

schaftsunterkünften leben, um zehn Prozent ge-

kürzt. Die abenteuerliche Begründung lautete: 

In Sammellagern untergebrachte Flüchtlinge bil-

deten eine Schicksalsgemeinschaft und könnten 

wie Paare durch gemeinsames Einkaufen, Wirt-

schaften und Kochen Einspareffekte erzielen. 

An dieser Zwangsverpartnerung übte ich u.a. in 

einer Presseerklärung vom 27. Juni 2019 deutli-

che Kritik: 

„Schon die Vorstellung, dass einander fremde Men-

schen, zum Teil aus unterschiedlichen Ländern, mit 

unterschiedlichen Status, zu einem gemeinsamen Le-

ben und Wirtschaften gezwungen werden sollen, um 

Kosten einzusparen, ist überaus befremdlich. Die 

Bundesregierung blendet zudem aus, dass mehrere 

Bedarfe, bei denen die zwangsverpartnerten Ge-

flüchteten einsparen sollen, bereits bei früheren Ge-

setzesverschärfungen im Asylbewerberleistungsge-

setz gestrichen wurden – es dort also nichts mehr 

einzusparen gibt! Die geplante Kürzung ist willkür-

lich und damit verfassungswidrig.“ 

Die Forderung nach einer kompletten Aufhe-

bung des Asylbewerberleistungsgesetzes bleibt 
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nach wie vor aktuell, denn das Sachleistungs-

prinzip, Lagerunterbringung und reine Notfall-

versorgung im Krankheitsfall gelten für be-

stimmte Gruppen bis heute.  
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Gemeinsame Asylpolitik in der EU – Abschottung der Festung Eu-

ropa 

von Ulla Jelpke 

 

Seit Ende der 1990er Jahre steht die deutsche 

Asylpolitik zunehmend im Zeichen der Europäi-

sierung – die von Beginn an mit einer verschärf-

ten Abschottung nach außen einherging. Bereits 

1985 wurde zunächst von fünf Staaten – 

Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande 

und Luxemburg – das Schengener Abkommen 

unterzeichnet. Es trat 1990 in Kraft und regelte 

den Wegfall der Binnengrenzkontrollen. Mitt-

lerweile sind dem Abkommen 26 europäische 

Staaten beigetreten. Die Kehrseite der Reise-

freiheit im Inneren ist eine verschärfte Kontrolle 

der Außengrenzen, um Menschen ohne Visum – 

vor allem Flüchtende – von der Einreise in die EU 

abzuhalten.  

2003 trat die Dublin-Verordnung (Dublin-VO) in 

Kraft, die regelt, dass Asylsuchende nur in einem 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union einen 

Asylantrag stellen können. Zuständig sind 

grundsätzlich die Ersteinreiseländer. Die Dublin-

VO, die in geänderter Fassung bis heute gilt, hat 

einen europäischen Verschiebebahnhof ge-

schaffen: Anstatt zügig den Schutzbedarf zu er-

mitteln, müssen die nationalen Asylbehörden 

zunächst die Zulässigkeit von Asylanträgen prü-

fen. Stellt das BAMF fest, dass beispielsweise 

Griechenland oder Bulgarien für die Bearbei-

tung eines Asylantrags zuständig ist, weil ein 

Schutzsuchender dort zuerst EU-Boden betre-

ten hat, bedeutet dies aber noch nicht, dass es 

tatsächlich zu einer „Überstellung“ kommt. 

Häufig scheitern diese an bürokratischen Hür-

den (Ablauf der Überstellungsfrist) oder werden 

gerichtlich untersagt, weil Asylsuchenden in den 

Ersteinreisestaaten Inhaftierung und andere 

Menschenrechtsverletzungen drohen. Es gibt 

zwar EU-weite Mindeststandards für die Auf-

nahme und Anerkennung von Flüchtlingen, die 

eine Vereinheitlichung und „Harmonisierung“ 

des europäischen Asylsystems gewährleisten 

sollen. Diese werden aber vielfach unterlaufen.  

Die PDS und DIE LINKE forderten daher von Be-

ginn an eine Abschaffung der Dublin-VO. Schutz-

suchende sollten sich selbst das Land aussuchen 

können, in dem sie ihren Asylantrag stellen. Län-

der, die mehr Geflüchtete aufnehmen, sollen im 

Gegenzug einen finanziellen Ausgleich erhalten.  

Dass die Aufnahmebedingungen für Geflüchtete 

in Staaten wie Italien, Griechenland, Spanien o-

der Bulgarien so katastrophal sind, hat mehrere 

Gründe. Zum einen waren diese Länder traditi-

onell keine Einwanderungs-, sondern Auswan-

derungsländer. Sie verfügten im Unterschied zu 

nord- und westeuropäischen Ländern wie 

Deutschland, Schweden oder Frankreich lange 

über kein geregeltes Asylsystem. Durch die un-

gerechte Festlegung der Dublin-VO, dass grund-

sätzlich jene Staaten für die Bearbeitung von 

Asylanträgen zuständig sind, in denen Geflüch-

tete zum ersten Mal europäischen Boden betre-

ten haben, gerieten diese Staaten, die an der 

Außengrenze der EU liegen, daher extrem unter 

Druck. Zum anderen ist die massenhafte Inhaf-

tierung von Schutzsuchenden in menschenun-

würdigen Lagern aber auch Teil einer Strategie 

der Abschottung, die die EU-Staaten mit Außen-

grenze vorantreiben, um die Zahl der Asylsu-

chenden niedrig zu halten. Diese Politik, bei der 

schwere Menschenrechtsverletzungen und 

Tote in Kauf genommen werden, ist von den EU-

Institutionen gewollt und wird durch diese aktiv 

unterstützt.  

Unter anderem 2009 war ich gemeinsam mit an-

deren Abgeordneten aus dem Bundes-

tagsinnenausschuss in Griechenland, um mich 
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über die Situation der Flüchtlinge zu informie-

ren. Über die Reise schrieb ich anschließend in 

der jungen Welt einen Bericht: 

Willkür und Ghettoisierung35  

Griechenland dient der EU als Schutzwall und Ver-

schiebebahnhof für Flüchtlinge. Der überforderte 

Balkanstaat reagiert mit noch stärkeren Repressio-

nen gegen entrechtete Asylbewerber 

In einigen Vierteln des Athener Stadtzentrums herr-

schen Zustände, wie man sie sonst aus Flüchtlingsla-

gern in der sogenannten Dritten Welt kennt: Tau-

sende Flüchtlinge versuchen, sich ohne jegliche 

staatliche Hilfe durchzuschlagen. Hauptsächlich 

Menschen aus Asien und Afrika, vor allem Bangla-

desh, Pakistan, Afghanistan und Somalia hausen un-

ter erbärmlichen Umständen mitten in einer Metro-

pole der „Ersten Welt“. In der Hafenstadt Patras 

sieht man die gleichen Bilder: Tausende Obdachlose 

halten sich dort in der Hoffnung auf, irgendwie aus 

Griechenland wegzukommen und nach Italien oder in 

nordeuropäische Staaten zu gelangen. Anstatt diesen 

Zuständen zu begegnen, hat die griechische Regie-

rung nun ein verschärftes Migrationsgesetz vorge-

legt, das hohe Strafen für „illegale“ Einwanderer 

und Schleuser vorsieht und Beschwerden gegen ab-

lehnende Asylbescheide ausschließt. 

Drecksarbeit für die EU 

Die Bilder, die ich als Mitglied des Bundestaginnen-

ausschusses während einer Delegationsreise nach 

Griechenland zu sehen bekommen habe, vermitteln 

eindrücklich, daß Griechenland mit der Organisie-

rung einer humanitären und effektiven Asylpolitik 

heillos überfordert ist. Für das Desaster, dem Jahr 

für Jahr Zehntausende Flüchtlinge ausgesetzt wer-

den, ist aber nicht nur die griechische Regierung ver-

antwortlich. Die Hauptursache liegt vielmehr in der 

Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Denn 

Staaten wie die BRD schicken regelmäßig noch zu-

sätzliche Flüchtlinge nach Griechenland. Anstatt in 

Europa Schutz zu erhalten, landen sie in einem gro-

ßen Verschiebebahnhof, in dem sie letztlich sich 

selbst überlassen und „illegalisiert“ werden. 

 

Ausschlaggebend dafür sind die „Abkommen“. Sie 

regeln die „Verteilung“ von Flüchtlingen über Eu-

                                                           
35 Bericht von einer Innenausschussreise nach Griechen-
land im Juni 2009, erstmals erschienen in jW, 
07.07.2009. 

ropa und basieren auf der in Deutschland 1993 ent-

wickelten Abwehrstrategie der „sicheren Drittstaa-

ten“. Die reichen Staaten in der Mitte Europas wäl-

zen die Flüchtlingsproblematik auf die am Rande lie-

genden Länder ab. Griechenland ist gehalten, seine 

Außengrenze komplett dichtzumachen. Ein Ansinnen, 

das angesichts der zahlreichen Inseln in der Ägäis 

von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Schlicht 

aufgrund seiner exponierten geographischen Lage 

kommen, bezogen auf die geringe Einwohnerzahl von 

elf Millionen, relativ viele Flüchtlinge in Griechen-

land an – und die EU verweigert die Solidarität. 

 

Seit im März 2003 das Dublin-II-Abkommen in Kraft 

getreten ist, hat sich die Lage im Balkanstaat noch 

verschärft. Jeder Asylsuchende darf in der EU nur in 

jenem Land einen Asylantrag stellen, das er zuerst 

betritt. Reist er in ein anderes EU-Land weiter und 

stellt dort seinen Asylantrag, wird er „rücküber-

stellt“. Für Länder wie Griechenland, aber auch an-

dere Mittelmeeranrainer, bedeutet dies, daß sie im 

EU-Vergleich eine überproportionale Zahl von Asyl-

anträgen bearbeiten und Flüchtlinge unterbringen 

müssen. 

 

Im Jahr 2008 wurden in Griechenland knapp unter 

20000 Asylanträge gestellt, im ersten Quartal 2009 

waren es 6379 Anträge. Die Zahlen sind höher als in 

Deutschland – und das in einem Land, das, wie ge-

sagt, nur elf Millionen Einwohner hat. Umgerechnet 

auf diese verzeichnet Griechenland mehr als fünfmal 

so viele Asylanträge wie die BRD. 

 

Gemeinsam mit den ebenfalls durch ihre Lage als 

EU-Außenposten in besonderem Maße betroffen 

Ländern Italien, Malta und Zypern strebt Griechen-

land daher eine gerechtere Verteilung der Flücht-

linge an. Die Dublin-II-Verordnung soll revidiert 

werden, damit sich die mitteleuropäischen Staaten 

ihren humanitären Verpflichtungen nicht mehr ent-

ziehen können. Die Bundesregierung widersetzt sich 

dem allerdings vehement. 

Asylanhörung als Lotterie 

Im Jahr 2008 wurden aus der gesamten EU 5159 

Flüchtlinge nach Griechenland „rücküberstellt“. 

Auch die BRD hatte 800 Übernahmeersuchen ge-

stellt, von denen 222 ausgeführt worden sind. Für die 
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betroffenen Menschen bedeutet das de facto eine Ab-

schiebung in die Rechtlosigkeit. Das zeigt sich schon 

daran, daß die „Dublin-II-Flüchtlinge“ am Athener 

Flughafen Eleftherios Venizelos erst einmal für drei 

Tage inhaftiert werden. So lange dauert der Abgleich 

der Fingerabdrücke und manchmal die Beiziehung 

eines Dolmetschers. Noch am Flughafen findet – 

ohne Rechtsbeistand – eine Befragung zu den Asyl-

gründen statt. Dieses für das weitere Asylverfahren 

so bedeutsame Erstinterview wird von einem Polizei-

beamten durchgeführt, also nicht einmal von einer 

besonders für Asylangelegenheiten geschulten Be-

hörde. 

Anschließend entscheidet das Polizeipräsidium über 

den Asylantrag. Die Ablehnungsquote liegt in diesem 

Verfahrensstadium bei 99,98 Prozent! Flüchtlingsor-

ganisationen berichten, unter der Hand sei ihnen be-

deutet worden, daß es von oben her gewünscht sei, 

zunächst einmal praktisch alle Asylgesuche zurück-

zuweisen. Die Asylbewerber konnten sich nach der 

ersten Ablehnung durch die Polizei an eine Be-

schwerdekommission wenden, in der wiederum die 

Polizei das Sagen hat, wenn auch Vertreter anderer 

Institutionen dort mitwirken. Hier werden die Asyl-

gründe nur geringfügig sorgfältiger geprüft, die Ab-

lehnungsquote beträgt immer noch 98 Prozent, doch 

manchmal wird eine Art Duldung erreicht. 

Das größte Manko liegt in einem Kapazitätsengpaß 

bei der zentralen Asylbehörde. 95 Prozent aller 

Flüchtlinge müssen in der Petrou Ralli24 in Athen-

Tavros vorstellig werden, für die anderen fünf Pro-

zent ist die Außenstelle in Thessaloniki zuständig. 

Nur dort können überhaupt Asylanträge gestellt wer-

den. Lediglich die Anträge der nach Dublin II „Rück-

überstellten“ werden von der Polizei am Flughafen 

entgegengenommen. Aber auch diese Flüchtlinge 

müssen anschließend die Petrou Ralli aufsuchen, um 

– falls vorhanden – einen Wohnsitz in Griechenland 

registrieren zu lassen, denn nur dann kann das Be-

schwerde- oder Klageverfahren durchgeführt wer-

den. 

Das ist die Theorie – in der Praxis jedoch herrscht 

das reinste Chaos. Denn das erstmalige Vorsprechen 

zum Stellen eines Asylantrags ist nur an einem Sams-

tag möglich. Demzufolge stehen ab Freitag Nachmit-

tag regelmäßig 1500 bis 3000 Flüchtlinge vor dem 

Gebäude Schlange. Aber nur dreihundert von ihnen 

werden vorgelassen, weil mehr Anträge während ei-

ner Woche gar nicht bearbeitet werden können. Es 

kommt, wenig überraschend, zu Aggressionen, auch 

zu Übergriffen der Polizei, und es gab auch schon 

zwei Todesfälle. Es ist völlig unsicher, ob jemand 

überhaupt in das weitere Asylverfahren gelangt. 

Ohnehin sind die Chancen in der Petrou Ralli dürf-

tig. Von den 25000 Anträgen im Jahr 2007 wurden 

14000 bearbeitet – und es gab ganze 140 Anerken-

nungen! Es ist kein Wunder, daß viele Flüchtlinge 

diese Mischung aus Willkür und Lotterie nicht auf 

sich nehmen oder das endlose Schlangestehen in 

Athen irgendwann abbrechen. Wer nicht in das Ver-

fahren gelangt, wird nach sechs Monaten Fristablauf 

genauso illegalisiert wie diejenigen, deren Antrag 

rechtskräftig abgelehnt ist. 

Viele Flüchtlinge versuchen daher, in andere EU-

Staaten zu gelangen (was ihnen per Dublin II unmög-

lich gemacht wird). Wer sich als „Illegaler“ in Grie-

chenland durchzuschlagen versucht, dem drohen 

Festnahme und Abschiebehaft. Diese ist auf drei Mo-

nate beschränkt (in Deutschland bis zu 18 Monate). 

Kommt in dieser Zeit eine Abschiebung nicht zu-

stande, wird der Betroffene freigelassen, kann aber 

jederzeit wieder für drei Monate inhaftiert werden. 

Somit entstehen völlige Rechtlosigkeit und Unsicher-

heit über die weitere Lebenssituation. 

Hinzu kommt, daß der griechische Staat keine Unter-

künfte für die Asylbewerber bereitstellt. Flüchtlinge, 

egal ob sie noch mitten im Verfahren stecken, abge-

lehnt wurden oder gar nicht erst versuchten, aner-

kannt zu werden, sind deshalb häufig obdachlos und 

leben praktisch in Ghettos, ohne jegliche sozialstaat-

liche Unterstützung. Die Ghettoisierung ruft wiede-

rum Feindseligkeiten und rassistische Übergriffe sei-

tens der griechischen Bevölkerung hervor. Die Poli-

zei führt Razzien durch, und rechtsextreme Banden 

machen Jagd auf Migranten. Die krisenhafte Zuspit-

zung drückte sich in einem Anstieg der Stimmen für 

die rassistische Partei LAOS auf über sieben Prozent 

bei der Europawahl aus. 

EU: Repression statt Solidarität 

Die Regierung schätzt – womöglich absichtsvoll 

übertrieben – die Zahl der Illegalisierten in Grie-

chenland auf etwa 1,5 Millionen Menschen, 140000 

kämen jedes Jahr neu hinzu. Realistischer sind Schät-

zung von etwa 400000 Menschen – auch dies ange-

sichts von elf Millionen Einwohnern eine beachtliche 

Zahl. 

Man versichert, Methoden wie in Italien, das kurzer-

hand Flüchtlingsschiffe nach Libyen zurückschickt, 

wolle man nicht anwenden. Allerdings: Aus einer 

dpa-Meldung vom 25. Juni geht hervor, daß nun auf 
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abgelegenen Inseln in der Ägäis streng bewachte 

Aufnahmelager eröffnet werden sollen, wo Flücht-

linge bis zu ihrer Abschiebung quasi interniert wer-

den. 

Die unhaltbaren Zustände der griechischen Asylpoli-

tik haben mittlerweile zu Konsequenzen geführt. – Es 

wird noch schlimmer. Die griechischen Gesprächs-

partner teilten der Bundestagsdelegation mit, man 

plane, zwecks Verfahrensbeschleunigung die beiden 

Verwaltungsinstanzen zusammenzufassen. Am 25. 

Juni berichtete dann die Nachrichtenagentur dpa, 

daß das griechische Parlament ein neues Migrations-

gesetz verabschiedet habe. Danach ist die Berufung 

gegen die Ablehnung eines Asylantrages in der ersten 

Instanz nur noch bei Verfahrensfehlern möglich. Das 

Flüchtlingshilfswerk UNHCR kritisierte die Abschaf-

fung der Widerspruchsmöglichkeit und wies darauf 

hin, dies stelle EU-Recht in Frage. 

Griechenland ist – wie auch die anderen Staaten an 

den EU-Außengrenzen –verpflichtet, jegliche Weiter-

reise der Illegalisierten in andere EU-Staaten zu ver-

hindern. Dies wird auch praktiziert. Dabei betonen 

griechische Politiker nachvollziehbar, daß die meis-

ten Migranten Griechenland, abgesehen von albani-

schen Wanderarbeitern, die meist nach einiger Zeit 

wieder in ihr Heimatland zurückkehren, eigentlich 

nur als Transitstation betrachten. Ihre Zielländer 

sind Deutschland, Schweden, Großbritannien und 

Frankreich. Die anderen EU-Länder weigern sich 

aber, eine Zuwanderungsquote zuzulassen oder we-

nigstens einem gerechteren Verteilungsschlüssel zu-

zustimmen. Deshalb halten sich Hunderttausende in 

Griechenland auf, die gar nicht bleiben wollen und 

auf die Griechenland nicht vorbereitet ist, während 

sich die eigentlichen Zielländer auf Kosten der Grie-

chen aus der Verantwortung stehlen, wie Regierung 

und Opposition in Athen kritisieren. Man versichert, 

daß die Grenzkontrollen in Richtung anderer EU-

Staaten pflichtgemäß sorgfältig durchgeführt wer-

den. 

Tatsächlich haben derzeit am Flughafen Athen und 

am Hafen in Patras auch nur wenige Flüchtlinge die 

Chance, durch die Kontrollen zu kommen und ein an-

deres EU-Land zu erreichen. Aber wenn griechische 

Politiker dieses Thema überhaupt erwähnen, ist dies 

schon ein Indiz dafür, daß sie in einer möglichen Lo-

ckerung der Grenzkontrollen ein gewisses Druckmit-

tel sehen, die EU zu mehr Solidarität zu bewegen. 

Solche subtilen Warnungen sind ein Zeichen dafür, 

daß sich die griechische Regierung von der EU al-

leingelassen fühlt. Beklagt wird auch die mangelnde 

Kooperationsbereitschaft der Türkei, die weder ihre 

Grenzen sichere noch ein bestehendes Rückübernah-

meabkommen erfülle. Da müsse die EU Druck ma-

chen, da ja die Türkei Beitrittskandidat sei, fordern 

griechische Politiker. Sie plädieren sogar für einen 

Beitritt der ansonsten eher feindselig eingeschätzten 

Türkei in die EU. Dann wäre nämlich Istanbul zu-

ständig für die Abriegelung der EU-Außengrenzen. 

„Griechenland ist erschöpft“, kritisiert der stellver-

tretende Innenminister Christos Markogiannakis die 

Untätigkeit der EU. 

Engagierte Menschenrechtler wie der in Deutsch-

land und Griechenland tätige Anwalt Achim Rollhäu-

ser (Vereinigung der Rechtsanwälte für die Rechte 

von Flüchtlingen und Migranten) machen allerdings 

auch dem griechischen Staat Vorwürfe. Dieser habe 

„systematisch eine hochexplosive Situation geschaf-

fen“, so Rollhäuser: „Er hat ein Asylrecht und ein 

Asylverfahren eingerichtet, das diesen Namen nicht 

verdient. Es ist ein System, das die Flüchtlinge in die 

Illegalität und Kriminalität treibt (…). Repression ist 

immer das untaugliche Mittel, es sei denn, man be-

treibt sie so, daß man sämtliche humanistischen 

Werte und Errungenschaften westlicher Zivilisation 

über Bord wirft.“ Europa und andere wohlhabende 

Staaten müßten akzeptieren, „daß sie Einwande-

rungsländer sind, für gesteuerte und ungesteuerte 

Einwanderung.“ Ein Konzept hierfür existiert offen-

kundig weder in Griechenland noch auf EU-Ebene. 

Doch alle maßgeblichen politischen Kräfte in Grie-

chenland sind sich einig, daß Dublin II so nicht blei-

ben kann. 

Die Lösung sieht Griechenland allerdings nicht in ei-

ner Liberalisierung der Flüchtlingspraxis, sondern 

im Ausbau der Repression. So verlangt das griechi-

sche Innenministerium von Deutschland noch stär-

kere Beteiligung an der EU-Grenzschutzagentur 

Frontex (Europäische Agentur für die operative Zu-

sammenarbeit an den Außengrenzen), Hilfe bei der 

Ausstellung von Paßersatzpapieren, mehr techni-

sches Gerät wie Detektoren, um Menschen in Lkw 

aufzuspüren, oder Nachtsichtgeräte, um Flüchtlinge 

im östlichen Mittelmeer zu erkennen und von den 

griechischen Grenzen abzudrängen. Doch da man-

che griechische Ägäisinseln nur wenige Kilometer 

von der türkischen Küste entfernt liegen, ist eine Ab-

riegelung ohnehin unmöglich. 

Rücküberstellungen beenden 

Wegen der Rücküberstellungen laut Dublin II hat 

sich auch im deutschen Parlament eine Debatte über 

die Asylpolitik in Griechenland entzündet. Das 
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Thema wurde von der Linkspartei und den Grünen in 

den Innenausschuß des Bundestags eingebracht. 

Denn daß die Zustände in Griechenland unhaltbar 

geworden sind, legen Flüchtlingsorganisationen seit 

vielen Monaten nachdrücklich dar. In einer Petition 

an den Bundestag hat Pro Asyl nachgewiesen, daß 

die Asylpraxis in Griechenland rechtsstaatlichen, eu-

roparechtlichen und humanitären Standards nicht 

entspricht. 

Rücküberstellungen von Flüchtlingen nach Grie-

chenland belasten nicht nur die griechischen Behör-

den zusätzlich, sondern sie sind schlichtweg Unrecht. 

Selbst einige deutsche Verwaltungsgerichte haben 

neuerdings dagegen einstweiligen Rechtsschutz ge-

währt. 

Die anderen EU-Staaten sind nach der Dublin-II-

Verordnung keineswegs gezwungen, in jedem Fall 

die Rücküberstellungen vorzunehmen. Sie können 

vielmehr davon absehen und das sogenannte Selbst-

eintrittsrecht ausüben, also das Asylverfahren selbst 

durchführen. Diese Vorgehensweise wäre immer 

dann geboten, wenn das Land, in das abgeschoben 

wird, kein reguläres Asylverfahren garantiert oder 

die Asylsuchenden nicht menschenwürdig unter-

bringt. 

Genau dies ist in Griechenland der Fall. Das Land 

hat nicht die Kapazität, um zu den jährlich 20000 

„eigenen“ Asylfällen auch noch weitere Anträge von 

Flüchtlingen, die sich schon in anderen Ländern auf-

halten, korrekt zu bearbeiten. Auch das Hohe Flücht-

lingskommissariat der UNO fordert die Aussetzung 

von Rücküberstellungen nach Athen. Doch dies wird 

von der Bundesregierung immer noch ignoriert, die 

nur bei Frauen und Minderjährigen vom Selbstein-

trittsrecht Gebrauch macht. 

Ab 1. Juli 2009 liegt die Ratspräsidentschaft in der 

Europäischen Union (EU) für ein halbes Jahr bei 

Schweden. Eine der wichtigsten Aufgaben dieser 

Präsidentschaft wäre eine radikale Abkehr von der 

verfehlten und inhumanen europäischen Abschot-

tungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Das Konzept 

der „Festung Europa“, mit dem die reichen EU-Mit-

gliedsstaaten versuchen, Schutz suchende Menschen 

mit immer perfekteren Mechanismen schon an den 

Außengrenzen der EU von einer Einreise abzuhalten, 

ist gescheitert. Mit polizeilich-militärischen Instru-

menten wie der sogenannten EU-Grenzagentur 

Frontex läßt sich auf die Dauer keine Flüchtlingspo-

litik gestalten. Solange die EU nicht das Problem an-

geht, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu 

beseitigen, sondern im Gegenteil durch ihre wirt-

schaftlich expansive Politik die Fluchtursachen noch 

verschärft, wird es immer Menschen geben, die eine 

Zukunftsperspektive für sich nur noch durch Migra-

tion nach Europa sehen. 

Die schwedische Ratspräsidentschaft scheint dies an-

satzweise erkannt zu haben, indem sie mit einem 

„Stockholmer Programm“ eine allerdings zaghafte 

und im Endeffekt nicht ausreichende Reform der EU-

Flüchtlingspolitik auf die Agenda gesetzt hat. Darin 

wird eine verstärkte Solidarität zwischen den Mit-

gliedsstaaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen und 

Asylsuchenden vorgeschlagen. Legale Immigranten 

sollen einen Status bekommen, der vergleichbar mit 

dem der europäischen Bürger ist. Das „Stockholmer 

Programm“ soll das Maßnahmengerüst der EU auf 

den Gebieten Unionsbürgerschaft, Justiz, Sicherheit, 

Asyl und Einwanderung für die kommenden fünf 

Jahre bilden. Vom 15. bis 17. Juli 2009 wollen die 

Justiz- und Innenminister der Union in der schwedi-

schen Hauptstadt bei einem informellen Treffen die 

Grundlagen des neuen Programms definieren. 

Teil einer weltweiten Thematik 

Die Probleme, welche die Flüchtlingspolitik der Eu-

ropäischen Union Griechenland bereitet, sind vor 

dem Hintergrund der weltweiten Flüchtlingsbewe-

gungen zu sehen. Aus dem Bericht „Global Trends“ 

des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR), der 

Mitte Mai 2009 in Genf veröffentlich wurde, ergibt 

sich die Dramatik der Situation. Demnach waren im 

Jahre 2008 insgesamt 42 Millionen Menschen auf 

der Flucht vor Verfolgung, gewaltsamen Konflikten, 

Krieg und Menschenrechtsverletzungen. Insgesamt 

gab es Ende letzten Jahres 16 Millionen Flüchtlinge 

und Asylsuchende sowie 26 Millionen Binnenvertrie-

bene, also Menschen, die innerhalb ihres Heimatlan-

des fliehen mußten. 

Die Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen waren 

Afghanistan (2,8 Millionen) und Irak (1,9 Millionen), 

gefolgt von Somalia (561000), Sudan (419000), Ko-

lumbien (374000 und der Demokratischen Republik 

Kongo (368000). UN-Flüchtlingskommissar António 

Guterres wies darauf hin, daß der Bericht die Zahlen 

bis Ende 2008 zusammengefaßt habe, doch seither 

habe es neue Massenfluchtbewegungen gegeben, vor 

allem in Pakistan, Sri Lanka und Somalia. Gerade 

aus diesen Ländern finden sich auch viele Schutzsu-

chende in Griechenland. 

Dennoch sind die Asylbewerberzahlen in der EU ver-

gleichweise niedrig, wenn man die Daten anderer 
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Länder als Vergleich nimmt, so daß die europäische 

Politik nicht so tun sollte, als wäre man hier im Über-

maß belastet. Die Zahl der Asylsuchenden ist 2008 im 

Vergleich zu 2007 weltweit um 28 Prozent auf 

839000 gestiegen. Die meisten Anträge wurden in 

Südafrika (207000) und in den USA (49600, UN-

HCR-Schätzung) gestellt. Deutschland und Öster-

reich lagen 2008 mit insgesamt 22085 bzw. 12841 

Asylerstanträgen deutlich dahinter. Diese Zahlen zei-

gen, daß die mitteleuropäischen Staaten sehr wohl 

noch Kapazität zur Hilfe für Flüchtlinge hätten. Und 

sie beweisen, daß weltweit eine Politik betrieben wer-

den müßte, die bei den Fluchtursachen ansetzt – das 

heißt letztlich: gegen Krieg, Ausbeutung und die Ver-

heerungen durch den Klimawandel vorzugehen. Ver-

schiebebahnhöfe wie Dublin II sind jedenfalls keine 

Lösung, sondern sorgen durch die übermäßige Be-

lastung der schwächeren EU-Staaten nur für eine 

Verschlimmerung der Situation für die Flüchtlinge. 

 

Weiter zugespitzt hat sich die Lage in Griechen-

land infolge des Flüchtlingsdeals zwischen der 

EU und der Türkei, der maßgeblich von der Bun-

desregierung und insbesondere Bundeskanzle-

rin Angela Merkel vorangetrieben wurde. Das 

im März 2016 unterzeichnete Abkommen sieht 

vor, dass alle Menschen, die „irregulär“ auf den 

griechischen Ägäis-Inseln ankommen, in die Tür-

kei zurückgeschoben werden. Im Gegenzug 

stellte die EU der Türkei sechs Milliarden Euro 

zur Versorgung der Flüchtlinge zur Verfügung 

und stellte Visaerleichterungen in Aussicht. Dar-

über hinaus geben Bundesregierung und EU 

Erdogan faktisch Rückendeckung bei seinen völ-

kerrechtswidrigen Militäraktionen in Nordsy-

rien und im Nordirak und halten sich angesichts 

der immer brutaleren Verfolgung von Kurden, 

Linken und anderen Oppositionellen innerhalb 

der Türkei mit Kritik zurück.  

Infolge des Abkommens wurden auf den griechi-

schen Inseln sogenannte Hotspots eingerichtet, 

in denen über die Zulässigkeit von Asylanträgen 

entschieden wird. Bei unzulässigen Asylanträ-

gen droht die Abschiebung in die Türkei. Dieses 

Konzept ist jedoch gescheitert. Zum einen ent-

scheiden griechische Gerichte vielfach, dass Be-

troffene nicht in die Türkei abgeschoben wer-

den dürfen, weil die Türkei kein sicheres Land 

für Flüchtlinge ist. Zum anderen haben die grie-

chischen Behörden es jahrelang versäumt, 

Flüchtlinge mit zulässigem Asylantrag zügig aufs 

Festland zu bringen, damit sie dort ordentliche 

Asylverfahren durchlaufen können. In der Folge 

saßen zwischenzeitlich mehr als 40.000 Schutz-

suchende unter unmenschlichen Bedingungen 

in den Hotspotlagern fest. Im größten Lager Mo-

ria auf Lesbos lebten im Herbst 2019 13.000 

Menschen, obwohl es nur für knapp 3000 aus-

gelegt war.  

DIE LINKE forderte immer wieder die sofortige 

Aufkündigung des EU-Türkei-Deals, die Auflö-

sung der menschenunwürdigen Hotspot-Lager 

und die Aufnahme der betroffenen Flüchtlinge 

durch andere EU-Staaten. Ich vertrat diese For-

derung u.a. in einer Rede im Bundestag am 18. 

September 2020. Wenige Tage zuvor war das 

Lager Moria auf der Insel Lesbos nahezu voll-

ständig abgebrannt (siehe auch BT-Drs. 

19/22264):  

 

Für die sofortige Aufnahme der Schutzsu-

chenden aus Moria! 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! […] es kann nur eine menschli-

che Lösung für die Flüchtlinge aus Lesbos geben; 

diese lautet: Die Schutzsuchenden müssen sofort eva-

kuiert werden. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Moria war tagtäglich eine Menschenrechtsverlet-

zung und ist eine Schande für Europa. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD) 

Moria ist das Produkt einer EU-Abschottungspolitik, 

die vor allen Dingen auf dem Rücken der Schutzsu-

chenden ausgetragen wird. 

(Zuruf von der AfD: Das klingt schon fast wie der alte 

Ostblock!) 
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Ich will noch mal daran erinnern: In einem Lager, 

das mit 2 800 Menschen belegt werden sollte, waren 

13 000 Menschen untergebracht – das muss man sich 

mal vorstellen! -, 

(Zuruf von der LINKEN: Unglaublich!) 

über Jahre hinweg, die Hälfte von ihnen Frauen und 

Kinder, über die Hälfte von ihnen Menschen aus 

kriegsgeschundenen Ländern wie Afghanistan und 

Syrien. Was ist das für ein Skandal! 

Erst Ende März war das Lager im Lockdown, und die 

Menschen waren weitgehend auf sich alleine gestellt. 

Von Tag zu Tag wuchs die Verzweiflung. Dann traten 

die ersten Coronafälle auf, und das Lager drohte zu 

einer Todesfalle zu werden. Ist es da verwunderlich, 

dass die Menschen aufbegehren, dass sie völlig ver-

zweifelt sind? So rief ein Flüchtling uns zu: Schaut 

endlich zu uns her! Helft uns! – Nichts passiert. Eine 

Woche nach dem Brand leben Tausende bei glühen-

der Hitze auf der Straße, verstecken sich in Wäldern. 

Es fehlt an Wasser, an Essen; es gibt keine Toiletten, 

keine ausreichende medizinische Versorgung. Die 

Menschen sind dort schwer traumatisiert. Das waren 

sie schon lange vor dem Feuer. Und jetzt sollen sie 

noch mal bestraft werden, indem man ihnen in der 

Notlage nicht hilft? Das kann ja wohl nicht wahr 

sein! 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Zu Recht haben die Flüchtlinge Angst, jetzt wieder 

interniert zu werden. 

(Thorsten Frei (CDU/CSU): Interniert?) 

Auch die Einwohner von Lesbos wehren sich dage-

gen, dass die Insel noch länger zu einem Internie-

rungslager für Flüchtlinge wird. 

(Zuruf: Das ist doch Unsinn!) 

Eine Politik, die von einer Hölle in die andere führt, 

darf es nicht weiter geben. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen brauchen wir auch ein Umdenken, und 

zwar ein radikales Umdenken. Die ganze erbärmli-

che Hotspot-Politik zur EU-Flüchtlingsabwehr ge-

hört endlich abgeschafft, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Deutschland trägt eine erhebliche Mitverantwortung 

an den unwürdigen Zuständen auf den griechischen 

Inseln; denn die Bundesregierung hat maßgeblich 

den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal vorangetrieben, 

(Thorsten Frei (CDU/CSU): Der ist sehr gut!) 

der Moria und andere Hotspots zu einer überfüllten 

Sackgasse werden ließ. 

(Heike Hänsel (DIE LINKE): Genau!) 

Meine Damen und Herren, besonders von der 

CDU/CSU: Natürlich streben wir eine europäische 

Lösung der Flüchtlingsaufnahme an. Doch wer die 

Rettung der Menschen auf Moria jetzt davon abhän-

gig macht, der spielt ein zynisches Spiel auf dem Rü-

cken der Betroffenen. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Im Unterschied zu vielen EU-Staaten haben wir zum 

Glück die Situation, dass viele Kommunen und Städte 

bereit sind, zu helfen. Deswegen appelliere ich auch 

noch mal an den Innenminister, der heute nicht da 

ist: Hören Sie endlich auf, die Hilfsbereitschaft die-

ser Menschen zu blockieren! 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der 

SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zu-

ruf des Abg. Thorsten Frei (CDU/CSU) 

Machen Sie den Weg frei für die Aufnahme von 

Flüchtlingen! 

Vizepräsidentin Claudia Roth: 

Kommen Sie bitte zum Schluss! 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 

Zum Schluss möchte ich noch mal daran erinnern: 

60 Flüchtlingsorganisationen werden dazu aufrufen, 

am Sonntag hier in Deutschland zu demonstrieren, 

und zwar rufen sie die Parole aus: „Es reicht! Wir 

haben Platz!“ – Dem können wir uns nur anschlie-

ßen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Erdogan ist nicht der einzige Autokrat, den die 

EU zum Türsteher Europas gemacht hat. Ein we-

sentlicher Pfeiler bei der Abriegelung der Flucht-

route über das zentrale Mittelmeer ist seit vie-

len Jahren Libyen, das als wichtiges Transitland 
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für Flüchtende aus Somalia, Eritrea, Sudan, aber 

auch aus westafrikanischen Ländern gilt. Schon 

unter Machthaber Muammar Gaddafi gab es 

eine enge Zusammenarbeit insbesondere mit 

Italien in Sachen „Flüchtlingsabwehr“. Bereits 

2004 hatte Tripolis sich gegenüber der EU bereit 

erklärt, gegen finanzielle Zusicherungen die 

Funktion eines Vorpostens der Festung Europa 

zu einzunehmen. Ab 2009 ging Libyen im Auf-

trag von Italien aktiv gegen „Schleuser“ vor. 

Im Juni 2010 reiste ich mit dem Bundes-

tagsinnenausschuss nach Libyen und Malta, um 

mich über die Situation der Flüchtlinge zu infor-

mieren und berichtete im Anschluss: 

 

Unheilvolle Kooperation36 

Das Konzept der „Festung Europa“ widerspricht hu-

manitären Standards. Flüchtlingspolitik am Beispiel 

Libyens und Maltas 

Unter der Leitung von Oberst Muammar Al-Ghad-

dafi führten 1969 panarabische und sozialrevolutio-

näre Offiziere einen Umsturz im nordafrikanischen 

Königreich und ehemaligen italienischen Kolonial-

gebiet Libyen herbei. 1977 wurde das Land zur sozi-

alistischen Volksrepublik auf Grundlage des Korans 

proklamiert. Offiziell ist Libyen basisdemokratisch 

organisiert (auf lokaler und nationaler Ebene exis-

tiert ein System von „Volksräten“), doch liegt die 

faktische Macht bei „Revolutionsführer“ Ghaddafi 

und dessen Sicherheitsdiensten. Erdöl- und Erdgas-

vorkommen sind die Quellen des Wohlstandes. Ob-

wohl Libyen fünfmal so groß ist wie die Bundesre-

publik, leben dort nur 6,3 Millionen Menschen, da-

von 1,8 Millionen in der Hauptstadt Tripolis. Lange 

wurde die „Sozialistische Libysch-Arabische Volks-

Dschamahirija“ vom Westen wegen ihrer Unterstüt-

zung von Guerilla- und Befreiungsbewegungen als 

„Schurkenstaat“ bekämpft. 1986 bombardierten US-

Kampfflugzeuge Tripolis und Bengasi. Nachdem 

Ghaddafi 1999 die Beteiligung libyscher Agenten am 

Anschlag auf eine US-amerikanische Boeing 747 

über dem schottischen Lockerbie eingestand und 

2003 den Verzicht auf Massenvernichtungswaffen er-

klärte, wurde ein Embargo des UN-Sicherheitsrates 

                                                           
36 Bericht von einer Innenausschussreise nach Libyen und 
Malta im Juni 2009, erstmals erschienen in jW vom 
06.07.2010 

aufgehoben. Im Gegenzug leitete Ghaddafi eine Teil-

privatisierung der Wirtschaft ein und öffnete das 

Land für ausländisches Kapital. 

Bei der Durchsetzung ihres Konzepts einer „Festung 

Europa“ spielt das in den Kreis der „zivilisierten Na-

tionen“ zurückgekehrte autoritäre libysche Regime 

für die EU eine Schlüsselrolle. Zentral für die euro-

päische Abschottungspolitik ist vor allem die Ent-

wicklung enger Beziehungen zwischen Libyen und 

seiner ehemaligen Kolonialmacht Italien. Libyen 

stand bis 2009 in der Kritik der EU, weil es als Tran-

sitland der „illegalen“ Migration nach Europa galt. 

Kriege, Bürgerkriege und extreme Armut sind der 

Antrieb für Tausende verzweifelter Menschen aus So-

malia, Eritrea, dem Sudan und anderen afrikani-

schen Ländern, das Risiko einer Überfahrt von Li-

byen über das Mittelmeer auf unzureichenden kleinen 

Booten auf sich zu nehmen. In der EU wird ignoriert, 

daß diese Flüchtlingsbewegungen die Reaktion da-

rauf sind, daß Afrika durch eine neokolonialistische 

Wirtschaftspolitik des Westens immer mehr verarmt 

und die Menschen für sich dort keine Perspektive se-

hen. Statt die Fluchtursachen zu beseitigen, begann 

insbesondere Berlusconis Italien, Tripolis zu einer 

Kooperation zu bewegen, die ausschließlich auf Ab-

wehr und Abschiebung der in Europa Schutz suchen-

den Afrikaner gerichtet ist. Seither haben die Tran-

sitwege von Libyen nach Malta oder zur kleinen ita-

lienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an Bedeutung 

verloren. Die Flüchtlinge wurden somit gezwungen, 

auf neue, gefährlichere Routen auszuweichen. Ende 

2009 entschied Ministerpräsident Silvio Berlusconi, 

daß das Auffanglager Lampedusa geschlossen wer-

den könne, was nunmehr auch geschehen ist, da keine 

Flüchtlinge mehr dort ankamen. 

Vorposten der Festung Europa 

Seit Mai 2009 geht Tripolis gegen „Schleuser“ aktiv 

vor. Italien und Libyen führen gemeinsame Patrouil-

lenfahrten vor der libyschen Küste durch. Ebenfalls 

seit Mai 2009 führt Italien Migranten, die auf hoher 

See aufgegriffen werden, umgehend nach Libyen zu-

rück. Und 2009 wurde ein bilateraler Freundschafts-

vertrag zwischen Tripolis und Rom ratifiziert. Die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit ist sehr eng. Italien 

leistet finanzielle Hilfen, etwa für den Bau einer Küs-

tenautobahn durch vorwiegend italienische Firmen. 

Berlusconi durfte Ende März 2010 auf Einladung 
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Ghaddafis sogar als Gastredner auf der Gipfelkonfe-

renz der Arabischen Liga sprechen. Die Flüchtlings-

abwehr ist integraler Bestandteil der Kooperation 

beider Staaten. Von der italienischen Regierung wird 

all dies als „Erfolg“ verkauft, obwohl die Maßnah-

men zur Abschiebung von Flüchtlingen im Wider-

spruch zum internationalen Recht stehen. 

Es existiert aber nicht nur eine besondere Beziehung 

Libyens zur ehemaligen Kolonialmacht Italien. Viel-

mehr arbeitet die EU insgesamt seit 2004 in Fragen 

der Flüchtlingsabwehr eng mit Tripolis zusammen. 

Gegen finanzielle Zusicherungen zeigte sich Libyen 

bereit, die Funktion eines Vorpostens der Festung 

Europa einzunehmen. Nicht von ungefähr brachte 

Exbundesinnenminister Otto Schily (SPD) bereits in 

der Zeit der rot-grünen Koalition die Idee von „Auf-

fanglagern“ in Nordafrika in die Diskussion. 

Deutschland betreibt nicht nur seit langem die Ab-

schottungspolitik der EU aktiv mit, sondern ist auch 

konkret bei der Flüchtlingsabwehr der sogenannten 

EU-Grenzschutzagentur Frontex beteiligt. Deutsche 

Helikopter helfen beispielsweise mit, Flüchtlings-

boote aufzuspüren. Auf diese Weise wurde im Juni 

2009 erstmals unter deutscher Beteiligung ein 

Flüchtlingsboot südlich von Lampedusa entdeckt, 

von italienischen Küstenschiffen aufgebracht und 

schließlich der libyschen Küstenwache übergeben. 

Auch durch Maltas Küstenwache wurden Flücht-

lingsboote zur Rückkehr nach Tripolis gezwungen. 

Dies ist unter menschenrechtlichem Aspekt schon 

deshalb ein Skandal, weil Libyen die Genfer Flücht-

lingskonvention nicht unterzeichnet hat. Internatio-

nale Flüchtlingsorganisationen haben keine Mög-

lichkeit, dort tätig zu sein. Eine Ausnahme gilt nur für 

die IOM (Internationale Organisation für Migra-

tion), deren Aufgabe aber nur darin besteht, freiwil-

lig ausreisenden Migranten behilflich zu sein. Libyen 

kennt kein nationales Asylrecht. Die Einhaltung eines 

Mindestschutzstandards ist nicht gewährleistet. Da-

her werden Menschen ohne Papiere festgenommen 

und inhaftiert. Kaum jemand hat die Chance, über 

Resettlementprogramme nach einer Anerkennung 

durch das UN-Flüchtlingshilfswerk doch noch in 

westlichen Industrienationen aufgenommen zu wer-

den. 

Flüchtlinge in Libyen sind insgesamt schutzlos, das 

gilt insbesondere für allein reisende Frauen und un-

begleitete Minderjährige. Sie sind schweren Miß-

handlungen, Folter und unmenschlicher Behandlung 

ausgesetzt – sowohl durch Kriminelle als auch durch 

Polizei und Militär. In mindestens achtzehn Haftan-

stalten befinden sich etwa 7000 bis 9000 Flüchtlinge. 

Die Zellen sind überfüllt, es fehlt an medizinischer 

Versorgung. Frauen sind Opfer von Vergewaltigun-

gen. Die Flüchtlinge erhalten kaum Kontakt zu An-

wälten, sondern sind der Willkür der Behörden aus-

geliefert. Praktisch befinden sie sich in einer Ab-

schiebehaft ohne zeitliche Begrenzung und können 

meist nur entkommen, wenn Verwandte Bestechungs-

gelder schicken. Die Generalsekretärin von Amnesty 

International in Deutschland, Monika Lüke, berichtet 

von Flüchtlingen, die von libyschen Sicherheitskräf-

ten ohne Wasser und Nahrung in der Wüste ausge-

setzt wurden. 

Unklarer Status des UNHCR 

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nati-

onen (UNHCR) hatte nur durch die Kooperation mit 

einer libyschen Organisation (der „International Or-

ganization für Peace, Care and Relief“, IOPCR) Zu-

gang zu den meisten Haftanstalten. Ein zwischenzeit-

lich geltendes Betätigungsverbot wurde wieder auf-

gehoben, aber noch laufen die Verhandlungen dar-

über, was der UNHCR tun darf und was nicht. Der-

zeit ist nur die Bearbeitung der aufgelaufenen Fälle 

möglich. 

Bislang konnte die UNHCR-Vertretung in Tripolis 

mit 26 Mitarbeitern (davon 24 Libyer) 300 Schutzsu-

chende im Monat registrieren und durchschnittlich 

128 Entscheidungen über die Zuerkennung des 

Flüchtlingsstatus treffen. Zum 31. Januar 2010 be-

fanden sich nach Angaben des UNHCR 8951 Flücht-

linge und 3689 Asylsuchende in Libyen. Eine ge-

plante Aufstockung des Personals wird nun wohl erst 

einmal nicht möglich sein. Da Libyen die Genfer 

Flüchtlingskonvention nicht ratifiziert hat, ist das 

Engagement des UNHCR ohnehin weiter von der 

Gunst der Behörden abhängig. Die behandeln die 

Flüchtlinge nach wie vor als „illegale Migranten“, 

die nach geltender Gesetzeslage unbegrenzt inhaf-

tiert werden können – ohne jemals vor ein Gericht 

gestellt zu werden. 

In den Haftanstalten gibt es Mißhandlungen. Die 

Flüchtlinge kommen nur durch Bestechung heraus o-

der werden trotz drohender Verfolgung in ihre mut-

maßlichen Herkunftsländer abgeschoben. Am 27. 

April 2010 hat daher das Antifolterkomitee des Euro-

parates die Zusammenarbeit Italiens mit Libyen als 

Verstoß gegen die Menschenrechte gebrandmarkt. 

Libyen sei kein sicheres Drittland. Die Praxis, 

Flüchtlinge auf dem offenen Meer durch die Küsten-

wache abzufangen, müsse daher in Frage gestellt 
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werden. Denn den Betroffenen werde dadurch der 

vorgeschriebene Zugang zu einem Asylverfahren ver-

wehrt. Die Ausrede der italienischen Regierung, in 

den untersuchten Fällen im Jahre 2009 hätte kein 

einziger Flüchtling einen Asylantrag gestellt, ließ das 

Komitee nicht gelten. Dessen Leiter Jean-Pierre Re-

stellini stellte dazu fest: „Wie sollen Menschen einen 

Asylantrag stellen, die völlig entkräftet von einem 

Schlauchboot getragen werden müssen, weil sie ohne 

Wasser und Nahrungsmittel die Fahrt über das Mit-

telmeer nur knapp überlebt haben?“ Der UNHCR 

teilte im Oktober 2009 mit, daß er bei den in diesem 

Jahr überprüften Vorgängen 206 der 890 von Italien 

nach Libyen zurückgewiesenen Menschen als Flücht-

linge anerkannt habe. Dies zeigt deutlich, daß die von 

der EU gebilligte italienische Kooperation mit Li-

byen den internationalen rechtlichen Standards nicht 

entspricht. 

Asyl als Lotteriespiel 

Wenn die Bundesregierung beziehungsweise die EU 

an einer Änderung dieser Lage ein Interesse hätte, 

müßte sie aktiv Änderungen der libyschen Politik ein-

fordern. Dazu gehört die unverzügliche Ratifizierung 

der Genfer Flüchtlingskonvention durch Tripolis so-

wie die Verabschiedung eines Asylgesetzes, das ein 

faires Asylverfahren sicherstellen kann. Weitere So-

fortmaßnahmen müßten sein: Freilassung anerkann-

ter und schutzsuchender Flüchtlinge; Einführung von 

Verfahren, mit denen die Rechtmäßigkeit von Ab-

schiebungsandrohungen überprüft wird; die Ab-

schaffung der Abschiebehaft oder zumindest die Fest-

legung einer gesetzlichen Höchstdauer; Sicherung 

menschenwürdiger Umstände in allen Haftanstalten; 

eine klare Regelung der Zulassung des UNHCR und 

anderer Menschenrechtsorganisationen sowie deren 

ungehinderter Zugang zu Lagern und Gefängnissen; 

unabhängige Untersuchungen der Foltervorwürfe; 

Verfolgung und Bestrafung der für Menschenrechts-

verletzungen Verantwortlichen. 

Von der libyschen Regierung müßte verlangt werden, 

von Abschiebungen nach Eritrea und Somalia sofort 

Abstand zu nehmen. Italien müßte endlich das Abfan-

gen und Zurückweisen von Bootsflüchtlingen aus und 

nach Libyen beenden und allen Personen, seien sie 

auch auf See abgefangen worden, Zugang zu einem 

fairen Asylverfahren gewähren. Deutschland müßte 

sich zur Aufnahme von schutzbedürftigen Flüchtlin-

gen aus Libyen entsprechend einem Aufnahmepro-

gramm des UNHCR bereiterklären. 

Von der Bundesregierung und EU ist allerdings ein 

entschiedenes Eintreten für solche Forderungen 

nicht zu erwarten – dieser Schritt erforderte einen 

Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik insgesamt. Im 

Gegenteil, Berlin agiert sogar als aktiver Bremser in 

der EU. Mehrere Asylrichtlinien werden derzeit in 

der sogenannten zweiten Phase des gemeinsamen 

EU-Asylsystems überarbeitet. Die EU-Kommission 

hat zahlreiche Änderungen vorgeschlagen, mit denen 

die gemeinsamen Regelungen stärker vereinheitlicht 

werden sollen. Denn während verbindlich geregelt 

ist, welches Land für Asylsuchende zuständig ist, er-

innern die erheblich voneinander abweichenden 

Asylanerkennungsquoten in der EU eher an ein Lot-

teriespiel denn an ein rechtsstaatliches, faires Ver-

fahren. Das zuletzt im Stockholmer Programm pro-

klamierte Ziel höherer gemeinsamer Asylstandards 

ist vielen EU-Mitgliedstaaten – allen voran der Bun-

desregierung – offensichtlich nichts mehr wert, wenn 

es um die praktische Umsetzung geht. 

Auf Kosten der EU-Randstaaten 

Die derzeitige EU-Abschottungspolitik führt im übri-

gen auch zu erheblichen Problemen in den Ländern 

mit EU-Außengrenzen. Denn eine solidarische und 

gerechte Aufnahme von Hilfsbedürftigen ist im EU-

Konzept, das unter der Bezeichnung Dublin-II-Ver-

ordnung bekannt ist, nicht vorgesehen. Vielmehr sind 

Asylverfahren in demjenigen Land durchzuführen, in 

dem ein Flüchtling das Gebiet der EU zuerst betreten 

hat, also überwiegend in den Randstaaten der EU. 

Durch Dublin II „entlasten“ sich im Zentrum der EU 

liegende Länder wie Deutschland auf Kosten von 

Staaten wie Malta. Diese Mittelmeerinsel ist über 

längere Zeit hinweg von der EU im Stich gelassen 

worden. Seit dem Jahre 2002 sind auf Malta etwa 

13000 Flüchtlinge angekommen, wovon 90 Prozent 

Asylanträge gestellt haben. 48 Prozent der Anträge 

wurden abgelehnt, nur 240 Personen haben den Asyl-

status erhalten. Etwas mehr als die Hälfte der An-

tragsteller bekam allerdings einen humanitären 

Schutzstatus. Aus dieser Gruppe wurde ein kleiner 

Teil im Rahmen eines freiwilligen burden sharings 

von anderen Staaten aufgenommen, in Deutschland 

bisher aber nur 31 Personen. Aktuell werden gerade 

etwa 100 anerkannte Flüchtlinge in ein Resettlement 

(„Neuansiedlungs“)-Programm des UNHCR aufge-

nommen. 

Von diesen 13000 Menschen, die seit 2002 auf Malta 

gelandet sind, befinden sich schätzungsweise noch 

zwischen 4000 und 5000 Personen auf der Insel. Es 

wird vermutet, daß etwa 6000 Menschen in Eigenini-

tiative Malta in Richtung Zentraleuropa verlassen 

haben. Aus diesem Personenkreis werden nach den 
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Regeln von „Dublin II“ etwa 500 in anderen europä-

ischen Ländern aufgegriffene Flüchtlinge jährlich 

nach Malta zurückgeschoben. Damit können sich die 

Malteser nicht abfinden, die nach wie vor auf einen 

gesamteuropäischen Ansatz mit gemeinsamen Auf-

nahme- und Verteilungsprojekten setzen. EU-Innen-

kommissarin Cecilia Malmström kündigte am 22. 

Juni 2010 in Brüssel an, daß derzeit die Ergebnisse 

eines Pilotprojektes ausgewertet würden, durch das 

Malta bei der Flüchtlingsaufnahme entlastet werden 

sollte. Es gebe „erhebliche Unterschiede in der Asyl-

politik“. Manche EU-Staaten würden sich „wegen 

ihrer sehr restriktiven Gesetzgebung“ einer fairen 

Lastenteilung entziehen. Somit wird von der Kommis-

sarin anerkannt, daß Malta zu Recht die Haltung 

zentraleuropäischer Staaten in der Asylpolitik kriti-

siert. Dies entschuldigt jedoch nicht, daß es auch auf 

Malta in den letzten Jahren zu schweren Rechtsver-

letzungen gegenüber Flüchtlingen gekommen ist. 

Rechtlos auf Malta 

Entgegen internationaler Gesetze und Rechtsstan-

dards wurden Migranten und Asylsuchende nach 

Feststellungen von Amnesty International bei ihrer 

Ankunft auf Malta inhaftiert. Die Europäische Kom-

mission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) be-

wertete dies als eine Ursache für den Anstieg von 

Rassismus und Intoleranz im Land. Ein im April 2009 

veröffentlichter Bericht von ECRI monierte, daß 

Asylsuchende bei ihrer Ankunft auf der Insel keine 

ausreichende rechtliche Unterstützung und Informa-

tion erhielten. Den Asylsuchenden stand keine kos-

tenlose Rechtsberatung zur Verfügung, um einen ers-

ten Asylantrag zu stellen. Sie konnten nur dann einen 

Rechtsbeistand erhalten, wenn sie selbst für die Kos-

ten aufkamen. Alle Migranten ohne regulären Auf-

enthaltsstatus und Asylsuchende wurden automatisch 

inhaftiert. Ende des Jahres 2008 befanden sich etwa 

2050 Migranten in geschlossenen Haftzentren. Wei-

tere 2100 Menschen waren in offenen Einrichtungen 

untergebracht. Entgegen Artikel 5 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention war keine automatische 

richterliche Haftprüfung vorgesehen. Ein Flüchtling 

namens Abrachman aus Somalia äußerte sich am 12. 

Juni 2010 auf tagesschau.de sehr kritisch zu den Be-

dingungen auf Malta: „Unser Hauptproblem ist die 

Haft hier, eineinhalb Jahre sind einfach zu viel. Und 

die behandeln mich wie ein Tier. Wir haben nicht mal 

gutes Wasser. Schauen Sie doch mal unser Bad an. 

Wenn hier nachts jemand ernsthaft krank wird, hat er 

Pech. Wir können an die Tür klopfen, so lange wir 

wollen – wenn es ernst wäre, würde derjenige sicher 

sterben.“ 

Wegen der zwischen Italien und Libyen verabredeten 

Abschottungsmaßnahmen kam es etwa seit Oktober 

2009 auch auf Malta zu einem starken Rückgang der 

Flüchtlingszahlen. Seither hat sich die durchschnitt-

liche Bearbeitungsdauer von Asylanträgen von zehn 

auf fünf Monate reduziert. 2010 sagte die maltesische 

Regierung auch die Frontex-Operation ab. Dennoch 

sah Amnesty International Anlaß, auch im Jahresbe-

richt 2010 deutliche Kritik zu üben. So gerieten Mig-

ranten und Asylsuchende durch Verzögerungen bei 

Seerettungseinsätzen in Lebensgefahr. Nach wie vor 

wurden sie entgegen internationalen Rechtsstan-

dards bei der Ankunft routinemäßig in Gewahrsam 

genommen. Die Haftbedingungen blieben schlecht, 

trotz der Bemühungen der Behörden, in einigen Ein-

richtungen Verbesserungen vorzunehmen. 

Als markantes Beispiel für Verzögerungen bei der 

Reaktion auf Notrufe nannte Amnesty International 

den Fall des türkischen Frachters „Pinar“. Dieser 

drohte am 16. April 2009 mit 140 Personen an Bord 

südlich von Sizilien zu sinken. Das Schiff wurde da-

ran gehindert, einen maltesischen oder italienischen 

Hafen anzulaufen, da keines der beiden Länder die 

Verantwortung für die Geretteten übernehmen 

wollte. Die Betroffenen saßen vier Tage lang mit zu 

wenig Nahrung und Wasser fest. Erst am 20. April 

2009 durften sie in Porto Empedocle in Italien von 

Bord gehen. 

Schon zehn Tage später wurde ein Boot der maltesi-

schen Küstenwache von den italienischen Behörden 

daran gehindert, 66 Migranten und mögliche Asylsu-

chende auf der italienischen Insel Lampedusa abzu-

setzen. Die Menschen waren von einem tunesischen 

Fischerboot gerettet und innerhalb der nach interna-

tionalen Übereinkommen Malta unterstehenden See-

notrettungszone auf das maltesische Schiff gebracht 

worden. Trotzdem weigerten sich die maltesischen 

Behörden anfangs, den Migranten und Asylsuchen-

den Hilfe zu leisten oder sie auf maltesischem Staats-

gebiet von Bord gehen zu lassen, bis sie nach länge-

ren Verhandlungen doch von Malta aufgenommen 

wurden. Amnesty International monierte ferner, daß 

gerichtliche Entscheidungen über Asylanträge und 

Inhaftierungen nur vor der Berufungsstelle für Mig-

ranten angefochten werden können. Diese ist jedoch 

nicht Teil des Justizsystems. Somit ist der internatio-

nale Standard, der eine richterliche Überprüfung je-

der Inhaftierung vorsieht, nicht erfüllt. 

„Home – ein sicherer Ort zum Neuanfang“ lautete 

das diesjährige Motto des von den Vereinten Natio-
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nen vor zehn Jahren ausgerufenen Weltflüchtling-

stags am 20. Juni. Doch weiterhin weigern sich die 

Staaten der Europäischen Union, Flüchtlingen die-

sen sicheren Ort zu gewähren. 

Bald nach dem NATO-Krieg, in dessen Folge 

Muammar Gaddafi ermordet wurde, begann die 

EU, libysche Milizen zu finanzieren und sie zu 

der sogenannten libyschen Küstenwache aufzu-

rüsten. Schutzsuchende werden in Libyen nach 

wie vor willkürlich inhaftiert und in Gefängnisse 

gesperrt, in denen Folter, Zwangsarbeit, Verge-

waltigungen und gar außerrechtliche Erschie-

ßungen an der Tagesordnung sind. Deutsche 

Diplomaten haben diese Lager 2017 in einem 

Bericht als „KZ-ähnlich“ bezeichnet. Das hindert 

die EU nicht daran, die Kooperation fortzuset-

zen. Denn um die Zahl der in Italien und Malta 

ankommenden Flüchtlinge niedrig zu halten, 

sind den europäischen Regierungen fast alle 

Mittel recht. Zur Lage der Schutzsuchenden in 

Libyen, der Abfangpraxis der sog. libyschen Küs-

tenwache usw. stellte ich immer wieder Kleine 

Anfragen an die Bundesregierung (u.a. BT-Drs. 

19/571, 19/4164, 19/12116, 19/16215) und 

skandalisierte die Gleichgültigkeit der Bundes-

regierung angesichts der Verbrechen, denen 

Geflüchtete in Libyen ausgesetzte sind, in Pres-

semitteilungen und Artikeln wie z.B.:  

 

Folter im EU-Auftrag37  

Bericht von „Amnesty International“ zu Misshand-

lungen von Flüchtlingen in Libyen: Brüssel trägt Mit-

schuld 

Die Organisation „Amnesty International“ (AI) gibt 

der Europäischen Union eine Mitschuld an schweren 

Menschenrechtsverletzungen, denen Flüchtlinge in 

Libyen ausgesetzt sind. Tausende Menschen seien 

dort willkürlich in Haftanstalten eingesperrt und 

würden in ihnen misshandelt, heißt es in einem Be-

richt von AI, der auf Interviews mit Geflüchteten, 

Mitarbeitern humanitärer Organisationen und Jour-

nalisten basiert und am Donnerstag veröffentlicht 

wurde. 

                                                           
37 erstmals erschienen in jW vom 16.07.2021 

Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer von Schiffen der 

sogenannten libyschen Küstenwache abgefangen 

werden, drohe in Libyen ein regelrechtes „Ver-

schwindenlassen“ in Gefängnissen des „Amtes für 

die Bekämpfung illegaler Migration“. Die Zustände 

dort sind dem Bericht zufolge geprägt von Folter, 

Misshandlungen, Vergewaltigung und Ausbeutung. 

Mehrere Häftlinge seien bereits verhungert. Häufig 

müssten sie Zwangsarbeit leisten, teils für staatliche 

Behörden, teils für Angehörige der Milizen. 

Die Menschen in den Lagern seien von der Außen-

welt nahezu vollständig abgeschottet, ohne Zugang 

zu humanitären Organisationen. Telefonanrufe zu 

Angehörigen würden ihnen einzig zu dem Zweck ge-

stattet, die Forderung nach Lösegeld für ihre Frei-

lassung zu übermitteln. Ansonsten komme man nur 

aus den Lagern, wenn man der Abschiebung ins Hei-

matland zustimmt. Mindestens zwei Menschen wur-

den in diesem Jahr bei Fluchtversuchen von den Auf-

sehern erschossen, mehrere verletzt. 

Das Lagersystem wurde im vorigen Jahr umstruktu-

riert, mehrere irreguläre Lager, die früher direkt von 

Milizen kontrolliert worden waren, sind jetzt nomi-

nell dem libyschen Innenministerium unterstellt – 

doch eine Verbesserung der Situation war damit laut 

AI nicht ansatzweise verbunden. Auch die im März 

dieses Jahres neu eingesetzte Regierung der nationa-

len Einheit hat keinerlei Schritte in dieser Hinsicht 

unternommen. Zum Teil seien die gleichen Aufseher 

wie früher im Dienst. Eine Strafverfolgung für began-

gene Verbrechen bräuchten sie nicht zu fürchten. 

Die Zahl der Insassen ist in diesem Jahr erheblich 

gestiegen und wird vom UN-Menschenrechtskom-

missar mit 6.176 angegeben. Ende des vorigen Jah-

res lag sie noch bei 2.000. Gleichzeitig wird humani-

tären Organisationen wie der UN-Flüchtlingshilfe 

immer seltener Zugang zu den Lagern gewährt. 

Konnten sie im Jahr 2019 noch 1.351 Besuche durch-

führen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 264 

und bis Ende Juni 2021 lediglich 63. Die Lager seien 

„ein schwarzes Loch“, zitiert AI einen Menschen-

rechtler. 

Die Fähigkeiten der sogenannten Küstenwache wer-

den unterdessen weiter ausgebaut. Allein im ersten 

Halbjahr hat sie rund 15.000 Flüchtlinge auf dem 

Mittelmeer abgefangen und nach Libyen zurückge-

bracht, mehr als im ganzen Jahr 2020. Das ist ein 

Ergebnis ihrer Förderung durch die Europäische 

Union, die Ausbildung, Ausstattung und Hilfe bei der 
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Koordination bereitstellt, ohne sich an den Men-

schenrechtsverletzungen dieser Truppe zu stören. 

Während die EU-Staaten seit 2017 ihre Schiffe aus 

der Region abgezogen haben, brüstet sich die EU-

Grenzagentur „Frontex“ damit, das Mittelmeer mit 

Flugzeugen und Drohnen zu überwachen und die 

Standorte von Flüchtlingsbooten an die Seenotret-

tungsstellen zu übermitteln. Häufig bleiben Länder 

wie Italien und Malta dann allerdings untätig, ge-

nauso wie Handelsschiffe in der Nähe. Selbst wenn 

sich die Flüchtlingsboote weit entfernt vor der afri-

kanischen Küste befinden, wird oftmals gewartet, bis 

die libysche „Küstenwache“ eintrifft. Diese drängt 

die Boote häufig ab, beschädigt sie oder bringt sie 

zum Kentern. 

Die Zustände in den libyschen Lagern sind schon seit 

längerem bekannt. Amnesty wirft der EU vor, sie 

seien „kein Unfall, sondern das bewusst herbeige-

führte Ergebnis eines von der EU unterstützten Sys-

tems“, das darauf abziele, die Flucht übers Mittel-

meer „um jeden Preis“ zu unterbinden. Brüssel un-

terlaufe damit das völkerrechtliche Gebot, Menschen 

in Not in einen sicheren Hafen zu bringen. Amnesty 

fordert von den libyschen Behörden, die Haftanstal-

ten sofort zu schließen. Die EU müsse die Koopera-

tion mit der Küstenwache beenden und eigene Ret-

tungsbemühungen unternehmen. 

 

Abb. 28 Mahnaktion für tote Geflüchtete im 

Mittelmeer, September 2017. (Foto: DIE LINKE. 

im Bundestag) 

Solidarische Städte stärken! 

Zwischen 2018 und 2021, also gegen Ende mei-

ner Tätigkeit im Bundestag, lag ein Schwerpunkt 

meiner Arbeit in der europäischen Flüchtlings-

politik auf der Forderung nach einer Stärkung 

der kommunalen Aufnahme von Geflüchteten. 

Während die europäischen Staaten unverän-

dert eine tödliche Politik der Abschottung vo-

rantreiben, deren einziger gemeinsamer Nen-

ner darin liegt, möglichst wenige Flüchtlinge in 

die EU zu lassen, bildet sich europaweit ein 

Netzwerk solidarischer Städte heraus. Immer 

mehr Städte und Kommunen – sowohl in 

Deutschland als auch EU-weit – erklären sich 

dazu bereit, mehr Schutzsuchende aufzuneh-

men. Die Bewegung der „sicheren Häfen“ wird 

auch durch antirassistische und flüchtlingssoli-

darische Initiativen wie Seebrücke unterstützt. 

Sie wird jedoch bislang dadurch ausgebremst, 

dass weder Bundesländer, noch Städte oder 

Kommunen eine eigenständige Flüchtlingspoli-

tik betreiben können. Die Entscheidungsmacht 

liegt vielmehr in der Hand der nationalen Regie-

rungen. Um dies zu ändern, brachte DIE LINKE 

2019 einen Antrag mit dem Titel „Solidarische 

Städte und kommunale Initiativen zur Flücht-

lingsaufnahme unterstützen“ (BT-Drs. 19/8648) 

in den Bundestag ein.  

 

Rede im Bundestag am 9. Mai 2019 zu Anträ-

gen der LINKEN und Grünen zur Kommunalen 

Flüchtlingsaufnahme 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! In ganz Europa haben sich Kom-

munen zu „Solidarischen Städten“ erklärt und ihre 

Bereitschaft bekundet, mehr Schutzsuchende aufzu-

nehmen. In Deutschland sind es mindestens 51 Kom-

munen und Städte. Angesichts des inhumanen Trends 

der EU-Flüchtlingspolitik sehen wir in diesem Netz-

werk eine absolut begrüßenswerte Maßnahme.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Tausende Schutzsuchende ertrinken Jahr für Jahr im 

Mittelmeer. Ihr Tod wird von der EU billigend in 

Kauf genommen, eine staatlich organisierte Seenot-

rettung gibt es nicht. Private Seenotrettungsschiffe 

retteten dagegen in den letzten Jahren Hunderten von 

Flüchtlingen das Leben. Wir müssten ihnen dankbar 

sein; doch stattdessen haben wir die Situation, dass 

diese Retter von EU-Regierungen diffamiert und kri-

minalisiert werden,  
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(Andreas Bleck [AfD]: Das sind Schlepper! – Jürgen 

Braun [AfD]: Schlepper sind das!)  

dass ihre Schiffe beschlagnahmt, ihre Kapitäne und 

Crews eingesperrt werden.  

(Zuruf von der AfD: Richtig so!)  

Zugleich stoppte die EU vor wenigen Wochen die 

Mission Sophia, in deren Rahmen immerhin 50 000 

Menschen in Seenot das Leben gerettet wurde. Die 

EU hat dafür gesorgt, dass es im Mittelmeer jetzt fast 

gar keine Rettungsschiffe mehr gibt. Das ist einfach 

nur noch schäbig, meine Damen und Herren, vor al-

len Dingen, wenn man sieht, dass die EU die libysche 

Küstenwache unterstützt, die bekanntlich eine krimi-

nelle Bande ist, die private Rettungsschiffe angegrif-

fen hat. Flüchtlinge werden durch sie in – man muss 

es so sagen – irreguläre Gefängnisse gebracht, die 

selbst deutsche Diplomaten mit Konzentrationsla-

gern verglichen haben. Vor diesem Hintergrund be-

grüßen wir, wie gesagt, die Initiative „Solidarische 

Städte“ sehr.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Abg. 

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP])  

Meine Damen und Herren, als Malta im vergangenen 

Jahr das Flüchtlingsschiff „Lifeline“ nicht in den 

Hafen einfahren ließ, bot Berlin an, einen Teil der 

230 Flüchtlinge unkompliziert aufzunehmen. Ich 

finde, das ist eine großartige Geste, und möchte hier 

auch ausdrücklich Danke sagen.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Aber den Kommunen und Ländern fehlen einfach die 

rechtlichen Kompetenzen, um Flüchtlinge selbststän-

dig aufzunehmen.  

(Zuruf von der AfD: Ja!)  

Innenminister Seehofer verweigerte damals die er-

forderliche Zustimmung und verlängerte damit das 

Elend der Menschen auf der „Lifeline“. Deshalb for-

dern wir mit unserem Antrag: Eine solche Zustim-

mung muss künftig zügig und verbindlich erfolgen.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)  

Es ist klar, dass wir solidarische Städteunterstützung 

brauchen. Nationale Regierungen, aber auch die EU 

könnten einen Fonds einrichten. Das stellen wir 

ebenfalls im Antrag dar. Durch Investitionen, Infra-

strukturmaßnahmen würde das wichtige Signal aus-

gesandt werden, dass man der Aufnahme von Flücht-

lingen positiv gegenübersteht. Unsere Forderungen 

finden sich im Übrigen auch in dem Osterappell zur 

Seenotrettung wieder, der von 210 Bundestagsabge-

ordneten unterzeichnet wurde, und in einem offenen 

Brief, der von 250 Flüchtlings- und Menschenrechts-

organisationen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Ge-

werkschaften und Jugendverbänden unterzeichnet 

wurde.  

Wir fordern Sie also auf: Machen wir einen ersten 

Schritt, dass Kommunen, die bereit sind, Flüchtlinge 

aufzunehmen, das auch wirklich selbstständig ma-

chen können. Dann haben wir schon viel getan, um 

Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, ein gutes 

Zuhause zu geben. Ich danke Ihnen.  

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

 

Wider die Demontage des Asylrechts in 

Europa 

Seit Jahren steht in der EU eine Reform des Ge-

meinsamen Europäischen Asylsystems auf der 

Agenda. Dringend notwendig wäre aus linker 

Sicht die Abschaffung des ungerechten Dublin-

Systems, die sofortige Auflösung der Hotspot-

Lager auf den griechischen Inseln, der Aufbau ei-

ner zivilen, staatlich finanzierten Seenotrettung 

im Mittelmeer und die Schaffung legaler und si-

cherer Fluchtwege, um endlich das massenhafte 

Sterben an Europas Grenzen zu beenden. Un-

sere Vorstellungen von einer solidarischen Asyl-

politik haben wir als Linksfraktion in mehreren 

Anträgen ausformuliert (u.a. BT-Drs. 19/27831, 

19/22125, 19/577, 18/288, 16/5109).  
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Abb. 29 original Flüchtlingsboot vor den Bun-

destag auf die Spree, Aktion von Seawatch, Ok-

tober 2015 (@c.rothenberg) 

Stattdessen hat die EU-Kommission im Herbst 

2020 ein Paket mit Vorschlägen vorgelegt, die 

die bestehenden Probleme noch verschärfen 

würden. Insbesondere die menschenunwürdi-

gen Lager an den EU-Außengrenzen sollen nicht 

nur beibehalten, sondern ausgeweitet werden, 

wenn es nach den Plänen der Kommission geht. 

Die Bundesregierung unterstützt dieses Vorha-

ben ausdrücklich. Erneut wird so deutlich: Das 

einzige, worauf die europäischen Staats- und 

Regierungschefs sich einigen können, ist mehr 

Abschottung. Die Umsetzung der Pläne schei-

tert bisher daran, dass einige Staaten wie Polen 

oder Ungarn überhaupt keine Flüchtlinge mehr 

aufnehmen wollen – und die Pläne der Kommis-

sion allen Ernstes als zu „flüchtlingsfreundlich“ 

kritisieren. Das Elend der europäischen Asylpo-

litik habe ich in einer Rede im Bundestag im De-

zember 2020 deutlich kritisiert:  

Rede im Bundestag am 17.12.2020 zu Anträgen 

der Grünen und der LINKEN zur europäischen 

Asylpolitik und zur Reform des Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems  

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Keine Angst, das ist nicht mein 

Redemanuskript; ich komme später darauf zu spre-

chen.  

Noch im November zeigte sich Innenminister 

Seehofer zuversichtlich, bis Ende des Jahres eine 

Verständigung über Grundsätze der europäischen 

Migrationspolitik zu erreichen. Dieses Vorhaben ist 

krachend gescheitert. Der Versuch, das hier jetzt 

auch noch schönzureden, ist einfach unerträglich, 

meine Damen und Herren.  

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN)  

Seit Jahren sitzen Menschen, die vor Krieg, Verfol-

gung und Not geflohen sind, in Lagern der EU und 

insbesondere auf den griechischen Inseln im Elend 

fest.  

(Helin Evrim Sommer [DIE LINKE]: Ja!)  

Wissen Sie, wodurch die häufigsten Verletzungen von 

Kindern auf Lesbos zustande kommen? Durch Rat-

tenbisse.  

(Katharina Dröge [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 

So furchtbar!)  

Mitten in Europa werden Kinder nachts von Ratten 

angefressen. Das ist wirklich eine unbeschreibliche 

Schande.  

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)  

Diese Lager der Inhumanität will die EU nicht etwa 

auflösen; nein, das Hotspot-Konzept soll ausgeweitet 

werden. Das bedeutet noch mehr Menschenrechts-

verletzungen an den EU-Außengrenzen, massenhafte 

Inhaftierungen, unfaire Verfahren und Zurückwei-

sungen ohne inhaltliche Asylprüfungen.  

(Dr. André Hahn [DIE LINKE]: Unglaublich!)  

Über hundert Organisationen aus Deutschland ap-

pellieren mit einer Unterschriftensammlung an das 

Europäische Parlament: Sagen Sie Nein zu einem 

Europa der Haftlager für Flüchtlinge! – Dem können 

wir uns nur anschließen.  

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN)  

Meine Damen und Herren, viele schutzsuchende 

Menschen können gar nicht erst einen Asylantrag in 

Europa stellen, weil an den Außengrenzen tagtäglich 

rechtswidrige Pushbacks, also Zurückweisungen, 

stattfinden.  

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Kriminell! – Christoph 

de Vries [CDU/CSU]: Falschbehauptungen!) 

Auch deutsche Frontex-Polizisten sind daran betei-

ligt. Geflüchtete werden brutal zurückgeprügelt, auf 

offene See, wo sie in Lebensgefahr sind, zurückge-

schleppt oder den Sklavenhändlern von der soge-

nannten libyschen Küstenwache in die Hände getrie-

ben.  

Meine Damen und Herren, Die Linke fordert dage-

gen mit ihrem Antrag faire Asylverfahren für alle 

Schutzsuchenden und eine solidarische Umvertei-

lung in der EU. Wir wollen sicherstellen, dass Flie-

hende nicht daran gehindert werden, ihr Asylrecht in 

Europa wahrzunehmen. Deswegen fordern wir auch 

eine wirksame Überwachung der Frontex-Maßnah-

men an den Außengrenzen durch unabhängige Ak-

teure.  
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(Beifall bei der LINKEN)  

Zum Schluss möchte ich noch einmal festhalten: Kei-

nem Dokument der EU-Ratspräsidentschaft der Bun-

desregierung ist bislang zu entnehmen, dass Men-

schenrechtsverletzungen überhaupt gesehen werden. 

Gestern hat Staatssekretär Mayer im Innenausschuss 

immerhin zugesichert, dass es Aufklärung geben soll.  

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: Frau Kollegin, 

kommen Sie zum Schluss.  

Abb. 30 Präsentation der Dokumentation „The 

Black Book of Pushbacks“ während der Rede 

zur europäischen Asylpolitik, Dezember 2020. 

 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Deshalb, meine Damen 

und Herren, habe ich ihm heute die Dokumentation 

von NGOs und von Europaabgeordneten, die in zwei 

Bänden zusammengefasst sind und akribisch recher-

chiert wurden, mitgebracht.  

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: Frau Kollegin, Sie 

müssen bitte zum Schluss kommen.  

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Ich möchte ihm diese 

gerne überreichen. Ich denke, er wird sich freuen; 

denn die Aufklärung muss endlich dazu führen, dass 

das Schweigen gebrochen wird und eine andere Po-

litik stattfindet.  

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: Frau Kollegin, 

herzlichen Dank. – Nur fürs Protokoll: Das ist eine 

Dokumentation, die lautet: „The Black Book of Push-

backs“. Das Hochhalten alleine genügt nicht, damit 

der Titel ins Protokoll kommt. Deshalb habe ich ihn 

genannt, damit er im Protokoll vermerkt ist.  

(Abg. Ulla Jelpke [DIE LINKE] überreicht Parl. 

Staatssekretär Stephan Mayer zwei Bücher – Beifall 

bei der LINKEN) 
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Sommer der Migration 

Von Ulla Jelpke 

 

Die großen Migrationsbewegungen im Sommer 

2015 stießen in weiten Teilen der Bevölkerung 

in Deutschland auf große Solidarität. Unverges-

sen sind die Bilder klatschender Menschen, die 

in die Bahnhöfe gekommen waren, um Flücht-

linge willkommen zu heißen. Es waren überwie-

gend ehrenamtliche Gruppen, die pragmatisch 

und schnell Unterkünfte, Essen, Sachspenden 

und rechtliche Beratung beschafften und den 

neu Ankommenden so die Unterstützung orga-

nisierten, die sie dringend benötigten. Teile der 

Bundesregierung, insbesondere Bundeskanzle-

rin Angela Merkel, unterstützten diese „Will-

kommenspolitik“ auch mit Blick auf die von der 

Wirtschaft dringend benötigten billigen Arbeits-

kräfte zumindest verbal, und in den bürgerli-

chen Medien wurden die Deutschen sogar als 

„Willkommensweltmeister“ gefeiert.   

Das war aber nur die eine Seite. Zugleich began-

nen die Regierenden bereits im Spätsommer 

2015 damit, die Weichen für eine verschärfte 

Politik der Entrechtung und Ausgrenzung von 

Asylsuchenden zu stellen. Eine maßgebliche 

Rolle spielte dabei die Unterscheidung zwischen 

vermeintlich „guten“ und vermeintlich „schlech-

ten“ Flüchtlingen. Um genügend Kapazitäten für 

Asylsuchende mit einer sogenannten Bleibeper-

spektive zu schaffen, müssten jene ohne Bleibe-

perspektive schnell abgeschoben werden, so die 

Erzählung. Die Folgen dieser spalterischen Poli-

tik kommentierte ich am 20. August 2015 in der 

jungen Welt:  

 

Abschreckung als Methode 

Bundesregierung unterscheidet zwischen „guten“ 

und „schlechten“ Asylbewerbern. Bevölkerung soll 

gegen weitere Aufnahmen in Stellung gebracht wer-

den 

In der deutschen Flüchtlingspolitik wird der Ton 

schärfer. Sowohl in Zeitungskommentaren und Inter-

netforen als auch in der Regierungspolitik wird über 

vermeintlichen „Asylmissbrauch“ geklagt und be-

hauptet, Deutschland sei angesichts zunehmender 

Flüchtlingszahlen „überfordert“. Als Scheinlösung 

werden Schikanen gegen Flüchtlinge angeboten. 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Li-

nie schon vor über einem Jahr vorgegeben: „Wir 

müssen jetzt das Richtige tun und den Zuzug nicht 

schutzbedürftiger Personen aus den Westbalkanstaa-

ten stoppen, damit wir den tatsächlich Schutzbedürf-

tigen die erforderliche Hilfe bieten können“, so der 

Minister im Juli 2014 in einer Presseerklärung. Und 

der bayerische Innenministers Joachim Herrmann 

(CSU) lässt auf seiner Homepage verkünden, es sei 

ein „Unding, dass das deutsche Asylsystem von of-

fenkundig unberechtigten Asylbewerbern nahezu 

verstopft werde“. 

Dieser Ansatz, die Flüchtlingsgruppen pauschal in 

„gute“ und „schlechte“ aufzuteilen und sie gegenei-

nander auszuspielen, hat spürbare Folgen: In 

Deutschland werden derzeit die ersten Speziallager 

für Flüchtlinge aus bestimmten Herkunftsländern er-

richtet. Die mal als „Balkan-Lager“, „Aufnahmela-

ger“ oder „Abschiebelager“ bezeichneten Einrich-

tungen sollen alle Flüchtlinge aus den westlichen 

Balkanstaaten aufnehmen, deren Anerkennungs-

quote in Deutschland nur im Promillebereich liegt – 

anders als in anderen Staaten (siehe unten). Während 

für Flüchtlinge mit hohen Anerkennungschancen wie 

Syrer, Eritreer, Afghanen und Iraker die „Erstauf-

nahmeeinrichtungen“ nur eine Zwischenstation zur 

Registrierung und Verteilung auf die Kommunen 

sind, sollen die Westbalkanflüchtlinge sie gar nicht 

erst verlassen: „Aufenthalt der Antragsteller allein in 

Landeserstaufnahmestellen, schnelle Entscheidun-

gen, dazu freiwillige oder zwangsweise Rückführun-

gen“, fasst der Präsident des Bundesamtes für Mig-

ration und Flüchtlinge, Manfred Schmidt, zusammen 

und ergänzt: „Alle Bundesländer haben ihre Mitwir-

kung zugesagt.“ Laut Schmidt ist dieses Verfahren im 

Frühjahr an Albanern getestet worden. Die Anträge 

seien von 1.500 täglich auf maximal 80 zurückgegan-

gen. Faktisch sind es damit Internierungslager. Be-

reits im vorigen Jahr wurden Bosnien-Herzegowina, 
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Mazedonien und Serbien als sogenannte sichere Her-

kunftsländer eingestuft, Kosovo, Albanien und Mon-

tenegro dürften bald folgen. Flüchtlinge, die „trotz-

dem“ Asylanträge stellen, stehen damit unter dem 

Generalverdacht des „Missbrauchs“ – ihre Anerken-

nungschancen verringern sich weiter. 

Vorige Woche stellte de Maizière das sogenannte Ta-

schengeld für Flüchtlinge zur Diskussion. Das könne 

man sich mal „genauer anschauen“, wieder mehr 

Sachleistungen statt Bargeld gewähren, und über-

haupt könne man im Leistungsbereich noch einiges 

einsparen. Dabei ist seit Jahren bekannt, dass Sach-

leistungen – Essensgutscheine, Lebensmittelkarten 

usw. – aufgrund ihres bürokratischen Aufwands den 

Staat mehr kosten als Bargeldausgaben, es geht also 

nur um Schikane. Den „Taschengeld“-Vorstoß griff 

Joachim Herrmann umgehend auf. Er nannte die Zu-

wendungen für Westbalkan-Flüchtlinge „eine Zumu-

tung für die deutschen Steuerzahler“. Schließlich for-

dert der Städte- und Gemeindebund, wie auch etliche 

Unionspolitiker, abgelehnte Asylsuchende aus dem 

Balkan mit einer mehrjährigen Wiedereinreisesperre 

zu belegen. Die Betroffenen könnten dann nirgends 

in der EU mehr ihre Verwandten besuchen. 

Die Fernsehbilder über die teilweise chaotischen Zu-

stände in den Aufnahmeeinrichtungen, vor denen 

Hunderte Menschen zeitweilig in Zelten und auf offe-

ner Straße auf ihre Registrierung warten, gleichen 

den Bildern, die man sonst aus Elendsregionen in der 

„Dritten Welt“ kennt. Sie drücken die absolute Über-

forderung der Behörden aus. Das dient zum einen der 

Abschreckung weiterer Flüchtlinge, zum anderen 

zielt es auf die deutsche Bevölkerung, die ebenfalls 

überzeugt werden soll, dass jetzt energische Maß-

nahmen ergriffen werden müssen. Und zwar gegen 

Flüchtlinge, oder jedenfalls jene unter ihnen, denen 

„Missbrauch“ unterstellt wird. 

Dabei ist eine menschenwürdige Behandlung von 

Flüchtlingen schlicht eine staatliche Verpflichtung. 

Um Aufnahmestrukturen zu entlasten und Asylver-

fahren zu beschleunigen, schlägt die Linksfraktion im 

Bundestag vor, Flüchtlingen zu erlauben, bei Ver-

wandten unterzukommen. Freie Wohnungen sind in 

Deutschland vorhanden – nur dienen sie allzu häufig 

der Spekulation. Da muss über staatliche oder kom-

munale Möglichkeiten gesprochen werden, die Woh-

nungen zu übernehmen. Und mit einem Verzicht auf 

aufwändige Dublin-Prüfverfahren könnte die Asylbe-

hörde ihren Bearbeitungsstau rasch abbauen. 

 

Am 24. September 2015 fand im Kanzleramt ein 

sogenannter Flüchtlingsgipfel statt, bei dem u.a. 

eine finanzielle Unterstützung der Länder und 

Kommunen durch den Bund für die Unterbrin-

gung und Versorgung von Schutzsuchenden be-

schlossen wurde. Darüber hinaus wurden bei 

dem Treffen weitreichende Verschärfungen des 

Asylrechts vorbereitet, etwa eine längere Unter-

bringung von Geflüchteten in großen Aufnah-

melagern, verbunden mit einem Beschäfti-

gungsverbot, vermehrten Sachleistungen und 

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit (Resi-

denzpflicht). Außerdem einigten sich Bund und 

Länder darauf, die Westbalkanländer Albanien, 

Kosovo und Montenegro zu sogenannten siche-

ren Herkunftsstaaten zu erklären. Diese Vorha-

ben wurden anschließend im Schnellverfahren 

im Bundestag beschlossen.  

Als Linksfraktion kritisierten wie die Asylrechts-

verschärfungen in unserem Antrag „Alle Flücht-

linge willkommen heißen – Gegen eine Politik 

der Ausgrenzung und Diskriminierung“ als inak-

zeptabel und zum Teil sogar verfassungswidrig 

(BT-Drs. 18/6190). Es heißt darin außerdem:  

 

„Eine Politik der Ausgrenzung und Entrechtung gan-

zer Flüchtlingsgruppen verstärkt bestehende Vorur-

teile, indem suggeriert wird, dass gegen einen an-

geblich verbreiteten Asylmissbrauch harte Maßnah-

men erforderlich seien. Das ist nicht zuletzt ange-

sichts der dramatisch gestiegenen, rassistisch moti-

vierten Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlings-

heime unverantwortlich.“ 

 

Leider war das „Asylpaket 1“, mit dem die auf 

dem Flüchtlingsgipfel beschlossenen Maßnah-

men durch den Bundestag gejagt wurden, nur 

der Auftakt einer Reihe von asyl- und aufent-

haltsrechtlichen Verschlechterungen, die weder 

die Linksfraktion noch antirassistische Proteste 

außerhalb des Parlaments verhindern konnten.  
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Der Aufstieg der AfD, die gesellschaftliche 

Rechtsverschiebung und die andauernde Prob-

lematisierung von Migration gingen auch an der 

Linkspartei nicht spurlos vorbei. Auch hier wur-

den Stimmen laut, die sich für eine Begrenzung 

von Migration aussprachen, weil diese eine ver-

stärkte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt nach 

sich ziehe und daher nicht im Interesse der hier 

lebenden Arbeiterinnen und Arbeiter sei. In 

diese Debatte intervenierte ich im Frühjahr 

2018 gemeinsam mit Genossinnen und Genos-

sen aus der Bundestagsfraktion mit einem Bei-

trag in der jungen Welt unter dem Titel „Für das 

Recht auf Migration“: 

 

Für das Recht auf Migration38 

Wer den Zuzug von Menschen „regulieren“ will, be-

dient den Diskurs des „Grenzmanagements“. Eine 

kritische Replik auf ein innerhalb der Partei Die 

Linke diskutiertes Thesenpapier zur Einwanderungs-

politik 

Der folgende Text ist eine Antwort auf das „Thesen-

papier zu einer human und sozial regulierenden Ein-

wanderungspolitik“, das Mitte April von einigen Ab-

geordneten und Mitgliedern der Partei Die Linke 

veröffentlicht wurde39. Darin wurde der Forderung 

nach „offenen Grenzen“ der Ruf nach nationalstaat-

licher Regulierung entgegengestellt. Die Autoren der 

hier dokumentierten Reaktion verteidigen hingegen 

das Recht auf Migration und rufen dazu auf, deren 

Potentiale im antikapitalistischen Kampf zu nutzen. 

Am vergangenen Montag, dem 14. Mai, erschien eine 

offenbar „durchgestochene“ Version des zu dem 

Zeitpunkt noch in der Diskussion befindlichen Pa-

piers auf den Nachdenkseiten im Internet zusammen 

mit einem polemischen Kommentar, in dem den Au-

torinnen und Autoren unterstellt wurde, „naiv und 

weltfremd“ zu sein und „keinen Erfolg an den Wahl-

urnen haben (zu) wollen“. Wir dokumentieren das 

von Ulla Jelpke, Gökay Akbulut, Niema Movassat, 

Martina Renner, Belma Bekos, Clara Bünger, Elif 

Eralp, Thomas Hohlfeld, Katja Rom und Gerd Wie-

gel unterzeichnete Papier im Folgenden in leicht ge-

kürzter Form.  

Das „Thesenpapier zu einer human und sozial regu-

lierenden Einwanderungspolitik“ stellt in unseren 

                                                           
38 erstmals erschienen in junge Welt vom 17.05.2018  

Augen einen weiteren Schritt in Richtung Verab-

schiedung von einer internationalistischen, solidari-

schen linken Perspektive in der Migrations- und 

Asylpolitik dar und gibt die bisherige Positionierung 

in Partei- und Wahlprogramm 2017 zu offenen Gren-

zen auf. Mit dieser Replik sollen die grundsätzlichen 

inhaltlichen Kritikpunkte am Thesenpapier dargelegt 

werden. 

Kernthese des Thesenpapiers ist die grundlegende 

Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migran-

tinnen und Migranten. Während der Flüchtlings-

schutz nur für politisch Verfolgte unbegrenzt gelten 

solle, weil es um Menschen in „einer lebensbedroh-

lichen Not- oder Zwangslage“ gehe, sei im Falle der 

„Migration“ eine wirksame Kontrolle, Steuerung 

und Begrenzung geboten. Begründet wird das damit, 

dass die Entscheidung zur Migration eine „Wahl un-

ter verschiedenen möglichen Optionen“ sei und die 

Nationalstaaten ein „Recht zur Regulierung der Mig-

ration“ hätten. Mehr noch: „Unregulierte Arbeits-

migration“ sei „kein Ausdruck von linkem Internati-

onalismus“, sondern komme „dem Interesse der ‚In-

ternationalen’ des Kapitals zugute“. Beschworen 

wird sogar eine „Destabilisierung der Gesellschaft 

und eine Schwächung der Kampfbedingungen der 

ArbeiterInnenklasse durch Migration“, die von Lin-

ken weder in Kauf genommen noch mutwillig herbei-

geführt werden sollte. 

Wer definiert? 

Einerseits ist durchaus begründbar, zwischen Flucht 

und Migration zu unterscheiden. Denn es gibt zwar 

ein internationales, verbindliches Flüchtlingsvölker-

recht, aber kein damit vergleichbares Recht auf Mig-

ration und Einwanderung. Andererseits gehört es ge-

rade zur Aufgabe einer sozialistischen Linken, für ein 

solches Recht zu streiten. Denn aus einer internatio-

nalistischen Sicht heraus ist die strikte Unterschei-

dung zwischen Flucht und Migration künstlich. Wer 

definiert denn, was „legitime“ Gründe sind, das ei-

gene Land zu verlassen? Und wer gibt den industria-

lisierten Ländern das Recht, sich abzuschotten vor 

dem „Elend“ dieser Welt, d. h. vor den Menschen, 

die vor den Verheerungen des globalisierten Kapita-

lismus in ihren Ländern fliehen – unabhängig davon, 

ob sie die hohen Anforderungen der Genfer Flücht-

lingskonvention erfüllen oder nicht? Die Parole der 

Geflüchteten, „Wir sind hier, weil ihr unsere Länder 

zerstört“, bringt dies auf den Punkt. Die Bürgerinnen 

39 https://kurzlink.de/thesen-migration  

https://kurzlink.de/thesen-migration
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und Bürger der industrialisierten Länder sind in viel-

facher Weise Nutznießer einer ungerechten Weltwirt-

schaftsordnung, die auf anderen Erdteilen für die 

Zerstörung der individuellen Lebensgrundlagen 

sorgt. Dies ist kein individueller Schuldvorwurf. Es 

geht vielmehr um systemische Zusammenhänge und 

den Charakter der internationalen Handels- und 

Wirtschaftsbeziehungen, der Außen- und Kriegspoli-

tik usw., die dazu führen, dass Menschen vielerorts 

entwurzelt werden. Aus einer linken universalisti-

schen Sicht heraus drängt es sich deshalb geradezu 

auf, im Gegenzug für ein Recht auf Migration und Be-

wegungsfreiheit zu kämpfen. 

Im Thesenpapier wird offensichtlich vergessen, dass 

das EU-Grenzregime und deregulierte Arbeitsver-

hältnisse in direktem Zusammenhang stehen. Das 

Grenzregime hält Migration nicht auf, aber es pro-

duziert illegalisierte, entrechtete Arbeitskräfte, die 

bis zum letzten ausgebeutet werden. Nicht offene 

Grenzen sind neoliberal, sondern die Abschottung 

der reichen Staaten ist Vorbedingung für eine unge-

rechte Weltordnung. Gegen diese ungerechte Welt-

ordnung ist nicht nationaler Burgfriede das Mittel, 

sondern proletarischer Internationalismus. 

Was in dem Thesenpapier völlig fehlt: die Vision ei-

nes grenzüberschreitenden solidarischen Kampfes 

für gemeinsame soziale Interessen, die Vision der 

Überwindung der herrschenden Verhältnisse. Es 

fehlt die Zielvorstellung einer Welt, in der Menschen 

dort leben können, wo sie wollen und nicht ihr Ge-

burtsort über ihre Lebenschancen entscheidet. Es 

fehlt die Aufforderung, für die Rechte gerade derje-

nigen Menschen einzutreten, die mit am meisten un-

ter dem kapitalistischen System leiden und diese Si-

tuation aktiv zu verändern suchen. Stattdessen wird 

die Migration, die sich nationalstaatlicher Steuerung 

entzieht, im allgemeinen delegitimiert, indem es etwa 

heißt: „Unregulierte Arbeitsmigration bietet keine 

Lösungsperspektive für das Elend der Welt, sondern 

läuft faktisch auf die Privilegierung kleiner mobiler 

Minderheiten hinaus“. Mit dieser Zuschreibung wird 

das riskante Wagnis der illegalisierten Migration 

verharmlost. Zudem ist bekannt, dass häufig ein gan-

zer Freundes- und Familienkreis für eine Ausreise 

spendet und es sich bei Migrantinnen und Migranten 

keinesfalls um Privilegierte handelt. Das Thesenpa-

pier bewertet Migration durchweg negativ, als Be-

drohung für die „Kampfbedingungen der ArbeiterIn-

nenklasse“ – der „deutschen“ ArbeiterInnen-klasse 

hätte es hier nach der Logik des Papiers eigentlich 

heißen müssen. Es ignoriert damit die Feststellungen 

der neueren Migrationsforschung, die Migration als 

Ausdruck eines Kampfes sieht: des Kampfes der 

„Subalternen der Welt“, die die herrschende Un-

rechtsordnung herausfordern und dadurch auch 

hierzulande Kräfte für gemeinsame, emanzipatori-

sche Kämpfe freisetzen können. Einheimische Be-

schäftigte werden subtil gegen Migrantinnen und 

Migranten ausgespielt, wenn etwa den „Gastarbeite-

rInnen“ der frühen Bundesrepublik nachgesagt wird, 

es habe sich um „unorganisierte, fügsame Arbeits-

kräfte“ gehandelt. Das ist herabwürdigend und igno-

riert deren selbst organisierte Proteste in den 1970er 

Jahren genauso wie ihre sehr gute Eingebundenheit 

in vielen Betriebsräten und Gewerkschaften. 

Die Annahme des Thesenpapiers, dass „der breiten 

Bevölkerung, insbesondere den abhängig Beschäftig-

ten und dem weniger privilegierten Teil der Gesell-

schaft“ das Leitbild der offenen Grenzen nicht ver-

mittelbar sei, stellt ein Pauschalurteil gegen sie dar 

und besagt, dass Die Linke nach dieser Logik vor 

möglichen Ängsten einknicken soll, statt aufkläre-

risch zu wirken. 

Menschenrechte für alle 

Wenn rechte Bewegungen, Parteien und Regierungen 

die Einwanderung von Geflüchteten und MigrantIn-

nen als Ursache allen gesellschaftlichen Übels dar-

stellen, muss sich Die Linke dem entgegenstellen. 

Auch wenn es richtig ist, dass Migrationsbewegun-

gen für Herkunftsländer und -gesellschaften negative 

Auswirkungen haben können – diese müssen bedacht 

werden, und man muss ihnen entgegenwirken. Dabei 

darf die vielbeschworene Abwerbung von Fachkräf-

ten jedoch genausowenig wie die allgegenwärtige 

Floskel der „Fluchtursachenbekämpfung“ dazu ge-

nutzt werden, um Flucht und Migration abzulehnen. 

Linke Politik kann sich nicht die Sicht der National-

staaten und ihre Steuerungsinteressen zu eigen ma-

chen. Die Menschen müssen selbstbestimmt entschei-

den können, ob sie aus- oder einwandern möchten. 

Wir kämpfen für die Menschenrechte aller und nicht 

für die exklusiven Rechte bestimmter Staatsangehö-

riger! Es ist in keiner Weise nachzuvollziehen, wenn 

gerade jetzt von linker Seite die vielfältigen Potenti-

ale und positiven Elemente der Migration, auch für 

die aufnehmenden Gesellschaften, geleugnet werden. 

Das bedeutet nicht, zu realen Problemen und Her-

ausforderungenzu schweigen – es gilt jedoch, diese 

gemeinsam und in solidarischem Geist anzugehen. 

Es ist der grundlegend am Nationalstaat orientierte 

Ansatz des Thesenpapiers, der vielleicht am meisten 

irritiert. Geflüchtete und MigrantInnen werden nicht 

als handelnde politische Subjekte wahrgenommen. 
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Sie kommen allenfalls als Objekte der Steuerung vor 

(z. B.: Verteilung von Schutzsuchenden, Aufnahme in 

Kontingenten, jeweils nach Maßgabe staatlicher 

Vorgaben). Ein Sozialstaat lasse sich „unvermeid-

lich“ im Kern nur „nationalstaatlich“ organisieren, 

heißt es. Dies übergeht bereits die fortgeschrittene 

Einbettung Deutschlands in die Europäische Union 

und die Notwendigkeit eines Kampfes für gerechtere 

soziale Lebensbedingungen in allen Mitgliedsstaa-

ten. In einer nationalstaatlich verengten Perspektive 

geht es strukturell nur um das Wohlergehen der eige-

nen Staatsangehörigen, der „Rest der Welt“ er-

scheint aus einer solchen Perspektive vor allem als 

mögliche Bedrohung. Makroökonomische Berech-

nungen, wonach Einwanderungsprozesse für die Auf-

nahmegesellschaften in der Regel einen „Gewinn“ 

bedeuten, werden hingegen mit den Worten abgetan, 

die Studienlage sei „mitnichten so eindeutig“ und 

Auswirkungen der Einwanderung auf Löhne und Be-

schäftigung seien „empirisch nicht abschließend ge-

klärt“. Statt die Perspektive eines gemeinsamen soli-

darischen Kampfes für sozial gerechtere Lebensver-

hältnisse für alle Menschen als Leitlinie einzufor-

dern, wird das Scheitern einer anderen, sozialistisch-

demokratischen Gesellschaft bereits vorweggenom-

men: Wir dürften „nicht dem Wunschdenken verfal-

len, als ob die aktuellen politischen Kräfteverhält-

nisse dergestalt beschaffen seien, dass wir unbe-

grenzt finanzielle Mittel mobilisieren könnten“, heißt 

es in dem Papier – mit solchen Formulierungen aber 

könnten letztlich alle über das Bestehende hinauswei-

senden linken Forderungen ad acta gelegt werden. 

Chance für Emanzipation 

Ja, es gibt (noch) kein universales Recht auf Migra-

tion und Einwanderung, und ja, realpolitisch ist ein 

solches Recht derzeit weder durchsetzbar noch vor-

stellbar. Aber: Wer, wenn nicht Die Linke soll diese 

einzig humane und moralisch vertretbare Position in 

die vergiftete gesellschaftliche Debatte einbringen?! 

Es gilt, die aktuellen Migrationsbewegungen als ei-

nen Stachel im Leib des Kapitalismus zu begreifen, 

der auch eine Chance für emanzipatorische Verände-

rungen eröffnen kann. 

Zusammen mit den migrantischen Akteurinnen und 

Akteuren muss deshalb der Kampf für menschliche 

Lebensbedingungen weltweit geführt werden – die 

Abschottung vor den negativen Folgen des eigenen 

Handelns und Wirtschaftens ist keine fortschrittliche 

Option. Im politischen Alltag und in unseren Kämp-

fen müssen wir uns von der linken Perspektive offener 

Grenzen leiten lassen und sie nicht genau in dem Mo-

ment aufgeben, in dem die politische Rechte mit der 

Forderung nach Abschottung und nationalstaatli-

chem Egozentrismus bedrohlich reüssiert. Uns ist be-

wusst, dass sich unsere grundsätzlichen Forderungen 

derzeit nicht eins zu eins umsetzen lassen. Deshalb 

kämpfen viele Linke in ihrem privaten Umfeld, in lo-

kalen Bündnissen oder Vereinen, in regionalen wie 

überregionalen Parlamenten, in anderen Ländern 

und an der EU-Außengrenze unermüdlich für ganz 

konkrete Verbesserungen der Situation Geflüchteter 

und für den Ausbau der Rechte von Migrantinnen und 

Migranten. Das Ziel offener Grenzen darf nicht auf-

gegeben oder gar durch die Bewahrung des mehr o-

der weniger schlechten Status quo ausschließender 

Nationalstaaten ersetzt werden. Dies wäre ein fatales 

Signal an die Betroffenen, die aufgrund des steigen-

den Rassismus täglich stärkerer Hetze ausgesetzt 

sind, sowie für diejenigen Menschen, die sich gerade 

erst im Kampf gegen den aufkeimenden Rassismus 

und Nationalismus und für die Rechte von Migran-

tInnen und Geflüchteten der Partei Die Linke ange-

schlossen oder sich ihr angenähert haben. 

Bei den Ausführungen des Thesenpapiers zur Flücht-

lingspolitik fällt insbesondere die Forderung nach 

„subsidiärem Schutz“ für Kriegs- und Bürgerkriegs-

flüchtlinge als merkwürdig verfehlt ins Auge. Hier 

wird komplett ignoriert, dass der subsidiäre Schutz-

status gerade massiv entwertet wurde, indem derart 

Geschützten das Recht auf Familiennachzug abge-

sprochen wurde. Bislang hat sich Die Linke deshalb 

dafür ausgesprochen, den Geflüchteten aus Syrien 

unkompliziert einen Schutzstatus nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK) zu erteilen, wie es bis 

Anfang 2016 üblich war. Sinnvoll wäre allenfalls die 

Forderung, die Rechte subsidiär Geschützter wieder 

den Rechten der GFK-Flüchtlinge anzugleichen – 

doch davon ist in dem Papier nicht die Rede. 

Gegen den Populismus 

Ohne jede Begründung setzt sich das Thesenpapier 

auch über die bisherige und langjährige Positionie-

rung der Partei Die Linke im Bundestag und im 

Wahlprogramm zum Dublin-System hinweg, gefor-

dert wird eine „Verteilung von Asylsuchenden inner-

halb der EU“. Mit guten Gründen hat unsere Partei 

bislang jedoch, wie im Übrigen auch alle maßgebli-

chen Verbände und engagierten Akteure, ein „Free 

choice“-System als Alternative zur Zwangsverschi-

ckung von Schutzsuchenden innerhalb der EU gefor-

dert. Geflüchtete sollen sich ihr Aufnahmeland unter 
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Berücksichtigung von vorhandenen familiären Bin-

dungen, Sprachkenntnissen oder berechtigten per-

sönlichen Interessen selbst auswählen können. Ihre 

Abschiebung in Länder, in denen sie keine Chance 

auf ein faires Asylverfahren und menschenwürdige 

Überlebensbedingungen haben oder in denen ihnen 

sogar wie in Ungarn der regierungsamtlich ge-

schürte Hass entgegenschlägt, ist weniger denn je 

verantwortbar. 

Die Forderung nach einem Botschaftsasylverfahren 

in Transit- und Herkunftsländern, um lebensgefähr-

liche Überfahrten über das Mittelmeer zu vermeiden, 

ist sicherlich gut gemeint. Es wird aber nicht ausge-

führt, ob ein entsprechendes Asylverfahren noch in 

der Herkunftsregion oder erst – nach einer legali-

sierten Einreise – in der EU geführt werden soll. Ge-

gen ersteres gäbe es aus fachlicher Sicht eine Viel-

zahl von Einwänden, insbesondere sind keine rechts-

staatlichen Überprüfungsverfahren im Ausland vor-

stellbar, und die Lebens- und Aufnahmebedingungen 

während des Asylverfahrens wären schlicht unge-

klärt. Es drohte zudem eine Auslagerung des Flücht-

lingsschutzes aus Europa, der angesichts entspre-

chender aktueller Pläne der EU-Mitgliedsstaaten 

und der EU-Kommission entschieden entgegen getre-

ten werden muss. 

Schlicht reaktionär wirkt schließlich die Passage zu 

„Sicherheit“ und „Grenzkontrollverfahren“. Letz-

tere seien „nicht per se gewaltsam oder menschen-

feindlich“, sondern vielmehr „ein wichtiges Element 

der Sicherheitsarchitektur und ein wesentliches In-

strument der gesamtgesellschaftlichen Steuerungs- 

und Gestaltungskompetenz eines Staates“. Und wei-

ter: „Ohne kluges und wirksames Grenzmanagement 

stünden die Staaten hilflos gegenüber der internatio-

nal organisierten Kriminalität und dem Terrorismus 

einerseits und dem Kapital- und Warenverkehr oder 

der Steuerflucht andererseits da“. „Legitime Sicher-

heitsbedürfnisse der Bevölkerung“ werden plakativ 

„Verfechter(n) eines radikalen ‚No border’-Ansat-

zes“ gegenübergestellt. 

Das macht sprachlos. Hier wird der populistischen 

Sicherheitspropaganda einer konservativen Regie-

rung gedankenlos gefolgt. 

Es ist schon unklar, ob „Grenzkontrollverfahren“ an 

den EU-Außengrenzen oder an den nationalstaatli-

chen Grenzen gemeint sind. Für Geflüchtete und un-

erwünschte Migrantinnen und Migranten ist die Re-

alität an den EU-Außengrenzen jedenfalls genau das: 

„gewaltsam“ und „menschenfeindlich“. Davon zeu-

gen Zehntausende Tote an den Grenzen der EU als 

„Preis“ der Abschottung, die von der EU zu verant-

wortende Zurückverbringung von Schutzsuchenden 

in Länder wie Libyen, in denen ihnen Tod, Zwangs-

arbeit, Vergewaltigung und Folter drohen, sowie die 

menschenunwürdigen, auf Abschreckung und Entmu-

tigung setzenden Bedingungen in den sogenannten 

„Hot spot“-Lagern der EU. Dass Grenzkontrollen 

„völkerrechts-, menschenrechts- und flüchtlings-

rechtskonform ausgestaltet“ werden müssen, wie es 

in dem Papier heißt, erklären natürlich auch die Re-

gierenden in der EU unentwegt. Linke Kritik muss die 

Phrasenhaftigkeit solcher hohlen Bekenntnisse 

kenntlich machen und argumentativ in Frage stellen.  

Sollten allerdings Kontrollen an den Grenzen der 

Nationalstaaten gemeint sein – darauf deutet hin, 

dass diese als wesentliches Instrument „eines Staa-

tes“ beschrieben werden –, wäre das geradezu ab-

surd. Der gesamte Absatz ignoriert die Realität der 

Freizügigkeit in der EU und das Verbot von Grenz-

kontrollen an den nationalstaatlichen Grenzen inner-

halb des Schengen-Raums. Dass es solche Binnen-

grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen 

Grenze seit Herbst 2015 und auf Druck vor allem der 

CSU und der AfD bis heute gibt, wurde und wird von 

der Partei Die Linke scharf kritisiert. Denn solche 

Binnengrenzkontrollen bieten nicht die versprochene 

„Sicherheit“. Für die politische Rechte sind sie je-

doch von hoher Bedeutung für die eigene populisti-

sche Profilierung: Symbolisch soll für die hiesige Be-

völkerung der Schein von „Sicherheit und Ordnung“ 

hergestellt werden. 

Terroristen und organisierte Kriminelle wissen sol-

che Grenzkontrollen ohnehin zu umgehen. Tatsäch-

lich „wirksame“ Grenzkontrollen würden hingegen 

die hermetische Abriegelung, Einzäunung und per-

manente Bewachung aller deutschen Grenzen erfor-

dern – ein nationalistischer Alptraum, wie er derzeit 

nur von der AfD eingefordert wird. Die Linke darf 

nicht die Illusion bekräftigen, Grenzkontrollen inner-

halb der EU wären ein wirksames Mittel gegen den 

Terrorismus (auch an den EU-Außengrenzen werden 

sich Terroristen kaum mit dem Mittel der Kontrolle 

ausfindig machen lassen). Die allermeisten Täterin-

nen und Täter sind auch nicht als „Terroristen“ ge-

kommen, sondern haben sich in Deutschland radika-

lisiert oder wurden hier angeworben – oder sie sind 

hier geboren und/oder deutsche Staatsangehörige. 

Wie der Kapitalverkehr oder die „Steuerflucht“ 

durch Grenzkontrollen aufgehalten werden können, 

erschließt sich ebenfalls nicht. 
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Ja, es gibt ein berechtigtes „Sicherheitsbedürfnis“ 

der hier lebenden Menschen, aber dem wird man 

nicht durch ideologische Symbolpolitik gerecht, son-

dern, unter anderem, durch kluge präventive Ansätze 

und eine ausreichend und gut ausgestattete und ar-

beitende Polizei. 

Internationalismus und Solidarität 

Der abschließende Vorschlag an die Partei Die 

Linke, „einen umfassenden Dialog mit den relevan-

ten gesellschaftlichen Akteuren“ zu führen und „auf 

dieser Grundlage eine entsprechende Konzeption zu 

entwickeln“, klingt gut. Neben Initiativen, die sich für 

das „Recht, nicht migrieren zu müssen“, engagieren, 

wären allerdings auch Initiativen, die für ein globa-

les Recht auf Bewegungsfreiheit kämpfen, zu solchen 

Gesprächen einzuladen. Die Debatte über eine aktu-

elle linke Positionierung zu den Themen Flucht und 

Migration muss fachlich, pluralistisch, fair und ohne 

gegenseitige Unterstellungen erfolgen. Dabei wird 

eine Differenzierung zwischen unseren gemeinsamen 

Zielvorstellungen und konkretisierenden realpoliti-

schen Forderungen in Richtung dieses Ziels erforder-

lich sein. Eine linke Positionierung ohne die prägen-

den Werte des Internationalismus und der Solidarität 

wird es allerdings nicht geben. Dem verbreiteten Be-

grenzungsdiskurs möchten wir Solidarität und ver-

bindende Klassenpolitik entgegensetzen. 

Ulla Jelpke, Gökay Akbulut, Niema Movassat, Mar-

tina Renner, Belma Bekos, Clara Bünger, Elif 

Eralp, Thomas Hohlfeld, Katja Rom und Gerd Wie-

gel 
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Lügen über Flüchtlinge – entlarvt von der Linkspartei 

von Ulla Jelpke 

 

Es ist eine beliebte Strategie von Innenministern 

und anderen innenpolitischen Hardlinern, mit 

unbelegten Behauptungen und frei erfundenen 

Zahlen Stimmung gegen Geflüchtete zu ma-

chen. Über die Jahre ist es uns immer wieder ge-

lungen, durch gezielte parlamentarische Nach-

fragen die Lügen der Innenminister zu widerle-

gen und so Einfluss auf die Asyldebatte zu neh-

men. Einige Beispiele aus den letzten Jahren: 

 

 

Abb. 31 Zusendung eines Unterstützers 

 

Lügen von de Maizière 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière be-

hauptete im Oktober 2015, 30 Prozent der ver-

meintlichen Syrer in Deutschland stammten gar 

nicht aus Syrien, belegen konnte er diese Zahl 

allerdings nicht.40  

Auf Anfrage der Linksfraktion musste die Bun-

desregierung allerdings zugeben, dass ihr zur 

Frage von Fälschungen oder Manipulationen bei 

Identitätsdokumenten von Flüchtlingen gar 

keine validen Zahlen vorliegen (BT-Drs. 

                                                           
40 Panorama, 8.10.2015, https://daserste.ndr.de/pano-
rama/archiv/2015/Falsche-Syrer-Wie-der-Innenminister-
Geruechte-schuert,demaziere108.html  

18/7015). In einer Pressemitteilung vom 14. De-

zember 2015 forderte ich die Bundesregierung 

daher auf, sich für die „haltlosen Verdächtigun-

gen“ des Bundesinnenministers zu entschuldi-

gen, anstatt diese schönzureden: 

„Auf einmal sollen de Maizières Behauptungen nur 

als ‚Hinweis auf eine mögliche Dimension des be-

stehenden Dunkelfeldes‘ zu deuten sein. Statt in 

seine Glaskugel zu schauen und plumpe Agitation 

zur Diffamierung von Schutzsuchenden zu betreiben, 

sollte der Bundesinnenminister sich lieber mit den 

Fakten und der Realität auseinandersetzen. Tat-

sächlich werden nur acht Prozent der syrischen Do-

kumente in irgendeiner Form ‚beanstandet‘, was im 

Übrigen nicht gleichzusetzen ist mit einer Täu-

schung über die Nationalität. Dieser Wert entspricht 

exakt dem Durchschnittwert in Bezug auf alle Her-

kunftsstaaten und spiegelt offenbar flüchtlingstypi-

sche Realitäten wider. Selbst die Bundespolizei gibt 

an, dass die Mehrzahl der beanstandeten Doku-

mente tatsächlich durch syrische Migranten und 

nicht von Angehörigen anderer Nationen genutzt 

werden.“ 

Im Juni 2016 unterstellte de Maizière Ärzten in 

einem Zeitungsinterview, dass sie Asylsuchen-

den zu oft ungerechtfertigt Atteste ausstellten 

und damit deren Abschiebungen verhinderten. 

Er erklärte wörtlich: „Es kann nicht sein, dass 70 

Prozent der Männer unter 40 Jahren vor einer 

Abschiebung für krank und nicht transportfähig 

erklärt werden.“41  

In der Antwort auf eine Anfrage der LINKEN 

musste die Bundesregierung jedoch einräumen: 

„Bundesweite Durchschnittszahlen zu der ge-

nauen Attestquote gibt es nicht.“ Sie verwies 

stattdessen auf „zahlreiche Berichte und Unter-

suchungen aus der Praxis der für die Aufent-

41 taz, 23.06.2016, https://taz.de/De-Maizieres-Luegen-
ueber-Fluechtlinge/!5316205/  

https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2015/Falsche-Syrer-Wie-der-Innenminister-Geruechte-schuert,demaziere108.html
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2015/Falsche-Syrer-Wie-der-Innenminister-Geruechte-schuert,demaziere108.html
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2015/Falsche-Syrer-Wie-der-Innenminister-Geruechte-schuert,demaziere108.html
https://taz.de/De-Maizieres-Luegen-ueber-Fluechtlinge/!5316205/
https://taz.de/De-Maizieres-Luegen-ueber-Fluechtlinge/!5316205/
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haltsbeendigung zuständigen Länder …, die er-

hebliche praktische Probleme belegen“. (Ant-

wort auf die Fragen 49 und 50 der Abgeordne-

ten Ulla Jelpke in der Fragestunde des Deut-

schen Bundestags am 22.06.2016) In den Aus-

führungen der Bundesregierung wurde jedoch 

vor allem auf eine Erhebung unter Ausländerbe-

hörden in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 

2011 eingegangen. Hier tauchte auch einmal die 

Zahl 70 Prozent auf. Zu der vom Innenminister 

auch genannten Gruppe der unter 40-jährigen 

Männer erhielt die Antwort überhaupt keine 

Auskünfte.  

In einer aktuellen Stunde im Bundestag am 23. 

Juni 2016 kommentierte ich de Mazières falsche 

Behauptungen wie folgt (Plenarprotokoll 

18/173): 

„Herr Minister, ich habe mir jetzt erspart, noch ein-

mal alle Falschmeldungen, die Sie immer wieder 

herausgegeben haben, aufzuzählen. … Aber ich 

möchte noch einen Punkt deutlich machen: Es hat 

eine gewisse Systematik. Sie als Innenminister müs-

sen doch wissen …, was für eine Stimmung in die-

sem Land vorherrscht. … Diese Stimmung bedienen 

Sie im Grunde genommen mit Ihren ständigen Un-

wahrheiten und Lügen, Sie bedienen im wahrsten 

Sinne des Wortes rassistische Ressentiments. Sie 

machen damit auch Kräfte wie AfD und andere Het-

zer gegen Flüchtlinge stark. Das muss endlich ein 

Ende haben. Deswegen ist heute völlig berechtigt 

die Forderung nach Ihrem Rücktritt aufgetreten.“ 

 

Lügen von Seehofer 

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat beim 

Familiennachzug gelogen. Er hatte in den Koali-

tionsverhandlungen mit der SPD Anfang 2018 

behauptet, dass im Rahmen des Familiennach-

zugs bis zu 300.000 Angehörige von subsidiär 

Schutzberechtigten nach Deutschland kommen 

könnten, wenn der zwischenzeitlich ausgesetzte 

Familiennachzug wieder ermöglicht würde. Die 

AfD hantierte mit noch höheren Zahlen: Ihr 

Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland prog-

nostizierte im Oktober 2017 „eine Migrations-

welle von rund zweieinhalb Millionen Men-

schen nach Deutschland allein in 2018“ infolge 

eines „uneingeschränkten Familiennachzugs für 

Flüchtlinge“ (siehe die Vorbemerkung auf BT-

Drs. 19/14640).  

In der Folge wurde der Rechtsanspruch auf Fa-

miliennachzug für subsidiär Schutzberechtigte 

im Sommer 2018 endgültig abgeschafft und 

durch ein Gnadenkontingent von 1000 Visa pro 

Monat ersetzt.  

Bis heute verweigert die Bundesregierung eine 

Antwort auf die Frage, auf welchen Daten und 

Schätzungen die grob falsche Prognose von 

Seehofer basierte (BT-Drs. 19/14640, Antwort 

zu Frage 5). Auf wiederholte Anfragen der LIN-

KEN stellte sich heraus, dass die Zahl derer, die 

zu ihren Angehörigen mit subsidiärem Schutz 

nachziehen möchten, nur bei rund 30.000 lag. 

Hierzu erklärte ich im Januar 2020:   

„Statt auf 300.000 beläuft sich der Umfang des Fa-

miliennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten e-

her auf 30.000, wie die Zahlen zeigen! Seehofer hat 

sich mit seiner Prognose also gewaltig geirrt – oder 

die Öffentlichkeit und den Bundestag bewusst ge-

täuscht. Jedenfalls muss der Rechtsanspruch auf 

Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte 

uneingeschränkt wiederhergestellt werden, die Be-

gründung für seine Abschaffung ist hinfällig. Das 

Recht auf Familienleben ist ein Grundrecht, und für 

die Betroffenen ist es existenziell, ihre engsten An-

gehörigen nachholen zu können. Auch für die 

schnellere Integration der hier anerkannten Flücht-

linge ist das wichtig.“  

Immer wieder wird behauptet, dass Geflüchtete 

sich massenhaft der Abschiebung entziehen, in-

dem sie untertauchen, sodass Abschiebungen 

kurzfristig abgesagt werden müssen. Im April 

2019 erklärte Bundesinnenminister Seehofer, 

die große Zahl erfolgloser Abschiebungsversu-
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che sei ein Indiz dafür, „dass sich der Rechts-

staat nicht durchsetzen kann“.42 Dies war nicht 

zuletzt ein wichtiges Argument für die massive 

Ausweitung von Haftgründen durch das von 

Seehofer verantwortete sogenannte „Geord-

nete-Rückkehr-Gesetz“, das im Juni 2019 durch 

den Bundestag verabschiedet wurde.  

Meine Nachfrage ergab allerdings, dass die Bun-

desregierung gar keine Kenntnisse über die 

Gründe hat, warum Abschiebungen vor Über-

gabe an die Bundespolizei scheitern: „Über die 

Häufigkeit der Gründe, die vor Übergabe an die 

Bundespolizei zur Stornierung bzw. zum Schei-

tern von Abschiebungen geführt haben, liegen 

der Bundesregierung keine weiteren Erkennt-

nisse vor“, heißt es in der Antwort von Staats-

sekretär Mayer vom 15. März 2019 auf meine 

Schriftliche Frage. Mein Kommentar dazu:  

„Die Skandalisierung angeblicher Vollzugsdefizite 

bei Abschiebungen ist ein Dauerbrenner, mit dem 

die Hardliner rechter Parteien und von den Regie-

rungsbänken Stimmung gegen Geflüchtete machen 

und immer neue Gesetzesverschärfungen rechtferti-

gen. Dabei wird immer so getan, als würden in ers-

ter Linie die Flüchtlinge die Verantwortung für 

nicht erfolgte Abschiebungen tragen. Doch bei ge-

nauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass die Bun-

desregierung über die Gründe gescheiterter Ab-

schiebungen nahezu keine Erkenntnisse hat.“ 

Ich forderte außerdem ein Ende der Asylrechts-

verschärfungen. „Viel wichtiger wäre es, endlich 

eine wirksame Bleiberechtsregelung für gedul-

dete Schutzsuchende zu schaffen.“  

 

Lügen von Dr. Sommer 

Auch der Präsident des Bundesamts für Migra-

tion und Flüchtlinge, Dr. Eckehard Sommer, ist 

schon mehrfach dadurch aufgefallen, dass er 

                                                           
42 Süddeutsche Zeitung, 17.04.2019, https://www.sued-
deutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-asylbewerber-ab-
schiebung-bundesinnenminister-seehofer-1.4413337  

Geflüchtete diffamiert hat, anstatt sich auf die 

Leitung seiner Behörde zu konzentrieren. Im 

März 2019 erklärte er in einem Interview in der 

„Welt“, dass Personen aus Ländern mit geringer 

Schutzquote fast nie Identitätsdokumente vor-

legen würden. Damit suggerierte er, diese Men-

schen hätten kein Recht auf Schutz, sondern 

würden aus „asylfremden Gründen“ einreisen 

und absichtlich ihre Papiere vernichten, um ihre 

Abschiebung zu verhindern.  

Von der Linksfraktion erfragte Zahlen zeigten, 

dass Sommers Behauptung falsch ist. Im Gegen-

teil ist es so, dass Asylsuchende aus Ländern mit 

besonders niedrigen Anerkennungschancen so-

gar überdurchschnittlich häufig Identitätsnach-

weise vorlegen (BT-Drs. 19/11001). Und ein 

Blick auf die Herkunftsländer von Asylsuchen-

den mit besonders hohem Anteil fehlender Pa-

piere zeigt: Es handelt sich überwiegend um 

Staaten mit schlechtem Urkundenwesen und 

langen gefährlichen Fluchtrouten. Das lässt aber 

keine Rückschlüsse auf die Anerkennungschan-

cen zu. Bei Somalia und Eritrea ist die 

Schutzquote beispielsweise überdurchschnitt-

lich hoch. 

Die Äußerungen von Herrn Sommer kommen-

tierte ich am 28. März 2019 in einer Pressemit-

teilung: 

„Herr Sommer kennt diese Zahlen – und konstruiert 

wider besseres Wissen einen Zusammenhang, mit 

dem Schutzsuchende, die aus unterschiedlichen 

Gründen keine Papiere vorweisen können, pauschal 

verdächtigt werden. Als Leiter der Asylbehörde 

muss er auf größtmögliche Unabhängigkeit, politi-

sche Zurückhaltung und Fachlichkeit bedacht sein. 

Mit seinen irreführenden, falschen und politisch zu-

gespitzten  Äußerungen in einem Zeitungsinterview 

hat er seinem Amt einen Bärendienst erwiesen.“ 

  

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-asylbewerber-abschiebung-bundesinnenminister-seehofer-1.4413337
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-asylbewerber-abschiebung-bundesinnenminister-seehofer-1.4413337
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-asylbewerber-abschiebung-bundesinnenminister-seehofer-1.4413337
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Ein Skandal, der keiner war 

von Ulla Jelpke 

 

Im April 2018 wurde die Meldung bekannt, das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) sei von einem weitreichenden Skandal 

betroffen. In 1200 Fällen hätten Geflüchtete in 

der Bremer Außenstelle der Behörde zwischen 

2013 und 2016 einen Schutzstatus erhalten, ob-

wohl es dafür keine rechtliche Grundlage gege-

ben habe; teilweise war sogar auch von 2000 

rechtswidrigen Bescheiden die Rede. Die Ver-

antwortung hierfür trage die Leiterin des Bre-

mer BAMF, Ulrike B. Mutmaßlich gegen Geld 

und in Zusammenarbeit mit Asylanwälten habe 

sie in großem Umfang rechtswidrig Asylsu-

chende anerkannt, die zuvor mit Bussen nach 

Bremen gekarrt worden seien, so die Vorwürfe.  

Obwohl für die Anschuldigungen keinerlei stich-

haltige Beweise vorlagen, sprach Innenstaats-

sekretär Stephan Mayer (CSU) im Mai 2018 in 

der Sendung „Anne Will“ von einem „hochkrimi-

nellen“ und „bandenmäßigen“ Vorgehen von 

Bremer BAMF-Mitarbeitern. Gerichte untersag-

ten ihm später, diese Äußerungen zu wiederho-

len. Bundesinnenminister Horst Seehofer er-

klärte - ebenfalls Ende Mai 2018 - im Innenaus-

schuss des Deutschen Bundestags, dass in Bre-

men ein „handfester, schlimmer Skandal“ vor-

liege. Über Jahre hinweg sei dort Recht missach-

tet worden. Auf diese Weise verurteilte der 

oberste Dienstherr des BAMF die Leiterin der 

Bremer Außenstelle öffentlich vor, bevor die 

Vorwürfe gegen sie auch nur ansatzweise aufge-

klärt werden konnten – anstatt sich schützend 

vor sie zu stellen, wie es eigentlich seine Auf-

gabe gewesen wäre.  

Auf die skandalisierende Berichterstattung 

folgte eine Reihe von Sondersitzungen des In-

nenausschusses. Dabei mussten die damalige 

Präsidentin des BAMF, Jutta Cordt, sowie die 

ehemaligen BAMF-Leiter Frank-Jürgen Weise 

und Manfred Schmidt sowie der Vorsitzende 

des Gesamtpersonalrats des BAMF, Rudolf 

Scheinost, den Abgeordneten Rede und Ant-

wort stehen. Parallel drängten die Fraktionen 

der AfD und FDP auf einen „BAMF-Untersu-

chungsausschuss“ – mit dem Ziel, darin mit der 

Flüchtlingspolitik vom Sommer 2015 abzurech-

nen und einen noch restriktiveren Umgang mit 

Geflüchteten durchzusetzen.  

Dagegen sprach sich die Linksfraktion für eine 

echte Aufarbeitung der Missstände im BAMF 

aus. Das größte Problem dieser Behörde lag aus 

unserer Sicht in der rechtswidrigen Vorenthal-

tung von Schutz und keinesfalls darin, dass ver-

meintlich zu viele Asylsuchende positive Be-

scheide erhielten. 40 Prozent der inhaltlich 

überprüften BAMF-Entscheidungen mussten 

die Gerichte 2017 zugunsten der Geflüchteten 

korrigieren, in mehr als 30.000 Fällen war den 

Betroffenen rechtswidrig Schutz vorenthalten 

oder ein unzureichender Schutzstatus erteilt 

worden. Das hatte das Bundesinnenministerium 

Anfang 2018 auf meine Anfrage hin mitgeteilt. 

Weitere Missstände, etwa extrem lange Verfah-

rensdauern oder sehr hohe Abweichungen bei 

den Schutzquoten in verschiedenen BAMF-Au-

ßenstellen, hatte DIE LINKE bereits in den Vor-

jahren durch Anfragen aufgedeckt und kritisiert.  

Zweifel gegenüber der politisch-medialen Skan-

dalisierung der Entscheidungspraxis in Bremen 

drängten sich auch deshalb auf, weil es sich bei 

den Menschen, die angeblich rechtswidrig einen 

Schutzstaus bekommen hatten, vielfach um 

Überlebende des Genozids an den Jesiden durch 

den IS aus Syrien und dem Irak handelte, also 

um eine hochschutzbedürftige Gruppe.  

Die Debatte um die Bremer BAMF-Affäre kom-

mentierte ich im Mai 2018 in der jungen Welt:   
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Plattform für Hetzer – Bremer BAMF-Affäre 

Die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migra-

tion und Flüchtlinge (BAMF) steht in der öffentlichen 

Kritik. Die inzwischen abgelöste Leiterin soll eigen-

mächtig und in Kooperation mit Anwälten Hunderte 

Asylbescheide für Jesiden aus dem Irak und Syrien, 

die dem völkermörderischen „Islamischen Staat“ 

entkommen konnten, ausgestellt haben, die vom Bun-

desinnenministerium inzwischen als rechtswidrig 

eingestuft wurden. 

AfD und FDP machen sich nun stark für einen parla-

mentarischen Untersuchungsausschuss. Auch aus 

der Linksfraktion gibt es befürwortende Stimmen für 

ein solches Gremium. Dies überschätzt einerseits die 

Möglichkeiten, die das stumpfe Instrument Untersu-

chungsausschuss bietet, und ignoriert andererseits 

die Absichten von AfD und FDP. Denn den beiden 

Fraktionen geht es mitnichten um die konstruktive 

Behebung der Missstände im BAMF, deren erste 

Leidtragende die Asylsuchenden selbst sind. Viel-

mehr zielen sie auf eine Generalabrechnung mit der 

kurzfristigen Politik der offengehaltenen Grenzen 

von Bundeskanzlerin Merkel im Jahr 2015 – um so 

eine noch restriktivere Flüchtlingspolitik durchzuset-

zen. Sollte es tatsächlich kriminelle Machenschaften 

beim BAMF in Bremen gegeben haben, dann ist dies 

eine Angelegenheit der Polizei und nicht des Parla-

ments. Und soweit es um politische Verantwortlich-

keiten geht, ist der Innenausschuss des Bundestages 

das Gremium, vor dem die Zuständigen Rede und 

Antwort stehen müssen. 

Gerade die Linksfraktion ist mit ihren parlamentari-

schen Anfragen die eigentliche Aufklärerin von Miss-

ständen im BAMF. So hat die Fraktion herausgefun-

den, dass 40 Prozent der vor Gericht angefochtenen 

Negativasylentscheidungen wieder gekippt werden 

müssen. Es ist auch ein Erfolg der Linken, dass Amts-

leiterin Jutta Cordt nun im Zuge der Bremer Affäre 

auch Negativentscheidungen überprüfen lassen will.  

Dass sich Bundesinnenminister Horst Seehofer so auf 

die Bremer „BAMF-Affäre“ einschießt, erfolgt mit 

der Intention, generell eine liberale Anerkennungs-

praxis in der Behörde unter Sanktionierungsvorbe-

halt zu stellen. Darüber hinaus preist der Bundesin-

nenminister die im Koalitionsvertrag vorgesehenen 

„Ankerzentren“ als Lösung für die Probleme an. Die 

Einrichtung solcher „Ankunfts-, Entscheidungs- und 

Rückführungseinrichtungen“, in denen Asylsuchende 

während der ganzen Dauer ihres Verfahrens nicht 

nur von der Bevölkerung abgeschottet, sondern auch 

von unabhängigen Beratungseinrichtungen abge-

schnitten wären, stoßen auf Widerstand von zahlrei-

chen Landesregierungen. Solche Vorhaben der Bun-

desregierung zu verhindern wäre die Aufgabe von 

Linken. Und nicht, den völkischen AfD-Hetzern und 

den in ihrem trüben Fahrwasser schwimmenden 

Schleimern von der Lindner-FDP mit einem Unter-

suchungsausschuss eine Plattform zu bieten oder gar 

den rechten Diskurs mit Mutmaßungen über „offen-

kundig organisierte Kriminalität“ im Umfeld des 

BAMF gleich selbst zu befeuern. 

 

Um den angeblichen Skandal in Bremen aufzu-

arbeiten, setzten die Behörden alle Hebel in Be-

wegung. Schon 2016 war Ulrike B. als Behörden-

chefin abgesetzt worden, außerdem eröffnete 

das BAMF ein Disziplinarverfahren gegen sie. 

Zuvor hatte sie eine Abschiebung von Jesiden 

von Hannover nach Bulgarien gestoppt. Der In-

halt dieser Entscheidung wurde allerdings spä-

ter gerichtlich bestätigt: Den Betroffenen hätte 

in Bulgarien Obdachlosigkeit und unmenschli-

che Behandlung gedroht.  

Nach Bekanntwerden des angeblichen „Skan-

dals“ wurden 2018 sowohl die Asylverfahrens-

abteilung als auch die Abteilung für Integration 

des Bremer BAMF über Monate geschlossen, 

obwohl letztere mit (angeblich fehlerhaften) 

Entscheidungen über Asylanträge nun wirklich 

nichts zu tun hatte. Außerdem nutzte Bundesin-

nenminister Seehofer die Gunst der Stunde für 

einen erneuten Wechsel an der BAMF-Spitze. Im 

Juni 2018 übernahm Hans-Eckehard Sommer 

die Leitung der Behörde. Der für seine restrikti-

ven Positionen bekannte CSU-Politiker hatte zu-

vor das bayerische Landesamt für Asyl und 

Rückführungen mitaufgebaut.  

Zuvor hatte die damalige BAMF-Chefin Cordt 

noch die Überprüfung aller in Bremen seit dem 

Jahr 2000 ausgesprochenen 13.000 Anerken-

nungsentscheidungen angeordnet. 18.000 

Menschen waren von diesen Entscheidungen 

betroffen. Das Ergebnis dieses aufwändigen 

Prüfverfahrens: In lediglich 52 Fällen nahm die 

Bundesregierung an, dass zu Unrecht ein 
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Schutzstatus erteilt wurde. Im Kern ging es da-

bei darum, dass die ehemalige Leiterin in Bre-

men zu der Frage, ob anerkannte Flüchtlinge 

nach Bulgarien zurückgeschickt werden dürfen, 

eine andere Einschätzung vertrat als andere Au-

ßenstellenleiter. Ihre Einschätzung, dass ihnen 

dort infolge unzureichender Aufnahmebedin-

gungen eine unmenschliche Behandlung droht, 

wurde von den Obergerichten mehrheitlich be-

stätigt. Dass die ehemalige Leiterin in Bremen 

Entscheidungen anderer Außenstellen korri-

gierte, wenn sie ihr vorgelegt wurden, war zum 

damaligen Zeitpunkt ebenfalls möglich und 

rechtens – in der BAMF-Zentrale geschah dies 

sogar noch häufiger als in Bremen, wie die Bun-

desregierung auf Anfrage der Linksfraktion be-

stätigte.  

Am 29. März 2019 kommentierte ich dies in ei-

ner Pressemitteilung:  

 

„Es hat in der Bremer BAMF-Außenstelle keinen 

Skandal gegeben. Skandalös ist vielmehr die gro-

teske Skandalisierung einer liberalen Entschei-

dungspraxis in Bremen, die menschenrechtlich ge-

boten war. […] Dass eine kompetente Beamtin kri-

minalisiert wird, weil sie den Überlebenden eines 

Völkermords – es ging um jesidische Flüchtlinge 

aus dem Irak und Syrien – Schutz gewährte und vor 

einer unmenschlichen Behandlung bewahrte, wirft 

ein düsteres Bild auf die Verhältnisse in diesem 

Land. Die eigentlichen Probleme im BAMF liegen 

ganz woanders: Weiterhin wird zehntausenden 

Schutzsuchenden im Jahr zu Unrecht Schutz verwei-

gert – in 30.000 Fällen mussten Gerichte 2018 feh-

lerhafte BAMF-Bescheide zugunsten der Asylsu-

chenden korrigieren.“ 

 

2021 musste Ulrike B. sich schließlich vor Ge-

richt verantworten. Bereits 2019 hatte die Bre-

mer Staatsanwaltschaft Anklage gegen sie erho-

ben. Eine Sonderermittlergruppe der Staatsan-

waltschaft mit bis zu 45 Personen hatte seit Mai 

2018 ermittelt. Bei den Vorwürfen ging es um 

eine Vielzahl angeblicher Verstöße gegen das 

Asyl- und Aufenthaltsrecht. Die große Mehrheit 

der Anklagepunkte ließ das Bremer Landgericht 

jedoch gar nicht erst zur Hauptverhandlung zu. 

In der Begründung bezeichneten die Richter ei-

nen Teil der Anschuldigungen als „gänzlich fern-

liegend“ oder „von vorneherein denklogisch 

ausgeschlossen“. Am 20. April 2021 wurde das 

Verfahren gegen Ulrike B. dann ohne Schuld-

spruch wegen Geringfügigkeit eingestellt.  

Die Einstellung des Verfahrens und die Funktion 

des „BAMF-Skandals“ in der deutschen Asylpoli-

tik kommentierte ich am 20. April 2021 in einer 

Pressemitteilung:  

 

Die restriktive Asylpraxis des BAMF ist der ei-

gentliche Skandal 

„Es überrascht mich nicht im mindesten, dass das 

Verfahren gegen die ehemalige BAMF-Leiterin Ul-

rike B. aus Bremen heute wegen Geringfügigkeit 

eingestellt wurde. Es war schon lange absehbar, 

dass von den Vorwürfen eines angeblich bandenmä-

ßigen Asylmissbrauchs nichts übrig bleiben würde. 

Die von Ulrike B. verantworteten Bescheide erwie-

sen sich auch im Nachhinein ganz überwiegend als 

richtig. Bundesinnenminister Seehofer und sein In-

nenstaatssekretär Mayer, die sich damals an der 

medialen und politischen Vorverurteilung der frühe-

ren Bremer BAMF-Leiterin beteiligt hatten, sollten 

sich nun dringend öffentlich bei Ulrike B. entschul-

digen. 

Ulrike B. hat dafür gesorgt, dass jesidische Flücht-

linge unkompliziert den ihnen zustehenden Schutz 

erlangen konnten. Und genau diese liberale Schutz-

praxis wurde skandalisiert und kriminalisiert, um 

den Asyldiskurs nach rechts zu verschieben und 

bundesweit einen restriktiveren Kurs in der Asylpo-

litik durchzusetzen. […]“ 

 

Zur Bremer BAMF-Affäre habe ich über die Jahre 

insgesamt fünf Kleine Anfragen sowie eine Viel-

zahl an Schriftlichen und Mündlichen Fragen an 

die Bundesregierung gerichtet. Die Anfragen 

können unter folgenden Drucksachennummern 

eingesehen werden: 19/4427, 19/8445, 

19/17276, 19/26132 sowie 19/32057.   
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Bleiberecht statt Abschiebung! 

von Ulla Jelpke 

 

Wichtiger Teil meiner Arbeit im Bundestag war 

der Kampf gegen Abschiebungen. Kein Mensch 

flieht ohne Grund, und Abschiebungen bedeu-

ten fast immer, dass die Betroffenen in Verhält-

nisse zurückgezwungen werden, in denen ihnen 

Verfolgung, Krieg, existenzielle Notlagen oder 

Perspektivlosigkeit drohen. Ich bleibe deshalb 

dabei: Jede Abschiebung ist eine zu viel! Bleibe-

recht statt Abschiebung!  

In einer Vielzahl von Anträgen haben die 

PDS/DIE LINKE sich für Abschiebestopps einge-

setzt. Unter anderem für den Schutz der Flücht-

linge aus Togo (BT-Drs. 16/2627), Sri Lanka (BT-

Drs. 16/4203), dem Irak (BT-Drs. 16/5248), der 

Roma aus dem Kosovo (BT-Drs. 17/784) und im-

mer wieder für Schutzsuchende aus Afghanistan 

(BT-Drs. 16/5141, 18/6869, BT-Drs. 19/1369).  

Ich habe mich darüber hinaus in Pressemittei-

lungen und Artikeln sowie in Redebeiträgen auf 

Demonstrationen gegen Abschiebungen ausge-

sprochen, mich in Anfragen an die Bundesregie-

rung nach Abschiebezahlen erkundigt (u.a. BT-

Drs. 19/27007, 19/18201, 19/21100, 19/3922, 

18/11112, 18/4025) und in vielen Einzelfällen 

versucht zu erreichen, dass Abschiebungen ver-

hindert werden. Zum Kampf gegen Abschiebun-

gen gehört auch die Ablehnung, bestimmte Her-

kunftsländer von Geflüchteten als „sicher“ ein-

zustufen – wie es etwa für die Westbalkanstaa-

ten 2014 beschlossen wurde. Auf den folgenden 

Seiten gebe ich anhand einiger Ausschnitte ei-

nen Einblick in meine Arbeit zur Abschiebepoli-

tik.  

 

 

Protest gegen Abschiebungen von 

Roma in den Kosovo  

Rede zu Protokoll im Bundestag am 6. Mai 2010 

(zum Antrag auf BT-Drs. 17/784): 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Die Linke hat sich bereits 

in der letzten Wahlperiode für einen Abschiebestopp 

und ein Bleiberecht insbesondere für die Roma aus 

dem Kosovo eingesetzt, und zwar noch bevor die 

Massenabschiebungen von Roma aufgenommen wur-

den. Leider vergeblich. Inzwischen gibt es für das 

Thema eine weitaus größere und vor allem kritische 

Öffentlichkeit, sodass wir die Zeit gekommen sehen, 

die Forderung nach einem Bleiberecht für die Roma 

aus dem Kosovo erneut in den Bundestag einzubrin-

gen. Wir erhoffen uns zum jetzigen Zeitpunkt eine an-

dere und ernsthafte Debatte zu diesem Thema.  

Am 12. April dieses Jahres besiegelten die Regierun-

gen der Bundesrepublik Deutschland und der Repub-

lik Kosovo endgültig die Abschiebung von mindes-

tens 10 000 Roma in den Kosovo. Weitere 4 000 Men-

schen, darunter viele Ashkali und auch Serben aus 

mehrheitlich von Albanern bewohnten Gebieten, 

müssen nun ebenfalls verstärkt mit ihrer Abschie-

bung rechnen. Diese mehr als 14 000 Menschen wer-

den nach langjährigem Aufenthalt in Deutschland 

aus ihren sozialen Beziehungen gerissen, die sie sich 

hier aufgebaut haben. Es werden Kinder abgescho-

ben, die in Deutschland geboren sind und dieses 

Land als ihre Heimat ansehen. Es werden Alte und 

Kranke in medizinische Unterversorgung und damit 

in den Tod abgeschoben. Für viele, die von ihrer er-

zwungenen Flucht vor zehn Jahren noch traumati-

siert sind, bedeutet die Abschiebung eine Art zweiter 

Vertreibung, mit allen psychologischen Folgen. All 

dies ist hinlänglich bekannt.  

Es gibt eine Vielzahl von Studien und Berichten von 

Nichtregierungsorganisationen, der OSZE, dem UN-

HCR, dem Menschenrechtskommissar des Europa-

rats usw. über die schlimme Situation gerade der 

Minderheitenangehörigen – der Roma, Ashkali und 

Ägypter – im Kosovo. Es gibt eine Legion an Berich-

ten von engagierten Journalistinnen und Journalis-

ten, die das unerträgliche Schicksal von Abgeschobe-
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nen für Zeitungen, Radio und Fernsehen dokumen-

tiert haben. Als Teilnehmerin einer Delegation des 

Bundestagsinnenausschusses, die vom 12. bis 14. Ap-

ril im Kosovo war, konnte ich mich mit eigenen Au-

gen von der völligen Perspektivlosigkeit überzeugen, 

in die Roma aus Deutschland abgeschoben werden. 

Die Wirtschaft des Landes liegt völlig am Boden, und 

Roma sind von der allgemein immens hohen Arbeits-

losigkeit durch rassistische Ausgrenzung in besonde-

rem Maße betroffen.  

Wir als Linke stehen mit unserer Forderung nach ei-

nem Bleiberecht für diese Menschen nicht allein. Die 

Migrationskommission der Deutschen Bischofskon-

ferenz hat in einer Pressemitteilung davor gewarnt, 

Menschen in „unsichere und unwürdige Verhält-

nisse“ abzuschieben.  

Ich will an dieser Stelle auch auf den Osterappell 

2010 verweisen, der vor Abschiebungen in den Ko-

sovo warnt und eine humanitäre Aufenthaltsregelung 

für Roma aus dem Kosovo fordert. Wie bereits im 

Jahr 2000 haben sich unter anderem eine Reihe akti-

ver oder ehemaliger Abgeordneter fraktionsüber-

greifend gegen die Abschiebung von Roma gewendet, 

darunter Dr. Hermann Otto Solms, Professor Dr. 

Schwarz Schilling, Claudia Roth, Barbara Lochbih-

ler und viele andere43. Ich will daraus eine Passage 

zitieren, die mir besonders am Herzen liegt: 

„Deutschlands historische Verantwortung gegen-

über den Roma kann sich nicht allein in historischen 

Gedenkveranstaltungen erschöpfen. Deutschland hat 

sich zur historischen Verantwortung für den Holo-

caust an den Juden bekannt und praktische Maßnah-

men wie ausländerrechtliche Sonderregelungen in 

diesem Zusammenhang ergriffen; siehe zum Beispiel 

die gesetzliche Regelung für jüdische Kontingent-

flüchtlinge. Gegenüber den Roma scheint die histori-

sche Verantwortung in der Praxis keinerlei Nieder-

schlag zu finden. Wie anders lässt es sich erklären, 

dass routinemäßig Roma und darunter auch Alte, 

Kranke, Kinder und Jugendliche jetzt in den Kosovo 

abgeschoben werden, ohne dass politisch Verant-

wortliche gegenüber solchen Maßnahmen Einhalt 

gebieten und unserer Verantwortung gegenüber den 

Roma gerecht werden?“  

Diese Frage kann ich nur an jene weiterreichen, die 

sich hier im parlamentarischen Raum verweigern, 

unverantwortlichen Abschiebungen Einhalt zu gebie-

                                                           
43 Siehe: http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-

dam/NEWS/2010/Oster-Appell_2010.pdf 

ten und jede humanitäre und historische Verantwor-

tung von sich weisen. Ich bin auf ihre Antworten in 

der weiteren parlamentarischen Beratung gespannt.  

Wir sollten uns alle klarmachen, welche vielleicht 

einmalige Chance sich uns als Bundestag bei diesem 

Thema bietet: Die Schuld, die Deutschland durch die 

systematische Ermordung von 500 000 Roma und 

Sinti auf sich geladen hat, ist niemals und durch 

nichts wiedergutzumachen. Aber wir haben die 

Chance – und meines Erachtens nach auch die Ver-

pflichtung – einigen Tausend Roma-Familien, die 

seit Jahren unter uns leben, die Perspektive einer si-

cheren Zukunft ohne Angst und eines gleichberech-

tigten Zugangs zu Bildung und Arbeit zu geben. 

Schieben wir sie jedoch ab, bringen wir diese Men-

schen sehenden Auges in eine ausweglose Notlage, in 

existenzielle Armut und systematische Diskriminie-

rung. Wir zerstören die Zukunft dieser Menschen, 

insbesondere der Kinder. Das wäre meines Erach-

tens unverantwortlich und historisch und moralisch 

gesehen ein großes Versagen des Deutschen Bundes-

tages 

 

„Massive Verletzungen der sozialen 

Menschenrechte“ 

Rede zur Einstufung von Ländern des Westbal-

kans zu „sicheren Herkunftsstaaten“, 6. Juni 

2014: 

 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Die Bundesregierung legt heute 

einen Gesetzentwurf vor, mit dem Bosnien-Herzego-

wina, Mazedonien und Serbien zu sicheren Her-

kunftsstaaten erklärt werden sollen. Das bedeutet, 

dass die Asylanträge aller Asylsuchenden aus diesen 

Staaten in Zukunft im Schnellverfahren abgelehnt 

werden, 

(Christine Lambrecht [SPD]: Geprüft werden, nicht 

abgelehnt!) 

weil sie pauschal als unbegründet gelten, und dass 

sie innerhalb einer Woche das Land verlassen müs-

sen. 

(Rüdiger Veit [SPD]: Das ist so nicht richtig!) 

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2010/Oster-Appell_2010.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2010/Oster-Appell_2010.pdf
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Faktisch werden auch jetzt schon Asylanträge von 

Antragstellern aus dem Westbalkan im Eiltempo ab-

gefertigt und nur oberflächlich geprüft. Trotzdem er-

hielten 2013 immerhin 60 Asylsuchende aus diesen 

Ländern einen humanitären Aufenthaltstitel durch 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, und 

weitere 82 erkämpften sich dieses Recht vor den Ver-

waltungsgerichten. 

Die Linke fordert ganz klar: Es muss weiterhin faire 

Asylverfahren für Menschen aus den Staaten im 

Westbalkan geben. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will hier ganz deutlich sagen: Länder, in denen 

schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen be-

gangen werden, dürfen nicht als sichere Herkunfts-

staaten eingestuft werden. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Aus all diesen Staaten kommen vor allem Roma als 

Asylsuchende nach Deutschland. 90 Prozent der 

Asylsuchenden aus Serbien sind Roma. Aus Mazedo-

nien sind es 80 Prozent und aus Bosnien-Herzego-

wina 65 Prozent. 

Es ist bekannt, dass diese Minderheiten dort am 

Rande der Gesellschaft leben und Opfer von rassisti-

schen Übergriffen und Kampagnen sind. Gerade weil 

wir als Deutsche Roma gegenüber eine historische 

Verantwortung haben, meinen wir, dass diese Länder 

nicht einfach als sichere Herkunftsstaaten eingestuft 

werden können.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Über eine halbe Million Sinti und Roma sind wäh-

rend des Faschismus in ganz Europa umgekommen. 

Dieser Gesetzentwurf tut gerade so, als hätte es die-

sen Teil der Geschichte, diesen Antiziganismus, nie 

gegeben. Ich appelliere an Sie: Handeln Sie, und 

seien Sie hier nicht geschichtsvergessen!  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

In diesen Tagen gibt es erschreckende Meldungen 

aus Serbien und Bosnien-Herzegowina. Dort wurden 

durch eine Überschwemmungskatastrophe Häuser 

und ganze Siedlungen zerstört. Zehntausende Men-

schen sind obdachlos, und es besteht Seuchengefahr. 

Die Behörden versuchen, zu helfen, wo sie können; 

das ist keine Frage. Diese Hilfe kommt aber längst 

nicht bei allen an. Insbesondere Roma sind von den 

Fluten betroffen; denn ihre Siedlungen befinden sich 

direkt an den Flussufern. Erst in dieser Woche hat 

der Ombudsmann für Bürgerrechte, Saša Janković, 

in Bosnien-Herzegowina beklagt, dass dort einer 

Gruppe von 30 Roma der Zugang zu Aufnahmezen-

tren einfach verweigert wurde, weil sie Roma waren. 

Sie wurden stattdessen in einen Bunker verfrachtet, 

der durch Rattengift verseucht war – ohne Toiletten, 

ohne sauberes Wasser und ohne Anschluss an das 

Abwassersystem. Ihnen wurde die Unterstützung, die 

andere Bürgerinnen und Bürger dort selbstverständ-

lich erhalten haben, nicht zuteil – und das einzig und 

allein, weil sie Roma sind. Das ist die schreckliche 

Realität, die auch Sie von der Koalition einfach ein-

mal zur Kenntnis nehmen müssen. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist eine von vielen Geschichten alltäglicher Dis-

kriminierung, die Roma in den Staaten des ehemali-

gen Jugoslawien erdulden und erleiden müssen. Ich 

will noch weitere Beispiele aus Serbien nennen: 

45 000 Roma, Flüchtlinge aus dem Kosovo, leben 

dort ohne Personaldokumente und damit völlig recht-

los. Sie haben keinen Zugang zu medizinischer Ver-

sorgung und zu Sozialleistungen. Man muss hier ganz 

deutlich sagen: Insgesamt gibt es dort 400 informelle 

Roma-Siedlungen. Ein Drittel davon hat keine Was-

serversorgung, 70 Prozent der Haushalte sind nicht 

an das Abwassersystem angeschlossen, und häufig 

gibt es auch keinen Strom. Ich glaube, ich muss hier 

nicht sagen, was das dort bedeutet – insbesondere für 

Kinder und für Frauen. Laut UNICEF ist die Kinder-

sterblichkeit bei Roma in Serbien viermal so hoch wie 

im Durchschnitt. 

All diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, wie schmal 

der Grat zwischen Diskriminierung und lebensbedro-

hender Ausgrenzung ist. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Wir reden nicht einfach über Armut. Wir reden über 

massive Verletzungen der sozialen Menschenrechte. 

Nach den Asylrichtlinien der EU muss auch eine 

Mehrfachdiskriminierung zur Anerkennung als 

Flüchtling führen. 

Herr Innenminister, ich sage es gerne noch einmal: 

Wenn diese Menschen in irgendeiner Weise von 

schwerwiegenden Verletzungen eines grundlegenden 



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                   S e i t e  | 203 

 

Menschenrechtes betroffen sind, muss auch das zum 

Schutz in unserem Land führen, nicht nur die enge 

Sicht auf die politische Verfolgung. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Übrigens – auch das hat der Innenminister hier nicht 

erwähnt – hat auch der UNHCR in seiner Stellung-

nahme zu dem heute vorliegenden Gesetzentwurf klar 

gefordert, dass das europäische Recht angewendet 

bzw. endlich in die Praxis umgesetzt werden soll. In 

der Begründung des Gesetzentwurfs findet sich zu all 

diesen Menschenrechtsverletzungen kein einziges 

Wort. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat zu 

Recht von einer „Bagatellisierung“ der Menschen-

rechtslage in den Westbalkanstaaten gesprochen. In 

dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die zahlrei-

chen Berichte von Menschenrechtsgruppen, Instituti-

onen und dem Europarat sowie der US-Menschen-

rechtsbericht – das soll schon etwas heißen – igno-

riert. Diese Ignoranz der Bundesregierung ist meines 

Erachtens wirklich unerträglich.  

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Diese ganze Debatte vergiftet zusehends das gesell-

schaftliche Klima in der Bundesrepublik. Am Mitt-

woch wurden zum Beispiel neue Zahlen einer Studie 

der Universität Leipzig zum Rassismus in der Mitte 

dieser Gesellschaft bekannt. Demnach haben 55,4 

Prozent der Befragten ein Problem damit, wenn sich 

Roma und Sinti in ihrer Gegend aufhalten. 47,1 Pro-

zent finden, Roma und Sinti sollten aus den Innen-

städten verbannt werden. 55,9 Prozent unterstellen 

ihnen eine höhere Neigung zu Kriminalität. – All 

diese Werte sind im Vergleich zur Umfrage von 2011 

deutlich gestiegen. 

Der grassierende Antiziganismus ist auch das Ergeb-

nis dieser unsäglichen Asylmissbrauchsdebatten, die 

wir seit mindestens zwei Jahren in dieser Gesell-

schaft führen, besonders auf der rechten Seite dieses 

Hauses. Das ist unerträglich. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Peter Hintze: Frau Kollegin. 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Ja, Herr Präsident, ich 

komme zum Schluss. 

Vizepräsident Peter Hintze: Das müssten Sie schon 

längst gekommen sein. 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Man befeuert damit je-

denfalls den Antiziganismus in dieser Gesellschaft. 

Ich sage zum Schluss noch einmal: Ziehen Sie diesen 

Gesetzentwurf zurück! Beenden Sie die Asylschnell-

verfahren, und erkennen Sie den Schutzbedarf von 

Roma aus den Westbalkanstaaten an! Seien Sie mit 

dieser Gruppe solidarisch. Ich denke, sie hat es his-

torisch verdient. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

 

Abschiebungen nach Afghanistan stop-

pen!  

Rede im Bundestag am 3. Dezember 2015 zu 

einem Antrag der LINKEN für einen Abschiebe-

stopp in Bezug auf Afghanistan: 

 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! Kollegin Warken, ich muss sa-

gen: Das ist einfach zynisch, wenn man vorher die 

Debatte verfolgt hat und mitbekommt, dass der Bun-

deswehreinsatz verlängert wird, weil die Lage in Af-

ghanistan unsicher ist,  

(Nina Warken [CDU/CSU]: Nicht überall!)  

gleichzeitig aber darüber nachgedacht wird, Mas-

senabschiebungen nach Afghanistan vorzunehmen.  

(Nina Warken [CDU/CSU]: Einzelfallprüfung!)  

Das ist jedenfalls die bisherige Ansage, und Sie ha-

ben sie hier nicht klar dementiert.  

(Nina Warken [CDU/CSU]: Doch, das habe ich ge-

tan! Zuhören!)  

Ich will auch deutlich sagen: Der Lagebericht des 

Auswärtigen Amtes spricht von relativ sicheren Regi-

onen. Da muss man – zusammengefasst – ganz ein-

fach sagen: Es kann eigentlich nicht schlimmer sein. 

Deswegen sagen wir ganz klar: Abschiebungen nach 

Afghanistan dürfen nicht stattfinden.  

(Beifall bei der LINKEN – Max Straubinger 

[CDU/CSU]: Wieso denn nicht?)  

Es ist heute schon gesagt worden: Im ersten Halbjahr 

hat es 5 000 Tote und Verletzte in Afghanistan gege-

ben. Die Zahl ist seit 2001 die höchste, und die Dun-

kelziffer ist wahrscheinlich sehr hoch. Noch nie hat 

es seit Beginn des westlichen Interventionskrieges so 
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viele zivile Opfer gegeben wie heute. Und ausgerech-

net in dieser Situation wird die Abschiebefrage dis-

kutiert. Wir sagen ganz klar: Nein, es darf keine Ab-

schiebungen geben, weil Afghanistan nicht sicher ist.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)  

Ich habe noch einmal nachgesehen, was Vertreter 

der Bundeswehr vor zwei Jahren nach dem Abzug 

aus Kunduz erklärt haben. Man sprach ausdrücklich 

von einer Erfolgsgeschichte. Die Sicherheit in 

Kunduz sei nun gewährleistet. Das war die reinste 

Schönfärberei. Tatsächlich werden die Taliban im-

mer stärker. Erst kürzlich überrannten sie Kunduz. 

Das zeigt wirklich: Afghanistan ist nicht sicher.  

Hier ist eben schon über den Zynismus der Bundes-

kanzlerin gesprochen worden, die so tut, als würden 

die Flüchtlinge aus Afghanistan nur hierherkommen, 

weil sie besser leben wollen. Andererseits verhandelt 

sie mit dem Präsidenten aus Afghanistan um sichere 

Schutzzonen. Ist das nicht ein Eingeständnis Ihrer 

Kanzlerin, dass es in Afghanistan nicht sicher ist? Im 

Übrigen: Auch die Gebiete, die in Afghanistan von 

der Regierung kontrolliert werden, sind keine alter-

nativen Fluchtziele. 15 Prozent der geschädigten Zi-

vilisten fielen nach UN-Angaben Übergriffen afgha-

nischer Sicherheitskräfte zum Opfer. Nach diesem 

Bericht der UN berichten 35 Prozent, dass sie durch 

die Polizei Folter erlitten haben. Das ist für die Be-

völkerung in der Tat kein Schutz, sondern eher eine 

Bedrohung. Das Auswärtige Amt hält im aktuellen 

Lagebericht fest: Vor allem in den Rängen von Armee 

und Polizei ist der sexuelle Missbrauch von Kindern 

und Jugendlichen in weiten Teilen Afghanistans nach 

wie vor ein Problem. Die uniformierten Täter genie-

ßen völlige Straffreiheit.  

Da finde ich es eigentlich nur noch zynisch, dass der 

Bundesinnenminister vor kurzem gesagt hat, wir hät-

ten Millionen an Entwicklungshilfe nach Afghanistan 

geschickt, jetzt sollten die Afghanen gefälligst einmal 

dankbar sein und ihr Land aufbauen, statt zu uns zu 

fliehen.  

(Max Straubinger [CDU/CSU]: So ist es!) 

Doch Deutschland hat auch Milliarden in den Krieg 

gesteckt und will jetzt erneut Soldaten nach Afgha-

nistan schicken: in einen Krieg, der vielen Menschen 

nur die Wahl zwischen Tod und Flucht lässt. Es ist 

kein Wunder, dass sich unter den Flüchtlingen aus 

Afghanistan besonders viele unbegleitete Minderjäh-

rige befinden; denn es sind oft Kinder, die Angst vor 

Zwangsrekrutierung der Warlords, der Taliban, aber 

auch der afghanischen Armee haben. Deswegen ha-

ben wir die verdammte Pflicht, diesen Flüchtlingen 

hier Schutz zu gewähren.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Meine Damen und Herren, selbst dort, wo die afgha-

nische Verfassung Menschenrechte gewährt, ist sie 

das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Glaubens-

freiheit ist eine völlige Fehlanzeige. Auf die Abkehr 

vom Islam steht die Todesstrafe. Homosexuelle kön-

nen – in Anführungsstrichen – „froh“ sein, wenn sie 

nicht 20 Jahre im Gefängnis landen. Staatliche Ak-

teure denken überhaupt nicht daran, Frauenrechte zu 

schützen. Die Justiz ist korrupt bis zum Gehtnicht-

mehr. 36 Prozent der Bevölkerung in Afghanistan le-

ben unterhalb der Armutsgrenze, und 1 Million Kin-

der sind unterernährt. Das alles weiß auch das Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge. Deswegen 

liegt die Anerkennungsquote bei Asylanträgen von 

Afghanen derzeit auch bei 86 Prozent. Das lässt nur 

einen vernünftigen Schluss zu: Es darf keine Abschie-

bung nach Afghanistan geben.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)  

Es ist doch völlig absurd, dass afghanische Flücht-

linge 13 Monate lang warten müssen, bis ihr Asylan-

trag entschieden wird. Sie müssen zumindest von An-

fang an das Recht haben, Integrationskurse zu besu-

chen und unsere Sprache zu lernen. Das wird ihnen 

gegenwärtig verwehrt. Das ist ein Skandal, meine 

Damen und Herren.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)  

Die Bundesregierung muss endlich der Realität ins 

Auge sehen und damit aufhören, die von Deutschland 

mitverschuldete Hölle in Afghanistan schönzureden. 

Stimmen Sie den Anträgen von Grünen und Linken 

zu, damit die Menschen keine Angst mehr haben! Ich 

habe mit vielen Jugendlichen gesprochen, die Angst 

haben, abgeschoben zu werden. Deshalb bitte ich 

Sie: Stimmen Sie diesen Anträgen zu! Ich danke 

Ihnen.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 
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Artikel erstmals erschienen in der jungen Welt 

vom 15.12.2016: 

Zurück in den Krieg 

Erste Sammelabschiebung nach Afghanistan. Regie-

rung verharmlost Gefährdungslage, Taliban als 

Kronzeugen inhumaner Flüchtlingspolitik 

Kurz bevor der Bundestag am heutigen Donnerstag 

der Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes der 

Bundeswehr zustimmen wird, startete am Mittwoch-

abend der erste Sammelabschiebeflug an den Hindu-

kusch – ausgerechnet aus dem von CDU und Grünen 

regierten Bundesland Hessen. Verantwortlich dafür 

sind die ebenfalls „schwarz-grüne“ Landesregie-

rung Baden-Württembergs, Hamburgs Regierung 

aus SPD und Grünen sowie der Freistaat Bayern. 

Mit dem Flug, nach Angaben des Berliner Flücht-

lingsrates mit Hilfe der EU-Grenzagentur Frontex 

koordiniert, sollten 50 Flüchtlinge abgeschoben wer-

den – einige von ihnen gegen ihren Willen, andere 

„freiwillig“. Wurden bislang ausschließlich verur-

teilte Straftäter nach Afghanistan transportiert, gibt 

es solche Einschränkungen künftig nicht mehr. Unter 

den Passagieren des Abschiebefliegers war nach An-

gaben des Flüchtlingsrats Bayern mit hoher Wahr-

scheinlichkeit auch der schwerkranke Mohammed Z., 

der aus einer psychiatrischen Klinik geholt wurde, in 

die er wegen eines Suizidversuchs eingewiesen wor-

den war. 

Um ihre Abschiebepolitik zu legitimieren, versucht 

die Bundesregierung systematisch, die Lage in Af-

ghanistan zu beschönigen. So verharmloste sie in ih-

rer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion 

vor wenigen Wochen die Rückkehr der Taliban nach 

Kundus als „mögliche zeitweise Verschlechterung 

der Sicherheitslage“. Schon zuvor hatte sie behaup-

tet, die Taliban-Führung habe ihre Kämpfer „glaub-

haft und eindeutig angewiesen, zivile Opfer zu ver-

meiden“. Während in der öffentlichen Darstellung 

die „Gotteskrieger“ zu Kronzeugen der deutschen 

Abschiebepolitik werden, steht in einem – nicht öf-

fentlichen – Lagebericht des Auswärtigen Amtes ge-

nau das Gegenteil: Die Taliban würden „ohne Rück-

sicht auf Zivilisten“ vorgehen. Dabei sind sie aller-

dings nicht die einzigen: 23 Prozent der zivilen Opfer 

sind von afghanischen Sicherheitskräften, mit ihnen 

verbündeten Milizen oder NATO-Truppen verursacht 

worden. Das liege, heißt es im vertraulichen Bericht, 

an den intensiver gewordenen Bodenkämpfen.  

Die Linksfraktion sprach von einem menschenrecht-

lichen Skandal. Die flüchtlingspolitische Sprecherin 

der Grünen-Fraktion im Bundestag, Luise Amtsberg, 

bezeichnete die Abschiebeaktion als „verantwor-

tungslos“, weil sie das Leben und die Unversehrtheit 

der Betroffenen gefährde. Der Bundestag wird am 

Freitag über einen Antrag der Linksfraktion auf ei-

nen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan ab-

stimmen. Gegenwärtig leben in Deutschland rund 

12.500 afghanische Staatsbürger, die als ausreise-

pflichtig gelten. Weit über 100.000 warten derzeit 

noch auf die Entscheidung über ihre Asylanträge. 

Für sie, wie auch potentiell weitere Flüchtlinge in Af-

ghanistan, soll dies als Abschreckungsszenario gel-

ten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

hat seine Entscheidungspraxis bereits an die politi-

schen Vorgaben angepasst: Trotz der sich permanent 

verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan 

sank die Schutzquote von 77,6 Prozent im Jahr 2015 

auf 52,1 Prozent im dritten Quartal 2016. 

Die 50 Abgeschobenen von Mittwoch zählen jetzt zu 

den 1,2 Millionen Binnenflüchtlingen, die sich an den 

Rändern der afghanischen Städte in Slums oder in 

Flüchtlingslagern durchschlagen. Die Strukturen der 

Flüchtlingshilfe dort sind völlig überlastet. Die ma-

gere Hilfe für Rückkehrer – auch das steht im Ge-

heimbericht des Außenministeriums – kommt häufig 

nicht dort an, wo sich diese aufhalten. 

 

Jeder einzelne Geflüchtete hat ein 

Recht auf ein faires Asylverfahren – ge-

gen „sichere“ Herkunftsstaaten! 

Wie schon 2014 bei den Westbalkanstaaten, 

wollten die Regierungsfraktionen 2019 auch 

Länder des Maghreb sowie Georgien als „si-

chere Herkunftsstaaten“ klassifizieren (Drs. 

19/5314). Das Vorhaben scheiterte letztendlich 

an der fehlenden Mehrheit im Bundesrat. In 

meiner Rede im Bundestag führte ich dazu am 

18. Januar 2019 aus:  

 

Ulla Jelpke (DIE LINKE):Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Die Maghreb-Staaten und Ge-

orgien sollen als sichere Herkunftsstaaten eingestuft 

werden, und ich sage hier ganz klar: Viele Men-

schenrechts- und Flüchtlingsorganisationen haben 
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den Bundestag aufgefordert, diesem Gesetzentwurf 

heute nicht zuzustimmen, 

(Beifall bei der LINKEN) 

und zwar weil sie dies zu Recht als einen Angriff auf 

den humanitären Schutzgedanken des Asylrechts ver-

stehen. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 

Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Das ist doch 

Quatsch! Eine sehr eindimensionale Sichtweise!) 

Wenn nämlich pauschal angenommen wird, dass in 

einem Land keine Verfolgung stattfindet bzw. dass 

diejenigen, die hier einen Asylantrag stellen, einen 

unbegründeten Asylantrag stellen, dann kann eine 

unvoreingenommene Prüfung dieser Asylgesuche 

nicht stattfinden. Das wissen Sie ganz genau, und das 

haben Sie hier heute auch begründet. Deswegen sa-

gen wir hier auch heute wieder: 

Jeder einzelne Geflüchtete muss ein Recht auf ein fai-

res Asylverfahren haben. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, besonders verwerflich ist 

es, wenn Länder als sicher eingestuft werden, obwohl 

in diesen tatsächlich gravierende Menschenrechts-

verletzungen stattfinden. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Das ist bei den drei Maghreb-Staaten heute wieder 

rotzfrech verharmlost worden. So haben Sie bei-

spielsweise von einer Diskriminierung von Schwulen 

und Lesben gesprochen, nicht aber von einer Straf-

verfolgung. 

Die Repressionen, die es in diesen Staaten auch ge-

gen Oppositionelle und Angehörige ethnischer und 

sexueller Minderheiten gibt, sind meines Erachtens 

gravierend. Die Strafverfolgung kann bis zu drei 

Jahre lang stattfinden. Das ist wirklich eine Verfol-

gung, so wie es im Asylrecht als Asylgrund steht, und 

muss deshalb ernst genommen werden. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Zur Lage in Marokko hat die Bundesregierung 2017 

auf Anfrage meiner Fraktion erklärt, dass die homo-

phob geprägten Strafvorschriften – Zitat – „in der 

Praxis weniger gegen Einzelpersonen, als vielmehr 

zur Verhinderung der Gründung von Organisationen 

herangezogen“ werden, die sich für die Rechte von 

sexuellen Minderheiten einsetzen. Im Klartext heißt 

das: Wenn sich Schwule und Lesben nicht damit ab-

finden, ihre sexuelle Orientierung geheim zu halten, 

sondern aktiv für die Verbesserung ihrer Lage im 

Land eintreten, ist ihre Verfolgung nach Ansicht der 

Bundesregierung hinnehmbar. Das ist Zynismus pur. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Man muss hier auch immer wieder betonen: Auch die 

Lage der Frauen in diesen Ländern ist katastrophal. 

In Algerien gehen Männer, die minderjährige Frauen 

vergewaltigen, straffrei aus, wenn sie ihre Opfer hei-

raten. 

Meine Damen und Herren, in den Maghreb-Staaten 

werden nicht nur die Rechte der eigenen Staatsbür-

ger verletzt. Vielmehr werden dort auch die Rechte 

Schutzsuchender aus anderen Ländern mit Füßen ge-

treten. 

Algerien zum Beispiel missachtet ganz offensichtlich 

den Grundsatz der Nichtzurückweisung. Algerische 

Behörden haben in den letzten Monaten subsahari-

sche Flüchtlinge in die Wüste abgeschoben. Im Rah-

men einer skrupellosen Massenabschiebung schick-

ten sie auch Frauen und Kinder in die Wüste, teil-

weise bei Temperaturen von weit über 40 Grad Cel-

sius. Vor allem ältere, kranke und körperlich ge-

schwächte Menschen werden so qualvoll dem Tod 

ausgeliefert. Nach Angaben der Internationalen Or-

ganisation für Migration hat sich dies seit 2017 sogar 

noch verschärft. 

Die Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückwei-

sung ist übrigens auch ein wichtiger Bestandteil des 

EU-Rechts (Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN) und der Genfer Flüchtlings-

konvention. In diesem Zusammenhang muss man ein-

fach sagen: Dass die Bundesregierung in dieser An-

gelegenheit EU-Recht bzw. Verfassungsrecht einfach 

negiert, ist ein Skandal. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

In Georgien gibt es zwar ein verfassungsrechtlich 

verankertes Folterverbot, aber Amnesty Internatio-

nal belegt, dass dort Folter und Misshandlung statt-

finden. Auch die ungelösten territorialen Konflikte in 

Abchasien und Südossetien sprechen klar gegen die 

Einstufung als sicher für Georgien. 
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(Beifall bei der LINKEN) 

Wer behauptet, in Georgien finde praktisch keine 

asylrelevante Verfolgung statt, betreibt eine Weißwä-

scherei schlimmster und brutaler Menschenrechts-

verletzungen. 

Meine Damen und Herren, zahlreiche Gesetzesver-

schärfungen in den letzten Jahren gegen Asylsu-

chende insbesondere aus sicheren Ländern zeigen, 

dass vor allen Dingen mit Restriktionen gearbeitet 

wird. Beim Asylrecht wird mit zweierlei Maß gemes-

sen: Für sie gelten besonders schwerwiegende Rege-

lungen. Sie sitzen in Aufnahmelagern – Stichwort: 

AnKER – sie unterliegen einer Residenzpflicht, au-

ßerdem einem uneingeschränkten Arbeits- und Aus-

bildungsverbot, und für sie gilt eine Wiedereinreise-

sperre in der gesamten EU, wenn ihr Antrag abge-

lehnt wurde. Sie werden also nach Strich und Faden 

schikaniert. Eine solche Schlechterstellung ist ein 

Zweiklassenasylrecht, und das kann man so nicht 

hinnehmen. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Zum Schluss möchte ich sagen: Jeder einzelne Asyl-

antrag muss unvoreingenommen und fair geprüft 

werden, also ohne jegliche Einschränkung, ohne bös-

willige Unterstellung. Hier halten wir es ganz ein-

deutig mit den Menschenrechts- und Flüchtlingsor-

ganisationen, die ganz klar Nein zu diesem Gesetz-

entwurf sagen. 

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

 

Pressemitteilung vom 3. Dezember 2019: 

Jede Abschiebung nach Afghanistan ist 

eine zu viel 

Unmittelbar vor der Innenministerkonferenz soll of-

fensichtlich der Wille zur Abschiebung demonstriert 

werden: Heute soll wieder ein Abschiebeflieger nach 

Afghanistan abheben. Seehofer treibt mit seinem bös-

artigen Geschwätz von angeblich zu wenig Abschie-

bungen in das Kriegsland die flüchtlingsfeindliche 

Maschinerie an. Studien über die extrem schwierige 

und bedrohliche Lage von Abgeschobenen scheinen 

in dem Abschiebestrategen keine Skrupel zu erwe-

cken, genauso wenig wie die kriegerische Eskalation 

in Afghanistan. 

Monat um Monat schieben Bund und Länder abge-

lehnte Asylsuchende nach Afghanistan in den Krieg 

ab und setzen damit das Leben und die körperliche 

Unversehrtheit der Betroffenen wissentlich aufs 

Spiel. Jede Abschiebung nach Afghanistan ist eine zu 

viel. Die zunehmenden Sammelabschiebungen in das 

Kriegsland sind Ausdruck einer eiskalten Abschiebe-

logik und einer Anbiederung an rechte Hetzer und 

ihre Anhänger. Ein sofortiger Abschiebestopp in das 

Kriegsland ist dringend geboten. 

 

Zunehmend rücksichtsloses Vorgehen der 

Abschiebebehörden 

2018 häuften sich Berichte über ein zunehmend 

brutales Vorgehen der Behörden bei der Durch-

setzung von Abschiebungen. Berichtet wurde 

über Familientrennungen, Fesselungen, die 

zwangsweise Verabreichung von Sedierungs-

mitteln und massive Gewalt durch die Begleit-

beamten der Bundespolizei. Nachdem in den 

1990er Jahren mit Kola Bankole und Aamir A-

geeb bereits zwei Menschen während ihrer Ab-

schiebung getötet worden waren (BT-Drs. 

13/2961, 13/3880), alarmierten mich diese 

Schilderungen zutiefst. Mit mehreren Anfragen 

an die Bundesregierung versuchte ich, zur Auf-

klärung der Vorwürfe beizutragen und das 

Thema öffentlich zu machen (BT-Drs. 19/4960, 

19/7401).  

Übermäßige Polizeigewalt bei Abschiebungen 

streitet die Bundesregierung selbstredend ab. 

Trotzdem lässt sich der zunehmend harsche 

Umgang mit Menschen, die abgeschoben wer-

den sollen, auch mit Zahlen der Bundesregie-

rung belegen. Aus den Antworten auf die Regel-

anfrage der LINKEN zu Abschiebungen geht her-

vor, dass der Einsatz von Fesselungsmitteln – 

sog. Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt – seit 

2015 in die Höhe geschossen ist. Das kommen-

tierte ich am 1. April 2020 in einer Pressemittei-

lung:  
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Abschiebungen werden immer brutaler 

Der Einsatz von ‚Hilfsmitteln der körperlichen Ge-

walt‘ hat 2019 gegenüber dem Vorjahr erneut deut-

lich zugenommen. 2019 wurden in 1764 Fällen 

Hand- und Fußfesseln, Stahlfesseln oder sogenannte 

Bodycuffs eingesetzt, um Abschiebungen gegen den 

Widerstand der Betroffenen durchzusetzen. 2018 lag 

diese Zahl bei 1231, 2015 noch bei 135. Diese Bru-

talisierung der Abschiebepolitik ist besorgniserre-

gend und muss schnellstens gestoppt werden. 

Auch die Zahl der für die Sicherheitsbegleitung ein-

gesetzten Bediensteten von Bundespolizei und Län-

dern hat sich in den letzten Jahren merklich erhöht. 

Während auf Abschiebeflügen 2017 noch 8100 Be-

amte eingesetzt wurden, waren es 2018 schon 10.963. 

2019 lag diese Zahl bei 14.074. Im selben Zeitraum 

ist die Gesamtzahl der begleiteten Abschiebungen 

leicht zurückgegangen. Somit werden jene Men-

schen, die begleitet abgeschoben werden, von immer 

mehr Polizisten bewacht. Ähnlich wie der gestiegene 

Einsatz von Fesselungsmitteln ist auch dies ein Hin-

weis darauf, dass bestimmte Abschiebungen mit im-

mer rücksichtsloserer Gewalt erzwungen werden. 

Dass Geflüchtete, denen beispielsweise eine Abschie-

bung in das Kriegsland Afghanistan droht, sich ver-

zweifelt dagegen wehren, ist vollkommen nachvoll-

ziehbar. Ihnen sollte ein Bleiberecht erteilt werden, 

anstatt Abschiebungen mit immer repressiveren Mit-

teln durchzusetzen. 

 

Außerdem berichtete ich in der jungen Welt 

vom 3.11.2018 über die zunehmende Verro-

hung der Abschiebepolitik:  

In permanenter Angst 

Bei Abschiebungen gehen Behörden immer brutaler 

vor. Initiativen rufen zu Solidarität mit Betroffenen 

auf 

Schlaglichter: „Ein durch die Berliner Ausländerbe-

hörde beauftragter Arzt verabreichte einem 27jähri-

gen geistig behinderten Mann aus Berlin gegen des-

sen Willen und in Abwesenheit des gesetzlichen Be-

treuers (…) ein sedierendes Medikament, woraufhin 

er völlig weggetreten schien. (…) Eine Frau wurde 

von Beamtinnen der Bundespolizei vor Abflug ge-

waltsam bis auf die Unterhose entkleidet und durch-

sucht. Durch Schläge auf die Schulter erlitt sie ein 

großes Hämatom. (…) Ein Mann, der noch im Flug-

hafengebäude möglicherweise in suizidaler Absicht 

versuchte, sich selbst zu verletzen, wurde, mit einem 

Gurt gefesselt, ins Flugzeug gebracht.“ Diese er-

schütternden Berichte stammen von Asylsuchenden, 

die am 6. Juni 2018 im Zuge einer Sammelabschie-

bung von Berlin nach Madrid überstellt wurden. Ge-

mäß der Dublin-III-Verordnung ist Spanien für die 

Bearbeitung ihrer Asylanträge zuständig. Der Berli-

ner Flüchtlingsrat steht mit einigen Betroffenen in 

Kontakt und hat ihre Erfahrungen dokumentiert. 

In letzter Zeit häufen sich Berichte von Flüchtlings-

räten und Abschiebungsbeobachtern über die 

zwangsweise Verabreichung sedierender Medika-

mente, Fesselungen, Familientrennungen und das 

Schlagen von Asylsuchenden. Insbesondere bei Ab-

schiebungen in andere EU-Staaten komme es zu 

drastischer Polizeigewalt. Seit einiger Zeit setzen die 

Abschiebebehörden vermehrt auf Charterflüge: Auf 

Anfrage der Linksfraktion im Bundestag teilte die 

Bundesregierung mit, dass im bisherigen Jahr 2018 

bereits dreimal so viele Asylsuchende per Charter-

flug in andere europäische Staaten überstellt worden 

sind wie im gesamten Jahr 2017. Im Unterschied zu 

Linienflügen gibt es dabei keine Zeugen für Polizei-

gewalt. 

Während Bund und Länder noch vor einigen Jahren 

zumindest verbal bemüht waren, den Eindruck zu er-

wecken, dass der Schwerpunkt der Rückführungspo-

litik auf sogenannten freiwilligen Ausreisen liege und 

zwangsweise Abschiebungen nur als äußerstes Mittel 

zum Einsatz kämen, lassen Innenminister von Union 

und SPD heute keine Gelegenheit aus, sich mit der 

Durchsetzung von Abschiebungen zu brüsten. In der 

Praxis schlägt sich das in einer Verrohung der Ab-

schiebepolitik nieder. Diese beschränkt sich nicht auf 

die Ausübung direkter Gewalt. Vielfach wird die Aus-

reisepflicht ohne Rücksicht auf die besondere Schutz-

bedürftigkeit von Betroffenen durchgesetzt, zum Teil 

offen rechtswidrig. So geschehen in Sachsen, von wo 

ein syrisches Ehepaar mit drei Kindern Anfang Sep-

tember rechtswidrig nach Rumänien überstellt 

wurde, obwohl das Asylverfahren noch lief. Im Mai 

konnte eine hochschwangere Frau aus Sierra Leone 

nur durch eigenen entschlossenen Widerstand ihre 

Überstellung nach Italien verhindern – zwei Tage vor 

Beginn ihres Mutterschutzes. Im Oktober verhinderte 

in Saalfeld nur der energische Protest von Hebam-

men die Abschiebung eines Mannes aus dem Kreiß-

saal, während seine Frau in den Wehen lag. 
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Dass Abschiebungen seit 2015 überwiegend unange-

kündigt stattfinden, versetzt Geflüchtete ohne gülti-

ges Aufenthaltsrecht in einen dauerhaften Angstzu-

stand. In vielen Sammelunterkünften rückt die Polizei 

Nacht um Nacht an, um Menschen zur Abschiebung 

abzuholen. Mancherorts richten Geflüchtete Nacht-

wachen ein, die warnen, wenn die Polizei kommt, an-

dere tauchen unter oder halten sich nachts nicht in 

den Unterkünften auf. 

Und wer sich gegen Abschiebungen solidarisiert, 

wird kriminalisiert. In Donauwörth, Ellwangen, Do-

naueschingen und vielen anderen Lagern kam es zu 

martialischen Großeinsätzen der Polizei, nachdem 

zuvor Abschiebungen aufgrund von Protesten ande-

rer Bewohnerinnen und Bewohner abgebrochen wer-

den mussten. Schwerbewaffnete Polizeibeamte mit 

Hunden stürmten die Unterkünfte, drangen gewalt-

sam in Zimmer ein, griffen Personen mit Pfefferspray 

und Schlagstöcken an und nahmen Dutzende Ge-

flüchtete fest. Viele von ihnen erhielten in der Zwi-

schenzeit Strafbefehle oder wurden vor Gericht ver-

urteilt, weil sie angeblich Widerstand geleistet oder 

Polizeibeamte tätlich angegriffen haben. 

Das zeigt: Der Staat geht hart gegen jene vor, die 

sich der brutalen Abschiebepraxis in den Weg stellen. 

Aktivisten und Flüchtlingsräte rufen dazu auf, sich 

mit den Betroffenen zu solidarisieren, und fordern 

eine lückenlose Aufklärung der gesetzeswidrigen Po-

lizeieinsätze. 

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter kriti-

siert in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht 

unrechtmäßige Einzelhaft und die Fixierung von Ge-

fangenen in der nordrhein-westfälischen Abschiebe-

unterbringung in Büren. Der Bericht geht auf einen 

nicht angekündigten Besuch in der Haftanstalt zu-

rück. Auch gebe es keine psychologische Betreuung, 

obwohl aufgrund der prekären Situation eine erhöhte 

Gefahr von Selbstverletzungen und Suiziden bestehe.  
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Kampf mit Briefen – Über Möglichkeiten und Grenzen parlamenta-

rischer Einzelfallarbeit 

von Henrike Koch (Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestagsbüro von 2020-2021) 

 

Das Motto von Pro Asyl, „Der Einzelfall zählt“, 

hat auch Ulla Jelpke während ihrer Zeit im Bun-

destag stets beherzigt. Der Sommer 2015 und 

die Ankunft von Zehntausenden Geflüchteten 

spiegelten sich auch in vermehrten Anfragen an 

die Abgeordnete wieder. Regelmäßig bekamen 

wir Mails mit der Bitte um individuelle Unter-

stützung in asyl-, aufenthalts- und visumrechtli-

chen Fragen. Diese Anfragen zeigten überdeut-

lich, wie viel menschliches Leid die Aushöhlung 

des Asylrechts und die deutsche Abschottungs-

politik produziert – und sie waren Anlass und 

Impuls für so manche parlamentarische An-

frage, mit der Betroffene und Aktivist*innen 

auch über den individuellen Fall hinaus unter-

stützt werden konnten.  

So beispielsweise im Falle einer skandalösen 

Praxis, die der Lesben- und Schwulenverband 

2021 (LSVD) öffentlich machte: Durch das BAMF 

über das Auswärtige Amt veranlasste Nachfor-

schungen durch sogenannte "Vertrauensan-

wälte“ sorgten in mehreren Herkunftsländern 

von Asylsuchenden dafür, dass homosexuelle 

Geflüchtete zwangsweise "geoutet" wurden – 

mit zum Teil dramatischen Auswirkungen für die 

Betroffenen. Ulla Jelpke unterstützte die konk-

ret betroffenen Personen durch eine parlamen-

tarische Anfrage, mit der zusätzliche Öffentlich-

keit geschaffen werden konnte. Das BAMF er-

teilte den Geflüchteten, die unfreiwillig geoutet 

worden waren, schließlich nachträglich einen 

Schutzstatus. Das Bundesamt sagte zudem zu, 

Verfahrensabläufe zu überprüfen und zu än-

dern.  

 

 

Massive Hürden bei der Familienzusam-

menführung 

Den größten Anteil der Anfragen machte der Be-

reich Familienzusammenführung aus: Der syri-

sche Geflüchtete Herr A. war zum Beispiel be-

reits seit fünf Jahren von seiner Ehefrau und den 

beiden gemeinsamen Kindern getrennt, als er 

sich hilfesuchend an Ulla Jelpke wandte. Die 

mehrjährige Bearbeitungszeit des Visumantrags 

sei nicht zumutbar, teilte die Abgeordnete der 

zuständigen deutschen Botschaft im Libanon in 

einem Schreiben mit, und bat um Auskunft in 

dem Visumverfahren. Kurz darauf wurde ihr er-

freulicherweise mitgeteilt: „Die Visa sind ertei-

lungsreif“. 

Ein solch kurzfristiger und eindeutiger Erfolg 

blieb jedoch höchst selten, für viele andere 

Menschen hatte ein Schreiben von Ulla Jelpke 

kaum bis keine positiven Auswirkungen auf ihr 

Leben: Da ist zum Beispiel die 31-jährige afgha-

nische Mutter O., die nach Deutschland geflo-

hen ist und ihre zwei kleinen Töchter seit über 

drei Jahren nicht gesehen hat. Ihre Flüchtlingsa-

nerkennung musste sie sich erst im Klageverfah-

ren erkämpfen, was die Zeit der Trennung von 

ihrer Familie verlängert hat – mittlerweile ist sie 

depressiv und leidet unter Schlafstörungen. Den 

Antrag auf Familienzusammenführung reichte 

sie ein, sobald es möglich wurde, doch die War-

tezeiten auf einen Termin zur Beantragung ei-

nes Visums zum Familiennachzug betrugen in 

der für ihre Angehörigen zuständigen deutschen 

Botschaft in Islamabad bereits vor Ausbruch der 

Corona-Pandemie 18 Monaten, nun deutlich 

mehr. Dazurechnen muss man die noch eben-

falls sehr langwierigen Bearbeitungszeiten des 

Antrags. Die junge Mutter verzweifelt ange-

sichts dieser absehbar weiteren mehrjährigen 
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Trennungszeit. Doch das Auswärtige Amt gibt 

auf Nachfrage der Bundestagsabgeordneten an, 

nichts für die Familie tun zu können. 

Auch im Falle einer somalischen Mutter, deren 

unbegleitete minderjährige Kinder allein in 

Nairobi auf einen Termin zur Antragstellung ei-

nes Visums auf Familienzusammenführung war-

ten, teilte das Auswärtige Amt auf Nachfrage 

mit, nichts zur Beschleunigung des Verfahrens 

tun zu können. Die Kinder sind seit nunmehr 

viereinhalb Jahren von ihrer Mutter getrennt. 

Doch das Auswärtige Amt sieht sich nicht in der 

Lage, vorgezogene Sondertermine zur Antrag-

stellung zu vergeben, denn: „So verständlich 

und schwierig die Situation der fünf minderjäh-

rigen Geschwister ohne erwachsene Aufsichts-

person in Kenia ist, stellt dies leider keinen Ein-

zelfall dar.“ Die Vergabe von Sonderterminen 

würde zwangsläufig dazu führen, dass andere, 

die sich in ähnlicher Situation befänden, noch 

länger auf ihren Termin warten müssten. Einzel-

fälle wie diese machen fassungslos. Doch die Er-

fahrungen der Betroffenen fließen in parlamen-

tarische Anfragen ein, beispielsweise zu Warte-

zeiten und sonstigen Hürden an deutschen Visa-

stellen (BT-Drs. 19/30793). Mit diesen lässt sich 

wiederum Öffentlichkeit herstellen – unter an-

derem für die oben geschilderte massive Verlet-

zung des Kindeswohls und des Rechts auf Fami-

lie.  

 

Jahrelange Trennungen beim Familien-

nachzug Eritrea 

Die Anfragen von eritreischen Geflüchteten 

machten den Hauptteil aller Einzelfälle aus, 

denn der Familiennachzug ihrer engsten Ange-

hörigen wird besonders erschwert, vor allem 

durch unerfüllbare bürokratische Anforderun-

gen sowie unzumutbare Wartezeiten an den 

Auslandsvertretungen in Addis Abeba, Nairobi 

und Khartum. Trennungszeiten von fünf, sechs, 

                                                           
44 https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uplo-
ads/2021/06/Jelpke_Offener-Brief_Familiennachzug.pdf 

sieben Jahren sind keine Seltenheit. Im Falle der 

Familie W. war der Vater bereits seit über fünf 

Jahren von seiner Ehefrau und der mittlerweile 

sechsjährigen Tochter getrennt. Doch obwohl 

alle notwendigen Unterlagen und sogar ein 

DNA-Gutachten längst eingereicht worden wa-

ren, wurde das Visum nicht erteilt. Kind und 

Mutter wagten es aufgrund der unsicheren Ver-

hältnisse in Äthiopien in Addis Abeba unterdes-

sen kaum, das Haus zu verlassen. Zwei Monate 

und vier Briefe an das Auswärtige Amt später 

schickte ein Unterstützer uns ein Foto der wie-

dervereinten Familie vom Frankfurter Flughafen 

– das gehört sicherlich mit zu den schönsten 

Momenten dieser Arbeit.  

In anderen, sehr ähnlich gelagerten Fällen erit-

reischer Geflüchteter, kam es nicht zu einer zeit-

nahen Einreise. Doch konnten mithilfe von Brie-

fen der Abgeordneten zumindest Einblick in den 

aktuellen Verfahrensstand genommen und wei-

tere Schritte anvisiert werden. Aus dem Kontakt 

mit Betroffenen und ihren Unterstützer*innen 

ergaben sich zudem vertiefte Einblicke in die 

Praxis und ihre Missstände sowie zahlreiche Im-

pulse für parlamentarische Anfragen, beispiels-

weise die Regelanfrage „Familiennachzug zu 

eritreischen Geflüchteten“ (zuletzt auf BT-Drs. 

19/29014). Mehr als deutlich wurde zudem im-

mer wieder: Ohne die Beharrlichkeit von Unter-

stützern und Unterstützerinnen und Beratungs-

stellen wäre so manche Familie weiterhin ge-

trennt. Beim Familiennachzug läuft extrem viel 

furchtbar schief. Das war für Ulla Jelpke nicht zu-

letzt Anlass, sich in einem offenen Brief an Au-

ßenminister Heiko Maas44 zu wenden. Darin for-

derte sie eine Untersuchung dieser systemati-

schen Missstände durch eine bzw. einen Son-

derbeauftragte*n für Familiennachzug. 
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Willkürliche Visaverweigerungen für 

Personen aus Drittstaaten 

Viele Menschen insbesondere aus sogenannten 

Drittstaaten sind mit willkürlichen Einreisever-

weigerungen durch deutsche Auslandsvertre-

tungen konfrontiert. Da ist zum Beispiel die 

deutsche Staatsangehörige Frau M., die ihr Kind 

zu Beginn der Pandemie deshalb in Abwesen-

heit ihres Partners zur Welt bringen musste. 

Denn dem Vater und ägyptischen Staatsbürger 

wurde die Ausstellung eines Besuchsvisums ver-

weigert. Es liege keine „positive Rückkehrprog-

nose vor“, teilte die deutschen Botschaft in 

Kairo mit, man zweifele an der Rückkehrbereit-

schaft des Mannes – ein häufig angeführter 

Grund, aus dem Personen die Einreise zu Be-

suchszwecken nach Deutschland willkürlich ver-

weigert wird. Auch ein Jahr nach der Geburt hat 

der Vater sein Kind noch nicht in den Armen ge-

halten, denn um ein Visum auf Familiennachzug 

zu stellen, braucht es zunächst eine Vater-

schaftsanerkennung und Sorgeerklärung. Doch 

diese konsularischen Dienstleistungen waren an 

der deutschen Auslandsvertretung in Kairo 

coronabedingt für ein ganzes Jahr schlicht aus-

gesetzt worden, wie Ulla Jelpke auf diese Weise 

erfuhr. Auf eine parlamentarische Anfrage an 

die Bundesregierung, inwieweit dies mit der 

UN-Kinderrechtskonvention zu vereinbaren sei, 

kam prompt die Antwort, man habe nun endlich 

eine Lösung für die „rechtlich komplexen Beur-

kundungen“ gefunden und werde diese (nach 

einem Jahr) wieder aufnehmen.  

In anderen Auslandsvertretungen nehmen die 

Begründungen für Ablehnungen von Visum-An-

trägen zum Teil kuriose Formen an. So wurde ei-

nem jemenitischen Geflüchteten, dessen Bru-

der seit zehn Jahren in Kaiserslautern lebt und 

arbeitet, ein Visum zwecks Chemie-Studium in 

Deutschland vonseiten der Botschaft im Oman 

zunächst verweigert, da er die Botschaft über 

die „wahren Gründe“ seiner Ausreise im Unkla-

ren gelassen habe. Es läge „kein ernsthaftes Stu-

dieninteresse im Fach Chemie“ vor, ergab eine 

spontane Prüfungseinlage in der Visastelle, in 

der der Antragsteller unvorbereitet Fragen zum 

Periodensystem beantworten sollte – wohlge-

merkt auf Deutsch, nachdem er gerade seinen 

ersten Deutsch-Sprachkurs belegt hatte. Auch 

die Tatsache, dass der junge Mann in dem An-

tragsformular bei der Frage nach dem Lebens-

unterhalt ein Datum eingetragen hatte, veran-

lasste die Visastelle zu der Schlussfolgerung, 

dass nicht zu erwarten sei, dass er „ein an-

spruchsvolles naturwissenschaftliches Hoch-

schulstudium in dem hierfür vorgegebenen Zeit-

rahmen werde erfolgreich abschließen kön-

nen“. Glücklicherweise wurde ein zweiter Vi-

sumantrag positiv beschieden – ob das auch an 

dem Unterstützungsschreiben von Ulla Jelpke 

gelegen hat? 

 

Zwischen Öffentlichkeitsarbeit und dem 

Wirken im Verborgenen 

Manchmal kann der Brief einer Bundestagsab-

geordneten in der Tat dafür sorgen, dass wieder 

Bewegung in bisher aussichtslose Fälle kommt. 

So auch im Fall der 50-jährigen staatenlosen 

Kurdin S., die in Beirut geboren wurde und be-

reits seit über 30 Jahren in Berlin lebt. Die Aus-

länderbehörde verlängerte ihre Duldung immer 

wieder nur für einen kurzen Zeitraum, da sie als 

Staatenlose keinen Pass besaß. Für Frau S. war 

das eine erhebliche Einschränkung – denn ohne 

einen gefestigten Aufenthaltsstatus konnte sie 

unter anderem jahrzehntelang nicht mit ihrem 

Ehemann und den gemeinsamen Kindern ver-

reisen, die – anders als sie – seit langem im Be-

sitz deutscher Pässe sind. Als staatenlose Kurdin 

war Frau S. im Libanon, wo sie geboren wurde, 

nie registriert, und kann dort folglich auch kei-

nen Pass besorgen.  

Die Ausländerbehörde beharrte jedoch auf den 

sogenannten Mitwirkungspflichten von Frau S., 

die sich um die Passbeschaffung bemühen 

müsse, ohne ihr gangbare Wege aufzuzeigen. 

Jahre verstrichen. Ein Briefwechsel zwischen 
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Ulla Jelpke und dem Landesamt für Einwande-

rung (LEA) sorgte schließlich dafür, dass Frau S. 

zumindest ein Reiseausweis ausgestellt wurde, 

mit dem sie in den Libanon reisen kann. Hier 

wird sie sich bei den Behörden um eine Neure-

gistrierung bemühen müssen. Ein Irrsinn, dass 

so etwas notwendig sein soll – aber zumindest 

besteht für Frau S. nun das erste Mal seit lan-

gem wieder die Hoffnung, dass sie nach über 30 

Jahren Duldung bald die letzte Hürde zum deut-

schen Pass genommen hat.   

Manchmal hilft man Fällen, in dem man im Ver-

borgenen aktiv wird, manchmal, in dem man Öf-

fentlichkeit schafft: Parallel zu dem Auftauchen 

einer guineischen Delegation in Nordrhein-

Westfalen erhielt Ulla Jelpke zahlreiche Anfra-

gen von guineischen Geflüchteten. Die Delega-

tion lädt mutmaßliche ausreisepflichtigen Gui-

neer*innen vor, um sie nach intransparenten 

und höchst zweifelhaften Kriterien zu identifi-

zieren und abzuschieben. Viele der betroffenen 

Guineer sind bereits seit mehreren Jahren in 

Deutschland und befinden sich in Ausbildung o-

der Arbeit. Die Verzweiflung und Angst der Be-

troffenen vor Abschiebungen war Anlass für 

Presseerklärungen und eine Kleine Anfrage, die 

sich auf Botschaftsanhörungen generell und die 

Situation in Guinea im Besonderen kon-

zentrierte (BT-Drs. 19/25290). Dank der parla-

mentarischen Anfrage wurde das zuvor unter-

belichtete Thema Botschaftsanhörungen von 

regionalen und überregionalen Medien aufge-

griffen. Die Sammelabschiebungen nach Guinea 

finden leider weiterhin statt.  

Bei akut drohenden Abschiebungen bleibt für 

eine Abgeordnete leider nur das Mittel der Öf-

fentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der Be-

troffenen. Manchmal konnte die Abschiebung 

in letzter Minute gestoppt werden, etwa im Fall 

einer 22-jährigen Kurdin, die bayerische Behör-

den in die Türkei abschieben wollten, obwohl 

dort ein politisch motivierter Haftbefehl gegen 

sie vorliegt. In anderen Fällen wurden die Ab-

schiebungen jedoch kaltherzig durchgezogen: 

So wurde die 22-jährige Sara A. trotz Suchter-

krankung von bayerischen Behörden nach Äthi-

opien abgeschoben. Obwohl sie in Nürnberg ge-

boren und in Deutschland aufgewachsen ist, hat 

sie bis heute keinen deutschen Pass erhalten - 

ihre Eltern stammen aus Äthiopien. Auch die 

Kurdin Frau D. wurde aus Hessen in die Türkei 

abgeschoben, obwohl sie seit 35 Jahren in 

Deutschland gelebt und hier erwachsene Kinder 

mit deutscher Staatsangehörigkeit hat, von de-

nen einer aufgrund einer Behinderung von ihr 

gesetzlich betreut wurde. Zwei nicht ungewöhn-

liche, aber besonders traurige Fälle, die zeigen, 

dass das Staatsangehörigkeitsgesetz dringend 

reformiert werden muss. 

 

Es braucht politische Lösungen 

Meistens ist es nicht die Intervention einer Ab-

geordneten allein, die den Unterschied macht, 

sondern eine Kombination aus der Arbeit eines 

hartnäckigen Unterstützer*innenkreises und 

die erfolgreiche Herstellung von Öffentlichkeit 

für das Einzelschicksal. So war es vermutlich 

auch in dem Fall der dreifachen Mutter Frau L. 

aus Albanien, für die sich auch Ulla Jelpke ein-

setzte. Frau L. hat eine Geschichte der massiven 

Gewalt und des Missbrauchs hinter sich und 

hofft auf eine Zukunft in Deutschland. Doch Al-

banien gilt als sicheres Herkunftsland, und ihr 

Asylantrag wurde abgelehnt. Trotz eines einhel-

ligen Votums der Berliner Härtefallkommission 

lehnte Innensenator Andreas Geisel (SPD) es zu-

nächst ab, der Familie aus humanitären Grün-

den Aufenthalt zu gewähren. Schließlich wurde 

ihr jedoch noch die Chance eingeräumt, im Rah-

men einer Ermessensduldung weitere Integrati-

onsbemühungen nachzuweisen und sodann ein 

erneutes Härtefall-Ersuchen zu stellen – ein vor-

läufiger Erfolg außerparlamentarischen sowie 

parlamentarischen Drucks.  

Der Kampf mit Briefen hat deutliche Grenzen – 

so gab es in dem Fall einer jungen afghanischen 

Mutter und ihres dreijährigen Sohnes, die seit 
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über einem Jahr in einem Wald auf der griechi-

schen Insel Samos ausharren, keine individuelle 

Lösung. Was es hier offensichtlich braucht und 

was überfällig ist, sind politische Lösungen wie 

eine Neuauflage der Aufnahmeprogramme von 

Schutzsuchenden aus Griechenland durch die 

Bundesregierung. Ulla Jelpke intervenierte nie 

in laufende Gerichtsverfahren, und nur dann in 

laufende Asylverfahren, wenn etwas ganz offen-

sichtlich auf Behördenseite schief lief. Bei vielen 

Unterstützungsanfragen blieb es somit bei ei-

nem Verweis an Beratungsstellen und dem Tei-

len von Informationen, die über den parlamen-

tarischen Weg gewonnen werden konnten. Mit 

ihren Erfahrungen und ihrem Wissen führten 

Betroffene und ihre Unterstützer*innen uns die 

Funktionsweise des rassistischen Grenz- und Vi-

saregimes tagtäglich eindrücklich vor Augen. 

Und auch warum es sich lohnt, im Großen wie 

im Kleinen, parlamentarisch wie außerparla-

mentarisch, dagegen zu kämpfen. 

Im Juni 2021 wandte Ulla Jelpke sich in einem 

Offenen Brief an den Bundesaußenminister 

Heiko Maas, um die Probleme beim Familien-

nachzug zu schildern und auf eine schnelle Be-

seitigung der Missstände zu drängen: 

Berlin, 14.06.2021 

Offener Brief an Bundesaußenminister Heiko 

Maas bzgl. Probleme beim Familiennachzug 

Sehr geehrter Herr Bundesaußenminister Heiko 

Maas,  

ich wende mich an Sie, da unzählige Familien auf-

grund unerfüllbarer bürokratischer Anforderungen 

im Rahmen des Familiennachzugsverfahrens zum 

Teil für Jahre voneinander getrennt werden. Das 

Recht auf Familienleben ist ein Grund- und Men-

schenrecht. Betroffene schildern seit langem, dass sie 

massiv unter der restriktiven Visumspraxis des Aus-

wärtigen Amtes leiden. Die jahrelange Trennung von 

engsten Familienangehörigen, Partnern, Kindern o-

der Eltern stellt eine erhebliche Belastung für die Be-

troffenen dar und erschwert auch die spätere In-

tegration in Deutschland. Ich konzentriere mich im 

Folgenden auf den Familiennachzug zu anerkannten 

Schutzberechtigten, vergleichbare Probleme gibt es 

jedoch beim Familiennachzug generell.  

Besonders schwierig und teilweise unmöglich ist der 

Familiennachzug für eritreische Familienangehö-

rige, die mit ihren in Deutschland als Flüchtlinge an-

erkannten Ehepartnern bzw. -partnerinnen und Kin-

dern leben wollen. Familientrennungen über fünf, 

sechs oder gar sieben Jahre sind diesbezüglich leider 

keine Seltenheit. Ich hoffe, dass auch Sie solche, in-

folge bürokratischer Anforderungen unzumutbar 

lange Trennungszeiten nicht akzeptabel finden und 

Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, damit 

diese Missstände schnellstmöglich beendet werden.  

Im Jahr 2020 hat sich an den deutschen Botschaften 

in Addis Abeba, Nairobi und Khartum die absolute 

Zahl erteilter Visa zum Familiennachzug zu Flücht-

lingen aus Eritrea im Vergleich zum Vorjahr nahezu 

halbiert (2020: 397, 2019: 784, 2018: 634, 2017: 

394). Der Anteil positiv beschiedener Visa-Anträge 

ist insbesondere in der deutschen Visastelle in Addis 

Abeba im Jahr 2020 drastisch gesunken – nur noch 

bei 19 Prozent aller bearbeiteten Visaanträge von 

eritreischen Geflüchteten wurde zuletzt ein Visum 

zum Familiennachzug erteilt (im Jahr 2019: 45,6 

Prozent, 2018: 24,6 Prozent). Ein Grund für die vie-
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len Ablehnungen sind die Anforderungen der Aus-

landsvertretungen an vorzulegende Dokumente zum 

Nachweis von Identität oder Familienbindung. Ge-

messen an dem Urkundensystem in Eritrea sind diese 

größtenteils unerfüllbar und eine Zumutung für viele 

betroffene Familien, die deshalb zum Teil auf Dauer 

getrennt werden. Ein von Bundesminister des Aus-

wärtigen Heiko Maas 2 Ulla Jelpke  Mitglied des 

Deutschen Bundestages der Organisation Equal 

Rights in Auftrag gegebenes und von PRO ASYL ko-

finanziertes Gutachten zu den Möglichkeiten der Do-

kumentenbeschaffung eritreischer Geflüchteter im 

Rahmen des Familiennachzugs bestätigte jüngst, 

dass viele Lebensereignisse wie Geburten und Ehe-

schließungen in Eritrea amtlich undokumentiert blei-

ben45.  

Neben den Anforderungen an vorzulegende Doku-

mente gehören die Wartezeiten an den deutschen 

Auslandsvertretungen seit langem zu den größten 

Hürden beim Familiennachzug: Bereits vor Aus-

bruch der Corona-Pandemie, im Februar 2020, be-

trugen die Wartezeiten auf einen Termin für die Be-

antragung eines Visums auf Familienzusammenfüh-

rung in den Deutschen Botschaften in Äthiopien, Su-

dan und Kenia 13 Monate (Addis Abeba), zehn Mo-

nate (Karthum) und 14 Monate (Nairobi). Aktuell 

warten etwa 8.000 Personen in der Region auf einen 

Termin bei den deutschen Botschaften, um den Nach-

zug zu engsten Familienangehörigen in Deutschland 

beantragen zu können. Durch COVID-19 haben sich 

die Wartezeiten nochmals verlängert – die genauen 

aktuellen Wartezeiten möchte die Bundesregierung 

in Beantwortung Kleiner Anfragen, anders als noch 

vor einem Jahr, aber nicht mehr mitteilen. Doch das 

Beschweigen der unzumutbaren Zustände macht sie 

nicht besser! Mit dem Termin bei der Visastelle be-

ginnt dann auch erst die oftmals ebenfalls sehr lang-

wierige Zeit der Antragsbearbeitung.  

Zum Vergleich: Im Rahmen des Fachkräfteverfah-

rens will das Auswärtige Amt durch Priorisierungen 

bei der Terminvergabe dafür sorgen, die Wartezeiten 

für die Beantragung von Visa für Fachkräfte so kurz 

wie möglich zu halten – Vorsprachetermine sollen in-

nerhalb von drei Wochen erfolgen. Das zeigt: Wo ein 

politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Für das be-

schleunigte Visumverfahren bei Fachkräften gibt es 

eine Regelung in der Aufenthaltsverordnung (§31a). 

                                                           
45 https://equal-rights.org/en/news/gutachtendokumenten-

beschaffung-eritrea/ 
46 vgl. https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-

ASYL_JUMEN_Gutachten_Familiennachzug_sub-

Schutz_03-2021.pdf 

Ich frage mich, wieso nicht mit mindestens vergleich-

barem Nachdruck eine Regelung zur Beschleunigung 

der Familienzusammenführung getroffen wird, 

schließlich geht es dabei um die Gewährleistung ei-

nes Grund- und Menschenrechts, das weitaus schwe-

rer wiegt als das ökonomische Interesse an einer 

schnellen Fachkräfteeinwanderung.  

Die Probleme beim Thema Familiennachzug be-

schränken sich bei weitem nicht auf eritreische Ge-

flüchtete. Auch Familienangehörige in Afghanistan 

und Syrien warten zum Teil jahrelang auf ein Visum 

zur Einreise. Insbesondere beim Familiennachzug zu 

subsidiär Schutzberechtigten gibt es in der Praxis 

zahlreiche Probleme. So wird die gesetzlich mögliche 

und politisch versprochene Zahl von monatlich 1.000 

Nachzügen regelmäßig deutlich unterschritten – 

auch schon vor Corona46. Eine besondere Berück-

sichtigung des Kindeswohls findet dabei – obwohl 

dies im Gesetzgebungsverfahren mehrfach von den 

Akteuren der Koalition versprochen worden war – in 

der Praxis nicht statt, die Verfahren werden schlicht 

nach Antragseingang abgearbeitet. So weiß ich von 

mehreren Einzelfällen, in denen selbst minderjährige 

und zum Teil sogar unbegleitete Kinder jahrelang auf 

ein Visum warten müssen, um zu ihrer Mutter nach 

Deutschland reisen zu können. Diese erhebliche Ver-

letzung des Kindeswohls ist nicht nur rechtswidrig, 

sondern auch menschlich inakzeptabel. Wie kann es 

sein, dass ein SPD-geführtes Ministerium diese uner-

träglichen Missstände nicht wirksam und schnell be-

endet!?  

Ich möchte Sie daran erinnern, dass ein SPD-Partei-

tag den Eintritt in die jetzige Regierungskoalition von 

Verbesserungen beim Familiennachzug zu subsidiär 

Schutzberechtigten abhängig gemacht hat. Der da-

malige SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner versprach 

öffentlich, dass über das 1.000er Kontingent hinaus 

Visa erteilt werden würden, etwa im Rahmen einer 

Ausweitung der Härtefallregelung und unter Nutzung 

aller humanitären Spielräume durch die SPD in der 

Regierung47. Doch das Gegenteil ist geschehen: Die 

Härtefallregelung nach § 22 AufenthG wird seit In-

krafttreten der Kontingentregelung nicht mehr ange-

wandt, wie die Bundesregierung auf Anfrage bestä-

tige. Dabei hatte selbst der von der Union benannte 

47 https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/ein-fort-

schritt/30/01/2018/ 

https://equal-rights.org/en/news/gutachtendokumentenbeschaffung-eritrea/
https://equal-rights.org/en/news/gutachtendokumentenbeschaffung-eritrea/
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-ASYL_JUMEN_Gutachten_Familiennachzug_subSchutz_03-2021.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-ASYL_JUMEN_Gutachten_Familiennachzug_subSchutz_03-2021.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-ASYL_JUMEN_Gutachten_Familiennachzug_subSchutz_03-2021.pdf
https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/ein-fortschritt/30/01/2018/
https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/ein-fortschritt/30/01/2018/
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Sachverständige Prof. Dr. Daniel Thym bei der An-

hörung zur gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2018 

erklärt, dass es sich bei der Härtefallregelung um 

eine „grundrechtlich gebotene Öffnungsklausel“ 

handele, um zu verfassungskonformen Ergebnissen 

im Einzelfall kommen zu können. Die rigide Verfah-

renspraxis beim Familiennachzug zu subsidiär 

Schutzberechtigten ist deshalb in meinen Augen nicht 

nur unmenschlich, sondern auch verfassungswidrig!  

Die von mir geschilderten Probleme in der Praxis des 

Familiennachzugs ließen sich jedenfalls zum Teil 

durch entsprechend klare Weisungen und Rund-

schreiben an die Auslandsvertretungen korrigieren. 

Diese Vorgaben müssten das eindeutige Ziel einer 

Erleichterung des Familiennachzugs verfolgen und 

konkrete Wege aufzeigen, wie der Nachzug auch bei 

möglichen Problemen, z.B. in Bezug auf schwierig zu 

beschaffende Dokumente und Nachweise, ermöglicht 

werden kann. In Zweifelsfällen könnte beispielsweise 

viel mehr auf die Mittel der Glaubhaftmachung oder 

Eidesstattlichen Versicherung zurückgegriffen wer-

den. Hier ist auch eine grundlegende politische Ab-

wägung erforderlich: Nimmt man möglicherweise 

menschenrechtswidrige Familientrennungen in gro-

ßer Zahl in Kauf, weil (zu) hohe Anforderungen an 

bürokratische Nachweise gestellt werden, oder er-

möglicht man in solchen Fällen erst einmal die Fa-

milienzusammenführung, wenn es keine klaren Hin-

weise auf einen etwaigen Missbrauch gibt, um dann 

etwaige Zweifel gegebenenfalls in Ruhe aufklären zu 

können?  

Für all diese dringend erforderlichen Veränderun-

gen braucht es keinerlei Gesetzesänderung, Sie kön-

nen und sollten sofort handeln, um humanitäre Hand-

lungsspielräume beim Familiennachzug großzügig 

zu nutzen und den Grundrechten zur Geltung zu ver-

helfen. Mit dem Leid der Betroffenen vor Augen bitte 

ich Sie um schnelle Abhilfe. In Bezug auf bestimmte 

Herkunftsländer mit besonders schwierigen Proble-

men beim Familiennachzug schlage ich vor, eine o-

der einen Sonderbeauftragte/n zu benennen, die bzw. 

der sich der Thematik mit einem besonders praxisna-

hen und lösungsorientierten Blick annimmt. Zusam-

men mit Betroffenenverbänden und Nichtregierungs-

organisationen, aber auch in Abstimmung mit den 

Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen sollte 

analysiert werden, welche länderspezifischen 

Gründe es im Detail für Verzögerungen des Nach-

zugsverfahrens gibt und wie diese in einer realisti-

schen und zumutbaren Weise und im Interesse einer 

schnellen Zusammenführung beseitigt werden kön-

nen. Warte- und Bearbeitungszeiten an deutschen 

Auslandsvertretungen beim Familiennachzug müs-

sen deutlich verkürzt und die bürokratischen Anfor-

derungen an vorzulegende Dokumente der Realität 

angepasst werden. Zu prüfen ist insbesondere, inwie-

weit hierfür die Visabearbeitung im Inland als Unter-

stützung der Auslandsvertretungen ausgebaut oder 

eine digitale Antragstellung und Bearbeitung ermög-

licht werden kann.  

Ich hoffe sehr, dass Sie meine Vorschläge aufgreifen 

und bei diesem wichtigen Thema noch vor den bevor-

stehenden Wahlen im Interesse der Menschen initia-

tiv werden.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Ulla Jelpke 
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Für die Abschaffung des Paragraphen 218 und sexuelle Selbstbe-

stimmung  

von Ulla Jelpke 

 

Als sozialistische Feministin galt für mich bereits 

Ende der 60er Jahre die Maxime: Ohne Sozialis-

mus keine Befreiung der Frau – ohne Befreiung 

der Frau kein Sozialismus. Seitdem wurde im 

Gefolge der 68er-Bewegung insbesondere in 

den 70er Jahren in Sachen Frauenemanzipation 

und rechtlicher Gleichstellung der Geschlechter 

viel erreicht. Das Ehe- und Familienrecht wurde 

grundlegend reformiert. Doch in der Praxis sind 

Frauen weiterhin – häufig neben ihrer Erwerbs-

arbeit – an Heim und Herd gebunden und müs-

sen die Reproduktionsarbeit wie Haushalt und 

Kindererziehung alleine übernehmen. Schon 

dadurch ergibt sich eine gesellschaftliche Be-

nachteiligung. Zwar wurden die sogenannten 

„Leichtlohngruppen“, mit denen die niedrigere 

Entlohnung von Frauenarbeit festgeschrieben 

wurde, abgeschafft. Doch weiterhin verdienen 

Frauen im Durchschnitt 20 Prozent weniger als 

ihre männlichen Kollegen. Diese strukturelle 

Unterdrückung der 

Frauen ist gewollt, sie 

hilft den Herrschen-

den dabei, die arbei-

tende Klasse insge-

samt zu spalten und 

zu schwächen.  

Der Abtreibungsver-

botsparagraph 218 

konnte durch das Indi-

kationsmodell zwar 

wesentlich aufgelo-

ckert aber nicht abge-

schafft werden, 

ebenso wenig wie der 

Paragraph 219, der 

Werbung für Ärztin-

nen und Ärzte verbietet, die Schwangerschafts-

abbrüche vornehmen. Im Bundestag und in der 

Gruppe bzw. Fraktion der PDS und später der 

Linksfraktion war es mir stets ein Anliegen, 

deutlich zu machen, dass der Kampf für Frauen-

rechte auch in Deutschland keineswegs passé 

ist. Er muss vielmehr beharrlich weitergeführt 

werden und das Erreichte gegen Rollback-Ver-

suche von konservativer und klerikaler Seite 

verteidigt werden.  

 

Gegen Paragraph 218 

Die Forderung nach der ersatzlosen Streichung 

des Abtreibungsverbotsparagraphen 218 bleibt 

daher eine zentrale Forderung der Frauenbewe-

gung. In den Verhandlungen zum Einigungsver-

trag war es BRD und DDR 1990 nicht gelungen, 

sich auf eine gemeinsame Regelung zum 

Schwangerschaftsabbruch zu verständigen. Da-

her war der Bundestag aufgefordert, hier eine 

einheitlich geltende Rechtslage herstellen. Ich 

zeichnete im Juli 1991 einen Gesetzentwurf der 

Gruppe der PDS/Linke Liste „zur Legalisierung 

des Schwangerschaftsabbruchs und zur Siche-

rung von Mindeststandards für Frauen zum 

Schwangerschaftsabbruch“ (BT-Drs. 12/898) 

mit. „Die Fristenregelung in der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik ist im Ge-

gensatz zum Indikationsmodell eine wesentlich 

liberalere Regelung. Doch auch eine Frist ge-

währleistet Frauen nicht das Selbstbestim-

mungsrecht“, kritisierten wir beide Regelungen 

als „Instrument der Bevölkerungspolitik“. Wir 

forderten eine grundsätzliche Legalisierung des 

Schwangerschaftsabbruchs durch die ersatzlose 

Streichung der Paragraphen 218 bis 219 der 

StGB sowie der entsprechenden Paragraphen 

des DDR-Strafgesetzbuches. Das Grundgesetz 

solle in Artikel 2 erweitert werden, um die Ent-

scheidungsfreiheit von Frauen über Austragen 

Abb. 32 Protestaktion 

gegen §219a, der 

Werbung für Ärzte 

verbietet, die Schwan-

gerschaftsabbrüche 

vornehmen 
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oder Abbruch einer Schwangerschaft verfas-

sungsrechtlich zu schützen. Die Länder sollten 

verpflichtet werden, flächendeckend für ambu-

lante und stationäre Einrichtungen zum 

Schwangerschaftsabbruch zu sorgen. Unser An-

trag fand erwartungsgemäß keine Mehrheit. 

Stattdessen kam es durch eine Reform im 

Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-

setz 1995 zu einem Kompromiss in Form einer 

Kombination aus einem durch eine Beratungs-

pflicht ergänzten Fristenmodell bis zur zwölften 

Schwangerschaftswoche und einer erweiterten 

medizinischen und kriminologischen Indikatio-

nenlösung. 

Am 13. Mai 2009 beschloss der Bundestag nach 

jahrelangem Streit quer durch die Fraktionen 

über eine Neuregelung für Spätabtreibungen. 

Die Linksfraktion lehnte beide überfraktionell 

eingebrachte Gesetzentwürfe dazu ab, da diese 

eine Aufweichung des Paragraph-218-Kompro-

misses von 1995 darstellten und das Selbstbe-

stimmungsrecht der Frauen verletzten. Ich 

sprach für die LINKE: 

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! 

An so einem Tag wie heute möchte ich am liebsten 

nur eine Stimme abgeben, nämlich die für die ersatz-

lose Streichung des § 218 StGB. 

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkel-

meier [fraktionslos]) 

Seit mehr als 30 Jahren kämpfe ich mit und in der 

Frauenbewegung dafür, dass Frauen selbst bestim-

men können, wann und unter welchen Bedingungen 

sie sich für ein Kind entscheiden. Sie wollen keinen 

Druck und keine Drohung, sie wollen weder Geld- 

noch Gefängnisstrafen. 

Meines Erachtens wird mit der heutigen Debatte er-

neut die Diskussion über den § 218 eröffnet und da-

mit ein neues, dunkles Kapitel dieser Geschichte auf-

geschlagen. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN) 

Die Gesetzentwürfe, die heute vorliegen, führen ei-

nen Angriff gegen den 1995 gefundenen sogenannten 

Abtreibungskompromiss. Damals entschied der Bun-

destag, dass bei medizinischer und kriminologischer 

Indikation der Abbruch der Schwangerschaft mora-

lisch und juristisch legitim ist. Deshalb war in diesen 

Fällen keine Beratungspflicht vorgesehen. Damals 

wurde Frauen zugestanden, wenigstens in bestimm-

ten Situationen selbstverantwortlich und ohne staat-

liche Bevormundung zu entscheiden. Selbst diese, aus 

Sicht unserer Fraktion noch viel zurückhaltende libe-

rale Grundhaltung hat zu wütenden Protesten selbst-

ernannter Lebensschützer geführt. 

Heute geht man in den vorliegenden Entwürfen einen 

Schritt zurück: Die Indikationslösung des § 218 a 

wird zur Disposition gestellt. Der Singhammer-Ent-

wurf stigmatisiert Frauen außerdem als beratungs-

bedürftig und unfähig, selbstverantwortlich über ihre 

Schwangerschaft zu entscheiden. 

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkel-

meier [fraktionslos] - Ina Lenke [FDP]: Das stimmt 

nicht!) 

Ich stelle mir durchaus die Frage, warum auf einmal 

Namen von Abgeordneten der SPD und auch der 

Grünen, die sich immer sehr frauenbewegt geben, auf 

Anträgen von Lebensschützern aus CDU und CSU 

wiederzufinden sind. Ich frage gerade diese Frauen 

und Abgeordneten von der SPD und den Grünen: Ha-

ben Sie eigentlich vergessen, dass in Ihren Program-

men einmal die Streichung des § 218 gestanden hat 

und Ihre Frauenorganisationen dafür eintraten? Wa-

rum unterstützen Sie heute eine Verschärfung, die vor 

allen Dingen Frauen bevormundet? 

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkel-

meier [fraktionslos]) 

Es geht nicht um die 229 Spätabtreibungen, die pro 

Jahr vorgenommen werden, sondern um folgende 

Frage: Wie viele Rechte sollen Frauen eigentlich 

noch haben? Das konservative, rückschrittliche 

Weltbild sieht ohnehin vor, dass Frauen nur Kinder 

gebären - mehr nicht. Die Fraktion Die Linke gesteht 

Frauen hingegen die Fähigkeit zu, in Konfliktsituati-

onen selbst eine verantwortliche Entscheidung zu 

treffen. Wir wollen Lösungen, die Frauen nicht be-

vormunden; dies sage ich ganz deutlich. 

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkel-

meier [fraktionslos]) 

Auch wir sehen es so, dass in den Gesetzentwürfen 

kein direkter Druck auf die Frauen ausgeübt wird. 

Vielmehr wirken sie über Umwege: über die Ärzte. 

Denn Sie wissen ganz genau, was passieren wird: Im-

mer weniger Ärztinnen und Ärzte werden bereit sein, 

Abtreibungen vorzunehmen, besonders im ländlichen 
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Raum und in den katholisch geprägten Bundeslän-

dern. Damit leisten Sie einen Beitrag zum Abtrei-

bungstourismus und verschlechtern die Situation der 

Frauen, die ohnehin schon einen starken Konflikt 

durchleben. 

Meine Fraktion wird deshalb die Gesetzentwürfe ab-

lehnen. Es ist leider nicht das erste Mal, dass wir als 

einzige Fraktion ein Gesetz gegen weitere Ver-

schlechterungen verteidigen müssen, obwohl wir es 

eigentlich abschaffen wollen. Dies ist auch kein Zu-

fall; denn die geplante Verschärfung des § 218 a reiht 

sich ein in das konservative Rollback der letzten 

Jahre gegenüber den Frauen und auch der Frauen-

bewegung. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Doch ich bin ganz sicher: Der Rückschritt, den Sie 

heute beschließen werden, wird nicht das letzte Wort 

sein. Die Frauenbewegung und auch wir an ihrer 

Seite werden weiterhin für die Abschaffung des § 218 

kämpfen. 

Danke. 

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert Winkel-

meier [fraktionslos]) 

 

Gegen ein moralisches Rollback beim 

Prostitutionsgesetz 

Unter der SPD-Grünen-Regierung war die bis da-

hin als „sittenwidrig“ geltende Prostitution 

durch das 2001 verabschiedete Prostitutionsge-

setz legalisiert und als Gewerbe anerkannt wor-

den. Prostituierte konnten damit erstmals mit 

ihren Freiern einen rechtswirksamen Prostituti-

onsvertrag abschließen und Zugang zur Sozial-

versicherung erhalten. Das Gesetz stellte trotz 

mancher Unzulänglichkeiten bei der Umsetzung 

einen Fortschritt für Prostituierte da und hätte 

einer Ergänzung in Form einer Krankenversiche-

rung und Altersabsicherung bedurft. Kritikerin-

nen und Kritiker – darunter neben klerikalen 

Moralaposteln auch die feministische Zeitschrift 

EMMA – behaupteten dagegen, dass das Gesetz 

zu liberal sei und Deutschland damit zum „Bor-

dell Europas“ gemacht habe. Der bereits mit ei-

nem Antrag der schwarz-gelben Regierungskoa-

lition im Juni 2013 „zur Bekämpfung des Men-

schenhandels und Überwachung von Prostituti-

onsstätten“ eingeleitete moralische Rollback er-

folgte unter Vorwand der Bekämpfung von 

Zwangsprostitution und Menschenhandel zur 

sexuellen Ausbeutung. So vereinbarten CDU, 

CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag 2013, 

durch „ordnungsbehördliche Kontrollmöglich-

keiten“ zum einen „Frauen vor Menschenhan-

del und Zwangsprostitution besser [zu] schützen 

und zum anderen „Täter konsequenter [zu] be-

strafen“. Verbände von Menschen, die in der 

Sexarbeit beschäftigt sind, befürchteten zu-

recht, dass hier unter dem Vorwand der natür-

lich notwendigen Bekämpfung von Zwangspros-

titution und Menschenhandel einer erneuten 

Stigmatisierung und teilweise Kriminalisierung 

der Prostitution der Weg bereitet werden sollte. 

Beklagt wurde von diesen Berufsverbände und 

Selbstorganisationen, dass hier in unzulässiger 

Weise Prostitution mit den Themen Menschen-

handel und Zwangsprostitution vermischt und 

der legale Bereich der eigenständig und selbst-

bestimmt arbeitenden Sexarbeiterinnen und 

Sexarbeiter völlig ausgeblendet werde. Doch 

eben diese Prostituierten würden verschärften 

Kontrollen und Behördenwillkür ausgesetzt. Die 

Bundesregierung rechtfertigte ihre entspre-

chend dem Koalitionsvertrag ausformulierten 

Forderungen nach Genehmigungspflicht für 

Prostitutionsorte und deren anlassunabhängige 

polizeiliche Kontrollmöglichkeiten dann mit der 

Behauptung, „dass Prostitution nach wie vor in 

einem kriminogenen Umfeld stattfindet“. Doch 

Belege dafür konnte die Regierung nicht vorle-

gen, wie die Antwort auf meine Kleine Anfrage 

„Hintergrund für den möglichen Reformbedarf 

beim Prostitutionsgesetz‘“ (BT-Drs. 18/1831) 

ergab. Für die Bundesregierung „liegt die An-

nahme auf der Hand, dass das Dunkelfeld der 

nicht angezeigten Straftaten“ im Bereich des 

Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen 

Ausbeutung „größer als bei anderen Straftaten“ 

ist. Doch eine Dunkelfeldstudie, um diese An-

nahme zu verifizieren, war nicht geplant. Auch 
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die Forderung von Unionsseite nach regelmäßi-

gen Gesundheitsuntersuchungen von Prostitu-

ierten durch Gesundheitsämter entbehrte jegli-

cher empirischer Grundlage. So hatte die Bun-

desregierung keinerlei Kenntnisse darüber, dass 

zwangsweise angeordnete Gesundheitsunter-

suchungen für einzelne Personengruppen den 

Gesundheitsschutz dieser Personen erhöhen. 

Ebenso wenig lagen der Bundesregierung statis-

tisch gesicherte Informationen über eine Zu-

nahme besonders problematischer oder beson-

ders ausbeuterischer Formen der Prostitution 

vor, deren Verbot sie plante. Ich erklärte daher 

in einer Presseerklärung am 30. Juni 2014 zur 

Antwort der Regierung:  

„Solche Gesetzesverschärfungen, die allein auf Dun-

kelfeldstocherei und unbewiesenen Hypothesen be-

ruhe, sind unzulässig“. 

Schon als Bürgerschaftsabgeordnete in Ham-

burg hatte ich erlebt, was die Einrichtung von 

Sperrbezirken anrichten konnte. Die Prostituier-

ten wurden damit nicht geschützt sondern kri-

minalisiert. Entsprechend kritisch sah ich nun 

die geplanten Verschärfungen im Prostitutions-

gesetz, die über die Köpfe der in diesem Ge-

werbe tätigen Menschen angeblich zu ihrem 

Schutz geplant waren. Zu dieser Positionierung 

trugen auch mehrfache Treffen mit Vertreterin-

nen von Berufsverbänden und (Ex-)-Prostituier-

ten, die uns im Bundestag über die Realität die-

ses Gewerbes und ihre Bedürfnisse und Be-

fürchtungen informierten, bei. 

Flankiert wurden die Bestrebungen der Regie-

rung nach schärferen Regularien für Prostitu-

ierte auch von feministischer und linker Seite 

mit einer von der Zeitschrift EMMA initiierten 

Kampagne zur langfristigen „Abschaffung der 

Prostitution“. Auch innerhalb der Linkspartei 

stieß dieser Appell auf Zustimmung etwa aus 

dem Kreis der Feministischen Frauenarbeitsge-

meinschaft LISA. Gemeinsam mit Cornelia Möh-

ring, der frauenpolitischen Sprecherin der Links-

fraktion, schaltete ich mich daher am 29. Okto-

ber 2013 in diese Debatte ein.  

Wir sagen: JA zum Opferschutz bei Menschenhandel 

und Zwangsprostitution, NEIN zur Entmündigung 

von Sexarbeiter*innen und der Kriminalisierung der 

Prostitution 

Alice Schwarzer, die Herausgeberin der Zeitschrift 

EMMA, hat eine von 90 prominenten Erstunterzeich-

ner*innen unterstützte Kampagne zur langfristigen 

„Abschaffung der Prostitution“ gestartet. In einem 

ersten Schritt wird von Bundestag und Bundesregie-

rung eine „Änderung des Zuhältergesetzes“ gefor-

dert. 

Unter dem Vorwand des Schutzes der Menschen-

würde der als Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter täti-

gen Frauen und Männer bläst Alice Schwarzer zum 

Angriff auf die unter der SPD-Grünen Regierung 

2002 vorgenommene Reform des Prostitutionsgeset-

zes, mit der Prostitution erstmals als legales Ge-

werbe anerkannt wurde. 

Das Gesetz trage die „Handschrift der Frauenhänd-

ler und ihrer LobbyistInnen“, behauptet Schwarzer - 

ohne jeden Beweis. Seitdem sei Deutschland „zu Eu-

ropas Drehscheibe für Frauenhandel und zum Para-

dies der Sextouristen aus den Nachbarländern ge-

worden“.  Polizei und Justiz seien „die Hände ge-

bunden gegen den mit der Prostitution unlösbar ver-

knüpften Menschenhandel“, heißt es in dem Schrei-

ben an die Abgeordneten. Das Problem sei „mindes-

tens von der gleichen sexualpolitischen Brisanz wie 

die Pädophilie“. 

In unzulässiger Weise wird von Alice Schwarzer 

Sexarbeit per se mit Frauenhandel, Zwangsprostitu-

tion und sogar Pädophilie gleichgesetzt oder in Ver-

bindung gebracht. Darin bricht sich ein moralischer 

Rigorismus Bahn, der auf die vielfältigen Formen 

von Sexarbeit keine Rücksicht nimmt. 

Wir wehren uns dagegen, im Prostitutionsgewerbe 

tätige Frauen grundsätzlich nur als Opfer zu sehen 

und ihnen damit ihre Entscheidungs- und Verantwor-

tungsfreiheit sowie das grundgesetzlich verbriefte 

Recht auf freie Berufsausübung abzusprechen. An-

statt über die Köpfe der als Sexarbeiter*innen Täti-

gen zu entscheiden, wollen wir mit ihnen gemeinsam 

für ihren Schutz und ihre Rechte eintreten. Dazu ge-

hört auch die Absicherung bei Krankheit und Berufs-

unfähigkeit sowie Maßnahmen zur Vorbeugung von 

Altersarmut. 

Nach der 2002 erfolgten Anerkennung als Gewerbe 

blieb das Prostitutionsmilieu eines der am besten 

überwachten Gewerbe mit zahlreichen gesetzlichen 
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Sonderregelungen. Die von der schwarz-gelben Bun-

desregierung im Sommer 2013 geplante Novelle des 

Prostitutionsgesetzes, die an der Ablehnung des Bun-

desrates scheiterte, war der Versuch einer erneuten 

Kriminalisierung der Sexarbeit. Dass es denjenigen, 

die vorgeblich am konsequentesten die Prostitution 

bekämpfen wollen, keineswegs in erster Linie um die 

Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution 

geht, zeigt der Umgang mit diesen Opfern. Ein Auf-

enthaltsrecht in Deutschland wird von ihrer Aussa-

gebereitschaft in einem Strafprozess und der Rele-

vanz ihrer Aussage abhängig gemacht. Dieser straf-

prozessualen Instrumentalisierung muss endlich ein 

Riegel vorgeschoben werden. Damit wäre weit mehr 

im Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Frauen 

gewonnen als mit einer undifferenzierten Verteufe-

lung von Sexarbeit. 

Auch wir sind selbstverständlich gegen jegliche 

Form sexueller Ausbeutung und gegen Menschen-

handel. Aber einer erneuten pauschalen Kriminali-

sierung des Prostitutionsgewerbes – egal ob unter 

moralischen und religiösen Vorzeichen oder im Na-

men eines falsch verstandenen Feminismus – werden 

wir uns nicht zur Verfügung stellen. 

 

Der Gesetzentwurf zum Prostituiertenschutzge-

setz, der eine Erlaubnispflicht und stärkere Reg-

lementierung für das sowieso schon extrem reg-

lementierte Gewerbe vorsah, wurde 2016 vom 

Bundestag beschlossen. Das Gesetz stelle einen 

„Generalverdacht für alle Prostituierte“ und ei-

nen Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung da, erklärte ich daher auf einer Podiums-

diskussion, die die Rathausfraktion von Linken 

und Piraten im April 2016 in Dortmund veran-

staltete. Ich äußerte die Befürchtung, dass das 

Gesetz das Gegenteil von dem bewirken werde, 

was es intendiert, und in der Prostitution tätige 

Frauen damit in die Illegalität getrieben werden.  

 

Bleiberecht für die Opfer von Men-

schenhandel 

Tatsächlich hatte gerade DIE LINKE sich für ein 

effektives Vorgehen gegen Menschenhandel zur 

sexuellen Ausbeutung ausgesprochen. Und das 

setzt vor allem voraus, dass die Betroffenen ei-

nen sicheren Aufenthaltsstatus erhalten kön-

nen. Ein von der Bundesregierung 2016 vorge-

legter Gesetzentwurf zur Verhütung und Be-

kämpfung des Menschenhandels beschränkte 

sich allerdings nur auf strafrechtliche Aspekte 

und ließ den Schutz der Opfer völlig außen vor. 

Anlässlich der ersten Lesung im Bundestag am 

3. Juni 2016 erklärte ich in meiner Rede: 

„Bislang hängt das Bleiberecht in aller Regel davon 

ab, ob die Betroffenen bei der Polizei oder vor Ge-

richt eine Aussage machen. Viele Opfer schweigen 

aber, weil sie Angst haben, dass sie selber oder ihre 

Familien bedroht werden oder sogar Gewalt erlei-

den. Es kann also nicht sein, dass wir diese Men-

schen einfach in ihre Herkunftsländer zurückschi-

cken, wo sie erneut ins Visier dieser Menschenhänd-

ler geraten. Es gibt diverse Beispiele, dass Frauen, 

die abgeschoben wurden, immer wieder in Deutsch-

land aufgetaucht sind. Die Linke fordert deswegen: 

Opfer von Menschenhandel und moderner Sklaverei 

müssen in Deutschland bleiben dürfen, ohne Wenn 

und Aber.“ 
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Zwischen Wahlkreis und Bundestag 

von Ulla Jelpke 

 

1990 wurde ich erstmals als Parteilose über die 

Liste der PDS in den Bundestag gewählt. Gregor 

Gysi hatte mich persönlich zur Kandidatur auf-

gefordert. Denn ich hatte zuvor zu einer Gruppe 

von Klägerinnen gehörte, die vor dem Bundes-

verfassungsgericht erfolgreich dafür eingetre-

ten waren, dass die undemokratische Fünfpro-

zenthürde bei dieser ersten gesamtdeutschen 

Wahl für die alten und die neuen Bundesländer 

getrennt angewandt wurde. Eine Partei, die nur 

im Osten oder Westen über fünf Prozent kam, 

konnte damit auch in den Bundestag einziehen. 

Das war entscheidend für die PDS. 

Ich war damals die einzige aus dem Westen 

stammende Abgeordnete, die ihren Wahlkreis 

in Westdeutschland hatte. Die PDS war damals 

auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik ledig-

lich eine zusammengewürfelte Kleinstpartei fast 

ohne Apparat und ohne etablierte Strukturen. 

Daher musste zunächst viel Aufbauarbeit geleis-

tet werden. Aufgrund unserer geringen Anzahl 

an damals in den Bundestag eingezogenen Ab-

geordneten der Gruppe der PDS – wir waren in 

der 12. Wahlperiode lediglich 17 Genossinnen 

und Genossen – musste jede und jeder von uns 

eine viel größere Bandbreite von Themen über-

nehmen als später mit einer großen Fraktion.  

Und wir mussten die Politik der PDS aus dem 

Bundestag im ganzen Land vertreten. Daraus 

folgte unweigerlich, dass wir nur eine begrenzte 

Zeit im eigenen Wahlkreis verbringen konnten. 

Vielmehr absolvierten wir in der Zeit zwischen 

den Parlamentswochen, in denen wir in Bonn 

sein mussten, eine Vortragsreise nach der ande-

ren über ganz Deutschland. Daran hat sich in 

meinem Fall allerdings auch in den folgenden 

Wahlperioden nicht so viel verändert.  

Von meinem Wahlkreisbüro in Dortmund wur-

den über die Jahre zahlreiche Veranstaltungs- 

sowie Besuchsreihen organisiert. Ich besuchte 

etwa in Nordrhein-Westfalen Einrichtungen des 

Justizvollzugs für Frauen, Männer und Jugendli-

che, Zentrale Aufnahmestellen und Erstaufnah-

meeinrichtungen für Geflüchtete sowie Ab-

schiebhaftanstalten wie in Büren und auf dem 

Düsseldorfer Flughafen, aber auch Fraueninitia-

tiven organisiert.  

 

Abb. 33 Besuch der JVA Bueren 2007 

Einmal hospitierte ich auch einen Tag in einer 

Pflegeinrichtung in Dortmund und ließ mir dort 

durch das geschulte Fachpersonal seinen 

schwierigen Alltag zeigen. Entsprechenden Rei-

sen durch das übrige Deutschland organisierte 

dann mein Berliner Büro. Diese Rundreisen 

dienten immer wieder als Grundlage für neue 

parlamentarische Initiativen, um auf die Lebens-

situation der Betroffenen hinzuweisen und wie 

diese grundlegend zu verbessern seien.  

Ich griff gezielt Anregungen und Hinweise von 

Initiativen und aus sozialen Bewegungen auf. 

Als bei mehreren antifaschistischen Demonstra-

tionen zahlreiche Minderjährige zur „präven-

tiven Gefahrenabwehr“ eingekesselt wurden, 

fragte ich im Jahr 2001 auf Anregung der darauf-

hin gebildeten „Notgemeinschaft Polizeikessel-

betroffener“ die Bundesregierung nach diesem 

rechtswidrigen Vorgehen (BT-Drs.: 14/5623). 

Auch zu anderen Gelegenheiten thematisierte 
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ich im Bundestag Polizeiübergriffe auf Demonst-

rantinnen und Demonstranten in NRW, wenn 

daran die Bundespolizei beteiligt war. 

Regelmäßig unterstützte ich auch konkrete Vor-

haben von örtlichen Initiativen etwa durch das 

Anmelden von Kundgebungen und Demonstra-

tionen, die Organisierung von Rednerinnen und 

Rednern, durch Begleitung der Demonstratio-

nen als parlamentarische Beobachterin oder 

durch das Zusenden von Informationsmateria-

lien. Bespiele hierfür waren die Demonstratio-

nen vor Abschiebhaftanstalten ebenso wie Frie-

densdemos, antifaschistische Demonstratio-

nen, Veranstaltungen kurdischer Vereinigun-

gen, Aktivitäten der Frauenbewegung und ähn-

liche Aktionen. 

 

Abb. 34 Demonstration gegen die Schließung 

der Redaktionen der Westfälischen Rundschau 

(WR) in Dortmund, Januar 2013 

Ein weiteres Standbein der Arbeit im Wahlkreis-

büro stellt die Unterstützung und Zusammenar-

beit mit dem Landesverband und den Kreisver-

bände sowie Basisgruppen und kommunal akti-

ver Mitgliederinnen und Mitglieder der Partei 

dar. Hierzu zählen auch zahlreiche Abendveran-

staltungen in den Kreisverbänden, die zu be-

stimmten Themenfeldern wie Antifaschismus, 

Migration, die Situation in Kurdistan und öffent-

liche Sicherheit organisiert wurden. Vor einer 

solchen Abendveranstaltung erfolgten dann 

tagsüber Treffen vor Ort mit Vertreterinnen und 

Vertretern von Nichtregierungsorganisationen 

wie Flüchtlingsgruppen, migrantischen Selbstor-

ganisationen, Opfern politischer Verfolgung und 

Parteimitgliedern. 

Zudem sollte es in meinem Dortmunder Wahl-

kreisbüro aber auch immer konkrete Angebote 

für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort geben. 

So etablierte sich seit 2005 ein Frühstück für Er-

werbslose. Aus dieser Initiative heraus entstand 

das Projekt "You'll never walk alone": Gemein-

sam mit dem Kreisverband DIE LINKE. Dortmund 

fand sich ein Kreis von Leuten mit der Bereit-

schaft, Menschen bei Behördengängen wie zum 

Beispiel zur ARGE zu begleiten und hier auch Hil-

festellungen zu leisten. Um über die Arbeit in 

Berlin zu informieren, wurden mehrmals im Jahr 

Fahrten von Besuchsgruppen aus Nordrhein-

Westfalen organisiert; neben einer Gruppe der 

„Polizeikesselbetroffenen“ kamen u.a. Frauen-

fahrten, Besuchergruppen mit Migrantinnen 

und Migranten der ersten Generation und mit 

Jung- bzw. Erstwählerinnen- und –wählern nach 

Berlin. Im Gegensatz zum üblichen Programm 

des Bundespresse- und -Informationsamtes 

wurden die Besuche nach inhaltlichen Schwer-

punkten wie Faschismus und Antifaschismus 

ausgerichtet. Der sonst obligatorische Besuch 

bei Ministeriumssprechern unterblieb um statt-

dessen Zeit für Treffen mit außerparlamenta-

risch Engagierten und die Besichtigung alterna-

tiver Projekte zu haben. Zum Standard gehört so 

immer ein Besuch bei der marxistischen Tages-

zeitung junge Welt. 

Meine Wahlkreisbüros in Dortmund und wäh-

rend einer Legislaturperiode auch ein weiteres 



Mit Links! Drei Jahrzehnte Bundestag – 1990-2021                                   S e i t e  | 224 

 

Büro in Münster standen als Anlaufpunkt für au-

ßerparlamentarische Initiativen zur Verfügung. 

So traf sich in meinem Dortmunder Büro das an-

tifaschistische Bündnis „Dortmund stellt sich 

quer“ und später das Bündnis „BlockaDo“. Au-

ßerdem hatte die Ortsgruppe der strömungs-

übergreifenden linken Antirepressionsorganisa-

tion „Rote Hilfe“ dort ihre Adresse. 

Den Genossinnen und Genossen aus dem Wahl-

kreis gilt mein Dank dafür, dass sie eine Hambur-

gerin wie mich adoptiert haben. Denn dank ih-

rer Unterstützung und der des nordrhein-west-

fälischen Landesverbandes der PDS und der Par-

tei DIE LINKE konnte ich über Jahrzehnte hinweg 

meiner Arbeit im Bundestag – zunächst in Bonn 

und später in Berlin – überhaupt erst nachge-

hen.  
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